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1 Einleitung 
 

1.1 Ziel der Arbeit 
 

Die Wirtschaftsordnung Albaniens war ähnlich wie die anderer sozialistischer 

Länder bis 1990 die einer zentralen Verwaltungswirtschaft. Privates Eigentum wurde 

entweder nicht geduldet oder aber durch die Steuerpolitik der Regierung stark diskrimi-

niert. Zudem hatten die Arbeiterpartei und ihr Führer Enver Hoxha mit ihrer Politik des 

Stützens auf die eigenen Kräfte für eine äußerst ungünstige Produktionsstruktur gesorgt. 

Bereits Anfang der 80-iger Jahre stieß diese Politik an ihre Grenzen. Die Produktivität 

in den Staatsbetrieben und Landwirtschaftskooperativen begann zu sinken, der Pro-

kopfoutput auch. Der Zusammenbruch des Systems war somit nicht aufzuhalten. Ver-

schiedene Faktoren haben allerdings eine Verzögerung der ernsthaften Reformen in 

Richtung einer Marktwirtschaft in Albanien bewirkt. Um so stärker war auch der Pro-

duktionsrückgang, allem voran bei der Industrie. 

In der Zentralverwaltungswirtschaft speiste sich der öffentliche Haushalt vor al-

lem aus zwei Quellen. Die notwendigen Mittel wurden durch die Einbehaltung einer 

bestimmten Proportion der Produktionseinnahmen (eine Art Nettowertschöpfung) und 

durch den Transfer an die Staatskasse der zentralistisch festgelegten Differenzen zwi-

schen den Großhandels- und der Einzelhandelspreisen gesichert. Für diesen Zweck war 

nur eine stark vereinfachte und wenig ausgebildete Steuerverwaltung notwendig. Das 

gleiche gilt auch für das entsprechende Steuerrecht. Für marktwirtschaftliche Verhält-

nisse war dieses System nicht geeignet. Die schwach ausgebildete Steuerverwaltung 

wäre nicht fähig, die Besteuerung der Tausenden neuenstandenen Kleinstunternehmen 

sowie Hunderttausenden Minifarmen zu gewährleisten. Auch das alte Steuerrecht war 

für die neue Privatinitiative nur ein Hindernis. Aus diesem Grund bekam der Aufbau 

eines völlig neuen Steuersystems höchste Priorität für die albanische Regierung. 

Verschiedene Umstände zu Beginn der Transition sprachen zugunsten eines un-

stabilen Systems der öffentlichen Finanzen. Neue Steuerarten mussten dringend einge-

führt werden, um einen kompletten Zusammenbruch des Systems zu verhindern. 

Gleichzeitig wurde auch an die Reform der Steuerverwaltung gearbeitet. Die ersten 

Steuergesetze, die nach 1989 geschrieben wurden, waren höchst rudimentär und nahezu 
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unbrauchbar. Deshalb wurden auch regelmässige Gesetzesänderungen vorgenommen. 

Noch heute bastelt die Regierung fleißig weiter am neuen Steuerrecht. Eine Konsolidie-

rung des neuen Systems ist noch nicht in Sicht. 

Die Steuerverwaltung war außerstande, für ausreichende Steuereinnahmen zu 

sorgen. Sie konzentrierte sich auf die wenigen Grenzübergänge des Landes und ver-

suchte durch die Besteuerung der Importe zumindest die Finanzierung eines Teils der 

öffentlichen Ausgaben zu ermöglichen. Hohe Haushaltsdefizite waren die Folge. Das 

Land begann sich schnell zu verschulden und erreichte ziemlich schnell einen Schul-

denberg von 70% des BSP. Die Bedienung der Staatsschuld beanspruchte (und tut es 

immer noch) einen recht hohen Anteil der Steuereinnahmen und erschwerte damit die 

Bereitstellung anderer öffentlicher Güter. Dadurch sank die Qualität der öffentlichen 

Dienstleistungen in vielen Bereichen, allen voran im Bildungssektor und im Gesund-

heitswesen. Niedrige Löhne in der öffentlichen Verwaltung und große Handelsspiel-

räume begünstigten die Ausbreitung der Korruption.  

Das alles zeigt, wie wichtig die erfolgreiche Reform des Systems der öffentli-

chen Finanzen für den gesamten Erfolg des Transitionsprozesses ist. Nichtsdestotrotz 

hat dieser Bereich nur selten das Interesse der Ökonomen des Landes geweckt. Es gibt 

kaum brauchbare Arbeiten über die albanischen öffentlichen Finanzen. Eventuelle offi-

zielle Berichte sind nicht zu verwerten, leiden sie doch meistens an mangelnder Objek-

tivität und Qualität. Auch die Analysen der in Albanien präsenten internationalen Insti-

tutionen sind oft reichlich oberflächlich. 

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, ein komplettes Bild der bisherigen Erfahrungen 

Albaniens mit der Reform der öffentlichen Finanzen anzubieten. Zugleich sollen einzel-

ne Teile des Puzzles detailliert analysiert werden, um eventuelle Fehlentwicklungen 

auszumachen und mögliche Verbesserungsvorschläge anzubieten. Aber nur insoweit 

detailliert wie dies die albanischen Gegebenheiten zulassen. Denn in Albanien hat man 

mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zum einen sind die statistischen Informationen 

oft unseriös und wenig aussagekräftig. Zum anderen ist es unbegreiflich schwierig, an 

nützliche Informationen über die Arbeit einzelner Institutionen zu gelangen. Oft ist dies 

nur durch über persönliche Bekannte möglich. Die Arbeit ist deshalb auch ein Aufruf an 

die Führungselite des Landes, sich stärker für die Transparenz der öffentlichen Verwal-

tung einzusetzen.  
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1.2 Die Struktur der Arbeit 
 

 Im ersten Kapitel dieser Arbeit soll der Leser einen Überblick über die wichtig-

sten Entwicklungen in Albanien vor 1990 erhalten. Dabei steht die Rolle ausländischer 

Finanzhilfe für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes im Mittelpunkt. Die Kapitel 

2 und 3 erörtern den Verlauf der Privatisierung des Staatseigentums sowie die bisheri-

gen Reformen im Bankwesen des Landes. Dabei wird auch auf die Bedeutung dieser 

zwei Reformmaßnahmen für die öffentlichen Finanzen Albaniens hingewiesen. Es folgt 

dann in den Kapiteln 4 und 5 eine Darstellung des Systems der öffentlichen Finanzen 

vor Beginn der Transition sowie der Bemühungen der albanischen Regierung, ein neues 

Steuersystem aufzubauen. Hier wird auch auf die Frage eingegangen, ob zu Beginn der 

Reform direkte oder indirekte Steuern anzustreben waren. Ein kurzer Vergleich mit den 

Steuersystemen anderer Transitionländern wird auch angeboten.  

 Die Kapitel 6 bis 13 befassen sich mit einzelnen Steuerarten. Als erstes werden 

die direkten Steuern betrachtet. Hierzu zählen die Einkommenssteuer, die Gewinnsteu-

er, die Besteuerung der Kleingewerbe sowie die Sozialversicherungsbeiträge. Mit Aus-

nahme der Sozialversicherungsbeiträge, handelt es sich hauptsachlich um Steuerarten 

die aktuell einen eher kleinen Beitrag für den Staatshaushalt leisten. Die Kleingewerbe-

steuer wurde zudem im Züge der ständigen Reformen des Steuersystems und der De-

zentralisierungsmaßnahmen der albanischen Regierung zu einer Gemeindesteuer. Es 

wird zugleich an die vielen Schwierigkeiten bei der Erhebung der verschiedenen Steu-

erarten eingegangen. Dies gilt zum Beispiel für den sehr hohen Grundfreibetrag bei der 

persönlichen Einkommensteuer, für die sehr vielen Missbräuche bei der, für die Be-

rechnung der Gewerbesteuer notwendigen Geschäftsbilanzen, für die sehr hohen Fron-

dienste bei der Besteuerung der Kleingewerbe usw. Problematisch ist vor allem die Ge-

staltung des Systems der sozialen Sicherung, also der Renten- und Krankenversiche-

rung. Der Verfasser äussert hier seine Befürchtung, dass die meisten Standardempfeh-

lungen zur Überwindung der miserablen Lage in diesem Bereich wenig zur Lösung der 

enormen Schwierigkeiten beitragen werden. Er möchte die Verantwortlichen dazu be-

wegen auch über grundlegende Änderungen nachzudenken. 

 Bei den indirekten Steuern werden die Mehrwertsteuer, die Verbrauchsteuern 

sowie die Besteuerung des Aussenhandels dargestellt. Diese drei Steuerarten sind auch 

für den Löwenanteil der Staatseinnahmen verantwortlich. Des gilt vor allem für die 

Mehrwertsteuer, von der alle in Albanien mit Begeisterung sprechen. In dieser Arbeit 

wird die Meinung vertreten, dass die Mehrwertsteuer zu früh eingeführt, in der Vorbe-
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reitungsphase zu schlampig gearbeitet und viele Auswirkungen ihrer Einführung nicht 

berücksichtigt worden sind. Für alle Steuerarten wird ihr Stellenwert im albanischen 

Haushalt erörtert und ihre Ausgestaltung näher analysiert. Zum Abschluss dieses Teils 

wird auch ein Überblick über anderer Einnahmequelle (Privatisierungseinnahmen, na-

tionale und lokale Gebühren, der Gewinn der albanischen Bank usw.) angeboten. Mit 

Ausnahme des Gewinns der albanischen Bank war der Beitrag der anderen Quellen eher 

gering. 

 Albanien war nach der Wende nie in der Lage die laufenden öffentlichen Ausga-

ben durch die laufenden Staatseinnahmen zu decken. Deshalb waren regelmässig hohe 

Haushaltsdefizite notwendig. Ein Land, das die Transformation praktisch schuldenfrei 

begann, erreichte dadurch sehr schnell eine Staatsverschuldung in Höhe von 70% des 

Bruttosozialprodukts. Mit der Problematik der Staatsschuld beschäftigt sich Kapitel 14. 

Anders als die meisten Vertreter der albanischen Führungselite und der internationalen 

Institutionen, ist der Autor hier der Meinung dass die Höhe und die Struktur der albani-

schen Staatsschuld durchaus ein Grund zur Besorgnis darstellt. Die relativ hohen Zins-

zahlungen gefährden spürbar die Bereitstellung einiger wichtiger öffentlicher Dienstlei-

stungen, zum Beispiel in den Bereichen Bildung und Gesundheit Mit den öffentlichen 

Ausgaben beschäftigen wir uns gleich nach der Staatsschuld. Allerdings sind wir ge-

zwungen nur eine kurze Beschreibung der Struktur der öffentlichen Ausgaben zu lie-

fern. Die mangelnde Transparenz bei der Ausführung des Staatshaushaltes lässt leider 

keinen tiefergehenden Blick.  

Die letzten Kapitel der Arbeit enthalten nähere Informationen über verschiedene 

Aspekte der öffentlichen Verwaltung des Landes. Vor allem wird uns aber die Entwick-

lung innerhalb der Steuer- und Zollbehörde interessieren, sowie die Arbeit des Rech-

nungshofes. Es wird gezeigt, dass der Rechnungshof eine wertvolle Arbeit bei der Be-

kämpfung der Korruption innerhalb der öffentlichen Verwaltung leistet. Die Ausmasse 

der Korruption machen dabei den Kern des letzten Kapitels des Buches. Davor aber 

sollen auch die bisherigen Dezentralisierungsbemühungen der albanischen Regierung in 

einem Kapitel (18) erläutert werden.  
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2 Entwicklung der albanischen Wirtschaft bis 1990 

2.1 Einführung 
 

Die Verfasser wissenschaftlicher Arbeiten über die wirtschaftlichen, politischen 

oder sozialen Entwicklungen in Albanien beginnen ihre Schriften gewöhnlich mit der 

Hervorhebung einer Eigenschaft, die ihrer Meinung nach, eine Besonderheit Albaniens 

darstellt. In der Regel wird in den Einleitungen verwiesen auf  

• das repressive und menschenverachtende sozialistische System,  

• den ausgeprägten Zentralismus seit dem zweiten Weltkrieg,  

• die Politik einer extreme Selbstisolierung, die Albanien unter Enver Hoxha betrieb,  

• der im Vergleich mit allen anderen europäischen Transformationsländern sehr be-

deutende Anteil der Landwirtschaft am Sozialprodukt.  

 

Wahlweise wird Albanien auch  

 

•  als das ärmste Land Europas eingestuft und dann auch gleich noch in einem Atem-

zug mit Ländern wie Äthiopien oder Somalia genannt1, 

• oder für die Leistungen in den ersten Jahren der Transformation (1993-1996)2 mit 

Attributen wie „der leuchtende Stern“, „der hervorragende IMF-Zögling“, „das 

Wirtschaftswunder“, „der Balkantiger“ u.ä.m. überhäuft. „Untermauert“ wird diese 

Glorifizierung mit zweifelhaften Statistiken.  

 

Die meisten der hier angebotenen Wertungen sind zweifellos oberflächliche und un-

überzeugende Bewertungen. Die richtige Interpretierung der obsoleten Wirtschaftslage 

des Landes Anfang der 90-iger Jahre ist schwierig, ohne Berücksichtigung einiger Fak-

ten, wie zum Beispiel: 

1. Albanien war Jahrhundertland unter Herrschaft des Ottomahnreiches. Wegen der 

peripheren Lage wurde die wirtschaftliche Entwicklung des Landes eher vernachläs-

sigt. Kurz nach Erlangung der Unabhängigkeit im 1912 geriet das Land wieder unter 

ausländischem Einfluss. Von 1925 bis 1939 stand es stark unter italienischem Ein-

                                                 
1 Vgl. R. Else, in Südosteuropa Mitteilungen, 1995. 
2 Vgl. auch C. Hermann, 1997. 
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fluss 3. Italien hatte auch keine Wirtschaftspolitik verfolgt, die die Industrie des 

Landes beleben würde. Deshalb hatte Albanien zu Beginn des zweiten Weltkrieges 

eine äußerst rückständige Wirtschaft. 

2. Albanien war auch nach dem zweiten Weltkrieg vom Ausland abhängig (finanzielle 

Unterstützung von Sowjetunion und danach China). Nach dem Bruch mit China 

wurde die Problematik dieses Verhältnisses offenbar. 

3. Das Land hatte im Dezember 1976 eine neue Verfassung verabschiedet. Die neue 

Verfassung besiegelte die autarke Entwicklungspolitik und untersagte die Kredit-

aufnahme oder die Annahme von finanziellen Unterstützungen aus dem kapitalisti-

schen Westen und von den so genannten revisionistischen sozialistischen Ländern4. 

 

2.2 Die Wirtschaft Albaniens vor der kommunistischen Machtergreifung 
 

Es wurde bereits erwähnt das Albanien vor Beginn des zweiten Weltkrieges unter 

italienischen Einfluss geraten war. Italien hatte das Land wie eine klassische Kolonie 

behandelt. Albanien wurde somit ein Lieferant für Rohstoffe und ein Markt für italieni-

sche Fertigprodukte. Die verarbeitende Industrie wurde völlig vernachlässigt5. Die 

Landwirtschaft blieb unentwickelt und extensiv, hatte aber einen sehr hohen Anteil an 

dem BSP. Die Zusammensetzung der Importe und Exporte spiegelt auch das Niveau der 

wirtschaftlichen Entwicklung Albaniens wieder. So dominieren bei den Exporten 

Landwirtschaftsprodukte und die nichtverarbeitende Industrie (in den Jahren 1921-1938 

bestand der Gesamtexport zu 60% aus lebenden Tieren, Käse, Eier, Oliven, Wolle und 

Leder). Der Anteil höherverarbeiteter Produkte war vernachlässigbar gering. Importiert 

wurden dagegen Textilien, Zucker, Maschinen und Lederwaren6.  

Der zweite Weltkrieg und die italienische Besatzung führten zu einer beschleunigten 

Entwicklung des Bergbaus, hauptsächlich für den Bedarf der italienischen Rüstungs-

wirtschaft. So stiegen die Ölförderung, Kohleabbau sowie die Produktion von Chrom, 

Eisen und Bitumen. Es kam auch zu einer spürbaren Verbesserung des Straßennetzes, 

das sich bis dato in einem elenden Zustand befand7. Die Arbeiterpartei die als Sieger 

                                                 
3 Vgl. M. Blejer und Co. . Blejer meint, dass die starke Isolation des Landes nach dem zweiten Weltkrieg 
mit der langen und blutigen Geschichte der Albaner und den ununterbrochenen Besatzungen zu erklären 
ist. 
4 Vgl. auch R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
5 Vgl. A. Wildermuth, 1995, Seite 74. 
6 Vgl. A. Wildermuth, 1995, Seite 74 
7 Vgl. A. Wildermuth, 1995, Seite 75. 
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aus dem Krieg hervorging, musste also eine nach europäischen Maßstäben extrem un-

entwickelte Volkswirtschaft übernehmen. 

  

2.3 Albanien und die sowjetische Unterstützung 
 

Die Ideologie des Stützens auf die eigenen Kräfte hat keineswegs die gesamten 

Entwicklungen in der Nachkriegszeit begleitet. Auch die Isolation zu den kapitalisti-

schen Ländern lässt sich nicht unbedingt mit den fremdenfeindlichen Auffassungen von 

Enver Hoxha zu erklären. Der Abbruch der Beziehungen zu westeuropäischen Ländern 

und zu den USA und die Anlehnung an den großen Bruder (Stalins Russland) waren 

auch die Folgen zweier anderen Faktoren: 

1. Sowohl Großbritannien als auch die USA hatten während des Krieges nur die anti-

kommunistischen Einheiten (der nationale Front und die Legalität) unterstützt. 

2. Großbritannien und die USA hatten in der Zeit zwischen 1948 und 1952 einen Re-

gierungssturz in Albanien versucht. Der englische Foreign Office hatte dafür albani-

sche Flüchtlinge und die Exilpolitiker des Landes rekrutiert. Junge Albaner wurden 

in Malta, Zypern und Westdeutschland ausgebildet und ins Land geschleust. Die 

Geheimdienste der beiden Länder wollten mit dieser Aktion zwei Ziele erreichen. 

Zum einen sollte dies als eine Antwort auf die kommunistischen Einmischungen in 

Griechenland (eine Verletzung des Abkommens von Jalta) verstanden werden. Zum 

anderen sollte die Intervention in Albanien im Falle eines erfolgreichen Abschlusses 

als Vorbildfunktion für andere kommunistische Länder dienen. Der Versuch schlug 

allerdings fehl, weil der englische Spion Kim Philby kurz vor der Intervention die 

Seiten gewechselt hatte8. Er war auch der Initiator des ganzen Experiments und hat-

te daraufhin alle Informationen der sowjetischen Seite übermittelt. Albanien reagier-

te mit einer eisernen Isolierung nach Westen, mit der Einführung der Todesstraffe 

für Landesverrat und Verschwörung und Beschädigung des Staatseigentums im Jahr 

1952 und mit einer stärkeren Anlehnung an Russland. 

 

So wurden die Bedingungen für eine jahrelange Liebesgeschichte zwischen Albani-

en und Sowjetunion geschaffen9. Der große Bruder versorgte Albanien mit Geld und 

Experten, und bekam als Gegenleistung die Übernahme seitens der Albaner der sowjeti-
                                                 
8 Vgl. R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
9 Die Rolle der sowjetischen Finanzunterstützungen bestand daran, die Diskrepanz zwischen Exporten 
und Importen zu decken. Albanien hatte nämlich ständige Handelsbilanzdefizite.  
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schen Methoden der Zentralverwaltungswirtschaft. Albanien übernahm die Fünfjahres-

pläne und das sowjetische Preis- und Finanzsystem. Dank der beträchtlichen finanziel-

len und technischen Unterstützungen (sehr modern für albanische Verhältnisse) und der 

Mobilisierung der eigenen finanziellen und Humanressourcen konnte Albanien relativ 

hohe Wachstumsraten vorweisen. Die Zahlen sind aber wegen dem niedrigen Aus-

gangspunkt und fragwürdiger statistischer Methoden nur mit Vorsicht zu genießen10. 

Vor allem wurden erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung der Industrie und im 

Baugewerbe gemacht (siehe auch Tabelle 1.111).  

Die Regierung setzte sich intensiv für die schnelle Entwicklung der Grundstoffindu-

strie ein. Dies war voll im Einklang mit der marxistischen Lehre, nicht aber mit den 

Bedürfnissen und Möglichkeiten des Landes und vor allem nicht mit der Theorie der 

komparativen Vorteile. Die Grundstoffindustrie galt als entscheidende Voraussetzung 

für die Expansion in anderen Wirtschaftszweigen. Viele große Investitionsprojekte wur-

den in der Grundstoffindustrie gesteckt was zu einer äußerst ineffizienten Ressourcenal-

lokation endete12.  

Stalin hatte, trotz der Tatsache dass Albanien nur eine finanzielle Last war, bis zum 

Schluss an die Freundschaft zu Albanien festgehalten. Nach Stalins Tod wurden aller-

dings seine Auffassungen von Chruschtschow in Frage gestellt. Von Albanien verlangte 

Chruschtschow eine stärkere Orientierung in Aktivitäten in denen das Land komparati-

ve Vorteile besaß, wie Landwirtschaft13, Bergbau und die Leichtindustrie14. Das war 

auch im Einklang mit seinen Bemühungen um eine bessere Arbeitsteilung zwischen den 

Staaten des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW). Daraufhin wurden die finan-

zielle Unterstützung und die Vergabe von günstigen Krediten (aus der Sowjetunion und 

von anderen RGW-Mitgliedern) an die Verwendung in bestimmten Industrien gekop-

pelt. Der Spielraum der albanischen Führung wurde immer enger. Vor allem sah sie sich 

in ihren Bemühungen gefährdet, die Unabhängigkeit des Landes durch eine schnellere 

Entwicklung der Grundstoffindustrie voranzutreiben15. 

 

                                                 
10 Albanien hat auch heutzutage viele Probleme bei der Messung des BSP. Vgl. hierzu auch Milva Eko-
nomi, 1999. 
11 Vgl. auch Blejer und Co, 1995, Seite 11-20. 
12 Vgl. auch Blejer und Co, 1995, Seite 7. 
13 Die Landwirtschaft war bis 1995 hauptsächlich privat organisiert. Etwa 87% der Landwirtschaftspro-
duktion kam vom privaten Sektor. Vgl. hierzu auch R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
14 Vgl. R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
15 Über die Hintergrunde des Bruchs mit Sowjetunion, vgl. auch A. Wildermuth, 1995. 
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 1951-1955 1956-1960 

Nettosozialprodukt  

Landwirtschaft 

Industrie 

Baugewerbe 

Transport und Verkehr 

Andere 

100 

80 

14 

…. 

… 

06 

100 

60 

19 

07 

02 

12 

  Wachstumsraten im Vergleich zur früheren Periode 

 

Nettosozialprodukt  

Landwirtschaft 

Industrie 

 

… 

… 

… 

 

42,6 

 6,8 

    103,9 

 

Tabelle 1.1. Das Nettosozialprodukt (NSP)  und seine Komponenten für die Jah-
re 1951-1960. Quelle. Albania: From Isolation…... IMF 1992. 

 

Die albanische Führung hatte die Forderungen Chruschtschows, Orangen und Roh-

stoffe zu produzieren, als ein Versuch der Russen bewertet, das Land in einer kolonialen 

Abhängigkeit zurückzuführen. Deshalb kam es zu einer Abkühlung der Beziehungen zu 

Sowjetunion, und Albanien machte sich auf der Suche nach einem neuen Geldgeber. 

Wenn man allerdings die Probleme der 90-iger Jahren vor Augen hält, allen voran die 

Schwierigkeiten bei der Privatisierung der Schwerindustrie, hätte das Land vielleicht 

besser die Empfehlungen Chruschtschows mit kleinen Modifizierungen verfolgen sol-

len. 

Die Zeit der „Brüderlichkeit“ mit den Russen war für die Entwicklung der albani-

schen Wirtschaft sehr wichtig. Allerdings wurde die Wirtschaft des Landes stark von 

Sowjetunion abhängig. Dies galt insbesondere für Exportunternehmen, war doch mehr 

als die Hälfte der Ausfuhren für Sowjetunion bestimmt16. Die sowjetische Unterstüt-

zung hing also wie ein Damoklesschwert über die albanische Wirtschaft. Erkannt hat 

dies die albanische Führung aber erst 1960 nach dem Bruch mit Sowjetunion. Albanien 

hatte den Bruch durch ihre pro-chinesische Haltung selbst heraufbeschwört17. Der Ver-

lust der sowjetischen Märkte hatte die Volkswirtschaft Albaniens hart betroffen. 

 

                                                 
16 Vgl. R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
17 Vgl. R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 

 13



2.4  Die chinesisch-albanische Bruderschaft 
 

 China erklärte sich bereit, den gesamten Wegfall der sowjetischen Unterstützun-

gen zu kompensieren. Trotzdem hatte der Bruch mit der Sowjetunion schwerwiegende 

Folgen für das Land. Die Neuorientierung der Wirtschaft und die schlechtere Qualität 

der chinesischen Technologie brachten die albanische Führung vor ernsthaften Proble-

men. Sie sah sie gezwungen, dringende Maßnahmen zu einer „effizienteren Ressour-

cennutzung“ und einer „verantwortungsvollen“ Investitionsallokation zu unternehmen. 

Allerdings musste weiterhin mehr als die Hälfte der Investitionsausgaben in Industrie-

unternehmen fließen, damit Chruschtschow weis, was die albanische Führung über sei-

ne Wirtschaftpolitik der Orangen und Rohstoffe hält.  

Albanien war jetzt völlig von den Chinesen abhängig geworden. China wurde nun 

auch der Hauptabnehmer für albanische Produkte. Anscheinend begleitet diese Abhän-

gigkeit, mit gelegentlichen kurzen Unterbrechungen, das Land während seiner gesamten 

Geschichte (Italien, Jugoslawien, Griechenland, Sowjetunion oder China). Paradoxer-

weise ist diese Abhängigkeit selbst in der neueste Zeit nicht zu vermeiden. Mehr als die 

Hälfte des Außenhandels wird aktuell mit Italien abgewickelt. Die ungenügende Diver-

sifikation der Exporte und Importe – in den Jahren 1994 bis 2001 machte der Handel 

mit Italien und Griechenland ca 60 Prozent des albanischen Handelsvolumens aus (siehe 

Tabelle 1.218) – dezimieren stark die Handlungsspielräume des Landes, und machen sie 

von den Entscheidungen dieser Regierungen überempfindlich.  

                                                 
18 Vgl. IMF, 2003. 
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Exporte 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 
  

Deutschland 

Frankreich 

Griechenland 

Italien 

 
4,8

2,1

10,4

51,8

 
 
 
 
 

Türkei 1,1

6,1

2,3

9,9

51,5

6,2

6,9

2,0

13,0

57,9

3,1

6,9

1,9

20,5

49,4

0,9

5,7

1,2

19,8

60,1

0,5

 

6,6 

0,6 

13,5 

69,5 

0,3 

 

6,6 

0,8 

12,7 

70,6 

0,7 

5,5

0,7

12,7

71,0

1,0

Importe 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 
 
 
  

Bulgarien 

Deutschland 

Griechenland 

Italien 

 8,2

5,9

23,7

37,4

 
 
 
 
 Türkei 4,6

7,3

5,1

24,7

37,9

4,1

3,8

5,8

20,2

40,2

4,2

2,7

4,2

26,0

45,8

4,4

2,8

3,8

28,4

43,8

3,4

 

2,5 

5,6 

24,1 

33,9 

5,1 

 

2,4 

6,1 

26,4 

35,2 

5,3 

2,0

5,9

25,8

31,9

6,1
 

 
Tabelle 1.2. Außenhandelspartner in den Jahren 1994 bis 2001. Quelle, IMF 2003. Nur 
zum Vergleich: der Anteil dieser Länder an die Gesamtex- und Importe des Landes be-
trug 1975 nur 21% bzw.15%. Dafür war der Anteil der Importe aus China rund 58%. 
(Mario Blejer & Co). 
 

 

 Die Annährungsversuche Mao Ze Duns an USA im Jahr 1970 markieren den 

Anfang vom Ende der chinesisch-albanischen Freundschaft. Vollendet wurde dies aber 

erst 1978 als China die Zahlung der finanziellen Hilfen vollständig einstellte19. Man 

kann die Relevanz der chinesischen Hilfe für die albanische Wirtschaft nicht oft genug 

betonen. In vielen Jahren war sie sogar höher als der Wert der Gesamtexporte Albani-

ens. Die kontinuierliche Senkung der chinesischen Zuwendungen seit 1970 war ein 

deutliches Zeichen für die Führung. Sie sollten wieder versuchen, einen neuen Paten zu 

suchen und die Rolle des Außenhandels mit China reduzieren, damit der chinesische 

Einfluss langsam abnimmt20. Eine Annährung an den Westen war für Hoxha undenkbar 

und eine Wiederaufnahme der Freundschaft mit Sowjetunion kaum möglich. Die Lage 
                                                 
19 Trotz der Einstellung der chinesischen Unterstützung, wurden im Fünfjahresplan 1971-1976 sehr hohe 
Wachstumsraten der wichtigsten Komponenten des NMP vorgesehen. So sollte ur die industrielle Produk-
tion um satte 60% steigen. Vgl. hierzu auch R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994. 
20 Die finanzielle und militärische Unterstützung Chinas wurde also 1978 eingestellt. Als Gegenreaktion 
entschied sich die albanische Regierung, finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber dem chinesischen Staat 
nicht anzuerkennen. China hatte allerdings nie eine Rückzahlung gefordert. Vgl. auch A. Wildermuth, 
1995. 
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schien ausweglos zu werden. Unter diesen Umständen wurde die Autarkie als die einzig 

mögliche Lösung gesehen. Das Land sollte sich auf die eigenen Kräfte besinnen und auf 

ausländische Unterstützung völlig verzichten. Für die albanische Nachkriegswirtschaft 

war allerdings diese Lösung der härteste Schlag den sie hinnehmen musste.  

 
 China hatte für seine finanzielle Hilfe keine Auflagen gestellt. Trotzdem (oder 

gerade deswegen) hat es Albanien nicht geschafft, diese großzügigen Unterstützungen 

sinnvoll einzusetzen. Vor allem hat man jahrelang die Exportunternehmen vernachläs-

sigt. Es gab deshalb sehr wenige Produzenten die im internationalen Wettbewerb hätten 

mithalten können. Daher konnte Albanien auch sehr schwer an die, für die Finanzierung 

der Anlagenimporte notwendigen Devisen, rankommen. Sie waren aber für den Aufbau 

der Schwerindustrie unabdingbar. In den siebziger Jahren machten Anlagen und Zube-

hörteile immerhin mehr als 50% der Gesamtimporte aus. So hoch war ungefähr auch die 

finanzielle Hilfe der Chinesen21. Die Lage in der verarbeitenden Industrie war noch 

miserabler. Sie wurde Jahrelang bei der Zuweisung von Investitionsmitteln vernachläs-

sigt. Die alte und längst abgenutzte Technologie, das Fehlen von Marketingkenntnissen 

und die oft minderwertige Qualität der Erzeugnisse hatten diese Industriebranchen noch 

weiter vom Weltmarkt ausgesperrt.  

 

2.5 Die Verfassung von 1976 
 

Der Wegfall der chinesischen Hilfe hatte als erstes die Importe des Landes be-

troffen. Auf der Suche nach alternativen Devisenquellen, sah sich die albanische Füh-

rung gezwungen, die Produktion und die Exporte von Rohstoffen und der elektrischen 

Energie rasch zu erhöhen22. Der Investitionsrückgang spiegelte sich in einer schnellen 

Senkung der Wachstumsraten des Outputs wieder. Wegen des positiven Wachstums der 

Bevölkerung und des Rückgangs der Nahrungsmittelimporte war Albanien nicht mehr 

in der Lage, selbst den Grundbedarf an Nahrungsmittel zu decken. Damit wurde die 

Grundlage für den nächsten Fahler von Enver Hoxha und Co geschafft. Die Führung 

entschied sich für die volle Verstaatlichung der kleinen Landwirtschaftsflächen (Gar-

tenbau) und der Viehbestände die im Privatbesitz der „Genossenschafts“bauern waren. 

Die Führung erhoffte sich dadurch eine Ertragserhöhung und eine Senkung des Le-

bensmittelverbrauchs der ländlichen Bevölkerung. Statt dessen gingen aber die Arbeits-
                                                 
21 Vgl. A. Wildermuth, 1995. 
22 Vgl. R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
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anreize der „Genossenschafts“mitglieder, auf deren Rücken die Reform getragen wurde, 

zurück. Dazu wurde der Maschinenpark der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-

schaften immer älter. Durch die Verstaatlichung verschwanden auch die vielen Bau-

ernmärkte, auf denen sich die städtische Bevölkerung mit frischem Obst, Gemüse und 

Tierprodukte versorgen konnte. Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel 

verschlechterte sich dadurch zusätzlich.  

 Landwirtschaft war nur eine der vielen Komponenten des Systems, die von den 

enttäuschenden Ergebnissen der Fünfjahrespläne betroffen wurden. Die Rezession 

umschlingte die gesamte Volkswirtschaft und behielt langfristigen Charakter. In den 

80.iger Jahren konnte die Wachstumsrate des Nationaleinkommens nicht mal mit dem 

einfachen Bevölkerungswachstum Schritt halten23. Als Konsequenz begann die 

Schrumpfung des Prokopfeinkommens. Die Tabelle 1.3 gibt die offiziellen Statistiken 

über Entwicklung des Nettomaterialprodukts (NMP)und des Prokopfeinkommens für 

die Zeit von 1980 bis 1990 (1986=100) wieder. 

 Albanische Staatsunternehmen mussten in einem Umfeld operieren, in dem vie-

les durch die Jahres- und Fünfjahrespläne festgelegt wurde. Die einzige Möglichkeit, 

die erzielten Gewinne innerhalb des Unternehmens zu behalten, bestand in den ver-

mehrten Investitionsforderungen. Oft endete dies in unnötigen Investitionen. Anlagen 

wurden gekauft aber nicht eingesetzt. Eventuelle Verluste wurden dagegen vom Staats-

haushalt gedeckt. Fehlende Arbeitsanreize waren im System also vorprogrammiert. Das 

konnte aber, ohne die großzügige finanzielle Unterstützung aus dem Ausland, einfach 

nicht von Dauer sein. Und dies scheint allen, außer der politischen Elite des Landes, 

klar geworden zu sein. Ramiz Alia der 1985 die Nachfolge des verstorbenen Enver 

Hoxha antrat, war der Überzeugung, dass man die Schwierigkeit innerhalb des Systems 

bewältigen kann. Dafür seien Appelle an die Beschäftigten und Genossenschaftsmit-

glieder zu richten, mit der Botschaft, ihre patriotischen Aufgaben zur Umsetzung von 

Planvorgaben zu erfüllen. Gleichzeitig wurden neue, offensive aber realitätsferne Pläne 

ausgearbeitet. Die neuen Pläne sahen jährliche Wachstumsraten des Outputs von 6-7% 

vor24.  

An dieser Stelle sollte noch Mal versucht werden, auf die Inkonsistenz der alba-

nischen Strategie der Wirtschaftsentwicklung („sich stützen auf die eigene Kräfte“) und 

ihr unausweichliches Scheitern hingewiesen werden. Damit die Doktrin der albanischen 

Führung überhaupt den Hauch einer Chance gehabt hätte, hätte das Land in der Lage 
                                                 
23 Vgl. auch Ognian Hishow, 1993. 
24 Vgl. R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
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sein müssen, zumindest einen nennenswerten Anteil der Investitionsanlagen in eigener 

Regie zu produzieren. Die eigene Herstellung von Maschinen und Ersatzteilen machte 

aber weniger als 10% der industriellen Produktion aus. Der Rest musste importiert wer-

den. Die Exporte waren aber zu gering, um die dafür benötigten Devisen zu sichern. Es 

blieb nur die Senkung der Devisenreserven der Staatsbank oder die Senkung der Impor-

te für die verarbeitete Industrie (Material und Zubehör). Beide diese Möglichkeiten 

wurden in bestimmten Situationen auch genutzt. Die Folge war, eine weitere Ver-

schlechterung der Lage in der leichten Industrie und der Staatsbank. 

 

Jahr      NMP Änderungsrate Bevölkerung 

in 1000 

NMP pro Kopf Änderungsrate 

1980     14881   ....   2 670   5 573     ... 

1981     15737   +5,75   2 723   5 800   + 4,07 

1982     16200   +2,94   2 781   5 825    +0,43 

1983     16378   +1,10   2 838   5 770    -0,94  

1984     16174    -1,25   2 896   5 585    -3,21 

1985     16462   +1,78   2 957   5 567    -0,32 

1986     17390   +5,64   3 016   5 765    +3,56 

1987     17254   - 0,78   3 076   5 609    - 2,71 

1988     17008   - 1,43   3 138   5 420    - 3,37 

1989     18681   +9,84   3 199   5 837    +7,70 

1990     16234  -13,10   3 255   4 987   -14,57 
 

 Tabelle 1.3. NMP und das Prokopfeinkommen für die Jahre 1980-1990. Quelle: 
 Mario Blejer & Co. sowie eigene Berechnungen. 
 

2.6 Der Anfang vom Ende der sozialistischen Diktatur 
 

 Die Wirtschaft war also in eine tiefe Krise geraten. Dringende Maßnahmen 

mussten her, ansonsten war der Zusammenbruch des gesamten Systems unabwendbar25. 

Eine mögliche Alternative war die Aufgabe der autarken Entwicklungspolitik und die 

Stärkung der Eigeninitiative der Unternehmen und landwirtschaftliche Genossenschaf-

ten. Statt dessen entschied sich die Führung für eine dritte Variante, für eine bis dato 

                                                 
25 Der damalige Präsident Ramiz Alia wird auch später keine Reformbereitschaft signalisieren. So erklär-
te er 1989 in dem VIII Plenum des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, dass die Partei keine Abschwä-
chung des Gesellschaftseigentums und keinen Übergang zu einem anderen System, zulassen würde. Vgl. 
R. Zickel und W. Iwaskiw, 1994 
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unpraktizierte und für den gesunden Menschenverstand unbegreifliche Abenteuer. Die 

politische Führung beschloss die Eröffnung einer Abteilung für Devisenspekulationen 

innerhalb der Staatsbank. Das Direktorat bekam die Aufgabe, durch Devisenspekulatio-

nen, die für die Finanzierung der Handelsbilanzdefizite notwendigen ausländischen 

Zahlungsmitteln zu besorgen26. Möglicherweise war die politische Führung dermaßen 

von der Überlegenheit des sozialistischen Systems überzeugt, dass es keine Zweifel an 

den Erfolg dieser Unternehmung geben konnte. Man musste nur die Abteilung mit ge-

nügend Startkapital versorgen. Dafür nahm die Regierung einen ausländischen Kredit in 

Höhe von 500 Mio. US$ auf. Damit war aber zunächst Schluss mit der Parole des Stüt-

zens auf die eigenen Kräfte. Und mit der Verfassung, die ja jegliche Kredite der westli-

chen kapitalistischen Länder untersagt hatte. 

 Für viele war die Einlassung Albaniens in so einem Abenteuer, ein Griff nach 

dem letzten Strohhalm. Die Regierung hatte endlich erkannt wie ernst die Lage war, und 

in was für einer Sackgasse sie das Land geführt hatte. Die Gründung dieser Abteilung 

könnte als der letzte Rettungsversuch dieses sinkenden Schiffes gesehen werden. Die 

Regierung wusste allerdings nicht, dass sie dadurch den endgültigen Untergang des Sy-

stems nur beschleunigen würde. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Arbeit des Di-

rektorats für Devisenhandel in einem Fiasko endete. Die Spekulationsverluste erreichten 

sehr schnell die 200 Mio. US$ Marke27. Anscheinend war der Vorschlag, mit dem ge-

samten Betrag auf eine Abwertung der deutschen Währung gegenüber dem US$ zu spe-

kulieren, nicht goldrichtig. Denn ausgerechnet in dieser Zeit wurde die DM um etwa 

25% aufgewertet. 

 Eines bleibt allerdings unklar. Möglicherweise wurde das Direktorat überhaupt 

nicht gegründet um Devisen zu besorgen. Schließlich kann keine Regierung dieser Welt 

so risikofreudig sein. Vielleicht wollte die Regierung damit nur die eigene Bereicherung 

verschleiern. Nichtsdestotrotz konnte die Staatsbank wegen der hohen Verluste, ihre 

Kredite nicht rechtzeitig zurückzahlen. Die Wirtschaft bekam somit den nächsten 

Schlag. Ausländische Kreditgeber, besorgt um ihre Forderungen, erwirkten die Pfän-

dung der verbliebenen der albanischen Staatsbank in ausländischen Banken, um so ihre 

Verlust in Grenzen zu halten. Neue Kredite waren ausgeschlossen. Dies gab dann der 

Wirtschaft den Rest. Die Produktion brach ein, vor allem die Landwirtschaft. Der Hun-

gernot konnte nur Dank der schnellen ausländischen Intervention vermieden werden. Zu 

erwähnen ist vor allem Italien. Die italienische Regierung hatte 1990 im Rahmen der 
                                                 
26 Vgl. F. Ibrahimi und S. Brumbulli, 1994. 
27 Verschiedene Quellen berichten von Verlusten von 150 bis 500 Mio. US$.   
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Operation „Pelikan“ das Land mit dringenden Nahrungsmittel im Wert von 190 Mio. 

US$ versorgt. 

 Eine Frage bleibt allerdings noch offen. Weshalb unterbrach die Regierung nicht 

rechtzeitig die Arbeit des Direktorats, sondern lies ihn bis 1990 spekulieren? Lag es an 

der Fähigkeit des Leiters, das Unwissen der politischen Führung und die fehlende 

Transparenz seiner Aktivität auszunutzen, um Politiker mit falschen Informationen auf-

zuhalten? Oder haben beide Seiten die gleichen Ziele verfolgt, womit wir wieder zu 

unserer Befürchtung landen, dass die Arbeit des Direktorats für ungesetzliche Bereiche-

rung der Führungselite missbraucht wurde. Die zweite Variante scheint glaubhafter. 

Dafür sprechen auch die aus dem Jahr 1990 Lobreden des Generaldirektors der Staats-

bank an die Adresse des Direktoratsleiters. Der Generaldirektor spricht über die „gro-

ßen“ Erfolge des Direktorats für Devisenhandel und über die hohen Devisen die in den 

letzten drei Jahren dadurch eingeflossen waren28. 

 Die politische Führung hatte erst 1989 die ersten Fehler bei der Umsetzung ihrer 

Wirtschaftspolitik eingestehen müssen. Es war allerdings die miese Wirtschaftslage, die 

sie dazu veranlasst hatte. Viel mehr kam das Geständnis infolge der turbulenten Ent-

wicklungen in anderen sozialistischen Ländern Ost- und Sudosteuropas. Hinter diesem 

Geständnis stand aber keine aufrichtige Reformbereitschaft der Politiker. Es erfolgte 

eher nach dem Motto, „wir gestehen kleine Fehler ein, um die großen zu verdecken“. 

Alles was sie bereit war zu „reformieren“ war die Verteilung eines kleinen Viehbe-

stands und des Ackerlandes (etwa 0,2 ha pro Familie, hauptsächlich um die Versorgung 

der Tiere zu ermöglichen) an die Genossenschaftsmitglieder. Das war aber zu wenig 

und kam zu spät um den Zusammenbruch des Systems abzuwenden. 

 Die Talfahrt der albanischen Wirtschaft hatte bereits Anfang der 80-iger Jahren 

begonnen. Wem ist aber zu verdanken, dass das System bis 1990 überleben konnte? 

Weshalb wurden etwa gleich nach dem Tod Hoxhas keine entscheidenden Reformen 

eingeleitet? Allein mit ökonomischen Argumenten lassen sich diese Fragen schwerlich 

beantworten. Es wäre zum Beispiel falsch, die Lösung für das lange Überleben des Sy-

stems, bei der sehr hohen Sparquote zu suchen. Die Erklärung liegt eher bei der Brutali-

tät des albanischen Systems. Die Diktatur hatte jeden Versuch einer oppositionellen 

Meinungsbildung mit eiserner Hand und erbarmungslos erstickt. Demonstrationen wa-

ren praktisch unvorstellbar. Durch die strenge Isolation nach außen, war die Bevölke-

rung auch über die Entwicklungen in anderen Ländern nur unzureichend informiert. 

                                                 
28 Vgl. A. Wildermuth, 1995. 
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 Der Fall der Berliner Mauer und die stürmischen Entwicklungen in anderen so-

zialistischen Ländern, vor allem in Polen und Rumänien, hatten auch bei der albani-

schen Bevölkerung, Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Tyrannei erweckt. Die bluti-

gen Auseinandersetzungen in Rumänien und der kurze Prozess mit Nicolae Ceausescu 

hatte auch die albanische Führung in der Angst versetzt. Sie müssten etwas unterneh-

men um nicht das gleiche Schicksal wie der rumänische Diktator zu erleiden. Falls Re-

formen unvermeidlich sein sollten, dann aber sollte deren Umsetzung möglichst ohne 

Unruhen erfolgen. Falls die Einführung eines demokratischen Systems nicht vermeiden 

lässt, dann aber am besten sofort handeln, und durch Zugeständnisse um den Gunst der 

Wähler werben. 

 Wenn wir der Meinung sind, das angesichts der langen Rezession der 80-iger 

Jahren, das kommunistische System zu lange überlebt hatte, dann sollten wir uns nicht 

von den turbulenten Entwicklungen zu Beginn der Transition beeindruckt zeigen. Diese 

Verspätung kann auch für den drastischen Produktionsrückgang der ersten Transitions-

jahren (1990,1991 und 1992) verantwortlich gemacht werden. In diesen drei Jahren 

schrumpfte der Output um mehr als 40 % (Verschieden Quellen gehen von einem 

Rückgang zwischen 40% und 50% aus). Am heftigsten wurde aber die industrielle Pro-

duktion mit etwa 64% betroffen. Schuld daran waren unter anderem die lange Forcie-

rung der perspektivlosen Grundstoffindustrie und die starke Abnutzung der Anlagen in 

den 80-iger Jahren (schlechte Wartung und geringe Investitionen). Für die Entwicklung 

des NMP und seiner Komponenten in den ersten Transitionsjahren siehe auch die Ta-

belle 1.4.  

Der starke Rückgang der industriellen Produktion war nicht nur in Albanien zu 

beobachten. Die gleichen Erfahrungen machten auch andere sozialistische Länder, die 

früher der Grundstoffindustrie den Vorzug gegeben hatten. Die entsprechenden Werte 

waren in Georgien bei 60 %, Armenien -55 %, Rumänien -50 %, der Durchschnitt der 

osteuropäischen Länder lag bei 37 %29. Es soll erwähnt werden dass die industrielle 

Produktion Albaniens in den 80-iger Jahren (gemäß den offiziellen Angaben), trotz der 

Rezession, um 25 % gestiegen war. Allerdings müssen wir diese Information, wie auch 

die meisten anderen aus Albanien nur mit Vorsicht genießen. Dies wegen der zentrali-

stischen Preissetzung und der Tatsache dass es aus der heutigen Perspektive, unmöglich 

ist, die Qualität der albanischen Erzeugnisse im internationalen Vergleich zu messen. 

 

                                                 
29 Vgl. auch Economic Survey of Europe, 1999/1 
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1.4a

   

 1990 1991 1992 1993 
Reales NMP -10 -28 -10 +11 
Industrie -8 -37 -44 -10 
Landwirtschaft -4 -21 -9 +15 
Reales NMP - 1989=100 90.0 64.8 58.4 64.8 
Industrie 1989=100 92.0 57.96 32.46 29.20 
Landwirtschaft 1989=100 96.0 75.84 69.00 79.35 

  

   

1.4b 

 

 

  

 1990 1991 1992 1993 
Reales NMP -10 -28 -7.25 +9.65 
Industrie -13.3 -41.8 -30.2 -10 
Reales NMP - 1989=100 90.0 64.8 60.1 65.9 
Industrie 1989=100 86.7 50.4 35.2 31.7 

 

 

 

 Tabelle 1.4. Die Entwicklung des Nettomaterialprodukts (NMP) und seiner 
Komponenten für die Jahre 1990-1993. Quelle: 1.4a. Hashi/Xhillari, 1.4b. Eigene Be-
rechnungen nach Informationen des Economic Survey of Europe, 1999/130.  
   

 Trotzdem wäre der Rückgang des Outputs zu Beginn der Transformation nicht 

so stark ausgefallen, wären die späten Reformversuche nicht mit einer massiven Zerstö-

rung der Kapazitäten und der öffentlichen Infrastruktur während des Regimesturzes. 

Kapazitäten wurden nicht nur durch Zerstörungen und Brandstiftungen beschädigt, sie 

wurden auch massiv geplündert. Die Lage verschlechterte sich zusätzlich als die Arbei-

terpartei (die spätere Sozialistische Partei Albaniens) dank der ländlichen Bevölkerung, 

die ersten „demokratischen“ Wahlen im März 1991, für sich entscheiden konnte. Sie 

hatte auch nur mit der Unterstützung der ländlichen Bevölkerung gerechnet. Schließlich 

hatte sie dafür jeder Dorffamilie eine Melkkuh geschenkt. Die neu entstandene Regie-

rung wollte zwar Reformen einleiten, die sozialistischen Prinzipien wollte sie aber nicht 

aufgeben. Damit wurde ein sinnvoller Beginn der Transformation verzögert und die 
                                                 
30 Die Informationen der zwei Tabellen unterscheiden sich. Dieses Problem hat man ständig wenn es um 
Statistiken über Entwicklungen in Albanien handelt. Oft findet man unterschiedliche Informationen auch 
bei der gleichen Quelle (siehe z.B. die Veröffentlichungen über Albanien des Osteuropainstituts in Mün-
chen für die Jahren 1995, 1996 und 1997 – die Entwicklung der industriellen Produktion). 
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Lage weiter verschärft. Die demokratische Opposition und die ihr nahe stehenden Ge-

werkschaften hatten durch ununterbrochene Streiks und Protestversammlungen die Kri-

se der albanischen Wirtschaft nur verschärft. 

 Die neue Regierung bemühte sich um die Umsetzung einer Reform nach dem 

sowjetischen Perestrojka Modell, obwohl das Modell zu diesem Zeitpunkt bereits als 

gescheitert galt. Es waren allerdings keine klaren Zielsetzungen zu erkennen. Die ergrif-

fenen Maßnahmen im Mikro- und Makrobereich waren nicht aufeinander abgestimmt. 

Sie schaffte es damit nicht, die Krise halbwegs zu entschärfen. Die von ihr unternom-

menen Reformen waren zwar dafür geeignet, um die Funktionierung des alten Systems 

zu hindern, für eine Wiederbelebung der Wirtschaft aber nicht ausreichend31. Die Über-

zeugung der damaligen Führung, dass etwas Reform besser ist als überhaupt keine, war 

sehr kurzsichtig und zum Scheitern verurteilt. Diese Regierung war von kurzer Dauer. 

Sie wurde nach den ununterbrochenen Protestkundgebungen abgelöst, und durch die 

neue „Regierung der nationalen Rettung“ ersetzt. Sie war eine gemeinsame Regierung 

der Sozialisten und er Opposition. Die Zusammensetzung der neuen Regierung ver-

sprach aber keinen ernsthaften Einsatz für entscheidende Reformen. Statt dessen verlor 

das Land erneut wertvolle Zeit auf ihrem Weg zu einer Marktwirtschaft. Albanien hatte 

zu dieser Zeit gar keine Verfassung und nur einige alte, für die neuen Verhältnisse un-

brauchbare Gesetze. Die Regierung versuchte, die Lücke durch neue Gesetze (auch das 

Gesetz über die Grundlagen der Verfassung, das als eine Art provisorische Verfassung 

galt) und Verordnungen zu überbrücken. Hierbei griff sie nach den Gesetzen und 

Durchführungsordnungen der westeuropäischen Länder. Diese Gesetze waren aber für 

völlig andere Realitäten zugeschnitten und dazu mehr als grauenhaft übersetzt32. Als 

Ergebnis bekam das Land eine neue, stark vereinfachte und unpassende Rechtsordnung. 

Die nationale Rettung war somit nicht zu retten, und es war nur eine Frage der Zeit, bis 

sie zurücktreten würde. 

 

                                                 
31 Vgl. Dieter Lösch, 1993. 
32 Vgl. Dieter Lösch, 1993. 
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3 Die Transformation der albanischen Wirtschaft 
 

3.1 Sind die Schwierigkeiten innerhalb des Sozialismus zu bewältigen? 
 

Es gibt zahlreiche Gründe weshalb Zentralverwaltungswirtschaft, den Nährboden 

für eine ineffiziente Unternehmensleistung schafft33. Dabei handelt es sich um Schwie-

rigkeiten, die auf dem ersten Blick auch ohne einen Systemwechsel zu überwinden sind. 

Der gleichen Überzeugung war auch der albanische Parteiführer Ramiz Alia, und ver-

suchte die Krise durch Reformen zu bewältigen, ohne dabei die Grundlagen des soziali-

stischen Systems anzuzweifeln34.  

Erst im März 1992 als die Demokraten die neuen Wahlen gewinnen konnten, war 

die Gründung einer Regierung möglich, die an einem vollständigen Systemwechsel 

ernsthaft interessiert wäre. Für die neue politische Elite waren zwei Elmente entschei-

dend: die Steuerung durch Zentralpläne war ineffizient, und Unternehmen sollten Aus-

gangspunkt und die treibende Kraft der Veränderungen werden. Unternehmen waren 

deswegen ineffizient, weil sie staatlich organisiert waren und weil die Profitmaximie-

rung nicht als Hauptziel ihrer Aktivität erkannt worden war. Das Problem ließe sich am 

besten durch eine schnellere Privatisierung lösen35. Das Motto dabei: je schneller, desto 

besser. Die Elite des Landes war anscheinend dermaßen von der Privatisierung beein-

druckt, dass der Begriff oft als Synonym für den gesamten Transformationsprozess 

verwendet wurde. Wenn sie sich über die Transformation der Wirtschaft äußerten, dann 

meinten sie oft die Privatisierung36, nicht wissend dass die Privatisierung nur einen der 

Elemente der Transformation ausmacht. 

Die neue Regierung des Landes versagte leider bei der Verwirklichung ihrer 

selbstgesteckten Ziele. Statt dessen geriet sie von einem Skandal in dem anderen, und 

war nicht mal in der Lage, ihre elementaren Aufgaben vernünftig erfüllen. In dieser 

Hinsicht wurde sie von manchen Analysten gerne in einem Atemzug mit Ländern wie 

Afghanistan, Liberia, Kambodscha oder Somalia erwähnt37. Auch die intensiv angebo-

                                                 
33 Siehe dazu Alec Nove, 1991, Kapitel 2 und 3, oder Janos Kornai, Seiten 6-62, 1986. 
34 Vgl. auch Dh. Kule und K. Nika, 1994/2 
35 Vgl. Havrylyshyn und McGettigan, IMF, 1999. 
36 Dies ist auf keinen fall eine Besonderheit Albaniens. Ähnliche Verwechslungen wurden auch in den 
anderen Ost- und Südosteuropäischen Transformationsländern oft beobachtet.   
37 Eine gesunde Marktwirtschaft ist unter solchen Umständen nicht zu erwarten. 
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tene technische Unterstützung der internationalen Organisationen (Weltbank, IMF und 

andere) konnte nicht viel ändern38. 

Eventuell eingeleitete Reformen blieben wegen der ständigen Kabinettumbildungen, 

oft auf halbem Wege. Allein zwischen März 1991 und März 1992 erlebte das Land drei 

verschiedene Regierungen (Fatos Nano als Premierminister wurde von Ylli Bufi ersetzt 

und kurz danach übernahm Vilson Ahmeti die Leitung der Regierung). Dazu musste die 

Transformation in Albanien unter deutlich ungünstigeren Bedingungen initiiert werden, 

als dies in anderen osteuropäischen Ländern der Fall war. Das Land verfügte über eine 

schwache und teils zerstörte Infrastruktur; die Wirtschaftsstruktur war wegen der isola-

tionistischen Politik Hoxhas sehr ungünstig39; die meisten Industrieunternehmen lagen 

am Boden; vielerorts wurden die Anlagen entwendet; das Land hatte keinerlei Erfah-

rungen mit der Privatinitiative; ein vernünftiges Steuersystem war nahezu unbekannt. 

Albanien erzielte auch bei der Stärkung der Budgetbeschränkungen ein mangelhaf-

tes Ergebnis. Zu Beginn der Transition war eine Erhöhung der Subventionen zu beo-

bachten. Sie machten 1992 mit 4 Mlrd. Lek etwa ein drittel der gesamten Staatseinnah-

men aus. Ein deutlicher Rückgang ist erst drei Jahren danach zu vermelden (1,3 Mlrd. 

Lek, oder 2.5% der Staatseinnahmen für das Jahr 199540). Günstige Kreditvergaben des 

Bankensektors an Staatsunternehmen waren weiterhin stark verbreitet, was zu einer 

Häufung von uneinbringlichen Kredite, „bad loans“ endete. Das Bankensystem hatte 

weiterhin ineffiziente Unternehmen unterstützt und den Kreditmarkt für die neuen pri-

vaten Unternehmen praktisch unzugänglich gemacht. Dadurch wurde aber die für später 

geplante Privatisierung des Bankensektors deutlich erschwert. 

 

3.2 Privatisierung: je schneller, desto besser 
 

Die Gesetze über Privatisierung wurden oft parallel mit der eigentlichen, spontan 

durchgeführten Privatisierung verabschiedet41. In bestimmten Fällen erfolgte dies sogar 

nach der vollzogenen Privatisierung, und hatte zum Ziel, die Legalisierung der neu ent-

standenen Situation. So verhielt es sich insbesondere in der Landwirtschaft, im Einzel-

                                                 
38 Albanien geriet von Anfang an in einem Teufelskreis („vicious circle“). Die neuen Umstände führten 
zu einer Erstickung der privaten Initiative und zu einer Verbreitung der Schattenwirtschaft, Kriminalität 
und der Korruption.  
39 Vgl. hierzu auch D. Lösch, 1995. 
40 IMF, 1997. 
41 Die spontane Privatisierung wurde auch in anderen Transitionsländern beobachtet. Ihre Intensität war 
jedoch von einem Land zu dem anderen, unterschiedlich. Vgl. auch Kaufman und Siegelbaum, 1997. 
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handel, bei kleinen Gewerbebetrieben und beim Wohnungsbestand. Das erste Privatisie-

rungsgesetz wurde im August 1991 verabschiedet, allerdings wurde bereits im März des 

gleichen Jahres, mit Hilfe einer Verordnung die Privatisierung des Einzelhandels und 

einiger Dienstleistungsbetriebe vollzogen. Nutznießer waren dabei die Beschäftigten der 

betroffenen Unternehmen. Das Gesetz hatte viele Privatisierungsmethoden vorgesehen. 

Es wurden praktisch alle Methoden erlaubt, der direkte Verkauf, die Auktion, MEBO-

Privatisierung, die kostenlose Verteilung von Aktien an bestimmte Kategorien, wie z.B. 

an politisch Verfolgte, die kostenlose Rückgabe des Landes an die ländliche Bevölke-

rung, die Restitution der Unternehmen an die früheren Eigentümer und die Voucher-

Privatisierung. Das Gesetz ließ völlig offen, welche Methode in welcher Situation An-

wendung finden sollte. Für die Durchführung des Prozesses war die Gründung einer 

nationalen Agentur (AKP- die nationale Privatisierungsagentur) vorgesehen. Die Priva-

tisierung nahm also ihren Lauf, ohne das viele sehr wichtige Fragen debattiert oder be-

antwortet worden waren. Ungeklärt blieb beispielsweise:  

1. Soll zunächst privatisiert und erst dann restrukturiert werden, oder ist möglicherwei-

se die umgekehrte Richtung eher zu empfehlen? 

2. Ist eine Privatisierungsagentur mit 14 Beschäftigten überhaupt fähig, so ein Meister-

stück zu vollbringen?  

3. welche Privatisierungsmethode passt am besten mit den gesetzten Zielen der politi-

schen Elite (falls sie in dieser Richtung welche gehabt hatte) zusammen42? 

4.  Welche Privatisierungsmethode verspricht den minimalen Widerstand der betroffe-

nen Gruppen (Arbeitnehmer, Management, Gewerkschaften oder lokale Eliten)43? 

5. Welche Privatisierungsmethode schafft die geringsten Korruptionsanreize? 

6. Ist eine schnelle oder eine langsame Privatisierung anzustreben? Wie langsam ist 

eine langsame Privatisierung? Diese Frage wird auch nach Zehn Jahren Privatisie-

rung unbeantwortet bleiben. 

7. Woher sollen so viele potentielle Käufer in einer so kurzen Zeit kommen? Die poli-

tische Führung hätte ja wissen müssen, dass ein armes Land wie Albanien, jahrelang 

keine Ersparnisse bilden konnte44. Allenfalls verfügten die früheren Funktionäre 

                                                 
42 Die angewandte Privatisierungsmethode kann das Verhalten der Beschäftigten entscheidend beeinflus-
sen. 
43 Der Widerstand kann vor allem dann groß ausfallen, wenn beschäftige oder das Management des priva-
tisierten Unternehmens mit einer Entlassung rechnen.  
44 Vgl. hierzu auch Berg und Berg, 1997. 
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über ein nennenswertes Privatvermögen 45. Was soll getan werden, wenn sich aus-

ländische Investoren lieber für andere Transitionsländer entscheiden46? 

8. Wer sollte, und vor allem wie, die Bewertung der Staatsunternehmen übernehmen? 

Es gab ja noch keine vernünftige Buchführung im Lande. 

 

3.3 Der Verlauf der Privatisierung 
 

 Nun soll der eigentliche Verlauf der Privatisierung näher erläutert werden. Dabei 

werden die Entwicklungen in den folgenden Vermögensarten dargestellt: 

• Landwirtschaftliche Staatsbetriebe und Genossenschaften, 

• Wohnungsbestand 

• Kleine und mittlere Unternehmen 

• Große Unternehmen 

• Als strategisch eingestufte Unternehmen 

 

3.3.1 Die Privatisierung der Landwirtschaft –  

Aus folgenden Gründen, soll mit der Landwirtschaft begonnen werden: 

1. Landwirtschaft spielte während der Wirtschaftsreformen des Landes stets eine zen-

trale Rolle 

2. In der Landwirtschaft wurden die ersten (spontanen) Privatisierungsschritte gewagt. 

Die Mitglieder der landwirtschaftlichen Genossenschaften hatten einfach, ohne ir-

gendeine gesetzliche Grundlage, die Länderein der Genossenschaften und Staatsbe-

triebe unter sich aufgeteilt. Albanien hatte ungefähr 1000 Landwirtschaftliche Ge-

nossenschaften und 120 Staatsfarmen (siehe auch die Tabelle 2.1). 

3. Die Dekollektivierung in Albanien war so radikal wie in kaum einem anderen 

Land47 

Die schwierigen Lebensverhältnissen der Genossenschaftsmitglieder und der Ar-

beitnehmer der landwirtschaftlichen Staatsbetriebe, der relativ große Anteil der ländli-
                                                 
45 Die Nutznießer der Privatisierung war fast überall die kommunistische Elite des Landes. Michelle Cela-
rier bietet eine sehr gute Darstellung der Entwicklungen bei einer schnellen Privatisierung, der Nutznießer 
und der Korruption die bei einer schnellen Privatisierung zu erwarten ist. Vgl. auch Michele C, 1997. 
46 Albanien hatte mit starken ausländischen Investitionen gerechnet. Es wurde von der schnellen Prosperi-
tät des Landes geträumt. Als die Ernüchterung kam, wurde der Schuldige bei der demokratischen Partei 
gefunden. Vgl. auch R. Else, 1995. 
47 Vgl. hierzu auch Cungu und Swinnen, 1998. Sie behaupten, das Albanien das einzige Transformations-
land mit einer vollständigen Verteilung der Landwirtschaftsflächen war. 

 27



chen Bevölkerung (auch wenn Albanien im europäischen Vergleich, den geringsten 

Prokopfanteil an Landwirtschaftsfläche hatte), und die ausgesprochen niedrige Effizienz 

der beiden Organisationsformen48, hatten die damals sozialistische Regierung zu einer 

vollständigen Dekollektivierung der Landwirtschaft ermutigt. Das Land wurde an die 

Beschäftigten und ihre Familien verteilt. Die Familiengröße und die zur Verfügung ste-

hende Fläche, waren dabei die wichtigsten Kriterien. Teilnahmeberechtigt waren nur 

Beschäftigte vor dem 01.07.1991. Damit wurden jegliche Ansprüche der früheren 

Landbesitzer vorerst abgelehnt49. Die Umsetzung wurde mit vielen negativen Erschei-

nungen begleitet. Der Viehbestand wurde gestohlen, die Maschinerie unrechtmäßig an-

eignet, Inventargegenstände wurden einfach mitgenommen, die restliche Infrastruktur 

beschädigt. Die Privatisierung der Landwirtschaft ergab jedoch: 

• Die Entstehung von 450-470 Tausend Minibauernhöfen mit einer Durchschnittsgro-

ße von 1.4 ha. Der Besitz war allerdings in mehreren kleinen Parzellen unterschied-

licher Qualität, verstreut. Es gab ungefähr 1.8 Mio. kleine Parzellen50. 

• Eine völlig privat organisierte Landwirtschaft.  

• Eine spürbare Erhöhung der Produktion in der Landwirtschaft, wegen der Beschäf-

tigungserhöhung und Dank der niedrigen Produktivität in den ehemaligen Landwirt-

schaftliche Genossenschaften und Staatsfarmen. 

• Eine beträchtliche Zerstückelung der Parzellen. Wegen der mangelnden Arbeit der 

Katasterbüros (die Eigentumsverhältnisse wurden nicht endgültig festgehalten) und 

der fehlenden Vergrößerungsmöglichkeiten (der Handel mit dem distribuierten Land 

wurde vorerst verboten51) erreichte die Landwirtschaft ziemlich schnell ihre Expan-

dierungsgrenzen52. Seit 1998 werden in der Landwirtschaft die niedrigsten Wach-

stumsraten verzeichnet. 

 

Die Schwäche der albanischen Verwaltung war offizielle der Hauptgrund zugun-

sten einer vollständigen Dekollektivierung der Landwirtschaftsflächen. Andere Privati-

sierungsmethoden wären undurchführbar, so die politische Führung. Allerdings klingt 

die Argumentation nicht ganz überzeugt. Die Restitution wäre unter Umständen noch 

einfacher gewesen, war doch die Zahl der Großgrundbesitzer vor dem zweiten Welt-

                                                 
48 Manche sehen gerade bei dieser Ineffizienz den Hauptgrund für die volle Dekollektivierung der Land-
wirtschaft Albaniens. 
49 Vgl. auch Hashi und Xhillari, 1997, und Ognian Hishow, 1993 
50 Vgl. auch A. Mancellari und N. Koci, 1994. 
51 Vgl. hierzu auch Cungu und Swinnen, 1998. 
52 Über die Schwierigkeiten der albanischen Wirtschaft, siehe auch D. Kunkel, 1997. 
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krieg relativ klein. Verwaltungstechnisch zumindest, wäre also die Restitution einfacher 

zu bewältigen gewesen53.  

 
 Die Zahl in 1990 Flächenanteil 

Landwirtschaftliche Genossenschaften

Staatsfarmen 

Privateigentum 

1000 

120 

na 

72 

24 

04 

Gesamt 1120 100 

 
Tabelle 2.1. Die Zahl der Landwirtschaftliche Genossenschaften, Staatsfarmen und des 
Privateigentums und ihr Anteil an die gesamte Landwirtschaftsfläche Albaniens im Jahr 
1990. Quelle. Hashi/Xhillari, 1997. 

 

Die Zerstückelung der Landwirtschaftsflächen und die Entstehung von so vielen 

winzigen Bauernhöfen wurden von beiden großen Parteien gleichermaßen unterstützt. 

Allerdings aus unterschiedlichen Kalkulationen. Die Sozialisten erhofften dadurch, die 

Mehrheit der ländlichen Bevölkerung, bei den nächsten Wahlen auf ihre Seite ziehen zu 

können. Die Mehrheit der Bevölkerung lebte zu diesem Zeitpunkt auf dem Land. Dank 

der Medienpropaganda (Medien waren weiterhin unter ihre Kontrolle) und der besseren 

Organisierung, ist ihnen dies bei der ersten demokratischen Wahlen auch gelungen. 

Demokraten sahen dagegen bei der vollen Dekollektivierung, die einzige Möglichkeit, 

den Einfluss der Sozialisten auf dem Lande zu minimieren. Nur so könnte man alle 

Landwirtschaftskooperativen und Staatsfarmen für immer schließen. Dadurch würde 

man auch die dort vegetierenden Parteizellen der Sozialisten endgültig zerstören kön-

nen54. 

Die Privatisierung der Landwirtschaft hat allerdings ein Problem nicht lösen 

können. Durch das Handelsverbot mit den verteilten Parzellen, wurde die Entstehung 

eines funktionstüchtigen Grundstückmarktes verhindert. Noch problematischer wird es, 

wenn der potentielle Käufer aus dem Ausland kommt. Ausländer dürfen das Land nur 

pachten, und zwar höchstens für eine Laufzeit von 99 Jahren. Das Handelsverbot mit 

Grundstücken wird aber langfristig eine Produktivitätserhöhung in der Landwirtschaft 

deutlich einschränken.  

Die schlechte technische Ausrüstung in den Bauernhöfen und die miserablen 

Bewässerungssysteme erschweren zusätzlich die Produktion der Landwirte. Mit dem 

Ziel, diese Schwierigkeiten zu bewältigen, hat das Landwirtschaftsministerium des 
                                                 
53 Vgl. hierzu auch Cungu und Swinnen, 1998. 
54 Die ländliche Bevölkerung hatte bei den ersten Wahlen die Sozialisten gewählt.   
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Landes in Zusammenarbeit mit der Weltbank eine langfristige Entwicklungsstrategie 

(„Die Grüne Strategie“55) für die Landwirtschaft entworfen. Wie auch andere „Strategi-

en“ aus Albanien leidet auch sie an eine mangelnde Seriosität ihrer Designer. Die Archi-

tekten dieser Strategie haben sich redlich darum bemüht, alle möglichen Ziele für an-

strebenswert zu erklären. Die technischen und finanziellen Möglichkeiten des Landes, 

der Bildungsstand der Landwirte und der allgemeine Entwicklungsstand Albaniens, 

wurden dabei völlig außer Acht gelassen.  

Die Grüne Strategie hat eine gleichzeitige Erfüllung der folgenden Ziele be-

zweckt:  

• eine Produktivitätserhöhung in der Landwirtschaft, 

• eine Verbesserung der angewandten Technologie,  

• eine Stabilisierung der Märkte für Landwirtschaftsprodukte,  

• eine vollständige Befriedigung der Nahrungsmittelnachfrage der Bevölkerung 

aus der inländischen Produktion,  

• die Entwicklung moderner Vermarktungsstrategien,  

• eine Preisstabilisierung für landwirtschaftliche Erzeugnisse ,  

• eine Reduzierung der Externalitäten der Landwirtschaft,  

• die Schaffung eines Marktes für landwirtschaftliche Flächen, 

• die Modernisierung der Grundbuchämter, 

• den Entwicklung von Strategien für die Fischerei,  

• Übereinstimmung der albanischen Landwirtschaftspolitik mit der AGENDA 

2000, mit den Entscheidungen des Europäischen Rates, der Europäischen Union, 

der Welthandelsorganisation und anderer internationaler Organisationen,  

• die Integration der albanischen Landwirtschaft in den regionalen Markt und die 

Weltmärkte,  

• eine bessere Regionalpolitik,  

• eine stärkere Ausnutzung der komparativen Vorteile des Landes,  

• die strukturelle Reform der Landwirtschaft,  

• günstigere Kreditbedingungen und erleichterter Zugang der Landwirte zu Kredi-

ten,  

• eine stärkere Einbeziehung der Landwirte in politische Entscheidungen im Be-

reich der Agrar- und Preispolitik,  

                                                 
55 Vgl. auch A. Civici und E. Jorgji, 1999. 
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• Steigerung der Exporte56. 

 

3.3.2 Die Privatisierung des Wohnungsbestandes –  

 

Privatisiert wurde ungefähr ein Drittel des Wohnungsbestandes, und zwar haupt-

sächlich durch die unentgeltliche Übertragung an die früheren Mieter. Einige Wohnun-

gen musste für einen symbolischen Betrag, höchstens 400 US$57, gekauft werden. An-

gesichts der fehlenden positiven Ersparnisse der Durchschnittsfamilien war dies die 

einzige logische Alternative. Man könnte dies auch als eine Art Gleichstellung der städ-

tischen Familien mit der ländlichen Bevölkerung, die von der Dekollektivierung bevor-

teilt worden war. 

Die Privatisierung des Wohnungsbestandes würde bestimmt auch ihre Verlierer 

haben. Zu den Verlierern gehören zum Beispiel politische Gefangene, junge verheiratete 

Paare ohne eigene Wohnung, die jüngst umgesiedelte ländliche Bevölkerung und ande-

re. Das wenige Geld aus der Wohnungsprivatisierung wurde deshalb für die Vergabe 

von günstigen Wohnungsbaukrediten an diese Kategorien verwendet, oder für staatliche 

Wohnungsbauprojekte zugunsten dieser Bevölkerungsgruppen eingesetzt 58. Der ganze 

Prozess wurde ziemlich schnell und vollständig abgeschlossen. 

 

3.3.3 Die Privatisierung der klein- und Mittelbetriebe  

Ein Großteil der Kleinbetriebe wurde schnell und spontan privatisiert. Sie wur-

den unentgeltlich oder gegen die Entrichtung von symbolischen Beträgen an die Be-

schäftigten abgegeben. Oder sie wurden von den aktuell Beschäftigten eigenwillig an-

eignet. Es handelt sich hierzu um kleine Läden, Kaffees und Minibars, kleine Hotels, 

Gewerbebetriebe, Transportmittel (hauptsächlich längst abgeschriebene Transportmittel 

für den Guter- und Personenverkehr). Das ganze entwickelte sich sehr schnell. So gab 

es im August 1993 schon 20.000 solche privatisierte Miniunternehmen59. Tabelle 2.2. 

zeigt die Entwicklung und die Struktur der privatisierten Kleinunternehmen bis 1994. 

                                                 
56 Vgl. auch A. Civici und E. Jorgji, 1999. 
57 Vgl. Hashi und Xhillari, 1997. 
58 Vgl. Hashi und Xhillari, 1997. 
59 Vgl. Hashi und Xhillari, 1997. 
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Der nächste Schritt war die Privatisierung der etwas größeren Unternehmen. Mit 

der Privatisierung wurde die nationale Privatisierungsagentur (AKP) beauftragt. Sie war 

nur dem Ministerrat Rechenschaftspflichtig und könnte frei über die angewandte Priva-

tisierungsmethode entscheiden. Der Ministerrat behielt die Zuständigkeit nur in einigen 

wenigen Bereichen (strategische Großunternehmen und Landtransaktionen mit Auslän-

dern). 

 

Die Zahl der privatisierten Einheiten Branche 

1991-92 1993 1994 Gesamt 

Einzelhandel 

Dienstleistungen 

Transport 

Landwirtschaft 

Andere 

5993 

3464 

1835 

1489 

1174 

3269 

1053 

2350 

3700 

1585 

1227 

    80 

1009 

2290 

2332 

10489 

 4597 

 5194 

 7479 

 5091 

Gesamt 13955 11957 6938 32850 
 

Tabelle 2.2. Privatisierte Miniunternehmen bis 1994. Quelle Hashi/Xhillari 

 

In der Absicht, die Arbeit der AKP zu erleichtern, beschloss der Ministerrat 

1993, die Gründung von regionalen Niederlassungen der Agentur. Damit erhöhte sich 

die Zahl der Beschäftigten beim AKP auf 85060. Um die Privatisierung der kleinen und 

mittelständischen Unternehmen „zu unterstützen“, wurde auch die Gründung von Priva-

tisierungskommissionen beschlossen. Die Mitglieder der Kommissionen wurden nach 

ihren politischen Positionen innerhalb der regionalen Verwaltung ausgewählt. Später 

wurden gegen ihnen schwere Vorwürfe wegen Dienstverletzungen erhoben. Sie sollen 

in vielen Fällen einzelne Käufer bevorteilt haben. Ihnen wurden bestimmte Unterneh-

men ohne Ausschreibungen und zu Bagatellpreisen verkauft. Es wird später auch be-

hauptet dass es dabei hauptsächlich um, der regierenden demokratischen Partei von Sali 

Berisha, nahe stehenden Personen handelt.  

Nach dem Gesetz war Versteigerung die wichtigste anzuwendende Privatisie-

rungsmethode. Das Gesetz wurde aber von den Privatisierungskommissionen nicht be-

folgt. Sie hatten ihre großen Freiheiten wollständig missbraucht und diese Vorgabe sy-

stematisch missachtet. Nur eine geringfügige Zahl der 426 privatisierten Unternehmen 

(weniger als 2% bis 1994) wurde durch Versteigerungen verkauft. Diese Manipulatio-

                                                 
60 Vgl. Hashi und Xhillari, 1997. 
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nen und die mangelnde Transparenz bei der Arbeit der AKP und der Privatisierungs-

bords sowie ihre mangelhafte Informationspolitik haben zu einem völligen Desinteresse 

der ausländischen Investoren beigetragen61. Mehr als die Hälfte der so privatisierten 

Unternehmen (238) waren MEBO-Privatisierungen oder wurden an ihre frühere Besit-

zer zurückgegeben.  

Die aktuelle Belegschaft konnte das Unternehmen zu günstigeren Konditionen 

kaufen. Die privilegierte Behandlung der früheren Mitarbeiter basierte auf zwei Irrtü-

mern. Zum einen wurde erhofft dass sich die aktuelle Belegschaft eher für eine Fortset-

zung der Tätigkeit des Betriebs einsetzen würde. Bei den anderen Interessenten ging 

man davon aus, dass sie es eher auf eine reine Plünderung und Schließung des Unter-

nehmens abgesehen haben. Zum anderen war da noch die alte Auffassung dass die Un-

ternehmen sowieso der Belegschaft gehören würden62.  

Nichtsdestoweniger hatte dieser Sektor, für die Jahre 1992-1994, große Wach-

stumsraten zu vermelden. Die Entwicklung haben wir aber hauptsächlich Neugründun-

gen zu verdanken. So handelt es sich bei zwei drittel der 33.000 aktiven Unternehmen 

aus 1994 um Neugründungen (50 % davon im Handel)63. Diese Zahl mag für manche 

sehr beeindruckend erscheinen, ist jedoch bei mehr als 80 % von denen, nur der Besitzer 

als beschäftigt gemeldet (siehe Tabelle 2.3). Ungefähr die Hälfte der Beschäftigung in 

diesem Bereich ist bei nur 3 % der Unternehmen konzentriert64.  

Das Wachstum in diesem Bereich hält an, so dass die Zahl der Unternehmen bis 

Ende 1997 auf 60.000 gestiegen ist. Die Hauptmerkmale des Sektors sind: 

• Die Dominanz der Handelsunternehmen (siehe Tabelle 2.4) 

• Geringe Beschäftigungszahlen. So haben nur 1.5 % dieser Unternehmen mehr als 10 

Mitarbeiter gemeldet. 

• Sie sind in nur einem Ort aktiv (nur 2 % davon, meistens im Baubereich, sind in 

mehr als eine Region aktiv) 

• Dürftige Kapitalsausstattung 

 

Es wäre allerdings irreführend, die bisherigen Entwicklungen bei den kleinen und 

mittelständischen Unternehmen als ein Erfolg der Privatisierungsbemühungen der Re-

                                                 
61 Dies waren nicht die einzigen Gründe für das mangelnde Interesse der ausländischen Investoren. 
62 Trotzdem wurden MEBO-Privatisierungen sowohl in Albanien als auch in vielen anderen Transitions-
ländern (Polen, Rumänien, Mazedonien, Russland, Slowenien) gerne durchgeführt. Siehe auch Havrylys-
hyn und Mcgettigan, IMF 1999/6. 
63 Vgl. INSTAT, „Tregues mbi ecurine,…“, 1997. 
64 Vgl. INSTAT, „Tregues mbi ecurine,…“, 1997. 
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gierung zu verpacken, kamen doch die stärksten Impulse von den Neugründungen. Die 

Regierung hatte auf diesem Wege bis 1998 nur Einnahmen von insgesamt 102 Mio. 

US$ erzielen können. Die Erfahrungen der anderen Transitionsländer zeigen das gleiche 

Bild. Neugründungen führen auch wenn es um die Produktivität geht, gefolgt von den 

von Ausländern gekauften Unternehmen65. Durch die Belegschaft gekauften Unterneh-

men stehen am Ende der Liste und haben nur die Staatsunternehmen hinter sich66. Da-

bei haben Neugründungen in Albanien mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie ha-

ben jahrelang keinen Zugang zu den Kreditmärkten gehabt, die bürokratischen Hürden 

sind immer noch viel zu hoch und das Steuersystem eher willkürlich. 

 

Unternehmen nach der Beschäftigtenzahl im Jahr 1994 Entstehungsform 

1 % 2-10 % > 10 % Gesamt % 

Privatisiert 

Neugründungen 

7114 

17282 

Andere 

   

1737 

27 

66 

07 

1333 

4195 

310 

23 

72 

05 

226 

594 

173 

23 

60 

17 

8673 

22071 

2220 

26 

67 

07 

Gesamt 26133 100 5838 100 993 100 32964 100 

Tabelle 2.3. Die Struktur der kleinen und mittelständischen Unternehmen gemäß Ent-
stehungsform und der Beschäftigtenzahl. Stand 1994. Quelle INSTAT, 1997. 

 

 

Zahl der Unternehmen und ihr Anteil Branche 

1994 % 1997 % 

202 

3380 

803 

15680 

4684 

8215 

0.61 

10.25 

2.44 

47.57 

14.21 

24.92 

1437 

5973 

1792 

31251 

8957 

10546 

2.40 

9.96 

3.00 

52.12 

14.93 

17.59 

Landwirtschaft 

Industrie 

Bausektor 

Handel 

Transport 

Dienstleistungen 

Gesamt 32964 100 59956 100 
 

Tabelle 2.4. Die Zahl der Unternehmen nach Branchen. Stand 1994 und 1997. Quelle: 
INSTAT, 1997,1998. 
 
                                                 
65 Vgl. auch John Nellis, F & D, 1999. 
66 Eine 1994 in Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei und Russland durchgeführte Umfrage, ergab dass 
vor allem MEBO-Privatisierungen bei der Restrukturierung ganz hinten lagen. Vgl. auch Havrylyshyn  
und McGettigan, „Economic Issues“ 18, IMF 1999/. 
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3.3.4 Die Privatisierung der großen und strategischen Unternehmen –  

 

Die Privatisierung der Großunternehmen sollte mit Hilfe von Privatisierungsgut-

scheinen erfolgen67. Die Entscheidung zugunsten dieser Methode war ein Ergebnis der 

vielen Besonderheiten des Landes. Die Bevölkerung verfügte nicht über ausreichende 

Ersparnisse um mitmischen zu können und mit einem Zustrom der ausländischen Inve-

storen war nicht zu rechnen. Die meisten der Großunternehmen befanden sich in einem 

verheerenden Zustand. Dazu war eine Kuponprivatisierung im Einklang mit dem erklär-

ten Ziel der Regierung, so schnell wie möglich zu privatisieren. Für die Unterstützung 

des Prozesses wurde, in Zusammenarbeit mit der Weltbank, auch die Gründung der 

Agentur für die Unternehmensrestrukturierung (ARN) beschlossen. ARN sollte einzelne 

Unternehmen, durch Sanierungsmaßnahmen und Aufspaltungen, für die spätere Privati-

sierung vorbereiten. Die Tatsache dass bereits nach wenigen Jahren, ARN weder exi-

stiert noch über sie gesprochen wird, legt den Schluss nahe, dass Sie nur ein weiterer 

Zwischenstopp der vielen Machenschaften im Privatisierungsprozess des Landes war. 

 Die Regierung wollte etwa 800 Unternehmen mit Hilfe von Kupons privatisie-

ren. Als strategisch eingestufte Unternehmen sind nicht mitgezählt, sie sollen an strate-

gische ausländische Investoren verkauft werden. Die Zahl wird später mehrmals nach 

Unten korrigiert. Privatisiert wurden allerdings nur 97 davon68. Die Bevölkerung, hatte 

abhängig vom Alter, in mehreren Phasen Privatisierungskupons erhalten. Für ehemalige 

politisch Verfolgte wurde die Verteilung von Privatisierungsleks vorgesehen. Die Inha-

ber von Kupons dürften dann, während einer Runde, nur Aktien eines Unternehmens 

kaufen. Sie waren aber über die Eigenschaften der angebotenen Unternehmen nur unzu-

reichend informiert. Vielmehr, wussten sie nicht, welche anderen Unternehmen in den 

späteren Runden verkauft werden sollen69. Es wurde nie eine komplette Liste der zur 

Privatisierung vorgesehenen Unternehmen veröffentlicht.  

Die Kuponprivatisierung war also erfolglos und wurde nach den Unruhen von 

1997 endgültig abgebrochen. Dadurch wurden lediglich 15 Unternehmen verkauft. Al-

                                                 
67 Für eine eingehende Darstellung der Kuponprivatisierung siehe auch Fatmir M. 1998. 
68 Vgl. Hashi und Xhillari, 1997. 
69 Der frühere Stellenwert des Unternehmens konnte als einziger Maßstab über die Qualität und den Wert 
des Unternehmens verwendet werden. So wurden ehemals große und bekannte Unternehmen verkauft 
(auch wenn sie sich in einer maroden Lage befanden), dafür blieben kleine und unbekannte Unternehmen 
ohne Interessenten.  
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lerdings, erst als AKP beschloss, die Mehrheit der Aktien, einem einzigen Käufer anzu-

bieten. Interessanterweise waren auch einige ausländische Investoren dabei. Das einzige 

was die Albaner noch heute an die hochgelobte Privatisierung erinnert, sind die wertlo-

sen Gutscheine, die sie noch nicht loswerden konnten und die gelegentlichen Parla-

mentsdebatten über mögliche Fristverlängerungen der Kupons. Dabei waren die nomi-

nalen Werte sehr beeindruckend (bis 40.000 Lek oder ungefähr 300 US$). 85% davon 

wurden nie genutzt. Zurzeit sind sie nur als Souvenir für ausländische Touristen ver-

wendet werden.  

Durch die Kuponprivatisierung wurden nur etwa 6 % des Staatseigentums priva-

tisiert, 75 % befanden sich weiterhin in staatlicher Hand. Trotz dieser Fehlschläge, spre-

chen die führenden Politiker des Landes immer in höchsten Tönen über die zentrale 

Rolle der Privatisierung. So wurde zum Beispiel das Jahr 1999 zum „Privatisierungs-

jahr“ erklärt. Die Regierung versprach die erfolgreiche Privatisierung einiger Unter-

nehmen, vor allem den Verkauf der zweitgrößten Bank des Landes, der nationalen Han-

delsbank. Die Privatisierung verlor schnell ihre Priorität durch den Krieg in dem be-

nachbarten Kosovo und dem starken Flüchtlingsstrom nach Albanien, kehrte aber wie-

der in der Agenda des neuen Premierministers, Ilir Meta, zurück. Meta verkaufte die 

Handelsbank und zwar an eine türkische Bank die später Konkurs meldete und an 

EBRD. Dafür musste aber die Regierung, die gesamten schlechten Forderungen der 

Bank übernehmen. In den späteren Jahren wurden auch weitere wichtige Unternehmen 

verkauft (Telekommunikation70, Versicherungsunternehmen und die Sparkasse des 

Landes). 

Insgesamt war die Privatisierung der Industrieunternehmen in Albanien kein Er-

folg. Der Beitrag der Industrie zum BSP blieb weiterhin sehr niedrig. Lag ihr Anteil 

1990 bei 42 % (Diese Zahl muss wegen der Berechnungsmethode im alten System nach 

unten korrigiert werden), so ging er nur nach fünf Jahren auf 11.5 % zurück. Nun sorgen 

Landwirtschaft und der Bausektor für positive Wachstumsraten des Nationaleinkom-

mens (siehe auch Tabelle 2.5).  

Die Angaben aus der Tabelle 2.5 sind nicht unumstritten und daher nur mit Vor-

sicht zu genießen. Die Meinungen gehen hierzu auseinander. Weil die hier ausgewiese-

nen Wachstumsraten des BSP die höchsten in europäischen Vergleich sind, werden sie 

von einigen internationalen Institutionen (IMF und die Weltbank), die jahrelang den 

Transformationsprozess mitgestaltet hatten, gerne verwendet. Albanien wird somit als 

                                                 
70 Vgl. Albanian Daily News, 03.11.1999. 
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ihr Musterschüler, oder gar als ein leuchtender Stern vorgestellt, und andere Länder 

sollen das als Zeichen für die Vorteile des Gehorsams gegenüber diesen Institutionen 

verstehen. Mit dem gleichen Enthusiasmus werden diese Zahlen auch von der inländi-

schen Führung verkündet. 

 

                   Jahr 

Branche 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

BSP 

Landwirtschaft 

Industrie 

Bausektor 

Transport 

Dienstleistungen 

 -7.2 

  18.5 

-51.2 

   7.0 

-15.0 

   9.0 

   9.6

 10.4

-10.0

  30.0

  13.0

  16.0

   9.4

 10.3

 - 2.0

  15.0

  18.0

  11.0

  8.9

10.6

  1.0

12.5

  6.0

  8.0

  9.1

  0.5

15.8

23.9

  7.7

22.6

-  7.0

   1.0

-  5.6

-  6.3

-20.5

-25.0

  8.0 

  5.0 

  4.1 

21.0 

20.0 

10.0 

7.3 

3.7 

6.4 

15.0 

15.0 

12.0 

7.8 

4.0 

5.0 

17.0 

14.0 

9.0 

6.5

1.4

6.5

14.0

13.0

8.0
 

Tabelle 2.5. Die jährliche Entwicklung des BSP und seiner Komponenten. Quelle IMF, 
2003 
 

   

Für manch andere Analysten und für die Opposition, handelt es sich hierbei um 

gefälschte Zahlen der Politiker und Ministerien. Dahinter sollen klare politische Ambi-

tionen stecken. Eventuelle ernsthafte Studien, die diese Zahlen widerlegen würden, und 

die Wirtschaftslage des Landes in einem ganz anderen Licht zeigen, würden sofort in 

den Mülleimern der Minister landen71. Die wirklichen Wachstumsraten seien viel nied-

riger. Darüber hinaus, sollte man nicht Vergessen, wie niedrig die Ausgangsbasis war. 

Manipuliert werden, so die Kritiker, auch andere Makrovariablen, wie Arbeitslosenquo-

te, Inflationsrate, Armutsniveau usw. Es wäre falsch, ein Land hochzujubeln, das auch 

nach 10 Jahren selbst die elementarsten nahrungsmittel aus Griechenland und Italien 

einführen muss. Wenn überhaupt in Albanien etwas floriert hätte, dann nicht das Out-

put, sondern die Kriminalität, informelle Wirtschaftsaktivität, Korruption, Steuerhinter-

ziehung, Unsicherheit, politische Intoleranz und ähnliches mehr. Die politische Führung 

des Landes und die internationalen Institutionen würden aus Albanien ein Kartenhaus 

bauen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie zusammenbrechen würde. Die Wahrheit 

liegt womöglich irgendwo zwischen diesen zwei Überzeugungen. 

                                                 
71 Vgl. Fred Abrahams, 1997 
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4 Die Entwicklung des Kreditwesens 
 

4.1 Einführung 
 

Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs war Albanien eine Zentralverwaltungs-

wirtschaft. Der Plan legte die wichtigsten volkswirtschaftlichen Variablen wie Konsum, 

Preise, Investitionen, Lohnfonds usw., fest. Unter diesen Umständen (ungefähr iden-

tisch war die Entwicklung auch in den anderen kommunistischen Ländern72) gab es 

kaum Platz für ein normal funktionierendes Kreditwesen. So konnte die Zentralbank des 

Landes einige grundlegende Aufgaben nicht wahrnehmen und einige Instrumente zur 

Steuerung der Geldmenge auch nicht einsetzen. Vielmehr konnte sie keine eigenständi-

gen Entscheidungen treffen, sondern war den Vorgaben der Planbehörde untergeordnet. 

Sie konnte zum Beispiel nicht über die Geldmenge entscheiden, Statt dessen musste sie 

die Entscheidungen des Finanzministers umsetzen (in Albanien war sie jahrelang direkt 

dem Finanzminister untergeordnet)73. Das Instrument der Mindestreservesätze musste 

nicht angewandt werden, funktionierten doch auch die wenigen Handelsbanken eher als 

Zweigstellen der Zentralbank.  

 In der Regel musste die Zentralbank Albaniens viele andere Aufgaben überneh-

men die eher den Handelsbanken, oder aber den budgetären Institutionen zustehen. Sie 

musste für ein ausreichendes Kreditangebot sorgen (wie im Fünfjahresplan vorgesehen), 

sie musste auch die Durchführung von Investitionsprojekten überwachen, um eventuelle 

Abweichungen oder überhöhte Ausgaben zu verhindern. Zugleich musste sie auch ande-

re Institutionen sowie Unternehmen in bestimmten Wirtschaftsbranchen überprüfen, um 

die Erfüllung von Planvorgaben bezüglich der Kassenhaltung und der Kreditabwicklung 

sicherzustellen. Im Laufe der Zeit wurde dies erweitert, und die Bank musste auch die 

Verwendung von Lohnfonds überwachen. Zudem war sie per Gesetz verpflichtet, auch 

jede andere, ihr von der Regierung zugeteilte Aufgabe zu übernehmen.  

Das Bankwesen, das Albanien aus der Zentralverwaltungswirtschaft geerbt hat-

te, war damit für eine Marktwirtschaft vollkommen ungeeignet. Die Reform des Finanz-

sektors war daher ein weiterer wichtiger Bestandteil des Transformationsprozesses. Die 

                                                 
72 Vgl. auch Klaus Shröder und Bernhard Pieper, Seite 14-15, 1996 
73 Zu den Aufgaben der albanischen Bank in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, siehe auch Banka e 
Shqiperise, 2003. 
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erfolgreiche Transformation des Kreditwesens in Albanien involvierte viele anspruchs-

volle Aufgaben. So musste eine völlig neue Gesetzgebung vorbereitet und der Übergang 

von einem einstufigen zu einem zweistufigen Bankensystem vollbracht werden. Staats-

banken sollten restrukturiert und später privatisiert werden. Die Mitarbeiter sollten für 

eine Arbeit in einer privaten Marktwirtschaft vorbereitet werden. Die Zentralbank muss-

te den Umgang mit dem klassischen zentralbankpolitischen Instrumentarium neu erler-

nen. Dabei lies die oben beschrieben Ausgangslage des Bankensystems nicht viel Platz 

für Optimismus. 

 

4.2 Die Entwicklung des albanischen Kreditwesens bis 1990 
 

Albanien machte die ersten Erfahrungen mit dem Kreditwesen erst im Jahr 1925 

als der damalig König Zogu ein Abkommen mit Italien über die Gründung der albani-

schen Nationalbank unterzeichnete74. Als offizielle Währung wurde die Goldfrang im 

Umlauf gebracht (Franga ar)75. Albanien war zu dieser Zeit sowohl wirtschaftlich als 

auch politisch von Italien abhängig. Infolgedessen konnte auch von einer Unabhängig-

keit der albanischen Nationalbank kaum die Rede sein. 

Nach dem zweiten Weltkrieg, wurde Anfang 1945 die albanische Staatsbank ge-

gründet, als eine völlig untergeordnete Institution (es kam faktisch zur Verstaatlichung 

der albanischen Staatsbank, und alle ihre Verpflichtungen gegenüber den italienischen 

Teilhabern wurden für erloschen erklärt). Sie fungierte nur als ein Instrument zur Errei-

chung von Planvorgaben. Als einzige Bank des Landes musste sie sowohl als Zentral- 

als auch als Geschäftsbank operieren76. Sie war für die Geldemission zuständig, für die 

Durchführung der Geldpolitik, Kreditvergabe, für die Abwicklung von Auslandzahlun-

gen, usw. Vier Jahre später wurde auch die erste Sparkasse gegründet. Sie war zwar für 

das sammeln von Ersparnissen zuständig, die Vergabe von Konsumentenkrediten war 

ihr aber nicht erlaubt. Ab 1953 war sie auch für die Berechnung und Einziehen von Ver-

sicherungsprämien zuständig (eine Art Immobilienversicherung). Deshalb hieß sie auch 

„Das Institut der Sparkassen und Versicherungen“77. Die Trennung wird erst 1991 voll-

zogen. 1969 wurde mit der Landwirtschaftsbank ein drittes Kreditinstitut gegründet. Sie 

                                                 
74 Vgl. F. Ibrahimi und S. Brumbulli, 1994. Albanien hatte eigentlich bereits bei der Erklärung der Unab-
hängigkeit 1912 auch eine Zentralbank gegründet, die war leider nur von kurzer Dauer. 
75 Die Bank hatte ihren Sitz in Rom. Ihre Politik wurde von den italienischen Banken (Gründer und Teil-
haber) bestimmt. Vgl. auch A. Wildermuth, 1995. 
76 Vgl. F. Ibrahimi und S. Brumbulli, 1994. 
77 Vgl. F. Ibrahimi und S. Brumbulli, 1994. 
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fungierte aber eher als eine Zweigstelle der Staatsbank. Sie war nur für die Vergabe 

kurzfristiger Kredite an Agrargenossenschaften und landwirtschaftliche Staatsbetriebe 

zuständig. Der Entwurf und die Finanzierung der Investitionen war ja eine Aufgabe des 

Zentralplanes und des Staatshaushalts. Selbst diese kurzfristigen Kredite wurden vom 

Staat festgelegt und waren Teil des Fünfjahresplans78. 

 

4.3 Das Bankensystem zu Beginn der Transformation 
 

Die Staatsbank, die Sparkasse und die Landwirtschaftsbank waren die einzigen 

Banken bis 199179. Damit das Bankensystem auch unter neuen Bedingungen funktio-

nieren konnte, war eine tief greifende Reform notwendig. Der erste Schritt war die Ab-

grenzung der Zuständigkeiten dieser beiden Stufen. Das Gesetz 7559 vom April 1992 

verpflichtet die Nationalbank, nur die Aufgaben eine Zentralbank wahrzunehmen. Sie 

musste nun also auch einige Aufgaben übernehmen, die bis Dato von der Regierung 

ausgeübt wurden. Das neue Gesetz hob die Abhängigkeit der Zentralbank vom Finanz-

ministerium und der Regierung ab. Statt dessen war sie jetzt nur dem Parlament rechen-

schaftspflichtig. Der Gesetzgeber vertrat die Auffassung, dass diese Einschränkung der 

Autonomie der Zentralbank, für die Verwirklichung von makroökonomischen Zielen 

der albanischen Regierung von Vorteil wäre. Man würde eher meinen, dass der Angst 

um die Finanzierung von unausweichlich hohen Haushaltsdefizite, der wahre Hinter-

grund für die beschränkte Autonomie war.  

Die Erreichung und Wahrung der Stabilität der albanischen Währung wurde als 

Hauptziel der Zentralbank festgelegt80. Dafür sollte die Bankenführung an einer restrik-

tiven Geldpolitik festhalten. Spätere Entwicklungen und die großzügige Kreditvergabe 

des Staates lassen allerdings Zweifel an die Ehrlichkeit der Autoritäten bei der Zielset-

zung entstehen (siehe auch Tabelle 3.1.)81. Ferner sollte die Zentralbank auch die Auf-

gaben einer Regulierungsbehörde für das Kreditwesen wahrnehmen. Bestandteil dieses 

Aufgabenbereichs war die Vergabe von Lizenzen für die Gründung von Geschäftsban-

ken. 

 

                                                 
78 Vgl. F. Ibrahimi und S. Brumbulli, 1994. 
79 Vgl. auch I. Tanku, 1998. 
80 Der stabile Wechselkurs wurde als sehr wichtig für die Anziehung der Auslandsinvestitionen gesehen. 
Später fungierte die Preisstabilität als Hauptziel. 
81 Die komplette Einstellung der Kredite an den Staat im Jahr 2005, war am Anfang auch als strategisches 
Ziel der Zentralbank formuliert. 
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                              Jahr 
 
Geldaggregate 
 (Mio. Lek) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Geld im Umlauf 
(jährliche Änderungsrate) 
M1

(jährliche Änderungsrate) 
M2

(jährliche Änderungsrate) 
M3

(jährliche Änderungsrate) 
 inländische Finanzierung 
des Haushaltdefizits   
(Anteil  an der jährlichen 
Erhöhung von M3) 

 9 897 
 ...... 
17163 
 ...... 
21 927 
 ....... 
28771 
....... 
  
  8618 
 
  ...... 

17900 
     82 
28232 
     64 
39937 
     82 
50185 
     74 
  
11624 
 
     54 

 27627 
      54 
 38767 
      37 
 57472 
      44 
 70775 
      41 
  
 15817 
 
      77 

  41906 
       52 
  59252 
       53 
  87370 
       52 
107449 
       52 
  
  14876 
 
       41 

  47814 
       14 
  90405 
       53 
120646 
       38 
154552 
       44 
  
  28293 
 
       60 

  72726 
       52 
  91667 
       01 
162221 
       34 
198547 
       28 
  
  37725 
 
       86 

  68323 
       -6 
  83990 
       -8 
199487 
       23 
239730 
       21 
  
  27600 
 
       67 

 

Tabelle 3.1. Die Entwicklung der wichtigsten monetären Aggregate in den Jahren 1992-
1998 und die inländische Finanzierung des Haushaltdefizits. Quelle. Die albanische 
Bank, 1998,1999 und eigene Berechnungen. Die Zahlen der letzten Reiche zeigen die 
Erhöhung von M3 die der Finanzierung des Haushaltsdefizits zugeschrieben werden 
kann. Die Tabelle zeigt auch, inwieweit die Geldpolitik der albanischen Bank als re-
striktiv bezeichnet werden kann. 
 

 Im April 1992 wurde auch das Gesetz Nr. 7560, „Über das Bankensystem in der 

Republik Albanien“ verabschiedet. Zunächst waren nur drei Geschäftsbanken zugelas-

sen, die sämtlich im Staatsbesitz waren (die nationale Handelsbank, die Landwirt-

schafts- und Entwicklungsbank sowie die Sparkasse). Die Sanierung oder Liquidation 

dieser drei Banken, und ihre spätere Privatisierung galten als zentrale Aufgaben der 

Regierung bei der Reform des Bankwesens82. Des Weiteren sollten Bedingungen für die 

Öffnung von neuen in- und ausländischen Banken (oder Joint Ventures) geschaffen 

werden. Die Regierung war vor allem an die Eröffnung von ausländischen Banken stark 

interessiert. Sie würden westliche Erfahrungen ins Land bringen und davon könnten 

auch albanische Banken profitieren. Mit Unterstützung der Weltbank, wurde Ende 

1992, in Tirana ein Zentrum für die berufliche Bildung des Bankpersonals eröffnet83.  

Die inzwischen eröffneten privaten Banken waren nicht in der Lage die von ih-

nen erhofften Impulse für die Wirtschaftsentwicklung zu liefern. Ihre Lieblingsaktivität 

                                                 
82 Über die wichtigsten Ziele der Reformen im Bankwesen, siehe auch den Jahresbericht der albanischen 
Bank für das Jahr 1998. 
83 Vgl. F. Ibrahimi und S. Brumbulli, 1994. 
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war die Sammlung von Spareinlagen (vorzugsweise in ausländischen Währungen) und 

die Abwicklung von Geldtransfers. Bei der Kreditvergabe verhielten sie sich aber äu-

ßerst zurückhaltend. Durch ihre Präsenz nur in der Hauptstadt waren sie für einen Groß-

teil Bürger des Landes nur beschränkt zugänglich Die staatlichen Banken behielten ihre 

marktbeherrschende Stellung weitgehend bei. Allein bei der Sparkasse waren etwa vier 

Fünftel der Gesamten Spareinlagen konzentriert. 

Wegen der allgemeinen Schwäche des Bankensystems und der politischen Insta-

bilität, blieb ein Großteil der Ersparnisse in den ersten Jahren, außerhalb der Finanzin-

stitutionen. Zu dieser Zeit begannen die privaten Ersparnisse stark zu steigen. Zu ver-

danken war dies der Transferzahlungen der vielen jungen Albaner die sich in Griechen-

land, Italien, Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern eine neue Existenz 

aufbauen konnten. Es handelte sich dabei um Transfers in einer Größenordnung von 

250-500 Mio. US$ jährlich84. 

Der Anteil der privaten Wirtschaft an das BSP stieg nach 1991 stetig an, Privat-

unternehmen konnten aber nur schwer einen Kredit erhalten (siehe auch Tabelle 3.2). 

Da es außerhalb des Bankwesens aber bedeutende gehortete Geldbestände gab, entwik-

kelte sich ein informeller Kredit- und Kapitalmarkt 85. Selbstverständlich waren beide 

Seiten dadurch benachteiligt. Der Kreditnehmer war schlechteren Konditionen ausge-

setzt, der Kreditgeber wurde mit höheren Risiken eines Zahlungsausfalls konfrontiert.  

In dieser Zeit entstanden dubiose private Finanzierungsvermittlungsorganisatio-

nen, die sog. Kreditpyramiden, die nicht der Bankaufsicht unterlagen und ihren Einle-

gern hohe Zinsen versprachen. Ihr Zusammenbruch im Jahre 1997 führte zu schweren 

Unruhen86. Mehr als 2000 Tote, eine politische Anarchie, ein starker Produktionsrück-

gand und eine Verlangsamung der Reformen waren die Folge. Der Zusammenbruch der 

Kreditpyramiden führte zu einem totalen Verlust der Glaubwürdigkeit an das Banken-

system, die sich damals ebenfalls mit einem massenhaften Abzug der Einlagen konfron-

tiert waren. Um die Bargeldnachfrage der Anleger befriedigen zu können, mussten Ge-

schäftsbanken ungefähr ein viertel ihrer Schuldverschreibungen in Wert von 300 Mio. 

US$, an die Zentralbank verkaufen. Die Zentralbank war gezwungen, die Geldmenge 

spürbar zu erhöhen (um ca 30%), was schließlich zu Inflation führte. 

 

                                                 
84 Es ist fast unmöglich, zwei Quellen mit identischen Angaben über die Höhe dieser Transferzahlungen 
zu finden. 
85 Vgl. auch D. Vaugham-Whitehead, 1999. 
86 Vgl. auch James P. Korovilas, 1999. 
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                                    Kreditarten 
(in Mio. Lek) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 
Forderungen gegen die Regierung 
Forderungen gegen öffentliche 
Unternehmen.  
Forderungen gegen den privaten 
Sektor 
Gesamt 

 
20,234 
 
10,164 
  1,375 
31,773

 
73,343 
 
  2,444 
  4,462 
80,248

 
84,839 
 
  2,485 
  7,201 
94525 

 
73,673 
 
  3,093 
  8,347 
85,112

 
111,759 
 
    3,414 
  10,890 
126,063 

 
164,470 
 
    2,898 
  13,007 
180,375 

 
191,426 
 
    2,830 
  14,862 
209,118 

                                       In % 

Forderungen gegen die Regierung 
Forderungen gegen öffentlichen 
Unternehmen  

  63,68 
  32.00 
   

Forderungen gegen den privaten 
Sektor 

 

    4,32

 91,40 
    3,04 
     
    5,56

  89,75 
    2,63 
     
   7,62 

  86,56 
    3,63 
    
   9,81 

  88,65 
    2,71 
    
    8,64 

  91,18 
    1,61 
    
    7,21 

  91,54 
    1,35 
    
    7,11 

Gesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabelle 3.2. Die Struktur der inländischen Kredite in der Zeit 1992-1998. Quelle, alba-

nische Bank, März 1999. 

 

Um das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen, erhöhte die Zentral-

bank den noch immer von ihr regulierten Zinssatz für befristete Einlagen bei den staatli-

chen Banken von 27% auf 34%, und später auf 37%87. Sie wollte dadurch einen positi-

ven Realzins gewährleisten. Die Wiederherstellung des Vertrauens war sehr wichtig, 

wurde doch fast 90% der Aktiva der Staatsbanken für die Finanzierung der Haushaltsde-

fizite verwendet. Die Erhöhung des Nominalzinssatzes blieb nicht ohne Wirkungen. 

Etwa 300 Mio. US$ wurden erneut angelegt, vorzugsweise in Gestalt kurzfristiger An-

lagen (siehe Tabelle 3.3). Durch sehr hohe Zinssätze stieg aber auch der nominale in-

ländische Schuldenstand der Regierung88. Der Zinssatz für private Kreditnehmer stieg 

von 28% in 1996 auf satte 43%89. Diese Erhöhung bewirkte sowohl einen Rückgang 

des Kreditvolumens als auch eine Vermehrung der uneinbringlichen Kredite bei den 

Staatsbanken. Bei der Sparkasse und der nationalen Handelsbank machten die unein-

bringlichen Kredite ungefähr ¾ der gesamten Aktiva aus. Die Sanierung und Privatisie-

                                                 
87 Der Jahresbericht der albanischen Bank, 1997. 
88 Die Staatsverschuldung stieg mit einem rasanten Tempo und ein besseres Schuldenmanagement war 
unentbehrlich. Deshalb wurde im Jahr 2000 die Abteilung (Kommission) für die Verwaltung der inländi-
schen Verschuldung gegründet. Vgl. auch Albanian Daily News, 05.03.2000. 
89 Buletini Ekonomik, albanische Bank, März 1999. 

 43



rung der Banken rückte damit in immer weitere Ferne 90. Um eine weitere Verschlechte-

rung des Portfolios zu verhindern wurde ihnen die weitere Kreditvergabe an Privatbe-

triebe gänzlich untersagt. Der Kauf von Schuldverschreibungen des Staates blieb ihnen 

die einzige Alternative91.  

Der Rückgang der Inflationsrate ermöglichte auch die allmähliche Senkung der 

regulierten Zinssätze für Spareinlagen, Schuldverschreibungen und für Kreditvergabe. 

Der Zinssatz für auf 12 Monaten befristete Spareinlagen ging von 27.8% auf 16.5%, für 

kurzfristige Kredite, von 43% auf 25%. Merkwürdig erscheint allerdings die Entwick-

lung der Zinssätze auf Staatsschuldtitel. So lag 1997 der Zinssatz für Schuldverschrei-

bungen mit einer Laufzeit von 3 Monaten höher als die entsprechenden Werte für 6- und 

12-monatige Schuldverschreibungen (35,3% gegenüber von 34,5% und 35,0%), obwohl 

das Risiko bei den ersten niedriger sein sollte92. Der minimale Zinssatz für Spareinlagen 

und kurzfristige Kredite war nur für Staatsbanken verbindlich93. 

                                                 
90 Diese starke Erhöhung der Zinssätze hatte zu einem Rückgang der Kreditnachfrage seitens der Privat-
wirtschaft geführt, obwohl der Bedarf nach Krediten weiterhin sehr hoch war. Vgl. auch Buletini Ekono-
mik, albanische Bank, März 1999. 
91 Der Handel mit Schuldverschreibungen der albanischen Regierung wurde als eine risikolose Aktivität 
gehandelt. Vgl. auch Buletini Ekonomik, albanische Bank, März 1999. 
92 Vgl. Buletini Ekonomik, albanische Bank, März 1999.  
93 Dieses Instrument sollte spätestens nach dem erfolgreichen Abschluss der Privatisierung des Staatssek-
tors nicht mehr eingesetzt werden. Die albanische Bank hatte allerdings versprochen, dieses Instrument 
zugunsten des Diskontsatzes schon früher aufzugeben.  
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                         Jahr 
Struktur 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Sichteinlagen 
(von der Bevölkerung) 
befristete Einlagen 
(von der Bevölkerung) 
In fremde Währung 
(von der Bevölkerung) 
Gesamt 
(von der Bevölkerung) 

  7 266 
 (1 330)   
  4764 
 (4362) 
  6884 
 (1093) 
18874  
(6785) 

 10 244 
     (784) 
   11705 
  (11534) 
   10248 
    (1088) 
    32195 
  (14206)

 11 139 
    (822) 
 18705 
(18259) 
  13304 
  (4061) 
 43148 
(23143) 

 17 346 
   (1305) 
  28117 
 (27659) 
  20080 
   (7438) 
   65543 
 (36402) 

 42 591 
  (2179) 
 30240 
(27275) 
 33907 
(10151) 
106738 
(39605) 

 19 312 
    (627) 
  70554 
(70475) 
  36326 
(16789) 
126192 
(87891)  

  15 405 
      (641) 
  115535 
 (114714) 
     40263 
   (19507) 
   171203 
 (134862) 

 In %        

Sichteinlagen 
(von der Bevölkerung) 
befristete Einlagen 
(von der Bevölkerung) 
In fremde Währung 
(von der Bevölkerung) 
Gesamt 
(von der Bevölkerung) 

    38.4 
  (18.3) 
    25.2 
  (91.6) 
    36.4 
  (15.9) 
 100.0 
  (35.6) 

    31.8 
     (7.6) 
     36.3 
   (98.5) 
    31.9 
   (10.6) 
  100.0 
   (44.1) 

   25.8 
    (7.4) 
   43.4 
  (97.6) 
    30.8 
   (30.5) 
   100.0 
   (53.6) 

   26.5 
    (7.5) 
   42.9 
  (98.4) 
   30.6 
  (37.0) 
  100.0 
  (55.5) 

  39.9 
   (5.1) 
   28.3 
  (90.2) 
   31.8 
  (30.0) 
  100.0 
   (37.1) 

  15.3 
   (3.2) 
   55.9 
 (99.9) 
  28.8 
 (46.2) 
 100.0 
 (69.6) 

    9.0 
   (4.2) 
   67.5 
  (99.3) 
   23.5 
  (48.4) 
  100.0 
   (78.8) 

 

Tabelle 3.3. Die Einlagenstruktur des albanischen Bankensystem für die Jahre1992-
1998 in Mio. Lek. Quelle, albanische Bank, 1999 und eigene Berechnungen. Die her-
vorgehobenen Zahlen zeigen die größten Änderungen. 
 

 Es wurde bereits erwähnt das Spareinlagen der Staatsbanken lediglich für den 

kauf von Wertpapieren des Staates verwendet werden dürften94. Dadurch wurde aber 

ihre spätere Privatisierung zusätzlich erschwert95. Wer die nationale Handelsbank, oder 

die Sparkasse kaufen sollte, der hat praktisch nur die Staatsverschuldung der albani-

schen Regierung gekauft. Der Rest bestand nur aus uneinbringlichen Krediten und aus 

einem schlecht ausgebildeten Personal. Um die Aktiva der Staatsbanken einigermaßen 

zu verbessern wurde später eine Behörde für die Abwicklung dubioser Forderungen 

gegründet. Ihr wurden dann sämtliche zweifelhaften oder uneinbringlichen Kredite 

übertragen und die Banken wurden mit neuem Eigenkapital versorgt (Schuldverschrei-

                                                 
94 Die Ersparnisse wurden bevorzugt bei der Sparkasse angelegt obwohl sie im Staatsbesitz war. Die 
Logik dahinter war die Überzeugung der Bürger dass der Staat ein eventuelles Insolvenzverfahren der 
Sparkasse nicht zulassen würde. Im Ernstfall würde die Regierung die gesamte Schuld als ihre eigene 
erkennen. 
95 Vgl. auch D. Vaughan-Whitehead, 1999. 
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bungen des Staates)96. Die Regierung wollte zunächst die nationale Handelsbank priva-

tisieren. Man glaubte, dass es leichter wäre, für die Handelsbank auch ausländische In-

teressenten zu finden97. Nach deren Privatisierung hoffte man auch für die Sparkasse 

Interesse wecken zu können 98. 

 

4.4 Der derzeitige Entwicklungsstand des Kreditwesens 
 

In Albanien waren Anfang 2003 13 Banken tätig. Nur eine davon – die Sparkasse – war 

noch im Staatsbesitz, wurde aber Anfang 2004 von der österreichischen Raiffeisenbank 

gekauft. Bei den meisten handelt es sich um private ausländische Banken (Niederlas-

sungen der griechischen, italienischen oder amerikanischen Banken) oder um Joint Ven-

tures. Trotz der zahlreichen Präsenz spielen die meisten Banken eine unbedeutende Rol-

le. Ihre Passiva investieren sie vorzugsweise in ihre Zentrale99, mit Ausnahme der Ban-

ka Alpha, Pro Credit Bank und der italienisch-albanischen Bank (sie kreditieren auch 

die heimische Wirtschaft). Aus diesem Grund steht ein Großteil der Devisenersparnis-

sen des Landes nicht für Investitionen zu Verfügung. Schuld daran ist auch der unzurei-

chende Gläubigerschutz 100. 

 Ein gut funktionierendes und stabiles Bankensystem ist unumgänglich für die 

Entwicklung einer gesunden Volkswirtschaft. Deshalb sollte man bei der Schwäche des 

Kreditwesens und den ständigen Reformverzögerungen auch einen der Gründe für die 

bisherigen Fehlentwicklungen der albanischen Wirtschaft, suchen. Albanien wird noch 

Jahre brauchen, bis das albanische Kreditwesen, das jetzige Niveau der anderen fortge-

schrittenen Transitionsländer auch nur annährend erreicht. Die bisherigen Erfolge (die 

                                                 
96 Etwas Ähnliches wurde auch in andere Transitionsländer praktiziert, zum Beispiel 1996 in Kroatien. 
Siehe auch Lj. Jankov, 1999. 
97 Der damalige Direktor der nationalen Handelsbank, Eduard Ypi, hatte bereits 1997 Zweifel am Erfolg 
einer schnellen Privatisierung geäußert und zu Recht erst das Jahr 2000 als eventuellen Abschluss der 
Privatisierung genannt. Allerdings wurde die Lage der Handelsbank bereits vor der eigentlichen Privati-
sierung spürbar verbessert. Sie schloss das Geschäftsjahr 1999 mit einem reinen Gewinn von 1,3 Mio. 
US$. Grund dafür war die bessere Qualifizierung des Personals durch die ausländische technische Unter-
stützung, aber auch die Spekulation um ein mögliches Interesse der Deutschen Bank als strategischer 
Teilhaber. Vgl. auch Gazeta Ekonomia, 19.03.2000. 
98 Um die Privatisierung der nationalen Handelsbank zu erleichtern wurde Ende 1998 ein neues Gesetz 
verabschiedet. Nach diesem Gesetz würde der Käufer eine Art „Put Option“ erhalten. Dadurch würde sich 
die Regierung verpflichten, die Bank zurückzukaufen, falls der neue Eigentümer sich durch neue Gesetze 
oder Verordnungen benachteiligt fühlt. Das Gesetz Nr. 8433, 1998. 
99 Vgl. auch Gazeta Ekonomia, 09.03.2000. 
100 Relevant ist vor allem die Regelung der Kreditsicherheiten. Die Banken verlangen oft eine Sicherheit 
die um 100% die Höhe der nachgefragten Kredite übersteigt, was zu einer starken Kostenerhöhung der 
Kreditaufnahme bewirkt. Der Kreditnehmer kann nämlich bis zur vollständigen Rückzahlung der Kredite 
über die Sicherheit nicht verfügen. 
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Privatisierung der Staatsbanken, der gute professionelle Background der Beschäftigten 

bei der Zentralbank, die bemerkenswert hohe Transparenz dieser Institution101 und vor 

allem die inzwischen gute Wahrnehmung ihrer Funktion im Bereich der Bankenauf-

sicht)102, sind hoch zu bewerten aber noch nicht ausreichend. 

 

 

                                                 
101 Um eine höhere Transparenz der Geldpolitik zu gewährleisten, hat die albanische Bank eine Richtlinie 
verabschiedet. Damit wird die Informationsabteilung der albanischen Bank gegründet. Die Abteilung soll 
alle Informationen über die verwendeten Instrumente der Bank, die Entwicklung der Kreditvergabe und 
der Spareinlagen der Geschäftsbanken seit ihrer Gründung und andere Maßnahmen der Geldpolitik, ver-
öffentlichen. Des Weiteren wurde auch eine sehr gute Webseite eingerichtet (www.bankofalbania.org).   
102 Erst 1999 wurde eine vernünftige gesetzliche Grundlage für die Wahrnehmung dieser Funktion ge-
schaffen. Vgl. hierzu die Richtlinien von 22.04.99; 01.06.1999, 16.09.1999 und 08.12.1999 der albani-
schen Bank.. 
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5 Öffentliche Finanzen im Sozialistischen Albanien 
 

5.1 Aufbau eines Steuersystems 
 

Die miserable Wirtschaftsgrundlage, Kriegszerstörungen und die Überlassung leerer 

Kassen seitens der königlichen Familie führten dazu, dass eine mit leeren Taschen aus-

gestattete Regierung vis-à-vis ungeheuren finanziellen Bedürfnissen steht. Enver Hoxha 

als „weitsichtige“ Politiker hatte ohne zu zögern jede finanzielle Hilfe der USA oder 

Großbritanniens als ein Versuch des imperialistischen Westen zur Unterwerfung des 

Landes abgelehnt. Statt dessen wollte er rasch den Aufbau des Sozialismus angehen 103.  

Händler, die nach Meinung der Entscheidungsträger, den Krieg für außerordentliche 

Gewinne missbraucht hätten, wurden als eine attraktive Quelle für die Finanzierung der 

Staatsausgaben gesehen. So wurde bereits im Januar 1945 eine außerordentliche, pro-

gressive Steuer auf Kriegsgewinne mit Sätzen zwischen 45 und 80 % eingeführt 104. Die 

Steuer wurde von den als Großhändler oder Großunternehmer eingestuften Unterneh-

men getragen. Besteuert wurden die Gewinne über 500.000 albanische Frang. Mit Hilfe 

dieser Steuer, sollen nicht nur notwendige Haushaltseinnahmen erzielt werden, sondern 

gleichzeitig auch die Händler und Industrieunternehmer als Überreste des früheren Sy-

stems unter Druck gesetzt werden. Aus diesem Blickwinkel kann von einer gerechten 

Verteilung der Steuerlast kaum die Rede sein. Das völlige Fehlen von Geschäftsbilan-

zen machte die Festsetzung der Profitmarge und damit auch der Steuerlast zu einem 

völlig unsächlichen und personenbezogenen Procedere. Vielmehr wurde die Steuerlast 

vom Parteiausschuss festgelegt, einer Gruppe von Vertretern der Staatsverwaltung, Mi-

litär, Jugend, Frauenbewegung usw. Unter solchen Bedingungen gleicht die Steuerein-

treibung eher einer Enteignung der Händler und sonstige Unternehmer, deren Wider-

stand sich daher nachvollziehen lässt. Den Steuerschuldnern war allerdings möglich die 

Schuld auch in Naturalien zu bezahlen, eine Alternative die aber nur selten benutzt wur-

de (im ersten Jahr nur 5 % der Steuerschuld)105. 

Diese Steuer war anfangs maßgebend bei der Erzielung der für den Wiederaufbau 

des Staatsapparats, sowie der Wiederbelebung der Volkswirtschaft notwendigen finan-
                                                 
103 Vgl. auch S. Hilmia, Tirana 1983, Seite 67. 
104 Für nähere Informationen über die Gestaltung dieser Steuerart siehe auch S. Hilmia, Tirana 1983, Seite 
67-70. 
105 Vgl. S. Hilmia, Tirana 1983, Seite 70-72. 
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ziellen Mittel. Ihre Eigenschaften machten sie aber von vorne rein zu einer vorüberge-

henden Steuer. Neue Steuerarten sollten eingeführt werden. So wurde bereits zwei Wo-

chen später eine weitere Steuer eingeführt (Ende Januar 1945). Es ging dabei wieder um 

eine Gewinnsteuer auf die Gewinne der Händler, Unternehmenseigentümer sowie 

Handwerker die nicht von der außerordentlichen Steuer betroffen waren. Die Ge-

winnsteuer hatte auch progressive Steuersätze, beginnend mit 5% für individuelle 

Handwerker ohne abhängig Beschäftigte, und bis 30% abhängig von der Gewinnhöhe 

und Art der Kapitalverwendung (Dividenden und Zinseinnahmen waren mit höheren 

Steuersätzen belastet). Der Beitrag der Gewinnsteuer an den Gesamtsteuereinnahmen 

blieb aber sehr gering. 

Im Juli desselben Jahres wurde eine Landwirtschaftssteuer mit Sätzen zwischen 3 

und 33% - abhängig von der Größe des Landbesitzes - eingeführt. Die Progression soll-

te die „ungerechte“ Bereicherung einiger Farmbesitzer mit kapitalistischen Merkmalen 

erschweren. Besteuerungsgrundlage war dabei der Bruttoumsatz mit Ausnahme der 

Umsätze aus dem Verkauf von Tierprodukten, die nicht versteuert wurden. Genauso wie 

der Gewinnsteuer, ist es auch der Landwirtschaftssteuer nicht gelungen, einen bedeu-

tenden Beitrag bei den Steuereinnahmen zu leisten (sie machte weniger als ein zehntel 

des Aufkommens der Kriegsgewinnsteuer aus. Bis 1950 mussten auch die landwirt-

schaftlichen Genossenschaften die Landwirtschaftsteuer entrichten. Ab 1949 startete 

eine neue Steuer, - die Viehzuchtsteuer- mit dem Ziel, die Entstehung großer Viehbe-

triebe zu verhindern. 

Das albanische Steuersystem kennt auch andere aufkommensschwache Steuerarten. 

So gab es auch eine Steuer auf Löhne und andere Einkommensarten, eine Art Einkom-

mensteuer für Ledige, kinderlose Ehepaare und Alleinstehende, Die Steuer auf Einkünf-

te der Genossenschaftsmitglieder aus Gartenbau, eine Alkoholsteuer usw. Ferner treffen 

wir auch verschiedene Gebühren, wie die Gebühr für Fahrzeughalter, für größere Nutz-

tiere, für das Wiegen der Tiere, die Marktgebühr, für Briefmarken, für die Ausübung 

eines Berufs und andere106. 

Die Progressivität der Steuersätze wurde von den Parteiführenden und von En-

ver Hoxha selbst als etwas Revolutionäres angesehen. Durch hohe Steuersätze wolle die 

Partei diejenigen bestraffen, die sich jahrelang auf Kosten der Bevölkerung bereichert 

haben. Dank der oben angeführten Steuerarten, wurde der erste Nachkriegshaushalt 

überwiegend von den reichen Händlern und Industriellen finanziert, wobei , wobei die 

                                                 
106 Vgl. auch S. Hilmia, Tirana 1983, Seite 199. 

 49



Kriegsgewinnsteuer mit zwei Drittel der Einnahmen mit Abstand die dominierende 

Steuerart war. Die rasche Verstaatlichung der Industrie, des Verkehrswesens und des 

Großhandels auf der einen, sowie die schnell sinkende Rolle der Kriegsgewinnsteuer 

auf der anderen Seite, trugen dazu bei, dass bereits nach zwei Jahren, der Gewicht der 

obengenanten Steuern beim generieren der Staatseinnahmen unter der 50% Grenze fällt.  

Der rasante Übergang zu einer umfassenden Staatswirtschaft und die entsprechende 

Sicherung der Staatseinnahmen durch die Reineinnahmen der Staatsbetriebe und land-

wirtschaftlichen Genossenschaften (Die Umsatzsteuer107, oder wie man sie in Albanien 

gern nannte „das Nettoeinkommen durch die Arbeit für die Gesellschaft“108) brachte 

auch weitere Veränderungen mit sich. So musste eine vernünftige Buchführung einge-

führt werden um das Niveau der Produktion und die Erfüllung der zentralistischen Ent-

wicklungspläne feststellen und kontrollieren zu können. Die neue Umsatzsteuer wurde 

gleich 1950 einigen Veränderungen unterworfen und zwar gleichzeitig mit den Verän-

derungen bei der Steuer auf Landwirtschaftliche Genossenschaften. 

Staatsunternehmen mussten zwei Arten von Zahlungen an den Staatshaushalt lei-

sten. Die Hauptlast bestand aus der Differenz zwischen dem Großhandelspreis der Un-

ternehmensprodukte (gültig für den gesamten Industriezweig und zentralistisch festge-

legt) und dem Großhandelspreis des Unternehmens (auch zentralistisch festgelegt)109. 

Der Großhandelspreis des Unternehmens wurde auf Grundlage der Durchschnittskosten 

der Produktion aller Unternehmen die das gleiche Produkt herstellen, festgelegt, und 

ohne Rücksicht auf irgendwelche Besonderheiten innerhalb eines bestimmten Unter-

nehmens. Jeder Produzent war aber gezwungen seine Produkte zu diesem festgelegten 

Preis zu verkaufen. Wenn es ein Produzent schaffen sollte, die Herstellungskosten unter 

dem vorgeschriebenen Niveau zu reduzieren, konnte er nur ein Bruchteil des Gewinns 

für sich behalten, während der Rest (als Überschuss der Nettoeinnahmen des Unterneh-

mens bezeichnet) wieder im Staatshaushalt im Form einer Gewinnsteuer landete. 

                                                 
107 In Albanien wurde dieser Begriff nicht genutzt, weil Steuern eher als ein Bestandteil des Kapitalismus 
gesehen wurden. Alle Unternehmen gehörten der Bevölkerung, und wenn die Arbeiterklasse nun Steuern 
bezahlen sollte, wurde sie praktisch sich selbst besteuern. Daher wurde der Begriff „das Nettoeinkommen 
durch die Arbeit für die Gesellschaft“ vorgezogen. Die albanische Führung hatte aber zugegeben dass 
„das Nettoeinkommen durch die Arbeit für die Gesellschaft“ viele Ähnlichkeiten mit der Umsatzsteuer 
aufwies.  
108 In der Produktion wurde zwischen dem Produkt aus der Arbeit für sich selbst, und dem Produkt aus 
der Arbeit für die Gesellschaft unterschieden.  
109 Man erhoffte dadurch eine stärkere Motivation bei den unternehmen, effizienter zu Produzieren. Falls 
die Produktionskosten eines einzelnen Unternehmens doch höher waren als die zentralistisch festgelegten 
Durchschnittskosten, dann wurde dem Management unterstellt, sie würden versuchen, mehr vom Staat zu 
erhalten als sie bei der Staatkasse beitragen würden. Es gab allerdings auch Unternehmen, deren Verluste 
Teil des Fünfjahresplan waren. Die Regierung hatte in diesen Fällen absichtlich zu niedrige Verkaufsprei-
se festgelegt.  
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Das Jahr Einkommensquellen 

1950 1970 1978 
 

Staatssektor 

Bevölkerung 

54,8 

12,6 

Andere Quellen 32,6 

 90,8 

0,0 

9,2 

95,2 

0,0 

4,8  

Gesamt  100,0 100,0 100,0 

Tabelle 4.1. Struktur der Budgeteinnahmen in Albanien in den Jahren 1950, 1970 und 
1980 (Quelle: Autorengruppe, „Financat socialiste ne RPSSH“, Seite 98) 

 

Für die Berechnung der Steuerlast wurden zwei Methoden verwendet. Einige 

Produkte wurden mit einer Mengensteuer belastet (X Lek für 1.000 Kg, 1.000 m3). So 

wurden z.B. Landwirtschaftsprodukte besteuert. Andere Produkte wurden mit einer fi-

xen Steuer in Form der Obenerklärten Preisdifferenz belegt. Weil diese Berechnungs-

methode praktisch zu einer vollen Konfiszierung der eventuellen Nettowertschöpfung 

führte, musste es auch zu einer Zentralisierung bei den Investitionsentscheidungen und 

deren Finanzierung kommen. Der Staatshaushalt würde für den Großteil der Investitio-

nen aufkommen und zwar ohne Rückzahlungspflicht. Bei der Verteilung der für Investi-

tionen bestimmten Staatsausgaben wurden hauptsächlich die Vorgaben des Zentralplans 

und nicht die Bedürfnisse der Unternehmen oder deren eventuelle erfolg oder Misser-

folg berücksichtigt. Von den Empfängern der Investitionsgelder wurde eine eiserne Dis-

ziplin bei der Verwendung verlangt. Eventuelle Missbräuche wurden bestrafft. Als 

schwere Verletzungen der Staatsdisziplin wurden auch vorzeitige Durchführung von 

Bauprojekten betrachtet, die nicht im Zeiteinklang mit dem Zentralplan standen110. Die 

kostenlose Finanzierung der Investitionsvorhaben galt nicht für landwirtschaftliche Ge-

nossenschaften. Sie müssten ihre günstige Kredite zurückzahlen, weil sie nicht als Ge-

sellschaftseigentum sonder als ein Gruppeneigentum behandelt wurden111. 

Die Umsatzsteuer wurde ziemlich schnell zu der Haupteinnahmequelle für den 

Staat avanciert. Bereits im Jahr 1950 gingen mehr als 50% der Haushaltseinnahmen auf 

sie zurück. Die restlichen Einnahmen kamen aus verschiedenen Quellen, wie: 

                                                 
110 Vgl. auch S. Hilmia, Tirana, 1983, Seite 43. 
111 Vgl. auch S. Hilmia, Tirana, 1983, Seite 9. 
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• Transfers (Steuer) der Genossenschaften 112, 

• Einnahmen aus Dienstleistungen der MTS (Maschinen- und Traktorenstationen) 

• Gewinn der albanischen Staatsbank 

• Gewinn der Agrarbank 

• Einnahmen aus der staatlichen Gebäudeversicherung (Eigentum) 

• Einnahmen aus der staatlichen Sparkasse und dem Institut für soziale Versiche-

rung, 

• Steuerzahlungen der Bevölkerung 

• Sowjetische Entwicklungshilfe 

• Staatsverschuldung (nur bis zum Ende des ersten Fünfjahresplans 1951-1955).  

 

Die Steuerzahlungen der Bevölkerung nahmen stufenweise ab und waren in den 

frühen siebziger Jahren ganz verschwunden (die Tabelle 4.1. zeigt die Veränderung der 

Struktur der Staatseinnahmen zwischen 1950 und 1978). Die „Vollendung“ des Sozia-

lismus sollte gemäß der offiziellen Sicht mit einer Abschaffung jeder Steuerzahlung der 

Bevölkerung begleitet werden, und weil Albanien in dieser Hinsicht ziemlich weit „vo-

rangeschritten“ war, seien diese Steuern weder notwendig noch erwünscht. Der Prozess 

der Abschaffung begann schon im Jahr 1967 mit der Aufgabe der Einkommensteuer. 

Gleichzeitig wurde auch die Steuer aus den privaten Gärten der Mitglieder der landwirt-

schaftlichen Genossenschaften abgeschafft (sie spielte sowieso keine Rolle, da der Gar-

tenbau fast zu 100% bereits verschwunden war). Zwei Jahre später wurden auch die 

lokalen Steuern und Gebühren abgeschafft und Albanien verkündete feierlich, der erste 

Staat der Welt zu sein, dessen Bürger gar keine Steuern zahlen müssen113. Albanien 

würde nicht mehr die Löhne und Gehälter für die Erzielung der Staatseinnahmen heran-

ziehen wie es in den imperialistischen Ländern „üblich“ sei. Statt dessen werden Staats-

betriebe und landwirtschaftliche Genossenschaften durch die Arbeit für die Gesellschaft 

dafür Sorge tragen, dass der Staat genügend Einnahmen erhält. 

Die Abschaffung der Steuern wurde auch in der Verfassung von 1976 verankert, 

damit die ganze Welt sehen kann, wie weit Albanien die revolutionären Ideen von Marx 

und Lenin „vorangetrieben“ hat. Dies sei auch von den anderen sozialistischen Ländern 

machbar, falls sie die Lehren der albanischen Arbeiterpartei und dessen Kopf Enver 
                                                 
112 A. Wildermuth erwähnt auch eine andere, implizite Steuerart für landwirtschaftliche Genossenschaf-
ten. Es geht um die Steuer auf Terms-of-Trade. Der Preis der Landwirtschaftsprodukte wurde administra-
tiv sehr niedrig gehalten, womit der Staat praktisch einen Anteil der Wertschöpfung aneignen konnte. 
Vgl. auch A. Wildermuth, 1995, Kapitel 6 und 10.  
113 Es handelt sich dabei um direkte Steuerzahlungen der Bevölkerung. 

 52



Hoxha zu ihren eigenen machen würden. Der Tod von Enver Hoxha führte auch diesbe-

züglich zu keinem Kurswechsel, so dass Albanien bis zu Beginn der Transition ein 

Land „ohne Steuern“ blieb.  

  

5.2 Die ausländische Entwicklungshilfe  
 

Als nächstes soll die Bedeutung der sowjetischen und chinesischen finanziellen Un-

terstützung als einer wichtigen Einnahmequelle für die Finanzierung der Staatsinvesti-

tionen etwas näher erläutert werden. Die Relevanz dieser Transferzahlungen bestand 

vor allem darin, ausreichende fremde Zahlungsmitteln zu sichern, um die für den Auf-

bau der schweren Industrie erforderlichen Importe finanzieren zu können114. Die für die 

schwere Industrie benötigten Anlagen mussten komplett importiert werden, und die 

durch die Ausfuhr erzielten Devisen hätten nur eine kleine Proportion der Importe dek-

ken können. 

Dank dieser langjährigen finanziellen Unterstützung (seit der Übernahme der Macht 

seitens der Arbeiterpartei bis 1978) konnte Albanien Jahr für Jahr hohe Handelsbilanz-

defizite erwirtschaften. In einigen Jahren hatte das Land mit den eigenen Exporten nur 

einen kleinen Bruchteil der Importe finanzieren (1947-15%, 1951-23.1%, siehe auch die 

Tabelle 4.2). 

Es ist an dieser Stelle nicht angebracht, erneut die Gründe für den Partnerwechsel 

Albaniens (Sowjetunion durch China) zu erörtern. Nur zu Erinnerung, Chruschtschow, 

der Nachfolger von Stalin, hatte sich für eine planmäßige Entwicklungsstrategie unter 

den RGW- Mitgliedsländern entschieden, und die finanzielle Unterstützung an die Er-

füllung der erteilten Aufgaben verknüpft. Weil Albanien in dieser Strategie als Lieferant 

für Landwirtschaftsprodukte und Rohstoffe vorgesehen wurde, war ein Konflikt mit den 

Russen unausweichlich. Denn diese Strategie hätte die Träume von Enver Hoxha, eine 

„unabhängige“ Volkswirtschaft aufzubauen, endgültig zu Nichte gemacht. Genauso 

unausweichlich war auch die Suche nach einem neuen starken Partner, der in der Läge 

und bereit wäre, die bisherigen Unterstützungen Russlands weiterhin zu zahlen. Aus 

dieser Perspektive kam den Albanern die Konfrontation zwischen Russland und China, 

wie ein Geschenk des Himmels, denn kein anderes sozialistisches Land hätte die sowje-

tische Hilfe ersetzen können. Schließlich zahlten dann die Chinesen insgesamt ungefähr 

                                                 
114 Näheres über die Relevanz der sowjetischen und chinesischen Hilfe siehe auch A. Wildermuth, 1995, 
Seite 119-143. 
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eine Milliarde US$ an Unterstützung115. Die Allokation dieser Gelder war aber äußerst 

ineffizient, es wurde in Projekten investiert, die von vorne rein zum Scheitern verurteilt 

waren, die aber auf der Wunschliste der Parteifunktionäre standen. Es war diese Ineffi-

zienz, die unter anderem das Land in einer schweren Wirtschaftskrise stürzte, und zwar 

gleich nach dem Abbruch der Freundschaft mit China.  

 
  Jahr Exporte (in Mio. 

Lek) 
Importe Handelsbilanzdefizit Exporte/Importe 

 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

. 

. 

. 
1970 

 
2,16 
9,54 

23,73 
41,66 
29,11 
32,39 
45,76 
65,38 
54,94 
50,87 
65,00 
93,04 
145,16 
146,05 
170,06 
242,81 
242,89 
204,56 
240,40 
299,62 

. 

. 

. 
617,8 

 
8,12 

10,24 
151,34 
90,92 
64,47 
110,28 
197,79 
158,97 
200,14 
129,17 
214,13 
194,00 
266,57 
393,03 
426,47 
405,39 
361,16 
322,94 
353,71 
460,94 

. 

. 

. 
1035,90 

 
-5,96 
-0,70 

-127,61 
-49,26 
-35,36 
-77,89 

-152,03 
-93,59 

-145,20 
-78,30 

-149,13 
-100,96 
-121,41 
-246,98 
-256,41 
-162,58 
-118,27 
-118,38 
-113,31 
-191,02 

. 

. 

. 
-418,10 

 
26,6 
93,2 
15,7 
45,8 
45,2 
29,4 
23,1 
41,1 
27,5 
39,4 
30,3 
49,0 
54,5 
37,2 
39,9 
59,9 
67,3 
63,3 
68,0 
61,0 

. 

. 

. 
59,6 

 

Tabelle 4.2. Exporte, Importe, die Deckung der Importe durch Exporte sowie der Han-
delsbilanzdefizit für den Zeitraum 1945-1970. Die Zeit zwischen 1965 und 1969 wurde 
weggelassen, da die gelieferten Informationen, eher Schätzungen sind. Quelle, Wilder-
muth, 121-122. 
  

5.3  Anmerkungen zu den öffentlichen Ausgaben 
 

Nun werfen wir einen Blick auf die andere Seite des Staatshaushaltes, nämlich auf die 

Verwendung der Budgeteinnahmen. Hierbei handelt es sich um die Verteilung von 

                                                 
115 Für die gesamte Zeit der chinesischen Unterstützung. 
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mehr als der Hälfte des BIP, denn so viel musste an den Staat abgeführt werden. Eine 

recht einfache Klassifizierung der öffentlichen Ausgaben, kennt vier Hauptgruppen116: 

1. Ausgaben für die Finanzierung der Volkswirtschaft, 

2. Ausgaben für die Finanzierung der Staatsverwaltung 

3. Ausgaben für die Finanzierung soziokulturellen Aktivitäten, und 

4. Ausgaben für die Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit des Landes. 

 

Die albanische Literatur bietet auch andere Gliederungen. Eine davon wäre auch die 

Unterteilung in „produktive“ (Industrie, Landwirtschaft, Baugewerbe, Verkehrswesen 

und Handel) und „unproduktive“ (Bildung, Kultur, Gesundheit, soziale Sicherung und 

Staatsverwaltung) Ausgaben. Für jede dieser Subgruppen werden weitere Unterteilun-

gen vorgenommen um eine detaillierte Darstellung zu unterstützen. Öffentliche Ausga-

ben wurden als gesellschaftlich notwendige Ausgaben dargelegt. Sie seien nützlich und 

werden restlos zum Wohle der Arbeiterklasse unternommen117. Sie würden einen pro-

duktiven Charakter aufweisen und der Erhöhung des Nationaleinkommens dienen. In-

vestitionen in der Industrie und anderen Wirtschaftszweigen seien die einzige Wach-

stumsquelle des Prokopfeinkommens, so die Weißheit des Führers. Deshalb soll auch 

der Löwenanteil der Budgetgelder für Investitionen verwendet werden.  

Investitionen schluckten regelmäßig etwa 60% der Staatseinnahmen (für Industrie, 

Bergwerk, Verkehr, Infrastruktur und ähnliches)118. Ungefähr die Hälfte der Investiti-

onsausgaben ging für die Entwicklung der Industrie, während die Landwirtschaft weni-

ger als ein viertel der Gelder bekam. Dies war voll im Einklang mit dem erklärten Ziel 

der Arbeiterpartei, die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Landes zu stärken. Wenn wir 

auch die geringfügigen Investitionsausgaben, die innerhalb des Unternehmens beschlos-

sen werden konnten dazu zählen, kommen wir auf eine gesamtwirtschaftliche Sparquote 

von etwa ein drittel des BIP, was eine viel zu hohe Sparquote für eine weit unterentwik-

kelte Volkswirtschaft ist119 120.  

                                                 
116 Vgl. auch Grupi i Autoreve, 1989, Seite 3. 
117 Durch die kostenlosen öffentlichen Dienstleistungen und durch die Finanzierung der Investitionen 
innerhalb der Unternehmen, würde die Bevölkerung, so die offizielle Begründung, ihre gezahlten Beiträ-
ge, mehrfach zurückerhalten.  
118 Es war also eine Strikte Kopie des sowjetischen Entwicklungsmodells. Auch dort wurde bei der For-
mulierung von Fünfjahresplänen, die Schwerindustrie bei den Investitionsentscheidungen regelmäßig 
bevorteilt. Vgl. auch G. Hedtkamp, 1974, Seite 137-139.   
119 Die Führung des Landes behauptete, Albanien sei das sparsamste Land der Welt. 
120 Für die Möglichkeit, durch die Planwirtschaft eine hohe Sparquote zu ermöglichen, siehe auch A. 
Wildermuth, 1995, Seite 100. 
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Die Investitionsgelder wurden jedem Unternehmen abhängig von Planvorgaben zu 

Verfügung gestellt und mussten nicht zurückgezahlt werden121. Die Verteilung erfolgte 

nach dem so genannten Netto- oder Differenzprinzip. Demnach sollten Unternehmen 

versuchen, Ihre Kosten durch den eigenen Erlös zu decken. Ein Teil des Erlöses das 

nicht an das Staatbudget landet, sollte auch für Investitionen eingesetzt werden. Der 

Staat hingegen übernimmt dann nur den Anteil, der die Möglichkeiten der Unternehmen 

übersteigt122. Der Staat greift auch bei den Unternehmen die Verluste erwirtschaften 

und deckt ihre Verluste. Nicht selten sind diese Verlustgeschäfte durch die Preispolitik 

und die zentralistischen Entwicklungspläne auch kalkuliert worden. In diesem Fall 

deckt der Staat die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und Herstellungskosten und 

dies durch die Formel123: 

D = Q x (K- Vp) 

D – Die vom Staatsaushalt zu deckenden Verluste 

Q – Produzierte Menge 

 K – Durchschnittskosten pro Stück 

Vp – Verkaufspreis pro Stück 

 

Die andere Berechnungsmethode (Brutto- oder Präventivmethode) wurde bei der 

Finanzierung der „unproduktiven“ öffentlichen Ausgaben (Bildung, Gesundheit, Sport, 

Kultur, Staatsverwaltung, Ausgaben des Verteidigungsministeriums, Ausgaben für die 

Erhaltung der Staatsreserven124 und andere125) angewandt. Der „Präventiv“ ist eine Art 

jährlicher finanzieller Plan dieser Institutionen, in dem alle jährlichen Ausgaben aber 

auch eventuelle Einnahmen dargelegt werden (Falls eine Institution irgendwelche Ein-

nahmen erzielt, ist sie verpflichtet sie automatisch an das Staatshaushalt zu überweisen). 

Dies gilt auch für MTS (Maschinen und Traktoren Station) und für andere Unternehmen 

die nicht nach dem Hosraschotprinzip operieren. Bei der Erstellung von „Präventiven“ 

                                                 
121 Dadurch wurden in der Regel etwa 85% der Investitionen finanziert. Der Rest kam aus eigenen Quel-
len der Unternehmen.  
122 Gilt nicht für Landwirtschaftskooperativen. Sie erhielten langfristige Kredite mit günstigen Konditio-
nen. Der Staatshaushalt finanzierte nur in bestimmten Fällen die Investitionsausgaben der landwirtschaft-
liche Genossenschaften, zum Beispiel für den kauf des Viehbestandes, falls die eigenen Einnahmen nicht 
ausreichten. 
123 Grupi i Autoreve, 1989, Seite 32-33. 
124 Die Notwendigkeit der Erhaltung von Staatsreserven wurde aus dem Werk „Kritik des Gothaer Pro-
gramm“ von Karl Marx, abgeleitet. 
125 Die gleiche Methode wurde in bestimmten Fällen auch für die Finanzierung der Investitionen inner-
halb der Staatsunternehmen verwendet. Dies gilt für die Finanzierung von Forschungsaktivitäten oder für 
Investitionen im humankapital. Nach dieser Methode wurden auch die MTS finanziert. Ale Staatsausga-
ben die für MTS bestimmt waren, wurden unter dem Posten Ausgaben für die Volkswirtschaft gebucht. 
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sollten sich die Institutionen an bestimmte, für alle ähnlichen Institutionen geltende 

Normen halten. Falls es dabei beispielsweise um eine Schule handelt, muss sie sich bei 

Prognostizierung der Ausgaben an die Zahl der Schulklassen oder Schüler halten und 

die dafür bestimmten Sätze verwenden. 

Die Normkosten konnten entweder in Gütern oder in Cash pro Einheit ausgedrückt 

werden126. Im ersten Fall wurden die Materialkosten berechnet, z.B. X Kubikmeter 

Holz für die Heizkosten einer Schulklasse. Im zweiten Fall ging es um die Geldkosten 

pro Einheit, z.B. X Lek für jedes Kind im Kindergarten. Solche Normen waren in der 

Regel obligatorisch, aber in manchen Fällen dienten sie nur als Richtlinie. Bei den obli-

gatorischen Normen wurden keine Mehrkosten geduldet. Das gleiche galt für den Haus-

halt jeder Institution. Jeder eventueller Kostenüberschuss wurde als Verletzung der fi-

nanziellen Disziplin sanktioniert. Eine Verletzung der Planvorgaben konnten sich nur 

die Volksräte der Kreise leisten, allerdings nur unter der Bedingung dass sie gleichzeitig 

auch eine Erhöhung ihrer Einnahmen erreichen konnten.  

  
Jahr Ausgabenart 

1950 1970 1978 

Für die Volkswirtschaft 

Für soziokulturelle Aktivitäten 

Landesverteidigung 

Staatsverwaltung 

Andere Ausgabenarten 

44,4 

15,1 

21,9 

 5,9 

         12,7 

61,0 

24,5 

  9,6 

  1,7 

  3,2 

61,9 

23,6 

11,7 

 1,4 

 1,4 

Gesamt  100,0 100,0 100,0 

 

Tabelle 4.3. Die Struktur der Staatsausgaben in Albanien für die Jahre 1950, 1970 
und 1978. Quelle. Autorengruppe, Tirana 1989, Seite 98. 
 

Wie bereits erwähnt, wurden in Albanien alle öffentliche Güter und Dienstleistun-

gen kostenlos zu Verfügung gestellt. Der größte Teil dieser „unproduktiven“ Ausgaben 

(nach den herrschenden Kriterien wurden alle Ausgaben im Bildungs- und Gesundheits-

sektor als unproduktiv und nicht als Investitionen verbucht), oder etwa ¼ des Staats-

haushalts war für Bildung und Gesundheit bestimmt. Die Tabelle 4.3 bietet eine grobe 

Darstellung der Staatsausgaben für die Jahre 1950, 1970 und 1978.  

 
                                                 
126 Vgl. auch Grupi i Autoreve, 1989, Seite 98. 
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5.4 Aufbau und Funktionsweise der Sozialversicherung 
 

Die Gesetzesgrundlage für den Aufbau des Sozialversicherungsnetzes liegt in den 

Gesetzen „Für die staatliche soziale Sicherung“ und „Für Renten der Genossenschafts-

mitglieder“. Das System der sozialen Sicherung entstand in den Jahren 1947, 1948, zu-

erst nur unter den Arbeitnehmern der Staatsunternehmen. Die Existenz von winzigen 

Gärtnereien im Besitz der Genossenschaftsmitglieder, und die relativ kleine Zahl der 

älteren Personen in diesem Kreis dienten als Rechtfertigung für die ursprüngliche Ein-

schränkung des Versicherungssystems nur in den städtischen gebieten. So wird z.B. erst 

im Jahr 1972 zu einer Erweiterung des Rentensystems sowie der Schwangerschaftsbei-

hilfen für die Dorfbewohner kommen.  

Die Beitragshöhe für die Zahlungen an dem Haushalt der staatlichen Sozialversiche-

rung wurde auf 11% des Lohnfonds eines Staatsbetriebs festgelegt. Die Genossenschaf-

ten mussten dagegen nur 4% ihres Fonds für das System bereitstellen127. Eine andere 

Einnahmequelle des Haushalts der staatlichen Sozialversicherung waren auch die Ein-

nahmen der Erholungshäuser (auch vom System verwaltet). Hinzu kamen auch Bei-

tragszahlungen des Staates für Krieghelden und Invaliden sowie für die Versicherung 

für Offiziere der Streitkräfte und für Soldaten die während ihres Militärdienstes zu Inva-

liden wurden. Eventuelle Diskrepanzen zwischen diesen Einnahmen und Ausgaben des 

Fonds mussten vom Staatshaushalt gedeckt werden.  

Das System der sozialen Sicherung kannte insbesondere die folgenden Leistungsar-

ten und Beihilfen: 

• Einkommensersatz bei kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit 

• Renten 

• Einkommensersatz während des Erziehungsurlaubs 

• Geburtsbeihilfen 

• Begräbnisausgaben, usw. 

Die Höhe der gezahlten Leistungen war nicht einheitlich sondern richtete sich nach 

dem „sozialistischen Prinzip“ der Entlohnung nach der geleisteten Arbeitsjahren, Ar-

beitsbedingungen des Leistungsempfängers sowie seiner Einkommenshöhe kurz vor 

Eintritt der Versicherungsfalls 128. Der Löwenanteil des Haushaltes für soziale Siche-

                                                 
127 Es handelt sich anscheinend nur um die Versicherung der Spezialisten die dort arbeiten müssten. Für 
andere einfache Mitarbeiter musste die Kooperative ein eigener Fond verwalten. Vgl. auch  Grupi i Auto-
reve, 1989, Seite 71.  
128 Vgl. auch  Grupi i Autoreve, 1989, Seite 61.  

 58



rung, etwa 70% wurde für Rentenzahlungen der städtischen Bevölkerung eingesetzt 

(Altersrenten129, Invaliditätsrenten, Verbliebenenrenten, Renten für besondere Verdien-

ste und Renten nach Dienstjahren). Das Rentenalter variierte abhängig von den Arbeits-

bedingungen zwischen 50-60 Jahren für Männer und 46-55 Jahren für Frauen. Es oblag 

dem Ministerrat die verschiedenen Tätigkeiten nach ihren Schwierigkeitsgrad zu klassi-

fizieren. Frauen mit mehr als sechs Kinder konnten bereits mit 50 Jahren in die Rente, 

vorausgesetzt sie waren mindestens 15 Jahre erwerbstätig. Arbeitnehmer im Rentenalter 

ohne ausreichende Arbeitsjahren, konnten eine Teilrente beantragen, falls sie minde-

stens 12,5 Jahren (Männer) oder 10 Jahren (Frauen) berufstätig waren.  

 Die Invaliditätsrente wurde an diejenigen gezahlt, die während ihres Arbeitseinsat-

zes Invalide wurden. Sie konnte aber auch von Studenten beantragt werden, die eine 

Berufserfahrung von mindestens einem Jahr vorweisen konnten, von den Invaliden des 

zweiten Weltkrieges130, sowie von denen die während des Militärdienstes Invalide wur-

den. Die Rentenhöhe war vom Invaliditätsgrad abhängig (insgesamt gab es vier Stufen, 

beginnend mit der vollen Invalidität bis zur Invalidität, bei der eine Teilzeitbeschäfti-

gung weiterhin möglich war).   

Eine Hinterbliebenenrente wurde gewährt, wenn die Hinterbliebenen eines verstor-

benen Familienoberhaupts erwerbsunfähig waren. Die Höhe variierte nach der Berufser-

fahrung des Verstorbenen sowie seinem Alter. Eine Verbliebenenrente wurde in beson-

deren Fällen auch für verstorbene Arbeitslose gezahlt, im Falle eines Todes während 

des Militärdiensts oder eines Praktikums. 

Bei einigen Berufsarten – Offiziere, Künstler,… - hing der Rentenanspruch nicht 

vom Alter des Antragstellers, sondern von den Dienstjahren des Antragstellers ab. Sie 

konnten auch dann eine Rente beziehen, wenn sie nebenbei eine weniger gut dotierte 

Tätigkeit ausgeübt haben. Und ganz zum Schluss, sollte eine weitere Rentenart erwähnt 

werden, die Rente für besondere Verdienste. Der Ministerrat hatte die alleinige Ent-

scheidungsmacht darüber, wer im Genuss dieser Rente kommen soll. Der Rat konnte 

diese Privilegien auch jederzeit rückgängig machen. Sie wurde an Kriegshelden gezahlt, 

aber auch an Individuen mit besonderen Verdiensten im Bereich Wissenschaft, Technik, 

Kunst oder Kultur. Sie wurde erst ab dem 55-igten Lebensjahr für Männer und 50-

igsten für Frauen gezahlt. 

                                                 
129 Es gab viele Arten der Altersrente: die volle Altersrente, Die Altersrente für Frauen mit viel Kindern, 
für Arbeitnehmer mit angeborenen Behinderungen, die Teilrente usw. Siehe auch Grupi i Autoreve, 1989. 
 
130 Für Kriegsinvalide gab es einen weiteren Zuschlag von 10%. 
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Tabelle 4.4 bietet eine Darstellung der Dynamik jeder Rentenart zwischen 1966 und 

1991. Die Zahl der Rentenempfänger stieg jährlich um durchschnittlich 7.1 % (Renten 

der ländlichen Bevölkerung sind hierbei nicht mitberücksichtigt). Die Entwicklung im 

Jahr 1991 wurde bei der Berechnung nicht mitberücksichtigt, da die Erhöhung hier viel 

zu hoch im Vergleich zum Trend war (etwa 20%).  

Zahl der staatlichen Rentenempfänger  

Jahr Altersrente Invaliditäts-
rente 

Hinterbliebe-
nenrente 

Besondere 
Verdienste 

Kriegsver-
dienste  

Gesamt 

1966 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1991 

14 306 
24 768 
46 023 
69 765 

103 238 
149 430 
184 226 

10 683
14 986
15 789
16 409
17 416
22 833
21 310

10 233
14 665
21 113
26 417
31 839
34 278
38 623

288
341
314
259
226
211
196

 
751 

2 662 
2 185 
1 971 
1 664 
1 607 

   35 510 
   55 511 
   85 901 
  115 035 
  154 690 
  208 416 

   

250 150*

Tabelle 4.4. Die Entwicklung der staatlichen Renten für die Zeit 1966-1991. Quelle. 
„Statistika“, ISSH 
*Bei den Rentenempfängern im Jahr 1991 wurden auch 4.188 Sozialhilfeempfänger 
mitgezählt (erstmals eingeführt in diesem Jahr). Ohne sie läge die Zahl der Renten 
bei 245.962. 

 

Das Netz der sozialen Versicherung wurde 1972 auch in den Genossenschaften aus-

geweitet. Dabei wurde die Funktionsweise der staatlichen Versicherung übernommen 

(nur kleine Änderungen bei den Rentenarten131). Die Tabelle 4.5 zeigt die Entwicklung 

der Dorfrenten für die Jahre von 1972 bis 1991. Die Zahl der Dorfrenten stieg dabei 

jährlich um durchschnittlich 6% (die Erhöhung im 1991 war mit 8% völlig normal und 

viel niedriger als die Entwicklung bei den staatlichen Renten). 

 Zu den sonstigen Leistungen, die der Fonds für soziale Sicherung gewährte, ge-

hörte eine Geburtsbeihilfe, die 80% des Monatslohns der Gebärenden betrug 132. Die 

gleichen Prozente galten auch für Genossenschaftsmitglieder, allerdings wurde dort die 

Höhe nach den durchschnittlichen Tageslöhnen des letzten Jahres berechnet. Ferner 

wurden Zahlungen bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit (Krankmeldungen sowie 

Arbeitsunfälle) gezahlt. Die während einer verordneten Kur entstandenen Kosten sowie 

eventuelle Einkommensausfälle für eine häusliche Betreuung eines kranken Familiemit-

                                                 
131 Ein Jahr wird als Arbeitsjahr anerkannt, wenn der Arbeitnehmer mindestens 280 Tage (für Männer) 
oder 230 tage (für Frauen) gearbeitet hat. Als Arbeitsjahr werden auch die Zeit im Kriegsdienst und die 
Arbeit in einem Staatsunternehmen anerkannt. 
132 Die Zahlung erhöht sich bei schweren Geburten oder wenn mehr als ein Kind geboren wurde. 
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glieds wurden auch übernommen. Aus dem Haushalt des Sozialversicherungssystems 

wurden zudem die Ausgaben der Erholungshäusern, Verwaltungskosten des Fonds so-

wie notwendigen Investitionen gedeckt (siehe auch die Tabelle 4.6. für eine detaillierte 

Auflistung der Ausgaben des Fonds für soziale Sicherung). 

   
   Zahl der Dorfrenten 

   Jahr Altersrenten Invaliditätsrenten Hinterbliebenenrenten Gesamt 

 
1972 
1975 
1980 
1985 
1990 
1991 

 
6 798 

18 541 
37 755 
59 702 
90 431 
97 770 

882
1 509
2 445
3 133
3 859
4 406

 
1 211 
4 059 
8 395 

13 421 
18 276 
19 326 

 
8 891 

24 109 
48 595 
76 256 

112 566 
121 502 

 

Tabelle 4.5. Die Entwicklung der Dorfrenten seit derer Einführung im Jahr 1972 und bis 
1991. Quelle: „Statistikat“, ISSH. 
 

 Die Arbeit des Fonds sollte formell von den Beschäftigten selbst kontrolliert 

werden, durch die so genannten Fachvereinigungen. Arbeitnehmer durften sich auch zu 

den von der Parteiführung zu der Entwicklung des Fonds vorgebrachten Vorschlägen 

„äußern“.  

Um eventuelle Missbräuche des Staatseigentums zu verhindern unterlag auch die 

Arbeit des Fonds für soziale Sicherung strengen finanziellen Kontrollen. Hierzu sollten 

nicht nur die Aufsichtsorgane ihre Arbeit erledigen, sondern auch die gesamte Bevölke-

rung war zu „Mithilfe“ berufen. Denn, so die Parteifunktionäre, ein Übeltäter kann sich 

von den Paragraphen und Verordnungen verstecken, nicht aber von den Augen der Be-

völkerung.  
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Ausgaben des Sozialversicherungsfonds in 1.000 Lek 

 Jahr Kurzfristige Ar-
beitsunfähigkeit  

Erzie-
hungsgeld 

Renten  Verwaltung  Andere 
Ausgaben  

 Gesamt 

 
1966 

 1970 
 1975 
1980 
1985  
1990 
1991 

 
27 117 
77 510 
76 501 
82 101 
99 915 

144 166 
155 489 

 
17 689
31 507
35 512
50 048

114 287
125 331
123 733 

95 100
179 618 
344 798
534 463
800 178

1 147 247
1 666 019

850
914

2 031
1 982
2 495
2 700
4 754 

  
8 043 

12 270 
14 679 
16 066 
19 306 
20 632 
28 138 

148 799
301 819
473 521
684 660

1 036 181
1 440 076
1 978 133 

      

Tabelle 4.6. Die Ausgabenentwicklung des Fonds für soziale Sicherung in der Zeit 
1966-1991. Quelle: „Statistika“, ISSH. 
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6 Der Aufbau eines neuen Steuersystems in Albanien 
 

6.1 Einführung 
 

Zu Beginn der Transition sah sich Albanien ebenso wie die anderen postkom-

munistischen Länder mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine Vielzahl von Reformen 

einzuleiten. Sie musste zum Beispiel die Mechanismen der Preisbildung reformieren; 

die Managementmethoden im Mikrobereich; das Kreditwesen des Landes; die gesamte 

Gesetzgebung damit die Marktwirtschaft überhaupt funktionieren konnte; das Steuersy-

stem; Das System der Datenverarbeitung innerhalb des Unternehmens und für die 

Volkswirtschaft; die Schaffung der Voraussetzungen für den Aufbau eines Kapitalmark-

tes usw.133. All diese Reformen sind für die Transformation der sozialistischen Wirt-

schaft von entscheidender Wichtigkeit gewesen, für unsere Zwecke ist aber die Reform 

des Steuersystems des Landes hervorzuheben. Albanien hatte bis 1990 ein sehr verein-

fachtes und für die neuen Verhältnisse unbrauchbares Steuersystem. Die Steuerverwal-

tung war auch nur unzureichend ausgebildet. Die Staatseinnahmen wurden durch die 

Einbehaltung einer bestimmten Proportion der Produktionseinnahmen (eine Art Netto-

wertschöpfung) und durch den Transfer an die Staatskasse der zentralistisch festgeleg-

ten Differenzen zwischen den Großhandels- und der Einzelhandelspreisen erzielt. Steu-

erhinterziehung und Steuerwiderstände waren für sie eine eher ungewohnte Erfahrung.  

Albanien befand sich 1990 in einer miserablen finanziellen Lage. Die erste Pha-

se der Transition wurde mit einem starken Rückgang der Steuereinnahmen begleitet. 

Durch die Privatisierung der Landwirtschaft wurde die Steuerbasis entscheidend verrin-

gert, war es doch unmöglich die vielen entstandenen Zwergbauernhöfe überhaupt zu 

besteuern. Die Staatseinnahmen sanken auch durch den starken Rückgang der indus-

triellen Produktion. Der Staat hatte aber noch keine vernünftige Alternativen für die 

Besteuerung der neuen privaten Unternehmen aufbauen können. Es fehlte auch an einer 

angemessenen Verwaltung die die Implementierung des neuen Steuersystems überneh-

men könnte. Die meisten neugegründeten Privatunternehmen waren nicht in der Lage 

oder willig, Geschäftsbilanzen zu erstellen. Damit konnte auch der Gewinn der Unter-

nehmen nicht ermittelt und besteuert werden.  

                                                 
133 Vgl. auch Ved. P. Gandhi und Dubravko Mihajlek, 1995 
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Auf der anderen Seite brachte die Transition auch seine ersten Verlierer mit. 

Viele verloren ihren Arbeitsplatz. Der Staat wurde auch mit der Deckung seiner Bevöl-

kerung gegen neue Risiken konfrontiert, gab es doch im Sozialismus für jeden eine Ar-

beitsplatzgarantie. Dadurch hatte der Staat für so genannte technologische Überbeschäf-

tigung in jedem Staatsunternehmen gesorgt. Um die Lage einigermaßen zu entschärfen, 

hatte die Regierung eine Liberalisierung der Frühpensionierung beschlossen. Krank-

meldungen wurden auch toleranter gehandhabt. Zur selben Zeit waren viele Unterneh-

men in Schwierigkeiten geraten, und der Ruf nach Staatssubventionen wurde immer 

lauter. Die Folge war eine rasche Erhöhung der öffentlichen Ausgaben und ein wach-

sendes Defizit der öffentlichen Hand. Aus diesem Blickwinkel erschien die Reform des 

Steuersystems als höchste Priorität der albanischen Regierung. 

 

6.2 Das neue Steuersystem in Albanien 

 

6.2.1 Direkte oder indirekte Steuern? 

 

Fast alle Eigenschaften der albanischen Volkswirtschaft zu Beginn der Transition spra-

chen zugunsten eines unstabilen Systems der öffentlichen Finanzen. Die Entscheidungs-

träger des Landes konnten unter diesen Bedingungen, nicht so sehr über die Schaffung 

eines optimalen Steuersystems nachdenken. Statt dessen musste ein System aufgebaut 

werden, der zumindest für einen Teil der Finanzierung der Staatsausgaben aufkommen 

könnte, um völligen Zusammenbruch des Staatshaushalts zu verhindern. Der Anteil der 

Staatsausgaben an das BSP hatte sich nämlich sehr schnell halbiert, gleichzeitig war der 

Bedarf an öffentlichen Leistungen spürbar gestiegen (Arbeitslosenunterstützung und 

Rentenzahlungen). Hervorgehoben sollten folgende Hindernisse zur Schaffung eines 

geeigneten Steuersystems: 

1. Mehr als die Hälfte des Sozialprodukts kam von den Hunderttausenden landwirt-

schaftlichen Kleinbetriebe die weder einer Einkommensteuer noch einer Gewerbe-
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steuer unterzogen werden konnten134. Genau so schwierig oder unmöglich war auch 

die Erfassung dieser ländlichen Bevölkerung innerhalb des Sozialversicherungsnet-

zes. 

2. Die absolute Mehrheit der neu gegründeten Unternehmen hatten weniger als 5 Mit-

arbeiter gemeldet. Es war auch fast unmöglich diese Gruppe von Unternehmen unter 

dem Schirm der Finanzverwaltung zu bringen. Die meisten dieser Kleinunternehmer 

hatten mit minimalem Kapital angefangen, und waren mit der kaufmännischen 

Buchhaltung nicht vertraut. Daher war auch die Berechnung der Umsatzsteuer oder 

der Gewinnsteuer dieser Kleinunternehmen praktisch undurchführbar. Viele davon 

hatten die Schwäche des Systems und die mangelnde Zusammenarbeit der Staatsin-

stitutionen ausgenutzt und unterschiedliche Angaben über die Zahl der Beschäftig-

ten angegeben. Dadurch wurde auch das System der Sozialversicherung beeinträch-

tigt. 

3. Ein beachtlicher Teil der Wirtschaftstransaktionen wurde vollständig in der Schat-

tenwirtschaft abgewickelt. Der Anteil wurde später auf hohem Niveau stabilisiert. 

4. Die größeren Management Spielräume in der ersten Phase der Transition wurden 

mit gravierenden Plünderungen des Staatseigentums begleitet, wodurch die Staats-

kasse zusätzlich beeinträchtigt wurde. 

5. Die neu aufgebaute Steuerverwaltung war leider nicht in der Lage, eine zufrieden 

stellende Umsetzung der Steuergesetze zu gewährleisten. Auch wenn der Gesetzge-

ber für ein, ex ante optimales oder neutrales Steuersystem gesorgt hätte, wäre dies 

durch die Inkompetenz und die Korruption während der Umsetzung mehr als verun-

staltet.  

6. Der stand der Statistiken war und blieb einfach miserable, so dass es praktisch un-

möglich war, die Wirkungen eventueller Veränderungen in der Steuerpolitik auf die 

Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte zu untersuchen und quantifizieren135. 

 

Unter solchen Umständen war eine Anlehnung an direkte Steuern nicht unbedingt zu 

empfehlen. Die bereits erwähnten Schwierigkeiten mit der Umsatzsteuer erhöhten zu-

sätzlich die Abhängigkeit des Staatshaushaltes von der Besteuerung des Außenhandels. 

Der Außenhandel war, dank der geringen Zahl an Grenzübergängen, leichter zu besteu-

ern. 

                                                 
134 Identische Probleme sind auch in anderen Transitionsländern zu beobachten. Vgl. auch Vito Tanzi und 
Howell Zee, 2000/35 
135 Vgl. auch Vito Tanzi und Howell Zee, 2000/35 

 65



 

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Steuereinnahmen 

Umsatzsteuer / MwSt136.  

Einkommensteuer 

Kleingewerbesteuer 

Gewerbesteuer 

Sozialversicherungsbeiträge 

Grund- und Gebäudesteuer 

Zollabgaben 

Verbrauchsteuer 

Andere Steuerquellen 

100 

21,3 

0,3 

2,5 

17,0 

16,4 

0,0 

15,5 

18,5 

8,4 

100 

13,8 

1,6 

2,3 

7,6 

17,8 

0,9 

17,4 

26,4 

12,2 

100 

14,1 

1,6 

2,2 

6,2 

23,3 

1,2 

15,7 

26,2 

9,4 

100 

21,2 

1,5 

1,8 

7,9 

29,6 

0,9 

18,0 

11,5 

7,7 

100 

33,8 

1,8 

0,8 

5,2 

28,4 

0,6 

19,4 

4,7 

5,4 

100 

39,6 

1,6 

1,3 

6,0 

21,8 

0,4 

17,4 

6,8 

5,2 

100 

35,5 

3,6 

1,2 

7,2 

21,7 

0,0 

13,9 

8,4 

8,4 

100 

36,8 

4,7 

1,6 

7,8 

19,2 

0,0 

13,0 

8,8 

8,3 

100 

36,0 

5,5 

1,7 

9,0 

19,7 

0,0 

11,2 

8,3 

8,6 

    In % des BSP 

Steuereinnahmen 

Umsatzsteuer/MwSt.  

Einkommensteuer 

Kleingewerbesteuer 

Gewerbesteuer 

Sozialversicherungsbeiträge 

Grund- und Gebäudesteuer 

Zollabgaben 

Verbrauchsteuer 

Andere Steuerquellen 

18,7 

4,0 

0,1 

0,5 

3,2 

3,1 

0,0 

2,9 

3,5 

1,6 

19,4 

2,7 

0,3 

0,4 

1,5 

3,5 

0,2 

3,4 

5,1 

2,4 

17,7 

2,5 

0,3 

0,4 

1,1 

4,1 

0,2 

2,8 

4,6 

1,7 

13,5 

3,2 

0,2 

0,3 

1,2 

4,5 

0,1 

2,7 

1,8 

1,2 

13,5 

4,6 

0,2 

0,1 

0,7 

3,8 

0,1 

2,6 

0,6 

0,7 

15,8 

6,2 

0,3 

0,2 

0,9 

3,4 

0,1 

2,7 

1,1 

0,8 

16,6 

5,9 

0,6 

0,2 

1,2 

3,6 

0,0 

2,3 

1,4 

1,4 

19,3 

7,1 

0,9 

0,3 

1,5 

3,7 

0,0 

2,5 

1,7 

1,6 

19,4 

7,0 

1,1 

0,3 

1,7 

3,8 

0,0 

2,2 

1,6 

1,7 

 

Tabelle 5.1. Der Anteil einzelner Steuer an den Steuereinnahmen und am BSP. Quelle 
IMF; Albania, 2003. 
 

6.2.2 Haupteigenschaften des neuen Steuersystems 

 

Die Regierung bemühte sich schon 1991, die Grundlagen für ein neues Steuersystem zu 

legen. Nacheinander wurden eine Einkommen-, eine Gewerbe- (Gewinnsteuer), eine 

Umsatzsteuer, Zölle und zusätzliche Verbrauchsteuern eingeführt. Zugegeben waren die 

ersten Steuergesetze sehr rudimentär und für die Volkswirtschaft des Landes ungeeig-

net. Bald darauf wurden auch die ersten Schritte zur Konsolidierung des Sozialversiche-

rungsnetzes unternommen und es wurde ein System der nationalen und lokalen Gebüh-

                                                 
136 Die Umsatzsteuer wird durch die Mehrwertsteuer ersetzt. 
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ren eingeführt. Gleich zu Beginn wurde auch die Grund- und Gebäudesteuer eingeführt, 

ihre Erhebung erwies sich allerdings als sehr schwierig. Die Tabelle 5.1. gibt einen 

Überblick über den Stellenwert jeder dieser Steuern bei der Generierung von Staatsein-

nahmen seit 1993. Aus der Tabelle lassen sich folgende Eigenschaften des Steuersy-

stems herleiten: 

• Indirekte Steuern spielten während der gesamten Betrachtungszeitraums eine domi-

nierende Rolle, vor allem die Umsatzsteuer (später die Mehrwertsteuer) und die 

Verbrauchsteuern. Zu Beginn war auch der Beitrag der Zölle recht hoch Auf dem 

Weg zur WTO-Mitgliedschaft musste das Land die Zölle jedoch senken. 

• Der Beitrag der Einkommensteuer fällt sehr gering aus. In der zweiten Phase der 

Transition ist immerhin eine kleine Verbesserung zu beobachten.  

• In den ersten Jahren musste sich der Staatshaushalt zu sehr an die verbliebenen 

Staatsunternehmen stützen (17% der Steuereinnahmen kamen 1993 von der Ge-

winnsteuer). Damit wurde aber ihre Aktivität unter neuen Bedingungen zusätzlich 

erschwert. Der zu hohe Anteil der Gewinnsteuer ist gewiss nicht der hohen Gewinn-

quoten dieser Unternehmen zu verdanken, sondern vielmehr der Rücksichtslosigkeit 

der Steuerverwaltung bei der Gewinnermittlung137. Begünstigt wurde dies auch da-

durch, dass bereits der Gesetzgeber sich für einen überaus weiten Gewinnbegriff 

entschied und die Abzugsfähigkeit vieler Kostenarten verneinte.  

• Das Steuersystem ist sehr instabil und verfolgt den gleichen Zyklus wie die politi-

sche Stabilität. Der soziale und politische Tiefpunkt in den Jahren 1996 und 1997 

spiegelte sich, dank des hohen zugelassenen Schmuggels, in einem drastischen 

Rückgang der Zolleinnahmen und der Verbrauchsteuern für importierte Güter, wi-

der.  

 

6.3 Der Staatshaushalt und der Außenhandel 
 

 Es wurde bereits erwähnt, das Albanien, wie auch viele andere Entwicklungs-

länder, zu sehr von den Einnahmen aus der Besteuerung des Außenhandels abhängig ist. 

Aus der obigen Tabelle lässt sich der Beitrag des Außenhandels leider nicht ablesen. 

Denn, ein Großteil der Umsatzsteuer/Mehrwertsteuereinnahmen ist eigentlich von den 

Importgütern entrichtet worden. Der Anteil der Importprodukte (Ölprodukte, Zigaretten, 

                                                 
137 Mir der Zeit nimmt der Anteil der Gewinnsteuer ab, was die Kapitalakkumulation eigentlich begünsti-
gen sollte. Andere Barrieren haben eine solche Entwicklung aber verhindert.  

 67



Alkohol oder Kaffee) spielt auch bei den Verbrauchsteuern eine dominante Rolle. Da-

mit spielt die Zollverwaltung seit Jahren die Hauptrolle bei der Erzielung der öffentli-

chen Einnahmen. So kamen 2002 ungefähr zwei drittel der Einnahmen aus der Mehr-

wertsteuer und der Verbrauchsteuern von der Zollverwaltung138. Die Relevanz des Au-

ßenhandels erhöhte sich sogar noch weiter als Albanien ihre Bemühungen um die 

WTO-Mitgliedschaft startete, die im Jahr 2000 erfolgreich abgeschlossen wurden. Wäh-

rend dieser Zeit musste die Regierung in mehreren Stufen ihre Tarifpolitik anpassen, 

was zur kurzfristigen Instabilität des Steuersystems führte. Oft gingen Zolleinnahmen 

durch die Senkung der Zolltarife (dank der Erhöhung des Handelvolumens) nicht zu-

rück, andere Steuerarten wurden aber durch die erfolgte kurzfristige Wirtschaftskontrak-

tion negativ beeinflusst. 

 

6.4 Das Steuersystem des Landes im internationalen Vergleich  
 

Bei der Untersuchung der Frage, ob die öffentlichen Ausgaben dem wirtschaftli-

chen Entwicklungsstand eines Landes entsprechen, betrachten die Ökonomen häufig 

Verhältniszahlen, die aus Steuereinnahmen und bestimmten anderen Variablen gebildet 

werden. So wird zum Beispiel der Anteil der Steuereinnahmen an das Nationaleinkom-

men mit den entsprechenden Werten der anderen vergleichbaren Volkswirtschaften ver-

glichen139. Der Beitrag der Landwirtschaft an das BSP, oder das Verhältnis Außenhan-

del/BSP wären zwei andere interessante Variablen140.  

 Falls wir die Steuerquote Albaniens mit den Werten der anderen Länder mit ähn-

lichem Prokopfeinkommen vergleichen, dann ergibt sich eine ziemlich gute Angemes-

senheit des Steuersystems mit den Eigenschaften der Volkswirtschaft. Viele Länder mit 

vergleichbarem Entwicklungsstand weisen ähnliche Werte für das Verhältnis Steuerein-

nahmen/BSP (Ägypten mit 16.6%; Bolivien mit 15.1; Jordanien mit 19.8; Sri Lanka mit 

14,5; die Philippinen mit 17.0; Syrien mit 16,4; usw.141). Wenn wir hingegen das Ni-

veau der Steuereinnahmen in Albanien nur mit den korrespondierenden Werten der 

Länder mit einer ähnlichen sektoralen Struktur vergleichen, kommen wir zu etwas ande-

ren Ergebnissen. In diesem Fall erscheint das Verhältnis in Albanien ziemlich hoch 

(siehe Tabelle 5.2.). Mögliche Ursachen für diesen bemerkenswerten Befund sind die 

                                                 
138 Vgl. auch Buletini Fiskal, 2002. 
139 Vgl. auch Vito Tanzi und Howell Zee, 2000/35. 
140 Vgl. auch Vito Tanzi und Howell Zee, 2000/35. 
141 Vgl. auch World Development Indicators, 2000. 
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ständig hohen Handelsbilanzdefizite des Landes, oder eventuelle Messfehler bei der 

Messung der sektoralen Wertschöpfung. Vermutlich wird der Anteil der landwirtschaft-

lichen Produktion in Albanien stark überhöht ausgewiesen, dies mag daran liegen, dass 

viele Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Transport und der Vermarktung 

landwirtschaftlicher Produkte erbracht werden, als landwirtschaftliche Produktion ein-

gestuft werden. 
Landwirtschaft Industrie Dienstleistungen Steuereinnahmen 

Als Anteil an das BSP 

Albanien 

Burundi 

Kambodscha 

Zentr. Afri. Republik 

Demo. Rep. Kongo 

Laos 

Ruanda 

Sierra Leone 

54 

54 

51 

53 

58 

53 

47 

44 

25 

16 

15 

19 

17 

22 

21 

24 

21 

29 

35 

28 

25 

25 

31 

32 

15,8 

12,7 

  8,3 

 7,5 

11,1 

  9,8 

21,7 

10,2 

 

Tabelle 5.2. Die Struktur des BSP in einigen ausgewählten Entwicklungsländern. Quel-
le: World Development Indicators, 2000 und IMF Reports der jeweiligen Länder. 
 

6.5 Ausblick 
 

Albanien ist immer noch dabei, ihr Steuersystem zu konsolidieren. Es werden sehr 

oft Gesetzesänderungen vorgenommen, die Steuer- und die Zollverwaltungen sind noch 

nicht ausreichend reorganisiert worden. Die sichtbare Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen der Steuerverwaltung wird wahrscheinlich zu einer besseren Erhebung der di-

rekten Steuern beitragen und so ihr Anteil an den Staatshaushalt etwas erhöhen. Bei der 

Einkommensteuer sind bereits erste Erfolge zu verzeichnen. Bei der Besteuerung der 

Unternehmensgewinne ist bislang hingegen noch kein klarer Trend erkennbar. Auf der 

einen Seite würde die bessere Implementierung die relativ hohe Steuerhinterziehung 

bekämpfen können. Auf der anderen Seite könnte diese Stärkung der Steueradministra-

tion auch von einer Lockerung der Abzugsmöglichkeiten bei einigen Kostenarten der 

Unternehmen begleitet werden, was wiederum die Einnahmen negativ beeinflussen 

würde.  

 Albanien meldet seit Jahren eindrucksvolle Wachstumsraten des BSP. Die Erhö-

hung des Nationaleinkommens und die damit verbundene Verbesserung des Lebens-
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standards wird zweifellos auch die Nachfrage nach weiteren öffentlichen Leistungen 

positiv beeinflussen. Dadurch wird aber der Druck an die Steuerverwaltung zur Erhö-

hung der Steuereinnahmen zusätzlich verstärkt142. Dazu kommt auch die Notwendigkeit 

der kräftigen Senkung der immer noch zu hohen Budgetdefizite des Landes. Albanien 

hat es nämlich geschafft, innerhalb einer sehr kurzen Periode, die Staatsschuld auf 70% 

des BSP aufzustocken. 

 In diesem Kapitel wurde nur eine flüchtige Skizzierung des albanischen Steuer-

systems angeboten. In den nächsten Kapiteln wird jede dieser Steuerarten (einschließ-

lich der Sozialversicherungsbeiträge) einzeln behandelt. Die Entwicklung der Staatsver-

schuldung wird auch gesondert dargestellt. Die Organisation und die Probleme der öf-

fentlichen Verwaltung in Albanien werden dann in den letzten Kapiteln der Arbeit erör-

tert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Vgl. auch Ian. A. Kerr and Vasanthi Monsingh, 1998. 
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7 Die Besteuerung des Einkommens 
 

7.1 Einführung 
 

Die meisten Arbeiten über die Einkommensteuer unterstreichen ihrer unterord-

neten Rolle bei den öffentlichen Einnahmen in den Entwicklungsländern. Albanien ist 

in dieser Hinsicht kein Sonderfall. Vielmehr, durch die vielen Besonderheiten Albani-

ens, gewinnen die Erhebung und die Verwaltung dieser Steuerart zusätzlich an Komple-

xität, so dass der Beitrag der Einkommensteuer für den Staatshaushalt weiterhin gering 

bleibt143.  

Die Argumentationen zugunsten einer Einkommensteuer sind zahlreich, abhän-

gig von ihrer Rolle bei den Staatseinnahmen. Durch die Einkommensbesteuerung er-

hofft man in der Regel die Erreichung von vier Zielen. Zunächst, geht es um die Erzie-

lung der für die Finanzierung der öffentlichen Ausgaben notwendigen Steuereinnahmen. 

Wie weiter unten zu sehen, hat Albanien dieses Ziel, zumindest bis jetzt, weit verfehlt. 

Der Grund hierfür liegt nicht nur an die schwache Steuerbasis, sondern auch an die vie-

len Möglichkeiten zur Steuervermeidung, nicht zuletzt wegen der immer noch schlecht 

organisierten und oft korrupten Steuerverwaltung. 

Mit Hilfe der Einkommensbesteuerung versuchen Entscheidungsträger auch eine 

bessere Steuergerechtigkeit zu erzielen. Durch eine optimale Gestaltung der Einkom-

mensteuer ist es dem Staat möglich, bei der Besteuerung jedes Einzelnen auf seine per-

sönliche Einkommensverhältnisse Rucksicht zu nehmen, so dass per Saldo jeder ent-

sprechend seiner Möglichkeiten zur Finanzierung der Staatsausgaben herangezogen 

wird144. Die automatische Anpassung der Steuer an die individuellen Verhältnisse wird 

als der wichtigste Vorteil der Einkommensteuer im Vergleich zu anderen Steuerarten 

angesehen. Falls dass die Nachfrage der Individuen nach öffentlich bereitgestellten pri-

vaten Gütern und Dienstleistungen positiv mit dem Einkommen korreliert sein sollte, 

dann wäre es auch gerecht, dass diejenigen mit überdurchschnittlichem Einkommen 

auch überproportional mit Steuern belastet werden. Allerdings nur wenn öffentlich be-

                                                 
143 Bei der äußerst dürftigen Literatur über das Steuersystem in Albanien wird die Analyse der Einkom-
mensteuer völlig vernachlässigt. Wenn die Einkommensteuer erwähnt wird, dann geht es nur um die 
Auflistung der Steuersätze, des Steuersubjekts und der eventuellen Steuerbefreiungen. Mir ist noch keine 
Analyse über die Einkommensteuer in Albanien bekannt. 
144 Es wird unterstellt, dass das Finanzamt über die Einkommensverhältnisse jedes Einzelnen im Bilde ist. 
In der Realität wird die Steuer nur von der formalen Wirtschaft gezahlt. 
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reitgestellte private Güter einen relevanten Anteil der öffentlichen Ausgaben ausma-

chen, was in Albanien nicht unbedingt der Fall ist. 

Steuern werden in der Erwartung einer Gegenleistung des Staates in Form von 

öffentlichen Ausgaben gezahlt, und diejenigen die mehr vom Staat erwarten, sollen 

auch bei der Finanzierung intensiver partizipieren (nicht nur in absoluten Zahlen son-

dern auch als Anteil des erzielten Einkommens). Diese Begründung steht hinter der 

meist progressiven Gestaltung der Einkommensteuer und der Existenz eines Grundfrei-

betrags. An dieser Stelle soll die Standhaftigkeit dieser Hypothese weder angegriffen 

noch unterstützt werden. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass die zugunsten die-

ses Prinzips angebotenen Argumentationen nicht unbedingt überzeugend sind. Nach 

einer eingehenden Darstellung der Einzelheiten der Einkommensteuer in Albanien, 

werden wir festhalten können, dass bei derer Gestaltung, auch dieses Prinzip nicht re-

spektiert wurde. 

Ferner sollte die Einkommensbesteuerung eine wichtige Rolle bei der Umvertei-

lung des Volkseinkommens spielen, und so eventuelle Ungerechtigkeiten während der 

primären Verteilung mildern. Die progressive Gestaltung der Steuersätze könnte somit 

zu einer gewissen Angleichung des Einkommensniveaus mithelfen. Sie wird also als 

Instrument der Sozialpolitik eingesetzt. Als solches Instrument, ist die Einkommensteu-

er ein beliebtes Mittel der Politiker, in ihren Bemühungen um Wählerstimmen. Die In-

strumentalisierung der Einkommensteuer für die Erreichung von politischen Ambitio-

nen, wird nicht nur durch die Manipulation der Steuersatze und des Grundfreibetrags 

praktiziert. Nicht selten werden bestimmten Interessengruppen entsprechende Steuerer-

leichterungen oder Befreiungen zugesagt. Dadurch wird die Arbeit der Steuerverwal-

tung zusätzlich erschwert und gleichzeitig weitere Verzerrungen in dem Wirtschaftspro-

zess eingeführt. Weiter unten wird gezeigt, dass allein eine progressive Besteuerung des 

Einkommens, bei der Erzielung dieses Ziels nicht ausreicht, vor allem wenn der Anteil 

der durch diese Steuer erzielten Einnahmen an das BSP gering bleibt. 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels soll zunächst eine kurze Beschreibung der 

Besonderheiten Albaniens im Zuge der Erhebung der Einkommensteuer angeboten 

werden. Es folgt dann eine Darstellung der bisherigen Entwicklung dieser Steuer, und 

ihr Beitrag bei den Steuereinnahmen, sei es als Anteil an die Steuereinnahmen oder an 

das Sozialprodukt. Dabei wird versucht, diese Entwicklung mit denen anderer Transiti-

onsländern zu vergleichen. Die Gesetzesgrundlage, sowie die vielen Gesetzesänderun-

gen sollen auch näher erörtert werden, genauso wie die daraus abzuleitenden Erhe-
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bungsschwierigkeiten. Zum Schluss werden einige Verbesserungsvorschläge für not-

wendige Reformen bei der Einkommensbesteuerung angeboten. 

 

7.2 Besonderheiten Albaniens 
 

Welche Besonderheiten haben dazu beigetragen, dass die Einkommensteuer in 

Albanien weiterhin so ertragsarm bleibt? Albanien hatte bereits in den 70-iger Jahren 

die Abschaffung aller direkten Steuern beschlossen145. Deshalb musste zu Beginn des 

Transformationsprozesses erst einmal die entsprechende Gesetzesgrundlage für die Er-

hebung einer neuen Einkommensteuer geschaffen werden. Das Fehlen einer Steuertradi-

tion und einer funktionsfähigen Steuerverwaltung, verstärkten die Neigung der Füh-

rungspolitiker, einzelne Abschnitte der westlichen übersetzten Gesetze einfach zu über-

nehmen, in der Hoffnung, so eine überlegene Steuergesetzgebung zu implementieren. 

Um dann diese Gesetze an die albanischen Gegebenheiten anzupassen, wurden sie ex-

trem vereinfacht. Viele wichtige Punkte wurden einfach gestrichen und einige Besteue-

rungsprinzipien grob verletzt.  

Ein anderer Grund für den belanglosen Stellenwert der Einkommensteuer im al-

banischen Steuersystem liegt ohne Zweifel an die dominante Rolle der Landwirtschaft 

bei der Generierung des Volkseinkommens. Die Undurchführbarkeit der Besteuerung 

eines Sektors dass mehr als die Hälfte des Sozialprodukts einbringt, vermindert stark die 

ohnehin mickrige Steuerbasis. Die Steuerbasis wird auch von der relativ hohen Arbeits-

losigkeit sowie der großen Anteil der Schattenwirtschaft beeinträchtigt. Dazu kommt 

auch das niedrige Prokopfeinkommen, weil so ein erheblicher Teil der Beschäftigten 

kaum mehr als der Grundfreibetrag (für albanische Verhältnisse eher zu hoch angesetzt) 

verdienen kann, und somit gar keine Einkommensteuer zahlen muss. 

Ständige Schwankungen der Wirtschaftsaktivität sowie die vielen Regierungs-

krisen die Albanien in den letzten Jahren durchlebte, führten zu einer eher instabilen 

Steuerbasis für die Einkommensbesteuerung. Deshalb musste die Regierung, bei der 

Suche nach stabilen Steuerquellen, sich für andere Steuerarten entscheiden. Viele der 

bereits beschriebenen Schwierigkeiten haben auch den Transformationsprozess in den 

anderen ost- und südosteuropäischen Ländern begleitet, auch wenn nicht so intensiv wie 

dies in Albanien der Fall war. Daher hat sich die Einkommensteuer in diesen Ländern 

immer noch nicht in der Hierarchie der Einnahmequellen behaupten können.  
                                                 
145 Siehe auch das Kapitel über die öffentlichen Finanzen im sozialistischen Albanien. 
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7.3 Die Einkommensteuer in den Jahren 1992-2002 
 

Die Erhebung einer Einkommensteuer in Albanien begann Mitte 1992, durch 

den Gesetzesbeschluss Nr. 7585146. Das Gesetz wurde seit dem ziemlich oft geändert 

und oder durch andere Gesetze ersetzt. Bereits im Januar 1994 wurde ein neues Gesetz 

beschlossen (Nr. 7786 „Für die Einkommensteuer“. Mit ständigen Veränderungen 

(hauptsächlich wurden die Paragraphen 2-6 geändert) überlebte dieses Gesetz bis Ende 

1998. Im Dezember 1998 verabschiedete das Parlament das Gesetz 8438 „Für die Ein-

kommensteuer“. Die Gründe hinter diesen ständigen Veränderungen werden später be-

handelt, hier sollen nur die Ergebnisse derer Erhebung näher betrachtet werden. 

Für das erste Jahr der Erhebung fehlt es an brauchbaren Informationen über die 

erzielten Steuereinnahmen. Sie waren aber ziemlich unerheblich da das Gesetz erst in 

der zweiten Hälfte des Jahres eingeführt wurde und die Steuerbasis eher symbolisch war 

(Landwirte waren nicht als Steuerzahler vorgesehen, der Grundfreibetrag war mit 2.000 

Lek, oder 25 US$ ziemlich hoch147, und die meisten Handelsunternehmen und Dienst-

leistungsbetriebe unterlagen der Kleingewerbesteuer). Die Einkommensteuer wurde 

praktisch nur von den Beschäftigten im Staatssektor abgeführt. Aus diesem Grund, 

wurden bei den offiziellen Statistiken über die öffentlichen Einnahmen im Jahr 1992, 

die Einnahmen der Einkommensteuer mit denen der Kleingewerbesteuer zusammenge-

führt. 

Die Lage verbesserte sich leider auch in den darauf folgenden Jahren nicht ent-

scheidend. So gingen im Jahr 1993, von den 33.476 Mio. Lek Gesamtsteuereinnahmen, 

nur 78 Mio. oder etwa 0.2% auf die Einkommensteuer zurück. Der Anteil blieb auch in 

den weiteren Jahren auf sehr niedrigem Niveau. Erst im Jahr 2001 gelang es der Steuer-

behörde, mehr als 5% der Einnahmen durch die Einkommensteuer zu erzielen. 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Das Gesetz hatte lediglich 14 Paragraphen und war nur 1,5 Seiten lang. Es sah viele Steuerbefreiungen 
vor (§3) Die Steuer wurde progressiv gestaltet, es gab vier Progressionsstufen: 0%, 10%, 20% und 30%. 
147 Der Grundfreibetrag wurde 1994 und 1998 auf 4.000 Lek bzw. 10.000 Lek, erhöht.  
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                     Jahr 

 

1993 1994 1995 

 

1996 1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 2001 2002 

 

Einkommensteuer 
in Mio. Lek 

Als Anteil an den 
Budgeteinnahmen 

Als Anteil an den 
Staatsausgaben 

Als Anteil and das 
BSP 

78 

 

0,3 

 

0,2 

0,1 

571 

 

1,6 

 

0,8 

0,3 

633 

 

1,6 

 

0,8 

0,3 

637 

 

1,5 

 

0,7 

0,2 

814 

 

1,8 

 

0,8 

0,2 

1167 

 

1,6 

 

0,8 

0,3 

3110 

 

3,6 

 

1,9 

0,6 

4590 

 

4,7 

 

2,7 

0,9 

6300 

 

5,5 

 

3,4 

1,1 

6149 

 

4,8 

 

3,1 

0,9 

 

Tabelle 6.1. Einnahmen aus der Einkommensteuer in den Jahren 1993-2002. Erstellt aus 
den Informationen von IMF, „Albania, Selected Issues and Statistical Appendix“, 2003 
und IMF, „Albania, Third Review,…“, 2004. 
 

Die Tabelle 6.1 zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommensteuer 

für die Jahre 1993-2002 (in absoluten Zahlen, als Prozentanteil an die Steuereinnahmen, 

Staatsausgaben und an das BSP). Besonders auffällig ist dabei der symbolische Anteil 

von 0.06 bis 1,1% der Einkommensteuer an das BSP. Die minimale Erhöhung nach 

1998 spiegelt vor allem die gesetzlichen Veränderungen aus dem Dezember 1998 wider. 

Die Einkommensteuer reicht sich auch bei den direkten Steuern (Einkommensteuer, 

Gewerbesteuer und die Kleingewerbesteuer) ganz hinten ein, mit nur etwa ein viertel 

der Einnahmen (mit Ausnahme des Jahres 1999). Es ist äußerst bemerkenswert, dass 

selbst eine vorübergehende Steuer wie die Solidaritätssteuer Im Jahr 1999 mehr ein-

bringt als die Einkommensteuer ein Jahr zuvor (1940 Mio. vs. 1167 Mio.). 
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 Steuern/BSP 

(für das Jahr1996) 
Einkommenst./BSP 

Albanien 

Armenien 

Kasachstan 

Russland 

Mongolei 

Litauen 

Lettland 

Estland 

Ungarn 

Ukraine 

Weißrussland 

Tschechien 

Polen 

Slowakei 

Slowenien 

Kroatien 

18,4 

07,5 

17,3 

22,0 

24,5 

28,2 

32,5 

36,1 

36,1 

37,4 

38,9 

39,0 

39,7 

40,6 

45,2 

46,2 

0,23 

0,8 

2,2 

2,5 

1,2 

6,7 

5,5 

3,7 

5,9 

3,3 

5,1 

5,3 

9,2 

5,2 

6,8 

6,5 

 

Tabelle 6.2. Die Einkommensteuer als Einnahmequelle in einigen Transitionsländern. 

Die Daten sind als Prozentanteil an das BSP. Quelle, „World Economic Outlook“, 1998.  

 

Mit diesem Abschneiden, belegt Albanien ohne Zweifel den letzten Platz unter 

allen Transitionsländern. Man könnte sie, wenn überhaupt, nur mit Armenien verglei-

chen, d.h. mit einem Land das es gerade mal schafft 7.5% des BSP an Steuereinnahmen 

zu erzielen (im Vergleich zu mehr als 18% in Albanien). Ein Vergleich mit Polen macht 

die miserable Lage Albaniens recht deutlich, denn Polen erzielt ein viertel der Steuer-

einnahmen durch die Einkommensteuer. Selbst in anderen Entwicklungsländern ist es 

ziemlich schwierig vergleichbare Versager zu finden. Albanien bleibt in dieser Hinsicht 

sogar hinter Burkina Faso, Uganda, Nepal oder El Salvador, all dies Länder mit unent-

wickelten Steuersystemen und mit niedrigen Staatsquoten. Tabelle 6.3 zeigt diese Werte 

für einige halbwegs vergleichbare Entwicklungsländer. 
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 Steuern/BSP 
(für das Jahr1996) 

Einkommenst./BSP 

Tabelle 6.3. Einige Entwicklungsländern, mit denen Albanien bedingt vergleichbar ist, 
wenn es um die Rolle der Einkommensteuer geht. In Kolumbien, Nepal,  Uganda, Para-
guay und El Salvador ist auch die Gewerbesteuer mitgerechnet. Quelle: IMF Publika-
tionen der jeweiligen Länder. 

 

7.4 Die gesetzliche Regelung der Einkommensteuer 
 

Seit der Einführung der Einkommensteuer im Juli 1992 ist es zu wiederholten 

Veränderungen des Gesetzes gekommen, wurde jedoch die Reform der direkten Steuern 

als wichtiger Bestandteil der Bemühungen um eine Reform der Steuergesetzgebung 

gesehen. So ist es in den letzten zehn Jahren zu zwei völligen Überholungen des Geset-

zes gekommen, während einzelne Paragraphen mehrmals verändert wurden. Im Dezem-

ber 1998 wurde das Gesetz Nr. 8438 verabschiedet. Das neue Gesetz beinhaltet neben 

der Einkommensteuer auch die Gewerbesteuer. Zu dem bekommt das Gesetz einen Zu-

satzabschnitt über die Quellensteuer, der für beide Steuerarten anzuwenden ist. Wir 

werden uns allerdings nur mit dem Teil über die Einkommensteuer beschäftigen. Aus 

dem stark vereinfachten Gesetz sollen nur die wichtigsten Punkte erörtert werden (Steu-

erobjekt und Subjekt, eventuelle Steuerbefreiungen, Gesetzesübertretungen und die ent-

sprechenden Sanktionen).  

Als Steuersubjekt gelten alle Bürger der Republik Albanien, sowie Ausländer 

die sich länger als 183 Tagen ununterbrochen in Albanien aufgehalten haben, die inner-

halb des Landes ihr Einkommen erzielen. Die erste Gruppe muss alle erzielten Einnah-

men versteuern, egal ob sie im In-, oder Ausland erzielt wurden. Dies gilt nicht im Falle 

Albanien 

Kolumbien 

Nepal 

El Salvador 

Uganda 

Burkina Faso 

Paraguay 

Ghana 

Bolivien 

18,4 

10,1 

10,5 

10,6 

11,3 

11,5 

15,0 

17,6 

17,7 

0,23 

3,8 

1,5 

3,0 

1,5 

1,2 

2,2 

1,0 

0,8 
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einer bilateralen Vereinbarung zur Vermeidung der doppelten Besteuerung148. Dagegen 

gilt die Steuerpflicht bei Ausländern nur für das in Albanien verdiente Einkommen149.  

Welche Einkommensquellen werden in Albanien versteuert? Das neue Gesetz 

beinhaltet in dieser Hinsicht einige Unklarheiten. Bei der alten Version gab es eine klare 

Auflistung der steuerfreien Einnamen150 (Geschenke, Erbschaften, Einnahmen aus den 

Versicherungen, Stipendien, Renten, Zinseinnahmen aus der Bankeinlagen, Zinsein-

nahmen aus der Schuldverschreibungen des Staates, Glückspiele). Dagegen wird im 

neuen Gesetz nur vereinfacht behauptet, der Einkommensteuer unterliegen alle Einnah-

mequellen die aufgelistet sind. Diese Einnahmequellen sind dann im Paragraph 8 aufge-

listet. Dazu gehören: 

• Löhne und andere Leistungen aus dem Arbeitsvertrag, 

• Gewinneinnahmen aus einer Partnerschaft oder Aktien bei einer Aktiengesell-

schaft, 

• Zinseinnahmen, 

• Einnahmen aus den Autorenrechten und intellektuelles Eigentum, 

• Mieteinnahmen und Leihgebühren in einigen Fällen,  

• Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien, 

• Einnahmen aus Glücksspielen und Casinos 

 

Die Steuerbasis wurde durch das neue Gesetz erheblich erweitert. Viele Steuerquel-

len die früher als Steuerfrei galten, müssen nach dem neuen Gesetz versteuert werden. 

Die einzigen im Gesetz angegebenen steuerfreien Einnahmen beziehen sich auf die Ein-

künfte der Ausländer im Besitz eines Diplomatenstatus sowie Zinseinnahmen auf 

Schuldtiteln des Staates die vor der Verabschiedung des Gesetzes emittiert worden 

sind151. 

Der Grundfreibetrag liegt bei 14.000 Lek (etwa 110 $), in den ersten Jahren nach 

der Einführung des neuen Gesetzes war er 10.000 Lek (etwa 70$ - damaliger Wechsel-

kurs). Damit kommen wir zum nächsten Element der Einkommensteuer, zu den ange-

wandten Steuersätzen. Für Löhne und Gehälter sowie andere Leistungen aus dem Ar-

beitsverhältnis gelten progressive Steuersätze, und zwar von 0% bis 30% (insgesamt 

                                                 
148 Das Gesetz Nr. 8438, §8. 
149 Das Gesetz Nr. 8438, §7. 
150 Das Gesetz Nr. 7786, §3. 
151 Später werden dann auch andere Einkommensarten von der Einkommensteuer befreit. Dazu gehören 
z.B. Stipendien, Sozialversicherungsbeitrage, Leistungen bei Krankheiten, Einnehmen aus der Enteig-
nung. 
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gab es am Anfang 7 Steuersätze152: 0, 5, 10, 15, 20, 25 und 30%). Im Jahr 2001 wurde 

der höchste Satz aufgehoben, statt dessen zwei neue in Höhe von 18 und 23% dazuge-

führt. Der jetzt gültige Höchststeuersatz von 25% greift erst bei einem Monatslohn von 

150.000 Lek (etwa 1200$, bei der Einführung war es 120.000 Lek), also erst wenn das 

Zehnfache des Durchschnittslohns erreicht wird. Die Berechnung der Steuerschuld er-

folgt nach dieser Tabelle153: 

 

Monatslohn in Lek                                            Berechnung der Steuerschuld 

             0 –   14.000                                    0 

    14.000 –   30.000                                    0 +  5% des Betrags über 14.000 

    30.000 –   60.000                                800 + 10% des Betrags über 30.000 

    60.000 –   80.000                             3.800 + 15% des Betrags über 60.000 

    80.000 – 100.000                             6.800 + 18% des Betrags über 80.000 

  100.000 – 125.000                           10.400 + 20% des Betrags über 100.000 

  125.000 – 150.000                           15.400 + 23% des Betrags über 125.000 

  150.000 – mehr                                21.150 + 25% des Betrags über 150.000 

 

 Tabelle 6.4. Die Berechnung der Steuerschuld bei Löhnen und Gehältern. 

 

Mit Ausnahme der Einkünfte aus dem Verkauf von Immobilien und aus den Glück-

spielen, werden alle anderen Einkommensarten mit einem proportionalen Satz von 10% 

versteuert154. Der Steuersatz für Einkünfte aus Immobilienveräußerungen ist vom Ver-

kaufswert abhängig und variiert zwischen 0,5% und 3%. Insgesamt gibt es 4 Steuersät-

ze. Der höchste Steuersatz wird erst bei einem Verkaufswert von mehr als 6 Mio. Lek 

oder etwa 50.000$ angesetzt155. Einnahmen aus Glückspielen werden proportional mit 

20% versteuert, und der Veranstalter solcher Glückspiele ist verpflichtet, die Steuern 

gleich bei der Auszahlung des Gewinns zu behalten. Dafür erhalten die Gewinner eine 

Bescheinigung mit den Angaben über die Gewinnhöhe sowie die Höhe der einbehalte-

nen Einkommensteuer. Die einbehaltenen Steuern müssen täglich an die Finanzverwal-

tung überwiesen werden.  

                                                 
152 Das Gesetz Nr. 8438, §9 und der Anhang 1. 
153 Es handelt sich um die aktuelle Version (Ende 2003). Bei der originellen Version gab es weniger Stu-
fen. 
154 Das Gesetz Nr. 8438, §9. 
155 Das Gesetz Nr. 8438, Anhang 2. 
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Das neue Gesetz brachte einige Veränderungen gegenüber der alten Version. Neue-

rungen tangieren vor allem die Steuersätze für die Lohnbesteuerung, ferner wurden für 

einige Einkommensquellen auch Steuersätze von über 20% eingeführt. Zu dem werden 

jetzt auch Immobilienverkäufe mit einem Verkaufswert von weniger als 2 Mio. Lek 

besteuert was früher nicht der Fall war. Als Verletzungen des Gesetzes werden folgende 

Handlungen behandelt156: 

• Die Unterschlagung der einbehaltenen Steuern seitens der Arbeitgebers, 

Mitarbeiter des Katasteramtes oder der Veranstalter von Glückspielen,  

• Das fälschen von Informationen über erzielte Einnahmen 

•  Das Versäumnis, erzielte Einnahmen zu dokumentieren, die Steuerschuld 

einzubehalten und and das Finanzamt zu überweisen, 

• Die verspätete Abgabe der Einkommensteuererklärungen, 

• Unpünktliche Begleichung der Steuerschuld. 

 

Für jede dieser Verletzungen hat der Gesetzgeber bestimmte Sanktionen vorge-

sehen. So muss der Steuersünder das Fünffache der hinterzogenen Steuerschuld bezah-

len. Für zu spät abgegebene Einkommensteuererklärungen wird das Zweifache der 

Steuerzahlung fällig. Ein monatlicher Zinssatz von 5% für das erste Monat und 2% für 

die restlichen Monate wird für überfällige Steuerzahlungen erhoben157.  

Zum Schluss dieses Unterkapitels soll auch die Anrechnung der im Ausland ge-

leisteten Steuerzahlungen kurz erwähnt werden. Albanische Staatsbürger und solche mit 

dauerhaften Sitz in Albanien, die im Laufe des Jahres ihr Einkommen im Ausland er-

zielt und dort auch Einkommensteuer gezahlt haben, können die gezahlten Beträge bei 

der Berechnung der Steuerschuld absetzen, allerdings höchstens bis zum Betrag der in 

Albanien fällig gewesen wäre158. Wenn der im Ausland geltende Steuersatz über dem 

albanischen liegt, ist es dem Steuerzahler nur erlaubt, die albanischen Steuersätze bei 

der Absetzung zu verwenden.  

Dies sind in Kürze die Hauptelemente der Einkommensteuer in Albanien. Aller-

dings ist die hier angebotene Beschreibung umfangreicher als das Gesetz selbst. Mit 

seinem Umfang und der Seitenzahl, könnte die Einkommensteuer in Albanien ohnehin 

den Preis für die kürzeste Version eines Einkommensteuergesetzes für sich beanspru-

chen.  

                                                 
156 Das Gesetz Nr. 8438, §14. 
157 Das Gesetz Nr. 8560, §44. 
158 Das Gesetz Nr. 8438, §37. 
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7.5 Einige Aspekte der Einkommensbesteuerung in Albanien 
 

Vorhin wurde nur eine Veranschaulichung des Gesetzes Nr. 8438, und zwar des 

Abschnitts über die Besteuerung der Einnahmen der physischen Personen angeboten. 

Nun sollen einige Aspekte der Implementierung des Gesetzes betrachtet werden. Die 

Beachtung einiger Prinzipien, die einer halbwegs normalen Einkommensteuer zugrunde 

liegen, soll auch behandelt werden. 

Gleich zu Beginn sollte man die äußerst mangelhafte Vorbereitung für die Im-

plementierung des Gesetzes hervorheben. Das gleiche gilt auch für Vorbereitungen in-

nerhalb der Steuerverwaltung. In der Regel dient die Einnahmenstabilität einer Steuerart 

als Indikator für eine Einschätzung pro oder contra eine gute Implementierung. Wenn 

die im ersten Jahr erzielten Einnahmen nicht so stark von den Einnahmen der darauf 

folgenden Jahre abweichen, könnte man von einer guten Vorbereitung ausgehen. Im 

Falle Albaniens bedarf es in dieser Hinsicht einer Modifizierung. Die Tatsache, dass der 

Beitrag der Einkommensteuer über Jahre hinweg unbedeutend geblieben ist, zeigt von 

großen Schwierigkeiten der dortigen Steuerverwaltung bei der Erhebung dieser Steuer-

art. Erst nach 2000 werden erste schwache Signale einer möglichen Verbesserung be-

merkbar. Es wäre unfair, den Schuldigen allein bei der Steuerverwaltung zu suchen. 

Schließlich wurde auch wenig dafür getan, das organisatorische Niveau der Verwaltung 

zu verbessern. 

Wie wird in Albanien das zu versteuernde Einkommen ermittelt? In der Theorie 

sind zwei Alternativen möglich. Nach der ersten Methode (die Quellentheorie), werden 

nur Einnahmequellen dauerhafter Natur (regelmäßige Einkünfte) besteuert, nicht aber 

die Zufalleinnahmen. Im Vordergrund steht die Kontinuität der Einnahmen und nicht 

deren Höhe. Nach der zweiten Methode (die Reinvermögenszugahnstheorie) soll die 

Steuerbasis alle Einkommensquellen enthalten, die zu einer Erhöhung des potentiellen 

Konsums führen159. Denn nur so wird eine Erfüllung des Prinzips der Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit gewährleistet. Beide Theorien leiden an Unvollkommenheit, so 

dass in der Realität keine orthodoxe Verfolgung einer der Varianten beobachtet wird. 

Die meisten Steuersysteme verwenden eine Mischung der beiden Methoden.  

Die in Albanien verwendete Methode, könnte eher als eine Entstellung der zwei-

ten Theorie beschrieben werden. Durch die Erweiterung der Steuerbasis auch auf Ein-
                                                 
159 Vgl. auch K. Reding und W. Müller, 1999, Kapitel 7. 
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nahmen kurzfristiger Natur, scheint das Gesetz das Prinzip der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit des Einzelnen zu unterstützen. Gleichwohl wird dieses Prinzip grob 

verletzt, dadurch dass nur Einkünfte berücksichtigt werden die zu einer Erhöhung des 

potentiellen Konsums führen, nicht aber eventuelle Ausgaben die dieses potentielle 

Konsum reduzieren würden. Das Fehlen einer Abzugsfähigkeit für Ausgaben die zum 

Zwecke der Erzielung von Einnahmen getätigt wurden oder der anderen Sonderausga-

ben führt zu einer stärkeren Belastung der Steuerpflichtigen. Es wird also das Brutto-

einkommen versteuert, obwohl dies für den potentiellen Konsum wenig aussagekräftig 

sein kann. Trotzdem wird hier die Auffassung vertreten, die Verletzung dieses Prinzip 

solle nicht als Nachteil der Einkommensteuer in Albanien bewertet werden. In einem 

Land mit einer schwachen und schlecht organisierten Steuerverwaltung, mit zahllosen 

Möglichkeiten zur Fälschungen von Rechnungen und anderer Nachweise für angebliche 

Ausgaben (z.B. für die Erhaltung des Arbeitsplatzes), derer Überprüfung nahezu un-

möglich ist, scheinen solche Prinzipienverletzungen eher als notwendiges Übel aus.  

Eine weitere Besonderheit des albanischen Einkommensteuergesetzes ist das 

fehlen jeglicher Differenzierung der Steuerzahler nach deren Familienstand und Kinder-

zahl160. Die im vorigen Unterkapitel dargestellten Steuersätze gelten für ledige und ver-

heiratete, für Kinderlose sowie für Familien mit fünf oder mehr Kindern. Es ist zu be-

führten, dass diese ungleiche steuerliche Behandlung von Familien mit Kindern in Al-

banien nicht im Einklang mit dem zweiten Absatz des §53 der albanischen Verfassung 

ist, wonach „die Ehe und die Familie genießen einen gesonderten Schutz vom Staat“. 

Vieles spricht für eine differenzierte Behandlung der Steuerzahler nach dem Zahl der 

Kinder. Technisch wäre eine solche differenzierte steuerliche Behandlung der Familien 

mit Kindern nicht so kompliziert. Sie könnte von einer gleichzeitigen Reduzierung der 

Zahl der Steuersätze begleitet werden (zurzeit gibt es 8 unterschiedliche Steuersätze für 

die Lohnsteuer und viele andere für andere Einkommensquellen). 

  Damit gehen wir zum nächsten Aspekt über, zur Progressivität der Steuersätze. 

Die Lohnsteuer wird erst ab einem Einkommen von etwa 120 US$ fällig, was ungefähr 

80% des Durchschnittseinkommens ausmacht (bei der Einführung der Lohnsteuer lag 

der Grundfreibetrag sogar über dem Durchschnittslohn). Im Vergleich, liegt der Grund-

freibetrag in Griechenland bei nur 3% des Durchschnittslohns, der entsprechende Wert 

für Niederlande liegt bei 14%, Frankreich 20 % und Großbritannien bei 24%161. Dies 

                                                 
160 Diese Ungleichheit ist zwar vorhanden, wird allerdings durch den großzügigen Grundfreibetrag und 
den niedrigen Einstiegssteuersatz deutlich geschwächt.  
161 Vgl. hierzu auch Ch. Bronchi und Filip de Kam, OECD 1999. 
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bewirkt eine praktische Befreiung von der Einkommensteuer für eine Großzahl der Ar-

beitnehmer, oder sie werden nur minimal besteuert. Ein Arbeitnehmer der das Zweifa-

che des Durchschnittslohns verdient, zahlt nur 2,5% seines Lohns als Einkommensteuer. 

Der höchste Steuersatz greift erst ein, wenn der Steuerzahler ungefähr das Zehnfache 

des Monatslohns bekommt, damit gilt er nur für eine sehr geringe Zahl der Steuerzahler. 

In anderen europäischen Ländern wird in der Regel der höchste Steuersatz viel früher 

erreicht, im Irland als Beispiel, bereits bei erreichen des Durchschnittslohns. Zwischen 

dem Grundfreibetrag und dem höchsten Steuersatz (identisch mit der Gewerbesteuer) 

gibt es noch 6 andere Stufen, was zu einer unnötigen Komplexität dieser Steuerart führt. 

Daher müssen zukünftige Reformversuche, neben der Senkung des Grundfreibetrags 

auch eine starke Reduzierung der Progressionsstufen anstreben. Unter Berücksichtigung 

der Schwäche der Steuerverwaltung wäre möglicherweise auch ein Übergang zu einer 

Flat-Rate-Tax wünschenswert (oder höchstens eine Einkommensteuer mit Grundfreibe-

trag plus zwei Steuersätze).  

Einer der Gründe für das Vorziehen einer progressiven Besteuerung des Ein-

kommens ist fiskalischer Natur, und zielt die Erzielung von ausreichenden Budgetein-

nahmen. Es fällt einem schwer, die Progression der albanischen Einkommensteuer 

hiermit zu begründen, wenn zugleich alle Durchschnittsverdiener von der Steuerzahlung 

befreit werden. Eine komplexe Gestaltung der Progressionsstufen bedarf einer kompe-

tenten Steuerverwaltung, was in Albanien bei Weitem nicht zutrifft. In diesem trade-off 

zwischen Präferenzen und Möglichkeiten, sind die albanischen Entscheidungsträger gut 

beraten, die Progressionsstufen zu senken, begleitet mit einer Senkung des Grundfreibe-

trags. 

Die Entscheidung des Finanzministeriums den marginalen Steuersatz von 30% 

auf 25% zu Reduzieren, ist eher als eine politische Makulatur, oder als ein Zugeständnis 

an die Besserverdiener zu bewerten. Eventuelle Wirkungen beim Arbeitsanreiz oder gar 

bei den Steuereinnahmen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Es wäre 

vielleicht besser gewesen, statt dessen die Zwischenstufen abzuschaffen. Der marginale 

Steuersatz von 30% sagt uns nicht über die Progression der Lohnsteuer in Albanien, 

werden doch die Sozialversicherungsbeiträge ab einer Lohnhöhe von 23.000 Lek nicht 

mehr gezahlt.  

Ein weiteres Problem mit der Einkommensteuer ist beim §11 des Einkommens-

teuergesetzes, „die Veräußerung von Immobilien“, bemerkbar. Nach diesem Paragraph 

muss der Verkäufer, abhängig vom Verkaufswert eine einmalige differenzierte Steuer in 
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Höhe von 0.5, 1, 2 oder 3% zahlen. Auch in diesem Fall fehlt eine Sinnvolle Begrün-

dung für die Progression. Der Versuch, durch einer solchen Progression die Steuerein-

nahmen zu erhöhen, wird unvermeidlich zu Verzerrungen führen, fall die Steuerzahler 

versuchen, ihren Steuerschuld zu mindern. Eine Alternative wäre z.B. die Vorbereitun-

gen von mehreren Verkaufsverträgen mit niedrigeren Verkaufssummen. Die Kosten der 

Gesellschaft steigen, ohne entsprechende Vorteile für den Staatshaushalt. Daher wäre 

eine Streichung der Progression durchaus rational.  

Ebenfalls merkwürdig klingt der §12 dieses Gesetzes der die Besteuerung der 

Glücksgewinne regeln soll. Vom Veranstalter von Glückspielen oder Kasinoinhaber 

wird verlangt, die anfallenden Steuern sofort zu behalten, und die Beträge innerhalb von 

24 stunden an das Finanzamt weiterzureihen. Dies stellt zweifellos eine große Belastung 

für die Veranstalter, weil sie täglich den Weg zur Bank machen müssen um die Steuer-

zahlung zu leisten, und täglich die Steuerschuld berechnen müssen.  

Zum Schluss dieses Unterkapitels soll die Problematik der „kalten Progression“ 

bei der Einkommensteuer kurz erwähnt werden162. Die „kalte Progression“ bekommen 

wir dann, wenn die Einnahmen durch die Einkommensteuer überdurchschnittlich zum 

BSP steigen. Zwei Faktoren können dazu verhelfen. Zum einen kann die mangelnde 

Anpassung des Grundfreibetrags und der Progressionsstufen an die Inflation, zu einem 

künstlichen Übergang der Steuerzahler in höheren Progressionsstufen führen. Sie wür-

den höhere Steuern zahlen müssen, auch wenn deren Wohlfahrt möglicherweise verrin-

gert worden ist. Zum anderen kann eine Lohnerhöhung infolge einer Produktivitätsver-

besserung bewirkt einen Rückgang des Grundfreibetrags als Proportion des Monats-

lohns. Damit steigt die reale Steuerschuld. In Albanien war in den ersten Jahren nach 

der Einführung der Einkommensteuer, die kalte Progression klar zu beobachten. Später 

wurde der Grundfreibetrag angepasst, aber diese Anpassungen erfolgen mit Verzöge-

rungen. Diese Verzögerung, oder die Existenz der kalten Progression sollte aber nach 

meinem Urteil, als eine positive Entwicklung gesehen werden, weil dadurch der zu hohe 

Grundfreibetrag künstlich reduziert wird.  

 

7.6 Ausblick 
 

 Ähnlich wie andere Bausteine des albanischen Steuersystems, leidet auch die 

Einkommensbesteuerung an vielen Mängeln. Einige dieser Mängel sind direkt vom Ge-
                                                 
162 Auch als „fiscal drag“ bekannt Vgl. auch K. Reding und W. Müller, 1999, Seite 104 und 362. 
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setz abzuleiten, während die anderen eher der Fragilität der Steuerverwaltung, der Wirt-

schaftsstruktur oder dem Niveau des Volkseinkommens zuzuschreiben sind. Das erste 

was einem beim Lesen des Einkommensteuergesetzes auffällt, ist die Fähigkeit des Ge-

setzgebers, in nur wenigen Seiten ein eher kompliziertes Gesetz zu schaffen. Trotz der 

vielen Veränderungen des Gesetzes in den vergangenen Jahren, bedarf es weitere Ver-

besserungen, damit er den Eigenschaften der albanischen Wirtschaft sowie dem Organi-

sationsstand der Steuerverwaltung einigermaßen angepasst wird. Ein Ziel der zukünfti-

gen Reformbemühungen sollte dabei die Reduzierung der Progressionsstufen sein, da-

mit die Handhabung durch die Steuerverwaltung erleichtert wird. Die Senkung des 

Grundfreibetrags sollte auch ein Anliegen des Gesetzgebers sein, um eine Erweiterung 

der Steuerbasis zu erreichen.  

Gleichzeitig mit der Qualitätsverbesserung der Steuerverwaltung und der Erwei-

terung der Steuerbasis, sollten sich die albanischen Entscheidungsträger auch um eine 

Abschaffung der etwaigen Steuerbefreiungen, einen generellen Stopp für weitere Zuge-

ständnisse an Interessengruppen sowie einer greifbaren Bekämpfung der vielen Geset-

zesverstösse bemühen. Zeitgleich mit der Stärkung der Finanzbehörde müssten auch 

einige Ungleichheiten im Gesetz beseitigt werden. Dabei wird als erstes an die Abset-

zungsmöglichkeiten für bestimmte Werbungskosten (zurzeit nicht abzugsfähig) gedacht, 

die den potentiellen Konsum reduzieren, sowie an eine Differenzierung der Steuerzahler 

nach ihren Familienstand und Kinderzahl. Das alles verlangt nach einem Umfangrei-

chen Gesetz, da die jetzige Version eher rudimentär ist. Nichtsdestotrotz wird es ver-

mutlich noch Jahre dauern, bis die Einkommensteuer in Albanien annährend eine Rolle 

spielen kann, die derer in anderen Industrie- oder Transitionsländern ähnelt. 
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8 Die Gewerbesteuer163 
 

8.1 Einführung 
 

Bis zum Beginn des Transformationsprozesses kannte das albanische Wirt-

schaftssystem praktisch kein privates Eigentum. Der albanische Staat hatte kontinuier-

lich die gesamte wirtschaftliche Aktivität, einschließlich des kleinen Gartenbaus, ver-

staatlicht. Die neuen Staatsbetriebe und Landwirtschaftskooperativen mussten nun ihr 

gesamtes Nettoeinkommen (Gewinn) und die Abschreibungen an den Staatshaushalt 

abführen. Die Höhe des Nettoeinkommens wurde vom Zentralplan festgelegt, da so-

wohl Input- als auch Outputpreise zentral bestimmt wurden. Eventuelle Abweichungen 

waren nur infolge von Nichterfüllung von Planvorgaben möglich. Als Gegenleistung 

übernahm dann der Staat die Finanzierungspflicht für Unternehmensinvestitionen. Da-

bei stand die Höhe der finanzierten Investitionen in keinem Zusammenhang mit den 

geleisteten Zahlungen des Unternehmens an den Staatshaushalt, so dass für die Be-

triebsleitungen Anreize gab, größere Investitionen zu horten, unabhängig von deren 

Notwendigkeit und Rentabilität.  

Das Nettoeinkommen der Unternehmen und die Abschreibungen waren somit 

die Hauptquelle bei den Steuereinnahmen, und zwar bis zum Jahr 1985. Sie waren sogar 

wichtiger als die Umsatzteuer. Die schwere Rezession der 80-iger Jahre, führte zu ei-

nem raschen Rückgang der gezahlten Nettoeinkünfte der Unternehmen, ein Rückgang, 

der durch eine höhere Rolle der Umsatzsteuer nicht zu balancieren war. Eine fortdau-

ernde Senkung der Steuereinnahmen, und eine Erhöhung der Staatsdefizite waren die 

Folge164. 

Die ersten Versuche zur Erhebung einer Gewerbesteuer treffen wir bereits im 

Januar 1991, durch die Verordnung Nr. 7448, „Die Besteuerung des Nettoeinkommens 

der Landwirtschaftsbetriebe165“. Nach dieser Verordnung, muss jeder Landwirtschafts-

                                                 
163 Es handelt sich nicht um eine Steuer, die mit der deutschen Gewerbesteuer vergleichbar ist, sondern 
wir verwenden diesen Begriff in Ermangelung eines besseren Oberbegriffs. Im albanische wurde das 
zunächst als Gewinnsteuer erfasst, später wurde daraus eine Unternehmenseinkommenbesteuerung. Inter-
nationale Institutionen verwenden den Begriff Körperschaftsteuer, der aber nicht zutrifft. 
164 Über die Entwicklung der Staatseinnahmen vor 1991 siehe auch M. Blejer und Co, 1992, Seite 37. 
165 Der Name der Verordnung im original ist irreführend. Die direkte Übersetzung der Verordnung wäre 
„Über die Besteuerung des Nettoeinkommens, das Landwirtschaftskooperativen an den Staatshaushalt 
abführen“ 
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betrieb, abhängig von der Höhe des Pro-Kopf-Umverteilungsfonds 3, 5, 7, 9, 11 oder 

13% des Fonds an den Staatshaushalt abführen166. Die rasche Privatisierung der Land-

wirtschaft machte diese Verordnung ziemlich schnell überflüssig. Schon im Januar 1992 

wurde sie durch die neue Gewerbesteuer ersetzt. Danach ist es zu mehreren Verände-

rungen des Gesetzes gekommen, ihr Beitrag bei den Steuereinnahmen ist aber trotzdem 

stabil geblieben.  

 

Im Weiteren verlauf diese Kapitels werden als erstes einige Argumentationen für 

oder gegen einer Gewerbebesteuerung geliefert. Es folgt eine Darstellung der Stellen-

wert dieser Steuer bei den Budgeteinnahmen in Albanien. Danach machen wir mit einer 

kurzen Beschreibung des Gesetzes über die Gewerbesteuer, und der bisherigen Verän-

derungen, weiter. Dabei soll auch auf einer Eigenschaft der Gewerbesteuer, deren Ver-

wendung für die Beeinflussung der Ressourcenallokation (durch steuerliche Vergünsti-

gungen oder differenzierte Steuersätze), eingegangen werden. Und zum Schluss werden 

einige Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Implementierung des Gesetzes erör-

tert.  

 

8.2 Die Gewerbesteuer und die Steuereinnahmen in Albanien 
 

In der vorhandenen ausländischen Literatur über das albanische Steuersystem 

findet man absolut nichts über die Gewerbesteuer. Statt dessen wird diese Steuer „tatimi 

mbi fitimin“ als eine Körperschaftssteuer (corporate income tax) aufgefasst. Dies ist 

allerdings ein Fehler, dass leider auch von internationalen Institutionen oder Organisa-

tionen (IMF; Deloitte and Touche, usw.) gerne übernommen wird. Dadurch wird auch 

die mangelnde Bereitschaft der Fachleute dieser Institutionen widerspiegelt, sich einge-

hend mit den Details des albanischen Steuersystems zu befassen. Eine Körperschafts-

teuer kann nur von einer Körperschaft getragen werden. In Albanien hingegen wird die 

Gewerbesteuer von allen Subjekten getragen, die auch mehrwertsteuerpflichtig sind 

(unabhängig der Rechtsform). 

Im Jahr 2000, erhob die Steuerverwaltung in Albanien 8.1 Mlrd. Lek oder 57 

Mio. US$ Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer. Dieser Betrag machte 7.8% der 

Steuereinnahmen (zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge) oder 1.5% des BSP, aus. 

Wie aus der Tabelle 7.1. zu sehen, war der Beitrag der Gewerbesteuer, mit Ausnahme 
                                                 
166 Verordnung Nr. 7448, §2. 
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von 1997, relativ stabil. Gemessen an ihrem Beitrag zur Staatskasse, kommt die Gewer-

besteuer an fünfter Stelle, (nach der Mehrwertsteuer, Sozialversicherungsbeiträgen, Zöl-

le und der Verbrauchssteuern).  

 
    

                 Jahr 
 

Der Beitrag  
der Gewerbesteuer 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
Als % der Steuereinnah-

men 

 
17,0 

 
7,6 

 
6,2 

 
7,9 

 
5,2 

 
6,0 

 
7,2 

 
7,8 

 
9,0 

 
Als % des BSP 

 
3,2 

 
1,5 

 
1,1 

 
1,2 

 
0,7 

 
0,9 

 
1,2 

 
1,5 

 
1,7 

 

Tabelle 7.1. Die Gewerbesteuer als Anteil an die Steuereinnahmen und das BSP. Quel-
le, IMF Country Report – Albania, 2003. 
 

Beim Versuch, die Budgetrelevanz der Gewerbesteuer in Albanien mit derer in 

anderen Transitionsländern zu vergleichen (die verwendeten Informationen sind für das 

Jahr 1996) werden wir nur in einigen dieser Länder vergleichbare Werte finden (Arme-

nien, Kroatien, Litauen und Slowenien). Allerdings muss auch beachtet werden, dass in 

den meisten dieser Länder eine Körperschaftsteuer angewendet wird, so dass der Ver-

gleich nur mit Vorsicht zu genießen ist. Aus der Tabelle 7.2. wird auch ein anderes 

Merkmal der Unternehmensbesteuerung in Transitionsländern sichtbar, das aber nicht 

im Einklang mit den Gegebenheiten in Albanien ist. Die Tabelle zeigt, dass die Bedeu-

tung dieser Steuern in Transitionsländern mit höherem Prokopfeinkommen (Slowenien, 

Kroatien, Polen oder Ungarn) niedriger ausfällt als in den Ländern mit niedrigeren Wer-

ten (Mongolen, Weißrussland, oder Ukraine). Dies lässt sich mit zwei Argumentationen 

erklären. Zum einen wird das Wirtschaftswachstum mit einer Erhöhung der Rolle der 

Mehrwertsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zulasten der Gewerbesteuer (oder 

Körperschaftsteuer) begleitet. Zum anderen, ist möglicherweise in Ländern mit höherem 

Einkommen, auch die Gesetzgebung bei der Besteuerung von Unternehmen fortge-

schritten. Dieser Fortschritt spiegelt sich unter anderen auch in besseren Kostenabzugs-

möglichkeiten wieder. Dies führt dazu, dass sich die ausgewiesene Ertragsrate eher im 

Normalbereich bewegt. Aus diesem Blickwinkel, hätte die Relevanz der Gewerbesteuer 

in Albanien etwas größer sein sollen.  
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Das Land Die Gewerbesteuer (Kör-

perschaftsteuer) als % des 

BSP (1996) 

Das Land Die Gewerbesteuer (Kör-

perschaftsteuer) als % des 

BSP (1996) 

1. Albanien 

2. Armenien 

3. Weißrussland 

4. Estland 

5. Ungarn 

6. Kasachstan 

7. Kroatien 

8. Lettland 

1,2 

1,5 

7,1 

1,7 

1,9 

2,9 

1,2 

2,1 

 9.  Litauen 

10. Mongolen 

11. Polen 

12. Tschechien 

13. Russland 

14. Slowakei 

15. Slowenien 

16. Ukraine 

1,2 

5,5 

3,1 

4,1 

4,3 

6,0 

0,9 

6,8 

 
Tabelle 7.2. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (Körperschaftsteuer)als Anteil des 
BSP in einigen Transitionsländern. Quelle. World Eonomic Outlook, 1998. 
 

8.3  Die Einzelheiten der Gewerbesteuer in Albanien 
 

8.3.1 Chronische Gesetzesänderungen 

 

Das Gesetz Nr. 7544, „Über die Gewerbesteuer“ aus dem Januar 1992, stellt die 

ersten Schritte der albanischen Legislative zur Besteuerung der Unternehmensgewinne. 

Allerdings wurden durch dieses Gesetz nur die Gewinne der Staatsunternehmen besteu-

ert, während die privaten eine Steuerbefreiung für die ersten drei Jahre bekamen. Das 

Gesetz selbst war sehr unprofessionell und spiegelte nicht nur den Mangel an Erfahrung 

des albanischen Gesetzgebers wieder, sondern auch dessen Wunsch zur Verwendung 

der Gewerbesteuer für eine aktive Rolle des Staates bei der Ressourcenallokation. Aus 

diesem Grund waren die Steuersätze für unterschiedliche Wirtschaftssektoren auch un-

terschiedlich167. Die Steuersätze wurden zudem auch von der Herkunft des Eigentümers 

oder der geplanten Dauer der Aktivität abhängig gemacht. Das Gesetz verzichtet auf 

einer Auslegung des Begriffs Gewinn und bietet keine Berechnungsmethode, was äu-

ßerst merkwürdig ist. Über die Abschreibungsmethoden wurde auch kein Wort ver-

schwendet. Es wurde einfach nur behauptet, die Berechnung des Gewinns soll nach den 

Modellen erfolgen, die von dem Finanzministerium entwickelt werden. Die ersten Ver-

                                                 
167 So mussten Unternehmen im Energiesektor und Bergbau einen höheren Steuersatz bezahlen. Gesetz 
Nr. 7544, §5. 
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änderungen des Gesetzes erleben wir gleich nach der Machtübernahme durch die De-

mokraten des Sali Berisha. Im Juli 1992, beschloss der neu gewählte Präsident sofortige 

Änderungen in vielen Steuergesetzen168. Die wichtigsten Änderungen des Gesetzes Nr. 

7544 waren: 

• Die faktische Beschlagnahme der “Extraprofite“ bei den Unternehmen in der 

Rohstoffindustrie und Ölförderung. Als Extraprofit wurde dabei die Ertragsrate 

bezeichnet, die über einer festgelegten Profitmarge lag169. Sie musste zu 100% 

an die Staatskasse abgeführt werden. 

• Die Verpflichtung der Unternehmen, ihre Profite für das nächste Geschäftsjahr 

zu schätzen170. 

 

Im März 1993 wurde ein neues Gesetz verabschiedet (Nr. 7677), das einige Neu-

heiten mit sich brachte. Die Steuerdifferenzierung wurde ausgebaut. So wurden Touris-

mus, Rohstoffindustrie und Aktivitäten im Bereich Ölforschung und Förderung schlech-

ter gestellt. Später hat die Regierung durch eine Verordnung, eine weitere Steuerdiffe-

renzierung bei der Verarbeitung der flüssigen Brennstoffe beschlossen171. Die Steuer-

sätze variierten zwischen 30%, 50%, 55% und 60%, abhängig von der Produktionshöhe 

und dem Eigentümer. Eine solche Differenzierung der Steuersätze bei der Gewerbebe-

steuerung der unterschiedlichen Wirtschaftsaktivitäten, treffen wir hauptsächlich in 

Entwicklungsländern. Sie spiegelt anscheinend den Wunsch der Entscheidungsträger 

wider, die Ressourcenallokation aktiv zu steuern. Diese nicht optimale Allokation hin-

dert aber die Funktionierung des Marktes, und zeigt das mangelnde Vertrauen der Poli-

tiker an die Marktwirtschaft und deren Fähigkeit, eine optimale Ressourcenallokation zu 

gewährleisten172.  

Eine andere Möglichkeit, die Gewerbesteuer für eine Steuerung der Ressourcenal-

lokation zu missbrauchen, bezieht sich auf die intensive Benutzung der Steuervergün-

stigungen, in der Hoffnung, die Wachstumsrate der Kapitalakkumulation positiv beein-

flussen zu können. Im Gesetz Nr. 7677 waren zwei Arten der Steuervergünstigungen 

vorgesehen. Alle Unternehmen die ihre Aktivität länger als zehn Jahren ausüben wollen 

(?!!!), erhalten eine Steuerbefreiung (Tax Holiday) für die ersten vier Jahre. Unterneh-

men würden dieses Recht verlieren, falls sie vor dem Ablauf von zehn Jahren ihr Unter-

                                                 
168 Das Gesetz Nr. 7587. 
169 Das Gesetz Nr. 7587, §4 
170 Das Gesetz Nr. 7587, §9. 
171 Verordnung Nr. 782, 1994. 
172 Vgl. auch V. Tanzi & H. Zee, IMF 2000. 
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nehmen schließen würden, und müssten (wie?) die gesamte Steuerschuld nachzahlen. 

Ferner wurde die Steuerschuld für wiederinvestierte Gewinne um 60% reduziert.  

Einige Ökonomen glauben in der Regel nicht an die Möglichkeit, durch solche be-

fristete Steuervergünstigungen, die Akkumulationsrate des physischen Kapitals zu er-

höhen. Um solche Effekte zu produzieren, müsste die Steuersenkung dauerhafter Natur 

sein. Steuervergünstigung führen allerdings zu einem Rückgang der Steuereinnahmen. 

Weil sie in dem Staatshaushalt nicht ausgewiesen werden, verzerren sie das Bild der 

wahren Staatsquote. Tanzi und Zee bieten einige Argumente gegen solche Steueranrei-

ze. Besonders negativ fällt ihre Beurteilung von tax holidays, die ihre Meinung nach, 

am ehesten den Unternehmen mit überdurchschnittlichen Gewinnmargen zugute kom-

men. Eben solchen Unternehmen die auch in der Abwesenheit dieser Anreize investie-

ren würden. Tax holidays sind vor allem dann schädlich, wenn sie selektiv für bestimm-

te Wirtschaftszweige angeboten werden. In diesem Fall, können sie eine Erhöhung der 

Steuerausweichung bewirken173. 

Die Argumentationen gegen Steueranreize sind noch entschiedener wenn es um ih-

re Nutzung für eine Verlockung der ausländischen Investitionen geht. Für ausländische 

Interessenten sind bei der Entscheidung pro oder contra eine Investition in einem be-

stimmten Land, andere Elemente von Bedeutung. Vielmehr, fließen eventuelle Steuer-

anreize oft nicht dem Investor direkt. Statt dessen freut sich darüber das Finanzministe-

rium des Herkunftslandes der Investoren174. Denn, Investoren müssen ihre Gewinne in 

ihrem Herkunftsland versteueren, unabhängig davon, wo sie realisiert wurden, und die 

im Ausland gezahlten Steuer sind Abzugsfähig. Aus dem Blickwinkel des Investors 

bedeutet ein tax holiday nur höhere Steuerschuld in ihrem Land und nichts anderes. 

Manche begründen diese tax holidays mit anderen Faktoren. Ihrer Meinung nach, haben 

sie das Ziel, Ausländer für ihre nachteilige Stellung gegenüber heimischen Investoren 

(sie sind mit den Eigenschaften des heimischen Marktes, Qualität der Arbeitskräfte oder 

mit der öffentlichen Verwaltung besser vertraut) zu kompensieren. Bird hält diese Be-

gründung für nicht stichhaltig. Seiner Meinung werden ausländische Investoren durch 

andere Vorteile mehr als kompensiert. So bringen sie meistens bessere Führungsfähig-

keiten, fortgeschrittene Technologien und einen besseren Zugang zu den Finanzmärkten 

mit sich175.  

                                                 
173 Ein Unternehmen das von Tax Holidays nicht profitieren sollte, kann seine Investitionen durch andere 
miteingeschlossene Unternehmen durchführen und so die Steuer vermeiden. Vgl. auch V. Tanzi & H. 
Zee, IMF 2000. 
174 Vgl. auch V. Tanzi & H. Zee, IMF 2000. 
175 Vgl. R. Bird, 1996 
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Das Gesetz Nr. 7677 galt nur für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr 

als 2 Mio. Lek. Kleinere Unternehmen wurden durch die Kleingewerbesteuer gedeckt. 

Eine Woche nach der Verabschiedung des Gesetzes, kam auch die Durchführungsver-

ordnung mit einigen Erklärungen über die Berechnungsmethode des Gewinns, sowie 

mit einer Auflistung der Kosten die von der Steuerverwaltung nicht anerkannt wer-

den176. Zudem räumet das Gesetz dem Ministerrat die Möglichkeit ein, in bestimmten 

Situationen und für bestimmte Steuerzahler, eine Steuerbefreiung anzuordnen177. 

  

8.3.2 Die Zusammenlegung der Gewerbesteuer mit der Einkommensteuer 

 

Im Zuge der „Modernisierung“ des Steuersystems, beschloss die albanische Regie-

rung, Ende 1998, die Zusammenlegung der Gewerbesteuer und der Einkommensteu-

er178. Das Gesetz Nr. 8438 vom Dezember 1998 steckt beide Steuerarten unter einem 

Dach und hängt einen dritten Teil an (die Einbehaltung der Steuer). Das neue Gesetz ist 

ausführlicher als die alte Version, vor allem wenn es um die Auflistung von nicht aner-

kannten Ausgaben und die Berechnung der Abschreibung geht. Das gleiche gilt auch für 

die Auflistung der Wirtschaftssubjekte die von der Steuerpflicht befreit werden179. Al-

lerdings sind zwei andere Elemente die ihn, meines Erachtens, von den älteren Versio-

nen und von anderen Bereichen der Steuergesetzgebung unterscheiden: 

• Die Abschaffung der Steuerdifferenzierungen. Die Politiker gaben endlich Ihre 

Versuche auf, durch die Gewerbesteuer die Ressourcenallokation zu manipulie-

ren. Statt dessen begnügt sich der Gesetzgeber mit einem einzigen Steuersatz, 

der dazu noch niedriger ist als der frühere Standardsatz (25% statt 30%). 

                                                 
176 Vgl. auch die Durchführungsordnung Nr. 3 von März 1993. Nach dieser Verordnung wurde der Ge-
winn nach folgender Schema ermittelt: der angegebene Gewinn + die maximal erlaubte Abschreibungsra-
te + eventuelle Bußgelder des Unternehmen + Verzugszinsen + Schenkungen und andere Werbungsko-
sten die mehr als 1% des erzielten Gewinns ausmachen (ist allerdings nicht klar um welchen Gewinn es 
handelt, den deklarierten oder den korrigierten).  
177 Der Ministerrat wird Ende 1995 von diesem Recht gebrauch machen und zwei Unternehmen im Flug-
verkehr kurzfristig von der Gewerbesteuer befreien. Es handelt sich um die Unternehmen Albtransport 
und ANTA. Vgl. auch das Gesetz Nr. 8022. 
178 Über die Zielsetzungen bei dem Entwurf des neuen Gesetzes, siehe auch die entsprechende Relation 
des Ministerrates von 1998. 
179 Das §18 befreit folgende Institutionen und Subjekte von der Steuerpflicht: die albanische Bank, zentra-
le und lokale Staatsorgane, gemeinnützige, religiöse, wissenschaftliche und Bildungsorganisationen wenn 
sie keine Gewinnerzielung anstreben, die Handels-, industrie- und Landwirtschaftskammer, sowie inter-
nationale Institutionen und Individuen die aufgrund von bestimmten Abkommen befreit werden. 
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• Die Abschaffung von allen Steuervergünstigungen der früheren Version. Es 

wurde bereits erwähnt, dass solche Vergünstigungen ungeeignet und ineffizient 

sind, und dass sie zu einer Fehlallokation der Ressourcen führen würden. 

 

Der Steuersatz von 25% lässt sich auch mit den Steuersätzen in anderen Ländern aus 

der Region, wie Kroatien, Serbien und Montenegro oder Slowenien (alle haben den 

gleichen Steuersatz) vergleichen. Sie ist auch niedriger als in vielen Transitionsländern. 

Durch diese Senkung, wurde der Steuersatz bei der Gewerbesteuer mit dem höchsten 

Steuersatz bei der Einkommensteuer gleichgesetzt. Damit werden Differenzen bei der 

Besteuerung dieser zwei Einkommensquellen beseitigt. Das Gesetz erlaubt den Wirt-

schaftssubjekten, ihre Geschäftsverluste in den drei darauf folgenden Jahren vorzutra-

gen, allerdings mit der Einschränkung, dass die ausgewiesene Verluste in den Jahren 

1996 und 1997 nicht vorgetragen werden können180. Es geht um die Zeit der Kreditpy-

ramiden und des Durcheinanders danach.  

Im Dezember 2002, kam es im Rahmen der Steueränderungen (Fiskalpaket) auch zu 

einer Änderung bei der Gewerbesteuer. Das Gesetz bekommt einen Zusatz über die Be-

handlung der Kleinunternehmen, die für die Mehrwertsteuer nicht registriert werden 

müssen. Sie müssen jetzt 4% ihres Umsatzes, in Form einer „vereinfachten“ Gewerbe-

steuer, an die Staatskasse abführen181. Diese Veränderung kompliziert die Arbeit der 

Steuerverwaltung erheblich, und erhöht zugleich die Kosten die dem Steuerpflichtigen 

bei seiner Mitwirkungspflicht entstehen (Frondienste der Steuerpflichtigen). Viele Steu-

erzahler müssen nun neben der pauschalen Kleingewerbesteuer (jetzt als lokale Gebühr 

definiert) eine weitere Steuer bezahlen, und dafür über ihre täglichen Ein- und Verkäufe 

Buch führen. Das ist für viele Kleinunternehmer eine Zumutung, verfügen doch die 

meisten über keine Buchführungskenntnissen. Die Steuerverwaltung ihrerseits benötigt 

jetzt viele neue Beamte für die Inspektion der Steuerzahler um zahlreiche zu erwartende 

Verstösse des Gesetzes zu verhindern. 

 

8.3.3 Die Behandlung der Geschäftsausgaben 

 

 Das Gesetz Nr. 8438 bietet eine ausführliche Auflistung der Ausgaben, die bei 

der Berechnung des Gewinns nicht abzugsfähig sind. Damit versucht der Gesetzgeber, 
                                                 
180 Das Gesetz Nr. 8438, §38, wird im Dezember 2000 durch das Gesetz Nr. 8711 geändert. 
181 Das Gesetz Nr. 8979, §4.  
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die vielen Missbrauchsmöglichkeiten der Steuerzahler zu verringern. Damit die Ausga-

ben anerkannt werden, müssen sie durch Rechnungen dokumentiert werden, und sie 

müssen zum Zwecke der Einkommenserzielung gemacht worden sein182. Die Liste der 

nicht anerkannten Ausgaben ist dagegen ziemlich lang. Hier nur einige davon: 

• Grundstücksinvestitionen (sei es der Kauf von Grundstücken oder die Veränderung 

seines Zustandes), 

• Erhöhungen des Gründungskapitals seitens des Eigentümers oder der Teilhaber, 

• Alle Entschädigungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer oder andere Anbieter von 

Dienstleistungen, die in Naturalien abgewickelt worden sind183, 

• Eventuelle freiwillige Beitrage an das System der sozialen Sicherung, 

• Steuerzahlungen des Arbeitgebers, 

• Zinszahlungen, die über dem festgelegten Höchstzinssatz für Geschäftskredite (von 

der Zentralbank festgelegt) liegen, 

• Bußgelder der Unternehmen für eventuelle Gesetzwidrigkeiten, 

• Verzugszinsen,  

• Promotionsausgaben184 185, Geschenke, Ausgaben für Kontaktpflege mit Geschäfts-

partner, 

• Abschreibungen, falls sie mit Sätzen berechnet worden sind, die höher sind als die 

gesetzlichen Abschreibungssätze. 

 

Ausgaben für Sponsoring sind nur bis zu einem bestimmten (niedrigem) Prozentsatz 

des Gewinns, abzugsfähig. Dies wurde aber durch ein anderes Gesetz geregelt (das Ge-

setz Nr. 7892 aus dem Jahr 1994, „Für Sponsoringausgaben). Unternehmen können 

auch ihre uneinbringlichen Forderungen absetzen, sie müssen allerdings dokumentieren, 

alles für ihre Eintreibung versucht zu haben. Zudem müssen diese Forderungen in den 

früheren Perioden als Einnahmen gebucht worden sein.  

Aus der obigen Darstellung lässt sich eine eher restriktive Herangehensweise des 

Gesetzgebers bei der Handhabung der abzugsfähigen Ausgaben, ableiten. Bei einer eins 

zu eins Implementierung des Gesetzes, wären die ausgewiesenen Profitraten, künstlich 

                                                 
182 Das Gesetz ist nicht deutlich genug wenn es um die abzugsfähigen Ausgaben handelt. Eine etwas 
ausführlichere Darstellung bietet die Durchführungsordnung Nr. 3 vom März 1999. 
183 Weil solche Ausgaben bei der Einkommensteuer nicht berücksichtigt werden. 
184 Es handelt sich um Ausgaben bei der Zusammenarbeit mit anderen Geschäftspartnern. Sie sind deswe-
gen nicht abzugsfähig weil das Finanzamt in diesem Fall nur schwer zwischen den Geschäfts- und Kon-
sumausgaben unterscheiden kann. 
185 Das Gesetz 8841 erkennt als abzugsfähige Promotionsausgaben bis zu 2% des Jahresumsatzes.   
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nach oben verschoben186. Solche Einengungen sind aber, -in einem Umfeld mit unzäh-

ligen Fälschungsmöglichkeiten (Rechnungen oder der ganzen Geschäftbilanzen)-, eine 

notwendige Alternative, die im großen Stil betriebene Steuerhinterziehung abzuschwä-

chen.  

Wenn die Finanzbeamten glauben, die Teilnehmer einer bestimmten Transaktion 

versuchen, durch irreal niedrige oder hohe Preise, die Höhe des Nettoeinkommens zu 

beeinflussen, dürfen sie diese Preise ablehnen. Die Verordnung Nr. 2 vom April 2000, 

„Über die Verrechnungspreise“ erlaubt es den Finanzbeamten, in solchen Fällen, „ver-

gleichbare“ Preise zu verwenden. Sie dürfen auch bestimmte Methoden verwenden um 

selbst die „realen“ Preise zu berechnen. 

 

8.3.4 Die Abschreibungspolitik 

 

 Die erlaubte Abschreibungsmethode hat einen maßgebenden Einfluss auf die Ren-

tabilität der Unternehmen. Tanzi und Zee glauben sogar, dass eine gut ausgelegte Ab-

schreibungsmethode zu den wichtigen Bestandteilen einer freundlichen Investitionskli-

ma in Entwicklungsländern gehört187. Zahlreiche Unterteilungen des Kapitals für Ab-

schreibungszwecke, und erlaubte Abschreibungsraten, die oft unter der ökonomischen 

Abschreibungsrate liegen, bezeichnen aber das typische Abschreibungsmodell dieser 

Länder.  

Bei den Bemühungen um einer wohlgesinnten Investitionsklima, suggeriert die gän-

gige Literatur folgendes:  

• Das Tolerieren von Abschreibungsraten die höher sind als die ökonomische Ab-

schreibung. Dadurch werden Unternehmen einigermaßen von den negativen Wir-

kungen der Inflation geschützt. Denn Vermögensgegenstände werden nach ihrem 

Kaufpreis und nicht nach dem Wiederbeschaffungswert gebucht und abgeschrie-

ben188. Durch die schnelle Abschreibung der Anlagen, bekommen Unternehmen de 

facto ein zinsloser Kredit vom Staat, und ihr Bedarf nach fremdem Finanzkapital 

sinkt189.  

                                                 
186 Die Überschätzung der Gewinn durch eine restriktive Handhabung der Ausgaben wurde auch in ande-
ren Transitionsländern praktiziert. Vgl. dazu auch J. Martinez-Vasquez & R. McNab, 2000. 
187 Vgl. V. Tanzi und H. Zee, IMF 2000. 
188 Vgl. V. Tanzi und H. Zee, IMF 2000. 
189 Ist sehr wichtig in Länder mit unterentwickelten Kapitalmärkten. Vgl. dazu auch P. B. Sorensen, 1995, 
Seite 285. 
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• Die Genehmigung einer degressiven Abschreibung ist möglicherweise der effizien-

teste Steueranreiz. Die Regierung kann durch höhere Abschreibungsraten in den er-

sten Jahren, die Investoren unterstützen, ohne den Staatshaushalt spürbar zu bela-

sten. Die Verluste der ersten Jahre werden später kompensiert. Eine solche Strategie 

kann vor allem dann wirkungsvoll sein, wenn sie einen kurzfristigen Charakter er-

hält. Kurzfristige Zugeständnisse dieser Natur können unter Umständen einen Inve-

stitionsschub auslösen. Unternehmen würden wahrscheinlich solche Maßnahmen, 

den Regierungsversprechen für Steuersenkungen, vorziehen190. 

 

Das Gesetz Nr. 8438 lässt nur die proportionale Abschreibung zu. Vermögensge-

genstände werden in verschiedenen Kategorien gruppiert, und dann wird für jede dieser 

Gruppen ein bestimmter Abschreibungssatz angewendet. Die erlaubten Abschreibungs-

sätze sind 0% (Grundstücke, Schmuck und Kunstgegenstände), 5, 10, 20, 25 und 100% 

(für Wirtschaftsgüter mit einem niedrigen Kaufpreis). In dieser Hinsicht, wären also 

einige Änderungen des Gesetzes zu empfehlen. Eventuelle Verbesserungsmaßnahmen 

könnten die Reduzierung der Untergruppen, die Erhöhung der Abschreibungsraten, so-

wie die Zulassung der akzelerierten Abschreibung umfassen.  

 

8.4 Probleme bei der Erhebung der Gewerbesteuer 
 

Die endgültige Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt erst nach der Einreichung der 

Jahresbilanz der Unternehmen. Unternehmen sind verpflichtet, ihr Jahresabschluss, spä-

testens zum 31 März des folgenden Jahres den Finanzbehörden zu übergeben. Die ab-

gegebene Jahrsbilanz, kann unter Umständen bei der Berechnung des Gewinns oder 

Verlustes, nicht berücksichtigt werden. Dies ist dann der Fall, wenn der Finanzbeamte, 

die Bilanz für manipuliert erklärt (auch wenn sie von einem lizenzierten Bilanzbuchhal-

ter erstellt worden ist). Der Finanzbeamte muss dann versuchen, mit Hilfe von anderen 

Informationen aus den Geschäftsbüchern, die Gewinnhöhe zu schätzen, und auf diese 

Größe den Steuersatz anzuwenden. Dies alles betrifft nur die Berechnung der endgülti-

gen Steuerschuld. Die Begleichung der Steuer erfolgt allerdings durch Vorauszahlun-

gen. Das Unternehmen muss jeden Monat ein zwölftel der Gewerbesteuer, -berechnet 

                                                 
190 Vgl. D. Koça, ATA, Juni 2001. 
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aufgrund der Zahlungen der letzten zwei Jahre191 – der Staatskasse zufließen lassen. Die 

Höhe der Vorauszahlungen kann nur in bestimmten Fällen reduziert werden, z.B. wenn 

es dem Unternehmen gelingt, den Finanzbeamten von deutlich niedrigeren Gewinnen in 

diesem Jahr zu überzeugen. 

Nichtsdestotrotz, gestaltet sich die Erhebung der Gewerbesteuer äußerst schwierig. 

So ist die Zahl der Unternehmen, die sich nicht die Mühe einer Bilanzerstellung und 

Abgabe machen, ziemlich alarmierend (in manchen Regionen reicht sie bis 20%)192. 

Die Lage ist nicht viel besser auch bei den abgegebenen Bilanzen. Sie sind voll mit Feh-

lern und Manipulationen, so dass viele Unternehmen buchhalterisch, jahrelang mit Ver-

lusten oder minimalen Gewinnen operieren. Es wurde von renommierten Unternehmen 

wie die griechische Nationalbank, Arabisch-albanische islamische Bank, American 

Bank in Albanien, First Investment Bank, Mak-Albania, Coca-Cola, Pierre Cardin Al-

bania und viele anderen, berichtet, die Jahr für Jahr ihr Geschäft ausweiten, für Steuer-

zwecke aber ständig Verlustgeschäfte zu machen scheinen193.  

Die Bilanzfälschungen sind vieler Art. Oft werden bei der Berechnung des Gewinns 

auch die nicht erlaubten Aufwandarten mitgeführt, Erträge nur unvollständig angegeben 

usw. Die „betätigten“ Ausgaben werden oft durch fiktive Rechnungen „dokumentiert“, 

Verkaufspreise zu niedrig angegeben. So wird zum Beispiel von Bauunternehmen be-

richtet, die bis zum 95 % der Ausgaben als Materialausgaben deklarieren, was den Ein-

druck erweckt, sie würden einerseits keine Gewinne erzielen, und andererseits, ihre 

Bauvorhaben völlig ohne Arbeitseinsatz durchführen194. Dies kann auch als Anzeichen 

für die hohen Ausmaße der Schwarzarbeit im Baubereich dienen, wird aber von der 

staatlichen Finanzkontrolle gegen die Schwarzarbeit nicht genutzt. Steuerzahler nützen 

intensiv auch die mangelnde Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen 

des Finanzministeriums. So bieten sie unterschiedliche Bilanzen für die Berechnung der 

Gewerbesteuer und der Mehrwertsteuer. Der Rechnungshof berichtet auch von Unter-

nehmen, bei denen die angegebenen Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung sogar 

niedriger sind als die Werte der erhaltenen öffentlichen Aufträge195.  

                                                 
191 Gilt nur für die ersten vier Monate. Danach wird die Vorauszahlung nur aufgrund des Gewinns des 
letzten Jahres ermittelt. Wenn der zu zahlende Betrag ziemlich niedrig ausfällt, wird eine Zahlung in drei 
Monaten gewährt. Siehe auch die Durchführungsordnung Nr. 3 vom März 1999. 
192 Vgl. auch den Jahresbericht des Rechnungshofes für das Jahr 2000, den Abschnitt, „Die wichtigsten 
Ergebnisse der Untersuchungen im Steuer- und Zollsystem“  
193 Vgl. hierzu die Jahresberichte des Rechnungshofes für die Jahre 2000 und 2001, die Abschnitte über 
das Steuer- und Zollsystem.  
194 Der Jahresbericht des Rechnungshofes für das Jahr 2001. 
195 Der Jahresbericht des Rechnungshofes für das Jahr 2000. 
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  Die Tatsache, dass die meisten dieser Bilanzen von den zugelassenen Bilanzbuch-

haltern angefertigt worden sind wird nie zum Anlass genommen, diesen korrumpierten 

„Experten“ die Lizenz zu entziehen. Der Rechnungshof selbst, begnügt sich mit der 

Entdeckung der Steuerhinterziehung und der Korruption unternimmt aber nichts dafür, 

diese Fälle vors Gericht zu bringen (der Leiter des Rechnungshofes beschuldigt dafür 

die Staatsanwaltschaft, die angeblich jede Bemühung boykottieren würde, was ange-

sichts der präsenten Korruption innerhalb der Staatsanwaltschaft durchaus plausible 

erscheint). Die auferlegten Bußgelder und Strafanzeigen seitens der Inspektoren des 

Finanzministeriums haben praktisch keinen Einfluss auf die Höhe der Steuerhinterzie-

hung. Dies, weil die vorgesehenen Höchststraffen immer noch zu niedrig sind um einen 

Schreckeffekt haben zu können, und weil es meistens nur bei der Auferlegung der Straf-

fe bleibt. Dazu interessieren sich Inspektoren überhaupt nicht für die Begleichung dieser 

von ihnen selbst ausgestellten Zahlungsforderungen196. Nicht selten kommt es vor, dass 

die Abteilungsleiter der Steuerbehörde in den Regionen, ihre Kompetenzen missbrau-

chen, um für sie nahe stehenden Unternehmen, willkürliche Senkungen der Steuer-

schuld vorzunehmen.  

Die Steuerverwaltung kann, nur durch Nutzung der abgegebenen Gewinn- und Ver-

lustrechnungen der Unternehmen, ohne große Bemühungen, ihre Machenschaften auf-

decken, so dass praktisch keine Inspektionen vor Ort notwendig wären. Diese Rechnun-

gen sind voll von unzulässigen Buchungen (es werden auch Kosten abgezogen die nicht 

abzugsfähig sind, Erträge werden zu niedrig angegeben, Lohnkosten werden stark un-

terschätzt usw.). Nichtsdestoweniger unternimmt sie viele Betriebsprüfungen. Dabei 

werden hauptsächlich die Unternehmen kontrolliert, die bislang nicht als Steuersünder 

aufgefallen sind. Die, allen bekannten, großen Übeltäter werden dagegen in Ruhe gelas-

sen197. Diese Tatsache berechtigt die oft geäußerten Zweifel, die Steuerhinterziehung 

würde man mit Kenntnis und Unterstützung der Leute innerhalb des Finanzministeri-

ums betreiben.  

 

8.5 Ausblick 
 

Die ersten Gesetze über die Gewerbebesteuerung in den 90-iger Jahren, reflektieren 

deutlich die Mängel der albanischen Entscheidungsträger an Erfahrung mit den wichtig-

                                                 
196 Der Jahresbericht des Rechnungshofes für das Jahr 2001 
197 Der Rechnungshof, „Eine Untersuchung in der Zweigstelle der Finanzverwaltung in Fier“.  
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sten Bausteinen einer freien Marktwirtschaft. Dank der technischen Unterstützung der 

internationalen Institutionen, allen voran der Weltbank, IMF und der OSZE, ist es dem 

Land gelungen, das Gesetz über die Gewerbesteuer dahingehend zu reformieren, dass 

die differenzierten Steuersätze sowie die vielen Steuerprivilegien abgeschafft worden 

sind. Auch bei der klaren Auflistung der nicht Abzugsfähigen Ausgaben sind positive 

Schritte zu melden. Falls man bei dem neuen Gesetz etwas bemängeln kann, dann die 

niedrigen genehmigten Abschreibungssätze und deren Gestaltung. Die Komplizierung 

der Arbeit der Steuerverwaltung nach den Veränderungen im Dezember 2002 (der Teil 

über die Gewerbebesteuerung) könnte auch beanstandet werden. 

Die zahlreichen Berichte des Rechnungshofes legen den Schluss nahe, die bisheri-

gen Erhebungsschwierigkeiten sind nicht mit dem Gesetz in Verbindung zu bringen, 

sondern eher mit der ausbleibenden Bereitschaft der Steuerverwaltung, es umzusetzen. 

Die Argumentation, die Steuerverwaltung sei noch schwach, um die Steuerhinterzie-

hung erfolgreich bekämpfen zu können ist nicht standfest, da die meisten Machenschaf-

ten leicht zu entdecken sind. Oft sind die Gesetzesbrecher allen bekannt, es fehlt aller-

dings an Bereitwilligkeit der Behörde, sich mit ihnen anzulegen. Das gleiche gilt auch 

für die „falschen“ Bilanzbuchalter, denen man ohne weiteres die Lizenz entziehen könn-

te. Es bleibt als noch viel Spielraum frei, um die Rolle der Gewerbesteuer für die 

Staatseinnahmen zu vergrößern. Alles was getan werden müsste, ist eine ernsthafte Im-

plementierung des Gesetzes. 
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9 Die Besteuerung der Kleingewerbe 
 

9.1  Einführung 
 

Die albanische Wirtschaft wird von Kleinstunternehmen dominiert. Mehr als 80% 

der 56.300 aktiven Unternehmen im Jahr 1999198 hatten nur einen gemeldeten Arbeit-

nehmer. Nur 2% dieser Unternehmen, oder 1037 hatten mehr als 10 Mitarbeiter. Von 

diesen Mikrogeschäften, ungefähr zwei drittel davon waren im Handel- oder Dienstlei-

stungssektor aktiv. Die meisten davon erzielen einen winzigen Jahresumsatz, so dass 

eine ähnliche Handhabung mit den mittleren und Grossunternehmen seitens der Steuer-

verwaltung äußerst ineffizient wäre. Im albanischen Steuersystem werden diese Klein-

gewerbe gesondert behandelt und zwar durch die Kleingewerbesteuer. Dabei dient als 

Grundlage nicht die Zahl der Mitarbeiter sondern die Höhe des Jahresumsatzes. 

    Die Kleingewerbesteuer bleibt eine ineffiziente Steuerquelle, trotz der großen 

Zahl der Steuerpflichtigen199. Ihr Beitrag zu den Steuereinnahmen ist unbedeutend. Aus 

der Tabelle 8.1. sehen wir, das zum Beispiel, der Anteil der Kleingewerbesteuer bei den 

Steuereinnahmen (zusammen mit den Sozialversicherungsbeiträgen), 2001 bei nur 1.7% 

lag. Ihr Anteil an das BSP war mit 0.3 geradezu belanglos. Trotz dieser winzigen Rolle, 

hat sich der Gesetzgeber um ein kompliziertes Gesetz bemüht, dessen Erhebung sich als 

schwierig erwiesen hat (sowohl für die Steuerzahler als auch für die Steuerverwaltung).  

Zunächst sollen einige Begründungen zugunsten einer separaten steuerlichen Be-

handlung der Kleingewerbe kurz aufgelistet werden. Danach beschäftigen wir uns mit 

den gesetzlichen Grundlagen der Kleingewerbebesteuerung. Zum Schluss werden dann 

auch einige Verbesserungsvorschläge angeboten, die helfen könnten, die Verwaltungs-

kosten sowie die Frondienste der Steuerpflichtigen zu reduzieren.  

                                                 
198 Vgl. INSTAT, „Repertoari i ndermarrjeve ekonomike 1999“, 2000. 
199 Anfang 2000 waren es ungefähr 25.000. Vgl. auch gazeta Ekonomia, 16.03.2000. 
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                   Das Jahr 
Anteil der  
Kleingewerbesteuer 

 
 

1993

 
 

1994

 
 

1995

 
 

1996

 
 

1997

 
 

1998 

 
 

1999 

 
 

2000

 
 

2001

 
An die Steuereinnahmen 

  
 2,5 

 
2,3  

 
2,2  

 
1,8  

 
0,8  

 
1,3  

 
1,2  

 
1,6  

 
1,7 

 
An das BSP 

 
0,5  

 
0,4  

 
0,4  

 
0,3  

 
0,1  

 
0,2  

 
0,2  

 
0,3  

 
0.3 

 

 Tabelle 8.1. Die Kleingewerbesteuer als Einnahmequelle. Quelle: IMF Country 
 Report- Albania, 2003. 

 

9.2 Gründe für eine gesonderte steuerliche Behandlung der Kleingewerbe 
 

Die Minibetriebe spielen eine signifikante Rolle während der Transformation zur 

freien Marktwirtschaft. Geringfügige akkumulierte Ersparnisse der Haushalte, sowie die 

Unterentwicklung des Kreditmarktes, führten dazu dass die meisten Neueröffnungen, in 

Form von Familienunternehmen mit nur einem Beschäftigen erfolgten. Sie leisteten 

damit einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lage im Arbeitsmarkt. Die Mini-

geschäfte verfügen über einem geringen Kapitalstock und können sich daher der even-

tuellen Veränderungen des Wirtschaftsumfeldes ohne Schwierigkeiten anpassen.  

Auf der anderen Seite stehen die Minibetriebe in einigen Bereichen, im Ver-

gleich zu mittleren und Großunternehmen, überdurchschnittlichen Kosten gegenüber. 

So besitzen sie eine kleinere Kreditwürdigkeit und tragen daher höhere Kosten bei der 

Kreditaufnahme. Die Beschaffung der für ihr Geschäft relevanten Informationen gestal-

tet sich schwieriger und ist mit höheren Kosten verbunden. Sie benötigen auch über-

durchschnittliche Humanressource für die Erfüllung der Pflichte gegenüber der Steuer-

verwaltung. Diese Ausgabenarten werden vor allem bei Unternehmen mit 1-3 Mitarbei-

ter spürbar. Falls sie zu hoch zu werden drohen, stärkt sich der Anreiz des Eigentümers, 

in die informelle Wirtschaft zu wechseln.  

Regierungen vieler Länder favorisieren eine privilegierte Behandlung der Klein-

unternehmen, in der Hoffnung, diesen Übergang zur Schattenwirtschaft zu vermeiden. 

Gleichzeitig versucht man mit dieser Sonderstellung der Kleinunternehmen, die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen zu fördern und die Arbeit der Steuerverwaltung nach Möglich-

keit zu erleichtern. So wird die Steuergesetzgebung für sie so weit wie möglich verein-
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facht, um die Frondienste der Steuerpflichtigen gering zu halten200. Die Vereinfachung 

zeigt sich sowohl in der Zahl der Steuer für diese Minibetriebe als auch in einer solchen 

Gestaltung der Steuergesetze, die eine Befolgung mit minimalem Aufwand seitens der 

Unternehmen ermöglichen. So werden Kleinunternehmen meistens von der Mehr-

wertsteuer befreit, in der Regel aber auch von der Gewerbesteuer. Statt dessen werden 

sie von einer Art „Presumtive Tax) umfasst. Ein Variante dieser presumptive tax ist 

auch die Kleingewerbesteuer.  

Die Steuerzahler begrüßen auch jede Maßnahme zur Beseitigung der Unklarhei-

ten im Steuersystem und zur Festigung seiner Stabilität201. Ständige Veränderungen der 

Paragraphen erhöhen dagegen die Unzufriedenheit der kleinen Steuerzahler, die immer 

mehr Zeit für die Einarbeitung dieser Veränderungen verbrauchen müssen. Diese Ver-

änderungen erhöhen die Kosten der Steuerverwaltung (Vorbereitung der Gesetzesent-

wurfe, Einarbeitung der Änderungen, Ausstellung der neuen Formularen, Kosten für die 

Beratung der Steuerzahler,…), und senken zugleich die Bereitschaft der Steuerzahler 

zur Befolgung ihrer Steuerpflichten. 

 

9.3 Einige Elemente des Gesetzes über die Kleingewerbesteuer 
 

Die Zulassung der privaten Wirtschaft zu Beginn der 90-iger Jahre, verlangte 

nach entsprechenden Reformen im Steuersystem, damit auch der neu entstandene priva-

te Sektor zur Kasse gebetet werden könnte. Der erste Schritt wurde bereits im Januar 

1992 von dem sozialistischen Präsident Ramiz Alia getan. Es handelt sich dabei um das 

Gesetz Nr. 7545, „Die Einkommensteuer der physischen Personen im Handel, Hand-

werk und andere Dienstleistungen“. Der Begriff „andere Dienstleistungen“ wird nicht 

genau definiert, es wird nur gesagt, dass darunter Verkehrsunternehmen, Gesundheit, 

Rechtsanwälte und andere ähnliche Aktivitäten fallen würden. Die wichtigsten Elemen-

te dieses Gesetzes sind: 

• Es werden sowohl proportionale Steuersätze (Einzelhändler mit Konsumgütern, 

Handwerker, Rechtsanwälte, Ärzte, Tierärzte und „ähnliche?!!“ Berufe) als auch 

pauschale Steuern (Händler mit Fleischprodukten, Schneider, ambulante Ärzte, An-

bieter von Transportdienstleistungen Bäcker, und viele andere) angewendet 

                                                 
200 Vgl. auch OECD und UNIDO, 2000, Seite 11-13 
201 Vgl. auch OECD und UNIDO, 2000. 
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• Sehr hohe proportionale Steuersätze für Ärzte, Rechtsanwälte und Tierärzte (20% 

des Umsatzes)202. Bei pauschalen Steuern bewegte sich die Höhe der vorgesehen 

Zahlungen von 1.000 Lek für Schuhputzer bis zu 50.000 Lek für größere Transport-

fahrzeuge. 

• Bei der proportionalen Steuer musste die gesamte Steuerschuld in zwei Raten ver-

einbart. Bei pauschalen Beträgen hingegen, waren Steuerzahler verpflichtet, monat-

lich 1/12 der Steuerschuld zu überweisen. 

• Die Zahl der vorgesehen Gesetzesverstösse war sehr klein, und die vorgesehenen 

Bußgelder zu niedrig. 

 

Im Juli 1992, beschloss der neue Präsident Sali Berisha sofort einige Veränderungen im 

Gesetz um ihn Anfang 1993 gänzlich abzuschaffen. Im März 1993 wurde das Gesetz 

Nr. 7679, „Die Kleingewerbesteuer“ verabschiedet. Obwohl nur für die Kleinunterneh-

men vorgesehen, wurde das Gesetz zu Beginn für alle Unternehmen in betreffenden 

Sektoren angewandt203. Erst im Jahr 1996 setzt die Regierung eine Obergrenze von 2 

Mio. Lek für die Anwendung des Gesetzes fest. Das neue Gesetz brachte einige Neue-

rungen: 

• Die Zahl der einbezogenen Aktivitäten wurde vergrößert, 

• Die proportionalen Steuersätze wurden reduziert (3, 5, 8 und 10% des Umsatzes)204. 

In manchen Fällen wurden sie mit einer minimalen pauschalen Zahlung kombiniert. 

Die neue demokratische Regierung wollte damit ihr Engagement für die Kleinunter-

nehmen untermauern, 

• Pauschale Zahlungen wurden erhöht, um die vorhandenen inflationären Wirkungen 

auszugleichen, 

• Den Unternehmen wurde ermöglicht, die Steuerschuld in vier Raten zu begleichen. 

 

Es ist offensichtlich, dass es in einer Wirtschaft mit hauptsächlich in Cash abgewik-

kelten Zahlungen und ohne irgendwelche Rechnungen, nahezu unmöglich ist, die Höhe 

des Jahresumsatzes zu bestimmen. Aus diesem Grund, übersteigt die geleistete Zahlung 

an den Staatshaushalt nur selten die vorgesehenen pauschalen Zahlungen (die für einen 

minimalen Umsatz vorgesehen worden sind). Denn die Steuerzahler müssen am Ende 
                                                 
202 Das Gesetz Nr. 7545, §3. Falls Rechtsanwälte, Ärzte und Tierärzte ihren gesamten Umsatz melden 
würden, dann bräuchten sie eine Profitmarge von mehr als 40%, damit die Steuer nicht mehr als die Hälf-
te des Gewinns ausmacht.   
203 Das Gesetz 7679, §1. 
204 Das Gesetz 7679, §3. 

 103



des Jahres nur ihren gesamten Umsatz melden, wobei in der Regel die Umsätze der letz-

ten Jahre übernommen werden205. 

Nach der Rückkehr der Sozialisten wurde das Gesetz erneut geändert. Im März 1998 

wurde das Gesetz Nr. 8313, „Über die Kleingewerbesteuer“ verabschiedet. Im neuen 

Gesetz wurde eine starke Vereinfachung der Tarifdschungel vorgenommen. So galt jetzt 

für alle Aktivitäten ein einheitlicher Steuersatz von 4% wurde aber nur für den Umsatz 

zwischen 2 Mio. Lek (damals etwa 14.000 US$)206 und 8 Mio. Lek (ungefähr 56.000 

US$207) fällig. Für Umsätze unter 2 Mio. Lek, wurden pauschale, nach folgenden drei 

Kriterien differenzierte Gebühren erhoben: 

• Nach dem Geschäftsart wurden 8 Untergruppen gebildet208, 

• Nach dem Sitz des Unternehmens wurden alle Städte in drei Gruppen klassifiziert (I, 

II, und III209). Die Gebühr war für die erste Gruppe die höchste. 

• Die nach Städten festgesetzten pauschalen Gebühren wurden für Unternehmen der 

ländlichen Gebiete, halbiert. 

 

Die Ratenzahlung wurde jetzt eingeschränkt (nur zwei Raten möglich). Ein Nachlass 

von 10% wurde bei sofortiger Zahlung der gesamten Steuerschuld gewährt210. Das Ge-

setz hatte einige der Aktivitäten (Schmuckwarengeschäfte, Juweliergeschäfte, Busun-

ternehmen sowie größere Kraftfahrzeuge in Tirana und Durres) effektiv mit mehr als 

4% belastet, weil die pauschale Gebühr für den Umsatz unter 2 Mio. Lek eigentlich 

mehr als 4% des Umsatzes ausmachte. Die Überbelastung war allerdings nicht allzu 

groß. Sie wurde aber ende 2001 spürbar erhöht (Das Gesetz Nr. 8842, „Einige Ände-

rungen des Gesetzes Nr. 8313). Mit diesem Gesetz wurde vor allem die Überbelastung 

für Unternehmen in Tirana und Durres (Boutiqueinhaber, Schmuckwarengeschäfte, 

Juweliergeschäfte, Restaurants, Fachkliniken, Ingenieure und Architekten) stark erhöht. 

Diese Aktivitäten müssen jetzt eine pauschale Gebühr in Höhe von 200.000 Lek bezah-

                                                 
205 Die Durchführungsordnung Nr.5, 1993, Punkt 4c. 
206 Das Gesetz Nr. 8313, §5. 
207 Die Obergrenze lag vorerst bei 5 Mio. Lek. Durch die Erhöhung der Obergrenze wurde die Zahl der 
Unternehmen die sich für die Berechnung der Mehrwertsteuer registrieren mussten deutlich reduziert. 
Dadurch wurde eine Senkung der Frondienste für Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 5 und 8 Mio. 
Lek erhofft. Und die Verwaltung der anderen Subjekte, die weiterhin die Mehrwertsteuer zahlen müsste, 
könnte dadurch erleichtert werden.    
208 Das Gesetz Nr. 8313, §3. Folgende Untergruppen wurden gebildet: Einzelhandel, Großhandel, Produk-
tion, Serviceleistungen, Dienstleistungen, Freiberufler, ambulante Gewerbe und Transport.  
209 Folgende Kategorien: I- Tirana und Durres, II- Shkodra, Korça, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Elbasan, 
Fier, Lushnja, Pogradec, Berat und Kavaja, III- andere Städte. 
210 Das Gesetz Nr. 8313, §8. 
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len211. Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter 2 Mio. Lek würde dies mehr als 

10 % des Umsatzes ausmachen. 

 Nach dem Gesetz müssen alle Kleinunternehmen für alle Einkäufe und Verkäufe 

Buchführen, damit das Niveau des Umsatzes ermittelt werden kann212. Wenn Finanzbe-

amte an die Richtigkeit des gemeldeten Umsatzes zweifeln, dürfen sie selbst die Um-

satzwerte einschätzen. Mit Hilfe einer Durchführungsordnung aus September 2001, 

werden alle Unternehmen (gilt nicht für Straßenverkäufer, Handwerke und Freiberuf-

ler213) verpflichtet, Registerkassen einzubauen und jedem Käufer eine Rechnung auszu-

stellen. Dabei werden die Eigenschaften der von der Steuerbehörde anerkannten Regi-

strierkassen soweit ins Detail angegeben, dass der Eindruck entsteht, der Gesetzgeber 

versucht, die Alternativen soweit einzuengen, dass zum Schluss nur ein Anbieter in 

Frage kommt214. 

 Ende 2002 wird das Gesetz erneut geändert. Die neusten Änderungen werden im 

Rahmen der Dezentralisierungsinitiativen vorgenommen. Jetzt fließt die Gebühr an die 

Hauhalte der Kommunen und sie werden separat behandelt (das Gesetz Nr. 8978). Der 

prozentuale Anteil für die Umsätze zwischen 2 und 8 Mio. Lek wird jetzt innerhalb der 

Einkommensteuer behandelt und zwar als Teil der Gewerbebesteuerung (die Verein-

fachte Gewerbesteuer)215. Die vereinfachte Gewerbesteuer in Höhe von 4 % des Umsat-

zes wird jetzt von allen Kleinunternehmen, unabhängig von der Umsatzhöhe entrich-

tet216. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Fiskalreformen 2003 für alle Kleinunter-

nehmen eine starke Überbelastung bedeutet (vor allem aber gilt dies für Minigeschäfte 

mit Jahresumsätzen unter 2 Mio. Lek). 

  

Das Gesetz 8978 macht die Kleingewerbesteuer zu einer lokalen Steuerquelle. 

Nun werden alle Unternehmen, in der ersten Phase, in sieben Kategorien gruppiert  

 

1. Einzelhandelbetriebe,  

2. Großhandelunternehmen,  

3. Produktion,  

4. Dienstleistungen,  

                                                 
211 Das Gesetz Nr. 8842, §1. 
212 Das Gesetz Nr. 8313, §7. 
213 Die Verordnung Nr. 243, 2001. 
214 Vgl. auch Gazeta Korrieri, 23.09.2001. 
215 Das Gesetz Nr. 8979, §4. 
216 Das Gesetz Nr. 8979, §4. 
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5. Freiberufler,  

6. ambulante Händler und Leistungsanbieter, und  

7. Transport.  

 

Für jede dieser Gruppierungen wird eine pauschale Gebühr festgesetzt, die an 

die Stadtkasse fließen soll217. Für die letzte Gruppe werden, abhängig von der Trans-

portart (Gütertransport, Passagiertransport und der Transport über Wasserwege) und 

Kapazität der Transportfahrzeuge, weitere Untergruppen gebildet.  

In der zweiten Phase wird die Gebühr erneut differenziert. Jetzt werden alle Mit-

glieder einer Gruppe nach ihrem Unternehmenssitz in weitere 4 Untergruppen klassifi-

ziert (Städte und Kommunen werden nach ihrem Entwicklungstand gruppiert): 

Gruppe I: Tirana, Durres, 

Gruppe II: Shkodra, Korça, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Elbasani, Fier, Lushnja, 

Pogradec, Berat, Lezha und Kavaja, 

Gruppe III:  andere Städte und Kreise, 

Gruppe IV:  kleine Bezirke  

 Die Kleingewerbesteuer ist jetzt also eine lokale Steuer. Aus diesem Grund die-

nen die festgesetzten Gebühren nur als Orientierung. Die lokale Verwaltung behält das 

Recht, die tatsächliche Gebühr selbst zu bestimmen. Allerdings dürfen die von ihnen 

auferlegten Gebühren, höchstens um 30 % in beiden Richtungen von den gesetzlichen 

Werten abweichen218. Dies gilt für alle der obengenanten Kategorien. Die weiteren 

Neuerungen können wir wie folgt zusammenfassen: 

• Es gibt keine Unterschiede bezüglich der Umsatzhöhe. Alle Wirtschaftssubjekte die 

nicht Mehrwertsteuerpflichtig sind, müssen die pauschale Gebühr tragen219. 

• Mit Ausnahme des Transports, gibt es keine Untergruppen mehr. 

• Für viele Gruppen wird die Gebühr reduziert, 

• Die Auflistung der Aktivitäten die als Verletzung des Gesetzes gelten, wird verein-

facht und die vorgesehenen Bußgelder werden gesenkt220. 

 

Der Wechsel der Kleingewerbesteuer zu den lokalen Steuern wurde also mit einer 

Vereinfachung des Gesetzes begleitet. Es wird damit eine Erleichterung der Arbeit der 

                                                 
217 Das Gesetz Nr. 8979, Tabelle 1. 
218 Das Gesetz Nr. 8979, §4. 
219 Das Gesetz Nr. 8979, §2. 
220 Das Gesetz Nr. 8979, §12. 
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lokalen Verwaltung angestrebt. Nahteilig kann das neue Gesetz für solche Unternehmen 

wirken, die ihre Niederlassungen in unterschiedlichen Kommunen oder Kreise haben. 

Sie müssen sich jetzt in jeder dieser Kommune registrieren lassen221. Sie werden inso-

weit belastet, als sie in jeder Niederlassung eine andere Gebühr bezahlen müssen. Die 

Frondienste der Steuerpflichtigen werden aber für alle Steuerzahler gestiegen sein. Sie 

müssen jetzt neben der Kleingewerbesteuer (oder Kleingewerbegebühr) auch die verein-

fachte Gewerbesteuer berechnen und zahlen. 

 

9.4 Der Bedarf einer weiteren Vereinfachung des Gesetzes über die Besteuerung 
der Kleinunternehmen 

 

Zurzeit werden ungefähr 25.000 Kleinbetriebe von der Kleingewerbesteuer umfasst. 

Ihr Beitrag an den Staatshaushalt betrug 1999 durchschnittlich 30 US$ im Monat, oder 

1 US$ am Tag. Ein Jahr später erhöht sich die Zahl auf 40$ monatlich. Demgegenüber 

stehen Verwaltungskosten der Steuerbehörde sowie Frondienste der Steuerpflichtigen. 

Die Kosten der Finanzbehörde beinhalten die Vorbereitung und Verabschiedung der 

Gesetze und Durchführungsordnungen, die Informierung und Beratung der Steuerzahler 

über etwaige Veränderungen, komplizierte Methoden für die Berechnung des Umsatzes 

in Zweifelsfällen (falls der Umsatz über 2 Mio. Lek liegen sollte, oder die Finanzbehör-

de das annimmt), die Ausarbeitung der neuen Formularen nach jeder Gesetzesänderung, 

Inspektionen bei den Betrieben um sich von der Erfüllung der Ausstellungspflicht von 

Rechnungen zu überzeugen, und anderes. Auf der anderen Seite benötigen die Steuer-

pflichtigen etwas Zeit bis Sie mit den Veränderungen klarkommen. Sie müssen ihre 

Käufe und Verkäufe täglich in einem Buch Eintragen, Registrierkassen kaufen usw. Wir 

sollten auch den physischen Stress nicht vergessen, der dadurch entsteht, dass die Steu-

erzahler glauben, sie müssten zu viel Zeit für die Steuerbehörde opfern. Alles in allem 

erscheinen die Gesamtkosten viel zu hoch im Vergleich mit ihrem Beitrag zu den 

Staatseinnahmen.  

Es wäre daher im Sinne der Kleinunternehmer, aber auch der Steuerbehörde, die 

Kleingewerbesteuer soweit zu vereinfachen, damit diese Kostenarten nach Möglichkeit 

reduziert werden. Neue und einfache Berechnungsmethoden der Steuerschuld müssen 

entwickelt werden, vor allem weil die Kleingewerbesteuer jetzt von lokalen Behörden 

mit weniger qualifiziertem Humankapital verwaltet wird. Eine denkbare Alternative, 

                                                 
221 Das Gesetz Nr. 8979, § 5 und § 6.. 
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wäre die Berechnung der Steuerschuld nach der Beschäftigtenzahl. So könnte eine der 

Lösungen ungefähr aussehen: 

• Die gesamte Steuer wird von der lokalen Administration verwaltet, einschließlich 

des Anteils, dass immer noch im Rahmen der Gewerbesteuer behandelt wird 

• Steuerzahler werden in drei Gruppen unterteilt (bis 2 Beschäftigte, 3-5 und 5-10 

Mitarbeiter, 

• Es werden dann pauschale Gebühren für jede Gruppe erhoben (sie können nach der 

Art der Aktivität und Sitz des Unternehmens differenziert werden) 

• Steuerzahler bekommen mehr Freiheiten bezüglich der Ratenzahlung, des Zeit-

punkts der Zahlung sowie der Auswahl der Finanzinstitution wo sie die Überwei-

sung tätigen, 

• Spürbar höhere Bußgelder für Gesetzesverstösse. 

 

Diese Alternative wird durch mehrere Vorteile gekennzeichnet. Die Frondienste der 

Steuerpflichtigen werden dadurch beachtlich gesenkt. Das gleiche ist auch für den Ver-

waltungsaufwand für die Informierung der Steuerzahler und für die Berechnung der 

Zahlungspflicht zu erwarten. Für Finanzinspekteure ist es leichter die Zahl der Beschäf-

tigten zu prüfen, als die Höhe des Jahresumsatzes oder die Ausstellung der Rechnungen 

and die Käufer. Die Überprüfung der Buchhaltung der Kleinunternehmen ist sehr müh-

sam und nur für die Finanzbehörde von Relevanz. Andere Staatsinstitutionen mit Aus-

nahme des statistischen Amtes haben wenig Nutzen davon. Die Überprüfung der Be-

schäftigtenzahl dagegen liefert wichtige Informationen auch für andere Bereiche des 

Staates. Als erstes würde das Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten aber 

auch Das Institut der sozialen Sicherung davon profitieren. Hohe Bußgelder für falsche 

Angaben über die Zahl der Beschäftigten würden dazu beitragen die Ausmaße der ille-

galen Beschäftigung im Schach zu halten. 

 Ein eventuelles Gegenargument dieser Berechnungsmethode wäre die Ungleichstel-

lung der Kleinunternehmen mit mehr Beschäftigten aber proportional niedrigem Jahres-

umsatz. Diese Möglichkeit wird hier nicht widerlegt. Es sei nur daran erinnert, dass 

auch die jetzige Version nicht frei von Ungerechtigkeiten ist. Es gibt auch jetzt Wirt-

schaftssubjekte die eine überdurchschnittliche Steuerschuld tragen müssen. Nichtsdesto-

trotz würde die Reduzierung der Verwaltungskosten und der Frondienste der Steuer-

pflichtigen die zu erwarten wäre, die möglichen Ungleichheiten mehr als ausgleichen. 

Manche könnten auch die Befürchtung äußern, Arbeitgeber hätten jetzt Anreize, die 
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Steuerschuld durch Arbeitnehmerentlassungen zu mindern. Eine solche Argumentation 

ist allerdings schwammig, wenn man die Höhe der monatlichen Steuerpflicht berück-

sichtigt. 

 

9.5 Ausblick 
 

Zu Beginn der Transformation war die Zielsetzung der Entscheidungsträger, mit 

Hilfe der Kleingewerbesteuer, die ständig wachsende Zahl der privaten Kleinunterneh-

men unter dem Schirm des Steuersystems zu bringen. Später ging es um die Erleichte-

rung der Arbeit sowohl der Steuerbehörde als auch der Kleinunternehmen, so dass sie 

von der Mehrwertsteuerpflicht und der Gewerbesteuer befreit wurden (die Kleingewer-

besteuer als Ersatz für diese zwei Steuerarten). Durch den großzügig festgelegten erfor-

derlichen Mindestumsatz für die Registrierung bei der Mehrwertsteuer, wurde zwar die 

Arbeit der Steuerverwaltung erheblich erleichtert. Die komplizierte Gestaltung der 

Kleingewerbesteuer (nun Gebühr) hat allerdings das Gegenteil bewirkt. Dazu sollten 

wir auch die hohen Frondienste der Steuerpflichtigen zählen, vor allem nach den Ver-

änderungen im Jahr 2001 (Buchführungspflicht, Kauf von Registrierkassen,…). 

Die hohen Verwaltungskosten im Vergleich zu dem geringen Beitrag zu den 

Staatseinnahmen machen die Kleingewerbesteuer zu einer schlechten Steuer. Die Ein-

nahmen in Höhe von nur 0.3 % des BSP sind zu niedrig um die erheblichen Kosten für 

die Steuerbehörde und die Steuerzahler zu rechtfertigen. Deshalb hat sich die albanische 

Regierung, im Zuge der Vereinfachung der Gesetzgebung für Kleinunternehmer und der 

Dezentralisierung dafür entschieden, die Kleingewerbesteuer den Kommunen zu über-

lassen. Ob die vielen Vereinfachungen des Gesetzes Nr. 8978 ausreichen werden, bleibt 

noch zu sehen. 
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10 Soziale Sicherung 
 

10.1 Einführung 
 

Die wirtschaftliche Stagnation der 80-iger Jahre hatte Albanien besonders hart 

getroffen. Die Senkung der Investitionsquote nach dem Ausbleiben der chinesischen 

Unterstützung sowie der darauf folgende Produktivitätsrückgang hatten recht schnell die 

Wachstumsraten des Outputs Richtung Null bewegt222. Seit 1983 ist sogar ein Rück-

gang des Prokopfeinkommens zu verzeichnen. So betrug die Wachstumsrate in den Jah-

ren 1984 und 1984 mehr als -3 %223 (zu der Zeit hatten die Wirtschaftsplaner des Lan-

des Wachstumsraten von 7-8 % jährlich einkalkuliert). Die Regierung reagierte mit här-

teren Budgetbeschränkungen für Unternehmen, was die Belastung der Unternehmen 

durch die überschüssigen Arbeitskräfte zusätzlich erhöhte. Dank der weichen Budgetbe-

schränkungen und der Irrelevanz des Profits als Ziel eines Unternehmens, hatten sich 

Staatsunternehmen jahrelang nicht gegen die Beschäftigungspolitik des Staates gewehrt, 

was überall zu einer Überbeschäftigung geführt hatte. 

Die Entlassung der überschüssigen Arbeitnehmer war politisch nicht akzeptable. 

Statt dessen entschied sich die Regierung für die Liberalisierung der Frühpensionierung 

und der Krankmeldung. So stieg die Zahl der Rentner während dieser Zeit jährlich um 

6.8%, und die Rentenausgaben des Staates um 8 %. Dadurch wurde der Anteil der Ren-

tenausgaben an das BSP relativ schnell verdoppelt (von 4.7 %,1982 auf 8.8 % im Jahr 

1990)224. Die Regierung sah sie gezwungen, 1985 den Beitragssatz von 13 % auf 15 % 

zu erhöhen, was zu einer weiteren Erhöhung der Staatsquote führte225.  

Die Lage wurde nach Beginn des Transformationsprozesses weiter verschärft. 

Viele Unternehmensschließungen, die Privatisierung der Landwirtschaft sowie der klei-

nen und mittleren Unternehmen, hatten das Einkommen vieler Familien gefährdet. Die 

so entstandene Arbeitslosigkeit erhöhte die Zahl der zu deckenden Risiken im Netz der 

sozialen Sicherung. Die soziale Sicherung wurde von der Transition der albanischen 

Wirtschaft mehrfach betroffen: 

                                                 
222 Über Entwicklungen in anderen sozialistischen Ländern siehe auch George Kopits, 1995. 
223 Vgl. Mario Blejer und Co, 1990, Seite 12. 
224 Vgl. Mario Blejer und Co, 1990, Seite 31-37. 
225 Vgl. Mario Blejer und Co, 1990, Seite 36. 
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• Die Schließung der unrentablen Unternehmen bewirkte eine Senkung der Beitrags-

zahler und erhöhte zugleich die Zahl der Leistungsempfänger226. Die Differenz zwi-

schen der demographischen und der ökonomischen Gesamtlastquote wurde vergrö-

ßert. 

• Die Privatisierung der Klein- und Mittlerunternehmen wurde mit Entlassungen be-

gleitet. Sie bekamen nur einige Monaten Arbeitslosengeld (von der Regierung) und 

mussten dann vom Sozialversicherungsnetz übernommen werden. 

• Die Privatisierung der Landwirtschaft resultierte in hunderttausenden Minibauern-

höfe und Minifarmen. Wegen der winzigen Farmgröße und des Mangels an elemen-

taren Landwirtschaftsanlagen, mussten viele Farmer um ihre Existenz kämpfen. Ei-

ne Teilnahme an das System der sozialen Sicherung wurde von den meisten Land-

wirten eher als Luxus empfunden und wurde daher vermieden.  

• Die Transition der albanischen Wirtschaft wurde auch von vielen Neugründungen 

von kleinen und mittelständischen Unternehmen begleitet. Die neuen Arbeitgeber 

wussten die Schwäche der öffentlichen Verwaltung auszunutzen, um ihre Steuer-

schuld niedrig zu halten. So wurde die illegale Beschäftigung intensiv praktiziert 

und die Löhne wurden meistens zu niedrig ausgewiesen. Nicht selten wurden die 

Beiträge vom Arbeitgeber zwar einbehaltet, nicht aber an das Konto des Instituts für 

soziale Sicherung überwiesen.  

 

Durch die Mitwirkung dieser Faktoren wurden die Zahl der Beitragszahler sowie 

die Besteuerungsgrundlage ernsthaft gefährdet. Auf der anderen Seite führte die Er-

leichterung der Frühpensionierung und der Krankmeldung zu einer schnellen Erhöhung 

der Ausgaben. Das Netz der sozialen Sicherung geriet so vor scheinbar unlösbaren Auf-

gaben. Zudem war eine Reform des Systems notwendig, um neue, während der Trans-

formation entstandene Risiken decken zu können227. Der erste Schritt in dieser Richtung 

war die Abtrennung des Sozialversicherungssystems von dem Staatshaushalt und die 

Gründung eines formell unabhängigen Instituts (ISSH)228. 

Mit der konkreten Gestaltung des Reformprozesses werden wir uns erst im näch-

sten Unterkapitel beschäftigen. Zunächst sollen die theoretische Grundlage zugunsten 

einer öffentlichen Bereitstellung der sozialen Sicherung und die wichtigsten Eigenschaf-

                                                 
226 Vgl. auch Worldbank, 1994. 
227 Die Neugestaltung des Systems der sozialen Sicherung war in allen Transitionsländern eine notwendi-
ge Maßnahme. Siehe auch Peter S. Heller und Christian Keller, 2001.  
228 Verordnung Nr. 249, „Über die Gründung des Instituts für soziale Sicherung“, Juni 1992. 
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ten der zwei praktizierten Rentenversicherungsmodelle erörtert werden. Es folgt dann 

eine Darstellung der aktuellen Schwierigkeiten mit denen das System aktuell konfron-

tiert wird. Zum Schluss werden einige mögliche Alternativen zur Überwindung dieser 

Hindernisse angeboten. Dabei wird allerdings nur die Einnahmenseite des Systems be-

trachtet. 

 

10.2 Die soziale Sicherung und deren Organisationsformen 
 

10.2.1 Vorteile einer staatlichen Bereitstellung der sozialen Sicherung 

 

Heutzutage werden Versicherungen gegen unzählige Risiken angeboten. Für uns 

sind allerdings nur öffentlich bereitgestellte Versicherungen relevant. Für die Rechtfer-

tigung einer staatlichen Übernahme der Risiken wird eine Reiche von Argumentationen 

angeboten. Hier sollen nur einige davon kurz erwähnt, auf einer ausführlichen Bewer-

tung der Argumente soll aber verzichtet werden229. In der Regel wird die öffentliche 

Deckung einiger Risiken (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenver-

sicherung, Pflegeversicherung,...) durch folgende Argumentationen unterstützt: 

• Die Existenz einer überproportionalen Gegenwartsvorliebe für Konsum. Die Ge-

genwartsvorliebe führt ihrerseits zu einer Geringschätzung der Zukunftsrisiken. Da-

bei handelt es sich vorrangig um die Risiken eines Einkommensrückgangs und der 

übermäßigen Gesundheitsausgaben im fortgeschrittenen Alter. Bei einem freiwilli-

gen privaten Versicherungsmarkt würde es zu einem geringen Interesse für die Sub-

stitution der jetzigen Produktion durch Forderungen an die Zukunftsproduktion 

kommen. Das Gleichgewicht würde sich bei einer niedrigen Nachfrage nach Versi-

cherungspolicen einstellen. Um dies zu verhindern wird vom Staat eine einheitliche, 

für alle obligatorische Versicherung eingeführt. Die Nachfrage nach zusätzlichen 

Versicherungsleistungen kann dann vom privaten Versicherungsmarkt befriedigt 

werden. 

• Die Existenz von asymmetrischen Informationen würde die normale Funktionierung 

eines privaten Versicherungsmarktes nicht gewähren. Asymmetrische Informationen 

spiegeln sich in der adversen Selektion und in einem moral Hasard der Versicherten 

                                                 
229 Argumentationen zugunsten einer öffentlichen Bereitstellung der sozialen Sicherung stützen sich auf 
die Ausführungen im Zweifel und Eisen, Kapitel 9, 2000. 
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wider. Bei der adversen Selektion zwingt der Informationsvorsprung der Käufer den 

Anbieter von Versicherungspolicen, den Preis seiner Policen durch die Durch-

schnittsrisiken zu kalkulieren. Dadurch wird aber die Police für diejenigen mit un-

terdurchschnittlichen Risiken zu teuer, was zur Ausscheidung der besten Risiken 

führen wird. Dem Anbieter bleiben damit nur die schlechten Risiken und er muss 

mit Preiserhöhungen reagieren. Das Spiel wiederholt sich bis das gesamte System 

zusammenbricht. Der moral Hazard tritt allerdings erst nach dem Erwerb einer Ver-

sicherungspolice auf. Es wird befürchtet, dass nach dem Kauf einer Police, die Be-

reitschaft des Versicherungsnehmers zur Teilnahme an risikoreichen Aktivitäten zu-

nehmen wird. Dadurch könnten sowohl die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls als 

auch der Versicherungsschaden zunehmen. Dies würde genau so wie die adverse Se-

lektion den Zusammenbruch des Systems herbeiführen.  

• Die private Bereitstellung von Versicherungspolicen wird von höheren Transakti-

onskosten und von einem Zuschlag für eventuelle Zusatzrisiken begleitet. Dazu 

kommen auch die Kosten, die mit dem Verkauf von Policen verbunden sind. Da-

durch ist aber der Preis der Police zu hoch im Vergleich zu den gedeckten Risiken. 

Bei der obligatorischen staatlichen Versicherung entfallen diese Verkaufskosten. 

Ein Zuschlag für eventuelle Risiken ist dank der Solvenz des Staates auch nicht 

mehr notwendig. Es bleiben nur die Verwaltungskosten die bei einer öffentlichen 

Bereitstellung, wegen der Skalenerträge, niedriger ausfallen würden. Aus diesem 

Grund ist der Preis einer Police bei staatlicher Bereitstellung auch niedriger. 

 

Dazu könnten wir auch die in der Literatur oft genannten Präferenzen der Politi-

ker zugunsten einer staatlichen Übernahme von Risiken kurz erwähnen. Für einen 

Stimmenmaximierenden Politiker ist das Netz der sozialen Sicherung ein geeignetes 

Instrument um die Sympathien der Wähler zu gewinnen. So können sie zum Beispiel 

bestimmte Segmente der Rentenversicherung zur Privilegierung der einzelnen Wähler-

gruppen manipulieren.  
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10.2.2 Organisationsformen der sozialen Versicherung 

 

Die Finanzierung der Ausgaben für die soziale Sicherung erfolgt hauptsächlich 

durch die Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Steuerfinanzierte soziale 

Sicherung nach dem Konzept von Beveridge wird dagegen selten angewandt. Da der 

Staat die Defizite der Beitragsfinanzierten sozialen Sicherung in der Regel übernimmt, 

gibt es auf dem ersten Blick keine Unterschiede zwischen diesen beiden Finanzierungs-

formen. Eventuelle Differenzen ergeben sich bei der Betrachtung der tatsächlichen Trä-

ger der Finanzierungslast unter den beiden Systemen230. Trotzdem werden wir später 

versuchen zu Argumentieren, dass es für Albanien vorteilhaft wäre, die Beitragsfinan-

zierte soziale Sicherung aufzugeben, und zu einem Steuerfinanzierten System zu über-

gehen. 

Die Beiträge zur sozialen Sicherung werden meistens direkt vom Arbeitgeber an 

die Kasse der sozialen Sicherung überwiesen. Die Beiträge werden sowohl vom Arbeit-

geber als auch vom Arbeitnehmer gezahlt. Allerdings liegt der Anteil der Arbeitgeber 

oft etwas höher, um das System „attraktiver“ zu gestalten231. Solche Lösungen werden 

von den Arbeitnehmern vorgezogen. Sie unterliegen nämlich der Illusion, nicht die 

wirklichen Hauptträger der Versicherung zu sein. Die Arbeitgeber glauben auch nicht 

für die Finanzierung der Ausgaben auskommen zu müssen. Der Marktmechanismus 

ermöglicht ihnen, die gezahlten Beiträge, durch höhere Preise oder niedrigere Löhne zu 

überwälzen. Langfristig bleiben ihre Gewinne dadurch nicht beeinflusst232. Für die Ana-

lyse der Wirkungen der Sozialversicherungsbeiträge auf dem Arbeitsmarkt ist es aller-

dings irrelevant, wer der formelle Beitragszahler ist. Das neu entstandene Gleichgewicht 

auf dem Arbeitsmarkt wäre bei allen Finanzierungskombinationen identisch (es ändert 

sich nur der Bruttolohn). 

Zum Schluss dieses Unterkapitels sollen die zwei Organisationsformen der Ren-

tenversicherung als den wichtigsten Teil der sozialen Versicherung kurz erwähnt wer-

den. Die Rentenversicherung kann nach dem Umlageverfahren (PAYG), oder nach dem 

Kapitaldeckungsverfahren funktionieren. Ein Hybrides System als Kombination dieser 

                                                 
230 Falls die Einnahmen für die soziale Sicherung aus den Versicherungsbeiträgen erbracht werden, dann 
werden sie nur von den Beschäftigten getragen, bei einer Steuerfinanzierung (zum Beispiel durch die 
Mehrwertsteuer) werden die Kosten von der gesamten Bevölkerung getragen. 
231 Dahinter steckt die Überzeugung, dass sich Arbeitgeber um ihre Arbeitnehmer kümmern sollten. 
232 Vgl. auch Encyclopedia Britannica, „The Rationale for Social Security“. 
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zwei Varianten ist auch möglich. Ökonomen sind in der Regel von der Überlegenheit 

des Kapitaldeckungsverfahrens überzeugt. Dieses System soll eine höhere Sparquote 

und damit eine höhere Wachstumsrate des Nationaleinkommens ermöglichen. Dazu soll 

es zu niedrigeren öffentlichen Ausgaben und zu einer höheren Stabilität des Rentensy-

stems beitragen. Das Kapitaldeckungsverfahren soll vor allem bei instabilen demogra-

phischen Entwicklungen geeignet sein und würde die Zukunftsgenerationen weniger 

belasten. In den letzten Jahren erleben wir allerdings eine Dämpfung dieses Enthusias-

mus, wird doch an die reine theoretische Überlegenheit des Verfahrens intensiv gezwei-

felt233.  

 

10.3 Sozialversicherungsbeiträge und der Staatshaushalt 
 

Die Sozialversicherungsbeiträge werden an dem Institut der Sozialen Sicherung 

(ISSH), einer formell unabhängigen Institution entrichtet. Die Einnahmen des Instituts 

erscheinen allerdings auch bei der Bilanz des Staatshaushalts. Die Beiträge der sozialen 

Sicherung sind zwar eine wichtige Einnahmequelle für den albanischen Staatshaushalt, 

im internationalen Vergleich bleiben sie aber weiterhin auf niedrigem Niveau234. Vor 

allem wenn man von den sehr hohen Beitragssätzen in Albanien ausgeht. Die vielen 

Bemühungen zur besseren Erhebung und zu einer Erweiterung des Systems auch in der 

Landwirtschaft haben in dieser Hinsicht wenig bewirkt. Aus der Tabelle 9.1 ist Statt 

dessen ein Rückgang des Anteils der Sozialversicherungsbeiträge an das BSP zu ver-

zeichnen (von 4.5 % im 1996 auf 3.7 % im 2000). 

Von den anderen Transitionsländern lassen sich nur in Armenien und Mongolen 

vergleichbare Werte finden, also in den Ländern die nur ungern zum Vergleichherange-

zogen werden. In anderen Transitionsländer reicht der Anteil der Sozialversicherungs-

beiträgen an das BSP von 10% (Lettland, Ukraine, Kasachstan, Estland, Polen) bis zu 

15 % (Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Kroatien)235. Zugleich gehören die 

Beitragssätze in Albanien zu den höchsten in der Gruppe. Die Gründe für dieses Ab-

schneiden sind bei der schlechten Implementierung des Systems, der hohen Hinterzie-

hung der Beiträge, dem niedrigem Niveau des Prokopfeinkommens und bei der hohen 

                                                 
233 Zur Inzidenz der Sozialversicherungsbeiträge siehe auch Blankart, Kapitel 16, 2001. 
234 Über die Beiträge zur sozialen Sicherung in den Balkanländern, siehe auch João Costa, 2002. 
235 Vgl. hierzu auch IMF, „World Economic Outlook, Financial Crises, Causes and Indicators“, 1998, 
Seite 105. 
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Arbeitslosigkeit zu suchen236. Der große Anteil der Landwirtschaft an das BSP hat auch 

zu der Schwäche des Sozialversicherungssystems beigetragen. Die meisten Landwirte 

verfügen über kleine Grundstücke und werden mit vielen Existenzproblemen konfron-

tiert, und schenken daher dem Netz der sozialen Sicherung keine große Beachtung.  

 
1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001        

Als Anteil an die Budgeteinnahmen 

27,3       21,3      13,8       14,1      21,2     33,8      39,6      35,5      36,8      35,5   

19,6       16,4      17,8       23,3      29,6     28,4      21,8      21,7      19,2      19,3 

Anteil an das BSP 

MWSt/USt. 

Sozialversicherungs- 

beiträge 

 

MWSt/USt. 

Sozialversicherungs-

beiträge 

4,7          4,0        2,7        2,5         3,2        4,6       6,2        5,9        7,1        7,0   

3,4          3,1        3,5        4,1         4,5        3,8       3,4        3,6        3,7        3,8 

 

Tabelle 9.1 Die Sozialversicherungsbeiträge und der Staatshaushalt. Quelle: IMF (1999 
und 2001). 
 

10.4 Die gesetzliche Regelung der sozialen Sicherung 
 

10.4.1 Die Gestaltung des Systems 

 

Wie bereits erwähnt, trugen verschiedene Faktoren dazu bei, dass das albanische 

System der sozialen Sicherung, zu Beginn der Transformation vor ernsthaften Schwie-

rigkeiten geriet. Eine grundlegende Reform war notwendig um das völlige Zusammen-

bruch des Systems zu verhindern. Die Verordnung Nr. 249 „Für die Gründung des Insti-

tuts für soziale Sicherung“ von Juni 1992, war der erste Schritt in dieser Richtung. Die 

Verordnung sieht die Gründung eines Instituts vor, der als unabhängig funktionieren 

soll, der später verabschiedete Statut des Instituts (Verordnung Nr.161 vom April 

1994237) schränkt aber diese Unabhängigkeit entschieden ein. Nach dem §13 dieses 

Statuts ist der Verwaltungsrat die höchste Führungsebene des Instituts. Die Hälfte der 

12 Verwaltungsratmitglieder einschließlich des Präsidenten wird vom Ministerrat er-

                                                 
236 Obwohl das Prokopfeinkommen eher als Indikator für das Niveau der öffentlichen Ausgaben für sozia-
le Sicherung verwendet werden kann, nicht aber auch für den Anteil der Sozialversicherungsbeiträgen an 
das BSP. Siehe auch Barbara Fakin und Alain de Crombrugghe, 1997. 
237 Verordnung, „Über den Statut des Instituts für soziale Sicherung“, 1994. 
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nannt. Der Verwaltungsrat seinerseits wählt den Direktor des Instituts, so dass praktisch 

die wichtigsten Posten aufgrund politischer Präferenzen besetzt werden. 

Das Gesetz Nr. 7703 „Über die soziale Sicherung in Albanien“ dient als Geset-

zesgrundlage für die soziale Sicherung. Im Laufe der Zeit kam es öfters zu Änderungen 

einzelner Paragraphen. Dabei ging es hauptsächlich um Anpassungen des Rentenni-

veaus an die Einkommenserhöhungen. Der Netz der sozialen Sicherung deckt folgende 

Risiken: kurzfristige Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit238, Rentenalter und Kinderer-

ziehung. Die Krankenversicherung wird gesondert geregelt (das Gesetz Nr. 7870 „Über 

die Krankenversicherung in Albanien“). Für die Verwaltung der Ausgaben in der Kran-

kenversicherung wurde ein Institut gegründet (Das Institut der Versicherung für ge-

sundheitliche Vorsorge). 

 

10.4.2 Die Beitragssätze für die soziale Sicherung 

 

Die Reform des Systems der sozialen Sicherung im Jahr 1993 führte zu einer 

gewaltigen Beitragserhöhung. So stieg der Beitragssatz einmalig von 19 % auf 42.5 %. 

Um die Reform aus der Sicht der Arbeitnehmer „attraktiver“ zu gestalten, sollte ihr An-

teil nur 10 % betragen. Der Rest von 32.5% musste von den Arbeitgebern gezahlt wer-

den. Zugleich kam der Staat im ersten Jahr, für den Anteil der Arbeitnehmer (10 %) auf. 

Der Beitrag des Staates würde dann bis 1996 kontinuierlich zurückgehen. 1995 wurde 

ein zusätzlicher Beitrag für die Krankenversicherung in Höhe von 3.4 % eingeführt 

(Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jeweils 1.7 %). Damit stieg der gesamte Beitrag 

für die soziale Sicherung auf 45.9 %, womit das Land sehr hohe Beitragssätze im inter-

nationalen Vergleich aufweist. Allerdings müssen die Beiträge nur für eine bestimmte 

Einkommensspane entrichtet werden. Die Berechnung beginnt bei 6.040 Lek (≈ 45 

US$239) und endet bei einem Einkommen von 18.120 (≈135 US$)240.  

Diese Beitragssätze gelten nur für nichtselbstständige Arbeitnehmer (nicht in der 

Landwirtschaft). Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Beiträge einzubehalten und mo-

                                                 
238 Gilt nicht für Selbstständige und für Beschäftigte in der Landwirtschaft. Gesetz Nr. 7703, §9. 
239 Zu dem Wechselkurs von 1998. 
240 Verordnung Nr. 73 von Januar 1998. Am Anfang lag die obere Bemessungsgrundlage bei nur 4917 
Lek (Verordnung Nr. 452, September 1993) und wurde dann mehrmals erhöht (auf 6.768 Lek durch die 
Verordnung Nr. 610 von Dezember 1993, 9.540 Lek durch die Verordnung Nr. 42 von Januar 1995, 
12.300 Lek. durch die Verordnung Nr. 180 von März 1996 und auf 14.730 Lek. durch die Verordnung Nr. 
20 von Januar 1997. Später (2002) wurde die obere Bemessungsgrundlage verdoppelt. 
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natlich an das Konto des ISSH zu überweisen241. ISSH muss auch die Beiträge für die 

Krankenversicherung einziehen, und leitet sie dann an das ISKSH weiter242. Der Bei-

tragssatz für Selbstständige liegt bei 41.5% eines Minimallohnes (34.5 für soziale Si-

cherung und 7 % für die Krankenversicherung). Landwirte zahlen einen niedrigeren 

Satz. Abhängig von der Qualität ihres Besitzes liegt der Beitragssatz bei 12 % (9+3) 

oder bei 20 % (15 + 5)243. Sie werden auf einem einheitlichen hypothetischen Jah-

reseinkommen erhoben. Dabei wurde das Jahreseinkommen sehr niedrig gesetzt (etwa 

100 US$). 

Die Einnahmen des ISSH werden dann wie folgt an die fünf Abteilungen des Instituts 

verteilt: 

• Abteilung für die Rentenversicherung  31.7 % 

• Abteilung für die Arbeitslosenversicherung   6.0 %244  

• Abteilung für die Kindererziehung    2.8 % 

• Abteilung für Krankentagegeldversicherung        1.5 % 

• Abteilung für die Arbeitsunfallversicherung   0.5 %245 

 

Der Transfer von finanziellen Mittel innerhalb der Institutsabteilungen ist per 

Gesetz verboten. Falls es doch dazu kommt, dann muss der Transfer als ein Kredit ge-

handelt und mit 3 % jährlich verzinst werden246. Allerdings kommt es fast nie zu sol-

chen Transfers, operieren doch alle Abteilungen regelmäßig mit Defiziten. Das Gesetz 

verlangt auch die Bildung von ausreichenden Reserven innerhalb des Instituts. Sie 

müssten mindestens die dreimonatigen Ausgaben für Renten decken können. Ursprüng-

lich wurde auch die Bildung von Reserven in anderen Abteilungen vorgesehen, genau 

so wie ihre strikte Verwendung (auch Investitionsmöglichkeiten)247. Allerdings sollten 

diese Reserven von den Überschüssen der einzelnen Abteilungen gebildet werden, wo-

durch sich die weitere Erklärung erübrigt.  

Die Beitragszahlungen der Versicherten stellen die wichtigste Einnahmequelle 

des ISSH dar. Der Rest besteht aus Subventionen des Staatshaushalts und aus den von 

                                                 
241 Alle drei Monate für Selbstständige und in nur zwei Raten für Landwirte. Siehe auch die Finanzver-
ordnung des ISSH Nr. 5, §13. 
242 ISSH erhält dafür 1% der Einnahmen. 
243 Für Sozial- und Krankenversicherung.  
244 Das Institut entrichtet zwar auch die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung, die entsprechenden 
Leistungen an Arbeitslose werden aber vom Staatshaushalt gezahlt. Dadurch wird das wahre Defizit des 
Instituts permanent unterschätzt. Vgl. auch Volker Treichel, 2001.  
245 Vgl. auch die Verordnung über die Versicherungsbeiträge für das Jahr 1993, Nr. 2, Abschnitt 1. 
246 Siehe auch die Finanzverordnung des ISSH Nr. 5, Abschnitt 2. 
247 Siehe auch die Finanzverordnung des ISSH Nr. 5, Abschnitt 5, 6 und 7. 
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dem Staat gezahlten Beiträgen für Personen, die aus bestimmten Gründen nicht versi-

chert sind. Das Gesetz sieht auch andere Einnahmequellen vor (Strafzahlungen, Schen-

kungen, Zinseinnahmen aus Investitionen usw.)248. Der Staat ist verpflichtet, jegliche 

Defizite des ISSH aus Steuereinnahmen zu decken249. Die Finanzielle Aktivität des In-

stituts sollte von einer „externen“, „unabhängigen“ und mit „weitreichenden“ Kompe-

tenzen ausgestatteten Kontrollkommission überwacht werden. Dies ist aber eine rein 

theoretische Konstruktion, ist doch der Direktor des Instituts für die Schaffung der 

Kommission zuständig250. 

 

10.4.3 Das Gesetz, Privilegien und Sonderregelungen 

 

Die größten Privilegien stammen aus der Zeit vor der Reform des Systems. Die 

Liberalisierung der Frühpensionierung (in der Hoffnung, so die Lage auf dem Arbeits-

markt zu mildern), wurde so massiv genutzt, dass es nur innerhalb von zwei Jahren 

(1992, 1993) zu einer Erhöhung um 36 % (von 11% auf 15 %) des Anteils der Rentner 

an die Bevölkerung kam251. Bei mehr als einem drittel der Rentenaträge in diesen zwei 

Jahren ging es um Frührenten, was zu einem deutlichen Rückgang des effektiven Ren-

tenalters führte252.  

Privilegiert werden auch politisch Verfolgte des alten Systems. Nach dem Ge-

setz Nr. 7514 von September 1991 (geändert im Dezember 1993) wurde die gesamte im 

Gefängnis verbrachte Zeit für Versicherungszwecke anerkannt, und zwar mit dem dop-

pelten Koeffizient. Dazu wurden jegliche Alterseinschränkungen aufgehoben, für den 

Fall dass die Rente der politisch Verfolgten von studierenden Kindern bezogen wird253. 

Eine Sonderbehandlung ist auch für Offiziere der Streitkräfte des Landes und für 

Individuen in bestimmten Führungspositionen innerhalb der öffentlichen Verwaltung 

vorgesehen. Das Gesetz Nr. 8087 von 1996 sieht eine Zusatzrente für Offiziere vor254. 

                                                 
248 Das Gesetz Nr. 7703, §66. 
249 Das Gesetz Nr. 7703, §67 und §69. 
250 Siehe auch die Finanzverordnung des ISSH Nr. 5, §26. 
251 Vgl. auch ISSH, “Statistikat“, Broschüre, 1999. 
252 Vgl. auch Internationale Revue für Soziale Sicherung, 1994, Seite 85. Demnach war das effektive 
Rentenalter auf 56 Jahre für Männer und 52 Jahren für Frauen zurückgegangen. Die Versicherten hatten 
intensiv die privilegierte Handhabung der Schwerarbeit ausgenutzt. Zudem hatten sie oft schwere Krank-
heiten angegeben.   
253 Das Gesetz Nr. 7514 von September 1991. 
254 Bei kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit beträgt die Zusatzzahlung 20% des Tageseinkommens. Die Zu-
satzrente kann hingegen bis zu 50% der normalen Altersrente für Offiziere betragen. Offizieren wird auch 
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Zudem sind Zusatzleistungen bei kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit sowie eine erleichterte 

Frühpensionierung vorgesehen. Alle nach diesem Gesetz empfangenen Leistungen sind 

steuerfrei255. Die daraus entstandenen Ausgaben werden zu 100% vom Staat finanziert. 

Mehr als 9.000 Offiziere profitierten 2001 von diesen Privilegien, bei den meisten 

(72%) handelt es sich um Frühpensionierungen256. Die Zusatzleistungen für Individuen 

in Führungspositionen werden durch das Gesetz 8097 von 1996 geregelt. Die Finanzie-

rung wird hauptsächlich durch den Staatshaushalt ermöglicht, die Versicherten müssen 

nur mit einem kleinen Prozentanteil ihres Einkommens partizipieren (1 %-3 % abhängig 

von der Einstufung in zwei Kategorien)257. Für Teilnehmer ist eine Frühpensionierung 

ab 55 Jahren vorgesehen. Die Zusatzrente kann, abhängig von der Dienstzeit, bis zu 60 

% des Lohnsatzes betragen. Die Zahl der Leistungsempfänger nach diesem Gesetz war 

2001, mit nur 422 immer noch sehr gering258. 

Die Übernahme eines Anteils der Arbeitnehmerbeiträge für die Jahre 1993-1996 

seitens des Staatshaushalts könnte auch als ein Privileg aufgefasst werden. Dazu zählt 

auch die Entscheidung der albanischen Regierung aus dem Jahr 1999, die Verzugszin-

sen für Landswirte, die Jahrelang ihre Beiträge nicht gezahlt hatten, zu erlassen. Dies 

allerdings nur für diejenigen, die sich bereit erklärten, ihre gesamte Schuld zu beglei-

chen. Diese Entscheidung kam anscheinend bei den Landwirten sehr gut an259. So kam 

es nur in zwei Jahren zu einer Verfünffachung der Beitragszahler aus der Landwirt-

schaft (von 38.500 in 1998 auf 180.000 in 2000)260. Allerdings war der Erfolg nur von 

kurzer Dauer. Bereits ein Jahr später wird ein Rückgang der Beitragszahler um 2 5% 

gemeldet. Nichtsdestotrotz bleibt die Teilnahme der Landwirte an das System der sozia-

len Sicherung weiterhin sehr niedrig. 

                                                                                                                                               
eine Frühpensionierung gewährt (ab 50 Jahren abhängig von der Kategorie). Vgl. auch das Gesetz Nr. 
8087 von März 1996.  
255 Das Gesetz Nr. 8087, §4. 
256 Vgl. auch ISSH, „Statistiken des ISSH, Januar 2001- Juni 2001“, 2001. 
257 Zur ersten Gruppe gehören Mitglieder des Ministerrats, Abgeordnete des albanischen Parlaments, 
Richter des Verfassungsgerichts und Direktoren der relevanten öffentlichen Institutionen. Die zweite 
Gruppe umfasst alle Beschäftigten im öffentlichen Sektor die zumindest als Spezialisten eingestuft sind.   
258 Vgl. auch ISSH, „Statistiken des ISSH, Januar 2001- Juni 2001“, 2001. 
259 Sie mussten für jedes fehlende Versicherungsjahr nur etwa 10 US$ an Beiträgen bezahlen. 
260 Vgl. auch Volker Treichel, 2001, Seite 6 und ISSH, „Statistiken des ISSH, Januar 2001- Juni 2001“, 
2001. 
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10.4.4 Gesetzesübertretungen und vorgesehene Sanktionen 

 

Das Gesetz Nr. 7703 sieht die verspätete Überweisung der Beiträge, die verspä-

tete Anmeldung der Beschäftigten und die falsche Berechnung der Beiträge als Verlet-

zungen vor. Dafür sind Bußgelder und Verzugszinsen (0.5 % täglich für verspätete 

Überweisungen261) vorgesehen. Falls der Versicherte aufgrund von gefälschten Unter-

lagen Leistungen der sozialen Sicherung bezieht, so muss er die empfangenen Zahlun-

gen in voller Höhe zurückzahlen. Ihm drohen aber keine weitere Straffen262. Diejenigen 

die auf längere Frist ihre Beiträge nicht überweisen, sollten rechtlich verfolgt werden. 

ISSH kann auch eine Zwangsvollstreckung einleiten. Aus einem Rundschreiben des 

Direktors des ISSH an die regionalen Filialen von Oktober 1996 ist festzustellen, dass 

die Kosten einer Zwangsvollstreckung (bis zu 7 % des Streitwerts) vom Institut selbst 

getragen werden263.  

 

10.5 Bisherige Entwicklungen im albanischen Sozialversicherungssystem  
 

10.5.1 Verschiedene Gruppen der Beitragszahler 

Das Institut klassifiziert die Beitragszahler nach zwei Kriterien: 

1. Art der Versicherung die sie zahlen  

• Kurzfristige Arbeitsunfähigkeit 

• Rentenversicherung 

• Arbeitsunfallversicherung 

• Arbeitslosenversicherung 

• Kindererziehung 

2. Nach Art ihres Arbeitsverhältnisses: 

• Öffentlicher Sektor  

• Staatsunternehmen 

• Arbeitnehmer aus dem privaten Sektor 
                                                 
261 Das Gesetz Nr. 7703, §16. 
262 Verordnung Nr. 452 vom September 1993, Abschnitt 6. 
263 Rundschreiben Nr. 753/1Prot des Generaldirektors des ISSH an den Leiter der Zweigstelle in Tirana, 
Oktober 1996. 
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• Selbstständige 

• Landwirte 

• Freiwillig Versicherte 

• Personen deren Beiträge vom Staat übernommen werden (z.B. Wehrdienstlei-

stende, Arbeitslose) 

 

Nur bei der Rentenversicherung müssen alle Versicherten partizipieren. Land-

wirte und Selbstständige müssen bei der kurzfristigen Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsun-

fallversicherung und bei der Arbeitslosenversicherung nicht bezahlen. Deshalb ist in 

diesen Abteilungen die Zahl der Versicherten auch deutlich niedriger als bei der Ren-

tenversicherung (268.330 gegenüber von 473.792 für das Jahr 2001)264. Bei der Klassi-

fizierung nach Art des Arbeitsverhältnisses dominieren die Beschäftigten im öffentli-

chen Sektor und die Landwirte, obwohl der Beitrag der Landwirte zu den Einnahmen 

des Instituts zweitrangig bleibt. So konnte das Institut im Jahr 2000 mit den Beiträgen 

der Landwirte lediglich 3% seiner gesamten Ausgaben decken. Für die Zeit davor fällt 

diese Zahl noch geringer aus. 

 

10.5.2 Der Staat und das ISSH 

 

Der Staat stellt die wichtigste Einnahmequelle für das System der sozialen Sicherung in 

Albanien dar. Seine Mittel fließen dem Institut durch die folgenden Kanäle zu: 

1. Beschäftigte in dem öffentlichen Sektor – In diese Gruppe finden wir auch die 

größte Zahl der Beitragszahler. Es handelt sich dabei um Beschäftigte in der öf-

fentlichen Verwaltung und in öffentlichen Unternehmen. Dies gewährleistet eine 

vollständige Erfassung der Versicherten und eine wahrheitsgetreue Angabe des 

Lohnniveaus. Aus diesem Grund kommen zurzeit mehr als die Hälfte der regulä-

ren Einnahmen des Instituts von dieser Gruppe der Beitragszahler. In den letzten 

Jahren ist es zwar zu einem kontinuierlichen Rückgang der Beitragszahler in 

diesem Sektor gekommen, sehr bald ist aber mit einer Umkehrung des Trends zu 

rechnen. Der Prozess des mittelfristigen Verwaltungsabbaus im öffentlichen 

Sektor dürfte bereits für abgeschlossen erklärt werden, wodurch der Beitrag die-

ser Gruppe an die Einnahmen des Instituts stabilisiert werden soll (der prozen-

                                                 
264 Vgl. auch ISSH, „Statistiken des ISSH, Januar 2001- Juni 2001“, 2001.  
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tuale Anteil an die Einnahmen könnte allerdings infolge einer besseren Erfas-

sung des privaten Sektors und einer Erweiterung der Teilnehmerzahl aus der 

Landwirtschaft, zurückgehen). So war die Zahl der Beschäftigten im öffentli-

chen Sektor 2001 auf nur 138.000 zurückgegangen (1995 waren es noch 

165.000). Der Rechnungshof berichtet zwar gelegentlich von öffentlichen Insti-

tutionen oder Unternehmen die es versäumen, die einbehaltenen Beiträge zu 

überweisen, dies bleibt aber auf einem sehr niedrigen Niveau.  

2. Beschäftigte in den Staatsunternehmen – Zu Beginn der Transformation, eine 

sehr wichtige Gruppe für das System (vergleichbar mit der ersten Gruppe). 

Durch die Privatisierung des Staatseigentums ist es allerdings zu einem ständi-

gen Ruckgang der Beitragszahler gekommen. War diese Gruppe 1995 mit 

143.000 Beschäftigten für rund ein drittel der regulären Einnahmen des Instituts 

verantwortlich265, so ging ihr Beitrag 2001 mit nur 59.000 Arbeitnehmer spürbar 

zurück. Für die Zukunft ist von einem weiteren Rückgang der Relevanz dieser 

Gruppe auszugehen.  

3. Bestimmte Gruppen deren Beiträge vom Staat gezahlt werden – Dazu zählen 

Wehrdienstleistende, Offiziere sowie Bezieher vom Arbeitslosengeld. Zu Be-

ginn war die Zahl der Empfänger vom Arbeitslosengeld recht hoch, deshalb wa-

ren auch die Einnahmen des Instituts aus dieser Kategorie beachtlich. Sehr 

schnell landete aber die Mehrheit der Arbeitslosen bei der „Ndihma ekonomike“ 

eine Art Sozialhilfe, wozu die Rolle dieser Kategorie stark zurückging. So waren 

es 2001 lediglich 31.581 Beitragszahler aus dieser Gruppe (verglichen mit 

261.000 aus dem Jahr 1993).  

4. Differenzzahlungen aus dem Haushalt für die Versicherung der Landwirte. 

5. Die Finanzierung der Zusatzversicherungen für Offiziere der albanischen Armee 

und für Individuen in Führungspositionen innerhalb der öffentlichen Verwal-

tung. 

6. Transferzahlungen für Preissubventionen für bestimmte öffentliche Dienstlei-

stungen und Konsumgüter (Strom, Brot). 

7. Die Finanzierung der Defizite des Instituts. In einigen Jahren handelt es sich um 

Defizite die sogar mehr als 50 % der gesamten regulären Einnahmen des Insti-

tuts überschreiten. So betrug der Defizit für das Jahr 2000 mehr als 10 Mlrd. Lek 

                                                 
265 Vgl. auch ISSH – jährliche Statistiken, 1999. 
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(≈ 75 Mio. US$) was mehr als die Hälfte der Einnahmen des Instituts aus-

macht266.  

 

Wenn wir alle diese Kanäle addieren (einschließlich der Defizitfinanzierung) ergibt sich 

ein Anteil des Staates von mehr als 85%. 

 

10.5.3 Der private Sektor 

 

Die Ausweitung des Sozialversicherungsnetzes innerhalb der privaten Wirtschaft 

wurde von vielen Schwierigkeiten begleitet. Viele Unternehmer melden ihre Arbeit-

nehmer überhaupt nicht beim Institut, andere wiederum weigern sich, die einbehaltenen 

Beiträge an die Kasse des Instituts zu überweisen. Mit ungefähr 60.000, blieb die Zahl 

der registrierten Arbeitnehmer seit 1996 relativ konstant (61.860 für das Jahr 2000). 

Fast 15% davon (9200 für 2000) überweisen ihre Beiträge überhaupt nicht, wodurch 

sich die Zahl der faktischen Teilnehmer zusätzlich reduziert. Für das Jahr 2001 wurden 

vom Institut widersprüchliche Angaben veröffentlicht. Das Institut meldet eine Zahl der 

registrierten Arbeitnehmer von 58.119, gleichzeitig sollen aber Beiträge für 71.427 Ar-

beitnehmer überwiesen worden sein267. 

Unter Berücksichtigung der Selbstständigen (23.864 Registrierte für das Jahr 

2000, davon haben nur 15.751 ihre Beiträge auch überwiesen) ergibt sich eine Gesamt-

zahl von weniger als 75.000 Teilnehmern aus der privaten Wirtschaft. Beide Kategorien 

zusammen tragen mit ungefähr 1/6 der regulären Einnahmen des Instituts bei. Zugleich 

berichtet aber die nationale Beschäftigungskommission von 207.000 Beschäftigten im 

privaten Sektor. Nur ein drittel davon werden als von dem System der sozialen Siche-

rung erfasst. 

Viele Faktoren haben zu einer Hinterziehung dieser Ausmaße mitgeholfen. Viele 

Arbeitnehmer werden ohne Arbeitsverträge beschäftigt. Die nationale Beschäftigungs-

kommission geht davon aus, dass mehr als ein drittel der Beschäftigten keinen gültigen 

Arbeitsvertrag unterzeichnet haben, in der Realität könnte die Zahl noch höher ausfal-
                                                 
266 Vgl. auch Rechnungshof „Bericht über die Umsetzung des Staatshaushaltes 2001“. 
267 Widersprüchlich sind auch Informationen über die Zahl der Versicherten unter den Selbstständigen. 
Viele sind der Meinung dass es sich in diesen Fällen um keine Zufallsfehler handelt. Vielmehr würde 
ISSH systematisch versuchen, die Bevölkerung irrezuführen, um den faktischen Bankrott des Instituts 
(und die starke Abhängigkeit vom Staatshaushalt) zu verschleiern. Einige Tageszeitungen bezeichnen das 
Institut sogar als eine zusammengebrochene Pyramide. Vgl. auch die Tageszeitung Republika von 06.09 
und 08.09.2000.  
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len. Bei vielen Aktivitäten ist die Zusammenarbeit mit dem ISSH auf einem sehr niedri-

gen Niveau (Einzelhandel, Hotel und Gastronomieangestellte, Handwerkersubunter-

nehmen und unqualifizierte Arbeitskräfte im Baubereich, usw.)268. Arbeitgeber haben 

wenig Anreiz, ihre Arbeitnehmer ordnungsgemäß anzumelden, zumal das Risiko ent-

deckt und bestraft zu werden minimal ist. Durch die sehr hohen Beitragssätze werden 

sie zusätzlich zur Hinterziehung motiviert. Statt dessen ziehen sie moderate Lohnerhö-

hungen für ihre Arbeitnehmer vor, weil sie dadurch auch die Akzeptanz der Arbeitneh-

mer erkaufen. Das niedrige Einkommensniveau und das mangelnde Vertrauen an die 

Arbeit des ISSH bewirken nämlich auch bei den Arbeitnehmern eine Gegenwartsvorlie-

be bezüglich des Konsums. Viele Arbeitnehmer glauben (möglicherweise zu recht) 

nicht an eine Korrelation zwischen den von ihnen gezahlten Beiträgen und den Leistun-

gen des Versicherungsnetzes, andere wiederum setzen weiterhin auf die traditionelle 

Versorgung innerhalb der Familie.  

Es gibt in Albanien viele Unternehmen die ihre Aktivität ausüben, ohne die da-

für notwendige Lizenz zu beantragen. Schätzungen gehen von 20% der aktiven Unter-

nehmen aus, die formell gar nicht existieren. Die Hinterziehung der Sozialversiche-

rungsbeiträge wird durch die mangelnde Zusammenarbeit zwischen der Zentralinstitu-

tionen (ISSH, das Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten, die staatliche 

Finanzkontrolle gegen die Schwarzarbeit, die Steuerverwaltung) zusätzlich erleichtert. 

Daher können es sich manche Arbeitgeber oft erlauben, unterschiedliche Angaben über 

die Beschäftigung beim Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten und beim 

ISSH zu machen. Wie die führende albanische Tageszeitung Shekulli im Dezember 

2002 berichtete, waren zu dieser Zeit bei der nationalen Beschäftigungskommission 

46.147 Wirtschaftsubjekte gemeldet. Beim ISSH waren aber nur 35.664 davon regi-

striert269. Sehr oft wird die Lizenz der Wirtschaftsubjekte erneuert, auch wenn die Un-

ternehmen ihre Verpflichtungen gegenüber ISSH nicht beglichen haben (die Erneuerung 

der Lizenz darf nur nach Zahlung der gesamten Schuld gegenüber ISSH erfolgen).  

Die Sozialversicherungsbeiträge werden erst ab einem bestimmten Lohnniveau 

erhoben. Diese Regelung wird von einigen Arbeitgebern intensiv missbraucht. Sie las-

sen ihre Arbeitnehmer beim ISSH registrieren, geben allerdings sehr niedrige Löhne an. 

Den Restbetrag erhält der Arbeitnehmer dann „unter die Hand“, oder der Arbeitgeber 

bereitet zwei Lohnzettel vor (die eine für den Arbeitnehmer, und die andere für das 

                                                 
268 Siehe auch Gazeta Ekonomia, „ISSH, ISHP dhe tatim-Taksat drejt bashkepunimit, Viti 2000, do te 
rritet numri i kontribuesve“, 14.05.2000. 
269 Die Tageszeitung Shekulli, „ISSH, paguani sigurimet qe te merrni licencat“, 10.12.2002. 
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ISSH). So wurden 2001 für ungefähr zwei drittel der Beschäftigten im privaten Sektor, 

Monatslöhne unter 10.000 Lek (≈ 75 US$) angegeben270. Dies wurde auch von einigen 

Bauunternehmen praktiziert, obwohl die gezahlten Löhne dort in der Regel über dem 

Landesdurchschnitt liegen.  

Trotzdem neigen die Führungsmanager des Instituts dazu, von außergewöhnli-

chen Erfolgen bei der Implementierung der Gesetze mit Begeisterung zu berichten. Die 

offiziellen des Instituts sehen weiterhin keinen Grund für eine signifikante Verbesse-

rung ihrer Vorgehensweise und für eine Verschärfung der Sanktionen. Statt dessen 

glauben sie an eine Erweiterung des Systems dank ihrer „qualitativen“ Arbeit und dem 

„erfolgreichen“ Marketingkonzept271. Es entsteht der Eindruck dass alle außer den Mit-

arbeitern des Instituts, von der auswegslosen Situation des Sozialversicherungssystems 

in Albanien überzeugt sind. Bei einem Gespräch mit dem Direktor des ISSH konnte der 

Autor nur von den „Erfolgen“ des Managements und der entscheidenden „Verbesserun-

gen“ des Netzes etwas erfahren. 

 

10.5.4 Selbstständige in der Landwirtschaft 

 

Die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Landwirten sind noch ausgeprägter. 

Dem Institut wird allerdings vorgeworfen, durch künstliche Schönrechnerei, die Öffent-

lichkeit in dieser Hinsicht irreführen zu wollen. In ihren Statistiken versucht ISSH, das 

gesamte Erwerbspotential in der Landwirtschaft als versichert anzugeben, wodurch die 

Teilnehmerzahl mehrfach überhöht wird. So werden für das Jahr 1992 genau 500.000 

Versicherte aus dieser Kategorie angegeben, ein Jahr später sollen es dann genau 

400.000 sein. Für 1994 wird exakt die gleiche Zahl angegeben. Interessant sind auch die 

entsprechenden Zahlen für die Jahre 1995 und 1996. Erst geht die Zahl der Versicherten 

um 16% zurück und steigt dann auf einmal um runde 67% (226.000), was einfach keine 

Logik ergibt. Während dieser Zeit bewegt sich die Zahl derjenigen die ihre Beiträge 

auch tatsächlich überweisen, mit 30.000-40.000 auf einem sehr niedrigen Niveau. Die 

Lage wird sich erst 1999 deutlich verbessern, nach der Entscheidung der albanischen 

Regierung, auf die Verzugszinsen für nicht gezahlte Beiträge zu verzichten. Von dieser 

Erleichterung könnten allerdings nur Landwirte profitieren, die bereit waren, einen Teil 

                                                 
270 Vgl. ISSH, „Statistiken des ISSH, Januar 2001- Juni 2001“, 2001. 
271 Aus der ISSH, „Entwicklungsstrategie der sozialen Sicherung für die Jahre 1998-2005“, unveröffent-
lichtes Material. 
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ihrer früheren Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Entscheidung kam bei den Land-

wirten sehr gut an, stieg doch die Zahl der Versicherten nur innerhalb eines Jahres von 

39.000 auf 140.000272.  

Nichtsdestotrotz gilt das albanische System der sozialen Sicherung der Landwir-

te als missglückt. Das Institut kann mit den hier erzielten Einnahmen, nicht mal 3 % 

seiner Ausgaben finanzieren. Für die nächsten Jahre ist auch keine gravierende Verbes-

serung in Sicht. Vieles hat dazu beigetragen dass das System für die meisten Landwirte 

weiterhin unattraktiv bleibt273: 

• Landwirtschaftsrenten bleiben auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Anpassung mit 

der Lohnentwicklung und mit den anderen Rentenarten war nur unzureichend. 

• Das Einkommensniveau in der Landwirtschaft liegt immer noch weit unter dem 

Landesdurchschnitt 

• Viele Landwirte haben kein Vertrauen an das System der sozialen Sicherung. Statt 

dessen erhoffen die meisten eine Erfassung durch die „ndihma ekonomike“  

• Nur Landwirte mit mindestens 20 Beitragsjahren kommen im Genuss einer Alters-

rente 

• Beitragszahler werden in der Regel trotzdem gezwungen, im Krankheitsfall zusätz-

liche informelle Zahlungen zu leisten, usw. 

 

Da System zieht hauptsächlich ältere Landwirte an. Mehr als zwei drittel der tat-

sächlichen Beitragszahler sind alter als 40 Jahre274. Dadurch wird aber die soziale Ver-

sicherung in der Landwirtschaft insgesamt zu einer kostspieligen Aktivität für das Insti-

tut und den Staat. Gleichzeitig bleiben die gezahlten Leistungen so niedrig, um die bei 

der Erhebung anfallenden Kosten zu rechtfertigen. Das Institut musste allein für die 

Ausweitung des Netzes in der Landwirtschaft 300 weitere Arbeitskräfte beschäftigen275. 

Selbst bei einer günstigen Variante, wenn das Institut nur Durchschnittslöhne zahlen 

würde (100-120 US$), müssten die Beiträge von etwa 40% der Landwirte (60.000) nur 

für Lohnzahlungen dieser 300 Mitarbeiter ausgegeben werden. Bei der Beurteilung des 

gesamten Systems sollte dies als wichtiges Argument berücksichtigt werden. 

Zu erwähnen sind auch die Schwierigkeiten des Instituts bei der Bewertung der 

Anspruchsberechtigungen bei Rentenzahlungen. Hierfür ist auch die Beschäftigung der 
                                                 
272 Vgl. auch Volker Treichel, Seite 9, 2001. 
273 Gilt auch für Neuzugänge. 
274 Über die Hinterziehung der Sozialversicherungsbeiträge in der Landwirtschaft siehe auch Briken Meça 
und andere, 2000. 
275 Vgl. auch Merita Xhumari und andere, 1998. 

 127



Beitragszahler vor der Transition zu berücksichtigen. In diesem Fall ist das Institut an 

die Informationen der ehemaligen Landwirtschaftskooperativen und Staatsfarmen an-

gewiesen. Dies wurde aber von den Liquidationsverwaltern in den landwirtschaftlichen 

Genossenschaften und Staatsfarmen intensiv für persönliche Bereicherung missbraucht. 

Sie werden vom Institut beschuldigt, gegen informelle Zahlungen, die Angaben über die 

Beschäftigungszeiten einzelner Individuen zu manipulieren. Oft weigern sich die Ver-

walter, ihre Informationen an das Institut weiterzuleiten276. 

 

10.6 Die Krankenversicherung 
 

Zum Schluss dieses Unterkapitels soll auch die Entwicklung im albanischen Sy-

stem der Krankenversicherung kurz erläutert werden. Wie bereits erwähnt, werden auch 

die Beiträge zur Krankenversicherung vom ISSH erhoben und dann an das ISKSH wei-

tergeleitet. Die getrennte Berechnung der Krankenversicherungsbeiträge wurde 1994 

beschlossen, in der Überzeugung, dass dadurch ein, dem Westen ähnliches System auf-

gebaut wird. Der Beitragssatz ist mit 3.4% des Bruttolohns recht niedrig und wird so-

wohl von den Arbeitgebern als auch von den Arbeitnehmern jeweils zu 50% gezahlt. 

Die so erzielten Einnahmen sind unbedeutend. Sie werden für die Finanzierung einiger 

Medikamente und für die Löhne eines kleinen Teils der Beschäftigten im Gesundheits-

sektor verwendet.  

Allerdings führt der schlechte Ruf der Staatskliniken dazu, dass viele Patienten 

für die Durchführung von Laboranalysen oft eine Privatklinik (oft ohne Zulassung) auf-

suchen. Einige schwarze Schaffe unter den Privatkliniken nutzen dieses mangelnde Ver-

trauen an Staatskliniken, und füllen ihre Formularen mit Standardwerten, ohne irgend-

welche Analysen durchzuführen. Oder werden in illegale Aktivitäten involviert, wie die 

Durchführung von Abtreibungen bei fortgeschrittener Schwangerschaft277. 

Bei der Bewertung des gegenwärtigen Stellenwerts des albanischen Krankenver-

sicherungssystems sollen drei Umstände berücksichtigt werden: 

• Die Ausgaben des ISKSH machen nur 4-5% der gesamten Gesundheitsausgaben des 

Landes aus. Davon werden ¾ für Medikamente ausgegeben278. 

                                                 
276 Tageszeitung „Koha Jone“, „Ndermarrjet e shtetit, punonjesit rrezikojne pensionet“, 26.04.2000. 
277 Tageszeitung „Koha Jone“, „Mjekesia private ka ngritur flamurin e mevetesise“, 23.02.2000. 
278 Angaben sind für das Jahr 1996. Vgl. auch DFID, Seite 15, 2002 und Besim Nuri und Judith Healy, 
Seite 29, 1999. 
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• Die Mehrheit der Bevölkerung bleibt weiterhin außerhalb des Netzes (vor allem in 

der Landwirtschaft) 

• Es besteht kein Zusammenhang zwischen der gezahlten Beiträge und den empfan-

genen Leistungen. Wegen der hohen Korruption im Gesundheitssektor, ist eine Lei-

stung ohne informelle Zahlungen fast unmöglich.  

Aus diesen Gründen bleibt die Rolle des ISKSH mehr als unbedeutend. Die für seine 

Erhaltung notwendigen Verwaltungskosten sowie die Frondienste der Steuerpflichtigen 

können nicht rechtfertigt werden. 

 

10.7 Alternativen zur Überwindung der aktuellen Schwierigkeiten 
 

Die Darlegung aus dem vorangegangen Unterkapitel verdeutlicht die marode 

Lage des albanischen System der sozialen Sicherung. Ein kurzer Blick auf die Statisti-

ken der Renteversicherung soll dies zusätzlich bekräftigen. Albanien hat zwar europa-

weit die jüngste Bevölkerung (nur 9.1% sind älter als 60 Jahren279), das Verhältnis der 

Rentenempfänger zu den Beitragszahlern ist trotzdem sehr ungünstig. So waren es im 

Jahr 2001 nur 338.445 Beitragszahler, dafür aber 358.396 Rentenempfänger, d.h. auf 

jedem Empfänger kommen nur 0.94 Beitragszahler. In der Landwirtschaft ist das Ver-

hältnis mit 0.75 noch ungünstiger (135.347 Beitragszahler und 181.308 Rentner)280.  

Die misslichen Entwicklungen innerhalb der einzelnen Bereiche des Sozialversi-

cherungssystems, die inzwischen sehr hohen Defizite des ISSH die vom Staatshaushalt 

finanziert werden müssen, sowie der große Anteil der vom ISSH verwalteten öffentli-

chen Gelder, haben in den letzten Jahren das Institut im Mittelpunkt des öffentlichen 

Interesses gebracht. Inzwischen werden auch ausländische Fachleute (IMF, Weltbank 

und andere) mit der Suche nach adäquaten Lösungen zur Stabilisierung des Systems der 

sozialen Sicherung in Albanien auseinandergesetzt. Sie alle sind von einem dringenden 

Reformbedarf überzeugt, um das Zusammenbruch des Systems zu verhindern. Eine 

weitere Reduzierung der Beschäftigung innerhalb der öffentlichen Verwaltung sowie 

eventuelle Erfolge bei der Privatisierung von als strategisch eingestuften Unternehmen, 

könnten das Institut zusätzlich gefährden und seine Abhängigkeit vom Staatshaushalt 

erhöhen. Der Versuch, die relativ großen Unterschiede zwischen der ökonomischen und 

der demografischen Gesamtlastquote, durch die Erweiterung des Netzes in der Land-

                                                 
279 Angaben sind für das Jahr 1999. INSTAT, „Albanien in Zahlen“, 2000. 
280 Vgl. ISSH, „Statistiken des ISSH, Januar 2001- Juni 2001“, 2001. 
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wirtschaft zu reduzieren, ist zumindest finanziell irrelevant, sind doch die zurzeit ge-

zahlten Beiträge der Landwirte eher unbedeutend. 

 

Die bisherigen Standardempfehlungen – hauptsächlich aus dem Ausland – zur Über-

windung der aktuellen Krise des Instituts, können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Die Schaffung einer engen Verknüpfung zwischen den gezahlten Beiträgen und der 

erhaltenen Leistungen, zumindest im Bereich der Rentenversicherung. Das jetzige 

System weist in dieser Hinsicht zwei Anomalien vor. Zum einen, ist die obere Be-

messungsgrundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge zwar nied-

rig aber immer noch zu hoch für die jetzigen Differenzen zwischen der minimalen 

und der maximalen Rente. Dem Gesetzgeber wird empfohlen, die obere Bemes-

sungsgrundlage zu erhöhen, und gleichzeitig größere Unterschiede zwischen den 

gezahlten Leistungen zuzulassen281. Zumindest die erste Empfehlung, kam bei den 

albanischen Entscheidungsträgern gut an. Anfang 2002 beschloss die Regierung ei-

ne Erhöhung der oberen Bemessungsgrundlage auf 41.980 Lek (≈ 300 US$)282. Zum 

anderen wurde die Methode zur Berechnung von gezahlten Renten kritisiert. Das In-

stitut berechnet die zu zahlende Rente aufgrund des Durchschnittseinkommens aus 

drei aufeinander folgenden Jahren (aus den letzten zehn Jahren). Die Versicherten 

hätten die hier vorhandenen Spielräume missbraucht und nur für drei Jahren über-

durchschnittlich hohe Löhne angegeben. 

• Die Angleichung der Beitragssätze für Selbstständige und für Beschäftigte in der 

Landwirtschaft. So empfiehlt die Weltbank eine kontinuierliche Erhöhung der Bei-

träge für Landwirte, die zurzeit einen geringfügigen Jahresbeitrag zu leisten haben 

(< 8 US$ jährlich). Die Erhöhung würde langfristig den Bedarf für direkte Haus-

haltssubventionen in Grenzen halten, und zur Stabilität der sozialen Sicherung in der 

Landwirtschaft beitragen. Es soll nur erwähnt werden, dass die eventuelle Anglei-

chung der gezahlten Beiträge für diese zwei Kategorien, eine Erhöhung um etwa 

700 % der Beiträge in der Landwirtschaft unterstellt. Die Fachleute der Weltbank 

                                                 
281 Vgl. auch Volker Treichel, 2001. Treichel ist der Meinung, dass eine große Zahl der Arbeitnehmer 
deutlich mehr verdient als die obere Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung der oberen Berechnungsgrenze 
würde die Einnahmen des Instituts erhöhen und gleichzeitig die hohe Regressivität des Systems der sozia-
len Sicherung abschwächen.   
282 Das Gesetz Nr. 8852, Dezember 2001. 
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erhoffen dadurch eine Stabilität des Systems, selbst dann wenn die Zahl der Versi-

cherten nicht steigen sollte283. 

• Die Erhöhung der Rentenalter und die Verschärfung der Kriterien für Frühpensio-

nierungen. Dies würde zu einer Erhöhung der Einnahmen des Instituts führen und 

gleichzeitig zu einer Senkung der Ausgaben. Die Empfehlung wurde im April 2002 

durch das Gesetz Nr. 8889 konkretisiert. Das Rentenalter stieg auf 65 Jahren für 

Männer und 60 für Frauen284. 

• Die Senkung der Beitragssätze. Dadurch soll das System attraktiver gemacht wer-

den, vor allem für Beschäftigte im privaten Sektor. Albanien hat nämlich die höch-

sten Beitragssätze in der Region. Das Gesetz Nr. 8889 bringt in dieser Hinsicht nur 

moderate Verbesserungen mit sich. So wird der Arbeitgeberbeitrag von 34.2% auf 

30.7% und der Arbeitnehmerbeitrag von 11.7% auf 11.2% reduziert. 

• Eine engere Zusammenarbeit min anderen Ministerien und Institutionen und schär-

fere Kontrollen um die zurzeit sehr hohe Hinterziehung der Beiträge zu be-

kämpfen285. Schätzungen zu Folge, könnte dies allein in Tirana zu einer Verdoppe-

lung der Versichertenzahl aus der privaten Wirtschaft (Arbeitnehmer und Selbst-

ständige) führen.  

 

Die albanischen Entscheidungsträge haben viele dieser Empfehlungen in die ent-

sprechenden Gesetze eingearbeitet, allen voran die Vorschläge der internatonalen Orga-

nisationen, die eher als Aufforderungen zu verstehen sind. Ob sie auch zu einer ent-

scheidenden Verbesserung der Lage des ISSH führen werden, wird sich erst in die näch-

sten Jahre zeigen. Eines haben allerdings all diese Empfehlungen gemeinsam. Sie alle 

versuchen, durch partielle Eingriffe oder Reformen der einzelnen Bereiche des Sozial-

versicherungssystems, das System als ganzes zu verbessern. Bestimmte Elemente des 

Systems werden behandelt, seine Grundlagen sollen aber erhalten bleiben. Der Autor ist 

allerdings der Auffassung, dass das gesamte System der sozialen Sicherung in Albanien 

für unheilbar, und für die Besonderheiten der albanischen Wirtschaft für unbrauchbar 

erklärt werden sollte. Die Umsetzung eins zu eins der obigen Empfehlungen wird also 

                                                 
283 Allerdings geht Volker Treichel dabei von sehr optimistischen Voraussetzungen aus. So rechnet er mit 
einer Senkung der Arbeitslosigkeit bis auf 9%.  
284 Das Gesetz Nr. 8889, April 2002.  
285 In nur zwei Monaten (September-Oktober 2002) hat eine gemeinsame Inspektion des ISSH und des 
Arbeitsinspektorrats ergeben, das 166 Unternehmen operierten, beim ISSH aber nicht gemeldet waren. 
Siehe auch die Tageszeitung Shekulli von 10.12.2002. 
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das gesamte System nicht sanieren können. Im besten Fall können sie die jetzige Krise 

abschwächen, eine Stabilisierung des Systems werden sie kaum herbeiführen können.  

 

10.8 Eine mögliche Alternative 
 

An dieser Stelle soll eine völlig andere Lösungsalternative vorgeschlagen wer-

den. Der Vorschlag impliziert eine komplette Aufgabe des jetzigen Finanzierungsmo-

dells und den Übergang zu einem direkten Steuerfinanzierten sozialen System. Der 

Staat würde also die Erhebung von Beiträgen zur Sozial- und Krankenversicherung auf-

geben, und Statt dessen eine Erhöhung der Steuersätze für bestimmte Steuern (Mehr-

wertsteuer und Verbrauchsteuern) veranlassen. Der Übergang würde eine Erweiterung 

der Besteuerungsbasis bewirken, müssen doch auch diejenigen indirekte Steuern zahlen, 

die es im aktuellen System geschafft haben, die Beiträge zu hinterziehen. Die erforderli-

che Steuererhöhung bei den indirekten Steuern wäre nicht erheblich, kommen doch 

auch im jetzigen System die meisten Einnahmen des Instituts aus der Steuerzahlungen. 

Gleichzeitig würden die Lohnkosten für diejenigen Arbeitgeber sinken, die bisher re-

gelmäßig die Beiträge ihrer Arbeitnehmer überwiesen haben. Dies gilt auch für die Be-

schäftigung im öffentlichen Sektor. Denn, die Erweiterung des Finanzierungskreises 

führt dazu, dass die aus der Änderung der Finanzierungsform resultierende Erhöhung 

der Nettolöhne niedriger ausfällt, als die bis dato gezahlten Beiträge. Des Weiteren 

würde eine solche Alternative die Zahl der erhobenen Steuern reduzieren, was zu einer 

Erleichterung der Arbeit der Steuerverwaltung, und wahrscheinlich auch zu einer Sen-

kung der Beschäftigtenzahl in der öffentlichen Verwaltung führen würde.  

Auf der Ausgabenseite würde der Staat nur eine Grundrente (in der Höhe des 

Existenzminimums) anbieten, eventuelle Präferenzunterschiede bezüglich der Renten-

höhe sollen privat versichert werden.  

 

Nachfolgend sollen einige Argumentationen zugunsten dieser Lösungsalternative kurz 

aufgeführt werden: 

• Der Staat ist auch bei dem aktuellen PAYG System die wichtigste Einnahmequelle 

des Instituts. Durch die bereits erwähnten Kanäle (Beschäftigte in der öffentlichen 

Verwaltung, in Staatsunternehmen, Zusatzversicherungen für Offiziere und Perso-

nen in Führungspositionen, Soldaten, Deckung des Defizits des ISSH), sorgt er für 

mehr als 80% der Einnahmen des ISSH. Dies wird sich auch nach dem Personalab-
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bau innerhalb der öffentlichen Verwaltung und der Privatisierung der strategischen 

Unternehmen nicht entscheidend ändern. Es ist damit zu rechnen dass diese Ent-

wicklungen zu einer Erhöhung der Defizite des ISSH führen werden, was wieder 

vom Staatshaushalt finanziert wird. 

• Die sehr hohe Hinterziehung der Beiträge im privaten Sektor lässt die soziale Siche-

rung aus der Sicht des Arbeitgebers als eine Steuer auf Ehrlichkeit aussehen. Der 

Übergang zu einem steuerfinanzierten Sozialversicherungssystem würde die Bela-

stung dieser Arbeitgeber reduzieren und auch die anderen zur Mitfinanzierung zwin-

gen286. 

• Die aktuelle soziale Versicherung in der Landwirtschaft ist sehr ineffizient. Die er-

zielten Einnahmen aus den Beiträgen der Landwirte dienen eigentlich nur für die 

Deckung der Lohnzahlungen und der anderen Verwaltungskosten der zuständigen 

Abteilung innerhalb des ISSH. Die angebotenen Leistungen sind so niedrig, dass es 

für die Landwirte kein Anreiz besteht, sich dem System anzuschließen. Deshalb ist 

das jetzige System in dieser Form auf lange Sicht nicht zu erhalten. Die Option der 

Weltbank, die Beitragssätze der Landwirte mit denen der Selbstständigen in der pri-

vaten Wirtschaft anzugleichen ist zwar attraktiv, in Albanien aber schlicht aussichts-

los. Wenn ein Jahresbeitrag von 6-8 US$, für viele Landwirte als unzumutbar gese-

hen wird, dann wird ihr Widerstand viel größer ausfallen, wenn der Beitrag auf 

mehr als 40 US$ für jeden Erwachsenen Familienmitglied erhöht wird, wie dies der 

Vorschlag der Weltbankfachleuten vorsieht.  

• Die Entscheidung der albanischen Regierung, einen gesonderten Beitrag für die 

Krankenversicherung zu erheben, erscheint auch unüberlegt. Die daraus erzielten 

Einnahmen sind zu niedrig, um die entstandenen Verwaltungskosten sowie die 

Frondienste der Steuerpflichtigen zu rechtfertigen. Die Krankenversicherung in Al-

banien ist also aus diesem Blickwinkel eine sehr ineffiziente Steuerart. Zugleich 

bleiben die empfangenen Leistungen der Versicherten auf einem sehr niedrigen Ni-

veau. Vielmehr ist die Qualität der angebotenen Leistungen im Gesundheitssektor 

sehr schlecht und unterscheidet sich nicht von denen die an unversicherte Individuen 

angeboten werden. Auf der anderen Seite ist der Anteil der erzielten Einnahmen an 

die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen so unbedeutend, dass es einem schwer 

fällt, die weitere Erhaltung des Systems zu rechtfertigen.  

 

                                                 
286 Abhängig davon welche Steuern für die Finanzierung der Netzes erhöht werden. 
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Selbstverständlich ist auch die Option einer steuerfinanzierten Sozialversiche-

rung in Albanien nicht frei von Nachteilen. Ein steuerfinanziertes Sozialnetz könnte als 

regressiv bemängelt werden. Andere könnten wiederum argumentieren, der Wegfall der 

Sozialversicherungsbeiträge müsste nicht unbedingt und bei allen Arbeitgebern von 

einer entsprechenden Lohnerhöhung begleitet werden. Dadurch wäre das Einkommens-

niveau vieler Familien negativ beeinflusst. Allerdings handelt es sich dabei um Schwie-

rigkeiten die bei einer Wohlüberlegten Gestaltung des Systemswechsels vermieden 

werden können.  

 

10.9 Ausblick 
 

Das albanische System der sozialen Sicherung erwies sich als unvereinbar mit 

der neu entstandenen Sachlage im Zuge der Transition zu einer Marktwirtschaft. Die 

schnelle Zunahme der Arbeitslosenzahl wegen der Verschärfung von Budgetbeschrän-

kungen für Staatsunternehmen sowie der Privatisierung von vielen Unternehmen (auch 

in der Landwirtschaft) und die Entstehung von viele kleinen und mittleren Unternehmen 

in der privaten Wirtschaft, drängten zur Reform im sozialen System, um auch neue Ri-

siken decken zu können und um die Erfassung der neuen Privatunternehmen und der 

Selbstständigen in der Landwirtschaft zu ermöglichen. Die Trennung der Sozialausga-

ben vom Staatshaushalt und ihre Verwaltung von einem formell unabhängigen Institut 

(ISSH) waren die Hauptmerkmale der ersten Reformversuche. 

Die albanische Regierung war von einer langfristigen Stabilität des neuen Sozi-

alversicherungssystems mehr als überzeugt, waren doch die beschlossenen Beitragssät-

ze sehr hoch, und das vererbte Verhältnis der Beitragszahler zu den Leistungsempfänger 

in der Rentenversicherung mehr als günstig (1.347.616 Beitragszahler gegenüber von 

371.652 Rentnern für das Jahr 1991). Zudem rechneten die Entscheidungsträger mit 

einer hohen Compliance seitens der Versicherten. Aus diesem Grund ging der Gesetz-

geber auch von der Möglichkeit aus, finanzielle Reserven im System zu bilden und be-

schäftigte sich mit der Festlegung von Investitionsmöglichkeiten der Haushaltsüber-

schüsse. 

Die Entwicklung war allerdings für alle sehr enttäuschend. Die Transformation 

der Wirtschaft und der Personalabbau in der öffentlichen Verwaltung reduzierten spür-

bar die Zahl der Versicherten, die erhoffte Erfassung der privaten Wirtschaft blieb we-

gen der hohen Hinterziehung in der Landwirtschaft (und im privaten Sektor) auf einem 
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sehr niedrigen Niveau. Statt Überschüssen wurden vom ISSH regelmäßig nur Defizite 

vermeldet, die dann vom Staatshaushalt übernommen wurden. Finanziert wurde dies 

hautsächlich durch Neuverschuldung der albanischen Regierung. Der Gesetzgeber hat in 

mehreren Schritten versucht, durch die Reform des Systems, den Teufelskreis zu verlas-

sen, für eine längerfristige Stabilität des Sozialversicherungssystems werden sie aber 

nicht ausreichen. Unter diesen Umständen wären die völlige Aufgabe des jetzigen Fi-

nanzierungssystems und der Übergang zu einer steuerfinanzierten sozialen Sicherung 

eine denkbare Alternative. 
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11 Die Mehrwertsteuer 
 

11.1 Einführung 
 

Albanien stütze sich während des Aufbaus eines neuen Steuersystems vermehrt 

auf die vorhandenen Systeme der westeuropäischen Länder. Die Vorbereitung und die 

Einführung der Mehrwertsteuer im Juli 1996 zählen zu den wichtigsten Schritten der 

albanischen Regierung in dieser Hinsicht. Bereits ein Jahr nach der Einführung wurde 

der Enthusiasmus der albanischen Volkswirte von der Überlegenheit der Mehrwertsteu-

er gegenüber der zu ersetzenden Umsatzsteuer und der anderen Steuerarten mehr als 

bestätigt. Diese Überlegenheit spiegelte sich in der sofortigen Etablierung der Mehr-

wertsteuer als wichtigste Einnahmequelle für den Staatshaushalt wider (47% der Steuer-

einnahmen für das Jahr 1997 verglichen mit nur 18% aus der Umsatzsteuer im 1995)287. 

Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer stiegen 1997 um 6.5 Mlrd. Lek oder 73% im 

Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig waren die gesamten Steuereinnahmen um nur 3.2 

Mlrd. Lek oder 10.5% gestiegen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuereinnahmen ist auch 

deswegen so beeindruckend, weil es 1997 zu einem starken Rückgang der gemeldeten 

Importe von einigen steuerlich relevanten Gütern gekommen war (zwei drittel der 

Mehrwertsteuer wird von der Zollverwaltung eingenommen). So ging der offizielle Im-

port von Kaffe um 85% zurück, die entsprechenden Werte waren für Tabakprodukte (- 

87.7%), Ölprodukte (-16.1%), Bier (-60.6%), PKW-s (-57.7%)288. Der Erfolg bei der 

Erhebung der Mehrwertsteuer ermutigte die Regierung zur Senkung der maximalen 

Grenzsteuersätze bei den direkten Steuern (Lohnsteuer, Gewerbesteuer). Dadurch soll-

ten die Exporte angeregt werden, um die sehr hohen Handelsbilanzdefizite des Landes 

einigermaßen zu reduzieren. 

Dieser Kapitel ist wie folgt strukturiert: zunächst sollen die Vorbereitungen der 

albanischen Steuerverwaltung zu einer erfolgreichen Erhebung der Mehrwertsteuer kurz 

angeführt werden. Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Merkmale der Mehr-

wertsteuer in Albanien (Steuersätze, eventuelle Steuerbefreiungen, die Behandlung der 

Dienstleistungen, usw.). Die Administrierung der Steuer und eventuelle Wirkungen der 

Mehrwertsteuereinführung auf die Wirtschaft sollen auch erwähnt werden. Zum Schluss 
                                                 
287 Selbstberechnungen aus der Tabelle 3.1, Finanzministerium der Republik Albanien, 1999.  
288 Veröffentlichet Statistiken der albanischen Regierung (Internetseite des Ministeriums). 
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des Kapitels soll versucht werden, einige Änderungen vorzuschlagen, die zur Verbesse-

rung des Mehrwertsteuergesetzes beitragen könnten.  

 

11.2 Vorbereitungen zur Einführung der Mehrwertsteuer 
 

Beginnen wir mit den offiziellen und den verdeckten Beweggründe der albani-

schen Politikmacher, die hinter der Entscheidung zugunsten der Einführung der Mehr-

wertsteuer standen. Der erste offizielle Grund war die Unzufriedenheit mit dem vorhan-

denen Steuersystem, allen voran mit dem Kaskadeneffekt bei der Umsatzsteuer. So war 

die faktische Steuerbelastung eines Gutes von dem Konzentrationsgrad des Produkti-

onsprozesses abhängig, was zu wirtschaftlichen Verzerrungen führte. Zudem war in 

Albanien der Steuersatz mit 15% recht hoch, was zu einer Steuerhinterziehung im gro-

ßen Stil geführt hatte289. Der zweite Beweggrund war die Bemühung der albanischen 

Regierung, die Verwaltungsformalitäten im Außenhandel zu vereinfachen. Für diese 

Erleichterung sei der Aufbau eines Steuersystems „anzustreben“, dass von denen aus 

Italien und Griechenland, also den wichtigsten Handelspartnern des Landes, nicht stark 

abweichen würde. Des Weiteren würde die Einführung der Mehrwertsteuer als eine 

ertragreiche Steuerart, den Anteil der indirekten auf Kosten der direkten Steuern ver-

stärken (direkte Steuern wie die Besteuerung des Einkommens und des Gewinns waren 

schwieriger zu implementieren).  

  Trotz der erwähnten Beweggründen, scheint die Eigenschaft der Mehrwertsteuer 

als eine Geldmaschine für den Staatshaushalt und als ein kräftiges Instrument in den 

Händen des Finanzministeriums entscheidend gewesen zu sein. Die Einnahmen aus der 

Umsatzsteuer erreichten nicht mal 3% des BSP, viel zu wenig für ein Land mit regel-

mäßigen Haushaltsdefiziten von mehr als 10% des BSP290. Und da waren auch die Er-

fahrungen der anderen Länder mit der Mehrwertsteuer, in denen die Einführung der 

neuen Steuer zu einer merklichen Erhöhung der Steuereinnahmen verholfen hatte. 

Als sich Albanien 1995 für die Einführung der Mehrwertsteuer entschied, war 

die Zahl der Länder mit dieser Steuerart sehr groß. Die Regierung sah darin einen Vor-

teil, schließlich konnten sie die Erfahrungen der anderen Länder zunutze machen, um 

eine für die albanischen Gegebenheiten, optimale Gestaltung der Mehrwertsteuer zu 

                                                 
289 Das Gesetz Nr. 7676, §4.  
290 Der Anteil der Umsatzsteuereinnahmen an das BSP lag 1995 bei nur 2.5%. Vgl. auch IMF, „Albania – 
Staff Country Report“, Seite 20, 1998. 
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gewährleisten. Gleichzeitig könnte sie aus den Fehlern dieser Länder während der Vor-

bereitungsphase lernen, und sie vermeiden.  

 

Die Erfahrungen der anderen Länder haben gezeigt, dass eine Vorbereitungsphase von 

ungefähr 18 Monate notwendig ist, um eine erfolgreiche Einführung der Mehrwertsteu-

er zu ermöglichen. Die Liste der Aktivitäten die während dieser Periode zu absolvieren 

sind, ist ziemlich lang. Unter anderen beinhaltet sie: 

• Die Vorbereitung und Verabschiedung der notwendigen Gesetze291, 

• Die Schaffung einer Abteilung für die Verwaltung der neuen Steuer 

• Die Verteilung von Informationsbroschuren zur Aufklärung der Steuerzahler, 

• Die Ausbildung des für die Erfassung der Steuerzahler, Beratung und für die Füh-

rung von Betriebsprüfungen zuständigen Personals 

• Die Wahl einer geeigneten Organisationsstruktur 

• Die Kalkulation der potentiellen Steuerbasis 

• Die Ausarbeitung und das Austesten von Softwareprogrammen 

• Die Erstellung von notwendigen Handbücher 

• Die Organisierung von Informationsveranstaltungen mit Wirtschaftssubjekten um 

eventuelle Unklarheiten auszuräumen, usw. 

 

Zugleich deuten diese Erfahrungen darauf hin, dass Transitionsländer in ihrem 

Enthusiasmus dazu neigen, bestimmte Komponenten der Vorbereitungsphase zu ver-

nachlässigen. Traditionell wird die Aufklärung der Steuerzahler unterschätzt, eine aus 

den kommunistischen Zeiten übernommene Gepflogenheit292. Albanien ist in dieser 

Hinsicht ein gutes Beispiel. Die Vorbereitungsphase dauerte dort weniger als ein Jahr. 

Die Ausbildung des Personals bestand aus einem rudimentären und schlecht vorbereite-

ten Workshop. Dahinter stand die Überzeugung dass keine umfangreiche Ausbildung 

notwendig sei, waren doch die gleichen Finanzbeamte für die Umsetzung einer anderen 

indirekten Steuer (die Umsatzsteuer) zuständig. Bei der Aufklärung der Steuerzahler 

begnügte sich die Finanzbehörde mit der Verteilung einer in Dezember 1995 vorbereite-

ten Broschüre. Die Broschüre besteht aus nur 7 Seiten und bietet Antworten auf zehn, 

der Finanzbehörde nach, relevanten Fragen zur Mehrwertsteuer. Anscheinend ging es 

hierbei um die Bemühung des Finanzministeriums, die Wirtschaftssubjekte von der 

                                                 
291 Für eine Detaillierte Gestaltung der Vorbereitungsphase siehe auch Alan Tait, 1991. 
292 Vgl. auch Alan Tait, Seite 192-196, 1995. 
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Überlegenheit der neuen Steuer zu überzeugen, um eventuelle Widerstände zu vermei-

den, die wirkliche Aufklärung über mögliche Implikationen der Mehrwertsteuer für 

deren Unternehmen stand dabei nur im Hintergrund. Das Ministerium versuchte, die 

Steuerzahler davon zu überzeugen, dass: 

• es sich bei der Mehrwertsteuer um eine moderne Steuer handelt, 

• alle Aktivitäten von der Berechnung der Steuerschuld, über die Ausfüllung der 

Formulare und bis zur Begleichung der Schuld sehr einfach zu veralten sind, 

• die Einführung der Mehrwertsteuer nicht zu einer Inflation führen wird (der Mehr-

wertsteuersatz war zu Beginn mit 12,5%293 niedriger als die Umsatzsteuer (15%), 

und die stufenförmige Besteuerung würde wegfallen).  

• Die Mehrwertsteuer eine exportfreundliche Steuer ist, 

• Die Einführung der Mehrwertsteuer zur Modernisierung der Steuerverwaltung bei-

tragen wird, usw. 

 

Aus diesem Blickwinkel ist die erfolgreiche Umsetzung der Mehrwertsteuer 

(falls das Niveau der erzielten Einnahmen als Anteil an die Steuereinnahmen als Krite-

rium für den Erfolg herangezogen wird) auf die Wirkung anderer Faktoren zurückzu-

führen, nicht aber auf eine zufriedenstellende Vorbereitung.  

Eine andere Besonderheit Albaniens ist die Erhebung der neuen Steuer ohne ir-

gendwelche Analysen über die Wirkung unterschiedlicher Steuersätzen auf die erzielten 

Steuereinnahmen vorbereitet zu haben. Die Höhe der Steuereinnahmen ist unter ande-

rem, eine Funktion der Steuersätze, der Besteuerungsgrundlage (der Anteil der befreiten 

Gütern, der Gütern mit einem Steuersatz von Null und der Importen an das BSP), des 

Widerstands der Steuerzahler und dem Organisationsstand der Steuerverwaltung. Diese 

Informationen können mitunter zur Ausarbeitung von Modellen verwendet werden, mit 

derer Hilfe dann, der Steuersatz ermittelt werden kann, der die gewünschten Steuerein-

nahmen annährend einbringt294. Annährend, weil verschiedene andere Faktoren zur 

Diskrepanzen zwischen den potentiellen und der erzielten Einnahmen führen können. 

 

                                                 
293 Der Steuersatz von 12.5% wird allerdings das erste Jahr nicht überstehen. Sehr schnell kam es zu einer 
Erhöhung auf 20%.  
294 Zu den Simulationsmodellen über die möglichen Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, siehe auch Glen 
P. Jenkins und Chun-Yan Kua, 2000. 
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11.3 Die wichtigsten Merkmale der Mehrwertsteuer in Albanien 
 

11.3.1 Steuersätze und die Besteuerungsgrundlage 

 

Das Gesetz Nr. 7928 von April 1995 bietet die gesetzliche Grundlage der Mehr-

wertsteuer in Albanien. Im laufe der Jahre kam es allerdings öfters zur Änderungen der 

einzelnen Paragraphen dieses Gesetzes. Wie auch in vielen anderen Ländern beruht die 

Berechnung der Steuer auf die indirekte Abzugsmethode (Steuersatz x Output – Steuer-

satz x Input), auf dem Destinationsprinzip und beinhaltet den Anrechnungselement. Des 

Weiteren gibt es nur zwei Steuersätze (0% und 20%) und viele Befreiungen für be-

stimmte Warengruppen oder Steuersubjekte295. 

Bei der Erhebung der Mehrwertsteuer in Entwicklungsländern stehen die Regie-

rungen vor einem trade-off zwischen der Notwendigkeit zur Vereinfachung der Gesetz-

gebung und dem Wunsch, die Regressivität (bezogen auf die jährlichen Konsumausga-

ben) der Steuer zu reduzieren296. Albanien hat zwar durch die großzügige Festlegung 

des minimalen erforderlichen Jahresumsatz für die Registrierung als steuerpflichtiges 

Unternehmen, die Arbeit der Steuerverwaltung deutlich erleichtert297, die vielen ge-

währten Steuerbefreiungen sowie zahlreiche Gesetzesänderungen haben die Arbeit der 

Steuerpflichtigen erheblich kompliziert. 

Albanien verwendet nur einen Standardsteuersatz von 20%, der als politisches 

Kompromiss zwischen den zwei vorgeschlagenen Steuersätzen von 18% und 22% be-

schlossen wurde. Ein so hoher Steuersatz wurde in anderen Entwicklungsländern nur 

selten verwendet, zumindest in der Zeit vor 1990. Sowohl für Unternehmen als auch für 

die Beschäftigten in der Steuerverwaltung gilt ein Mehrwertsteuersatz von mehr als 

20% als schwer anwendbar, wäre doch der Anreiz zur Hiterziehung erheblich298. Die 

albanische Regierung ging von niedrigen negativen Wirkungen der Steuerhinterziehung 

aus. Die Steuerbasis bestand ja hauptsächlich aus Importgütern und dort glaubte man, 

                                                 
295 Das Gesetz Nr. 7928, §30 legt den Standardsteuersatz fest. Der Steuersatz von 20% wird ab dem 
01.10.1997 eingeführt. Für die Berechnung der Mehrwertsteuer siehe §32.  
296 Die Mehrwertsteuer ist eine Konsumsteuer, bei der die persönlichen Verhältnisse des Steuerzahlers 
(Einkommensniveau, Alter, Familienstand usw.) keine Rolle spielen. Vgl. auch Robert F. Conrad, Seite 
97, 1990. 
297 Der Ministerrat darf in bestimmten Zeitabständen den erforderlichen Mindestumsatz ändern. Das Ge-
setz Nr. 7928, §3. 
298 Für Gegenargumente siehe auch Milka Casanegra de Jantscher, Seite 173, 1990.  
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die Hinterziehung unter Kontrolle halten zu können. Schließlich hatten sich auch die 

meisten anderen Transitionsländer für einen hohen Steuersatz entschieden, und haben 

als Gruppe weltweit die höchsten Steuersätze. Die Tabelle 10.1 zeigt die Unterschiede 

in den Standardsteuersätzen in einigen Transitions- und Entwicklungsländern. Es ist zu 

erkennen dass es sich, bei 18 der 22 Ländern mit einem Steuersatz von >20%, um Tran-

sitionsländern handelt. Die Erkundung der Gründe hinter dieser Entwicklung übersteigt 

allerdings die Zielsetzungen dieser Arbeit. Es soll nur gesagt werden, dass der hohe 

Steuersatz von den meisten Transitionsländern bevorzugt wurde, ungeachtet der Ent-

wicklungsunterschiede, unterschiedlichen Steuereinnahmen als Anteil an das BSP, oder 

dem unterschiedlichen Organisationsgrad der Steuerverwaltung. 

Die albanische Regierung entschied sich gegen die Einführung eines reduzierten 

Steuersatzes für einige meritorische Güter, oder für solche die überdurchschnittlich von 

Individuen mit niedrigem Einkommen nachgefragt werden. Sie wollte die Mehr-

wertsteuer nicht zusätzlich komplizieren, zumal viele Güter oder Leistungen die niedri-

ger besteuert wären, von der Steuerpflicht bereits befreit worden sind. Solche Befreiun-

gen haben allerdings auch die Kehrseite der Medaille, ist doch der Vorsteuerabzug der 

in dem Preis solcher Güter beinhalteten Mehrwertsteuer nicht möglich (falls sie zur 

Weiterverarbeitung verwendet werden).  

Zudem ist auch die Argumentation, Individuen mit niedrigen Einkommen wür-

den von einem reduzierten Steuersatz überdurchschnittlich profitieren, nicht unumstrit-

ten. Damit der Endverbraucher von reduzierten Steuersätzen überhaupt profitiert, muss 

sich der niedrigere Steuersatz im niedrigeren Endpreise der betroffenen Güter wider-

spiegeln. Es ist allerdings denkbar, dass der Anbieter versucht, die Güter mit dem Stan-

dardsteuersatz durch höhere Preise der Güter mit niedrigen Steuersätzen zu subventio-

nieren299. Genauso umstritten erscheint auch die Behauptung, der niedrigere Steuersatz 

würde zur Progressivität der Mehrwertsteuer beitragen. Erfahrungen der anderen Länder 

zeigen, dass oft auch solche Güter niedriger besteuert werden, deren Konsum mit stei-

gendem Einkommen, überproportional steigt.  

                                                 
299 Vgl. auch Alan Tait, Seite 42, 1991.  
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Das Land MWSt. Das Land MWST. 

 MWSt-Satz ≥ 20 % 

1.    Albanien 

2.    Argentinien 

3.    Armenien 

4.    Azerbaijan 

5.    Bulgarien 

6.    Georgien 

7.  Kasachstan   

8.  Kirgisien 

9.  Kroatien  

10.  Marokko 

11.  Moldawien 

12.  Polen 

13.  Russland 

14.  Senegal 

15.  Slowakei 

16.  Tadschikistan    

17.  Tschechien 

18.  Turkmenistan 

19.  Ukraine  

20.  Ungarn 

21.  Uruguay 

22.  Weißrussland 

 

MWSt-Satz 10-20 % 

1.  Benin 

2.  Bolivien 

3.  Brasilien 

4.  Chile 

 

 

20 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

20 

20 

22 

20 

20 

23 

20 

22 

20 

20 

25 

23 

20 

 

 

18 

13 

11 

18 

 

 

5.   China 

6.   Costa Rica 

7 .  Ekuador 

8 .  El Salvador 

9.   Estland 

10. Ghana 

11. Guatemala 

12. Jamaika 

13. Kenia  

14. Kolumbien 

15. Lettland 

16. Litauen 

17. Mexiko 

18. Peru  

19. Philippine 

20. Rumänien 

21. Südafrika 

22. Thailand 

23. Trinidad und Tobago 

24. Uganda 

25. Venezuela 

26. Vietnam 

 

MWSt-Satz < 10  

Dominikanische Republik 

Nigeria 

Panama  

Singapur 

Zypern 

 

17 

13 

10 

13 

18 

10 

10 

15 

16 

16 

18 

18 

15 

18 

10 

18 

14 

10 

15 

17 

16,5 

10 

 

 

8 

5 

5 

3 

8 

 

Tabelle 10.1 Der Standardsteuersatz in einigen Transitions- und Entwicklungsländern. 
Angaben beziehen sich auf das Jahr 1999. Quelle: Weltbank, Internetquelle. 
 

Wer ist in Albanien verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu berechnen, und an die 

Staatskasse abzuführen? Nach dem Gesetz sind es die Anbieter von Gütern und Dienst-

leistungen mit einem minimalen Jahresumsatz von 2 Mio. Lek (≈ 19.000 US$). Im Ja-

nuar 2000 wurde der erforderliche Mindestumsatz auf 5 Mio. Lek (≈ 35.700 US$), ein 
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Jahr später auf 8 Mio. Lek. (≈ 57.000 US$) erhöht. Der Mindestumsatz wird für Unter-

nehmen mit einer kürzeren Dauer der Aktivität, entsprechend nach unten korrigiert300. 

Für Importunternehmen gelten keine Mindestumsätze, sie müssen sich unabhängig von 

ihrem Jahresumsatz, registrieren. 

Die Erhöhung des erforderlichen Mindestumsatzes hat die Zahl der steuerpflich-

tigen Subjekte merklich reduziert (nur 97 der 29.421 registrierten Handelsunternehmen 

hatten mehr als 10 Beschäftigte gemeldet). Für die Steuerverwaltung war diese Maß-

nahme allerdings mehr als willkommen, konnte sie nun ihr Personal verstärkt für die 

„großen“ Steuerzahler einsetzen301. Ende 2001 waren in Albanien nur 11.262 Subjekte 

die sich für die Mehrwertsteuer registriert hatten. Die absolute Mehrheit dieser Steuer-

zahler leistet nur einen geringfügigen Beitrag zu den Staatseinnahmen aus der Mehr-

wertsteuer, kommt doch mehr als die Hälfte der Einnahmen von nur 2% der Steuer-

pflichtigen, die als „große“ Steuerzahler (auch als Gruppe der „200 großen“ bekannt) 

eingestuft sind302. Aus dieser Perspektive ist die Erhöhung des Eingangsumsatzes eine 

vernünftige Entscheidung, denn die Erfassung der vielen Kleinstunternehmen ist finan-

ziell uninteressant und rechtfertigt nicht die erforderlichen Verwaltungskosten der Steu-

erbehörde. Bei solchen Kleinstunternehmen handelt es sich hauptsächlich um kleine 

Familienunternehmen, geführt von Personen mit unzureichenden Buchführungskennt-

nissen. Aus diesem Grund wird ihre Erfassung durch andere Steuern, in diesem Fall 

durch die Kleingewerbesteuer, bevorzugt. Allerdings dürfen sich diese Kleinstunter-

nehmen trotz des erforderlichen Mindestumsatz registrieren lassen, wenn sie zum Bei-

spiel mit Kunden arbeiten die eine Rechnung mit der ausgewiesenen Mehrwertsteuer 

verlangen, oder wenn sie sich dadurch eine Verbesserung des Images ihres Unterneh-

men erhoffen. 

                                                 
300 Die Durchführungsordnung des Finanzministeriums von Januar 2000 beinhaltet einige logische Fehler. 
301 Von den 56.300 registrierten Unternehmen im 1999, hatten 55.263, oder 98.15% weniger als zehn 
Beschäftige angemeldet. Die Zahl der Unternehmen mit nur einem gemeldeten Arbeitnehmer war 45.414 
(80.66%). Vgl. auch INSTAT, 2000. 
302 Aus einer Information der Zentrale der Steuerverwaltung (Mai 2002) geht hervor, dass 50.4% der 
Mehrwertsteuereinnahmen von den „großen“ Steuerzahlern kamen. Die Angaben beziehen sich allerdings 
nur für die Zeit Januar-April 2002.  
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11.3.2 Befreiungen von der Mehrwertsteuer 

 

11.3.2.1  Befreiung bestimmter Warengruppen 
 

In der Regel sind Befreiungen einiger Güter oder Dienstleistungen von der 

Mehrwertsteuer drei Argumentationen zu verdanken303. Zum einen soll die Befreiung 

zur Progressivität der Mehrwertsteuer beitragen. Hierzu zählen bestimmte Nahrungsmit-

tel, Mietzahlungen, der öffentliche Personenverkehr und ähnliches (in Albanien auch 

die Befreiung der kleinen Einzelhändler). Die zweite Argumentation betrifft einige als 

meritorisch eingestufte Güter, deren Konsum durch die Steuerbefreiung angeregt wer-

den sollte. Zu erwähnen sind Kinderbekleidung, Leistungen im Gesundheitswesen, Bil-

dung, Kultur, Ausgaben der gemeinnützigen Organisationen usw. Und zum Schluss gibt 

es einige Güter und Dienstleistungen die schwer zu besteuern sind, auch wenn der Ge-

setzgeber sie gerne besteuern würde. Dazu zählen die Bauindustrie, Dienstleistungen im 

Finanzsektor, im Ausland erbrachte Leistungen, der Handel mit Gebrauchtgüter, usw. 

 

In Albanien sind die Steuerbefreiungen in den Paragraphen 20 bis 26.2 des Gesetzes Nr. 

7928 aufgeführt. Von der Mehrwertsteuer werden folgende Güter befreit: 

1. Transaktionen der albanischen Staatsbank (der Kauf von Goldbeständen, Münzen 

und Währungen), 

2. der Verkauf von Briefmarken, 

3. die Käufe der öffentlichen und gemeinnützigen Organisationen für medizinische 

Behandlung, Kindervorsorge und für die Vorsorge der älteren Individuen, für Bil-

dung und Kultur, sowie Käufe der religiösen Bezirke. 

4. Die Käufe der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen (un-

ter der Bedingung einer gleichen Behandlung der albanischen Diplomaten in jewei-

ligen Ländern), der internationalen Organisationen oder Institutionen und ihren Mit-

arbeitern und der NATO, 

5. Der Kauf von Weizenmehl zur Brotherstellung und der Brot selbst (gilt auch für die 

Importe dieser Güter), 

                                                 
303 Vgl. auch Alan Tait, Kapitel 3-7, 1991. 
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6. Der Kauf vom flüssigen Gas und der Heizungsgas seitens der Bevölkerung (ein-

schließlich der Import), 

7. Der Kauf von Medikamenten, medizinischen Anlagen, und der Rohstoffe für die 

Herstellung von Medikamenten, 

8. Der Import von Gütern zur Lohnveredelung304, 

9. Der Import von Gütern zur Forschung und Entwicklung im Brennstoffindustrie 

 

Zu 3. Hierzu handelt es sich um solche Güter, deren Konsum im öffentlichen In-

teresse sein sollte. Allerdings ist unklar, weshalb diese Befreiung auch bei einer priva-

ten Bereitstellung nicht erfolgen soll? Aus der Sicht des Verbrauchers ist es schließlich 

irrelevant ob der Anbieter eine gemeinnützige Organisation oder ein Privatunternehmen 

ist. Durch die Besserstellung des öffentlichen Sektors werden Verzerrungen verursacht 

und die Präferenzen der Konsumenten beeinflusst. Genau dies wird durch den §24 be-

wirkt. Die Wirkungen können vor allem beim Wettbewerb zwischen privaten und öf-

fentlichen Anbieter im Gesundheits- und im Bildungswesen von Bedeutung sein. Zu-

dem ist es relativ schwierig, eine präzise Trennlinie zu ziehen. Viele Faktoren bestim-

men ob eine Aktivität befreit wird oder nicht.  

Zu 4. Hier wurde eine eher komplizierte Abwicklung vorgesehen. Die betroffe-

nen Subjekte müssen sich, wenn sie im Laufe des Jahres etwas importieren wollen, als 

Steuerpflichtige registrieren lassen und erhalten von der Steuerverwaltung eine Identifi-

kationsnummer305. Für die Inlandskäufe ist das Verfahren noch komplizierter. So müs-

sen diplomatische und konsularische Vertretungen sowie internationale Institutionen 

und Organisationen bei ihren Käufen auch die Mehrwertsteuer bezahlen, sie wird aller-

dings zurückerstattet, falls die Rechnung den Wert von 10.000 Lek (≈ 75 US$) über-

steigt. Das Verfahren gilt nicht für NATO-Truppen in Albanien, sie genießen einen pri-

vilegierten Status306. Sie müssen auch beim Kauf von Gütern keine Mehrwertsteuer 

zahlen. Statt dessen erhält der Verkäufer eine Art Kaufbescheinigung, in der er dann nur 

den Nettopreis angeben muss, mit dem Vermerk dass es sich um eine steuerbefreite 

Transaktion handelt. 

Zu 5. In dieser Hinsicht ist das Gesetz eher undeutlich. Nach dem §26.1 werden 

von der Mehrwertsteuer die Importe aller Güter befreit, die auch bei einer inländischen 

                                                 
304 Hauptsächlich in den Arbeitsintensiven Industriebranchen (Textil und Schuhproduktion). Es handelt 
sich ausschließlich um griechische und italienische Unternehmen. 
305 Die Durchführungsverordnung Nr. 8, Punkt. 6.6, 2000. 
306 Die Durchführungsverordnung Nr. 8, Punkt. 6.6, 2000. 
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Herstellung mehrwertsteuerfrei sind. Etwas anderes steht allerdings im §26.2. Dort wird 

trotzdem eine Liste der befreiten Güter angeboten, sie entspricht aber nicht der Liste mit 

Gütern derer inländische Produktion mehrwertsteuerfrei ist (es fehlt das Weizenmehl, 

dafür wird aber der Maisimport hinzugefügt). Später wurde dies bemerkt, was zu einer 

kompletten Streichung des §26.2 und zum Verlust des steuerfreien Status dieser Güter 

führte.  

Zu 6. Die Steuerbefreiung in diesem Fall kann zu Präferenzverzerrungen zugun-

sten der Importgüter führen. Der heimische Produzent wird zwar von der Mehrwertsteu-

er befreit, sein Preis beinhaltet allerdings die Mehrwertsteuer der verwendeten Inputs. 

Dagegen werden importierte Güter mit einem Steuersatz von 0% belegt. Dadurch kön-

nen sie zu einem günstigeren Preis angeboten werden. 

Zu 7. Bei Medikamenten, medizinischen Anlagen und den Rohstoffen zur Her-

stellung von Medikamenten handelt es sich um als meritorisch eingestufte Güter. Des-

halb werden sie in vielen Ländern von der Mehrwertsteuer befreit. Auch hier stellt sich 

der Gesetzgeber vor dem Problem, eine klare Trennlinie zu ziehen, zwischen den Gü-

tern die steuerfrei sein sollten, und denen die besteuert werden. Für die absolute Mehr-

heit der Bevölkerung macht der Medikamentenkauf einen relativ kleinen Anteil des 

Jahreseinkommens aus. Deshalb wäre es möglicherweise sinnvoller gewesen, die Steu-

erbefreiung hier völlig abzuschaffen. Statt dessen könnte die Regierung diejenigen mit 

überdurchschnittlich hohen Jahresausgaben direkt subventionieren. Dies würde zu einer 

Erweiterung der Steuerbasis, zu einer Vereinfachung der Arbeit der Steuerverwaltung 

und zur Progressivität der Mehrwertsteuer beitragen.  

Zu 8 . Hier handelt es sich um eine Entscheidung, die die Arbeit der Steuerver-

waltung deutlich erleichtert (auch Rückgang der Verwaltungskosten der Finanzbehör-

de), müsste sie doch die Beiträge beim Reexport zurückerstatten307. Allerdings muss sie 

nun die Handhabung der importierten Güter intensiv überwachen, um eine alternative 

Verwendung zu verhindern. 

Zu 9. Hier ist der Vorteil für die Branche eher gering, wegen der späteren Bela-

stung der Fertigprodukte durch die Mehrwertsteuer. Allerdings werden einzelne Unter-

nehmen von dieser Maßnahme profitieren, z.B. Auslandsunternehmen die bereits erteil-

te Forschungsaufträge durchführen. 

 

                                                 
307 Die Besteuerung der Güter zur Lohnveredelung hätte trotzdem positive Wirkungen für den Staats-
haushalt (die Steuerpflicht entsteht beim Import der Ware, die Rückerstattung erst einige Wochen nach 
dem Reexport). Die Regierung würde praktisch einen Zinslosen Kredit erhalten.  
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Einige dieser Befreiungen haben vorübergehenden Charakter. Der Finanzmini-

ster behält das Recht, in bestimmten Situationen auch eine Befreiung von anderen Wa-

rengruppen zu beschließen, oder bereits beschlossene Befreiungen aufzuheben308. Im 

April 1997 wurde auf seinem Vorschlag, vom albanischen Parlament das Gesetz Nr. 

8211 verabschiedet. Nach dem Gesetz, wurde kurzfristig (15.05.1997-31.12.1997) der 

steuerfreie Import von Investitionsanlagen (und des für die Montage notwendigen Zu-

behörs) in den Bereichen Telekommunikation, Bankwesen, Wasserversorgung und 

Energiesektor ermöglicht. 

 

11.3.2.2 Dienstleistungen und Befreiungen von der Mehrwertsteuer 
 

Grundsätzlich muss auch für Dienstleistungen der gleiche Mehrwertsteuersatz 

gezahlt werden. Allerdings gibt es auch hier einige Sonderbehandlungen309: 

1. Land- und Gebäudevermietungen sind bei einer Mietdauer von mindestens 2 Mona-

ten von der Mehrwertsteuer befreit. Bei Gebäuden gilt dies nur wenn sie nicht als 

Parkplatz benutzt werden. 

2. Finanzdienstleistungen werden in der Regel befreit. Die Befreiung gilt allerdings 

nicht für: 

a. Münzhandel für numismatische Zwecke, 

b. Zahlungen an dritte Personen oder Subjekte für ihre Dienstleistungen bei der 

Überwachung von Transaktionen auf Finanzmärkten,  

c. Versicherungen außer der Lebensversicherung (Kfz-Versicherung, Unfall-

versicherung, usw.). Als Bemessungsgrundlage gilt dabei der Preis der Ver-

sicherungspolice. 

3. Der Kauf von Dienstleistungen seitens der gemeinnützigen Organisationen und In-

stitutionen für medizinische Behandlung, Kinder- und Altersvorsorge, Bildung, Kul-

tur, Sport sowie Dienstleistungen der religiösen Bezirke310. 

4. Dienstleistungen der Agentur für flüssige Brennstoffe. 

 

Zu 1. Wenn längerfristige Gebäudevermietungen der Besteuerung unterliegen 

würden, dann wäre dies eine zweifache Besteuerung, muss doch für Neubauten die 

                                                 
308 Das Gesetz Nr. 7928, §19. 
309 Das Gesetz Nr. 7928. §20-§25. 
310 In Albanien sind viele fragwürdige „mildtätige“ Organisationen tätig, die von diesem privilegierten 
Status profitieren.   
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Mehrwertsteuer bezahlt werden. Zudem ist es für die Steuerverwaltung überaus schwie-

rig, solche Mietzahlungen zu besteuern. Allerdings wird in der Realität ein Teil dieser 

Mietzahlungen indirekt doch besteuert. Dabei handelt es sich um Renovierungsausga-

ben (wird als Neubau behandelt) sowie um Ausgaben für die Gebäudeversicherung 

(sind steuerpflichtig)311. Bei Landtransaktionen handelt es sich nur um einen Vermö-

genstransfer, daher ist die Steuerbefreiung auch vernünftig. Mann könnte zwar den 

Mehrwert besteuern (zum Beispiel die Provision der Vermittler), solche Transaktionen 

werden in Albanien aber direkt verhandelt, und der eventuelle Mehrwert ist schwer zu 

ermitteln.  

Für mögliche ökonomische Wirkungen der Besteuerung des Wohnungsbaus gilt 

folgendes: Die Erfassung der Bauaktivitäten durch die Mehrwertsteuer spiegelt sich in 

höheren Wohnungspreisen wider. Davon profitieren in erster Linie die Besitzer von 

Häusern und Wohnungen die vor der Einführung der Mehrwertsteuer gebaut worden 

sind. Allerdings profitieren sie nur bei der ersten Transaktion und nur wenn die Neubau-

ten auch wirklich besteuert werden. Falls aber der Wohnungsbau hauptsächlich in der 

Schattenwirtschaft organisiert wird, wie dies in Albanien der Fall ist, dann wird auch 

der Wohnungspreis nur geringfügig von der Einführung einer Mehrwertsteuer betroffen.  

Zu 2. Dem Finanzsektor werden oft überdurchschnittliche Gewinne nachgesagt. 

Daher wäre es für viele sinnvoll auch Finanzdienstleistungen durch die Mehrwertsteuer 

zu erfassen. Zudem würde die Besteuerung der Leistungen im Finanzsektor zur Pro-

gressivität der Mehrwertsteuer mithelfen (oder zu einer Reduzierung der Regressivität), 

falls Ersparnisse eine Funktion des Einkommens sind. Die Kontrolle der eventuellen 

Hinterziehung wäre Dank der relativ kleinen Zahl der Geschäftsbanken leichter durch-

zuführen. Aus dieser Perspektive wäre ihre Befreiung von der Mehrwertsteuer ökono-

misch verzerrend. Dadurch werden die Steuerbasis und damit auch die Steuereinnahmen 

unnötig reduziert.  

Trotz dieser Argumentation werden Finanzdienstleistungen in keinem Land um-

fassend besteuert. Vieles spricht zugunsten einer Befreiung dieser Dienstleistungen. Der 

Zinssatz den Geschäftsbanken ihren Anleger zahlen müssen, sowie der Zinssatz für die 

vergebene Kredite, sind beide sehr komplizierte Variablen, bei denen es äußert schwie-

rig ist den tatsächlichen Mehrwert zu ermitteln. Der Zinssatz beinhaltet auch solche 

Variablen wie die Inflationsrate, Abschreibungen, Kosten der Finanzvermittlung u.ä., 

                                                 
311 Die Durchführungsverordnung Nr. 8, Punkt. 6.1, 2000. 
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die nur schwer getrennt behandelt werden können312. Auf der anderen Seite könnte eine 

umfassende Erfassung der Finanzdienstleistungen von der Mehrwertsteuer, bei mobilen 

Kapitalmärkten, zu größeren internationalen Kapitalbewegungen (in Albanien wäre dies 

nicht unbedingt zu erwarten) führen. In Albanien könnte dies allerdings die Anreize 

verstärken, Finanzverträge außerhalb des Bankensektors abzuschließen, womit Albani-

en bereits sehr schlechte Erfahrungen hatte. Aus diesem Grund und wegen des Stellen-

werts des Bankensektors für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, erscheint es 

sinnvoll, das Prinzip der Gerechtigkeit und ein Teil der Steuereinnahmen zugunsten 

einer Simplifizierung des Steuersystems zu opfern.  

Die Entscheidung der albanischen Regierung, einen Teil der Finanzdienstlei-

stungen doch zu besteuern ist steuerlich so irrelevant, dass sie die Komplizierung der 

Mehrwertsteuer und die höheren Ausgaben der Steuerverwaltung nicht rechtfertigen 

kann. Vor allem, weil den Finanzinstitutionen unzählige Möglichkeiten offen stehen, 

(durch eine Verlagerung ihrer Ausgaben auf steuerfreie Aktivitäten), die anfallende 

Steuerverbindlichkeiten zu hinterziehen. Deshalb wäre es angebracht, auch diese Akti-

vitäten (entstandene Ausgaben bei der Schuldeneintreibung und bei der Überwachung 

von Transaktionen auf Finanzmärkten) von der Mehrwertsteuer zu befreien. 

 

11.3.2.3 Der Nullsatz bei der Mehrwertsteuer 
 

Neben den vielen erwähnten Steuerbefreiungen ist auch der Nullsatz zu erwäh-

nen. Der Nullsatz ist die einzige Möglichkeit, Waren oder Dienstleistungen auch tat-

sächlich mehrwertsteuerfrei zu verkaufen. Der Nullsatz wird in vielen Ländern prakti-

ziert. Allerdings führt der Nullsatz, ähnlich wie andere Steuerbefreiungen, zu einer 

Schrumpfung der Steuerbasis und damit zu niedrigeren Steuereinnahmen. Es ist zu er-

warten, dass die Regierung anderswo die Steuersätze erhöhen muss, um die so entgan-

genen Einnahmen auszugleichen. Albanien war zumindest bei der Anwendung des 

Nullsatzes eher zurückhaltend. Es gibt außer den Exporten nur drei Aktivitäten bei de-

nen der Nullsatz angesetzt wird313: 

1. Von heimischen Unternehmen und Personen im Ausland gekaufte Dienstleistungen 

2. Der Kauf von Gütern und Dienstleistungen für den internationalen Waren- und Per-

sonenverkehr. 

                                                 
312 Vgl. auch Alan Tait, Seite 93, 1991. 
313 Das Gesetz Nr. 7928, §31.  
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3. Der Kauf von Gütern und Dienstleistungen für Handels- und Industrieaktivitäten auf 

dem Meer. 

 

Der Grund für diese Zurückhaltung bei der Anwendung des Nullsatzes liegt vor 

allem daran, dass viele Güter oder Dienstleistungen, die dafür in Frage kämen, bereits 

einer Steuerbefreiung unterliegen. Für den Staatshaushalt ist die Befreiung immerhin 

eine bessere Alternative. Beim Endverkauf der befreiten Güter, verzichtet die Staatskas-

se nur auf die Besteuerung des Mehrwerts der letzten Produktionsstufe (und der Einzel-

handel). Falls aber diese befreite Güter oder Dienstleistungen als Input bei der Herstel-

lung von anderen Gütern eingesetzt werden, führt dies zu einer höheren effektiven Be-

steuerung der neuen Produkte, wird doch die bei den befreiten Gütern enthaltene Mehr-

wertsteuer nicht erstattet.  

 

11.4 Die Mehrwertsteuer und ihre Umsetzung 
 

11.4.1 Die Bezahlung der Mehrwertsteuer und die Abwicklung von Erstattungen  

 

Die Steuerverwaltung und die Zollbehörde sind für die Umsetzung der Mehr-

wertsteuer zuständig. Der Steuerverwaltung (in Zusammenarbeit mit dem Finanzmini-

ster) obliegen die Ausarbeitung der notwendigen Formulare und die Gestaltung der 

Rechnungen die von den Wirtschaftssubjekten zu verwenden sind. Jede ausgestellte 

Rechnung muss folgende Informationen enthalten: Angaben über das Unternehmen und 

seine Steuernummer314, den Namen der verkauften Güter oder Dienstleistungen, den 

Verkaufspreis, den Prozentsatz und den Betrag der Mehrwertsteuer und das Ausstel-

lungsdatum315. Bei der Steuerverwaltung registrierte Wirtschaftssubjekte müssen für 

alle ihre Käufe und Verkäufe Buch führen und sie für eine Zeit von fünf Jahren aufhe-

ben316. Die eventuelle Ausstellung von Rechnungen mit enthaltener Mehrwertsteuer 

                                                 
314 Der Steuerzahler erhält eine Identifikationsnummer unabhängig von der Zahl seiner Aktivitäten. Da-
durch sollte verhindert werden, dass jemand die Steuerzahlung ausweicht, in dem er seine Aktivität auf 
mehrere kleine Einheiten aufspaltet (mit einem Umsatz unter dem erforderlichen Mindestniveau). 
315 Der Einzelhändler muss in bestimmten Situationen auch eine Rechnung ausstellen (wenn der Kaufwert 
über 10.000 Lek. liegt, oder wenn der Käufer ein registriertes Subjekt ist und eine Rechnung haben möch-
te).   
316 Das Gesetz Nr. 7928, §40. 
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von nicht registrierten Personen gilt als Betrug. Der Betroffene muss den so erhaltenen 

Betrag und ein zusätzliches Bußgeld an die Staatskasse überweisen. 

Registrierte Unternehmen müssen monatlich eine Steuererklärung in zweifacher 

Ausfertigung ausfüllen und sie an die Filiale der Geschäftsbanken (die eine Vereinba-

rung mit der Steuerverwaltung haben – zu Beginn war es nur die Nationale Handels-

bank317) abgeben. Dort wird dann auch die Zahlung der Steuerverbindlichkeit veran-

lasst318. Nach dem Gesetz, ist die Steuerverwaltung allerdings ermächtigt, bei „berech-

tigtem“ Zweifel an die Richtigkeit einer Steuererklärung (auch bei verspäteter Abgabe 

oder bei Formfehlern), die „richtige“ Steuerschuld selbst zu schätzen319. Falls es zu Än-

derungen der zu zahlenden Steuerschuld kommt, wird das Unternehmen darüber infor-

miert, und über die ihm gewährten Fristen für die Begleichung der Schuld. Das unter-

nehmen hat die Möglichkeit, sich gegen dieser „Schätzung“ zu beschweren. Falls die 

erneute Überprüfung zu einer niedrigeren Verbindlichkeit führt, muss die Steuerverwal-

tung die Differenz samt Zinsen zurückerstatten (Zinsen werden nur gezahlt wenn die 

Begleichung der Steuerschuld mehr als ein Jahr zurückliegt, und zwar nur für die Zeit 

nach einem Jahr)320. 

Die zu zahlende Steuerschuld eines Unternehmens kann in bestimmten Situatio-

nen unter der zu erstattenden Mehrwertsteuer liegen. In solchen Fällen wird der Diffe-

renzbetrag nicht erstattet, sondern auf die nachfolgenden Monate übertragen (höchstens 

auf sechs Monaten)321. Nach sechs Monaten müssen eventuelle Restbeträge überwiesen 

werden. Eine sofortige Erstattung wird nur gewährt, wenn die beantragte Erstattung den 

Wert von 4 Mio. Lek (≈ 30.000 US$) übersteigt322. Für das Jahr 2001 Betrug die ge-

samte Erstattung (fast ausschließlich bei Exporten) 1.3 Mlrd. Lek (≈ 10 Mio. US$). Der 

Betrag ist aus folgenden zwei Gründen so niedrig: 

1. Albanien exportiert relativ wenig (höchstens 300 Mio. US$ jährlich) 

                                                 
317 Durchführungsverordnung Nr. 7, Punkt 7, 1996. Bei der Durchführungsverordnung Nr. 8 aus dem Jahr 
2000 steht statt der Nationalen Handelsbank die folgende Formulierung. „bei den Filialen der Geschäfts-
banken, mit denen die zentrale Steuerverwaltung eine Vereinbarung für die Entgegennahmen dieser Zah-
lungen getroffen hat.  
318 Die Steuererklärung muss auch dann ausgefüllt werden, wenn der Steuerzahler keine Zahlung zu lei-
sten hat. 
319 Das Gesetz regelt auch das Beschwerdeverfahren, einzuhaltende Fristen sowie die zuständige Instanz 
die für die endgültige Entscheidung. 
320 Das Gesetz Nr. 7928, §52 und §53. 
321 In bestimmten Situationen erfolgt die Rückerstattung bereits nach 45 Tagen (wenn der Steuerzahler ein 
Ausländer ist, für den das Parlament eine Steuerbefreiung beschließt). 
322 Das Gesetz Nr. 7928, §51 eröffnet der Steuerverwaltung trotzdem die Möglichkeit, die Rückerstattung 
der Beiträge zu vermeiden. Sie ist nämlich berechtigt, vor der Erstattung, von dem Steuerzahler „Sicher-
heiten“ über zukünftige Steuerzahlungen zu verlangen. 
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2. Mehr als 60% der Exporte besteht aus Güter der Lohnveredelung, bei denen keine 

Mehrwertsteuer zu erstatten ist.  

 

11.4.2 Sanktionen für eventuelle Gesetzeswidrigkeiten 

 

Im Gesetz Nr. 7928 (§57) werden nur die als gesetzeswidrig eingestufte Aktivi-

täten und die vorgesehen maximalen Bußgelder aufgelistet, die konkreten Strafen für 

jede Gesetzwidrigkeit sind bei der Durchführungsordnung323 zu finden. Die Liste der 

Gesetzeswidrigkeiten ist sehr lang (insgesamt 25 Aktivitäten). Für die meisten dieser 

Übertretungen sind Bußgelder vorgesehen, die abhängig von der Art der Übertretung, 

automatisch wirksam werden. Die höchste Geldstraffe beträgt 1 Mio. Lek (≈ 7.500 

US$)324, und ist für Steuerzahler vorgesehen, die die Durchführung einer Betriebsprü-

fung durch die Steuerverwaltung verhindern. Sonst sind geringe Bußgelder vorgesehen 

und beginnen bei nur 10.000 Lek (≈75 US$) für verspätete Registrierung. In bestimmten 

Fällen kann die Geldstraffe allerdings recht hoch sein. Es handelt sich dabei um Zah-

lungen als Prozentsatz der Steuerschuld (sie kann bis zu 50% der Steuerschuld betra-

gen). Für eine verspätete Überweisung der Mehrwertsteuer wird ein hoher Zinssatz be-

rechnet (5% für den ersten Monat, danach 2% monatlich, jedoch mindestens 10% des 

Betrags). 2001 wurden insgesamt 2.550 Bußgeldbescheide mit einem Gesamtwert von 

277 Mio. Lek (≈ 2 Mio. US$) erteilt. Der Generaldirektor der Steuerverwaltung hat das 

Recht, einen Teil der erhängten Straffe zu erlassen, dies gilt allerdings nicht für die 

Zinszahlungen325.  

Für bestimmte Übertretungen und vor allem, wenn bei einem Steuerzahler die 

Steuerverwaltung von einer potentiellen Fluchtgefahr ausgeht, hat die Steuerverwaltung 

(der Zweigstellenleiter) das Recht, andere Maßnahmen zur Sicherung der Steuerein-

nahmen zu unternehmen. Dazu gehört die Pfändung der mobilen und immobilen Ver-

mögenswerte des Steuerzahlers326, die vorübergehende Schließung seiner Aktivität, die 

öffentliche Bekanntmachung (in den Medien) seines Namens und der ausstehenden 

Schuld usw. Der Zweigstellenleiter kann auch eine vorübergehende Blockierung der 

                                                 
323 Durchführungsordnung Nr. 7 von 1996 und Nr. 8 von 2000. 
324 Sie wurde 2001 lediglich drei Mal auferlegt. Unveröffentlichtes Material des Finanzministeriums, 
2002. 
325 Die Durchführungsverordnung Nr. 8, Punkt. 17, 2000. 
326 Der Wert der gepfändeten Immobilienwerte muss die Steuerschuld übersteigen, damit auch die ent-
standene Kosten der Pfändung, Aufbewahrung und des Verkaufs gedeckt werden.  
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Bankkonten des Steuerzahlers beantragen, und die Verwendung der gefundenen Fi-

nanzmittel für die Begleichung der Steuerschuld anordnen327. Falls die Steuerverwal-

tung von der Verbindlichkeiten Dritter gegenüber dem Steuerzahler erfährt, kann sie 

diese Personen oder Unternehmen verpflichten, die Schulden des Steuerzahlers aus die-

sen Verbindlichkeiten zu begleichen. 

Für die Auswahl der Wirtschaftssubjekte, die im laufe des Jahres, einer betrieb-

lichen Prüfung unterzogen werden, wird ein Mix aus mehreren Kriterien verwendet. 

Dazu gehören: Art der Wirtschaftsaktivität, die Größe des Unternehmens, das Niveau 

der gezahlten Mehrwertsteuer, das Niveau der gezahlten Gewerbesteuer usw. Wenn 

man den Angaben der zentralen Steuerverwaltung glauben soll, kann man bei der be-

trieblichen Prüfung von einer sehr guten Erfassung der Steuerzahler ausgehen. Auf-

grund dieser Informationen, wurden nur im Jahr 2001, Prüfungen in 41% der registrier-

ten Unternehmen (4.655) durchgeführt328.  

 

11.5 Die Einführung der Mehrwertsteuer und ihre Wirkungen 
 

Die Einführung der Mehrwertsteuer kann zu unterschiedlichen Wirkungen bei 

einigen relevanten makroökonomischen Variablen führen. Sie kann unter anderem das 

Preisniveau beeinflussen, die Effizienz, Handelsbilanz, die Staatsquote usw.  

 

11.5.1 Die Mehrwertsteuer und das Preisniveau 

 

Die Entscheidungsträger sind in der Regel vorrangig über den Einfluss der 

Mehrwertsteuereinführung auf das Niveau der Einzelhandelspreise beunruhigt. Eventu-

elle Preiserhöhungen können Wählerstimmen kosten, daher ist es für einen Stimmen-

maximierenden Politiker sehr wichtig, dass solche Preissteigerungen ausbleiben. Ver-

ängstigt sind auch Konsumenten, aber auch die Händler, die über die Frondienste der 

neuen Steuer oder ihren Einfluss auf ihre Liquidität nur spekulieren können. Vor allem 

wenn sie der Überzeugung sind, die Regierung möchte mit der neuen Steuer hauptsäch-

lich die Steuereinnahmen erhöhen (was für Albanien auf jedem fall zutrifft).  

                                                 
327 Es ist fraglich ob diese Regelung im Einklang mit dem geltenden recht ist. Sie kann auch das Vertrau-
en der Bevölkerung an das Bankensystem negativ beeinflussen.   
328 Angaben sind aus einem unveröffentlichten Material der zentralen Steuerverwaltung (Antworten auf 
einige schriftlich gestellten fragen des Autors). 
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Eine der Quellen dieser Steuererhöhung ist die faktische doppelte Besteuerung 

der Güter und Dienstleistungen bei der Einführung der neuen Steuer. Nach der Einfüh-

rung, wird die Mehrwertsteuer auf Transaktionen erhoben, die der neuen Steuer unter-

liegen, unabhängig der Tatsache dass viele der betroffenen Güter bereits mit der Um-

satzsteuer belastet worden sind. Wenn diese Umsatzsteuer nicht erstattet wird, dann 

steht der Händler vor höheren Kosten. Die Preiserhöhung wäre eine denkbare Reaktion. 

Wenn aber gleichzeitig auf dem Markt auch andere, nach der Mehrwertsteuereinführung 

importierte Güter angeboten werden, kann der betroffene Händler seine Preise nicht 

erhöhen, ohne dass er seine Marktanteile verliert. Dies würde seinerseits seine Profit-

marge spürbar reduzieren. Um solche Entwicklungen zu vermeiden, würde sich der 

Händler in den letzten Monaten vor der Einführung mit seinen Einkäufen zurückhalten. 

Als Ergebnis hätten wir minimale Lagerbestände und möglicherweise einen Rückgang 

der Investitionen329. 

Die Erweiterung der Steuerbasis nach der Mehrwertsteuereinführung kann auch 

zu Preiserhöhungen führen. Die Mehrwertsteuer kann auch an Güter und Dienstleistun-

gen erhoben werden, die von der Umsatzsteuer befreit waren, wodurch ihre Kosten und 

die der anderen Güter und Dienstleistungen, die sie als Input verwenden, steigen wer-

den. Wenn wir die erhöhten Frondienste der Händler mitberücksichtigen, dann ist eine 

Preiserhöhung unvermeidbar. 

  Einige Ökonomen glauben nicht, dass es überhaupt zu Preiserhöhungen führen 

wird. Vor allem nicht, wenn die Mehrwertsteuer die gesamten Steuereinnahmen als An-

teil an das BSP erhöht. Das resultierende Überschussangebot auf dem Gütermarkt müss-

te eigentlich durch Preissenkungen beseitigt werden. Diese Hypothese findet allerdings 

keine empirische Unterstützung. Informationen aus 35 unterschiedlichen Ländern zei-

gen dass es in nur zwei dieser Länder (Kolumbien330 und Madagaskar), die Einführung 

der Mehrwertsteuer zwar von einer Erhöhung der Steuereinnahmen, nicht aber von 

Preissteigerungen (die auf die neue Steuer zurückzuführen wären) begleitet wurde331 
332. Dagegen lassen sich viele Länder finden, bei denen die Mehrwertsteuereinführung 

gleichzeitig zur Erhöhung der Staatseinnahmen und zu Preissteigerungen geführt hat. In 

Dänemark zum Beispiel stiegen die Preise um 8%, 5.5% davon sind der Mehrwertsteuer 

                                                 
329 Vgl. auch Alain Tait, Seite 183, 1991. 
330 In Kolumbien wurde nicht die Umsatzsteuer ersetzt, sondern eine andere vereinfachte Form der 
Mehrwertsteuer. 
331  Vgl. auch die Tabelle 10.1, in Alan Tait, Seite 194-197, 1991. 
332 In Norwegen hat die Einführung der Mehrwertsteuer zu einer Senkung der Steuereinnahmen geführt. 
Gleichzeitig ist es aber zu einer Preiserhöhung gekommen. Vgl. auch Alan Tait, Tabelle 10.1, 1991. 
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zuzuschreiben. Die entsprechenden Werte waren 8.7% (7.1%) für Ecuador, 17.9% 

(9.0%) für Israel, 8.9% (6.5%) in Neuseeland, 27.1% (13.5) für Peru usw. 

 
Durchschnitt Ende der Periode  

 

Jahr 
Index Veränderung 

zur Vorperiode 

Index Veränderung zur 

Vorperiode 

1995 

     Q1 

     Q2 

     Q3 

     Q4 

 

1996 

     Q1 

     Q2 

     Q3 

     Q4 

 

1997 

     Q1 

     Q2 

     Q3 

     Q4 

120,0 

119,8 

121,8 

117,2 

121,3 

 

143,7 

127,4 

131,9 

138,3 

143,7 

 

180,2 

158,9 

177,6 

184,4 

200,3 

7,8 

5,0 

1,7 

-3,8 

3,5 

 

12,7 

5,0 

3,5 

4,8 

3,9 

 

25,4 

10,6 

11,8 

3,6 

8,9 

122,8 

120,9 

120,2 

118,4 

122,8 

 

144,2 

129,4 

131,7 

141,6 

144,2 

 

204,8 

176,0 

184,5 

186,4 

204,8 

6,0 

4,4 

-0,7 

-1,5 

3,7 

 

17,4 

5,4 

1,7 

7,5 

1,8 

 

42,1 

22,1 

4,9 

1,0 

9,9 

 

Tabelle 10.2 Die Entwicklung des Konsumentenpreisindexes für die Jahre 1995-1997, 
1993=100 
 

In Albanien mangelt es an entsprechenden Analysen, obwohl es für ein Land mit 

ständigen politischen und wirtschaftlichen Schwankungen (mit unterschiedlichen Aus-

wirkungen auf das Preisniveau) sehr schwierig wäre, den Anteil der Preiserhöhung zu 

ermitteln, der auf die Einführung der neuen Steuer zurückzuführen wäre. Nichtsdesto-

trotz gibt es auch in Albanien Anzeichen dafür, dass die Mehrwertsteuereinführung 

doch zu Preiserhöhungen geführt hatte. Die Tabelle 10.2 zeigt für das Jahr 1996 (Ein-

führung der Mehrwertsteuer) eine höhere Preiserhöhung im Vergleich zum Vorjahr 

(12.7% gegenüber 7.8%). Zweifellos haben auch andere Faktoren außer der Mehr-

wertsteuer zu dieser Entwicklung beitragen können. Allerdings spricht einiges für einen 

wichtigen Einfluss der neuen Steuer. Die sehr hohen Ersparnisse der albanischen Be-

völkerung in diesem Jahr (der Höhepunkt der finanziellen Pyramiden) werden höchst-
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wahrscheinlich eine Senkung der aggregierten Nachfrage bewirkt haben. Daraus hätte 

sich eher eine Preissenkung ergeben müssen, im schlimmsten Fall eine kleinere Preiser-

höhung im Vergleich zum Vorjahr. Aus diesem Grund wäre es nicht inkonsequent, ei-

nen Teil dieser Preiserhöhung, der neuen Steuer zuzuschreiben, z.B. die Entwicklung im 

dritten Quartal des Jahres. Zugegeben, mögliche Wirkungen der Mehrwertsteuer auf das 

Preisniveau standen nie im Mittelpunkt des Interesses der albanischen Volkswirte, fehlt 

es doch an jeglichen Untersuchungen zu diesem Thema. 

 

11.5.2 Die Mehrwertsteuer und die Effizienz 

 

Eine breitgelegte Mehrwertsteuer würde alle Voraussetzungen erfüllen, effizien-

ter und neutraler als andere Steuerarten zu werden. Je mehr Güter und Dienstleistungen 

besteuert werden, desto kleiner ist der Spielraum für Verzerrungen bei den Konsumprä-

ferenzen der Individuen. Aus diesem Gesichtspunkt ist die albanische Mehrwertsteuer 

nur bedingt als neutral zu bewerten. Der wichtigste Anteil des Einkaufskorbs einer al-

banischen Familie besteht aus Nahrungsmitteln. Von den Nahrungsmitteln sind aller-

dings nur Mehl und der Brot von der Steuer befreit (wurde später abgeschafft). Die 

Nachfrage nach diesen zwei Produkten ist aber in Albanien wie auch in anderen Ent-

wicklungsländern eher unelastisch. Deshalb hat diese Befreiung auch keinen Einfluss 

auf die Präferenzen der Haushalte. Eine Verzerrung wäre zwischen der heimischen und 

der importierten Lebensmitteln, da die Mehrheit der heimischen Produkte aus der in-

formellen Wirtschaft kommt. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen allerdings ein 

ganz anderes Bild. Der durchschnittliche Konsument zieht weiterhin importierte Pro-

dukte vor. 

Aus der Tatsache, dass das Gesetz in Albanian keine Steuervergünstigungen für 

Lebensmittel vorsieht, könnte man die Regressivität der Mehrwertsteuer ableiten. Haus-

halte mit unterdurchschnittlichem Einkommen, müssten proportional eine höhere Steu-

erlast tragen. Allerdings wäre dies ein Irrtum, zumindest wenn es um den Konsum der 

im Inland hergestellten Lebensmittel handelt. Sie werden hauptsächlich in den Minibau-

ernhöfen hergestellt und von den kleinen Einzelhändlern angeboten. Sowohl Landwirte 

als auch die kleinen Einzelhändlern werden von der Mehrwertsteuer nicht erfasst.  

Viele Länder versuchen die Regressivität der Mehrwertsteuer abzuschwächen, 

indem sie für einige Konsumgüter Steuerbefreiungen gewähren, oder sie mit einem 
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niedrigeren Steuersatz belegen. Dadurch wird das Steuersystem zusätzlich kompliziert, 

zumal die Argumentation zugunsten der Progressivität der Mehrwertsteuer nicht unum-

stritten ist. Es ist fraglich, ob es sinnvoll ist, die Mehrwertsteuer komplizierter zu gestal-

ten, nur um die Progressivität des Steuersystems zu verstärken. Ist dieses Ziel mit der 

Mehrwertsteuer zu erreichen, oder wäre dies mit Hilfe anderer Instrumente eher mach-

bar, zum Beispiel durch Transfers? Durch Transfer kann der Gesetzgeber dafür sorgen, 

dass ausschließlich diejenigen profitieren, die auch bessergestellt werden sollen. 

 

11.5.3 Die Mehrwertsteuer und die Handelsbilanz 

 

Die Fürsprecher der Mehrwertsteuer unterstreichen oft ihre Wirkung auf die 

Handelsbilanz des Landes. Die Rückerstattung der Steuer für Exportgüter wird als 

Hauptvorteil gegenüber der Umsatzsteuer gewürdigt. Die Kaskadenwirkung der albani-

schen Umsatzsteuer (Bruttoallphasenumsatzsteuer) macht die Ermittlung der wirklichen 

Steuerlast fast unmöglich, selbst bei identischen Produkten, ist doch die enthaltene 

Steuer eine direkte Funktion des Konzentrationsgrades bei der Herstellung. Der Expor-

teur erhält zwar eine Rückerstattung, ihre Höhe entspricht aber nicht unbedingt der ge-

zahlten Steuer, sie ist eher als eine Subvention an Exporteure zu bewerten. Die Einfüh-

rung der Mehrwertsteuer kann einen Großteil dieser Mängel beseitigen.  

Diese Argumentation lässt sich für Albanien (und andere Entwicklungsländer 

deren Exporte hauptsächlich aus Landwirtschaftsprodukten zusammengesetzt sind) nur 

bedingt anwenden. Die meisten dieser Nahrungsmittel kommen in Albanien aus einem 

Sektor, der von der Mehrwertsteuer nur teilweise erfasst wird. Deshalb wird den Produ-

zenten auch keine Mehrwertsteuer (im Preis der gekauften Inputs oder Anlagen enthal-

ten) erstattet. Die Rückerstattung bleibt auch bei einem eventuellen Export dieser Güter 

aus. Daher konnte die neue Steuer in Albanien für keine nennenswerten Impulse für die 

Exporte des Landes sorgen.  

 

11.5.4 Die Mehrwertsteuer und die Staatsquote 

 

Zu Beginn dieses Kapitels wurde bereits erwähnt, dass die Unzufriedenheit der 

Regierung mit dem existierenden Steuersystem, einer der Gründe hinter der Einführung 
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der Mehrwertsteuer in vielen Ländern war. Darunter ist vor allem die Unzufriedenheit 

mit dem niedrigen Anteil der Steuereinnahmen an das BSP zu verstehen. Die Einfüh-

rung der Mehrwertsteuer könnte eine Zunahme des öffentlichen Sektors, oder aber eine 

Schrumpfung der öffentlichen Schuld ermöglichen. 

Die Ausweitung des öffentlichen Sektors kann ihrerseits das Einflussradius des 

Politikers erweitern. Deshalb wird er eine Vorliebe für die Einführung der Mehrwertstu-

er, oder für die Erhöhung des Steuersatzes haben. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, 

die marginalen Steuersätze der direkten Steuer zu senken, in der Hoffnung, so die Steu-

erhinterziehung zu reduzieren und die Arbeitsanreize der Bevölkerung zu erhöhen333. 

Regierungen vieler Länder haben diese Logik verfolgt, zeichnen sich doch die bisheri-

gen Erfahrungen hauptsächlich durch Erhöhungen der Mehrwertsteuersätze aus. Nicht 

selten wurde diese Erhöhung des Steuersatzes nur von einer Erhöhung der öffentlichen 

Ausgaben (Erhöhung der Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung oder ihrer Löh-

ne), nicht aber von einer Senkung der marginalen Steuersätze der anderen Steuern, be-

gleitet334. 

Die Tabelle 10.3 zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen in Albanien in den 

ersten 6 Jahren nach der Einführung der Mehrwertsteuer. Zu sehen ist eine kontinuierli-

che Erhöhung der Einnahmen aus der Mehrwertsteuer und damit auch der gesamten 

Steuereinnahmen. Die Informationen für das Jahr 1997 passen zwar nicht zu diesem 

Trend, sind allerdings nicht aussagekräftig, sind sie doch ein Ergebnis des allgemeinen 

Chaos infolge des Pyramidenzusemmenbruchs. Die Unruhen hatten auch die Steuer- 

und Zollverwaltung erheblich angeschlagen, betroffen waren vor allem die Einnahmen 

aus der Gewerbe- und der Verbrauchsteuer. Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer 

lagen 2000 bei 7.1% des BSP, was ungefähr dem Niveau entspricht, das für Entwick-

lungsländer als erreichbar gilt335. 

 

 

 

 

 

                                                 
333 Vgl. auch Alan Tait, Seite 227, 1991. 
334 Ungefähr die gleiche Argumentation bringen auch die Gegner der Mehrwertsteuer. Sie befürchten, 
dass die Einführung der Mehrwertsteuer, die Macht der bestimmten Segmente innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung stärken würde (Finanzministerium zum Beispiel).Allerdings wäre es oberflächlich zu behaup-
ten, dass die Länder mit einer Mehrwertsteuer auch automatisch höhere Staatsquote haben werden.  
335 Vgl. auch Milka Casanegra de Jantscher, Seite 173, 1990.  
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Jahr Steuereinahmen / 

BSP 

MWSt. / BSP MWSt. / Steuer-

einnahmen  

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

15,3 

13,5 

15,8 

16,6 

19,3 

19,4 

3,2 

4,6 

6,2 

5,9 

7,1 

7,0 

21,2 

33,8 

39,6 

35,5 

36,8 

36,0 

 

Tabelle 10.3 Die Mehrwertsteuer und die Steuereinnahmen als Anteil an das BSP. Quel-
le, IMF, „Albania: Selected Issues and Statistical Appendix“, 2003. 
 

11.6 Ausblick 
 

Die Einführung der Mehrwertsteuer wurde in Albanien sowohl von der politi-

schen Elite als auch von den Ökonomen des Landes uneingeschränkt befürwortet. Die-

ser Enthusiasmus hat auch nach 8 Jahren in keiner Weise nachgelassen. Bei Gesprächen 

mit albanischen Politikern oder bei der Einführung der Mehrwertsteuer involvierten 

Fachleuten, wird die Mehrwertsteuer nur mit Bewunderung erwähnt. Als Begründung 

für die Überlegenheit der Steuer wird lediglich ihr Beitrag an die Steuereinnahmen he-

rangezogen. Erwähnt wird auch ihre Überlegenheit gegenüber der Bruttoallphasenum-

satzsteuer, vor allem für den Außenhandel, obwohl für Albanien diese Überlegenheit 

eher eine theoretische Konstruktion bleibt. Selbst die bisherigen Bemühungen zur Mo-

dernisierung der Steuer- und der Zollverwaltung werden auf die Einführung der Mehr-

wertsteuer zurückgeführt. 

Vermutlich steckt diese Begeisterung auch hinter den Bemühungen der albani-

schen Regierung um einer schnellen Einführung der Mehrwertsteuer. Sie kann womög-

lich auch das völlige Fehlen von Analysen oder Untersuchungen zu bestimmten Aspek-

ten der Mehrwertsteuer erklären. Alles was man in Albanien findet, sind Zeitungsaus-

schnitte über die Entwicklung der Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, oder Berichte 

über eventuelle Änderungen der einzelnen Paragraphen des Gesetzes über die Mehr-

wertsteuer. Dabei sind diese Veränderungen eher technischer Natur (die Änderung des 

erforderlichen Mindestumsatzes, die Aufhebung einzelner Befreiungen, usw.) Geändert 

wurde auch Paragraph 50, der die Rückerstattung der Mehrwertsteuer regelt. Es wurde 

eine schnellere Rückerstattung der Steuer ermöglicht, in der Hoffnung auf positive Im-

pulse bei den Exporteuren.  
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Für die Zukunft bleibt allerdings eine Reihe von Hausaufgaben zu erledigen: 

• Die Suche nach Spielräumen für die Erweiterung der inländischen Steuerbasis um 

die sehr hohe Abhängigkeit des Staatshaushalts von den Einnahmen aus den Im-

portgütern kontinuierlich zu reduzieren. 1999 kamen 70% der Einnahmen aus der 

Mehrwertsteuer von der Zollbehörde, 2002 waren es immerhin 68%. Die inländi-

sche Steuerbasis ist demnach entweder sehr klein, oder aber ist die Steuerhinterzie-

hung auf einem sehr hohen Niveau. Neben der Hinterziehung haben auch die 

Schwierigkeiten bei der Besteuerung der Landwirtschaftsprodukte, der relativ hoch 

angesetzte erforderliche Mindestumsatz sowie die vielen vorgesehenen Befreiungen 

zu diesem geringen Anteil der heimischen Wirtschaft geführt. Von den 56.300 akti-

ven Wirtschaftssubjekten waren 2001 nur 11.262 für die Mehrwertsteuer registriert.  

• Die Suche nach Möglichkeiten zur Beseitigung der durch die Mehrwertsteuer verur-

sachten Verzerrungen, um eine gleiche Behandlung der Anbieter von Gütern und 

Dienstleistungen, unabhängig von der Organisationsform oder Herkunft, zu gewäh-

ren. Es wurde bereits erwähnt, dass durch Befreiungen für gemeinnützige Organisa-

tionen bei medizinischen Leistungen, im Bildungs- oder Kultursektor, der private 

Anbieter deutlich benachteiligt wird. Zudem muss auch an die Gleichstellung der 

heimischen Produzenten mit den Importeuren gearbeitet werden. In manchen Berei-

chen werden sie von der aktuellen Version des Gesetzes nämlich benachteiligt 

(wenn die heimische Produktion von der Mehrwertsteuer befreit wird, während Im-

porte mit dem Nullsatz belegt werden). 

• Die weitere Vereinfachung der Arbeit der Steuerverwaltung, wenn dies ohne spür-

bare Wirkungen für den Staatshaushalt bleibt. Ein Beispiel wäre die Steuerbefreiung 

auch für die zwei Leistungen im Bankensektor, die zurzeit besteuert werden. Die er-

zielten Einnahmen rechtfertigen nicht den Zeitaufwand und andere Kosten der Steu-

erverwaltung. 
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12 Verbrauchsteuern 
 

12.1 Einführung 
 

Verbrauchsteuern zählen zu den älteren Steuerarten. Zu Beginn wurden sie für 

die Besteuerung der Produktion bestimmter Güter eingeführt und wurden vorrangig auf 

inländische Produkte erhoben336. Später entwickelten sie sich zu Konsumsteuern und 

wurden dann unabhängig von der Herkunft der Produkte erhoben. Die mit der Erhebung 

entstandene Verwaltungskosten und Frondienste der Steuerpflichtigen werden im Ver-

gleich zu anderen Steuern als niedrig geschätzt337. Für ihre Verwaltung werden nicht 

unbedingt besondere Fachkenntnisse der Finanzbeamten vorausgesetzt, die relativ klei-

ne Zahl der Steuerpflichtigen sollte die Überwachung der Steuerhinterziehung erleich-

tern338. 

Zudem verfügen Verbrauchsteuern über zwei andere Vorteile, die sie vor allem 

bei Politikern zu beliebten Steuerarten machen. Zum einen handelt es sich bei den bela-

steten Gütern, hauptsächlich um solche mit einer niedrigen Nachfrageelastizität. Die 

Regierung kann also den Steuersatz erhöhen und zusätzliche Steuereinnahmen erzielen, 

ohne die Besteuerungsbasis spürbar zu gefährden. Zum anderen wird die Steuererhö-

hung für die Regierung weiter erleichtert, kann sie doch solche Maßnahmen mit der 

Erreichung einiger erstrebenswerten Ziele begründen (Verbraucherschütz, Internalisie-

rung der Externalitäten, usw.339). Dadurch werden ein schwacher Widerstand der Steu-

erzahler und eine Steuererhöhung ohne spürbare Stimmeneinbussen für die regierende 

Partei, erhofft. 

Diese und andere Vorteile machen die Verbrauchsteuer zu einer fruchtbaren 

Steuerart. Dies gilt vorrangig für Entwicklungsländer, mit kleinen Modifikationen aber 

auch für Transitionsländer. In den meisten Transitionsländern liegt der Anteil der Ver-

brauchsteuer bei mehr als 10% der Steuereinnahmen, oder 3% des BSP (in Mazedonien 

lag ihr Anteil 1999 bei 5.8% des BSP340, in Polen und Ungarn bei 4.1%, 4.0% in Tsche-

                                                 
336 Vgl. auch John F. Due, Seite 61, 1988. 
337 Über die verschiedenen Frondienste der Steuerpflichtigen bei einer Verbrauchsteuer, siehe auch, Jona-
than Haughton, 1998. 
338 Vgl. auch Emil M. Sunley und andere, Seite 416, 2002. 
339 Vgl. auch Bruno Frey, Seite 5, 2002. 
340 Selbstberechnungen aus den Informationen der IMF für einzelne Länder. 
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chien, 3.6 % in Estland, usw.). Eine vergleichbare Situation herrschte auch in Albanien 

während der ersten fünf Transitionsjahren. Der Anteil der Verbrauchsteuer an die ge-

samten Steuereinnahmen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) lag in der Zeit 

1992-1996 zwischen 11.5 % und 26.4 % (vergleiche auch die Tabelle 11.1). Ihr Anteil 

an das BSP betrug 1994 sogar 5.1 %. Die Situation ändert sich allerdings bedeutend 

nach den Unruhen von 1997. Der kräftige Rückgang der gemeldeten Importe von eini-

gen steuerlich relevanten Gütern (der Hauptanteil der Verbrauchsteuereinnahmen 

kommt von den Importgütern), bewirkte eine spürbare Senkung der Rolle dieser Steuer 

für den Staatshaushalt. 

 

                      Jahr 

Verbrauchsteuer 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Anteil an die Steuereinnahmen 

 

14.5 

 

18.5 

 

26.4 

 

26.2 

 

115 

 

4.7 

 

6.8 

 

8.4 

 

8.8 

 

8.3 

 

Anteil an das BSP 

 

2.4 

 

3.5 

 

5.1 

 

4.6 

 

1.8 

 

0.6 

 

1.1 

 

1.4 

 

1.7 

 

 

1.7 

Tabelle 11,1 Der Beitrag der Verbrauchsteuern zu dem Staatshaushalt. Quelle: IMF-
Country Report: Albania, 2003 

 

Die Unruhen von 1997 wurden von einem politischen Machtwechsel begleitet. 

Die neue Opposition nutzt diesen Rückgang der Verbrauchsteuereinnahmen aus um die 

regierende sozialistische Partei wiederholt der Korruption zu beschuldigen. Die Ver-

brauchsteuer wird (nicht nur von der Opposition) als Hauptquelle für die Bereicherung 

einzelner Regierungsmitglieder, Entfaltung des unfairen Wettbewerbs und für die Zer-

störung der heimischen Produktion bezeichnet. Das Niveau der beim Zoll gemeldeten 

Importe soll zu einem Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Zollverwaltung und 

der Importeure gemacht worden sein. Später wird gezeigt dass auch andere Faktoren zu 

diesem Rückgang der Steuereinnahmen beigetragen haben. 

 162



 

12.2 Argumentationen pro et contra eine Verbrauchsteuer 
 

12.2.1 Begriffsbestimmung 

 

Die Verbrauchsteuer ist eine Steuer auf bestimmte Güter oder Dienstleistungen, 

mit der Absicht, ihren Konsum einzuschränken. Die Besteuerung kann sowohl während 

der Produktion als auch der Distribution erfolgen. Als Grundlage für die Besteuerung 

dient der Wert der Güter oder Dienstleistungen, Menge oder ihre Zusammensetzung. Zu 

den klassischen Produkte die mit einer Verbrauchsteuer belastet, werden gehören Ta-

bakprodukte, alkoholische Getränke, Mineralöl, Autos, usw. Es handelt sich also um 

eine selektive Steuer, da der Gesetzgeber die zu belasteten Güter einzeln auflistet341. In 

der Regel wird eine relativ kleine Zahl von Produkten besteuert, obwohl auch Situatio-

nen bekannt sind, bei denen das System durch ständige Erweiterungen des Kreises 

kompliziert wird (in Indien werden 120 Produkten von einer Verbrauchsteuer er-

fasst342). Bei einer weniger engen Betrachtung, könnte man auch eine extra Mehr-

wertsteuer für Luxusgüter als eine Art Verbrauchsteuer betrachten343. Deshalb sind 

eventuelle Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern nur mit Vorsicht zu genießen.  

Die Auferlegung einer Verbrauchsteuer wird meistens mit der Erreichung be-

stimmter sozialen Ziele begründet. In manchen Fällen allerdings ist die Erhöhung der 

Steuereinnahmen der einzige Hintergrund (zum Beispiel die Verbrauchsteuer für Mine-

ralwasser in Albanien344). Viele der einbezogenen Güter zeichnen sich durch eine nied-

rige Nachfrageelastizität aus. Daher ist für einige dieser Güter der Anteil der Ver-

brauchsteuer an den Einzelhandelspreis sehr hoch und kann bis zu zwei drittel des Ver-

kaufspreises erreichen345 (in England enthält der Preis einer Packung Zigaretten 3.1 

Euro Verbrauchsteuer346). Die entsprechenden Werte fallen in Albanien allerdings viel 

niedriger aus.  

 

                                                 
341 Vgl. auch Sijbren Cnossen, Seite 345, 1990. 
342 In solchen Fällen steigen Verwaltungskosten überproportional. Schwierig wird vor allem die Berech-
nung der Steuerschuld für Steuerzahler die mehrere und unterschiedlich belastete Güter herstellen oder 
importieren. Zu Indien siehe auch John F. Due, Seite 61-63, 1988. 
343 Vgl. auch Bruce Bolnick und Jonathan Haughton, Seite 2, 1998. 
344 Zucker oder salz gehören auch dazu (zu beginn wurden als Luxusgüter eingestuft). 
345 Vgl. auch British-American Tobacco Company, Seite 1, 1991. 
346 Vgl. auch Emil M. Sunley und andere, 2002. 

 163



12.2.2 Argumentationen zugunsten einer Verbrauchsteuer 

 

Die erste Gruppe der Verbrauchsteuern wird auf als schädlich eingestufte Güter 

auferlegt347. Die Regierung beabsichtigt, den Konsum dieser Güter durch die Besteue-

rung einzuschränken. Die Steuer soll also ihren Konsum unattraktiver machen. Die Re-

gierung geht davon aus, dass höhere Preise zu einer niedrigen Nachfrage führen werden. 

Hierzu gehören vor allem Tabakprodukte und alkoholische Getränke (möglich auch 

Prostitution). In einzelnen Ländern wird der Konsum solcher Güter oder die An-

spruchsnahme der Dienstleistung als unsittlich angesehen (Alkoholkonsum in den isla-

mischen Ländern). 

Der Konsum dieser Güter wird auch von negativen Externalitäten in Form von 

schweren Krankheiten begleitet, wodurch der Gesellschaft hohe Zusatzkosten entste-

hen348. Zudem kann der Konsum von alkoholischen Getränken zu einer niedrigeren 

Produktivität, oder zur Beschädigungen des öffentlichen Eigentums führen. Aus diesem 

Blickwinkel ist die Verbrauchsteuer als eine Rechnung an Konsumenten zu verstehen, 

eine Internalisierung dieser Externalitäten. Es wäre nicht zu rechtfertigen, wenn andere 

Steuerzahler für die durch den Konsum dieser Güter entstandenen Zusatzkosten auf-

kommen müssten349. 

Der Gesetzgeber kann durch die Verbrauchsteuer auch die Demeritorisierung ei-

niger Konsumgüter bezwecken (der Konsum von Tabakprodukten und alkoholischen 

Getränken ist also nicht im Einklang mit der Hypothese des rationalen Verhaltens). Das 

Verhalten der Konsumenten ist in dieser Hinsicht nicht als rational zu bewerten350. Sie 

sind zwar von den Risiken ihres Verhaltens im Klaren, haben aber nicht die Bereit-

schaft, sich konform ihrer Überzeugungen zu verhalten. Ihre Myopie führt zu einer 

permanenten Unterbewertung der Zukunftsrisiken, so dass eine Einmischung des Staa-

tes zur Einschränkung des Konsums solcher Güter notwendig ist. Da der Konsum dieser 

Güter eher unelastisch ist, muss also der Staat eine relativ hohe Verbrauchsteuer aufer-

legen um die gewünschten Wirkungen zu erzielen. Falls solche Güter hauptsächlich 

importiert werden, dann kann die Regierung durch diese Konsumeinschränkung zu-

gleich auch die Außenhandelsbilanz verbessern (allerdings ist zu beachten dass der 

eventuelle Rückgang von Importen zu einer Aufwertung der heimischen Währung füh-

                                                 
347 Vgl. auch John F. Due, Seite 64, 1988. 
348 Vgl. auch Jaime Vazquez-Caro und andere, Seite 18-21, 2002. 
349 Vgl. auch Tom Hall, 1996. 
350 Vgl. Auch Bruno S. Frey, Seite 8, 2002. 
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ren würde, wodurch auch die Exporte des Landes zurückgehen würden – Lernersche 

Symmetrie). 

Die zweite Gruppe der Verbrauchsteuer wird auf so genannte Luxusgüter aufer-

legt. Es handelt sich vorrangig um Güter die eine positive Einkommenselastizität haben 

sollten. Der Konsum dieser Güter dient als Proxy für die Leistungsfähigkeit der Steuer-

zahler (die ja auch mehr zur Finanzierung der Staatstätigkeit beitragen sollten). Hierzu 

gehören Autos, bestimmte Elektrogeräte (eher in Entwicklungsländern), Gold- und Sil-

berschmuck, Kosmetikprodukte, in manchen Ländern auch alkoholfrei Getränke.  

Die dritte Gruppe der Verbrauchsteuern dient als Substitut für die Besteuerung 

der Nutzung der öffentlichen Infrastruktur. Die finanziellen Mittel für den Bau und Er-

haltung der öffentlichen Infrastruktur werden am besten genutzt, wenn sie von den spä-

teren Nutznießern aufgetrieben werden. Wenn zum Beispiel die Finanzierung der Stra-

ßenbau nur von der jährlichen Kfz-Steuer veranlasst wird, dann würde dies diejenigen 

bevorteilen, die diese öffentlichen Straßen intensiv nutzen. Um einen, der Nutzung der 

Infrastruktur entsprechenden Finanzierungsbeitrag zu ermöglichen, müsste die Regie-

rung auch eine Verbrauchsteuer für Mineralöl einführen. Der Spritverbrauch dient als 

guter Indikator für die Nutzungsintensität der öffentlichen Straßen. Zu dieser Gruppe 

zählen Benzin, Diesel, Gas und ihre Nebenprodukte. 

Einige Ökonomen glauben, durch die Verbrauchsteuer auch andere wirtschafts-

politische Ziele erreichen zu können. So könnte die steuerliche Privilegierung der ar-

beitsintensiven Industriezweige zu einer Senkung der Arbeitslosigkeit führen351, eine 

Verbrauchsteuer für die Umweltverschmutzung könnte zur Förderung von fortgeschrit-

tenen Technologien beitragen, usw. 

 

12.2.3 Argumentationen gegen eine Auferlegung von Verbrauchsteuern 

 

Die eben erwähnten Argumentationen rechtfertigen also eine Diskriminierung 

der als schädlich eingestuften Güter. Es wird allerdings auch eine Reihe von Argumen-

tationen gegen Verbrauchsteuern vorgebracht. Die erste Gegenargumentation wird von 

dem regressiven Charakter der Verbrauchsteuern abgeleitet. Da der Konsum von Ta-

bakprodukten und alkoholischen Getränken eher einkommensunabhängig ist, würde die 

Verbrauchsteuer zu einer überproportionalen Steuerbelastung der Individuen mit unter-

                                                 
351 Vgl. auch Sijbren Cnossen, Seite 351, 1990. 
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durchschnittlichen Einkommen führen352. Angegriffen wird auch die Argumentation, 

wonach die Verbrauchsteuer die Internalisierung der Externalitäten, oder die Bestrafung 

der Konsumenten für die von ihnen verursachten Gesellschaftskosten, ermöglichen soll-

te. Diese Argumentation wird sogar als zynisch bezeichnet, weis doch der Gesetzgeber, 

dass die Nachfrage nach solchen Gütern unelastisch ist. Eine höhere Verbrauchsteuer 

für Tabakprodukte oder alkoholische Getränke würde höchstwahrscheinlich zu einer 

Erhöhung der Steuereinnahmen führen, was mit einer Senkung des verfügbaren Ein-

kommens der Haushalte gleichzusetzen ist. Die würde wiederum zu einem Rückgang 

der Nachfrage für andere Güter oder Dienstleistungen führen (zum Beispiel für Kinder-

bekleidung oder Schulbücher353). Die Verbrauchsteuer bestraft also nicht direkt den 

Verursacher sondern seine Familie.  

Falls die Verringerung des Konsums von Tabakprodukten oder von alkoholi-

schen Getränken im Vordergrund stehen würde, dann wäre die Regierung gut beraten, 

dies durch den Einsatz anderer Instrumente anzustreben. Mögliche Alternativen wären 

des Konsumverbot in bestimmten öffentlichen Einrichtungen, in bestimmten Tageszei-

ten, oder für bestimmte Altersgruppen354. Es ist abwegig wenn islamische Länder zum 

Beispiel sehr hohe Verbrauchsteuer für den Konsum von alkoholischen Getränken be-

schließen (195 % für Bierprodukte in Mauretanien355), mit der erklärten Absicht, die 

Konsumenten von unmoralischen Gütern zu bestrafen. Sie hätte genau so gut die Pro-

duktion oder den Konsum solcher Güter gesetzlich verbieten können. 

Die Gegner von Verbrauchsteuern behaupten, sie könne auch die Konsument-

scheidungen der Individuen negativ beeinflussen. Sie wird zwar auferlegt um den Kon-

sum von Ungütern zu reduzieren, ihre Wirkungen können aber unter Umständen völlig 

anders ausfallen. So kann eine hohe Verbrauchsteuer für Tabakprodukte dazu führen, 

das einige Individuen lieber andere weniger qualitative (oder weniger besteuerte) Güter 

wie filterlose Zigarette oder illegale Güter wie Haschisch konsumieren. Der dadurch 

verursachte Schaden wird noch höher sein. Hohe Verbrauchsteuern schaffen dazu An-

reize für den Schmuggel der betroffenen Waren, wodurch dem Staat erhebliche Steuer-

einnahmen entgehen würden. 

                                                 
352 Andere wiederum halten diese Argumentation für irrelevant. Da sie nicht das gesamte Steuersystem 
berücksichtigt. Mag sein das die arme Bevölkerung von der Verbrauchsteuer überproportional belastet 
wird, es würde sich dabei allerdings hauptsächlich um Familien handeln die sonst schwer zu besteuern 
sind (zum Beispiel Landwirte). Eine regressive Verbrauchsteuer muss nicht unbedingt zu einem regressi-
ven Steuersystem führen. Vgl. auch Sijbren Cnossen, 1990. 
353 Vgl. auch John F. Due, Seite 65, 1988. 
354 Vgl. auch Bruno Frey, Seite 8, 2002. 
355 Vgl. auch Bruce Bolnick und Jonathan Haughton, Seite 10, 1998. 
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Kritisiert wird auch die Besteuerung der Mineralöle als eine Art Gebühr für die 

Nutzung der öffentlichen Infrastruktur. Ausgangspunkt dieser Kritik ist die differenzier-

te Besteuerung einzelner Arten von Mineralölen. In diesem Fall müsste ja der Steuersatz 

für Diesel höher sein als für Benzinprodukten, trägt doch der Dieselverbrauch mehr zur 

Umweltverschmutzung bei. Zudem verbrauchen Dieselmotoren weniger Sprit pro ge-

fahrene Kilometer, was bedeuten würde, dass sie für die identische Benutzung des Stra-

ßennetzes weniger besteuert werden356. 

Zum Schluss dieses Unterkapitel soll nur noch die Kritik der Verbrauchsteuer 

für Luxusprodukte kurz erwähnt werden. Zunächst mal besteht das Problem der Defi-

nierung des Begriffs „luxuriös“, ein Verfahren das von der Subjektivität der Entschei-

dungsträger stark geprägt wird357. Was für bestimmte Individuen und Zeitperioden als 

Luxusgut behandelt wird (zum Beispiel Zucker) kann für andere Individuen und Zeiten 

ein ganz normales Gut sein. 

 

12.2.4 Spezifische (mengengebundene) vs. Ad valorem (wertgebundene) Ver-
brauchsteuern 

 

Eine Verbrauchsteuer kann drei verschiedene Formen bekommen: 

1. spezifische Steuer (ein festgelegter Geldbetrag pro Einheit, Maß, Zusammensetzung 

Menge,…), 

2. Ad valorem Besteuerung (wertgebunden), 

3. Mischung der oberen zwei Formen. 

 

Sowohl die spezifische als auch die Wertgebundene Verbrauchsteuer haben ihre 

Vor- und Nachteile. Bei der spezifischen Steuer wird die Steuerlast auf eine bestimmte 

Einheit festgesetzt (pro 1.000 Stück Zigaretten, Kg Tabak, Liter Benzin, Alkoholgehalt 

usw.). Der Vorteil dieser Methode ist die Umgehung der Wertermittlung, was die Arbeit 

der Steuerverwaltung deutlich erleichtert. Die Argumentation bekommt vor allem in 

Ländern wie Albanien, die eine relativ unentwickelte Steuerverwaltung aufgebaut ha-

ben, erheblich an Relevanz. Die Steuerverwaltung könnte auch die Steuerhinterziehung 

leichter bekämpfen, muss sie doch nur physische Kontrollen durchführen. Deshalb wird 

Entwicklungsländern in der Regel empfohlen, spezifische Verbrauchsteuer zu verwen-

                                                 
356 Vgl. auch John F. Due, Seite 65, 1988. 
357 Vgl. auch Sijbren Cnossen, Seite 349, 1990. 
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den. Zudem wird erhofft, dass eine gleiche Besteuerung der Produkte, unabhängig von 

der Qualität, zu einem Konsumrückgang der Güter von schlechter Qualität führen wird. 

Spezifische Verbrauchsteuern werden auch von den Produzenten selbst leichter akzep-

tiert. Sie führen meistens zu keinem Preiskrieg und gefährden dadurch nicht ihre Ge-

winne.  

Ökonomen sind allerdings nicht einer Meinung über die Neutralität von spezifi-

schen Verbrauchsteuern. Einige gehen von der Neutralität solcher Steuern, bezüglich 

der Qualität der angebotenen Güter aus. Überzeugender ist allerdings die Gegenbehaup-

tung, dass Produkte hoher Qualität von spezifischen Akzisen bevorteilt werden. Sie sind 

daher zu empfehlen, wenn die Regierung mit der Besteuerung unter anderem die Ge-

sundheit der Konsumenten zu schützen versucht.  

Trotz diesen Vorteilen, sind spezifische Verbrauchsteuern nicht frei von Schwä-

chen. So ist die Regierung gezwungen, oft Anpassungen der festgesetzten Steuerbeträge 

zu unternehmen, um die negativen Wirkungen der Inflation auszugleichen. Ansonsten 

würde der Anteil der Akzise an den Einzelhandelspreis zurückgehen und damit auch der 

Anteil der Verbrauchsteuern an die Steuereinnahmen. Das Fehlen einer Anpassung der 

Verbrauchsteuer für Tabakprodukte, alkoholische Getränke und Mineralölprodukte in 

den USA kann hierzu als gutes Beispiel dienen. Dort wurden die Beträge 30 Jahre lang 

nicht angepasst, was zu einem Rückgang des effektiven Steuersatzes um 70 % geführt 

hatte358. In Entwicklungsländer mit chronisch hohen Inflationsraten, sollte dieses Pro-

blem ein größeres Gewicht erhalten. Man könnte allerdings das Problem durch eine 

Indexierung der Akzise an den Preisindex lösen.  

Des Weiteren wird die spezifische Verbrauchsteuer auch als eine ungerechte 

Steuer kritisiert. Billige Konsumgüter müssen (prozentual) eine höhere Steuerlast tra-

gen, was zur Regressivität des Steuersystems beiträgt, konsumieren doch ärmere Indivi-

duen vermehrt billige Produkte. Nichtsdestoweniger scheinen die verwaltungstechni-

schen Vorteile der Verbrauchsteuer in Albanien zu überwiegen. Das Land bewegt sich 

immer mehr hin zu spezifischen Akzisen. 

Die Nachteile der spezifischen Akzisen können zugleich als Vorteile der ad va-

lorem Akzisen und umgekehrt, betrachtet werden. Ad valorem Verbrauchsteuern sind 

bei sehr großen Qualitätsunterschieden der angebotenen Güter eigentlich unumgänglich. 

Zu den Vorteilen der ad valorem Akzisen zählen: 

                                                 
358 Vgl. auch Louis Alan Talley und Brian W. Cashell, 1999.  
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• Sie führt zu größeren qualitätsabhängigen Preisunterschieden, was zu einer Senkung 

der Regressivität des Steuersystems beiträgt. Konsumenten von Gütern mit einer 

niedrigeren Qualität (Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen) müssen 

auch weniger Steuern bezahlen. 

• In Entwicklungsländern in denen hauptsächlich hochqualitative Produkte importiert 

werden, und die heimische Produktion von schlechter Qualität gekennzeichnet ist, 

kann die ad valorem Akzise die heimische Produktion anregen und zugleich mehr 

Steuereinnahmen einbringen359. 

• Sie ermöglichen eine automatische Anpassung an die Entwicklung des Preisniveaus. 

 

Die Verbrauchsteuer wird in der Regel direkt bei den Produzenten oder Impor-

teuren erhoben. Aus diesem Grund ist eine ad valorem Besteuerung von den Preismani-

pulierungen leicht zu beeinflussen. Sowohl der Produzent als auch der Importeur ist in 

der Lage seine Steuerschuld zu mindern, indem er einen Preistransfer gen Einzelhandel 

betreibt. Die Aufdeckung solcher Manipulationen ist für eine schlecht vorbereitete 

Steuerverwaltung nahezu unmöglich. Eine ad valorem Verbrauchsteuer könnte auch den 

Preiskrieg zwischen den Produzenten oder Händlern begünstigen, befürchten ihre Geg-

ner. Dies endet in einer niedrigeren Ertragsrate der Investitionen, was zu einem Investi-

tions-, Beschäftigungs- und Outputrückgang führen kann (zum Schluss würden auch 

Steuereinnahmen aus anderen Steuerarten zurückgehen können). 

Um die Nachteile der zwei Methoden unter Kontrolle zu halten, wird oft eine 

Mischung der beiden Varianten empfohlen. Die Besteuerung der Tabakprodukte inner-

halb der EU360, oder die Vorgehensweise in Armenien sind solche Beispiele. In Armei-

nen gibt es eine spezifische Verbrauchsteuer für Tabakprodukte die als minimale Be-

steuerungsgrenze dient, dazu kommt dann auch eine ad valorem Steuer (angewendet 

wird die Akzise die höher ausfällt)361. Dadurch können zum Beispiel eventuelle Preis-

transferversuche verhindert werden. 

                                                 
359 Vgl. auch Emil M. Sunley und andere, Seite 413, 2002. 
360 Vgl. auch European Parliament Fact Sheets: 3.2.6., 2002. 
361 Vgl. auch Emil M. Sunley und andere, Seite 411, 2002. 
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12.3 Die Gestaltung der speziellen Verbrauchsteuern in Albanien 
 

Kaum in einem anderen Teil des albanischen Steuersystems wurden so viele 

Änderungen vorgenommen, wie dies bei den Verbrauchsteuern der Fall war. Geändert 

wurden die belasteten Warengruppen, die Form der Verbrauchsteuer, die Berechnungs-

methode der Steuerschuld, die Fristen für die Überweisung der Verbrauchsteuer, usw. 

Zum ersten Mal werden Verbrauchsteuern im Januar 1992 erhoben (Gesetz Nr. 7547). 

Es handelt sich dabei um ein rudimentäres Gesetz, mit nur einem A4 Blatt Umfang und 

17 Paragraphen. Die wichtigsten Elemente dieses Gesetzes waren: 

• Die Verbrauchsteuer wurde nur auf wenige Güter auferlegt (Tabakprodukte, alkoho-

lische Getränke, Mineralölprodukte)362, 

• Es wurden nur ad valorem Steuern verwendet (von 35% bis 80%) 

• Als Besteuerungsbasis bei Importgütern diente der Importwert der Produkte plus die 

Zolltarif, 

•  Für Ordnungswidrigkeiten wurden niedrige Bußgelder vorgesehen363. 

 

Der politische Machtwechsel spiegelte sich sofort in Änderungen des Gesetzes 

Nr. 7547 wider Die Steuersätze wurden generell reduziert, die Zahl der erfassten Güter 

wurde erhöht (Zigarettenpapier, alkoholfrei Getränke, Mineralwasser, elektrische Ener-

gie), die Steuersätze wurden abhängig von der Herkunft differenziert (für Importzigaret-

ten lag der Steuersatz 30% über den für die heimische Produktion, und 15% für alkoho-

lische Getränke364). Dazu wurde eine neu Verbrauchsteuer für Mineralöle und Strom 

eingeführt, die eher als eine Konfiszierung der Gewinne zu verstehen ist. Die gesamte 

Differenz zwischen dem Verkaufpreis und einem vom Staat festgelegtem Preis musste 

an die Staatskasse in Form einer Verbrauchsteuer abgeführt werden. 

Bereits sechs Monate nach diesen Änderungen wurde das Gesetz durch ein neu-

es ersetzt (das Gesetz Nr. 7678 von März 1993). Das neue Gesetz sah auch eine Ver-

brauchsteuer für Kaffee vor, dazu wurden auch einige andere merkwürdige Änderungen 

beschlossen. So wurde im §1 die Verbrauchsteuer als eine Steuer auf dem heimischen 

Konsum von bestimmten Gütern (unabhängig von der Herkunft) definiert. Im §9 des 

                                                 
362 Das Gesetz Nr. 7547, §3.  
363 Das Gesetz Nr. 7547, §13. 
364 Das Gesetz Nr. 7586. 
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gleichen Gesetzes wird allerdings eine Verbrauchsteuer von 100 % für den Export von 

unverarbeiteten Lederprodukten und Tabak eingeführt, obwohl dies keinen inländischen 

Konsum darstellt. Interessant ist auch die Änderung der Berechnungsmethode der Steu-

erschuld. Nun soll die Verbrauchsteuer auf den Zollwert der Produkte berechnet werden 

(ohne den Zolltarif)365. 

Auch in diesem Gesetz wurden mehrere Änderungen vorgenommen. Allein für 

die Jahre 1993-1997 wurden einzelne Paragraphen des Gesetzes 13-mal geändert oder 

neu hinzugefügt. Vor allem handelt es sich dabei um Änderungen des §3, auf dem die 

erfassten Güter aufgelistet werden. Steuersätze wurden geändert, neue Produkte wurden 

besteuert, einige Warengruppen wurden zusätzlich differenziert und mit unterschiedli-

chen Steuersätzen belastet. Der Ministerrat beschloss Ende 1995 den erneuten Übergang 

zu spezifischen Akzisen für Tabakprodukte und alkoholische Getränke366. Zudem wur-

de für diese zwei Kategorien die Einführung von Banderolen beschlossen. Dadurch 

wurde eine bessere Bekämpfung der Steuerhinterziehung erhofft. Die Höhe der Ver-

brauchsteuer wird nach der Qualität und Herkunft der Produkte (Tabakprodukte) und 

nach der Produktgruppe (alkoholische Getränke) differenziert.  

Das Gesetz konnte allerdings den politischen Machtwechsel von 1997 nicht 

überleben. Mitte 1998 wird ein neues Gesetz (Nr. 8348 „Über Akzisen in Albanien“) 

verabschiedet. Ende 1998 wird auch dieses Gesetz für ungültig erklärt und durch das 

Gesetz Nr. 8437 („Über Akzisen in Albanien“) ersetzt. Die wichtigsten Neuerungen des 

Gesetzes Nr. 8437 sehen folgendermaßen aus: 

• Die Zahl der erfassten Güter wird erweitert. Besteuert werden nun auch Parfüme 

und Deodorante und zwar mit einer Verbrauchsteuer von 50 %367. 

• Die differenzierten Sätze abhängig von der Herkunft der Ware werden abgeschafft. 

Diese Entscheidung wurde von der WTO aufgezwungen, um die Diskriminierung 

der Importe aufzuheben. Allerdings wurde die Senkung der Verbrauchsteuer für Im-

portprodukte durch eine Korrektur der Zolltarife und durch die Änderung der Be-

rechnungsmethode für ad valorem Akzisen wieder kompensiert. 

• Die Verbrauchsteuer für Tabakprodukte wurde verdächtig stark reduziert. Die neuen 

Sätze waren wahrscheinlich europaweit die niedrigsten368. 

                                                 
365 Bei Importen wird die Verbrauchsteuer in der Regel auf dem Zollwert + Zolltarif berechnet. Dadurch 
wird gewährleistet, dass ein Zolltarif von „X“% zu einer Erhöhung des Preises um „X“% führt, auch 
wenn andere Steuern auferlegt werden. Vgl. auch Emil M. Sunley und andere, 2002. 
366 Die Verordnung des Ministerrats Nr. 488, September 1995. 
367 Das Gesetz Nr. 8437, §3. 
368 Das Gesetz Nr. 8437, §3. 
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• Die unlogische Differenzierung der Verbrauchsteuer für alkoholische Getränke. 

Abhängig vom Wert der Produkte variiert der Anteil der Akzise an dem Einzelhan-

delspreis von 14 % bis 33 % für Weinprodukte und von 9 % bis 46 % für Alkohol. 

• Die erneute Änderung der Berechnungsmethode für importierte Güter (Importwert 

plus Zolltarife)369, 

• Die Verbrauchsteuer für den Export von Leder und unverarbeiteten Tabak wurde 

abgeschafft. 

• Die vorgesehenen Bußgelder für Gesetzeswidrigkeiten werden reduziert370. So war 

im alten Gesetz, für die Hinterziehung der Verbrauchsteuer ein Bußgeld in Höhe des 

fünffachen Wertes der Steuerschuld vorgesehen. In der neuen Version beträgt die 

Zahlung lediglich 100 % der hinterzogenen Steuerschuld. 

 

Einige dieser Änderungen kommen nicht direkt von der ersten Version des neu-

en Gesetzes, sondern wurden erst in den Jahren 2000 und 2001 beschlossen. Bereits 

2002 wurden die Stimmen laut, die nach einem völlig neuen Gesetz riefen (die Vor-

schläge kamen sowohl von der Regierung als auch von der privaten Wirtschaft). Die 

Regierung betraute das internationale Consultingunternehmen PriceWaterHouse mit der 

Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfes. PriceWaterHouse schlug die völlige Ab-

schaffung der ad valorem Akzisen und eine Differenzierung der Sätze nach der Höhe 

des Jahresumsatzes (um die kleinen inländischen Produzenten zu schützen) vor. Der 

Vorschlag stieß allerdings auf heftigen Widerstand der albanischen Unternehmensver-

treter371. Ende 2002 wurde nach vielen Änderungen aus diesem Entwurf, ein neues Ge-

setz über die Verbrauchsteuern. Das Gesetz bringt einige Änderungen mit sich, die nicht 

unbedingt den Wünschen der heimischen Produzenten entsprechen. 

Im neuen Gesetz überwiegen spezifische Verbrauchsteuern (gilt nicht für Parfü-

me und Deodorants die mit einer ad valorem Steuer von 50 % belegt werden372). Bei 

den verpackten Zigaretten wird die Differenzierung nach der Qualität abgeschafft, Statt 

dessen wird die Akzise verdoppelt (für bestimmte vorher privilegierte Gruppen wird sie 

sogar verdreifacht). Abgeschafft wird auch die Differenzierung der Akzise nach dem 

Wert der Weinprodukte. Diese Version ist deutlich besser als die früheren Gesetze. Dies 

gilt unter anderem auch für die Behandlung von Gesetzwidrigkeiten. Die Liste der vor-
                                                 
369 Das Gesetz Nr. 8437, §4. 
370 Das Gesetz Nr. 8437, §9 und §10. 
371 Vgl. dazu auch die Presseerklärungen in der Tageszeitung Shekulli von 29.06.2002, 02.07.2002 und 
17.07.2002. 
372 Das Gesetz Nr. 8976, Tabelle im Anhang. 
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gesehenen Strafhandlungen ist besser ausgearbeitet und die vorgesehenen Sanktionen 

sind nun deutlich höher373. Abhängig von der Widrigkeit kann die automatische Buß-

geldzahlung bis 5 Mio. Lek (≈ 38.000 US$) betragen374. Für Gesetzeswidrigkeiten sind 

Gefängnisstrafen bis zu zwei Jahren vorgesehen375. 

Das Gesetz Nr. 8976 kehrt wieder zu der alten Berechnungsmethode für Import-

güter zurück (nur der Importwert). Die Mitarbeiter der Finanzverwaltung erhalten zu-

dem viel größere Kompetenzen bei der Durchführung von Kontrolluntersuchungen bei 

den Herstellern, Importeuren oder der Lager (für die Zwischenlagerung der Importe die 

für eine Lohnveredelung vorgesehen sind)376. So können sie hohe Bußgeldbescheide 

erteilen oder die gesamte Ware, Produktionsanlagen oder Rohstoffe kurzfristig be-

schlagnahmen lassen. Sie können sogar die gesamte Aktivität des Herstellers oder des 

Importeurs für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten unterbinden. 

Alle bisherigen Versionen des Gesetzes über die Verbrauchsteuer wurden von 

vielen Unvollkommenheiten begleitet. Merkwürdige Satzformulierungen sind dabei 

keine Seltenheit (so beginnt der § 3 des Gesetzes Nr. 8437 so: „Der Wert der Ver-

brauchsteuer, für eine Banderole für bestimmte Güter, die einer Verbrauchsteuer unter-

liegen, in Prozentsätzen sind“). Die Steuerzahler sind auch von den angebotenen Argu-

mentationen zugunsten der Einführung bestimmter Verbrauchsteuer äußerst unzufrie-

den. Hier soll nur eine typische Argumentation des Ministerrats während der Vorberei-

tung des Gesetzes Nr. 8348 im Mai 1998 angeboten werden. Die Regierung sollte dabei 

die vorgesehene Abschaffung der Differenzen bei der Besteuerung der Bierprodukte 

abhängig von der Herkunft der Güter rechtfertigen. Die Argumentation sieht folgen-

dermaßen aus:  

„Die inländische Bierproduktion (staatlich oder privat), zeigt positive Wach-

stumstendenzen, deshalb ist es notwendig, diese noch schwache Industrie zu schützen. 

Wir sind der Meinung dass der bisherige Steuersatz von 65 % für Importbier bzw. 40% 

für die Inlandsproduktion, weder die Importe noch die inländische Produktion diskrimi-

niert377“ 

Es bleibt allerdings unklar, wie eine Differenz von 25% zwischen der zwei Sät-

zen nicht diskriminierend wirkt. 

                                                 
373 Das Gesetz Nr. 8976, §40-§51. 
374 Das Gesetz Nr. 8976, §51. 
375 Das Gesetz Nr. 8976, §40. 
376 Das Gesetz Nr. 8976, §15-§18. 
377 Begleiterklärung für den Gesetzentwurf „Über die Verbrauchsteuern in Albanien“, unveröffentlichtes 
Material des albanischen Parlaments, 1998. 
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12.4 Verbrauchsteuern und das Steuersystem in Albanien 
 

2001 lag der Anteil der Verbrauchsteuereinnahmen bei 1.7% des BSP oder 8.3% 

der Steuereinnahmen. Der Beitrag von Verbrauchsteuern bleibt (trotz der ständig wach-

senden Zahl der erfassten Güter) im internationalen Vergleich, auf einem niedrigen Ni-

veau. Dies gilt auch im Vergleich zu den Nachbarländern (in Mazedonien lag der Anteil 

der Verbrauchsteuereinnahmen 2000 bei 5.2 % des BSP378). Selbst in Kosovo, dass eine 

kleinere Bevölkerung, ein niedrigeres Prokopfeinkommen und für manche Produkte 

lächerlich niedrige Verbrauchsteuern (nur 4 Eurocent für eine Packung Zigaretten379) 

hat, bringt die Verbrauchsteuer mehr Geld in die Staatskasse ein (75 Mio. Euro für das 

Jahr 2001380).Die Senkung der Sätze durch das Gesetz Nr. 8437 hat zwar zu einer Re-

duzierung der Schmuggelaktivitäten beigetragen. So kam es 2001 zu einer Stabilisie-

rung des legal importierten Kaffees auf das Niveau von 1994 (was 45 mal höher ist als 

die gemeldeten Importe für das Unruhenjahr 1997, oder 25 mal mehr als die entspre-

chende Menge für 1998), die Importe der Tabakprodukte stiegen indessen um 24 mal 

verglichen mit 1997. Die entsprechenden Werte waren 11-mal für Bier, 4-mal für Au-

tos381 und Mineralölprodukte382.  

Trotz diesen unglaublich starken Erhöhungen, bleibt der illegale Import dieser 

Güter weiterhin auf einem hohen Niveau. Unter normalen Umständen sollte der 

Schmuggel in positiver Beziehung zu der Höhe der Verbrauchsteuern stehen. Allerdings 

kann man das Niveau der Verbrauchsteuern in Albanien auf keinem Fall für die so ho-

hen ungemeldeten Importe verantwortlich machen. Albanien hat sehr niedrige Steuer-

sätze im internationalen Vergleich (in der Region werden nur in Kosovo niedrigere 

Verbrauchsteuern angewendet). Es muss allerdings beachtet werden, dass der illegale 

Import nicht nur zur Hinterziehung der Verbrauchsteuern führt. Gleichzeitig vermeidet 

der Importeur auch andere anfallende Steuern (Zolltarife, Mehrwertsteuer, Gewerbe-

steuer). Die so erzielten Vorteile resultieren in Albanien vielfach höher als die zu erwar-

tenden Kosten einer eventuellen Aufdeckung. Der Steuerverwaltung mangelt es an Be-

reitschaft, den Schmuggel zu bekämpfen, oder ihre Arbeit wird durch ständige Einmi-

                                                 
378 Vgl. auch IMF, „FYROM: Selected Issues and Statistical Appendix“, 2002. 
379 Vgl. auch die UNMIK Verordnung Nr. 2002/16, August 2002. 
380 Vgl. auch Dimitri Demekas und andere, 2002. 
381 Der offizielle Import von Mineralölen lag 1999 etwa 35% unter dem Niveau von 1995. Innerhalb 
dieser Zeit ist die Zahl der Fahrzeuge allerdings fast verdoppelt worden.  
382 Aus der Internetseite des albanischen Finanzministeriums. 
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schungen der einflussreichen Politiker deutlich erschwert. Nicht selten werden Informa-

tionen veröffentlicht, wonach führende Persönlichkeiten den illegalen Import der bela-

steten Güter unterstützen, oder in ihrer eigene Regie durchführen. 

Es wurde bereits erwähnt, dass die Verwaltung von speziellen Verbrauchsteuern 

für die Steuerverwaltung eines Entwicklungslandes einfacher zu gestalten ist. Das Per-

sonal muss nicht unbedingt hochqualifiziert sein, die Ermittlung der Steuerschuld ist 

viel leichter (vor allem bei den mengengebundenen Verbrauchsteuern), Verwaltungsko-

sten und Frondienste der Steuerpflichtigen sind niedriger und die Präferenzverzerrungen 

bezüglich des Konsums sollen nicht sehr hoch ausfallen. Die Erhebung der Steuers soll-

te nicht so schwierig sein, kann doch die Regierung die Belastung einzelner Güter mit 

der Erreichung bestimmter sozialen Ziele (die Sorge um die Gesundheit der Individuen) 

begründen. Allerdings sind die aktuellen Verbrauchsteuern in Albanien viel zu niedrig 

um solche Ziele überhaupt erreichen zu können. Einer Weltbankstudie zu Folge, würde 

eine 10%-ige Erhöhung der Tabaksteuer in Albanien, den Tabakkonsum um 5.6 % re-

duzieren. Gleichzeitig würden die Einnahmen aus der Tabaksteuer um 3.84 % stei-

gen383. Solche Studien berücksichtigen zwar die Reaktionen der illegalen Importe auf 

einer solchen Steuererhöhung nur unzureichend, sie zeigen aber, dass in diesem Bereich 

ein Potential für weitere Erhöhungen der Steuereinnahmen besteht. 

Selbstverständlich würden eventuelle Steuererhöhungen (um die hohen Budget-

defizite zu reduzieren) wirkungslos bleiben, wenn es an Bereitschaft der Steuerverwal-

tung zur Erhebung der höheren Steuern fehlt. Die niedrige Nachfrageelastizität der bela-

steten Güter oder der relativ kleine Anteil der Verbrauchsteuer an dem Einzelhandels-

preis hilft wenig, wenn der illegale Import unproblematisch ist. Die Einführung von 

Banderolen kann möglicherweise zu einer Senkung der Hinterziehung beitragen, sie 

erhöht allerdings die Verwaltungskosten der Steuerverwaltung und die Frondienste der 

Steuerpflichtigen. Ein eventueller Versuch, die Verwaltungskosten zu reduzieren, kann 

zu einer schlechten Qualität der Banderolen führen, wodurch ihre Fälschung oder sogar 

ihr Recycling erleichtert werden. Beides wurde in Albanien bereits praktiziert. Die 

Steuerverwaltung ist weiterhin auf der Suche nach einer solchen Gestaltung der Bande-

rolen, die diesen Missbrauch erschwert, und die Aufdeckung von Missbrauchsfällen 

erleichtert. Mitte 2002 wurden innerhalb der Steuerverwaltung Sondergruppen gebildet, 

derer Hauptaufgabe darin besteht, den Missbrauch von Banderolen zu bekämpfen384.  

 
                                                 
383 Vgl. auch Emil M. Sunley und andere, Seite 423, 2002. 
384 Tageszeitung Shekulli, „Akciza nuk realizon planin 7-mujor“, 15.08.2002. 
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12.5 Ausblick 
 

Verbrauchsteuern bleiben weiterhin ein Schwachpunkt des albanischen Steuer-

systems. Ihr Beitrag zu den Steuereinnahmen entspricht bei weitem nicht ihrem Potenti-

al. Die erfolgreiche Erhebung der Steuer seitens der Steuerverwaltung wurde durch 

ständige Gesetzesänderungen zusätzlich erschwert. Die albanische Regierung ist ständig 

auf der Suche nach neuen Gütern die sie mit einer speziellen Verbrauchsteuer belasten 

könnte. Sie wäre allerdings gut beraten, sich Statt dessen mit der Bekämpfung von Ur-

sachen der immer noch sehr hohen illegalen Herstellung und Import von belasteten Gü-

tern zu beschäftigen. Einige der unten aufgeführten Maßnahmen könnten zur Verbesse-

rung der jetzigen Situation beitragen: 

• Die Verschärfung der vorgesehenen Sanktionen für die Fälschung der für die Be-

rechnung der Steuerschuld notwendigen Unterlagen, 

• Die Auferlegung von hohen Strafen für den Missbrauch von Banderolen, 

• Die professionelle Weiterbildung des Personals, 

• Die Schaffung einer Abteilung für die Bekämpfung der illegalen Herstellung und 

Import von belasteten Güter, 

• Die Erhöhung der Steuersätze, parallel mit der Verbesserung der Gesetzesimple-

mentierung, 

• Die Senkung der Frondienste für die ehrlichen Steuerzahler, damit sie nicht zu ei-

nem Übergang zur Schattenwirtschaft angeregt werden. Die Steuerverwaltung könn-

te ihnen zum Beispiel größere Spielräume bei der Begleichung der Steuerschuld 

gewähren (zurzeit muss die Überweisung alle 5 Tage stattfinden). Ein Zahlungsauf-

schub sollte ihnen munter Umständen auch gewährt werden. Schließlich zahlen sie 

die Steuer beim Kauf der Banderolen, oder beim Import der Waren (für die Herstel-

ler entsteht die Zahlungspflicht sofort beim Übergang der belasteten Ware in Händ-

lerhänden). Da sowohl Importeure als auch Hersteller den Staat faktisch zinsfrei 

kreditieren, sollte ihnen die Möglichkeit gewährt werden, die Steuerschuld (oder ei-

nen Teil davon) erst nach Eingang der Zahlungen der Abnehmer zu begleichen. 

• Der Steuerzahler sollte mehr Alternativen bei der Begleichung der Steuerschuld 

erhalten. Zurzeit kann er die Überweisung nur bei den Filialen der Sparkasse veran-

lassen. 
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Eine weitere, unbeliebte Maßnahme die zu einer Reduzierung der Steuerhinterzie-

hung beitragen könnte, wäre die Postierung von Finanzbeamten auf die Lagerräume der 

Importeure oder inländischen Hersteller385. Der Finanzbeamte würde praktisch die 

Schlüssel dieser Lagerräume halten, und würde darauf achten, dass keine Güter ohne 

Verbrauchsteuer die Lager verlassen. Solche Maßnahmen wurden früher in andere Län-

der erfolgreich praktiziert (England, Schottland,...). Selbstverständlich besteht in diesem 

Fall die Möglichkeit der Bestechung der Finanzbeamten, ihre Zahl ist allerdings relativ 

klein, was ihre Überwachung erleichtern würde. 

                                                 
385 Über Erfahrungen der anderen Länder mit diesem Instrument siehe auch John F. Due, Seite 62-69, 
1988, und Emil M. Sunley und andere, Seite 417, 2002. 
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13 Die Besteuerung des Außenhandels 
 

13.1 Einführung 
 

 Der albanische Staatshaushalt kannte zu Beginn der Transition keine Zollein-

nahmen. Die wichtigsten Steuereinnahmen waren die Umsatzsteuer und der Gewinn-

transfer der Staatsunternehmen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass der Außenhandel 

nicht besteuert wurde. Die Besteuerung wurde implizit durch die vollständige Isolierung 

des inländischen Preisniveaus von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt erreicht. Der 

Staatshaushalt sorgte, neben der finanziellen Darlegung der physischen Fünfjahrespläne 

und der Ressourcenallokation, auch für die Beseitigung aller Preisunterschiede zwi-

schen dem inländischen und dem Weltmarkt386. Falls der Weltmarktpreis der Importgü-

ter unter dem inländischen Preis lag, dann musste die gesamte Differenz an den Staats-

haushalt fließen. Im umgekehrten Fall, mussten Importeure ihre Ware zum heimischen 

Preisniveau verkaufen, und bekamen die Differenz in Form von Preissubventionen vom 

Staatshaushalt zurück387. Die so erzielten Einnahmen des Staatshaushaltes waren stets 

höher als die gezahlten Subventionen, der Staat hatte also positive Nettoeinnahmen aus 

dem Außenhandel. 

 Anfang der 90-iger Jahre, als das Fundament der zentralistischen Planwirtschaft 

zusammenbrach (unter anderem auch die Beseitigung von Preisunterschieden), wurde 

der Außenhandel auf einmal sehr wichtig für den Staatshaushalt. Der starke Output-

rückgang zu Beginn der Transition und die größeren gewährten Spielräume bei der 

Verwendung des Gewinns innerhalb des Unternehmens hatten, zusammen mit den mas-

siven Zerstörungen der Unternehmen und der öffentlichen Infrastruktur die normale 

Funktionierung des öffentlichen Sektors ernsthaft gefährdet. Die spürbare Senkung der 

Staatseinnahmen erfolgte zeitgleich mit der Erhöhung der Nachfrage nach Staatslei-

stungen, vor allem im sozialen Bereich. Dank der eingetretenen raschen Erhöhung der 

Warenimporte (Wirtschaftshilfe und Handelsimporte) erschien der Aufbau eines Zollsy-

stems als eine verlockende Alternative zur Erfüllung dieser Haushaltslöcher.  

                                                 
386 Vgl. Van-Can Thai, 1995. 
387 Diese Methode ist keine Besonderheit Albaniens. Sie wurde auch in anderen sozialistischen Ländern 
angewandt. Vgl. auch Van–Can Thai, 1995 
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Zolleinnahmen stiegen schnell zur Hauptquelle der Staatseinnahmen auf und die 

Regierung gewann dadurch Zeit für den Aufbau ihres Steuersystems. Diese Zeit wurde 

aber nicht sinnvoll genutzt, spielt doch der Außenhandel auch nach mehr als zehn Jah-

ren Transition eine entscheidende Rolle für den Staatshaushalt388. Die direkten Steuern 

und die Besteuerung der inländischen Produktion spielen immer noch eine zweitrangige 

Rolle. 

Die intensiven Bemühungen der albanischen Regierung um die Mitgliedschaft in 

der WTO wurden von einer mehrstufigen Liberalisierung des Außenhandels begleitet. 

Deshalb mussten Zolltarife kontinuierlich reduziert werden. Die Liberalisierung war 

nicht unbedingt ein Ergebnis der Überzeugung der albanischen Regierung, sie wäre für 

die wirtschaftliche Entwicklung des Landes von Vorteil. Tarifsenkungen waren mei-

stens Teil der übernommenen Verpflichtungen auf dem Weg zur WTO, zur Vorberei-

tung des Stabilisierungs- uns Assoziierungsabkommens mit der EU und bei der Unter-

zeichnung von Freihandelsabkommen mit den Nachbarländern innerhalb der Stabili-

tätspaktsinitiative. Zudem haben diese Tarifsenkungen, dank des erhöhten Handelsvo-

lumens oder der Senkung des Warenschmuggelns, die Steuereinnahmen kaum beein-

flusst. Zumindest nicht kurzfristig. 

Dieser Kapitel ist wie folgt strukturiert. Zunächst wird eine detaillierte Darstel-

lung der gesetzlichen Gestaltung der Zolltarifen und der bisherigen Erfahrungen mit 

ihrer Erhebung angeboten. Zudem sollen auch die aktuellen Probleme der albanischen 

Regierung in diesem Bereich erwähnt werden. 

 

13.2 Das Zollrecht in Albanien389 
 

13.2.1 Die Gesetzesgrundlage 

 

Das erste Gesetz über die Besteuerung des Außenhandels wurde im März 1991 von 

dem damaligen sozialistischen Premierminister Adil Çarçani in Form einer Verordnung 

                                                 
388 Gilt nicht für die ersten Jahren der Transition, als das Land in einem Chaos geriet. Später wird zwar 
der Außenhandel die dominante Rolle spielen, dies ist aber nicht der Zölle zu verdanken, sondern eher der 
Umsatz- und der Verbrauchsteuer.  
389 Die albanische Zollgesetzgebung besteht aus einer Gruppe von Gesetzen und Verordnungen: Zollge-
setz, das Gesetz über die Zolltarifen, das Gesetz über die Wertermittlung der Importgüter, die Verordnung 
über die Festlegung von Minimalpreisen und andere Gesetze für vorübergehende Befreiungen bestimmter 
Importgüter oder Anlagen von der Zollpflicht, für die steuerliche Behandlung der aktiven und passiven 
Verarbeitung usw. 
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(Verordnung Nr. 52 über Zölle) verabschiedet390. Es handelt sich dabei um eine rudi-

mentäre Verordnung mit nur 15 kurzen Paragraphen und mit insgesamt nur zwei A4 

Seiten Text. Die wichtigsten Elemente dieser Verordnung sind: 

1. Die Liste mit Güter die nur durch spezielle Lizenz des entsprechenden Ministeriums 

importiert werden dürfen: Waffen, Brennstoffe, Giftstoffe, radioaktives Material, 

Betäubungsmittel, feindliches Propagandamaterial, oder solches mit Pornographie-

inhalt und Güter für deren Import ein Staatsmonopol vorgesehen ist.  

2. Die Liste mit den Gütern die nicht außer Landes gebracht werden dürfen: ausländi-

sche Währungen, Gold und andere wertvolle Metalle, wichtiges Antikmaterial, 

Volkstracht, andere Materiale und Dokumente die zum nationalen Reichtum Alba-

niens zählen391.  

3. Besteuert werden nur Importe. Für die meisten Importgüter werden selektive ad 

valorem Zölle vorgesehen: 0% für privat importierte Güter die für den persönlichen 

Konsum vorgesehen wurden; 10% für Nahrungsmittel, 15% des Einzelhandelpreises 

für Textilgüter, 20% des Einzelhandelpreises für Industriegüter, für Gebrauchtgüter 

(auf dem Kaufpreis), für neu Motoren und Autos; 30% für neue langlebige Kon-

sumgüter392. 

4. Für gebrauchte Motoren, Autos, Minibusse, und LKW wird eine Art Mengensteuer 

erhoben. Die Steuer beginnt bei 1.000 Lek für gebrauchte Motoren und reicht bis zu 

50.000 Lek für LKW mit einer Laufleistung von weniger als 200.000 km.  

 

Ein Jahr später wird diese Verordnung durch das neue Zollgesetzbuch (Gesetz Nr. 

7599), das Gesetz über Zolltarifen und andere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 

ersetzt. Diese Gesetze werden oft geändert, allen voran das Gesetz über die Zolltarife393. 

Das Gesetz Nr. 7599 wird erst 1999 abgeschafft und durch das neue Zollgesetzbuch 

ersetzt (das Gesetz Nr. 8449)394. Der Entwurf der neuen Zollgesetzgebung wurde in 

„Zusammenarbeit“ mit internationalen Institutionen, allen voran mit der OSZE, vorbe-

                                                 
390 Damit wird die Verordnung von Februar 1989 „Über Zolltarifen und Zollkontrollen“ und einige andere 
als „geheim“ eingestufte Verordnungen. Vgl. auch Verordnung Nr. 52, 1991.  
391 Vgl. auch Verordnung Nr. 52, §1 und §2. Solche Güter dürfen nur vorübergehend das Land verlassen, 
um in verschiedenen Messen oder Galerien ausgestellt zu werden. Dafür ist aber eine Sondererlaubnis des 
betreffenden Ministeriums zu beantragen. 
392 Vgl. auch Verordnung Nr. 52, §8 und §9. 
393 Es handelt sich hauptsächlich um Veränderungen der §1, §3 und §4 des Gesetzes über Zolltarife (Be-
grifferklärungen, Zolltarife oder die Nomenklatur der Importgüter. 
394 Das Gesetz wurde erst nach einigen Änderungen im April 1999 verabschiedet. 
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reitet. Die OSZE begleitet und oft dirigiert den gesamten Verlauf der Vorbereitung von 

neuen Gesetzen in Albanien395. 

Die Zollverwaltung des Landes als Teil des Finanzministeriums, ist für die Umset-

zung des Zollrechts zuständig396. Der Leiter dieser Behörde wird vom Finanzminister 

vorgeschlagen und vom Ministerrat ernannt. Ständige Veränderungen in der Zusam-

mensetzung des Ministerrates und die extreme Politisierung der Besetzung von wichti-

gen Stellen innerhalb des Finanzministeriums haben zu unzähligen Entlassungen des 

Managements, einschließlich des Leiters der Zollbehörde geführt. Die Lage ist auch bei 

der Besetzung der anderen Stellen innerhalb der Zollverwaltung nicht viel besser. Das 

Zollgesetz verlangt zwar die Beschäftigung nach zwei Kriterien vor (Fähigkeit der Be-

werber und „integre Persönlichkeit“397), die Realität sieht aber ganz anders aus. Frei 

Stellen werden hauptsächlich an Verwandte, politisch Gleichgesinnte, oder nach Zah-

lung von Schmiergeldern vergeben. Ein Job als Zollinspektor ist seit Jahren der Traum-

beruf für viele Albaner398. Des Weiteren verbietet das Zollgesetz den Mitarbeitern der 

Zollverwaltung die Annahme von Geschenken für ihre Tätigkeit sowie die parallele 

Ausübung jeglicher privater Handelsaktivität. In der Realität ist oft die Grenzüberque-

rung ohne eine „symbolische“ Belohnung des Zollinspektors nur schwer möglich, und 

viele der Inspekteure betreiben auch private Handelsunternehmen399.  

                                                 
395 Für einige Politiker in Albanien ist die Zusammenarbeit mit OSZE keine wirkliche Zusammenarbeit. 
Auch die technische Unterstützung wird nicht als solches empfunden. Einige sehen den OSZE-Vertreter 
in Albanien Herrn Gerd Ahrens als europäischen „Gouverneur“ der albanische „Kolonie“. So wurden 
Herr Ahrens und die Vorsitzende der Delegation des europäischen Parlaments für Südosteuropa, die CDU 
Abgeordnete Doris Pack in der albanischen Tageszeitung „Koha Jone“ vom 19.12.2001beschuldigt, sich 
in die inneren Angelegenheiten des Landes intensiv eingemischt zu haben. Sie würden die albanische 
Regierung direkt erpressen im Form von „entweder so oder Albanien wird kein Teil Europas“. Der Autor, 
aber auch einige Einflussreiche Politiker sind anscheinend der Meinung, dass solche Aussagen oft zu 
übereilten Gesetzesverabschiedungen geführt haben (auch des neuen Zollgesetzes).  
396 Die Zollverwaltung besteht aus folgenden Gruppen: der Direktor der Zollverwaltung, die Leiter der 
regionalen Dezernate, Zollinspekteure, Zöllner und Mitglieder der Zollpolizei. Im neuen Zollgesetz wer-
den die einzelnen Teile nicht aufgelistet. Es wird lediglich behauptet, dass die Zollverwaltung diejenigen 
einschließt die für die Implementierung der Zollgesetzgebung zuständig sind. Vgl. auch das Gesetz 8449, 
§7.  
397 Vgl. auch das Gesetz Nr. 7599, §8. Im neuen Zollgesetz (Nr. 8449, §14) wird nur behauptet dass die 
Rekrutierung nach den Kriterien des Gesetzes über den Beamtenstatus erfolgen soll.  
398 Es wurde auch von einem Professor aus der Universität Korça im Süden des Landes, berichtet, der 
seine Lehrtätigkeit aufgibt, um dem „Staat zu dienen“ und wurde bei der Zollverwaltung eingestellt. Bald 
darauf wurde er der Korruption überführt.   
399 Anfang September 2002 wird in den Medien von einem hohen Zollbeamten berichtet, der nebenbei 
auch ein Bistro geführt haben soll. Die Finanzpolizei hatte bei ihm große Mengen unverzollte alkoholi-
sche Getränke festgestellt. Es ist symptomatisch dass der Beamte nur des Besitzes von unverzollten Wa-
ren beschuldigt wird, nicht aber für die Verletzung des Zollgesetzes, der ja jede private Tätigkeit der 
Zollbeamten untersagt.  
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13.2.2 Die bisherige Entwicklung der Zölle 

 

Das Gesetz sieht zwei Arten von Zolltarifen vor: 

• Ad valorem oder prozentuale Tarifen  

• Spezifische Zolltarifen, eine Art Mengenbesteuerung bestimmter Warengruppen. 

 

Ad valorem Tarife werden nach Warengruppen Differenziert. Die zu Beginn sehr 

hohen Tarife (bis zu 30% +5% kurzfristiger Zusatztarif für den Import von neuen Anla-

gen), wurden im Zuge der Liberalisierung kontinuierlich reduziert. So wurde der höch-

ste Zolltarif in mehreren Schritten von 30% auf 25%, 20%, 18% und schließlich auf 

15% reduziert400. Zeitgleich wurden auch die Tarife für die meisten anderen Waren-

gruppen nach unten korrigiert (der minimale Tarif lag 2001 bei lediglich 2% des Wer-

tes). In manchen anderen Bereichen wurden neue Tarifen eingeführt und bestimmte 

Warengruppen erfuhren sogar eine kurzfristige Erhöhung der Tarife. So stieg 1999 der 

Tarif für Erdgasimporte von 55 auf 20 % erhöht und eine vorübergehende Tarif für 

Benzinimporte in Höhe von 20 % wurde beschlossen. Für Tabak sowie für andere Wa-

renimporte die die zu privatisierende Industrie gefährden könnten, müsste auch ein Tarif 

von 20 % bezahlt werden. 

Mengentarife werden selten angewendet und zwar hauptsächlich für Autos, abhän-

gig des Baujahres und dem Herstellertyp. Zu Beginn der Transition wurden in Albanien 

kurzfristig auch einige Exportgüter besteuert. Die Einnahmen waren wahrscheinlich 

unerheblich, erscheinen sie doch überhaupt nicht im Staatshaushalt der jeweiligen Jahre. 

Exportzölle gab nur für 6 Produkte (50 % für Fischprodukte und Viehexporte; 40 % für 

Heilkräuter, Tabak und Leder; 70 % für Holz). Im März 1994 wurde die Abschaffung 

der Exportzölle vorgeschlagen, bald darauf verschwinden sie vollständig. 

                                                 
400 Der maximale Zolltarif von 15% wurde ab dem 01.01.2001 eingeführt. 
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 Jahr Hauptmerkmale Zolltarife in % Befreiungen  

 
1994 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Berechnung des 
Zollwertes gilt der CIF-
Wert der Importe (ein har-
monisierter zweistelliger 
System) + ein Zusatztarif 
von 5% 
 
Exportzölle für Fisch, 
Viehexporte, Heilkräuter, 
Leder, Tabak und Holz  

 
 
0, 5, 10, 25, 35 
(einschließlich 
des Zusatztarifs) 
 
40, 50, 70 

Medikamente, Sanitäre An-
lagen und für die Produktion 
vorgesehene Investitionsan-
lagen 
 

 
1997 

Für die Berechnung des 
Zollwertes gilt der CIF-
Wert der Importe (ein har-
monisierter sechsstelliger 
System). 
Für Bestimmte Warengrup-
pen werden Minimalpreise 
eingeführt  

 
 
7, 25, 40 

Importierte Wirtschaftshilfe, 
Importe durch günstige aus-
ländische Kredite, Medika-
mente, Weizen und Wei-
zenmehl, Importe für die 
Rekonstruktion des Tirana 
Flughafens, Importe der Pri-
vatpersonen für den privaten 
Konsum 

 
1999 

Für die Berechnung des 
Zollwertes gilt der CIF-
Wert der Importe (ein har-
monisierter sechsstelliger 
System)  
 Die Verwendung von Mi-
nimalpreisen wird weiter 
ausgebaut 

 
 
0, 5, 10, 20 

 Importierte Wirtschaftshilfe, 
Importe für die Rekonstruk-
tion des Tiranas Flughafens, 
Befreiungen aufgrund von 
bilateralen Vereinbarungen, 
sowie Importe für die Erdöl-
förderung. 

2001 Für die Berechnung des 
Zollwertes gilt der CIF-
Wert der Importe (ein har-
monisierter achtstelliger 
System nach WTO-
Kriterien)  
Es werden verstärkt Mini-
malpreise verwendet 

 
 
 
0, 2, 10, 15 

Importierte Wirtschaftshilfe, 
Befreiungen aufgrund von 
bilateralen Vereinbarungen, 
sowie Importe für die Erdöl-
förderung.  

 
Box 12.1. Hauptmerkmale des albanischen Zollsystems (1994-2001), Quelle: IMF 
Country Report-Albania (1994, 1997, 1999, 2001).  
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13.2.3 Importzölle in besonderen Situationen 

 

Die Regierung ist durch das Gesetz berechtigt, in bestimmten Situationen zusätzli-

che Importzölle zu verhängen401. Es handelt sich dabei um drei Arten von Importzöllen: 

1. Spezielle Zölle  

• als Schutzmaßnahme gegen überhöhte Importen, die die heimische Industrie 

gefährden könnten,  

• um den Import von Gütern zu unterbinden, die nicht im Einklang mit der na-

tionalen Interessen des Landes stehen, 

• als Gegenmaßnahme zu wirtschaftspolitischen Entscheidungen anderer Län-

der. 

2. Antidumpingzölle als kurzfristige Maßnahme, falls die Importpreise zu niedrig sind 

(im Vergleich zu den normalen Preisen im Herkunftsland). Dadurch soll die Regie-

rung die inländische Produktion dieser Güter schützen. 

3. Ausgleichende Zölle für den Import von Gütern, deren Produktion im Herkunftsland 

subventioniert wird. Der Tarif sollte verhindern dass diese Produkte zu künstlich 

niedrigen Preisen angeboten werden, und so die heimische Produktion verdrängen. 

 

13.2.4 Befreiungen von der Zollpflicht 

 

Das Gesetz über Zolltarife sieht für bestimmte Güter eine Befreiung von der 

Zollpflicht vor. Die meisten dieser Befreiungen haben einen vorübergehenden Charak-

ter, was zu mehrfachen Veränderungen des entsprechenden Paragraph geführt hat. Ne-

ben den Befreiungen aus dem Box 12.1 hat die albanische Regierung durch entspre-

chende Gesetze auch andere Warengruppen kurzfristig von der Zollpflicht befreit. So 

wurden Investitionen im Tourismusbereich gefördert, der Einfuhr von Behindertenge-

rechten Autos seitens des Versicherungsunternehmens INSIG, Waffenkäufe und andere 

Beschaffungen des Verteidigungsministeriums usw. Nicht selten sind solche Befreiun-

                                                 
401 Das Gesetz Nr. 7609, §11-§14. 
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gen ein Ergebnis der lobbyistischen Politik, oder der persönlichen Präferenzen der Ent-

scheidungsträger zur Unterstützung von bestimmten Individuen oder Unternehmen402. 

Die Zollpflicht entfällt auch für zwei andere Gruppen von Importen: 

1. Güter für die Lohnveredelung, und 

2. Güter für die passive Verarbeitung. 

 

Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Waren die nur vorübergehend ins Land kom-

men, und für den Reexport bestimmt sind. Es werden Rohstoffe importiert, in Albanien 

zu Fertigprodukten verarbeitet und wieder im Herkunftsland exportiert. Vor allem geht 

es um arbeitsintensive Produktionsprozesse wie die Textil- und Schuhindustrie aus 

Griechenland und Italien, die sich im Billiglohnland Albanien niedergelassen haben. 

Die Zahl solcher Unternehmen ist beachtlich, und der Reexport ist sogar größer als der 

gesamte Rest der Landesexporte403. Die eventuelle Verzollung dieser Importe wäre nur 

vorübergehend, da die Finanzverwaltung beim Reexport die gezahlten Steuern zurück-

erstatten müsste404. Damit diese Importe nicht im Inland verkauft werden, und für die 

Erstellung der entsprechenden Statistiken, werden all diese Importe von der Zollbehörde 

erfasst und ihre weitere Handhabung verfolgt405. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich 

um den Reimport von heimischen Anlagen die im Ausland überholt werden müssten. 

                                                 
402 Die Verordnung Nr. 1505 von Juni 1996 (unterschrieben von dem damaligen Präsident Sali Berisha 
und seinem Premierminister Aleksander Meksi) ist ein gutes Beispiel dafür. Durch die Verordnung wer-
den alle Importe der Unternehmen die die Ausschreibung für die Reinigung der Stadt Tirana gewonnen 
hatten, kurzfristig von der Zollpflicht befreit. Diese Verordnung ist äußerst merkwürdig. Zunächst mal 
profitieren von der Verordnung nur die Gesellschaften die für die Reinigung der Hauptstadt zuständig 
sind. Damit werden sie im Vergleich mit anderen Reinigungsunternehmen privilegiert. Zudem ist die 
Befreiung nur für diejenigen Unternehmen gültig, die vor dem 01.01.1996 den Vertrag mit der Stadtver-
waltung unterschrieben haben. Damit werden Eintrittsbarrieren für andere Interessenten geschaffen. Und 
zum Schluss gilt die Verordnung auch rückwirkend für vergangene Importe seit dem 01.01.1995. Es 
handelt sich also eindeutig um den missbrauch der Kompetenzen für die bevorzugte Behandlung be-
stimmter Unternehmen oder Personen. 
403 Nach einer Information der ATA (Albanien Telegraphic Agency) von 09.04.2001, operieren in Alba-
nien etwa 400 solche Unternehmen. Sie beschäftigen etwa 15.000 Mitarbeiter und der Jahresexport dieser 
Unternehmen beträgt ungefähr 200 Mio. US$. 
404 Für den Staatshaushalt wäre vielleicht besser die Besteuerung der Güter für die aktiven Verarbeitung 
bei der Einfuhr und die Rückerstattung beim Reexport, vor allem wenn die importierte Ware ziemlich viel 
Zeit für die Verarbeitung benötigt. Für den Staatshaushalt wäre dies mit einem Zinslosen Kredit gleichzu-
setzen. Sie würde aber ausländische Investitionen negativ beeinflussen. 
405 Der Importeur kann diese Güter auch für den Endverkauf im Inland verwenden. Sie müssen aber zu-
nächst die anfallenden Zölle und andere Steuern begleichen.  
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13.2.5 Die Wertermittlung der Importgüter 

 

Die Ermittlung der Realwerte der importierten Güter ist ein weiterer wichtiger 

Aspekt der Arbeit der Zollbehörde. Der so ermittelte Wert dient als Grundlage für die 

Berechnung der Zollpflicht, aber auch für die Mehrwert- und die Verbrauchsteuer. Die 

Ermittlung erfolgt allerdings nur dann wenn der Zöllner die deklarierten Preise als zu 

niedrig einschätzt406. Der Importeur muss bei der Zollabfertigung eine schriftliche De-

klaration mit allen für die Ermittlung der Zollgebühr relevanten Informationen vorlegen. 

Die Berechnung der Zollpflicht erfolgt in der heimischen Währung, für die Entrichtung 

können auch ausländische Valuten verwendet werden407. Als Grundlage dient der CIF-

Wert der Importe (Kaufpreis + Spedition + Versicherungskosten)408. Wenn es sich bei 

den Transaktionsteilnehmern um verbundene Unternehmen handelt, kann der Zöllner 

bei den angegebenen Preise, Verrechnungspreise unterstellen und die deklarierten Werte 

für ungültig erklären409. Der Importeur wird in diesem Fall verpflichtet, den Zöllner von 

der Richtigkeit der deklarierten Preise zu überzeugen (zum Beispiel durch den Ver-

gleich mit gleichartigen Importen anderer Unternehmen). 

Für die meisten Warengruppen hat die Regierung eine Liste mit Minimalpreisen 

erstellt. Der Zöllner soll diese Minimalpreise nur verwenden, wenn der deklarierte Preis 

unter dem minimalen liegt410. Problematisch wird aber bei den Gütern, für die keine 

Minimalpreise vorgesehen sind. In solchen Fällen werden unterschiedliche Methoden 

zur Berechnung der „Realwerte“ angewandt. All diese Methoden ermöglichen den Zoll-

beamten große Spielräume und werden daher oft kritisiert411. Die Zollbehörde darf bis 

zu 2% der erzielten Einnahmen für eigene Verwendung behalten (sie darf ihren Mitar-

beitern bis zu 10 Monatsgehälter aus diesen Geldern auszahlen).  

 

 

                                                 
406 Das Gesetz 8187, 1997. 
407 Vgl. das Gesetz 7609, §19. 
408 Vgl. das Gesetz Nr. 8187, §14 und §15. Dort werden alle, mit dem Import verbundenen Ausgaben 
aufgelistet, die bei der Ermittlung der Importpreise berücksichtigt werden müssen. 
409 Vgl. das Gesetz Nr. 8187, §2. Dort werden acht verschiedene Situationen geschildert, bei denen eine 
Verbindung zwischen den Parteien unterstellt wird. 
410 Die Minimalpreise stehen in der Verordnung Nr. 293, 1995, wurden aber später mehrmals geändert. 
411 Der Importeur kann sich beschweren, falls er den so ermittelten Wert für zu hoch hält. Allerdings darf 
die importierte Ware während der Bearbeitung der Beschwerde den Hafenlager nicht verlassen.  
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13.2.6 Ordnungswidrigkeiten, Straftaten (Schmuggel) und vorgesehene Sanktio-
nen 

 

Die entsprechende Gesetzesregelung findet sich im Zollgesetzbuch. Dabei gelten als 

1. Ordnungswidrigkeiten:  

a. Fälschung von Unterlagen,  

b. falsche Angaben über die importierte Ware,  

c. unvollständige Abgabe von Zolldeklarationen,  

d. die Behinderung der Kontrolle seitens der Zöllner, usw.  

2. Straftaten (Schmuggel) 

a. Faktischer Schmuggel: die Ausweichung der Zollstationen und damit der 

Zollpflicht, der inländische Verkauf der Güter der aktiven Verarbeitung, Der 

Export oder Import von verbotenen Güter. 

b. Technischer Schmuggel: falsche Angaben über das Herkunftsland der Güter, 

die erwiesene Fälschung der Unterlagen mit der Absicht, die Steuerschuld zu 

mindern. 

 

Die Zollverwaltung ist berechtigt, im Falle einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat, 

einen Teil der Importe, oder die gesamte Ladung vorübergehend zu beschlagnahmen. In 

bestimmten Situationen darf sie auch Bußgelder verhängen. Bei Ordnungswidrigkeiten 

erfolgt das Busgeld automatisch, und wird nur in albanischen Lek beglichen. Die so 

erzielten Einnahmen (und die Einnahmen aus dem Verkauf der beschlagnahmten Wa-

ren) werden dann zwischen dem Staatshaushalt, der Abteilung die die Beschlagnah-

mung veranlasst hat und der Abteilung die den Verkauf dieser Importe durchführt, nach 

festgelegten Kriterien geteilt. 

 

13.3 Die Implementierung der Zollgesetzgebung 
 

Die erste Phase der Implementierung wurde, wie auch in anderen Bereichen der 

Transition der albanischen Wirtschaft, von vielen Schwierigkeiten begleitet. Die Zoll-

verwaltung musste praktisch neu aufgebaut werden412, die Belegschaft neu rekrutiert 

und geschult werden. Dazu kam das allgemeine Chaos infolge der radikalen Verände-

rungen. Deshalb blieb im Einführungsjahr der Beitrag der Zolleinnahmen im Staats-
                                                 
412 Ungefähr identisch war die Lage auch in anderen Transitionsländern. 
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haushalt relativ klein. Der finanzielle Zusammenbruch der albanischen Regierung wur-

de nur durch die großzügige ausländische Hilfe und die Geldemission der Zentralbank 

verhindert. 

 Die Zollverwaltung wurde ziemlich schnell die wichtigste Geldquelle für den 

Staatshaushalt, dies war allerdings eher den Einnahmen aus der Umsatzsteuer und der 

Verbrauchsteuer zu verdanken. Der starke Rückgang der industriellen Produktion und 

die Privatisierung der Landwirtschaftsflächen hatten das inländische Steuerpotential 

spürbar dezimiert, und die Regierung musste sich bei der Sicherung der Staatseinnah-

men, verstärkt bei den Importen stützen. So war im 1993 (das erste Jahr mit halbwegs 

brauchbaren statistischen Informationen) der Anteil der Zölle an den Staatshaushalt 

(einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) mit 15,5% recht klein. Damit lag sie an 

fünfter Stelle (Umsatzsteuer 21,3%, Verbrauchsteuern 18.5%, Gewerbesteuer 17.0% 

und die Sozialversicherungsbeiträge mit 16.4%, siehe auch Tabelle 12.1.). Das Bild 

ändert sich aber ziemlich schnell, und die Einnahmen aus den Zöllen werden die dritt-

wichtigste Einnahmequelle des Staatshaushaltes. Dazu haben maßgeblich die hohe 

Steuerhinterziehung bei den Verbrauchsteuern und die Reform der Gewerbesteuer mit-

geholfen. 

 
                               Das Jahr 
 
Die Steuerart 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 Anteil an den Steuereinnahmen 

21,3 

17,0 

18,5 

15,5 

16,4 

13,8 

7,6 

26,4 

17,4 

17,8 

14,1 

6,2 

26,2 

15,7 

23,3 

21,2 

7,9 

11,5 

18,0 

29,6 

33,8 

5,2 

4,7 

19,4 

28,4 

39,6 

6,0 

6,8 

17,4 

21,8 

35,5 

7,2 

8,4 

13,9 

21,7 

36,8 

7,8 

8,8 

13,0 

19,2 

Anteil an das BSP 

Umsatzsteuer/MwSt. 

Gewerbesteuer 

Verbrauchsteuer 

Zölle  

Sozialversicherungsbeiträge 

 

 

Steuereinnahmen gesamt 

Umsatzsteuer/MwSt. 

Gewerbesteuer 

Verbrauchsteuer 

Zölle  

Sozialversicherungsbeiträge 

18,7 

4,0 

3,2 

3,5 

2,9 

3,1 

19,4 

2,7 

1,5 

5,1 

3,4 

3,5 

17,7 

2,5 

1,1 

4,6 

2,8 

4,1 

15,3 

3,2 

1,2 

1,8 

2,7 

4,5 

13,5 

4,6 

0,7 

0,6 

2,6 

3,8 

15,8 

6,2 

0,9 

1,1 

2,7 

3,4 

16,6 

5,9 

1,2 

1,4 

2,3 

3,6 

19,3 

7,1 

1,5 

1,7 

2,5 

3,7 

 

Tabelle 12.1. Anteil einzelner Steuerarten an den Steuereinnahmen und an das BSP. 
Quelle IMF, „Albania: Selected Issues ans Statistical Appendix“, 2001. 
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Seit 1998 ist ein rückläufiger Trend bei den Zöllen zu beobachten. Ihr Anteil 

geht zugunsten der Mehrwertsteuer zurück. Der Rückgang ist vor allem dem initiierten 

Liberalisierungsprozess des Außenhandels, aber auch den vielen Befreiungen und Ver-

günstigungen während des Kosovokriegs zu verdanken. Im Vergleich zu anderen Tran-

sitionsländern bleibt ihr Anteil aber weiterhin auf hohem Niveau. Aus der Tabelle 12.2. 

ist zu sehen, dass nur der erste Nachbar Mazedonien vergleichbare Werte aufweist. Die 

wirklichen Differenzen wären noch größer ausgefallen, wenn wir die entsprechenden 

Werte für Zolleinnahmen als Anteil an die gesamten Steuereinnahmen betrachten wür-

den. Gleichzeitig ist überall ein Rückgang der Rolle der Zölle zu verzeichnen, was auf 

einem allgemeinen Liberalisierungstrend im Ost- und Südosteuropa zurückzuführen 

ist413.  

 
Jahr Jahr  

Das Land 1997 1998 1999

 
Das Land 1997 1998 1999

 

Albanien 

Armenien 

Azerbaijan  

Bulgarien 

Estland 

Georgien  

Kroatien 

Kasachstan  

Lettland 

Litauen 

 

2,6 

1,3 

1,5 

2,1 

0,0 

1,4 

3,7 

0,5 

0,7 

0,7 

 

2,7 

1,1 

1,8 

2,0 

0,0 

1,4 

3,0 

0,6 

0,6 

0,6 

 

2,3 

0,8 

1,9 

1,1 

0,0 

0,6 

3,0 

0,6 

0,4 

0,5 

 

Mazedonien 

Moldawien  

Polen 

Rumänien 

Slowakei 

Slowenien 

Tadschikistan 

Tschechien 

Ukraine  

Ungarn 

 

3,0 

1,3 

1,5 

1,3 

1,9 

2,0 

1,7 

0,9 

0,8 

1,9 

 

3,5 

1,1 

1,1 

1,6 

1,6 

1,5 

1,2 

0,8 

0,9 

1,3 

 

4,0 

1,7 

0,9 

1,5 

1,5 

1,3 

1,3 

0,7 

1,0 

1,2 

 

Tabelle 12.2. Zolleinnahmen in Transitionsländern als Anteil an das BSP. Quelle IMF, 
Statistical Appendixes der jeweiligen Länder. Für Ungarn wurden die entsprechenden 
Werte aus den Informationen über die aktuellen Werte der Zolleinnahmen und der ge-
samten Steuereinnahmen berechnet, 

 

Womit ist diese Diskrepanz im Vergleich zu anderen Transitionsländern zu er-

klären? Die eventuelle organisatorische Überlegenheit der Zollbehörde wird kaum da-

hinter stecken. Statt dessen sind Steuerhinterziehung und Korruption bei der Zollver-

                                                 
413 Die Liberalisierung wird parallel mit der Stärkung der Zollverwaltung vorangetrieben. Dadurch ist es 
zu erwarten dass andere Steuerarten (die Einkommensteuer oder die Mehrwertsteuer) an Gewicht zuneh-
men. 
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waltung eher eine übliche Erscheinung. Die überragende Rolle der Zölle ist eher auf die 

folgenden Tatsachen zurückzuführen: 

• Das relativ hohe Verhältnis der Importe zum BSP, wegen der ständig hohen Han-

delsbilanzdefizite. Ihnen gegenüber stehen hohe Kapitalimporte im Form von Trans-

ferzahlungen der im Ausland lebenden Albaner und die großzügige finanzielle Un-

terstützung der internationalen Finanzinstitutionen. 

• Hohe Zolltarifen, trotz der im Zuge der Liberalisierung mehrmals unternommenen 

Tarifsenkungen. 

• Die Unfähigkeit der Steuerverwaltungen zur vernünftigen Erhebung der anderen 

Steuerarten, allen voran der direkten Steuern. 

 

Der Beitrag der Zollbehörde hätte noch viel imposanter ausfallen können, wäre sie 

nicht von allen denkbaren Schwierigkeiten heimgesucht worden. Die Zollverwaltung 

beansprucht dadurch seit Jahren die Titelblätter der albanischen Tageszeitungen. Die 

Liste der Schwierigkeiten und der Unregelmäßigkeiten ist ziemlich lang, wegen ihrer 

Brisanz sind aber einige davon hervorzuheben: 

1. Die Zollbehörde verfügt nur über unzureichenden physischen Kapazitäten für eine 

reibungslose Abwicklungen ihrer Tätigkeit. Fast in allen Zollstationen sind erhebli-

che Investitionen für den Ausbau der Kapazitäten, notwendig. Dies gilt besonders 

für den wichtigsten Hafen des Landes in Durres, den Zollpunkt für den Löwenanteil 

des albanischen Außenhandels. Verschiedene Studien gehen davon aus, dass nur für 

den Ausbau des Durres Hafens mehr als 400 Mio. Euro an Investitionen erforderlich 

sind (für den gesamten Hafen), ein unzumutbarer Betrag für den kleinen Staatshaus-

halt Albaniens. Eine bescheidene Modernisierung ist daher nur mit ausländischer 

Unterstützung denkbar. 

2.  Die Zollverwaltung ist technisch und professionell nur unzureichend ausgestattet. 

Der Arbeitsplatz eines Zollbeamten unterliegt großen politischen Schwankungen 

und daher für qualifizierte Arbeitskräfte eher unattraktiv. Der normale Kreislauf 

wird durch häufige Umbesetzungen des Postens des Premierministers. Der neue 

Premierminister wechselt als erstes den Finanzminister aus, und die erste Unter-

schrift des neuen Finanzministers gilt der Entlassung des Direktors der Zollverwal-

tung. Der neue Direktor beginnt seinerseits, in die Verwaltung neue, „loyale“ Mitar-

beiter unterzubringen. Wenn solche ständige Entlassungen und Neubesetzungen von 

ständigen Änderungen der Zollgesetzgebung oder der Zolltarifen begleitet werden, 
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dann ist es illusorisch auf eine kompetente Zollverwaltung zu hoffen. Die Albani-

sche Regierung hat 1999 ein Projekt der Zusammenarbeit mit CAM-EU (Custom 

Advisory Mission der Europäischen Union) unterzeichnet, das unter anderem bei 

der Verbesserung und der Aktualisierung der Listen mit Minimalpreise mithelfen 

sollte414. Dadurch sollen die vielen Missbrauchspielräume der Zöllner bei der Er-

mittlung der akzeptierten Importpreise bekämpft werden. Viele Zollbeamte nutzen 

diese Spielräume aus, um abhängig vom Importeur, unterschiedliche Preise für iden-

tische Importgüter zu verwenden. Diese Ungleichbehandlung der Importeure verur-

sacht Wettbewerbsverzerrungen auf dem inländischen Markt. Die CAM-Mission 

konnte zwar Erfolge vermelden, die Subjektivität und die Willkür der Zollbeamten 

konnte sie aber nicht bekämpfen415. Seit 2002 hat EU mit der Durchführung eines 

anderen Unterstützungsprojektes begonnen, mit dem gleichen Ziel, diese Subjektivi-

tät erneut anzugreifen. Es handelt sich dabei um den ASYCUDA416 (Automated Sy-

stem für Custom Data) Projekt, der bei der Modernisierung und der Automatisie-

rung der Zollprozeduren und der Datenverarbeitung helfen sollte. 

3. Sowohl der faktische als auch der technische Schmuggel bleiben weiterhin auf sehr 

hohem Niveau. Der technische Schmuggel spiegelt sich hauptsächlich in gefälschte 

Kaufrechnungen mit sehr niedrig ausgewiesenen Preisen. Dies gilt vor allem für den 

Import von Gütern bei denen es für die Zollverwaltung schwierig ist, vergleichbare 

Inlandspreise zu finden, oder direkt im Herkunftsland nach dem realen Preis zu er-

mitteln. Um diese Art des technischen Schmuggels zu bekämpfen, wurde 2001 eine 

gemeinsame Einheit der Steuer- und Zollverwaltung gegründet417. Viel ausgeprägter 

ist dagegen der faktische oder physische Schmuggel. Tausende von LKWs überque-

ren die Staatsgrenze ohne überhaupt erfasst zu werden. Der Fahrer muss nur warten, 

bis sein Kontaktmann mit der Schicht beginnt, und er wird dann über die grenze von 

ihm begleitet. Geschmuggelt werden vor allem Güter die auch einer Verbrauchsteu-

                                                 
414 Die Beziehung zwischen der Zollverwaltung und der CAM-Mission war alles andere als Liebe auf 
dem ersten Blick. Es gab oft gegenseitige Anschuldigungen. 
415 Gleich nach der Übernahme seines Postens als neuer Finanzminister im 2002, hat Herr Kastriot Islami 
in einem Treffen mit den Leitern der regionalen Dezernate, die Zollverwaltung der vielen Unregelmäßig-
keiten, der Subjektivität und der Willkür beschuldigt. Die Verbesserung des Images der Zollverwaltung 
als eine Institution die die Gesetze des Landes achtet werde das Hauptziel von Islami sein. Er sieht die 
Zollverwaltung also nicht als eine Institution mit positivem Image. Die Bemühungen um die Bekämpfung 
dieser Willkür ist allerdings nicht nur ein Ziel von Islami gewesen. Ungefähr das gleiche hat auch sein 
Vorgänger Anastas Angjeli und sein Nachfolger Arben Malaj beabsichtigt. 
416 ASYCUDA ist ein in Genf entwickeltes Projekt der UNCTAD (United Nations Conference on Trade 
And Development). 
417 Vgl. auch Letter of Intent of the Government of Albania, in „Request for a Three-Year Arrangement 
Under the Poverty Reduction and Growth Facility“, IMF, 2002. 
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er unterliegen (Ölprodukte, alkoholische Getränke, Zigaretten oder Kaffe), der 

Schmuggel der Schiffladungen mit Baumaterial wie Zement oder Eisen ist aber auch 

keine Rarität. Oft sind der Schmuggler (und der Politiker oder der Zollfunktionär 

der hinter ihm steht), die geschmuggelte Ware, die Menge und der Steuerausfall so-

wohl der Öffentlichkeit als auch dem Finanzministerium bekannt. Es mangelt nur an 

Bereitschaft der Verantwortlichen, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. In 

Medien werden oft Namen von involvierten Führungspolitiker, Abgeordneten oder 

Direktoren veröffentlicht, auf Informationen über eventuelle Einleitungen von Er-

mittlungsverfahren muss man leider lange warten. Die Tabelle 12.3. kann die Aus-

maße dieses Schmuggels für bestimmte steuerlich relevanten Warengruppen am be-

sten verdeutlichen. Aus der Tabelle ist zu erkennen, dass die Schwankungen der 

verzollten Warenmengen sehr hoch waren. Man könnte die gemeldete Ware eher als 

eine Verhandlungsvariable zwischen der Regierung, dem Finanzministerium, der 

Zollbehörde und dem Importeur betrachten. Es wird eben nur so viel angemeldet bis 

die verkündeten Fiskalparameter erfüllt werden. Die Statistiken über den Import von 

Kaffe, Zigaretten und Ölprodukte (Güter mit einer sehr niedrigen Nachfrageelastizi-

tät) sind dabei sehr aufschlussreich. Der Staat wird durch diesen Handel zwischen 

seinen eigenen Vertreter und den Schmuggler enorm beeinträchtigt. Manche gehen 

von Steuerausfällen von bis zu 200 Mio. US$ jährlich. Die Kosten der Wettbe-

werbsverzerrung (die Zollgebühr wirkt wie eine Steuer auf Ehrlichkeit, da sie nur 

von den ehrlichen Geschäftsleuten entrichtet wird) werden dabei außer Acht gelas-

sen. 

4. Eng mit Punkt 3 verbunden ist auch die weit verbreitete Korruption innerhalb der 

Zollverwaltung und bei den anderen Institutionen wie Gerichtswesen, politische In-

stitutionen und im Innenministerium. Über die Korruption wird in Albanien seit Jah-

ren intensiv berichtet, ihr endemischer Charakter wird öffentlich bestätigt und inter-

nationale Institutionen verlangen wiederholt eine ernsthafte Bekämpfungsinitiative. 

Unternommen wurde aber bisher recht wenig. Es wurden zwar gelegentlich Antikor-

ruptionskampagnen gestartet, die dann mit der Entlassung eines kleinen Beamten, 

im besten fall eines Zweigstellenleiters abgeschlossen wurden, eine strafrechtliche 

Verfolgung der Übeltäter blieb aber aus.  

 

Damit wird die Liste der Anomalien bei der Zollverwaltung leider nicht ausgeschöpft. 

Die Zollverwaltung bleibt trotz oder wegen ihrer Rolle bei der Finanzierung der öffent-
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lichen Ausgaben weit davon entfernt, eine kompetente, faire und moderne Verwaltung 

zu werden. 

Warengrup-
pe 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Kaffee in  
1000 kg  

 
3.598 

 
4.104 1.894 668 96 173 

 
2.341 

 
3.803 4.357

Zigaretten in 
1000 kg  

 
734 

 
551 705 942 116 579 

 
2.143 

 
2.257 2.429

Ölprodukte 
in t 

 
93.134 

 
322.668 270.264 80.649 67.618 88.271 

 
175.441 

 
230.289 275.366

Bier in 
1000Liter 

 
33.512 

 
36.905 20.764 12.082 4.754 10.865 

 
26.121 

 
31.981 36.461

PKW   
32.206 

 
19.669 14.233 14.422 6.107 7.821 

 
10.496 

 
23.029 

 
23.503

Tabelle 12.3. Das Niveau der Importe für bestimmte Warengruppen für die Jahre 
1993.2001. Quelle: Finanzministerium der Republik Albanien, 2003. 

 

13.4 Ausblick 
 

Bei der Evaluierung der bisherigen Erfolge beim Aufbau eines leistungsfähigen 

Zollsystems, als Teil der Transition der albanischen Wirtschaft, sollten wir nicht verges-

sen, dass das Land zu Beginn der Transition weder eine Zollverwaltung noch irgendeine 

Zollgesetzgebung vorweisen konnte. Alles musste neu und schnell aufgebaut werden. 

Allerdings wäre es für die Albanische Regierung, trotz der erzielten Ergebnisse, immer 

noch verfrüht, sich über die Früchte der Arbeit stolz zu fühlen. Bis dahin ist es ein wei-

ter Weg. Bei der Erledigung der noch nicht erledigten Hausaufgaben der Regierung 

(oder die Regierungen) im Bereich des Zollsystems, ist vor allem auf die folgende 

Punkte, Rücksicht zu nehmen: 

• Die Abschaffung der Verzerrungen in der aktuellen Zollgesetzgebung. Die Zollge-

bühr muss eine Gleichbehandlung der Unternehmen gewährleisten. Sie soll die 

Wirtschaftseffizienz fördern und nicht hemmen. 

• Die Zollgesetzgebung muss endlich an Beständigkeit gewinnen. Die ständigen Ver-

änderungen der Zolltarife oder der eventuellen Sonderbehandlungen (Privilegien) 

für bestimmte Warengruppen, tragen nicht gerade zu einer Erhöhung der Professio-

nalität der Zollverwaltung bei. Gleichzeitig werden dadurch die Unsicherheiten im 

privaten Sektor erhöht.  

• Die Subjektivität bei der Wertermittlung und andere Deformitäten in der Arbeit der 

Zollverwaltung müssen viel entschiedener bekämpft werden. 
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• Der Rückgang der Zolleinnahmen im Zuge der Liberalisierung muss mit einer Stär-

kung der Rolle der direkten Steuern begleitet werden. 

 

Albanien wird diese Hausaufgaben ohne die nachhaltige technische und finanzielle Un-

terstützung der relevanten internationalen Institutionen (IMF; Weltbank, EU, OSZE) 

kaum bewältigen können. Die bisherige Unterstützung wurde leider nur unzureichend 

verwertet.  
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14 Andere Quellen der Steuereinnahmen 
 

14.1 Einführung 
 

 Das Finanzministerium hat 2001, 104.5 Mlrd. Lek (ungefähr 735 Mio. US$) 

oder 77% der Staatseinnahmen durch die bisher dargelegten direkten und direkte Steu-

erarten sowie Sozialversicherungsbeiträge erzielt. Damit konnten im selben Jahr nur 

56% der Haushaltsausgaben finanziert werden. Der Rest wurde von anderen Einnahme-

quellen sichergestellt darunter auch: 

• Nationale und lokale Gebühren, 

• Die Grund- und Gebäudesteuer, 

• Einnahmen aus der Privatisierung der Staatsunternehmen, 

• Der Gewinn der albanischen Staatsbank, 

• Ausländische finanzielle Unterstützungen, 

• Die inländische und ausländische öffentliche Schuld. 

 

Im weiteren Verlauf wird jede dieser Einnahmequellen näher betrachtet. Dies gilt 

nicht für die öffentliche Verschuldung, dafür ist ein ganzes Kapitel vorgesehen. 

  

14.2 Nationale Gebühren 
 

Zum ersten Mal werden nationale Gebühren in Albanien, nach 1992 erhoben. 

Das Gesetz Nr. 7548, „Über das Gebührensystem in Albanien“ verordnet eine kleine 

Zahl der nationalen und lokalen Gebühren. Später wird diese Zahl ständig erhöht. Ne-

ben der kleinen Zahl der vorgesehenen Gebühren, zeichnete sich dieses Gesetz auch 

durch sehr niedrige finanzielle Sanktionen für Verletzengung die nicht straffrechtlich zu 

verfolgen waren418. Die höchste vorgesehene Straffe betrug damals 1.000 Lek oder 

knapp 20 US$. Allerdings wird in den folgenden Jahren, kaum ein anderes Steuergesetz 

so oft geändert wie das Gesetz über nationale und lokale Gebühren. Hinter diesen Ver-

änderungen steckt hauptsächlich: 

• Die Erfindung von ständig neuen Besteuerungsmöglichkeiten, 
                                                 
418 Das Gesetz Nr. 7548, §11. 
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• Die Notwendigkeit der Gebührenerhöhung um die negativen inflationären Wirkun-

gen auszugleichen, 

• Veränderungen infolge von x-maligen Regierungswechsel. 

 

Um die gesamten Veränderungen (vorwiegend handelt es sich um Veränderungen 

der § 1-4 des Gesetzes Nr. 7777 vom Dezember 1993) zu systematisieren, damit die 

Arbeit der Finanzbehörde und der anderen involvierten Behörden (sammeln die Gebüh-

ren im Auftrag des Finanzministeriums) einigermaßen erleichtert wird, wurde 1998 ein 

neues Gesetz über die Gebührenordnung verabschiedet419. Das neue Gesetz (Nr. 8435) 

bringt neben dieser Systematisierung auch eine kräftige Erhöhung der Gebühren mit 

sich. Die Erhöhung übersteigt deutlich die Inflationsrate, womit der Eindruck entsteht, 

bei dem neuen Gesetz ging es an erster Stelle um die Erhöhung der Einnahmen. Der 

Verdacht wird auch durch die vielen vorangegangenen Erhöhungen aus den Jahren 2000 

und 2001, trotz der niedrigen Inflationsraten.  

Das Gesetz sieht 24 Arten der Nationalgebühren vor. Ein erhebliches Einkommen 

für den Staatshaushalt bringen nur einige davon: 

• Die Kraftfahrzeuggebühr, 

• Die Gebühr für Kraftfahrzeugimporte, 

• Die Solidaritätsgebühr 

 

Unter den Gebühren findet sich auch die Nutzungsgebühr (Royalty) für Bergbauun-

ternehmen, die mehr als eine Steuer gestaltet ist. Sie wird als Prozentsatz des Marktwer-

tes der verkauften Mineralien ausgedrückt. Es sei an dieser Stelle erwähnt dass die Eva-

sion dieser Gebühr, trotz der unschweren Erhebungsmöglichkeit, enorm hoch ausfällt. 

Dies gilt selbst für renommierte Staatsunternehmen. Es mag seltsam klingeln, aber 

selbst der Ministerart benennt in seiner Gesetzesbegründung namentlich alle Unterneh-

men, die ohne Lizenz arbeiten, und damit logischerweise auch keine Steuern zahlen, 

unternimmt allerdings nichts um dies zu verhindern.  

Die nationale Gebühr wird in vielen Fällen nicht direkt von der Steuerverwaltung 

eingesammelt. Dies macht in der Regel die Institution, die auch die entsprechenden 

Dienste anbietet (für die die Gebühr erhoben wird). Solche Institutionen dienen als 

Steueragenten des Finanzministeriums und dürfen dann für ihre Dienste, ein kleiner 

Prozentssatz der Einnahmen, - meistens 5%- für sich behalten. Nur bei der nationalen 

                                                 
419 Vgl. hierzu auch die Relation des Ministerrates zu diesem Gesetz, 1998. 
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Agentur des Luftverkehrs (ANTA), ist der Prozentsatz viel höher. ANTA kassiert im 

Auftrag des Finanzministeriums, die Gebühr für die Benutzung des Luftraums seitens 

der ausländischen Flugzeuge. ANTA darf, Dank des Gesetzes Nr. 8840 vom Dezember 

2001, rund 80% der erzielten Einnahmen für sich behalten. Sie wird allerdings gezwun-

gen, 70% davon zu investieren (unter anderem, automatisierte Radarsysteme für die 

Verfolgung des Flugverkehrs). 

Das neue Gesetz legt teilweise sehr hohe Gebühren fest. Dies gilt zum Beispiel für 

konsularische Dienste (Visumsaustellungen, Passanträge im Ausland, usw.), für den 

Import von Kraftfahrzeugen, für Glückspiele sowie für die Solidaritätsgebühr (sie ist 

nur für Staatsunternehmen hoch). Die Solidaritätsgebühr ist vorübergehender Natur. Sie 

wurde 1998 eingeführt und mit einigen Fristverlängerungen, wurde sie bis Anfang 2003 

eingetrieben. Es handelt sich um eine Zweckgebundene Gebühr. Die gesamten Einnah-

men mussten für Lohnzuschläge der Mitarbeiter des Ministeriums für öffentliche Ord-

nung und des Verteidigungsministeriums verwendet werden. Der Gesetzgeber hatte die 

Hoffnung, durch höhere Löhne die Korruption in diesen Ministerien bekämpfen, und 

die Effizienz erhöhen zu können. 

Die Solidaritätsgebühr wurde Anfangs von allen Wirtschaftssubjekten (Die Gebühr 

variierte zwischen 1.000 und 100.000 Lek jährlich420), von den Beschäftigten in budge-

tären und nichtbudgetären Sektor, sowie von der Bevölkerung (bei jedem Grenzüber-

gang) gezahlt. Später wurde sie nur auf die erste Gruppe beschränkt. Die Solidaritätsge-

bühr spielte vom Anfang an eine wichtige Rolle und avancierte sich zur bedeutendsten 

Gebühr. So war sie bereits 1999 für ein Drittel aller Einnahmen aus den nationalen Ge-

bühren verantwortlich. Die Mitarbeiter des Ministeriums für öffentliche Ordnung wur-

den Dank ihr, entsprechend entlohnt. Sie konnte ein Großteil des abgeschafften 200-

prozentigen Lohnzuschlags (eingeführt nach den Unruhen vom 1997 vom damaligen 

Prämierminister Bashkim Fino) kompensieren. Fino hatte diese Erhöhung beschlossen, 

nachdem viele Polizisten desertiert hatten, um so für Recht und Ordnung zu sorgen. 

Damit war der Beruf des Polizisten zum bestbezahlten Beruf in Albanien geworden. 

Langsam beginnen die Einnahmen der Solidaritätsgebühr zu sinken, und damit auch die 

Löhne der Polizisten. Deren Löhne waren 2001 unter dem Niveau von 1997 und 

1998421. 

  

                                                 
420 Das Gesetz Nr. 8435, Anhang Nr. 10. 
421 Zur Entwicklung der Löhne im Innenministerium für die Jahre 1997-2001, siehe auch Gazeta Korrieri, 
23.09.2001. 
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                            Das Jahr 

Einnahmequelle 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 Als Anteil an die Steuereinnahmen 

Budgeteinnahmen422

Nationale Gebühren 

(die Solidaritätsgebühr) 

Grund- und Gebäudesteuer 

Lokale Gebühren 

Gewinn der BA 

Privatisierungseinnahmen 

100,00

6,33

--

0,90

0,64

11,03

0,58

100,00

4,39

--

0,72

1,94

7,48

1,20

100,00

4,15

--

0,52

0,60

14,18

1,61

100,00

3,56

0,24

0,33

0,45

17,53

0,14

100,00 

5,54 

1,80 

0,17 

0,65 

16,36 

0,84 

100,00 

6,28 

1,49 

0,16 

0,93 

8,48 

7,40 

100,00

5,71

0,62

0,00

1,50

8,05

9,36

 Anteil an die öffentlichen Ausgaben 

Budgeteinnahmen423

Nationale Gebühren 

(die Solidaritätsgebühr) 

Grund- und Gebäudesteuer 

Lokale Gebühren 

Gewinn der BA 

Privatisierungseinnahmen 

69,64

4,41

--

0,63

0,45

7,68

0,40

58,87

2,58

--

0,42

1,14

4,40

0,71

56,23

2,33

--

0,29

0,34

7,97

0,91

66,03

2,35

0,16

0,22

0,30

11,58

0,10

64,88 

3,59 

1,17 

0,11 

0,42 

10,61 

0,54 

70,70 

4,44 

1,05 

0,11 

0,66 

6,00 

5,23 

72,82

4,16

0,45

0,00

1,09

5,86

6,82
 

Tabelle 13.1. Der Beitrag der anderen Einnahmenquellen an den Staatshaushalt. Eigene 
Berechnungen mit Hilfe der Informationen aus den Fiskalstatistiken der albanischen 
Regierung. 

 

Das neue Gesetz sieht auch etwas höhere Sanktionen für Gesetzwidrigkeiten vor. 

Die Höchststraffe unter dem neuen Gesetz beträgt 20.000 Lek (140 US$ zum damaligen 

Wechselkurs). Nichtsdestotrotz zeigt eine eingehende Analyse des Gebührensystems, 

dass die Implementierung des Gesetzes einiges zum Wünschen übrig lässt. Ansonsten 

müssten die Einnahmen deutlich höher ausfallen. Der Druck zur mehr Effizienz wird 

nach der Abschaffung der Solidaritätsgebühr, - was zu einer beachtlichen Senkung der 

Einnahmen geführt hat-, wahrscheinlich weiter erhärtet. 

Die nationalen Gebühren wurden bis Ende 2002 zusammen mit den lokalen Gebüh-

ren behandelt. Im Rahmen der Fiskalreformen 2003 kam es zu vielen Veränderungen, 

vor allem im Bereich der lokalen Gebühren. Für nationale Gebühren wurde ein anderes 

Gesetz verabschiedet. Die wichtigsten Neuerungen dieser Fiskalreform sind: 

                                                 
422 Privatisierungseinnahmen sind nicht enthalten. 
423 Privatisierungseinnahmen sind nicht enthalten. 
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• Die Kraftfahrzeuggebühr geht zu den lokalen Gebühren über. Das gleiche gilt auch 

für die, bei einem Eigentumstransfer im Wohnungsbau anfallende Gebühr, 

• Dis Solidaritätsgebühr und die Lizenzgebühr für Lotterien und andere Glückspiele 

werden abgeschafft424. 

• Es wird eine neue zweckgebundene Gebühr eingeführt (für die Autobahn Durres-

Kukes), eine Emissionssteuer für Benzin, Benzol und Ölgas, sowie eine Verpak-

kungsgebühr für plastische Verpackungen bei Getränken, 

• Die Prozentanteile der Institutionen die als Steueragenten die Gebühren eintreiben, 

wurden in der Regel gesenkt425, 

• Die Sanktionen für Gesetzesverstösse wurden etwas erhöht426. 

 

14.3 Lokale Gebühren 
 

Lokale Gebühren sind nach der aktuellen Version des Gesetzes über die Funktionie-

rung der lokalen Verwaltung, (Das Gesetz Nr. 8652, „Über die Organisation und Funk-

tionierung der lokalen Verwaltung“) die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. 

Dieses Gesetz bestimmt auch, welche Gebühren von den Kommunen erhoben werden 

können, und welche Finanztransfers von der Zentralverwaltung zu erwarten sind (§15-

§17). 

Die Zahl der lokalen Gebühren war zu Beginn der Transition sehr klein. Das Gesetz 

Nr. 7548 vom Januar 1992 sah nur 5 lokale Gebühren vor (die Reinigungsgebühr, die 

Gebühr für die Registrierung einer Aktivität, die Standgebühr auf dem Marktplatz, 

Jagdgebühr sowie die Gebührenmarke). Ein Jahr später steigt die Zahl der Gebühren auf 

11. Für jede dieser Gebühren werden Unterkategorien gebildet. Später wurde ein neues 

Gesetz verabschiedet (Das Gesetz Nr. 8435, erhöht die Zahl der Gebühren auf 13). 

Das Gesetz gibt nur Orientierungsniveaus der Gebühren an. Nach dem Gesetz dür-

fen Kommunen diese Niveaus dann um +/- 20% korrigieren427. Kommunen dürfen au-

ßerdem neue vorübergehende Gebühren einführen, falls sie bestimmte Dienstleistungen 

anbieten. Dies hat zur Einführung von einigen neuen (oft kuriosen) Gebühren in einzel-

nen Präfekturen geführt. So entschied sich zum Beispiel die Präfektur in Tirana, 1998 

                                                 
424 Das Gesetz Nr. 8977, §4. 
425 Das Gesetz Nr. 8977, §9. 
426 Das Gesetz Nr. 8977, §11 und §12. 
427 Später werden diese Freiheiten auf +/- 30% erhöht. 
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für eine Gebühr für die Reinigung des Stadtflusses Lana428. Die Gebühr wurde auch von 

den nicht registrierten und illegalen Geschäften auf beiden Seiten des Flusses gesam-

melt. Eine weitere merkwürdige Gebühr wird für Außentische der Restaurants in der 

Sommersaison erhoben. Interessant ist auch die Differenzierung der Gebühr für Firmen-

schilder abhängig von der benutzten Sprache.  

Die lokalen Gebühren mögen für die Kommunen eine Rolle spielen. Insgesamt ist 

aber ihr Beitrag für die Staatseinnahmen sehr gering. Mit Ausnahmen von 1996 und 

2001, brachten sie weniger als 1% der Steuereinnahmen. Selbst in ihrem ertragreichsten 

Jahr (2001), brachten sie den Kommunen nicht einmal 15 Mio. US$ an Einnahmen. 

Von den vielen lokalen Gebühren, nur zwei sind überhaupt erwähnungswert, die Reini-

gungs- und die Standgebühr auf dem Marktplatz (in touristischen Gebieten auch die 

Übernachtungsgebühr für ausländische Touristen). Dies wird sich allerdings nach der 

Steuerreform 2003 gründlich ändern. Die wichtigste nationale Gebühr, die Kraftfahr-

zeuggebühr, wird ab 2003 den Kommunen zufließen429. Das Gesetz 8982 betrachtet 

jetzt die Grund- und Gebäudesteuer auch als eine lokale Gebühr, und es wird damit ge-

rechnet, sie wieder eintreiben zu können. Die größte Wirkung wird aber von der Klein-

gewerbesteuer erhofft, die ab 2003 auch den Kommunen fließen wird (sie heißt jetzt 

Kleingewerbegebühr). Zudem bekommen die Kommunen nach dem neuen Gesetz, grö-

ßere Freiheiten bei der Bestimmung der lokalen Gebühren (+/- 30% der Orientierungs-

werte430). Es ist durchaus damit zu rechnen dass Kommunen und Kreise diese Möglich-

keit voll ausschöpfen werden und zwar für Gebührenerhöhungen.  

 

14.3.1 Dir Kraftfahrzeuggebühr 

 

Die Kraftfahrzeuggebühr zählte bis Ende 2002 zu den nationalen Gebühren. Bezahlt 

wird sie von den Eigentümern jeder Kraftfahrzeugart (Motorräder, PKW-s, LKW-s. 

Minibusse. Busse, Traktoren, Baufahrzeuge). Das §20 des Gesetzes Nr. 8982 sieht al-

lerdings eine Befreiung von der Gebühr für die Fahrzeuge der ausländischen diplomati-

schen Vertretungen in Albanien vor. Die jährliche Gebühr reicht von 600 Lek (≈ 5 US$) 

für Motorräder bis hin zu 9.000 Lek (≈ 75 US$) für Busse431. Entrichtet wird sie von 

                                                 
428 Vgl. hierzu auch L. Shahollari, 1999. 
429 Das Gesetz Nr. 8982, §8. 
430 Das Gesetz Nr. 8982, §10. 
431 Das Gesetz Nr. 8982, §19. 
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der Abteilung für Dienstleistungen des Straßenverkehrs (dafür behält sie 10% der Ge-

samtsumme) und zwar spätestens bis Ende März jedes Jahres. Für Verspätete Registrie-

rung der Fahrzeuge wird ein Bußgeld fällig, der genau so hoch ist wie die zu zahlende 

Gebühr (Einnahmen aus den Bußgeldern werden je zur Hälfte zwischen der Gemeinde 

oder Kommune und der Verkehrspolizei geteilt)432. 

 

14.3.2 Die Grund- und Gebäudesteuer 

 

Die Grund- und Gebäudesteuer ist weltweit eine der häufigsten Einnahmequellen 

der Kommunen. Sie ist, trotz der schlechten Reputation bei der Bevölkerung, fast über-

all vorhanden. Eine gut funktionierende Grund- und Gebäudesteuer wird sogar als ein 

wichtiges Element einer erfolgreichen Fiskaldezentralisierung gesehen433. Sie ist aber 

deswegen unpopulär im Vergleich mit anderen Steuerarten, weil die Steuerbasis zu breit 

ist. Sie wird von den immobilen Vermögenswerten der Steuerzahler getragen. Haushalte 

mit Vermögenswerten aber ohne aktuelle regelmäßige Einnahmen könnten unter Um-

ständen in Schwierigkeiten geraten434.  

Historisch gesehen, wurde die Einführung der Grund- und Gebäudesteuer damit be-

gründet, dass das immobile Vermögen, das einzige Hinweis für die Leistungsfähigkeit 

des Einzelnes ist435. Die Grund- und Gebäudesteuer genießt aus dem Blickwinkel des 

Finanzamtes auch andere Vorteile. Immobile Vermögenswerte unterliegen keinen spür-

baren Schwankungen, und sind somit stabile Einnahmequellen. Es ist unschwer zu kon-

trollieren, so dass die Hinterziehung nahezu unmöglich ist. Diese Eigenschaft macht die 

Grund- und Gebäudesteuer attraktiver für die Steuerverwaltung. Das Prinzip der Gegen-

leistung bei der Besteuerung lässt sich leicht anwenden, denn je höher das immobile 

Vermögen, desto intensiver werden auch öffentliche Leistungen beansprucht. Die Exi-

stenz eines guten Infrastrukturnetzes erhöht auch den wert der nahe stehenden Immobi-

lien. Es wäre daher sinnvoll, die Nutznießer dieser Leistungen auch bei derer Finanzie-

rung zu partizipieren436. Die Grund- und Gebäudesteuer wird vor allem in touristischen 

Ortschaften mit vielen Wochenendhäusern, als notwendig angesehen. Die Inhaber die-

                                                 
432 Das Gesetz Nr. 8982, §19. 
433 Vgl. hierzu auch R. Kelly, 1994. 
434 Vgl. auch International Association of Assessing Officers, 1997. 
435 Vgl. auch International Association of Assessing Officers, 1997. 
436 Vgl. hierzu auch R. Kelly, 1994. 
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ser Immobilien nutzen zwar die öffentliche Infrastruktur, würden der Stadt aber keine 

anderen Steuern zahlen. 

 

Die Grund- und Gebäudesteuer in Albanien wird durch das Gesetz Nr. 7805 vom 1994, 

„Über die Besteuerung des Vermögens in Albanien“, geregelt. Sie besteht aus zwei Tei-

len437: 

1. Die Besteuerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen, 

2. Die Gebäudebesteuerung  

 

Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen wird die Steuerschuld per Hektarland 

und bei den Gebäuden per m2 berechnet. Der Ministerrat darf jährlich die Steuersätze 

korrigieren, um so eventuelle inflationäre Wirkungen auszugleichen. In der Landwirt-

schaft werden die Steuerhöhen abhängig von der Fruchtbarkeit der Fläche und Art der 

Nutzung besteuert, bei den Gebäuden hingegen, wird auf den Standort und die Nut-

zungsart des Objekts geachtet. Die Steuer sollten auch Sozialhilfeempfänger bezahlen, 

sie sollte allerdings zu 100% vom Staat getragen werden438.  

Im Rahmen der Steuerreform 2003 wird das Gesetz 7805 abgeschafft, und aus 

der Grund- und Gebäudesteuer wird eine lokale Gebühr. Nun heißt sie Grund- und ge-

bäudegebühr. Nach dem neuen Gesetz muss für jedes Objekt, eine Gebühr von 5-200 

Lek pro m2 und Jahr abgeführt werden. Die Differenzierung erfolgt in Abhängigkeit von 

drei Elementen: 

1. Standort des Objektes 

2. Baujahr 

3. Nutzungsart 

 

Für landwirtschaftliche Nutzungsflächen werden pro Hektarland zwischen 700 

Lek (zum damaligen Zeitpunkt etwa 5 US$) für Flächen der schlechteren Kategorien in 

den unterentwickelten Kommunen und 5.600 Lek (≈40 US$) für erstklassige Flächen in 

den besser entwickelten Kommunen des Landes. Es geht dabei um Orientierungswerte, 

weil jede Kommune sie um +/- 30% modifizieren darf. 

Der Beitrag der Grund- und Gebäudesteuer zu den Steuereinnahmen (siehe Ta-

belle 13.1) bleibt, trotz der breiten Steuerbasis und ziemlich hohen Jahressätzen, weiter-

hin unbedeutend und zeigt einen fallenden Trend. Dem Finanzamt ist es beispielsweise 
                                                 
437 Das Gesetz Nr. 7805, §1. 
438 Das Gesetz Nr. 7805, §19. 
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gelungen, im Jahr 2000, lediglich 190 Mio. Lek (≈ 1,35 Mio. Lek) einzutreiben, ein 

lächerlicher Betrag angesichts der vorhandenen Steuerbasis. Die Absurdität dieser Zah-

len lässt sich leicht erkennen. Albanien hat etwa 450.000 ha landwirtschaftlicher Nut-

zungsflächen439. Sie wird im neuen Gesetz, abhängig von der Fruchtbarkeit, in 10 Kate-

gorien klassifiziert. Der Steuersatz beträgt 6.000 für die erste Kategorie, und nur 1.500 

Lek für das Land der zehnten Kategorie. Der Betrag wird für ungenutzte Flächen ver-

zehnfacht. Für unsere zwecke sei angenommen, die gesamte Fläche gehört der schlech-

testen Kategorie. Des Weiteren nehmen wir an, es bleibt kein ha Land ungenutzt. In 

diesem fall müssten die Steuereinnahmen nur aus der Besteuerung der landwirtschaftli-

chen Flächen: 

450.000 ha x 1.500 Lek = 675 Mio. Lek (≈4,75 Mio. US$) 

 

Selbst in hoffnungslosestem Fall müssten also die Einnahmen aus der Vormö-

gensteuer nur aus der landwirtschaftlichen Nutzungsflächen um 3.5-fache höher sein. 

Das schlechte Abschneiden kann durch die mangelnde Bereitschaft der Steuerbehörde 

aber auch der Politiker selbst zu einer vernünftigen Implementierung des Gesetzes, er-

klärt werden. Dazu zählt auch die fehlende Zusammenarbeit mit den anderen involvier-

ten Institutionen. Das Gesetz verpflichtet z.B. das Justiz-, Landwirtschafts-, sowie das 

Bauministerium, dem Finanzministerium alle zur Berechnung und Eintreibung der 

Grund- und Gebäudesteuer notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen440. 

Albanien kann als gutes Beispiel verwendet werden, um zu zeigen dass die vielen Vor-

teile einer Steuer (leichte Berechnung und Eintreibung Dank der Visibilität der Steuer-

basis) nicht ausreichen, um eine erfolgreiche Erhebung zu gewährleisten. Wenn es dem 

Finanzamt nicht gelingen sollte, den Beitrag der Grund- und Gebäudesteuer (Gebühr) 

gravierend zu erhöhen, dann sind wir der Überzeugung, sollte der Gesetzgeber, ernsthaft 

über ihre Abschaffung nachdenken. Die jetzt erzielten Einnahmen reichen nicht mal 

aus, um die Verwaltungskosten der involvierten Ressourcen zu decken. 

 

 

 

 

 

                                                 
439 Vgl. INSTAT, „Albanien in zahlen“, 2000. 
440 Vgl. auch Der Rechnungshof, „Untersuchung in der Bezirk Fier“, 2002.  
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14.4 Privatisierungseinnahmen 
 

Die Privatisierung des Staatseigentums in Albanien lief über einige Phasen. Die 

erste Phase betrifft die Verteilung der landwirtschaftlichen Flächen an die Genossen-

schaftsmitglieder. Das Land wurde praktisch vor der eigentlichen Legalisierung verteilt. 

Das gleiche Schicksal erlebten auch die kleinen Handwerkbetriebe. Die Fahrzeugbe-

stände der landwirtschaftliche Genossenschaften und der Maschinenparks wurden auch 

kostenlos oder gegen geringfügige Zahlungen an die Mitarbeiter verteilt. Die Filialen 

der Einzelhandelsketten gingen an die aktuellen Verkäufer. Wohnungen wurden oft 

kostenlos den Bewohner übergeben. Oder sie wurden für symbolische Preise gekauft 

(maximal 400 US$).  

Auf diesem Weg wurde ein Großteil des Staatseigentums ohne finanzielle Aus-

wirkungen für den Staatshaushalt privatisiert. Erfolglos lief auch die zweite Phase der 

Privatisierung, bei der es um den verkauf der Klein- und Mittlerunternehmen ging. Der 

Prozess wurde von den Privatisierungskommissionen (politische Institutionen) regel-

recht missbraucht. Diese Kommissionen wussten die schwache Funktionierung des Ge-

setzes auszunutzen. Unternehmen wurden nicht per Auktion, wie es das Gesetz vor-

schreibt, verkauft, sondern durch direkte Verkäufe, unterwert an Parteisympathisanten 

der Demokraten abgegeben. Privatisierungseinnahmen blieben auch während dieser 

Phase symbolisch.  

Interessant für die Staatseinnahmen bleibt also nur die letzte Phase der Privati-

sierung. In dieser Phase sollte die als strategisch eingestuften Unternehmen, verkauft 

werden. Die immanente politische Instabilität des Landes führte auch in diesem Bereich 

nur zu zufälligen Ergebnissen. Der Regierung ist es bislang nur gelungen, wenige stra-

tegische Kompanien zu verkaufen. So wurde die Nationale Handelsbank (nachdem die 

schlechte Aktiva vom Staat übernommen wurde) privatisiert, AMC (die Mobilfunk-

kompanie)441, die Frequenzen für den zweiten Mobilfunkanbieter, und zuletzt auch die 

Sparkasse (die absolut größte Bank des Landes). Solche gelegentliche Verkäufe verzer-

ren das Bild des Staatshaushaltes. So waren die Privatisierungseinnahmen 2000, zehn-

fach höher als ein Jahr zuvor oder 65 Mal höher als 1998. 

Für die nächsten Jahre werden weitere finanzielle Spritzen erhofft. INSIG und 

ALBTELEKOM442 sind dabei die Hauptkandidaten für die Privatisierung. Diese Ein-

nahmen werden stark benötigt um ständig hohe Budgetdefizite finanzieren zu können. 
                                                 
441 Inzwischen operieren zwei Mobilfunkanbieter. 
442 ALBTELEKOM sollte bereits 2002 privatisiert werden. 
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Die Praxis der Einkalkulierung von Privatisierungseinnahmen bei der Budgetplanung 

bleibt trotzdem merkwürdig. Sie wird auch von den internationalen Institutionen, allen 

voran von IMF stark kritisiert.  

 

14.5 Der Gewinn der albanischen Nationalbank  
 

Der Gewinn der Nationalbank dominiert bei der Gruppe der anderen Einnahme-

quellen. Für die Jahre 1998 und 1999, war sein Beitrag mit 17.53% u 16.36% der ge-

samten Staatseinnahmen, sogar höher als alle anderen Steuerarten, die Mehrwertsteuer 

ausgenommen. Erst nach 1999 beginnt der Rückgang des Gewinns der Nationalbank 

und damit sinkt auch seine Rolle für den Staatshaushalt.  

Die Aktivität der Nationalbank wird durch das Gesetz Nr. 8269 vom Dezember 

1997 geregelt. Später wurden einige Gesetzesänderungen vorgenommen (z.B. wird jetzt 

der Gouverneur vom Präsidenten des Landes vorgeschlagen und vom Parlament ge-

wählt443) die dem Anschein nach, die Unabhängigkeit der Bank stärken sollen. Trotz 

dieser Veränderungen und gewissen Einschränkungen bei der Kreditierung der Regie-

rung, hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass alle Tore für eine Monetisierung der 

Staatsschuld offen bleiben. Die Preisstabilität fungiert zwar als Priorität der National-

bank, wird aber vergessen wenn es um die Finanzierung der Staatsschuld geht. Die 

eventuelle Kreditierung der Regierung wird an den Paragraphen 30 und 31 des Gesetzes 

Nr. 8269 festgelegt. Sie sind aber so gegensätzlich und werden immer mit einer auswei-

chenden „außer“, dass die Nationalbank praktisch immer die Regierung finanzieren 

kann und zwar sowohl direkt als auch indirekt. Eine Finanzierung über die gesetzlichen 

Höchstsätze hinaus, ist auch möglich. Dies kann in „Ausnahmefällen“ erfolgen, wobei 

die Auslegung eines „Ausnahmefalles“ der Regierung selbst überlassen wurde. Somit 

wurde die inländische Staatsschuld hauptsächlich von der Nationalbank finanziert (so-

wohl durch direkte Kredite als auch durch den Kauf von Schuldverschreibungen des 

Staates). 

Später wurde auch den Geschäftsbanken der Handel mit Schuldverschreibungen 

aufgezwungen. Dies wurde mit einer Entscheidung der Nationalbank ermöglicht, wo-

durch ein Kreditvolumen für Geschäftsbanken festgesetzt wurde. Den Staatsbanken 

dagegen wurde die Kreditierung der Privatwirtschaft völlig untersagt. Damit blieb der 

Kauf der Staatsschuld die einzige Alternative. Deshalb mussten die Zinssätze für die 
                                                 
443 Das Gesetz Nr. 8893, §7.  

 205



Staatschuld, trotz der höheren Sicherheiten, höher sein als die Zinssätze für Spareinla-

gen (siehe auch die Tabelle 13.2.). Das Jahr 1994 ist hierbei eine Ausnahme, weil in 

diesem Jahr, die gesamte Staatsschuld von der Zentralbank gekauft wurde, und weil 

damit nur etwa 7% des Defizits finanziert wurde444.  

Das Aktiva der Zentralbank besteht zu einem beträchtlichen Teil aus Schuldver-

schreibung des albanischen Staates. Die sehr hohen Zinssätze dieser Wertpapiere führ-

ten dazu, dass Forderungen gegenüber der Regierung jahrelang die Hauptquelle des 

Gewinns der Nationalbank ausmachten. Deshalb sind die großen Gewinntransfers an 

den Staatshaushalt, eigentlich nichts anderes als Zinszahlungen des Staates an die Na-

tionalbank. Es geht als nur um eine hin und her Verschiebung der Steuermittel. Die 

Zinssätze für die inländische Verschuldung sind deutlich niedriger als bei der ausländi-

schen Finanzierung. Daher ist die Bemühung der albanischen Regierung, die Haushalts-

defizite verstärkt aus dem Ausland zu finanzieren, leicht nachzuvollziehen.  

 

Für die nächsten Jahre ist ein Rückgang des Gewinns der Nationalbank zu er-

warten. Folgende Parameter werden dazu beitragen: 

• Die Regierung bemüht sich um eine stärkere Außenfinanzierung des Defizits um so 

die Zinszahlungen unter Kontrolle zu halten, 

• Dank der niedrigen Inflationsraten, gehen die Zinssätze für Wertpapiere des Staates 

kontinuierlich zurück, 

• Die Differenzen zwischen den Zinssätzen für Spareinlagen und Wertpapiere des 

Staates haben das Interesse der Bürger für die Staatsschuld erweckt. Dies kann dazu 

führen dass in der Zukunft, die Staatsschuld auch von den privaten gekauft wird. 

Die Zentralbank hat zu diesem Zweck auch ein Schalter geöffnet, an dem Privatper-

sonen mit den Wertpapieren des Staates handeln dürfen.  

 

                                                 
444 Vgl. auch den Jahresbericht 1994 der albanischen Bank. 
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             Die Art 

Das Jahr 

Für befristete Einlagen 

(12 Monaten) 

Dreimonatige Wertpapiere 

des Staates 
 

 
1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

16,50 

13,65 

19,05 

27,80 

16,50 

09,14 

07,70 

07,76 

10,00 

14,70 

21,09 

35,30 

19,90 

14,77 

07,80 

08,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 13.2. Die Entwicklung der Zinssätze für kurzfristige Spareinlagen und für drei-
monatige Schuldverschreibungen des Staates. Quelle albanische Nationalbank, 2002. 
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15 Die öffentliche Schuld 
 

15.1 Einführung 
 

Die Diskussionen über die Form, Wirkung und Last der Staatsverschuldung wur-

den besonders in den 20-iger Jahren des letzten Jahrhunderts intensiviert. Die Existenz 

der Staatsdefizite auch in den Rezessions- oder Störungsfreien Zeiträumen haben die 

Grundlagen der traditionellen Verschuldungstheorie ins Wanken gebracht. Kontinuierli-

che Haushaltsdefizite haben die traditionelle Begründung der öffentlichen Verschuldung 

als ein geeignetes Instrument in den Händen der Entscheidungsträger, um eventuelle 

kurzfristige Schwankungen bei den Steuereinnahmen oder öffentlichen Ausgaben aus-

zugleichen, in die Defensive gedrängt (in der Absence dieser Möglichkeit hätte die Re-

gierung bei jeder Störung entweder die Steuersätze, das Niveau der öffentlichen Ausga-

ben, oder beides verändern müssen).  

Albanien hatte vor Beginn der Transition wenig Erfahrung mit der Emission von 

Staatsschuld. Inländische Schuldverschreibungen wurden nur in der ersten Nachkriegs-

phase (1948-1955) emittiert. Die Höhe der Verschuldung war gering, und hatte eine 

Laufzeit von 20 Jahren. Die anfallenden Zinszahlungen wurden nach dem Lotterieprin-

zip ausgezahlt. 1967 wird eine „Initiative von unten“ seitens einiger Unternehmen aus 

Durres unternommen mit dem Ziel, dem Staat die restliche Schuld zu „erlassen“. Ab 

1975 verschwindet die inländische Verschuldung vollständig. Der albanische Staat hatte 

eigentliche keine inländische Schuld nötig, entschied doch der Staat selbst über die 

Verwendung der Spareinlagen der Bürger. Das gesamte Bankensystem war staatlich, 

und der Staat konnte durch die zentralisierten Entscheidungen über die Komposition des 

Outputs und das Preisniveau, auch die Sparquote steuern. Die Situation ändert sich be-

züglich der ausländischen Verschuldung. Albanien hatte ausländische Verschuldung 

ständig abgelehnt, mit der Begründung, der Staat wolle nicht von außen beeinflusst 

werden. Trotzdem erhielten sie intensive finanzielle Unterstützung von Sowjetunion 

und später auch von China. Die meisten Kapitalinvestitionen waren nur Dank dieser 

Unterstützung überhaupt durchführbar. Die Rentabilität dieser Investitionen war leider 

minimal, da die Allokation der Investitionsgelder hauptsächlich nach politischen Präfe-

renzen gesteuert wurde. Wäre diese finanzielle Unterstützung in Form von Krediten 
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angeboten, wäre Albanien bereits Anfang der 70-iger Jahren in einer Schuldenfalle ge-

raten.  

Ich werde zunächst eine kurze Deskription der albanischen Staatsschuld anbieten, 

und werde danach die daraus resultierenden Wirkungen untersuchen. Am Ende wird 

eine kleine Zusammenfassung angeboten. 

 

15.2 Charakteristika der Staatsverschuldung Albaniens 
 

15.2.1 Die inländische Schuld445 

 

Die inländische Schuld Albaniens betrug Ende 2002 etwa 260 Mlrd. Lek (≈2 Mlrd. 

US$). Der Anteil der inländischen Verschuldung an das BSP lag bei 40%. Finanziert 

wurde dies zu 99% durch Wertpapiere des Staates. Bis 2001 war auch die direkte Kre-

ditaufnahme bei der Zentralbank eine wichtige Quelle. In diesem Jahr wurde allerdings 

der ausstehende Kredit in Schuldverschreibungen umgewandelt. Zudem wuchs die 

Staatsschuld mit einem sehr hohem Tempo. Die größten Wachstumsraten der Verschul-

dung sind während der Parlamentswahlen von 1996 (eine Erhöhung von 53% vergli-

chen mit 1995), nach den Unruhen von 1997 (Erhöhung von 46%) und Rekapitalisie-

rung der Staatsbanken im Jahr 2000 (27%) zu verzeichnen. 

Mehr als die Hälfte dieser Schuldverschreibungen sind im Besitz der Staatssparkas-

se (Banka e Kursimeve), größten Staatsbank. Für die Sparkasse ist der Kauf von Wert-

papieren des Staates seit Jahren die einzige Verwendungsmöglichkeit der Spareinlagen 

(die Zentralbank hatte die Kreditvergabe an die private Wirtschaft durch die Staatsban-

ken untersagt, mit der Argumentation, die Anleger von schlechten Krediten zu schüt-

zen). Die Nationalbank besitzt 30% der inländischen Schuld während der Rest von 20% 

von den Banken im Privateigentum446 gekauft worden ist. 

Die niedrige Sparquote auf der einen, und die hohe Kreditnachfrage auf der anderen 

Seite haben zu einem Gleichgewicht mit zu hohen realen Zinssätzen geführt447. Die 

Kosten der inländischen Verschuldung sind deshalb zu hoch. Es entsteht trotzdem der 

                                                 
445 Die Angaben über den Schuldenstand stammen aus einem nicht veröffentlichten Material des Finanz-
ministeriums aus dem Jahr 2003. 
446 Hauptsächlich von der Nationalen Handelsbank die sich vorher auch im Staatseigentum befand. 
447 Für die Entwicklung der Zinssätze siehe auch die Internetseite der albanischen Bank, 
www.bankofalbania.org  
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Verdacht, die Entwicklung des Zinssatzes für Schuldverschreibungen des Staates habe 

nicht immer die Entwicklungen im Kapitalmarkt verfolgt. Wenn der Staat sowohl als 

Anbieter als auch als Käufer von Wertpapieren auftritt (das Interesse der Privatbanken 

bleibt weiterhin gering), wurde man keine großen Schwankungen zwischen den Zins-

sätzen für Schuldverschreibungen und denen auf Spareinlagen erwarten. In der Realität 

waren aber in den letzten Jahren diese Schwankungen sehr oft. Deshalb waren auch die 

realen Zinssätze ständigen Schwankungen ausgesetzt. Zu Beginn der Emission von 

Wertpapieren (während der zweiten Hälfte von 1994 und 1995) lag deren Zinssatz stän-

dig unter dem Zinssatz für Spareinlagen. Dadurch war die Sparkasse praktisch zu Ver-

lustgeschäften verdammt. Anfang 1997 waren die Differenzen kleiner als ein Prozent-

satz und stiegen dann im September des gleichen Jahres auf mehr als 8%. Die Differen-

zen waren auch Ende 1999 (nach der Beendigung des Kosovokriegs) recht hoch448. En-

de 2000 ändert sich das Bild, die Zinssätze für dreimonatige Schuldverschreibungen 

liegen wider unter dem Zinssatz für auf 12 Monate befristete Spareinlagen. 

Geheimnisvoll bleiben auch die ständigen Änderungen der Differenzen zwischen 

den Zinssätzen für Wertpapiere des Staates abhängig von ihrer Laufzeit (3, 6 oder 12 

Monaten). So lag der Zinssatz für dreimonatige Schuldverschreibungen im August 1995 

über dem Zinssatz für Wertpapiere mit einer Laufzeit von 6 Monaten. Im Juli 1996 lag 

der Zinssatz für sechsmonatige Schuldverschreibungen über den Zins für solche mit 

einer Laufzeit von einem Jahr. Die Entwicklungen sind besonders in der zweiten hälfte 

von 1997 unsinnig. Während dieser Zeit lag der Zinssatz für dreimonatige Schuldver-

schreibungen deutlich über die anderen Zinssätze. 

Die Zinssätze für Schuldverschreibungen bleiben auch nach 2000 auf einem ziem-

lich hohem Niveau. So betrug im Jahr 2002 der Zinssatz für Schuldverschreibungen mit 

einer Laufzeit von einem Jahr über 12%. Gleichzeitig war die Inflationsrate sehr niedri-

ge. Das Land durchlebte teilweise auch Deflationsphasen. Dieses schlechte Manage-

ment der Staatsschuld hat leider zu hohen Kosten (hohe Zinssätze) geführt und den 

Staatshaushalt beträchtlich belastet. 

                                                 
448 Es handelt sich dabei um Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 3 Monaten. 
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15.2.2 Die ausländische Verschuldung 

 

Dia Angaben über das Niveau der ausländischen Verschuldung sind aus verschied-

nen gründen ziemlich vernebelt. So verfügen unterschiedliche Institutionen über unter-

schiedliche Informationen. Manche schließen die Kredite von IMF nicht ein (Das Fi-

nanzministerium), andere rechnen ältere Kredite nicht dazu. Bei manchen wird nicht 

zwischen den vereinbarten und abgehobenen Geldern differenziert, bei den anderen 

wird die Verschuldung nicht um den eventuellen Schuldenerlass reduziert. Einige unter-

scheiden wiederum nicht zwischen der Auslandverschuldung des Staates und privaten 

durch den Staat gesicherte Kreditaufnahmen.  

  Deshalb ist z.B. die Höhe der Verschuldung nach IMF-Angaben höher, als die vom 

Finanzministerium veröffentlichte Staatsschuld. So beträgt für das Jahr 2001 die Diffe-

renz zwischen den Informationen des IMF und denen des Finanzministeriums rund 200 

Mio. US$ (1.181 Mio. vs. 978 Mio.)449. Von diesem Betrag, etwa 120 Mio. sind Kredite 

der Privatunternehmen die aber vom Staat garantiert worden sind. Sie stammen haupt-

sächlich aus der Zeit vor 1997, als das Vertrauen an die albanische private Wirtschaft 

nahezu nicht existent war. Es handelt sich dabei nur um bilaterale Kredite der italieni-

schen und deutschen Banken. 

Die Auslandverschuldung macht ungefähr 30% des BSP aus. Damit steigt der Anteil 

der gesamten Staatsschuld auf 70% des BSP. Es soll daran erinnert werden, dass dieses 

Verschuldungsniveau nur innerhalb von zehn Jahren erreicht worden ist. Die Haushalts-

defizite waren sowohl in Krisenzeiten als auch in den Jahren mit imponierenden Wach-

stumsraten sehr hoch. Die höchsten absoluten Verschuldungszahlen werden in den Jah-

ren 1999 und 2002 mit 110 bzw. 134 Mio. US$ Abhebungen, gemeldet. 

Etwa 60% dieser Verschuldung (einschließlich der privaten und vom Staat garan-

tierten Kredite) kommen von multinationalen finanziellen Institutionen, allen voran 

vom IDA mit 48% der Gesamtschuld. Bei den bilateralen Krediten dominieren Italien 

und Deutschland mit 20% der Verschuldung (hauptsächlich private Kredite). Der Bei-

trag dieser Länder bei den Krediten von multinationalen Institutionen ist hier nicht mit-

gerechnet. Seit 2001 spielt auch China eine wichtige Rolle. In diesem Jahr erhielt Alba-

nien zwei Kredite in Wert von 160 Mio. US$ (eines davon für den Bau des Wasser-

                                                 
449 Vgl. hierzu auch IMF: „Albania: Selected Issues and Statistical Appendix“, 2003. 
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kraftwerkes in Bushat). Für die folgenden Jahre wird eine Starke Rolle Japans erwartet. 

Ein Großteil des vereinbarten Kredits wird demnächst abgehoben. Ungefähr 5% der 

ausländischen Kredite wurden mit dem Parisklub neu verhandelt. Albanien hat teilweise 

auch von Schuldenerlass profitiert, und manche Kredite beinhalten auch einen Grant-

element. Deshalb werden durch die ausgewiesene Staatsschuld, die vom Ausland finan-

zierten öffentlichen Ausgaben, in der Regel unterschätzt.  

 

Auslandskredite wurden für folgende Zwecke verwendet: 

• Unterstützung des Staathaushaltes – 21%, 

• Verkehrswesen – 15% 

• Energiewirtschaft – 10% (der chinesische Kredit für den Wasserkraftwerk in Bushat 

ist nicht eingeschlossen), 

• Bewässerungsanlagen – 9% 

 

Die Kredite im Verkehrswesen sind für den Ausbau des größten Hafens in Durres 

sowie für die Verbesserung des Straßennetzes verwendet worden, und können daher als 

Investition betrachtet werden. Verkehrsinvestitionen wurden von IDA, EIB, EBRD und 

Italien unterstützt. Im Energiesektor wurde in der Instandhaltung des Sektors investiert, 

der Rest ging für den Stromimport aus Griechenland (das Angebot an Strom liegt wegen 

der vielen Schwierigkeiten, meistens unter der Anfrage). Die Regierung braucht auslän-

dische Kredite für die Finanzierung des Stromimports (30 Mio. € im 2002 von der ita-

lienischen Regierung), weil die heimische Kompanie KESH nicht in der Lage ist, ihre 

Forderungen gegenüber ihren Konsumenten durchzusetzen. Deutsche Kredite kommen 

durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und werden für die Finanzierung der 

Infrastrukturprojekte (Wassernetz, Abwasser und Energie), für die Unterstützung der 

Kleinunternehmen sowie Hilfen im Güterkontingent (während der Kosovokrise) be-

stimmt. 

Bei den ausländischen Krediten handelt es sich größtenteils um günstige Arrange-

ments. Die Laufzeit beträgt oft zwischen 10 und 40 Jahren. Besonders günstig sind die 

Kredite von IDA und KfW mit einem Zinssatz von nur 0.75%. IDA Kredite haben dazu 

auch eine Grace Periode von 10 Jahren. Die höchsten Zinssätze werden für Kredite aus 

Griechenland (5%), China (3,75%), OPEC und Kuwait (3% bzw. 2,75%) gezahlt. Alba-

nien hatte auch Kredite mit sehr hohen Zinssätzen, von den deutschen, italienischen und 

holländischen Geschäftsbanken aufgenommen, sie sind aber inzwischen vollständig 

 212



getilgt. Insgesamt wird der Staatshaushalt von der ausländischen Verschuldung viel 

weniger belastet, als dies bei der inländischen Schuld der fall ist.  

 

15.2.3 Die Kosten der öffentlichen Verschuldung 

 

Bis dato hat die Bedienung der ausländischen Schuld eine geringe Wirkung auf den 

Staatshaushalt. Die zu zahlenden Zinsen sind niedrig, mit der Tilgung des Prinzipals 

wurde bei vielen Krediten noch nicht begonnen. Die Wirkungen werden erst ab 2005 

spürbar. Denn, ab 2005 beginnt die Rückzahlung des chinesischen Kredits (beansprucht 

25 Mio. US$ jährlich). Andere Kredite werden auch ihren Beitrag leisten (Kredite aus 

Norwegen und Schweden aus dem Jahr 1995 in Höhe von 6.5 Mio. US$ müssen 2006 in 

einer einzigen Rate zurückgezahlt werden).  

Die Belastung des Staatshaushalts ist bei der Bedienung der inländischen Schuld 

viel höher. Wie aus den Informationen des Finanzministeriums zu entnehmen ist, wird 

ein Grossteil der Steuereinnahmen für die Bedienung der inländischen Staatschuld ver-

wendet Alarmierend sind vor allem die Beträge für die Jahre 1997-2000. So machten im 

Jahr 1998, die Ausgaben für Zinszahlungen 49,7% der Steuereinnahmen aus. Wenn 

man die Sozialversicherungsbeiträge nicht mitzählen würde, würden die Kosten der 

inländischen Verschuldung auf 63,5% der Steuereinnahmen steigen. Die Zahlen sollten 

wir allerdings konsolidieren, und den Anteil dass in Form von Gewinnen der Zentral-

bank erneut dem Staatshaushalt zufließt, rausnehmen. In diesem Jahr machte der Ge-

winn der albanischen Staatsbank ungefähr 45% der Zinszahlungen der Regierung aus 

(70-80% des Gewinns kommt durch die Schuldverschreibungen der albanischen Regie-

rung). Seit 1998 beginnen die Kosten der Staatschuld zu sinken. Die Gründe sind in den 

niedrigeren Zinssätzen, sowie in der steigenden Proportion der aus dem Ausland finan-

zierten Haushaltsdefiziten.  

Sinkende Kosten der Staatsschuld haben einige Fachleute (auch aus dem Ausland) 

zu dem Schluss verholfen, das jetzige Niveau der Staatsschuld sei überhaupt kein Pro-

blem für die Stabilität der albanischen wirtschaft. Es wird festgestellt, dass das Niveau 

der Schuld in Albanien niedriger ist als die entsprechenden werte in vielen anderen 

Entwicklungsländern. Dabei vergessen alle, gern die Tatsache dass es um eine in nur 

zehn Jahren akkumulierte Verschuldung handelt. Diese Fachleute entwickeln auch Mo-

delle mit deren Hilfe zu zeigen erhoffen, dass die Staatschuld keine Gefahr für die Sta-
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bilität ist. Vielmehr sagen sie einen kontinuierlichen Rückgang des Anteils der Staats-

schuld an das BSP voraus. Solche Versuche sind unprofessionell, sie stützen sich auf 

klar irreale Annahmen und spiegeln vor allem mangelnde Kenntnisse der Kausalität 

zwischen Makrovariablen wider. Als Beispiel kann könnte das Modell der IMF Exper-

ten angeboten werden. Sie gehen von einer relativ großen Wachstumsrate des Outputs 

bis 2010aus (von 6.0 bis 7.8%). Vielmehr gehen sie davon aus, dass diese Wachstums-

rate weder von den unterschiedlich hohen Zinssätze für ausländische Kredite, noch von 

der Höhe der Staatschuld oder auch von Wechselkursänderungen beeinflusst wird450. 

Wie nachteilig solche „Modelle“ wirken, wird erst klar, wenn die albanischen Entschei-

dungsträger ihre Verschuldungspolitik mit der Begründung betreiben, selbst IMF würde 

davon ausgehen, die Volkswirtschaft werde dadurch nicht beeinträchtigt. 

 

15.3 Mögliche Effekte der Staatsverschuldung 
 

Ökonomen sind nicht darüber einig, welche Wirkungen die Staatsverschuldung auf 

einige relevante volkswirtschaftliche Variablen wie BSP, Zinssatz, Konsum, Investitio-

nen, Nettoexporte, Lohnsatz und andere haben kann. Manche Ökonomen gehen von 

negativen Auswirkungen der Staatsverschuldung auf diese Variablen aus. Andere wie-

derum meinen, die Staatsschuld kann einige dieser Variablen sogar positiv beeinflussen.  

Zunächst werden die Argumente vorgebracht, die die Neutralität der Staatsverschul-

dung auf das Volkseinkommen und seine Komponenten zu beweisen versuchen. Da-

nach beschäftigen wir uns mit den möglichen positiven Wirkungen der Staatschuld. Der 

Hauptteil wird jedoch den eventuellen negativen Einflüssen der Staatsschuld gewidmet. 

Dabei soll versucht werden, die angebotenen Argumentationen auf die albanischen Ge-

gebenheiten anzuwenden.  

                                                 
450 Vgl. auch H. Moon in IMF, „Albania: Selected Issues and Statistical Appendix“, 2001. 
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15.3.1 Begründungen zugunsten einer Neutralität der Staatsschuld – 

  

Die Verfechter der Neutralität stützen ihre Behauptungen hauptsächlich in der Exi-

stenz der rikardianischen Äquivalenz. Eine eventuelle Verschuldung des Staates ändert 

nur die Finanzierungsform der Staatsausgaben, nicht aber ihr Volumen. Deshalb bleibt, 

aus der Sicht der Steuerzahler, der Gegenwartswert der gesamten Staatsausgaben unve-

rändert451. In einer solchen Welt, fehlt es an Anreizen zur Veränderungen des Markt-

verhaltens, die zu einer Veränderung der aggregierten Nachfrage oder des Zinssatzes 

führen könnten. Die Geltung der ricardianischen Äquivalenz unterstellt die Fähigkeit 

der Steuerzahler, jederzeit den Gegenwartswert der Steuerzahlungen richtig einschätzen 

zu können, sowie eventuelle Aktivitäten der Regierung zu antizipieren. Jeder Versuch 

der Regierung, das verfügbare Einkommen der jetzigen Generation auf Kosten der 

Nachfolgenden zu erhöhen, wird durch höhere Erbschaften neutralisiert. Der private 

Sektor kompensiert somit jegliche Veränderungen der Staatssparquote, so dass die 

volkswirtschaftliche Ersparnis unverändert bleibt. Eine konstante Sparquote kann kei-

nen Crowding-out Effekt bewirken, da der Zinssatz nicht beeinflusst wird.  

Die Motivation hinter einem solchen Verhalten, wird in den intergenerationellen 

Beziehungen zwischen Familienmitglieder gefunden. Eltern lieben ihre Kinder und die 

Kinder ihrer Kinder und lassen keine Erhöhung ihres Einkommens auf Kosten der 

Wohlfahrt ihrer Nachkommen zu. Diese Beziehung zu den nachfolgenden Generationen 

wird oft bewiesen. So wird das akkumulierte Vermögen durch Erbschaften an die Kin-

der weiter vererbt. Des Weiteren finanzieren Eltern in der Regel die Investitionsausga-

ben für ihre Kinder, sowie Bildungs- und Gesundheitsinvestitionen. Für die Erfüllung 

der ricardianischen Äquivalenz ist es nicht unbedingt notwendig, dass die Erbschaften 

aus Liebe zu den Kindern gemacht werden. Sie kann auch aus Eigennutz erfolgen, wenn 

Eltern die Erbschaft ausnutzen, um die Liebe ihrer Kinder zu kaufen452. 

Es ist mehr als eindeutig, dass es in einer Welt der vollständigen Erfüllung der 

Äquivalenz, wenig Raum für negative Wirkungen der Staatsschuld vorhanden ist (wenn 

man von den Substitutionseffekten durch die verzerrenden Steuern absieht). Die einzige 

                                                 
451 Vgl. auch R. J. Barro, 1989. 
452 Vgl. auch R. J. Barro, 1989. 
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Variable die geändert wird, ist die Höhe der Staatsschuld453. Das Problem entsteht erst 

wenn verschieden Faktoren, zu einer Verletzung der rikardianischen Äquivalenz führen. 

Eltern mögen ihre Kinder gern haben und ihre Wohlfahrt auf deren Kosten nicht erhö-

hen wollen. Sie werden es aber tun, wenn sie nicht fähig sind, die Maßnahmen der Re-

gierung zu antizipieren454. Die Staatsverschuldung ist selbst für fortgeschrittene Fach-

leute, ein kompliziertes Phänomen. Ich bin der festen Überzeugung, die Mehrheit der 

albanischen Bevölkerung hat sich bisher noch nie ernsthaft mit dem Niveau, Wach-

stumsrate oder Wirkungen (für die nächste Generation) der Staatsverschuldung beschäf-

tigt. Die Richtung der Transfers ist sowieso von der jüngeren Generation zu der alten. 

Die miserable Lage im Rentensystem und das Fehlen eines Pflegesystems hat die alte 

Generation von den Jungen stark abhängig gemacht.  

 Die Erfüllung der rikardianischen Äquivalenz wird also mit der Existenz von un-

endlichen Budgetbeschränkungen der Haushalte begründet. Was ist aber wenn nicht alle 

Haushalte mit einem solchen Planungshorizont manipulieren? Schließlich gibt es auch 

kinderlose Pare (oder in Albanien viele Familien deren Kinder im Ausland leben). Sie 

müssen sich bei einer Staatsverschuldung nicht um das Wohlergehen ihrer Kinder be-

fürchten. Solche Familien könnten die Staatsverschuldung mit einer Steuersenkung 

gleichsetzen und so mit einer Konsumerhöhung reagieren. Dies würde die gesamtwirt-

schaftliche Sparquote und damit auch die Investitionsquote senken. Die nächste Genera-

tion wird dann mit weniger Kapitalstock und mit einem niedrigeren Prokopfeinkommen 

auskommen müssen. Die Fürsprecher der Neutralität der Staatsschuld gehen allerdings 

von geringfügigen Auswirkungen, die daraus entstehen könnten. Die Zahl der kinderlo-

sen Familien ist gering. Vielmehr sind solche Familien mit anderen Personen aus dem 

Familienkreis verbunden, und würden im Falle der Verschuldung mit Erbschaften an 

entfernte Verwandte agieren. Auf der anderen Seite, sollte man auch nicht vergessen, 

dass Kapitalstock nur eine der mehreren Wachstumsquellen ist. Man bräuchte starke 

Veränderungen der Sparquote um das Wirtschaftswachstum beeinflussen zu können, so 

die Verfechter der Neutralität der Staatschuld455. 

Die ricardianische Äquivalenz kann auch bei unvollkommenen Kapitalmärkten ver-

letzt werden. Die Kreditwürdigkeit der vielen Akteuren aus der Privatwirtschaft ist nied-

                                                 
453 Bei der Erfüllung der ricardianischen Äquivalenz spielt weder die Höhe noch die Form der Staats-
schuld eine Rolle. Dies gilt bei Pauschalsteuern. Vgl. auch R. J. Barro, 1999. 
454 Das Individuum kann einer Art Fiskalillusion unterliegen. Vgl. hierzu auch F. Heinemann, 1994. 
455 Selbst bei solchen radikalen Veränderungen der Sparquote, dauert es einige Zeit bis sich die Verände-
rung in einem sinkenden Kapitalstock widerspiegelt. Die Ergebnisse stützen sich auf das Solow-Modell. 
Im Modell spielt der Kapitalstock eine untergeordnete Rolle bei der Einkommenserhöhung. Vgl. hierzu 
auch J. L. Yellen, 1989.   
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riger als dies beim Staat der Fall ist. Sie müssen daher für ihre Kredite einen höheren 

Zinssatz anbieten. Potentielle Kreditnehmer sehen in der Staatsverschuldung eher einen 

günstigen Kredit. In diesem Fall, würde man eine Konsumerhöhung erwarten, die die 

Sparquote verringern würde. Es kommt also zu einem Crowding-out für private Investi-

tionen456. Man wird diesen Effekt eventuell umgehen können, wenn das gesamte Defizit 

durch eine Auslandsverschuldung finanziert wird457. Dies ist in Albanien aber nicht der 

Fall, da mehr als die Hälfte der Defizite im Inland finanziert werden. Die Finanzierung 

erfolgt dabei entweder durch die Zentralbank oder mit Hilfe der Spareinlagen in den 

Staatsbanken. Die Regierung hat zudem der Staatssparkasse (dass die absolute Mehrheit 

der Ersparnisse besitzt), die Kreditierung der Privatwirtschaft verboten, womit sie direkt 

einen Crowding-out Effekt bewirkt hat. 

Die eventuelle Verdrängung der Privatinvestitionen durch die Schuldverschreibun-

gen der albanischen Regierung lässt sich auch durch die Entwicklung der realen Zins-

sätze analysieren. Aus der Empirie lässt sich eine andauernde Erhöhung der realen Zins-

sätze seit 1998 ableiten. Und sie haben sich an einem hohen Niveau stabilisiert. Die 

Erhöhungen werden vor allem bei steigendem Finanzierungsbedarf der Haushaltsdefizi-

te bemerkbar, womöglich in der Hoffnung, die Sparquote durch höhere Zinssätze zu 

beeinflussen. Ich bin davon überzeugt, dass die zugunsten der Neutralität der Staats-

schuld angebotenen Argumentationen, zumindest für Albanien haltlos sind.  

                                                 
456 Die Standarderklärung geht davon aus, dass die Erhöhung der privaten Ersparnisse kleiner ist als die 
Erhöhung der Staatsschuld, so dass per Saldo die volkswirtschaftliche Ersparnis zurückgeht. McCallum 
kommt allerdings zu völlig anderen Ergebnissen. Für eine Gruppe von 8 OECD Länder argumentiert er 
dass die Erhöhung der Staatsdefizite eigentlich zu einer Erhöhung der privaten Konsums geführt hat. Die 
volkswirtschaftliche Ersparnis ist somit um mehr als die Erhöhung der Staatsschuld zurückgegangen. Vgl. 
auch J. McCallum, 1993. 
457 Vgl. auch J. S. Mill, 1961. Neben der ausländischen Verschuldung und der Aktivierung von ruhenden 
Ersparnissen, wird die Verschuldung auch bei der Aktivierung von Ersparnissen rechtfertigt, die sonst in 
unrentablen Aktivitäten oder im Ausland enden würden.  
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 Nominaler Zinssatz 

(im Juni) 
Zinssatz für befri-
stete Einlagen458

(im Juni) 

Inflationsrate  
(Ende der Periode) 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

18.0 
24.8 
31.0 
33.6 
25.0 
28.7 
14.0 
14.3 

14.3 
16.5 

     28.9459

     23.2460

 13.8 
   8.3 
   7.7 
   8.6 

 6.0 
17.4 
42.1 
 8.7 
-1.0 
 4.2 
-0.5 
 1.5 

 
Tabelle 14.1. Die Entwicklung der Zinssätze und der Inflationsrate in Albanien für die 
Jahre 1995-2002. Quelle: Albanische Bank (Internetquelle) und IMF „Albania,…“ 
2003. 

 

15.3.2 Positive Wirkungen der Staatsverschuldung –  

 

Phasen des Wirtschaftsaufschwungs werden von Rezessionen begleitet. Konjunk-

turzyklen bewirken unter anderem auch Schwankungen des Volkseinkommens. So sinkt 

während eines negativen Schocks das BSP und damit auch die Steuereinnahmen. 

Gleichzeitig müssen die öffentlichen Ausgaben steigen, um für die höhere Arbeitslosen-

zahl während der Rezession sorgen zu können. Das Gegenteil ist in Zeiten des Auf-

schwungs der Fall. Die Finanzierung der aktuellen Staatsausgaben nur durch aktuelle 

Steuereinnahmen würde ständige Schwankungen der Ausgaben oder der Steuersätze 

verlangen. Die Steuern müssten dann Steigen wenn Unternehmen mit Absatzschwierig-

keiten zu kämpfen haben, und sinken wenn es den Unternehmen gut geht. Steuern be-

wirken bekanntlich Verzerrungen, und ständige Veränderungen der Steuersätze würden 

die Zusatzlast des Steuersystems nur erhöhen. Diese negative Wirkung würde allerdings 

nicht auftreten, wenn es möglich wäre, kurzfristig überdurchschnittliche Staatsausgaben 

durch Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die Regierung könnte die Zusatzlast reduzieren, 

wenn sie in Rezessionszeiten mit Haushaltsdefiziten und in Zeiten des Aufschwungs mit 

Überschüssen arbeiten würde461. Die unzähligen Veränderungen der Steuersätze und 

                                                 
458 Auf 12 Monaten. 
459 Zu dieser Zeit lag der Zinssatz für auf sechs Monaten befristete Einlagen bei 29.4%. 
460 Auch in diesem Monat waren die Zinssätze für andere befristete Spareinlagen höher (auf 3 bzw. 6 
Monaten). 
461 Dadurch wird die Stabilität des Steuersystems gewährleistet. Das Timing der Produktion und des Kon-
sums wird also nicht durch die Fiskalpolitik beeinflusst. Für die Argumentation zugunsten der Haushalts-
defizite als Instrument zur Optimierung der Fiskalpolitik siehe auch F. Heinemann, 1994. 
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der Steuerstruktur in Albanien zeigen, dass bei den ständigen Haushaltsdefiziten nicht 

von einer Steuerglättung die Rede sein kann. Auch wird die Höhe der Defizite nicht von 

dem Konjunkturzyklus beeinflusst.  

Die Regierung kann durch Haushaltsdefizite während eines negativen Schocks, die 

aggregierte Nachfrage erhöhen, und durch die Rückzahlung der Kredite in Zeiten da-

nach, eine Überhitzung der Wirtschaft verhindern und so Preisstabilität erreichen. Der 

Regierung wird also die Möglichkeit zugeschrieben, die Fiskalpolitik einzusetzen, um 

Wirtschaftsstabilität zu gewährleisten. Sie kann durch die höhere Nachfrage in Rezessi-

onszeiten das Wirtschaftswachstum anregen, und das Nationaleinkommen erhöhen. 

Denn es wird davon ausgegangen, dass private Unternehmen mit Investitionserhöhun-

gen reagieren würden462. Das aus der Verschuldung resultierende Wachstum ermöglicht 

die Rückzahlung der Kredite ohne irgendwelche spürbare negative Wirkungen für die 

Volkswirtschaft. In Albanien können wir leider nicht von einer erfolgreichen Stabilisie-

rungspolitik sprechen. Eventuelle Versuche der Entscheidungsträger, die Wirtschaftsak-

tivität durch Haushaltsdefizite zu beleben, würden nur in höhere Handelsbilanzdefizite 

enden. Zudem hatte das Land nach 1990. ständig hohe Haushaltsdefizite, wodurch sich 

jede weitere Diskussion erübrigt. 

Haushaltsdefizite könnten auch zur Überwindung der Einschränkungen für Investi-

tionen im Humankapital, - mit einer hohen Ertragsrate- beitragen. Defizite lassen sich 

auch dann rechtfertigen, wenn sie für Investitionen verwendet werden, die hauptsächlich 

zugunsten derjenigen Generation unternommen werden, die auch für die Finanzierung 

auskommen soll. Für Albanien lässt sich diese Argumentation zumindest bei den Inve-

stitionen in der öffentlichen Infrastruktur bedingt anwenden. Es ist davon auszugehen, 

dass auch die nächste Generation etwas profitieren wird463. Eine Erhöhung der Investi-

tionen im Bildungssektor lässt sich aber trotz der ständigen Haushaltsdefizite nicht er-

kennen.  

                                                 
462 Vgl. auch B. Van Velthoven & Co, 1993. 
463 Dafür muss aber die Rentabilität der Staatsinvestitionen hoch genug sein, und ein positives Interesse 
der nächsten Generation sollte nachweisbar sein. Über die Präferenzen der nächsten Generation kann nur 
spekuliert werden und die hohe Rentabilität der Staatsinvestitionen ist mehr als fraglich. Die Rentabilität 
im öffentlichen Sektor lässt sich nur sehr schwer bestimmen. 
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15.3.3 Negative Wirkungen der Staatsverschuldung – 

 

 Es wird behauptet, dass sich alle negative Wirkungen der Staatsschuld, aus der 

Senkung der Sparquote und der daraus resultierenden Zinssatzerhöhung, ableiten las-

sen464. Die Kurzsichtigkeit der Steuerzahler und unvollkommene Kapitalmärkte verlet-

zen also die rikardianische Äquivalenz, und bewirken einen Crowding-out bei privaten 

Investitionen. Niedrige gesamtwirtschaftliche Sparquoten erschweren vor allem Investi-

tionen in den modernen Kapitalanlagen465. Eine andere Variable die beeinflusst wird ist 

der Nettoexport. Die Erhöhung der aggregierten Nachfrage führt zu einer Erhöhung der 

Importe, wodurch die Handelsbilanz verschlechtert wird. Die Verstärkung der Position 

als Nettoimporteur von Waren und Dienstleistungen, wird mit der gleichzeitigen Ver-

stärkung der Position als Nettoexporteur des Kapitals. Damit wird das Vermögen aus 

dem Land gezogen466. 

 Der Rückgang der Sparquote reduziert langfristig den Prokopfkapitalstock. 

Dies bewirkt dann eine Erhöhung der Grenzproduktivität des Kapitals zulasten der 

Grenzproduktivität der Arbeit. Für die Zukunft kann eine Senkung der Reallöhne und 

eine Erhöhung der Kapitalrentabilität erwartet werden467. In einer Volkswirtschaft wie 

die albanische, würde die Senkung der Reallöhne eine Erhöhung des Arbeitseinsatzes 

mit sich bringen. Der Arbeitseinsatz wird auch durch die intervorübergehender Ver-

schiebung der Steuerzahlungen erhöht. Bei einer defizitfinanzierten Steuersenkung, 

muss mit Steuererhöhungen in Zukunftsperioden gerechnet werden, es sei denn, die 

Regierung versucht Kredite und Zinsen durch neue Verschuldung oder durch Geldmen-

generhöhungen zurückzuzahlen. Dadurch entstehen intervorübergehender Substitutions-

effekte die den Arbeitseinsatz in unterschiedlichen Perioden beeinflussen. Dank der 

zurzeit niedrigen Einnahmen aus der Einkommensteuer, und der notwendigen Erhe-

bungsverbesserungen, könnte Albanien durchaus solche Substitutionseffekte erfahren. 

 Hohe Haushaltsdefizite können Regierungen dazu veranlassen, ihre öffentli-

chen Ausgaben durch neue Geldschöpfung (Zentralbankkredite und der Kauf von 

Schuldverschreibungen seitens der Zentralbank) zu finanzieren. Eine Inflation mit allen 

                                                 
464 Vgl. auch L. Ball und G. Mankiw, 1995.  
465 Vgl. M. Feldstein, 1995. 
466 Vgl. auch L. Ball und G. Mankiw, 1995. 
467 Vgl. auch L. Ball und G. Mankiw, 1995. 
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negativen Begleiterscheinungen wäre dann die Folge468. Albanien hatte zwar in den 

letzten Jahren ziemlich hohe Wachstumsraten der Geldmenge (durchschnittlich um 

mehr als 20% jährlich), die Inflationsrate blieb aber unbedeutend. Ab und zu gab es 

sogar deflationäre Perioden469. Folgende Gründe könnten für diese mangelnde Korrela-

tion genant werden: 

• Die Regierung hatte der Staatsparkasse die Kreditierung der Privatwirtschaft recht-

zeitig verboten und so für ausreichende Finanzierungsquellen für ihre Defizite ge-

sorgt. Der Druck zur Verwendung der Notenpresse war damit abgeschwächt. 

• Albanien war als eine kleine offene Volkswirtschaft stets in der Lage, jeden Nach-

frageüberschuss durch Importerhöhungen zu befriedigen, ohne das Preisniveau zu 

beeinflussen. 

• Nach dem Tiefstand von 1997, ist es auch zu einer Erhöhung der Geldnachfrage 

gekommen 

• Es kam ständig zu erheblichen Kapitalimporten in Form von Transferzahlungen der 

albanischen Emigranten und finanziellen Unterstützungen der ausländischen Regie-

rungen und internationalen Finanzinstitutionen. Dieses Angebot an ausländische 

Währungen hat zur Stabilität der albanischen Währung beigetragen und so eine Ver-

teuerung der Importpreise verhindert. Der stabile Wechselkurs kam also nur Dank 

dieser Entwicklung am Devisenmarkt zustande, und auf keinem Fall ist dies ein Er-

gebnis der „klugen restriktiven Geldpolitik“ der albanischen Nationalbank gewesen, 

wie dies die albanischen Politiker gerne wiederholen. 

 

 Die Staatsverschuldung ist mit hohen Kosten verbunden. Die Verhandlungen 

vor jeder Kreditaufnahme müssen gut vorbereitet werden, eventuelle detaillierte Projek-

te müssen vorliegen. Der Verkauf von Schuldverschreibungen bei der inländischen Ver-

schuldung ist auch eine Kostspielige Aktivität. Die Rückzahlung der Kredite und der 

Zinsen verlangen oft Steuererhöhungen. Das ganze macht die Staatsschuld relativ teuer 

und erhöht die Zusatzlast der Steuerzahler. So benötigte die albanische Regierung in 

den Jahren 1998 und 1999 nur für Zinszahlungen mehr Mittel als für die gesamten 

Lohn- und Beitragszahlungen für alle Angestellten des öffentlichen Dienstes. Ausgaben 

für Zinszahlungen waren auch höher als die öffentlichen Ausgaben für soziale Siche-

rung, Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe zusammen. In diesen zwei Jahren wa-

                                                 
468 Vgl. auch A. H. Meltzer, 1995. Die Inflation gilt als Instrument für die Senkung der Staatsschuld.  
469 Die Geldpolitik der albanischen Bank wird in der Regel als restriktiv verkauft. Vgl. hierzu auch G. 
Kolasi und A. Tanku, 1998. 
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ren nicht mal die Gesamteinnahmen aus den direkten Steuern, Sozialversicherungsbei-

trägen und Verbrauchsteuern ausreichend, um alle Zinszahlungen zu decken. Man kann 

leicht vorstellen, wie hoch die Entlassungen der Steuerzahler bei fehlenden Zinszahlun-

gen ausfallen würden, und welche Wirkungen dies für die Volkswirtschaft haben würde. 

 Die Möglichkeit, höhere Staatsausgaben ohne Steuererhöhungen zu finanzie-

ren, ist für verantwortungslose Politiker, mit einer Senkung der politischen Kosten die-

ser Ausgaben gleichzusetzen. Der Widderstand gegen Staatsdefizite nimmt bei Investi-

tionsprojekten der Regierung für gewöhnlich ab (Dank der Argumentation, nächste Ge-

neration würde nicht nur die Verschuldung sondern auch den Kapitalstock vererben). 

Deshalb bezeichnen sie ihre Ausgaben gerne als Investitionsausgaben. Dadurch wird 

der Haushalt als Instrument für die Verwirklichung von politischen Zielen missbraucht. 

Die Erhöhung der Staatsausgaben kurz vor Wahlen, die Finanzierung von bestimmten 

Aktivitäten mit Wählerstimmenpotential oder zugunsten der Koalitionspartner, führen 

alle zu hohen Haushaltsdefiziten470. 

 Aus den Informationen der albanischen Zentralbank lässt sich keine Ausga-

benerhöhung vor Wahlterminen (sowohl zentral als auch lokal) bestätigen. Die Albaner 

sind traditionell stark polarisiert, so dass es der Regierung nicht viel bring, sich mit öf-

fentlichen Ausgaben auf Stimmenjagd zu begeben. Traditionsgemäß werden die höch-

sten Defizite kurz vor Ende des Haushaltsjahres, also im Dezember, gemeldet. Es ist 

durchaus möglich, dass die verschiedenen Ausgabestellen, dies zum Frisieren ihrer Zah-

len missbrauchen.  

 Eine ganz andere Betrachtungsweise der Staatsverschuldung erhalten wir aus 

dem Blickwinkel des Politikers, der in einem korrupten Umfeld versucht, seinen Nutzen 

zu maximieren. Der Politiker versucht hier, durch eine entsprechende Verteilung der 

Haushaltsmittel, eine dauernde Mehrheit zu sichern. Dafür muss er bestimmte Individu-

en oder Institutionen bestechen, wobei die Höhe der Bestechungsgelder (für sich und 

die anderen) mit steigenden öffentlichen Ausgaben auch steigt471. Die Dimension der 

Staatsdefizite hängt auch von der Zahl der Abgeordneten ab, die der Politiker kaufen 

muss, um eine entsprechende Mehrheit im Parlament zu erreichen. Diese Erklärung ist 

auch für Albanien sehr interessant. Dort haben die ununterbrochenen Feindseligkeiten 

unter den führenden Sozialisten sehr oft zur merkwürdigen innerparteischen Koalitionen 

geführt. Gute Kenner der politischen Szene in Albanien behaupten, dass solche Koali-

                                                 
470 Vgl. auch B. Van Velthoven & Co, 1993 
471. Für eine eingehende Analyse der Korrelation zwischen dem korrupten Politiker und er Höhe der 
Staatsschuld siehe M. Pani, 1996. 
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tionen nur Dank des offenen Stimmenhandels möglich waren. Es wird weiterhin be-

hauptet, die Höhe der gezahlten Bestechungsgelder würde in manchen Fällen sogar in 

die Millionen US$ gehen. Neben der direkten Benachteiligung der Steuerzahler müssen 

wir auch die anderen Wirkungen eines solchen Verhaltens, z.B. die Minierung der 

Glaubwürdigkeit der Regierung, beachten472. Die Tatsache, dass es dem Premiermini-

ster Fatos Nano gelungen ist, alle ehemaligen sozialistischen Premierminister und derer 

Stellvertreter mit Ministerposten zu kaufen, zeigt nur, dass die Zusammensetzung der 

Regierung einen klaren politischen (und eigennützigen) Hintergrund hat.473 Solche Re-

gierungen können die Staatsverschuldung dermaßen erhöhen, dass es unmöglich wird, 

sie zu bedienen. Das Land könnte somit in einer schweren Schuldenkrise geraten474. Die 

neue Regierung, - falls korrupte Politiker die nächsten Wahlen verlieren sollten -, wird 

aufgrund der starken Belastung durch die Staatsschuld, nur über enge Spielräume ver-

fügen. Der korrupte Politiker kann damit auch die Arbeit der zukünftigen Regierungen 

steuern475. 

 Die Bewertung, ob die Staatsschuld die wirtschaftliche Stabilität gefährden 

wird oder nicht, wird meistens Aufgrund des Verhältnisses Staatsschuld/BSP gemacht. 

Wir sind aber der Überzeugung dass eventuelle negative Wirkungen der Staatsschuld 

eher von den Kosten der Bedienung der Schuld ausgehen476. Eine Staatschuld in Höhe 

von 40% des BSP kann, -falls sie unter schlechten Konditionen gehandelt worden ist-, 

mehr Schaden anrichten als eine Verschuldung über 100% des BSP. Dem Land kann 

eine „hard landing“ drohen falls die Zinszahlungen einen großen Teil der Steuerein-

nahmen verschlingen477. Kreditoren können weitere Kredite verweigern, wenn sie an 

die Zahlungsfähigkeit des Landes zweifeln. In so einem Fall, ist die Regierung zur mas-

siven Ausgabenkürzungen gezwungen, was zu starken Einbrüchen in bestimmten Wirt-

schaftssektoren führen würde. Aus diesem Blickwinkel ist vor allem die inländische 

Verschuldung (wegen der höheren realen Zinssätze) der albanischen Regierung äußerst 

ungünstig.  

                                                 
472 Vgl. auch M. Pani, 1996.  
473 Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit die Zusammensetzung der albanischen Regierung von 
verschiedenen Lobbygruppen beeinflusst worden ist. Di Gioacchino & Co behaupten dass die dafür not-
wendigen Modelle erst entwickelt werden müssen. Vgl. auch Di Gioacchino & Co, 2000. 
474 In diesem Fall wird die Höhe der Staatsschuld nur von der Möglichkeit, sich weiter zu Verschulden, 
eingeschränkt.  
475 Vgl. auch F. Heinemann, 1994.  
476 Ein weiterer relevanter Faktor ist auch die Höhe der Exporte. Je höher die Wachstumsrate der Exporte 
und je höher ihr Anteil an das BSP ist, desto kleiner wird auch die Last der Staatsschuld sein. Die Ver-
schuldung ist stabil, wenn ihre Bedienung keine ernsthaften Korrekturen bei den anderen Positionen des 
Staatshaushalts verlangt. Vgl. auch Ch. Daseking. 2002.   
477 Vgl. auch L. Ball & G. Mankiw, 1995.  
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 Ein erfolgreiches Schuldenmanagement in Albanien sollte vor allem auf eine 

Restrukturierung der jetzigen Staatsschuld Wert legen. Das Land wäre gut beraten, sich 

intensiv an das Ausland zu verschulden, um damit die inländische Schuld zurückzukau-

fen. Diese Maßnahme würde zunächst die Ausgaben für Zinszahlungen spürbar reduzie-

ren. Zudem wäre jetzt ein größerer Teil der Spareinlagen für Investitionen verfügbar. 

Dies könnte dann zu einer allgemeinen Senkung der Zinssätze im Land führen, und 

könnte der Wirtschaft neue Anreize anbieten. Die manchmal geäußerte Befürchtung, 

man würde dadurch nur die Ersparnisse der Albaner ins Ausland bringen (Griechenland 

oder Italien) ist nicht sehr überzeugend. Die eventuelle Senkung der Zinszahlungen 

könnte der Regierung neuer Luft verschaffen, um die Steuerpolitik neu zu definieren, 

und die Zusatzlast des Steuersystems zu reduzieren.  

 Die internationalen Finanzinstitutionen unterstützen seit Jahren die Stabilitäts-

bemühungen der albanischen Regierung. Die Entwicklung eines qualitativen Schulden-

management wäre eine Empfehlungswerte Unterstützungsalternative.  

 

15.3.4 Die Gewinner und Verlierer der Staatsverschuldung  

 

 Die ungleichmäßige Verteilung der Last ist einer der häufigsten Argumente 

gegen der Staatsschuld. Diese Ungleichheiten können sowohl zwischen Generationen 

als auch zwischen unterschiedlichen Gruppen einer Generation auftreten. Einige Öko-

nomen (darunter auch David Ricardo) sind davon überzeugt, die gesamte Staatschuld 

werde von der Generation getragen, die sich auch verschuldet hat. Eine Belastung der 

nächsten Generationen ist ihrer Meinung nach nicht möglich. Bei der inländischen Ver-

schuldung scheint die Argumentation einfach zu sein. Die Zinszahlungen führen in die-

sem Fall zu keinem Ressourcenentzug für das Land als ganzes, daher sollte es auch kei-

ne aggregierte Effekte geben. Es gibt zwar Verlierer (höhere Steuern für die Rückzah-

lung der Kredite), auf der anderen Seite würden aber die Gewinner stehen (Inhaber von 

Schuldverschreibungen). Insgesamt wurde davon ausgegangen dass sich die Effekte 

ausgleichen. Es kommt praktisch nur zu einem Transfer innerhalb derselben Generation. 

Die nächste Generation wird aber nach dieser Meinung nicht belastet. Wenn sie die 

Staatschuld erben sollte, bekommt sie zugleich auch die Schuldverschreibungen des 

Staates. 
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 Eine ganz andere Erklärung finden wir beim Adam Smith478: 

„In the payment of the interest of the public debt, it has been said, it is the right hand 

which pays the left. The money does not go out of the country. It is only a part of the 

revenue of one set of the inhabitants which is transferred to another, and the nation is 

not a farthing the poorer. This apology is founded altogether in the sophistry of the 

mercantile system….. It supposes, besides, that the whole public debt is owing to the 

inhabitants of the country, which happens not to be true; the Dutch, aswell as several 

other foreign nations, having a very considerable share in our public funds. But though 

the whole debt were owing to the inhabitants of the country, it would not upon that ac-

count be less pernicious.“ 

 Argumentationen über die Neutralität der Staatsverschuldung sind leicht an-

fechtbar. Zunächst mal opfert die jetzige Generation überhaupt nichts. Ihr Konsumver-

zicht ist freiwillig und sie wird dafür mit dem Zinssatz noch belohnt479. Die nächste 

Generation erhält zwar die höheren Verpflichtungen in Form von Staatsschuld, nicht 

aber auch höhere Einnahmen in Form von Schuldverschreibungen. Denn, die Inhaber 

dieser Schuldverschreibungen hätten auch beim Fehlen der Staatschuld, anderweitig 

Wertpapiere gekauft480. 

 Die nächste Generation hingegen, muss nun für Projekte aus der Vergangen-

heit aufkommen. Bei der Entscheidung über diese Projekte wurde sie aber nicht gefragt. 

Die jetzige Generation kann argumentieren, die Haushaltsdefizite wurden für Investiti-

onsprojekte verwendet, die auch der nächsten Generation zugute kommen. Das Problem 

liegt aber daran, dass bei Projektentscheidungen, Keiner darüber im Klaren ist, welchen 

Wert die nächste Generation solchen Projekten beimessen wird. Eine Autobahn zwi-

schen Albanien und Mazedonien mag für die jetzige Generation als äußert wichtig ge-

schätzt werden, ihre Kinder können da aber ganz anderer Meinung sein. 

 Es wurde bereits erwähnt, dass Haushaltsdefizite einen crowding-out bei Pri-

vatinvestitionen bewirken können. In diesem Fall werden Kapitalinvestitionen zurück-

gehen, was zu einer Erhöhung der Grenzproduktivität des Kapitals führt. Dies wird aber 

zu Lasten des anderen Produktionsfaktors, des Arbeitseinsatzes erreicht. Eine Senkung 

der Reallöhne in der Zukunft wäre die direkte Folge. Aus diesem Blickwinkel gehören 

die jetzigen Steuerzahler (bekommen öffentliche Dienstleistungen ohne dafür bezahlen 

                                                 
478 A. Smith, „Of Public Debts“, 1990 
479 Vgl. J. M. Buchanan, 2000. 
480 Vgl. J. M. Buchanan, 2000. 
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zu müssen) und die zukünftigen Kapitaleigentümer (höhere Ertragsraten) zu den Ge-

winnern der Staatsschuld. Verlierer sind die zukünftigen Steuerzahler (höhere Steuern) 

und zukünftige Arbeitnehmer (niedrigere Reallöhne)481. Es kommt also auch zur Ver-

letzung eines der Prinzipien der Besteuerung, der Finanzierung nach der Leistungsfä-

higkeit des Einzelnen, weil Kapitaleigentümer nun zu Lasten der Arbeitnehmer privile-

giert werden.  

 

15.4  Ausblick 
 

 Die Staatschuld bleibt für den normalen Steuerzahler eine komplizierte Staats-

aktivität. Die Bevölkerung ist skeptisch trotz der vielen Behauptungen über mögliche 

positive Effekte einer gut geführten Staatsverschuldung und über die Neutralität der 

Staatschuld gegenüber den nächsten Generationen. Deshalb werden die Politiker oft 

gefordert, die Stabilität zwischen Steuereinnahmen und Staatsausgaben zu bewahren482. 

Die rikardianische Äquivalenz wird leicht verletzt, sei es wegen der Myopie der Steuer-

zahler, endlichen Planungshorizonts oder unvollkommenen Kapitalmärkte. Daher führt 

ein Defizit der öffentlichen Haushalte zu einer Abnahme der gesamtwirtschaftlichen 

Sparquote. Damit wird der Zinssatz nach oben gedrückt, private Investitionen werden 

verdrängt und die Staatsquote steigt auch. Weitere negative Wirkungen der Staatschuld 

wären die Senkung der Reallöhne, die Senkung des Kapitalstocks, die Erhöhung der 

Ertragsrate des Physischen Kapitals. Arbeitsanreize könnten auch negativ beeinflusst 

werden, die Zusatzlast der Besteuerung würde steigen, die Glaubwürdigkeit der Regie-

rung könnte unter Umständen beeinträchtigt werden. Der albanische Haushalt weist 

seit 1992 regelmäßig hohe Defizite. Sie waren sowohl in Rezessionszeiten als in Jahren 

mit beeindruckenden Wachstumsraten des BSP ziemlich hoch. Dies gilt sowohl für die 

Zeit als in Albanien kein vernünftiges Steuersystem vorhanden war, als auch für die 

Jahre, in denen die Steuerbehörde über 100% Erfüllungen der Planvorgaben berichtet. 

Albanien ist es somit gelungen, in nur Zehn Jahren, eine Staatsschuld zu akkumulieren, 

dass rund 70% des BSP ausmacht. Das Verhältnis wäre bei Berücksichtigung der erlas-

senen Staatschuld oder der finanziellen Unterstützung der internationalen Institutionen 

noch schlimmer ausgefallen. Albanien hat in Zehn Jahren das geschafft, wofür die Re-

                                                 
481 Vgl. auch L. Ball & G. Mankiw, 1995. 
482 Der Erfolg oder Misserfolg bei der Verwaltung des Staatshaushaltes spielt im Wahlkampf eine ent-
scheidende Rolle. Der ausgeglichene Haushalt gilt als gutes Zeichen für eine Gute Regierung. Vgl. auch 
G. A. Calvo, 1988.  
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gierungen in USA 150 Jahren gebraucht haben. Die Staatschuld ist in USA selbst wäh-

rend des Bürgerkrieges oder der ersten Weltkrieg in einem relativ niedrigen Niveau 

geblieben. Trotzdem bleiben viele in- und ausländische Fachleute483 bei der Behaup-

tung, das jetzige Niveau der Staatsschuld in Albanien sei kein ernsthaftes Problem für 

die Wirtschaftsstabilität des Landes. 

Folgendes spricht dafür dass die Verschuldung in Albanien weitaus problemati-

scher ist, als dies die vielen Fachleute zu erkennen scheinen: 

• Der jetzige Stand der Staatsschuld wurde nur innerhalb von wenigen Jahren er-

reicht und nichts spricht dafür, dass dieser Phase ständigen Defizite, Jahre mit 

Haushaltsüberschüsse folgen werden. Die Hoffnung, die Staatsschuld werde in-

folge hoher Wachstumsraten des Outputs schrumpfen ist mehr als abenteuer-

lich.  

• Die Stabilität der Verschuldung wird nicht nur durch ihr Verhältnis zum BSP, 

sondern auch durch ihre Struktur bestimmt. Dank der hohen Zinssätze für in-

ländische Schuldverschreibungen, ist die Bedienung der Staatschuld für den 

Haushalt bereits bedrohlich geworden. Für die nächsten Jahre wird zwar ein 

Rückgang der Zinssätze erwartet, der Staatshaushalt wird aber kaum entlassen. 

Denn, ab 2006 beginnt die intensive Rückzahlung der ausländischen Kredite.  

• Albanien hat zurzeit ein miserables System der Renten- und Krankenversiche-

rung. In der Zukunft ist mit einer Erweiterung des Sozialversicherungsnetzes zu 

rechnen. Die Senkung der Geburtsraten in den letzten Jahren wird die Alterung 

der Bevölkerung beschleunigen. Beides wird die öffentlichen Ausgaben unaus-

weichlich erhöhen484. Wenn es dem Staat nicht gelingen sollte, die Compliance 

bei den Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen spürbar zu verbessern, wird 

sie mit einer neuen Verschuldungswelle konfrontiert. Die harte Landung ist 

dann nicht zu vermeiden.  

• Die chronische politische Instabilität eröffnet viele Möglichkeiten für die Fi-

nanzierung von Aktivitäten die in erster Linie der Bereicherung der politischen 

Elite dienen. Wenn die Höhe der Korruptionsgelder positiv mit den Staatsaus-

gaben korreliert ist, wird der Druck auf den Staatshaushalt weiterhin zu Defizi-

ten führen.  

 

                                                 
483 Vgl. auch H. Moon in IMF, „Albania: Selected Issues and Statistical Appendix“ ,2001 
484 Die Befürchtung dass die Ausweitung des Sozialversicherungsnetzes zu einer Erhöhung der Staats-
schuld führen wird, ist auch in vielen anderen Entwicklungsländern präsent. 
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Die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen ist mit Kosten verbunden. Dazu ge-

hören entscheidende Verbesserungen bei der Implementierung der Steuergesetze. Dafür 

muss aber zunächst die Finanzverwaltung gründlich reformiert werden. Gleichzeitig 

sind Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben unabdingbar485. Betroffen werden auch 

politisch kostbare Bereiche wie Sozialhilfe, Entlohnung der öffentlichen Verwaltung, 

die Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur usw.486. 

Die albanische Bevölkerung lebt seit Jahren (wegen der hohen Haushaltsdefiziten), 

deutlich über ihre Verhältnisse. Ein Versuch, in so einem Umfeld, den Haushalt ins 

Gleichgewicht zu bringen, kann einen politischen Selbstmord bedeuten. Wenn die in-

ternationalen Finanzinstitutionen die Regierung ernsthaft unterstützen wollen, sollen sie 

bei der Restrukturierung der Staatsschuld ansetzen. Eine Restrukturierung, die den in-

ländischen Anteil entscheidend reduziert. Sie sollen auch auf Änderungen des Haus-

haltsgesetzes drängen, damit ein hohes Defizit nur unter Zustimmung einer qualifizier-

ten Parlamentsmehrheit erfolgen kann. Die jetzige Version des Gesetzes verlangt zwar 

die Befolgung von bestimmten Limiten, sagt allerdings nicht präzises über die zulässige 

Höhe der Neuverschuldung487. Das Gesetz bietet außerdem dem Finanzminister viele 

Freiheiten bei der Wahl der Höhe und Form von Krediten488.  

 

                                                 
485 Vgl. auch P. Masson und M. Mussa, 1995. Sie zeigen dass der Erfolg einiger asiatischer Länder bei 
der Reduzierung der Staatsschuld vor allem ein Ergebnis der spürbaren Haushaltsüberschusse war.   
486 Vgl. auch M. Feldstein, 1995. 
487 Vgl. das Gesetz Nr. 8379, §34, 
488 Vgl. das Gesetz Nr. 8379, §38, 
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16 Öffentliche Ausgaben 
 

16.1 Einführung 
 

Die öffentlichen Ausgaben hätten bestimmt eine stärkere Gewichtung innerhalb 

dieser Arbeit verdient. Allerdings ist es für einen Aussenstehenden nahezu unmöglich, 

an brauchbare Informationen über die Entwicklung und die Struktur einzelner Haus-

haltsposten zu kommen. Solche detaillierte Angaben sind selbst für die meisten Insider 

(auch Abgeordnete) unzugänglich. Erst für das Jahr 2004 ist eine deutliche Transpa-

renzerhöhung zu beobachten, es handelt sich dabei allerdings nur um Informationen 

über die geplanten Haushaltsausgaben.  

In so einer Situation, in der der Staatshaushalt eher wie ein Staatsgeheimnis ge-

hütet wird, sehen wir uns gezwungen, nur eine oberflächliche Beschreibung der öffent-

lichen Ausgaben anzubieten. Dabei stützen wir uns auf die aggregierten Informationen 

des Finanzministeriums, sowie auf einzelne statistische Informationen der internationa-

len Institutionen, allen voran der IMF und der Weltbank. Leider ist es uns nicht gelun-

gen, selbst eine einzige brauchbare Forschungsarbeit über diese Problematik des albani-

schen Staatshaushaltes zu finden. Das einzige Material, das verwendet werden konnte, 

war der sogennante MTEF (Medium Term Expenditure Framework), dessen Schluss-

folgerungen werden aber bei der Erstellung des Jahreshaushaltes wenig berücksichtigt. 

Dieses Kapitel ist wie folgt strukturiert. Es folgt eine kurze Beschreibung der 

gesetzlichen Regelung über den Staatshaushalt. Dannach wird eine Darstellung der 

Struktur der öffentlichen Ausgaben in Albanien angeboten, und einzelne relevante Aus-

gabenposten etwas näher betrachtet. Zum Schluss wird eine kleine Zusammenführung 

angeboten. 

 

16.2 Die gesetzliche Grundlage 
 

Die Erstellung sowie die Ausführung des Staatshauhalts beruht auf das Gesetz 

Nr. 8379 „Über die Erstellung und Ausführung des Staatshaushaltes in der Republik 

Albanien“. Zudem muss das Parlament jedes Jahr ein Gesetz über den Haushalt des 

folgenden Jahres beschließen. Die Erstellung des Haushalts für das folgende Jahr be-
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ginnt bereits im Juni, wenn der Finanzminister seine Prognosen über die Entwicklung 

einiger wichtiger makroökonomischer Variablen veröffentlicht489. Danach müssen alle 

Haushaltsinstitutionen ihre Finanzierungsanträge stellen. Aufgrund dieser Anträge so-

wie der erwarteten Haushaltseinnahmen wird im Oktober der Haushaltsentwurf er-

stellt490.  

Der Entwurf muss dann im November vom Paralament in Form eines Gesetzes 

über den Staatshaushalt des jeweiligen Jahres verabschiedet werden491. Dieses Gesetz 

bietet nur eine sehr vereinfachte Darstellung der geplanten Steuereinnahmen des näch-

sten Jahres, der Einnahmen der lokalen Verwaltungen sowie die der Institute für soziale 

Sicherung und für Krankenversicherung. Zugleich werden die beschlossenen Ausgaben 

der zentralen und lokalen Verwaltung, der zwei obenerwähnten Institute sowie der vor-

gesehene Haushaltsdefizit (und derer Finanzierung) festgehalten. Insgesamt ist das Ge-

setz höchstens fünf oder sechs A4 Seiten lang492. 

Für den Fall, dass der Entwurf vom Parlament zurückgewiessen wird, darf der 

Ministerrat einen dreimonatigen Haushalt beschliessen. Allerdings dürfen die Mo-

natsausgaben in diesem Fall 1/12 der Staatsausgaben des letzten Jahres nicht überschrei-

ten493. Eine weitere Verlängerung um höchstens drei Monaten ist im Ernstfall nur durch 

eine Sonderverordnung des Staatspräsidenten möglich494.  

Zu erwähnen ist auch die Tatsache, dass das Gesetz Nr. 8379 (die albanische 

Version) eine Reihe von Schreibfehler aufweist. Zudem bietet das Gesetz in manchen 

Paragraphen auch überflüssige Definitionsversuche, was unter anderem die mangelnde 

Erfahrung des Gesetzgebers wiederspiegelt. Der Paragraph 11 zeigt dies deutlich: 

„Die Differenz zwischen der Einnahmen und („der Ausgaben“ fehlt) des Haus-

halstjahres, ausschliesslich der Staatsverschuldung, wird als Haushaltsüberschuss be-

zeichnet, falls die Einnahmen des Staatshaushaltes größer als die Ausgaben des Staats-

haushaltes sind, und als Haushaltsdefizit, wenn die Einnahmen des Staatshaushalts klei-

ner als die Ausgaben des Staatshaushalts sind495“  

                                                 
489  Das Gesetz Nr. 8379, § 14. 
490 Das Gesetz Nr. 8379, § 18. 
491 Das Gesetz Nr. 8379, § 22. 
492 Siehe zum Beispiel das Gesetz Nr. 9165. 
493 Das Gesetz Nr. 8379, § 23. 
494 Das Gesetz Nr. 8379, § 23. 
495 Wortgetreue Übersetzung des §11 des Gesetzes Nr. 8379. 
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16.3 Die Struktur der öffentlichen Ausgaben 
 

Nach 1990 wies der albanische Staatshaushalt regelmäßig hohe Defizite auf. Der 

Regierung ist es also in keinem einzigen Jahr gelungen, die öffentlichen Ausgaben 

durch die laufenden Steuereinnahmen zu decken. Die Lage war vor allem in den ersten 

Jahren verheerend (wie aus der Tabele 15.1 zu sehen ist, betrug das Haushaltsdefizit für 

das Jahr 1992 mehr als 20 % des BSP). Die hohen Haushaltsdefizite haben zu einer sehr 

schnellen Anhäufung der Staatsschuld und dadurch zu sehr hohen Zinszahlungen beige-

tragen. 

 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Angaben als % an das BSP 
Steuereinnahmen (inklusive 
Sozialversicherungsbeiträge) 

22,5 24,8 23,7 23,5 18,3 
 

16,8 20,3 21,3 22,4 23,0 

Öffentliche Ausgaben 44,3 40,2 37,3 34,3 30,3 29,4 30,7 32,7 31,4 31,5 

Haushaltsdefizit 21,8 15,4 13,6 10,8 12,0 12,6 10,4 11,4 09,0 08,5 

 
Tabele 15.1. Das Haushaltsdefizit Albaniens für die Jahre 1992-2001. Eigene Berech-
nung aus IMF Staf Country Report 1998 (Tabellen 2 und 16) sowie IMF Staff Country 
report 2003 (Tabellen 2 und 14). Bei den albanischen Quellen sehen die Zahlen über die 
Höhe des Haushaltsdefizits anders aus. 
 
Die öffentlichen Ausgaben lassen sich nach zwei Kriterien unterteilen: 

1. nach der Aktivität 

2. nach der Funktion 

 

Nach der Aktivität dominieren fünf Kategorien der öffentlichen Ausgaben. Die 

wichtigsten Gruppen sind dabei die Ausgaben des Sozialversicherungsnetzes sowie die 

öffentlichen Investitionen. In manchen Jahren machten allerdings die Zinszahlungen mit 

Abstand den wichtigsten Posten aus (siehe Tabelle 15.2). Mit Ausnahme der Personal-

ausgaben und der Sozialhilfeleistungen unterliegen alle anderen Ausgabenarten relativ 

grossen Schwankungen.  

Zu erwähnen ist auch die Tatsache dass mehr als die Hälfte der öffentlichen In-

vestitionen aus dem Ausland finanziert werden. Investiert wird vor allem in der Verbes-

serung des nationalen Strassennetzes, in der Wasserversorgung, in der Schulinfrastruk-

tur (Grundschulwesen), in Krankenhäuser und Bewesserungsanlagen.  

 231



Bei den Zinszahlungen ist, - dank der Zinssenkungen bei der inländischen Ver-

schuldung -, ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Allerdings ist es für die nächsten 

Jahre mit einer erneuten Erhöhung zu rechnen (für einige Auslandskredite erfolgt die 

Zinszahlung erst ab 2004). Bei den Betriebskosten ist ein kontinueller Rückgang zu 

verzeichnen was von einer Verschlechterung der Ausstattung in den öffentlichen Ein-

richtungen begleitet worden ist496.  

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Angaben als % an die öffentlichen Ausgaben 

Gesamt   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Personalausgaben 19,4 23,8 23,9 27,0 25,4 20,0 18,7 20,7 22,1 

Betriebskosten und In-
standhaltungskosten 

14,9 18,9 15,9 14,6 13,5 13,1 14,4 13,7 8,5 

Soziale Sicherung 14,4 17,5 18,1 23,9 20,0 17,2 16,5 18,5 23,4 

Leistungen an Arbeistlose 8,3 3,6  3,2 2,5 2,2 1,1  0,9 1,3  1,0   

Sozialhilfe 4,3 6,1 4,8 4,5 4,2 4,4 4,0 3,8 3,7 

Subventionen 5,1 3,5 1,7 1,3 1,5 1,6 1,2 3,2 4,2 

Zinszahlungen 7,1 9,2 6,5 10,1 18,7 25,5 21,1 17,5 12,7 

Öffentliche Investitionen 22,2 16,2 24,8 15,0 13,7 16,8 22,6 20,7 23,3 

Andere Ausgaben 4,3 1,2 1,1 1,1 0,8 0,3 0,6 0,6 1,1 

 
Tabelle 15.2 Die Struktur der öffentlichen Ausgaben in Albanien für die Jahre 1993-
2001. Quelle: IMF Country Report Albania 2003. 
 

                                                 
496 Nicht selten werden auch die für Investitionen vorgesehene öffentliche Gelder für die Deckung der 
Betriebskosten verwendet. Vgl. auch Medium-Term Expenditure Framework 2003-2005, Seite 10. 
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 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Angaben als % an das BSP 

Gesamt   40,2 36,3 34,3 30,3 29,4 30,7 32,7 31,4 31,5 

Personalausgaben 7,9 7,9 8,2 8,2 7,5 6,2 6,1 6,5 7,0 

Betriebskosten und In-
standhaltungskosten 

6,0 6,2 5,4 4,4 4,0 4,0 4,7 4,3 2,7 

Soziale Sicherung 5,8 5,8 6,2 7,2 5,9 5,3 5,4 5,8 7,4 

Leistungen an Arbeistlose 3,3 1,2 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 

Sozialhilfe 1,7 2,0 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

Subventionen 2,0 1,2 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 1,0  1,3 

Zinszahlungen 2,9 3,0 2,2 3,1 5,5 7,8 6,9 5,5 4,0 

Öffentliche Investitionen 9,5 8,6 8,5 4,5 4,0 5,2 7,4 6,5 7,4 

Andere Ausgaben 1,1 0,4 0,5 0,3 
 

0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 

Tabelle 15.3 Die Struktur der öffentlichen Ausgaben in Albanien für die Jahre 1993-
2001. Quelle: IMF Country Report Albania 2003. 
 
Nach der Funktion sieht die Struktur der öffentlichen Ausgaben wie folgt aus (Tabelle 
15.4): 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Angaben als % an die öffentlichen Ausgaben 

Gesamt   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bildung  11,0  11,8  11,1  9,6  9,6  10,1  10,5  9,9  10,6 

Gesundheit  7,1  6,9  6,2  5,6 7,3   7,2  7,4  7,1  7,8 

Soziale Sicherung und 
Wohlfahrt 

 24,5  30,5  28,2  24,1  20,7  22,6  23,1  24,0  24,9 

Öffentliche Ordnung  6,6  6,0  7,9  6,5  7,0  7,5  7,2  6,2  6,0 

Landesverteidigung  6,4  5,5  4,6  3,8  3,9  3,3  3,6  3,9  3,6 

Allgemeine öffentliche 
Dienstleistungen 

 8,3  6,7  6,3  7,8  9,5  8,4  8,2  12,6  13,8 

Zinszahlungen  6,5  9,8  18,7  25,3  21,1  17,3  12,7  12,8  14,8 

Andere Ausgaben  29,6  22,8  15,0  17,3  20,9  23,6  27,3 23,5  18,5 

 
Tabelle 15.4. Die Struktur der öffentlichen Ausgaben in Albanien für die Jahre 1995-
2003 (nach der Funktion). Quelle: unveröffentlichte Statistiken des Finanzministeriums 
(die Angaben über Zinszahlungen unterscheiden sich deshalb von denen aus der Tabelle 
15.2).  
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Aus der Tabelle 15.4 lassen sich folgende Eigenschaften der öffentlichen Ausgaben in 

Albanien ableiten: 

• Der relativ hohe Anteil der Zinszahlungen hat die ausreichende Finanzierung ande-

rer relevanter Bereiche spürbar beeinträchtigt. Dies gilt vor allem für Bildungs- und 

Gesundheitsausgaben. So sind die Gesundheitsausgaben der albanischen Regierung 

deutlich unter dem internationalen Durchschnitt. Selbst unter den Transitionsländern 

lassen sich nur wenige Länder (Aserbaidschan, Bulgarien, Georgien, Kasachstan497) 

mit vergleichbaren Werten finden. Die Folge ist der Rückgang der Zahl der Polikli-

niken in den letzten 10 jahren von 61 (1993) auf nur 50 (2001) sowie der Ambulan-

zen von 2.191 auf 1.427498. Ungefähr identisch ist die Lage auch im Bildungssektor. 

Dort sind allerdings einige merkwürdige Entwicklungen zu verzeichnen. Während 

die Zahl der Schüler in Gymnasien in den letzten 10 Jahren nahezu halbiert wurde 

(von 205.000 auf nur 125.000) ist die Zahl der Studenten um mehr als 50% gestie-

gen (von 28.000 auf 43.600). Gleichzeitig iast die Zahl der Schulklassen sowohl in 

den Grundschulen als auch in Gymnasien drastisch zurückgegangen. Öffentliche In-

vestitionen im Bildungssektor bleiben dagegen vernachlässigbar gering (ungefähr 

10-12 Mio US$ jährlich). In den letzten Jahren (2003 und 2004) geriet zudem das 

Bildungsministerium immer häufiger in Korruptionsaffären. 

• Jahrelang wurde auch die Landesverteidigung stark vernachlässigt. Mit einem Jah-

reshaushalt von ungefähr 1% des BSP ist est undenkbar, eine Armee zu erhalten, die 

unter anderem die Mitgliedschaft in NATO anstrebt, die in Friedensmissionen in 

Bosnien, Irak und Afganistan mitmacht und auch bei SEEBRIG (Suth East Europe 

Brigade) mitmachen möchte. Was bei diesem Haushalt für Modernisierungen übrig 

bleibt (jährlich etwa 8-10 Mio US öffentliche Investitionen499) ist lächerlich. 

• Bei der Position Soziale Sicherung und Wohlfahrt sind lediglich die Ausgaben des 

Instituts für soziale Sicherung erfasst. Bei ungefähr 80% der Ausgaben handelt es 

sich um Altersrenten (20.5 Mlrd Lek für das Jahr 2001500). Der Rest beinhaltet das 

Kindergeld, Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, Invaliditätenrenten, Verwaltungsko-

                                                 
497 Vgl. World Development Indicators 2003, Page 170-175. 
498 Dafür ist die Zahl der Krankenhäusern konstant geblieben (50) und die Zahl der Krankenhausbetten ist 
um etwa 15 % gestiegen. Siehe auch Republik of Albania, Statistical Yearbook 1993-2001, Seite 142-
147. 
499 Siehe auch den Haushalt des Verteidigungsministeriums für die Jahre 2003 und 2004. 
500 Siehe auch Republik of Albania, Statistical Yearbook 1993-2001, Seite 130-134 
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sten sowie die vom Institut der sozialen Sicherung gezahlten Subventionen (für 

Strom, Brot,..). 

 

16.4 Der albanische Haushalt und MTEF501   
 

Mitte 2000 began die albanische Regierung mit der Ausarbeitung von den soge-

nannten mittelfristigen Ausgabenrahmen (MTEF). Das Vorhaben wurde von IMF unter-

stützt und sollte unter anderem die Vorbereitung des Jahreshaushaltes erleichtern. Zu-

dem sollten durch diese dreijährigen Ausgabenplannungen die Prioriteten der Nationa-

len Strategie der Sozio-Ökonomischen Entwicklung (NSSED) besser berücksichtigt 

werden. Innerhalb des MTEF wird zunächst die Entwicklung der wichtigsten makro-

ökonomischen Variablen für die folgenden drei Jahre prognostiziert, und aufgrund die-

ser Einschätzungen werden dann das Volumen und die Zusammensetzung des Haus-

halts der nächsten Jahre ausgearbeitet.  

Das Hauptziel des MTEF, so die Autoren, sollte die Sicherstellung einer realisti-

schen Plannung der öffentlichen Ausgaben sein, eine Plannung die den Rahmen der 

makroökonomischen und fiskalischen Möglichkeiten des Landes wiederspiegeln wür-

de502. Allerdings kann man dies, zumindest für die ersten drei Versionen der MTEF, 

nicht bestätigen. So wird in der Version 2003-2005 eine Reihe von Zielen erwähnt, die 

oft kontradiktorisch und irrealistisch sind. So verspricht der Finanzminister für die Jahre 

2003-2005 unter anderem503:  

• eine kluge Fiskalpolitik, die die Steuereinnahmen erhöhen, das Haushaltsdefizit re-

duzieren, und das Management der öffentlichen Ausgaben verbessern wird; 

• eine Erhöhung der öffentlichen Gelder für Bildungs- und Gesundheitswesen; 

• eine Erhöhung der öffentlichen Gelder für Betriebs- und Instandhaltungskosten; 

• einer Erhöhung der öffentlichen Gelder für die innere Sicherheit; 

• eine Erhaltung der öffentlichen Investitionen auf hohem Niveau; 

• eine Verbesserung der Prozeduren für die Verwaltung des Haushaltes; 

• und vieles mehr 

Die meisten dieser genannten Ziele wurden dann bei der Konkretisierung des Jah-

reshaushaltes völlig außer Acht gelassen. Als Begründung wurde entweder die man-

                                                 
501 Medium Term Expenditure Framework 
502 Vgl. auch Medium-Term Expenditure Framework 2003-2005, Seite 9.  
503 Vgl. auch Medium-Term Expenditure Framework 2003-2005, Seite 9-13. 
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gelnde Präzisierung der Prioritäten innerhalb der NSSED, unzureichende Informationen 

oder Analysen über eventuelle Wirkungen der öffentlichen Ausgaben bei der Errei-

chung von anderen Entwicklungszielen, die falsche Prognose der Makrovariablen oder 

die fehlende Fähigkeit der entsprechenden Ministerien (Bildung oder Gesundheit), hö-

here Ausgaben zu planen und verwalten504. 

 

16.5  Ausblick 
 

Albanische Statistiken und auch die der internationalen Institutionen liefern weni-

ge brauchbare Informationen über die Zusammensetzung der öffentlichen Ausgaben des 

Landes. Verfügare Informationen sind meist sehr agreggiert und für tiefergehende Ana-

lysen wenig verwertbar. Zudem ist es relativ schwierig, zwei Quellen mit identischen 

Angaben zu finden. Selbst unterschiedliche Berichte der internationalen Institutionen 

(IMF) liefern unterschiedliche Angaben über die gleichen Variablen. Seit Anfang 2004 

ist allerdings eine kleine Verbesserung bei der Transparenz des Staatshaushaltes zu be-

obachten. 

Die hohen Zinszahlungen der letzten Jahre haben die Bereitstellung einiger ande-

ren öffentlicher Güter spürbar erschwert. Betroffen sind vor allem die Bereiche Bildung, 

Gesundheit, Landesverteidigung aber auch die Anschaffung von Inputs, die bei der Be-

reitstellung dieser öffetnlichen Güter nötig sind. Für die Zukunft wird eine Erhöhung 

der Ausgaben in diesen Bereichen angestrebt. Zudem ist es damit zu rechnen, dass auch 

die Personalkosten innerhalb der öffetnlichen Verwaltung steigen werden, möchte doch 

die Regierung, durch attraktive Angebote, besserqualifizierte Arbeitskräfte zu einer Tä-

tigkeit innerhalb des Staatsapparats locken. Es bleibt abzusehen ob diese simultane Er-

höhung der Ausgaben möglich wird, ohne den Haushaltsdefizit zusätzlich zu vergrö-

ssern. 

 

                                                 
504 Vgl. auch Medium-Term Expenditure Framework 2003-2005, Seite 13. 
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17 Die öffentliche Verwaltung 
 

17.1 Einführung 
 

 In diesem Kapitel werden die Struktur und der Reformbedarf der öffentlichen 

Verwaltung in Albanien näher betrachtet. Die öffentliche Verwaltung verkörpert den 

Produktionsfaktor bei der Herstellung der öffentlichen Dienstleistungen, der die Ver-

bindung zwischen den Bürgern und der Institution die wir Staat nennen, ermöglicht. Sie 

wird in Albanien oft als Haupthindernis zur erfolgreichen Umsetzung der Reformen 

gesehen. Daher bekam die Reform der Verwaltung selbst eine hohe Priorität. Es wird 

gezeigt dass diese Reformbemühungen nur zum Teil als erfolgreich zu bezeichnen sind. 

Zwar ist es der Regierung gelungen, die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Sektor 

spürbar zu reduzieren, bei der Erhöhung der Professionalität innerhalb der Bürokratie 

muss noch einiges getan werden. Sie gilt weiterhin als schlecht qualifiziert und korrup-

tionsanfällig. 

 Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Charakteristika der albanischen Bü-

rokratie. Dabei werde ich den Teil der Verwaltung näher behandeln, der durch das Ge-

setz über den Status der Staatsbeamten gedeckt wird. Die Organisation der Steuer- und 

Zollbehörde soll auch gesondert erörtert werden. Zum Schluss dieses Kapitels werde ich 

die Hauptmerkmale der bisherigen Reformbemühungen der albanischen Regierung kurz 

anführen.  

 

17.2 Die öffentliche Verwaltung in Albanien 
 

 Innerhalb der albanischen Regierung funktioniert auch die Abteilung für die 

öffentliche Verwaltung (DAP im Original) der auch dafür zuständig ist, ein Zentralregi-

ster der Beschäftigten zu führen. Zudem ist DAP auch für die Evaluierung der Arbeits-

plätze zuständig, für die Vorbereitung der Ausschreibungen für freie Stellen, für Neu-
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einstellungen, und für Arbeitsplatzänderungen innerhalb der Beschäftigten (parallel 

oder in der Hierarchie)505. 

 In den letzten Jahren ist in Albanien ein ununterbrochener Trend der Personal-

kürzungen im öffentlichen Sektor zu beobachten (Informationen des albanischen Stati-

stikamtes über die Entwicklung der Beschäftigung im öffentlichen Sektor stimmen mit 

den Informationen der anderen Institutionen, z.B. der IMF nicht überein). Dieser Rück-

gang war wegen der relativ hohen Beschäftigung zu Beginn der Transition unvermeid-

bar. Der finanzielle Zwang hat auch eine entscheidende Rolle gespielt. So schrumpfte 

die Zahl der Beschäftigten in nur 9 Jahren um mehr als 40% (von 207.000 auf 120.100, 

IMF Informationen, siehe auch die Tabelle 15.1.). Der stärkste Rückgang ist dabei 

gleich zu Beginn des Transformationsprozesses und nach den Unruhen von 1997 zu 

beobachten506.  

 Ungleichmäßig ist auch die Entwicklung der Reallöhne. So werden Phasen mit 

sehr hohen Wachstumsraten der Reallöhne von Jahren begleitet, an denen Reallöhne 

reduziert worden sind. Es lässt sich also keine längerfristige Lohnpolitik im öffentlichen 

Sektor erkennen. Zudem orientiert sich die Entwicklung der Löhne nicht an die Ent-

wicklungen in der Privatwirtschaft. Manchmal sind Reallöhne deutlich gestiegen in der 

Hoffnung, dadurch die hohe Korruption bekämpfen zu können. Denn niedrige Löhne 

hätten die Beamten motiviert, für ihre Dienstleistungen zusätzliche illegale Zahlungen 

von den Klienten zu verlangen. Diese Zusatzzahlungen wurden nicht selten als Bestand-

teil des Normallohns betrachtet507. 

 

                                                 
505 Das Gesetz Nr. 8549, §4. Diese Regelung wird nicht bei allen Institutionen angewandt. Einige, als 
unabhängig eingestufte Institutionen haben ihre eigenen Personalabteilungen und entscheiden selbststän-
dig über die Einstellung von neuen Mitarbeitern. 
506 Der politische Wechsel von 1997 hat diese Entwicklung auch beeinflusst.  
507 Vgl. auch M. Kulikov, 2002. 
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                      Das Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 
Beschäftigung (IN-
STAT508) 
Änderung im Vergleich 
zum Vorjahr % 
 
Beschäftigung (IMF) 
Änderung im Vergleich-
zum Vorjahr % 
 
Durchschnittslohn (Lek) 
(INSTAT)  
reale Änderungsrate  
 
Durchschnittslohn (IMF) 
 
Änderungsrate 
 
Durchschnittslohn für 
hohe Beamte 
 
Lohnausgaben als % der 
Staatsausgaben (IMF) 

- 
 
- 
 
 
207,1 
 
- 
 
1783 
 
- 
 
2879 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

182,3
 
- 
 
 
185,4
 
10,47
 
3084 
 
(6,6) 
 
4738 
 
25,7 
 
4595 
 
 
19,4 

164,7
 
9,65 
 
 
167,8
 
9,49 
 
4778 
 
26,4 
 
6962 
 
26,9 
 
7503 
 
 
23,8 

159,6 
 
3,09 
 
 
156,0 
 
7,03 
 
6406 
 
24,4 
 
8745 
 
18,5 
 
10105
 
 
23,9 

144,6 
 
9,39 
 
 
151,0 
 
3,20 
 
8638 
 
19,6 
 
10491
 
2,2 
 
14067
 
 
27,0 

145,3 
 
(0,48)
 
 
150,0 
 
0,66 
 
9559 
 
(16,9)
 
10491
 
(29,6)
 
16129
 
 
25,4 

133,6 
 
8,05 
 
 
135,0 
 
10,00 
 
11509 
 
(0,17) 
 
13234 
 
16,1 
 
19450 
 
 
20,0 
 

128,4 
 
3,89 
 
 
128,4 
 
4,88 
 
12708 
 
9,9 
 
13195 
 
0,7 
 
22750 
 
 
18,7 

122,3 
 
4,75 
 
 
122,1 
 
4,90 
 
14963 
 
17,7 
 
15078 
 
9,7 
 
24437 
 
 
20,7 

120,1 
 
1,80 
 
 
120,1 
 
1,63 
 
17218
 
11,6 
 
17251
 
10,6 
 
29043
 
 
22,1 
 

 

Tabelle 15.1. Die Entwicklung der Beschäftigung im öffentlichen Sektor, der Durch-
schnittslöhne und der Lohnausgaben als Anteil der Haushaltsausgaben in Albanien. 
Quelle INSTAT 2002 und IMF 2003. Die Differenzen zwischen diesen zwei Institutio-
nen bei der Höhe der Durchschnittslöhne kommen aus der Unvollständigkeit der Zahlen 
von INSTAT (nicht alle Beschäftigte im öffentlichen Sektor wurden mitgezählt). Die 
Informationen von INSTAT über die Änderungen der Reallöhne sollten mit Vorsicht 
konsumiert werden, da die Berechnung nicht überzeugend ist. 
 

 Regierungen versuchen hauptsächlich, durch Personalkürzungen die Lohnaus-

gaben im öffentlichen Sektor unter Kontrolle zu halten. Das war auch der Hintergrund 

der Forderungen der internationalen Finanzinstitutionen nach Personalschrumpfungen 

an die albanische Regierung. Die Informationen aus der Tabelle zeigen, dass diese Ziel-

setzung nur teilweise erreicht wurde. Oft wurden diese Effekte durch übermäßige Lohn-

erhöhungen mehr als kompensiert, so dass per Saldo die Haushaltsausgaben für Löhne 

und Gehälter gestiegen sind. 

                                                 
508 Die gelieferten Informationen stimmen genauso wie dies in anderen Bereichen der Fall ist, mit anderen 
Institutionen nicht überein. So berichtet DAP für das Jahr 2001 genau 124 330 Beschäftigte im öffentli-
chen Sektor, von denen 115 349 in der zentralen und der Rest von 8 951 in der lokalen Verwaltung be-
schäftigt waren. Siehe auch Gazeta e Administratës Publike, Nr. 5. 
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17.2.1 Die Struktur der öffentlichen Verwaltung 

 

Etwa 80 % der Beschäftigten im öffentlichen Sektor sind in fünf Ministerien ver-

teilt (beim Ministerium für Bildung und Wissenschaft 35%, Gesundheitsministerium-

18%, Innenministerium-11%, Verteidigungsministerium-10% und Ministerium für öf-

fentliche Dienstleistungen und Verkehr-5%509). Beschäftigte in den Bereichen Verteidi-

gung, innere Sicherheit, Zölle und Überwachung der Waldbestände genießen einen be-

sonderen Status. Die meisten Beschäftigten gehören zur zentralen Verwaltung, nur etwa 

7.500 zählen zu den lokalen Autoritäten510 (nur die lokale Verwaltung).  

Als Gesetzesgrundlage für die meisten Beschäftigten dient der Arbeitsrecht (labour 

code). Für Führungskräfte gilt das Gesetz über den Staatsbeamtenstatus. Hier versucht 

der Gesetzgeber einen professionellen und leistungsstarken Teil der öffentlichen Ver-

waltung zu schaffen. Arbeitnehmer mit Beamtenstatus sollten eine bedeutende Unab-

hängigkeit von den politischen Interferenzen erlangen, ihre Einstellung und Beförde-

rung sollte nach ihren Fähigkeiten und nicht nach politischen Präferenzen erfolgen. Die-

ser Anteil müsste in der Lage sein, auch große politische Schwankungen zu überstehen 

und so eine qualitative Bereitstellung der öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen511.  

Zu dieser Gruppe gehören nur führende Beamte innerhalb der zentralen, lokalen 

und einigen unabhängigen Institutionen aus dem Bereich Leitung, Organisation, Kon-

trolle und Exekutive. Ihre gesamte Zahl ist mit etwa 2.300 immer noch niedrig. Sie sind 

in vier Gruppen unterteilt: hohe, mittlere und niedrigere Führungskräfte sowie niedrige 

Exekutivbeamte512. Es handelt sich also um Fachleute aus bestimmten Bereichen, Ab-

teilungsleiter, Direktoren, und ähnliches513. 

                                                 
509 Nach einer Neuverteilung der Kompetenzen, sind Teile dieses Ministeriums an andere Ministerien 
vergeben. Dadurch wurde auch die Zahl der Beschäftigten reduziert.  
510 Die Angaben stammen aus der Publikation von SIGMA, „Public Management Profiles of Central and 
Eastern Europe: Albania“, Seite 29-30. 
511 Das Gesetz Nr. 8549, §3. 
512 Das Gesetz Nr. 8549, §11. 
513 Es werden dann weitere 8 Untergruppen gebildet (vom permanenten Staatssekretär innerhalb der Mi-
nisterien bis hin zum Spezialisten ohne besondere Befugnisse). Vgl. auch die Durchführungsordnung Nr. 
1 von Juni 2000. 
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17.2.2 Einstellungs- und Entlassungskriterien für Staatsbeamte 

 

Die Besetzung der Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor in Albanien beruht auf das 

Positionensystem. Entscheidend für die Besetzung einer Stelle ist hier die Fähigkeit des 

Kandidaten und nicht sein Alter514. In Albanien ist es durchaus möglich, das junge 

Fachleute auch Führungspositionen bekleiden. Anders wäre es beim Laufbahnsystem. 

Dort gehören Staatsbeamte zu einer Hierarchie mit hoher Arbeitsplatzgarantie, und der 

Aufstieg wird durch die verbrachte Zeit im öffentlichen Sektor bestimmt.  

Über die Besetzung der freien Stellen innerhalb der öffentlichen Verwaltung ent-

scheidet in den meisten Fällen die Institution selbst, die auch die Ausschreibung ge-

macht hat. Sie muss aber einen von drei Kandidaten aussuchen die ihr von DAP vorge-

schlagen werden. DAP bildet eine fünfköpfige Kommission die unter vielen Bewerbern 

drei aussuchen und vorschlagen muss515. Für die Entscheidung der Kommission eine 

wichtige Rolle spielt das „Ausschneiden“ der Kandidaten in einem mündlichen Vorstel-

lungsgespräch (70% der Punkte). Spezielle Kenntnisse und eventuelle Publikationen 

spielen mit 4% bzw. 8% eine untergeordnete Rolle516. Die Kommission verfügt eindeu-

tig über zu viele Spielräume, da bekanntlich sehr schwierig ist, an die Qualität eines 

mündlichen Vorstellungsgesprächs zu zweifeln. Bei der Besetzung der freien Stellen 

werden Insider bevorzugt behandelt, wenn sie eine Bewegung innerhalb der Institution 

wünschen517. Die Neubeschäftigten bekommen einen Arbeitsvertrag mit einer Probezeit 

von einem Jahr. Der Vorgesetzte kann aber, falls nötig, die Probezeit eigenmächtig um 

weitere sechs Monaten verlängern518.  

 Das Lohnniveau im öffentlichen Sektor wird vom Ministerrat nach bestimm-

ten Kriterien festgelegt. Die Grundvergütung wird nach der Qualifikation festgesetzt. 

                                                 
514 Für näheres über die Eigenschaften der beiden Modelle siehe auch M. Kulikov, 2002. 
515 Gilt nur wenn neu Mitarbeiter durch Ausschreibungen eingestellt werden. Viele Institutionen würden 
aber oft die direkte befristete Vertragseinstellung vorziehen. Dadurch wird aber das Gesetz über den Be-
amtenstatus umgegangen. Siehe auch den Jahres bericht des DAP vor dem albanischen Parlament über 
die Lage den aktuellen Stand der öffentlichen Verwaltung in Albanien, 2002.  
516 Die Verordnung Nr. 231 der albanischen Regierung, Absatz 17, 2000. 
517 Für horizontale Bewegungen gelten gleiche Regeln wie für andere Kandidaten. Bei solchen Aus-
schreibungen müssen nicht nur die Aufgaben und Erfordernissen der ausgeschriebenen Stelle erläutert 
werden. Eine Auflistung der anderen Positionen innerhalb der Institution, die für diese Stelle berücksich-
tigt werden können sollte auch beigefügt werden. Die gleiche Regelung gilt auch für Aufstiegsmöglich-
keiten (vertikale Bewegungen). Vgl. hierzu auch die Verordnung Nr. 342, Absatz 2, 2000. 
518 Die Verordnung Nr. 231 der albanischen Regierung, Absatz 26, 2000. 
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Sie erhöht sich dann um 2% pro Jahr im öffentlichen Dienst519. Der größte Anteil be-

steht allerdings aus einem Lohnzuschlag der nach der Besoldungsstufe differenziert 

wird (für jede der Untergruppen I – IV und der Subgruppen „a“ und „b“). Die Höhe der 

Zuschlags variiert stark und kann bis zu 800 US$ betragen (für Positionen der I Unter-

gruppe in Tirana). Innerhalb jeder Untergruppe wird eine weitere Differenzierung nach 

der Größe der Bezirke oder Institutionen unternommen520.  

 Staatsbeamte genießen per Gesetz eine relativ hohe Arbeitsplatzsicherheit521. 

Sie dürfen erst nach groben Verletzungen der Dienstpflicht mit einer anschließenden 

rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung, entlassen werden522. Oder nach einer völli-

gen Schließung der Institution an der sie beschäftigt sind. Eine weitere Entlassungsmög-

lichkeit besteht bei Restrukturierung der Institution. Hier muss allerdings der vorgesetz-

te Mitarbeiter beweisen, dass es der betroffene Staatsbeamte auch nach sechs Monaten 

nicht geschafft hat, die ihm neu gestellten Aufgaben zu meistern. Manchmal reichen 

auch zwei negative Evaluierungen durch die Vorgesetzten für eine Entlassung aus. In 

folgenden Situationen sind disziplinarische Maßnahmen vorgesehen (nur wenn sie nicht 

gerichtlich verfolgt werden)523: 

• Der Missbrauch des Arbeitsplatzes zum privaten Nutzen oder Vorteil, 

• Nichtbeachtung der Arbeitszeiten 

• Dienstausübung auch beim Bestehen von Konfliktinteressen524, 

• Nichtbeachtung des Streikverbots. 

 

 Die Arbeit der Staatsbeamten muss einer ständigen Kontrolle durch die Vor-

gesetzten Unterliegen. Im November des laufenden Jahres muss der Vorgesetzte dann 

für jeden ihm untergeordneten Mitarbeiter eine Art schriftlichen Evaluierung vorberei-

ten. In diesem Bericht müssen sie dann die Performance des Mitarbeiters in einer Skala 

von schlecht bis sehr gut bewerten. Die Evaluierung ist sehr relevant, weil sie auch die 

Höhe der eventuellen einmalig gezahlten Zuwendung determiniert. Abhängig vom Ab-

schneiden in diesem Bericht, kann die Zuwendung 0, 1, 2, oder 3 Monatsgehälter betra-

                                                 
519 Die Verordnung Nr. 551 der albanischen Regierung, 2002. 
520 Die Verordnung Nr. 551 der albanischen Regierung, 2002. 
521 In der Realität kommt es oft zu Entlassungen und Neueinstellungen, hauptsächlich durch den politi-
schen Einfluss.  
522 Das Gesetz Nr. 8549, §21- §24. 
523 Vgl. auch die Verordnung Nr. 306 der albanischen Regierung, 2000.   
524 Die Existenz eines Interessenkonflikts und das entsprechende Verhalten des Beamten wird im Gesetz 
Nr. 8485, §37 und §38 festgelegt. 
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gen525. Aus diesem Blickwinkel ist ohne weiteres Vorstellbar, dass die Evaluierung eine 

wichtige Rolle in der Beziehung der vorgesetzten Staatsbeamten zu ihren Mitarbeitern 

spielen wird. Im Idealfall, wird die Evaluierung von der Bereitschaft der Beamten, in-

formelle Zahlungen an dem Vorgesetzten zu leisten, determiniert. Eine ungefähr identi-

sche Beurteilung finden wir auch in einem Bericht des DAP vor dem Parlament, aus 

dem Jahr 2002. Dort wird unter anderem gesagt: „Vorgesetzte Staatsbeamte haben den 

Sinn des Evaluierungsverfahrens leider missverstanden…..Die Evaluierung wird wei-

terhin nicht als eine Bewertung des Erfolges, sondern als eine Beziehung zwischen In-

dividuen angesehen“. 2002 wurden ganze 621 Evaluierungen vorbereitet. Davon beka-

men rund 60% die höchste Note und nur ein Beamter bekam eine schlechte Bewertung. 

DAP bietet allerdings andere Begründungen für dieses Abschneiden bei den Bewertun-

gen. Neben der bereits zitierten Erklärung, glauben die Offiziellen von DAP, dass die 

vorgesetzten Staatsbeamte den ganzen Prozess der Evaluierung für unwichtig halten 

würden. Zudem würden sie glauben, dass zu viele gute Bewertungen der Mitarbeiter 

auch zu einer guten Bewertung der ganzen Institution führen würden. Aus einer weite-

ren Behauptung in dem erwähnten Bericht, „Falls diese Bewertungen entscheidend für 

die Bestimmung der Zuwendungshöhe wären, dann würden die für Löhne bestimmten 

öffentliche Gelder gar nicht ausreichen, und mehr als 60% der Beamten würden drei 

zusätzliche Gehälter erhalten“, ist klar zu sehen, dass der §10 der Verordnung Nr. 2 

über die Auszahlung der einmaligen Zuwendungen, nicht respektiert worden ist. 

 Beschäftigte im öffentlichen Sektor dürfen keinerlei Geschenke von ihren 

Klienten akzeptieren. Allerdings wird in §10 des Gesetzes über die Ethik im öffentli-

chen Sektor, die Annahme von symbolischen Geschenken als Zeichen der „traditionel-

len Gastfreundschaft“ erlaubt. Es wird aber nicht klar definiert, was unter „symbolisch“ 

zu verstehen ist526. Merkwürdig erscheint auch §11 in diesem Gesetz. Nach diesem § 

sollen Staatsbeamte versuchen, Geschenke die sie aus irgendeinem Grund nicht zurück-

geben können, „so wenig wie möglich zu benutzen“. Wenn ein Geschenk als unakzep-

table eingestuft wird, dann wäre es sinnvoller, es sofort zu vernichten, oder aber an ge-

meinnützige Einrichtungen weiter zu geben. 

 

17.3 Die Entwicklungen bei der Steuer- und Zollverwaltung 
 

                                                 
525 Die Durchführungsverordnung Nr. 2, Absatz 10, 2000.  
526 Das Gesetz Nr. 9131, §10, 2003. 
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 Die Steuerpolitik Albaniens steht im Zentrum dieser Arbeit. Daher ist es not-

wendig, den Teil der öffentlichen Verwaltung näher zu betrachten, der für die Sicherung 

der Staatseinnahmen zuständig ist. Es geht hierbei um zwei Institutionen (das Steuerdi-

rektorat und die Zollbehörde), die unter dem Dach des Finanzministeriums operieren. 

Die dritte wichtige Komponente des Staatshaushalts, der ISS wurde im Kapitel über die 

soziale Sicherung behandelt. Diese zwei Behörden beschäftigen insgesamt 2720 Mitar-

beiter (1670 bei der Steuerverwaltung527 und 1050 bei der Zollbehörde528).  

 Die Steuerverwaltung besteht aus529: 

1. Einer Zentralstelle (general tax directorate) mit Sitz in Tirana. Sie ist für die Durch-

setzung der Steuerpolitik zuständig. Die Organisationsstruktur der Verwaltung wird 

von dem Direktor der Behörde stark beeinflusst. Der Direktor selbst wird vom Fi-

nanzminister vorgeschlagen und vom Ministerrat bestätigt. Die Zentrale besteht aus 

vier Abteilungen: die Verwaltung (Personalahngelegenheiten, Finanzplanung, Öf-

fentlichkeitsarbeit, Statistikabteilung, Datenverarbeitung), technische Abteilung 

(Kontrolle der Filialen, Finanzpolizei, Auditing), Abteilung für große Steuerzahler 

(alle Aktivitäten und Leistungen mit den großen Steuerzahler, - Registrierung, Be-

rechnung der Steuerlast, Kontrolle, Verwaltung der nichtgezahlten Steuer, Ausarbei-

tung von Beschwerden der Steuerzahler), und die Abteilung für Steuer und Gebüh-

ren die alle anfallenden Aktivitäten mit anderen Steuerzahler übernimmt.  

2. 37 Zweigstellen in Distrikten, die auch für die Ausführung der Aktivitäten mit den 

Steuerzahler zuständig sind. Sie müssen die Steuerzahler mit Steuerunterlagen aus-

statten, die Steuerlast berechnen und kassieren, Unterlagen einordnen und archivie-

ren, Betriebsprüfungen durchführen usw. 

3. Die Außenstellen für Steuer und Gebühren, die für den Einzug den lokalen Steuern 

und Gebühren verantwortlich sind. 

4. Der Beschwerdeausschuss der über alle eventuellen Einsprüche bezüglich der Steu-

erlast oder andere Verfahrensfehler entscheidet. Der Ausschuss wird offiziell als un-

abhängig dargestellt, obwohl vier der sieben Mitglieder von der Regierung berufen 

werden (die ersten drei vom Finanzminister, den vierten bestimmt der Justizmini-

ster). 

                                                 
527 Die Angaben stammen aus der Personalabteilung der zentralen Steuerverwaltung. Etwa ¾ der Be-
schäftigen sind Steuerinspekteure, Steueroffiziere und Unteroffiziere. 
528 Vgl. die Verordnung Nr. 612, 2003. Davon sind 357 bei der Zentralverwaltung beschäftigt (der Direk-
tor und sein Team, sowie die drei Dezernate), 128 im regionalen Dezernat in Shkodra, 237 in Tirana, 140 
in Pogradec, 90 in Vlora und 98 in Gjirokastra. 
529 Die Struktur der Steuerverwaltung stammt aus der Internetseite dieser Behörde. 
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Das Gerüst der Zollbehörde sieht dagegen so aus530: 

1. Drei Dezernate: für Technik, Verwaltung und Ermittlungen. Aufgaben werden 

streng nach Dezernaten getrennt. Es gibt allerdings manche Aufgaben die eine Zu-

sammenarbeit zwischen den Sektoren verlangen. In diesen drei Abteilungen werden 

die meisten Aufgaben der zentralen Zollbehörde (Verwaltung, Training, technische 

Angelegenheiten, Buchhaltung, Finanzfragen, Rechtssachen, Statistiken, die Festle-

gung des Herkunftslandes, Minimalpreise und anzuwendende Tarife für Importgü-

ter, Fahndung, Antischmuggelaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit) wahrgenom-

men. 

2. Zwei Direktorate: für Auslandsbeziehungen und für die Organisation und Durchfüh-

rung der Innerrevision. 

3. Fünf regionale Dezernate: (Shkodra mit vier Zollämter und drei Grenzübergängen, 

Tirana mit 5 bzw. 0, Pogradec mit 3 bzw. 2, Vlora und Gjirokastra mit je 3 bzw. 1).  

 

Der obigen Darstellung ist zu entnehmen, dass die Organisationsstruktur der Steuerver-

waltung und der Zollbehörde eine Mischung von drei Organisationsformen ist. Die 

Aufgabenteilung zwischen des Steuerdirektorats, Zollbehörde und dem ISS beinhaltet 

die Organisation nach der Steuerart. Innerhalb der Steuerverwaltung existiert aber eine 

Abteilung nur für große Steuerzahler, also eine Organisation nach Art der Steuerzahler. 

Die Existenz des Beschwerdeausschusses und vielen anderen Sektoren für Unterstüt-

zung oder technische Angelegenheiten verkörpert eine Organisation nach Aktivitäten. 

Keine dieser Formen ist frei von Nachteilen. Diese Mängel spiegeln unter anderem auch 

die Besonderheiten des ganzen Steuersystems wider531. 

 Die Organisation nach der Steuerart benötigt zum Beispiel mehr Personal, vor 

allem mehr an spezialisierten Fachkräften. Die Frondienste der Steuerpflichtigen wer-

den auch höher sein, da nun für jede Steuerart eine andere Abteilung der Steuerverwal-

tung kontaktiert werden muss. Eine Organisation nach den Steuerzahlern würde zwar 

diese Frondienste der Steuerpflichtigen senken, erhöht aber gleichzeitig die Kosten der 

Steuerbehörde, weil sie die Korruption begünstigt. Die Organisation nach Aktivitäten 

erhöht die Qualität der Steuerverwaltung, da jeder nur für eine bestimmte Tätigkeit spe-

                                                 
530 Die Angaben stammen aus den offiziellen der Personalabteilung der Zollbehörde. Unveröffentlichtes 
Material.  
531 Für eine eingehende Darstellung der Organisationsformen der Steuerverwaltung siehe auch Ch. Ve-
horn und J. Brondolo, 1999.  
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zialisiert wird. Sie kann aber die gesamte Prozedur unnötig komplizieren und in die 

Länge ziehen, wenn die Koordinierung zwischen den Abteilungen nicht reibungslos 

funktioniert, oder wenn eine der Stufen korruptionsanfällig ist.  

 Das aktuelle Organisationsniveau des Steuersystems in Albanien kann, unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten des Landes und der Tatsache, dass das gesamte 

Steuersystem neu aufgebaut werden musste, als akzeptable bezeichnet werde. Trotzdem 

könnte man über bestimmte Änderungen diskutieren, die zu einer Effizienzerhöhung der 

Beschäftigten, einer besseren Koordinierung zwischen den Abteilungen, Senkung der 

Steuerhinterziehung und einer erfolgreichen Reduzierung der Korruptionsräume führen 

könnten. Folgende Änderungen, so meine Überzeugung, könnten dazu beitragen: 

• Die völlige Schließung des Instituts für soziale Sicherung ISS. Die Steuerverwal-

tung würde dann auch die Zuständigkeit für die Berechnung und Eintreibung der 

Sozialversicherungsbeiträge übernehmen. Dadurch würde die Zahl der Beschäftig-

ten bei der Steuerverwaltung zwar steigen, durch die Schließung des Instituts würde 

man dies aber mehr als ausgleichen. Die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträ-

ge durch die Steuerverwaltung würde zu einer besseren Koordinierung der Arbeit 

führen, was zur Senkung der Steuerhinterziehung beitragen würde. Dank der fehlen-

den Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Institutionen, konnten Unternehmen je-

der Institution risikofrei unterschiedliche Zahlen vorlegen, und so die Steuerlast mi-

nimieren. 

• Die Schaffung einer spezialisierten Einheit für die Ausarbeitung von jährlichen Pro-

gnosen über die zu erzielenden Steuereinnahmen. Die Einheit sollte unabhängig von 

der Steuerverwaltung sein. Das Niveau der Steuereinnahmen wird bis dato vom Fi-

nanzministerium geplant. Die Planung ist allerdings äußerst unprofessionell und be-

ruht sich nur auf die Zahlen der letzten Jahre. Makroökonomische Gegebenheiten, 

Wirkungen der ununterbrochenen Gesetzesänderungen, sowie Effekte der Bemü-

hungen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der Korruption werden über-

haupt nicht berücksichtigt. Das Ministerium kalkuliert traditionell niedrige Zahlen, 

um die Erfüllung später als Erfolg ihrer Institution feiern zu können. 

• Die Regierung könnte von ständigen Gesetzesänderungen im Steuersystem absehen. 

Die Steuerzahler aber auch die Mitarbeiter des Finanzministeriums würden dadurch 

die Zeit, die sie für die Ausarbeitung der Änderungen und deren Auswirkungen ver-

schwenden, sparen532.  

                                                 
532 Vgl. auch R. Bird, Internetquelle, 2003. 
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 In den letzten Jahren wurde sehr viel in der Reform der Zoll- und Steuerver-

waltung des Landes investiert. Die bisherigen Reformbemühungen hatten vieles zum 

Ziel gesetzt. Die Erhöhung der Qualität der Steuerverwaltung sollte erreicht werden, 

eine Verbesserung der Organisationsformen und der Arbeitsbedingungen der Beschäf-

tigten. Die Zusammenarbeit mit den Steuerzahlern sollte verbessert werden, eine größe-

re Transparenz bei der Arbeit der Zoll- und Steuerbehörde und eine bessere Ausbildung 

der Fachleute zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung sollte ermöglicht werden. Des 

Weiteren hat man bei der Korruptionsbekämpfung innerhalb dieser Institutionen ange-

setzt. Neue Kriterien für die Einstellung und Entlohnung der Beschäftigten wurden auch 

versucht. Es ist nicht zu bestreiten, dass die bisherigen Bemühungen das Gesicht der 

Zoll- und Steuerverwaltung stark geändert haben. Die Lage sieht heute viel besser als in 

der zweiten Hälfte der 90-iger Jahre aus. Nichtsdestotrotz bleibt der Weg zu einer kom-

petenten Administration immer noch sehr lang. Dies gilt vor allem für die Bekämpfung 

des Missbrauchs seitens der Mitarbeiter, für die Implementierung der Steuergesetze und 

anderen Verordnungen des Finanzministeriums, sowie für die Wahrung der Rechte der 

Steuerzahler. 

  Der Kontrollausschuss hat in den letzten Jahren zahlreiche Untersuchungen 

bei der Zweigstellen der Zoll- und Steuerverwaltung unternommen. Dabei wurde von 

unterschiedlichen Unregelmäßigkeiten berichtet. So wird von Finanzbeamten berichtet, 

die bei der Berechnung der Steuerlast völlig willkürlich handeln würden, von „Fachleu-

ten“ die die Steuergesetze und Prozeduren weder kennen noch respektieren, von unter-

schiedlichen Anwendungen der Kriterien und Tarifen abhängig vom Steuerzahler und 

vieles mehr533. Zollbeamte würden bei der Anwendung von Tarifen oft nicht auf Mini-

malpreise zurückgreifen. Sie sollen Waren, auch ohne Begleichung der Steuerschuld, 

verzollt und zur Weiterfahrt freigegeben haben. Es wird auch von Zollbeamten berich-

tet, die für gleiche Güter und gleichem Herkunftsland, abhängig vom Importeur, unter-

schiedliche Preise anwenden würden. Damit verletzen sie grob die Rechte der Steuer-

zahler und verursachen zudem Wettbewerbsverzerrungen. Finanzbeamte würden bei der 

Berechnung der Mehrwert- und der Gewerbesteuer, auch Jahresbilanzen akzeptieren, 

die voll gestopft mit Fehlern sind. Die Finanzbehörde registriert auch Wirtschaftssub-

jekte die ihrem Pflicht für die Erstellung und Abgabe von Geschäftsbilanzen jahrelang 

nicht nachkommen. Die Steuerbehörde kontrolliert lieber Unternehmen bei denen keine 

                                                 
533 Vgl. dazu die Jahresberichte des Rechnungshofes für die Jahre 2000, 2001 und 2002.  
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Gesetzeswidrigkeiten zu erwarten sind, und lässt solche Unternehmen in Ruhe, die jah-

relang ihre Steuern hinterziehen (es ist allen bekannt, dass viele renommierte Unter-

nehmen jahrelang durch Bilanzfälschungen keine Steuern zahlen, und die Finanzbehör-

de weigert sich, sie unter die Lupe zu nehmen). Die Mitarbeiter der Zoll- und Steuer-

verwaltung erhängen zwar oft Geldstrafen, interessieren sich aber nicht dafür, ob sie 

bezahlt werden oder nicht. Die Beamten haben auch die Möglichkeit, Bankeinlagen der 

Wirtschaftssubjekte mit Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzministerium zu pfän-

den, sie wird aber nicht genutzt. Das Gesetz ermächtigt in bestimmten Fällen die Leiter 

der Zweigstellen, die Höhe der ausgesprochenen Geldstrafen zu korrigieren. Diese 

Möglichkeit wird aber für willkürliche Kürzungen oder Streichungen missbraucht.  

 Bei den meisten dieser Handlungen handelt es sich um gewollte Verletzungen 

der Gesetze. Finanzbeamte müssen aber trotzdem nur in sehr seltenen Fällen mit Entlas-

sung rechnen. Eventuelle Kündigungen sind eher in der obersten Management Etage zu 

beobachten. Allerdings geht es dabei hauptsächlich um Änderungen mit politischem 

Hintergrund, was wiederum eine Verletzung des Gesetzes über dem Beamtenstatus dar-

stellt. So wurde im Juli 2003, in der Zweigstelle in Vlora, eine Person zum Leiter der 

Zweigstelle ernannt, der bei der Pyramidenaffäre involviert sein soll. Die damalige Di-

rektorin der Zollbehörde negiert zwar jeglichen politischen Hintergrund, dies ist aber 

haltlos, ist doch allen bekannt dass diese Person vor der Ernennung, als Parteisekretär in 

Vlora tätig war534. Eine Ernennung in den höheren Führungspositionen bei der Zoll- 

und Steuerverwaltung (eine äußerst lukrative Stelle) wird entweder als Gegenleistung 

für politische Unterstützung oder nach Zahlung von beträchtlichen Bestechungsgeldern 

vergeben.  

 

17.4 Bisherige Reformbemühungen der öffentlichen Verwaltung 
 

 Die öffentliche Verwaltung in Albanien ist eher nach dem traditionellen we-

berschen Prinzip organisiert. Die Regierung versucht nun, zumindest in den führenden 

Bürokratiepositionen, durch gezielte Reformmaßnahmen Elemente der NPM (New Pub-

lic Management) einzuführen. Es wurden neue Kriterien für die Einstellung, Entloh-

nung und Beförderung eingeführt. Die neuen Manager bekamen größere Entscheidungs-

spielräume, damit sie nach Prinzipien der privaten Wirtschaft handeln können. Es bleibt 

                                                 
534 Vgl. auch Gazeta Shekulli, 10.07.2003. 
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aber unklar, inwieweit diese Reformen zu einer verbesserten Qualität innerhalb der Bü-

rokratie führen werden.  

 Die Finanz- und Humanressource im öffentlichen Sektor sollten besser geführt 

werden, wenn der leitende Bürokrat größere Entscheidungsspielräume erhält. Allerdings 

kann dies nur für ein Umfeld mit klar definierten Kompetenzen (aber auch Sanktionen 

für eventuellen moral hazard seitens der Manager) gelten. Zugleich muss die Aktivie-

rung der Mechanismen für die Durchsetzung von Sanktionen gewährleistet werden. 

Vorgesetzte Beamte in Albanien können durch ihre Evaluierung, die Höhe der einmali-

gen Zuwendung der Beamten beeinflussen. Dies wird aber nur dann den Arbeitsanreiz 

der Beamten erhöhen, wenn die Evaluierung nicht als Druckmittel des Vorgesetzten 

oder als eine Einladung für die Zahlung von Bestechungsgeldern missbraucht wird. Die 

Erweiterung der Spielräume in einer Verwaltung die als äußerst korrupt gebrandmarkt 

wird, in der politische Einmischungen nicht die Ausnahme sondern die Regel ausma-

chen, und wo niedrige Löhne nur zur Einstellung von weniger qualifizierten Beamten 

geführt haben, kann sehr leicht zu einer noch schlechteren Leistung der Bürokratie füh-

ren. Solche Reformen würden höchstwahrscheinlich nur zu einer Verschlechterung der 

Qualität der öffentlichen Leistungen und zu einem Missbrauch der Steuergelder führen.  

 Aus diesem Grund, sollen die Träger dieser Reformbemühungen (Weltbank ist 

auch am Bord) bei der Übertragung der Kompetenzen von der Politik zu den führenden 

Manager mit äußerstem Vorsicht vorgehen. Die Erweiterung der Kompetenzen muss 

mit einer gleichzeitigen erfolgreichen Reform der Justiz und mit dem Aufbau der Kon-

trollmechanismen erfolgen, also mit den Instrumenten die den eventuellen Missbrauch 

von Kompetenzen erschweren oder kostspieliger machen würden. Dies wurde aber in 

Albanien nicht erreicht. Die Gerichte sind von Skandalen überrannt, und die führenden 

Politiker versuchen ständig, den staatlichen Kontrollausschuss unter politischem Ein-

fluss zu bringen535.  

 Der Schwerpunkt der bisherigen Reformen lag oft bei den Kosten der öffentli-

chen Verwaltung. Die Qualität der erbrachten Leistungen stand selten im Mittelpunkt, 

trotz der mangelhaften Performance der Administration536. Dies gilt sowohl für weniger 

                                                 
535 Für J. S. Hellman ist die Sicherung der ausreichenden politischen Unterstützung, die größte Schwie-
rigkeit bei der Reform der öffentlichen Verwaltung. Der Politiker hat viele Gründe, solche Reformen zu 
sabotieren. Durch Reformen kann vor allem die Besetzung der öffentlichen Verwaltung durch bestimmte 
Geschäftskreise, die den Staatsapparat dann für eigene Zwecke missbrauchen, verhindert werden. Der 
Politiker ist aber an die Unterstützung dieser Kreise angewiesen. Dies gilt vor allem für diejenigen Ent-
wicklungsländer die über keine gesetzlichen Finanzierungsquellen der politische Parteien verfügen. Vgl. 
auch J. S. Hellman, 2002.  
536 Gilt für viele Entwicklungsländer. Vgl. auch M. Kulikov, 2002. 
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qualifizierte Arbeitskräfte die unter dem Arbeitsrecht (labour code) fallen, als auch für 

Führungsleute die den Status eines Staatsbeamten genießen. Bei den Staatsbeamten fällt 

die Benotung sogar schlechter aus. Versagt hat also ausgerechnet der Teil der Bürokra-

tie, derer Professionalität, durch die Reformen erhöht werden sollte. Die Reformen in 

Albanien haben anscheinend zu dem Endergebnis der NPM geführt, dass seine Verfech-

ter am meisten befürchtet haben, also zu einer öffentlichen Verwaltung die sich orientie-

rungslos verhält.  

 Niedrige Löhne im öffentlichen Sektor halten Elitefachleute fern von der 

Staatsbürokratie. Stattdessen wurde die Bürokratie von unfähigen Leuten mit guten 

Verbindungen zu den etablierten suspekten politischen Elementen, überschwemmt. 

Deshalb sind Staatsbedienstete auch starken politischen Schwankungen unterworfen. 

Bürokraten müssen mit kurzen Aufenthalten in lukrativen öffentlichen Stühlen rechnen. 

Diese Kalkulationen können, in einem Land mit niedrigen Löhnen und nichtexistenten 

Kontrollmechanismen, die Anreize zur persönlichen Bereicherung zulasten der Staats-

kasse oder der Bevölkerung, stark erhöhen. Der Schaden an die Bevölkerung und an das 

Image der Staatsverwaltung bekommt durch den Wissensmangel der Staatsbeamten eine 

neue Dimension. Der stattliche Kontrollausschuss berichtet auch von vielen Verletzun-

gen der Aufgabenpflicht der Beamten die durch mangelnde Kenntnisse (oder absichtli-

che Missinterpretationen) der gesetzlichen Prozeduren hervorgerufen werden. Dagegen 

ist keine Institution immun geblieben, auch nicht die Regierung des Landes.  

 Den Berichtserstattungen des Rechnungshofes sind nicht nur die hohen Aus-

maße der Unwissenheit oder der absichtlichen Missinterpretationen zu entnehmen. Be-

zeichnet ist auch das Fehlen von jeglichen Reaktionen der Vorgesetzten auf solchem 

Missverhalten. Viele Institutionen reagieren überhaupt nicht auf Anträge des Rech-

nungshofes zur Initiierung von Disziplinarverfahren gegen korrupte oder unfähige Mit-

arbeiter. Diese Reaktionen bleiben vor allem aus, wenn der Kontrollausschuss den 

Rauswurf von Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst, ihre Degradierung, oder das 

Verhängen von Geldstrafen, vorschlägt. Der Ausschuss hat nur innerhalb von zwei Jah-

ren (2000 und 2001) Disziplinarmaßnahmen gegen 670 Mitarbeitern mit Beamtenstatus 

beantragt. Eine sehr beeindruckende Zahl, wenn man weis, dass Albanien zu diesem 

Zeitpunkt nur etwa 2.300 Mitarbeiter mit Beamtenstatus hatte, und dass es sich dabei 

nur um Führungspositionen handelt537.  

                                                 
537 Vgl. auch die Jahresberichte des Rechnungshofes für 2000 und 2001. 
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 Die Mehrheit dieser Anträge bleibt ohne Reaktion der betroffenen Institution. 

Oder sie weigern sich offen, diese Maßnahmen durchzusetzen. Zumindest hier wird das 

Prinzip der hohen Sicherheit des Arbeitsplatzes im öffentlichen Sektor (selbst bei gro-

ben Dienstverletzungen) nahtlos durchgesetzt. Beamte werden nicht strafrechtlich ver-

folgt, sondern mit einmaligen Zuwendungen noch belohnt. Diese Zuwendungen für 

besonders gute Evaluierungen werden manchmal auch an ganz frische Mitarbeiter, oder 

an solche die ihre Abteilung längst verlassen haben, gezahlt. Das Fehlen jedes Verhält-

nisses zwischen dem Delikt und der verhängten Maßnahmen (auch zu Lasten der Beam-

ten) wird auch von DAP selbst bestätigt. Es wird auch von Fällen berichtet, wo Beamte 

nur für eine Bagatelle entlassen wurden, was klar den politischen Hintergrund solcher 

Entscheidungen hervorhebt538. 

 

2000 2001                               Das Jahr 
 
Geforderte  
Maßnahme 

Ge-
samt 

Umge-
setzt 

Ohne 
Reak-
tion 

Nicht 
Umge-
setzt 

Ge-
samt

Umge-
setzt 

Ohne 
Reak-
tion 

Nicht 
Umge-
setzt 

 

Tabelle 15.2. Die vorgeschlagenen Disziplinarmaßnahmen des Rechnungshofes für 
Staatsbeamte für die Jahre 2000 und 2001 und die Reaktion der betroffenen Institutio-
nen. Quelle: KLSH: 2000 und 2001. 
 

 Die bisherigen Reformmaßnahmen der öffentlichen Verwaltung in Albanien 

haben also versagt, wenn es darum geht, die Qualität der angebotenen Dienstleistungen 

zu verbessern, oder den Staatsapparat näher an die Wähler zu bringen. Stattdessen ha-

                                                 
538 Vgl. auch Jahresbericht des DAP vor dem albanischen Parlament, 2002. 
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ben sie nur die Spielräume der Bürokraten erweitert, und die Tore für eine stärkere poli-

tische Einmischung bei der Besetzung von finanziell lukrativen Führungspositionen 

weit geöffnet. Der Posten des Direktors bei der Zollbehörde kann als bestes Beispiel 

verwendet werden. Die Stelle wurde nur innerhalb eines Jahres an vier unterschiedliche 

Personen vergeben. 

 

17.5 Öffentliche Verwaltung und die mögliche EU-Integration 
 

 Albanien wurde bei der ersten Phase der EU-Osterweiterung nicht berücksich-

tigt. Die EU-Integration bleibt aber trotzdem die höchste Priorität des Landes. Das gilt 

sowohl für die Regierung als auch für die politische Elite Albaniens. Die Verhandlun-

gen zur Unterzeichnung des Abkommen über die Stabilisierung und Assoziierung zwi-

schen EU und Albanien stellen hierzu den ersten Schritt. Ziel des Abkommens ist, durch 

eine graduelle Annährung des Landes an die europäischen Prinzipien und Standards, 

den Weg zur vollen Integration in den EU-Strukturen vorzubereiten. Mit dem Abkom-

men wird vor allem versucht 

1. die Modernisierung der albanischen Gesetzgebung, und 

2. die Erhöhung der Professionalität der öffentlichen Verwaltung, damit sie die 

neuen Gesetze und Prinzipien implementieren kann, 

zu erreichen 

 Die Reform der Bürokratie bekommt also höchste Priorität. Albanien muss 

seine Fähigkeit beweisen, auch unter den fortgeschrittenen EU-Strukturen zurechtkom-

men zu können. Dafür wurden auch große finanzielle Unterstützungen der EU vorgese-

hen. Solange die Bürokratie nicht in einem Rechtsstaat mit einer klaren und stabilen 

Gesetzgebung operiert, kann Albanien von einer Integration nur träumen. Von der Re-

gierung wird verlangt, die Professionalität, Verantwortung539, Motivation, Transparenz 

sowie die Kompetenzen der öffentlichen Verwaltung, in Züge der Reformen, deutlich 

zu verbessern. Für die Schaffung einer EU-kompatiblen Bürokratie muss das Land noch 

einiges ändern oder reformieren. Kriterien für die Rekrutierung der neuen Mitarbeiter 

müssen geändert, neue Trainingsmethoden für Staatsbeamte entwickelt und angewandt 

werden. Der Aufstieg innerhalb der Bürokratie muss nach klaren Kriterien erfolgen, für 

die Evaluierung der Arbeit sollen neu moderne Systeme verwendet werden. Das Land 
                                                 
539 Der Beamte muss seine Entscheidungen rechtfertigen können. Dadurch kann überprüft werden, ob die 
Entscheidung gesetzeswidrig war oder nicht. Verantwortung impliziert auch die Einhaltung der gesetzli-
chen Fristen, so dass keine Entscheidung willkürlich verzögert werden kann.  
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müsste auch neue finanzielle Anreize für Staatsbeamte einführen und die Umsetzung 

von Verwaltungsgesetzen garantieren540.  

 

Bei der Unterstützung der Reformversuche der Bürokratie hat die EU folgende Prioritä-

ten festgelegt: 

1. Die Verbesserung der Arbeitsmethoden der Bürokratie (oder die Entwicklung von 

neuen Methoden), 

2. Die Stärkung der Institutionen, die für die Rekrutierung von neuen Staatsbeamten 

zuständig sind. Dazu gehören DAP, die Kommission des öffentlichen Dienstes, und 

die Schule der öffentlichen Verwaltung in Tirana541. 

3. Innerhalb der Verwaltung liegt der Schwerpunkt bei der Steuer- und Zollverwal-

tung, Gerichtswesen und bei der Verwaltung der öffentlichen Finanzen. 

 

  Die europäische Union hat in ihren Berichten, trotz der intensiven finanziellen 

Unterstützung und der ständigen Bemühungen der albanischen Regierung, die bisheri-

gen Reformergebnisse bei der Gesetzgebung und bei der öffentlichen Verwaltung als 

ungenügend bewertet. Die Bürokratie gilt weiterhin als pflegebedürftig, und die Imple-

mentierung des Gesetzes über den Beamtenstatus lässt vieles zum Wünschen übrig. Die 

wichtigsten Positionen werden weiterhin von der politischen Oligarchie und ihnen nahe 

stehenden Personen besetzt. Das Humankapital bleibt in einem niedrigen Niveau und ist 

für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst schlecht vorbereitet. Das Lohnniveau und die 

Aufstiegsmöglichkeiten reichen nicht aus, um qualitative Mitarbeiter anzulocken. Insti-

tutionen der öffentlichen Verwaltung wie die Kommission des öffentlichen Dienstes, 

können nicht mal ihre eigenen Entscheidungen durchsetzen542. Viele Ministerien und 

Institutionen weigern sich einfach, die Entscheidungen der Kommission zu befolgen. 

Die weit verbreitete Korruption in den Gerichten und anderen Bereichen der Bürokratie 

erschweren zusätzlich die Umsetzung der Gesetze. Eine einfache Harmonisierung der 

Gesetze mit denen der EU bringt also nichts.  

 Die EU lobt allerdings die bisherigen Reformerfolge bei der Zoll- und Steuer-

verwaltung, was äußerst merkwürdig klingt. Denn seit Jahren bleiben die Steuerein-

nahmen (und Zolleinnahmen) in einem niedrigen Niveau, die Einstellungskriterien und 

                                                 
540 Für eine detaillierte Darstellung der Eigenschaften, die die öffentliche Verwaltung eines Landes, das 
die EU-Integration anstrebt, vorweisen muss, siehe auch SIGMA, „European Principles for Public Admi-
nistration“, 1999.  
541 Vgl. auch European Commission, 2001. 
542 Vgl. auch Commission of the European Communities, 2002. 
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die Arbeitsanreize für Finanzbeamte, die Finanzkontrollen und der Schutz der Rechte 

der Steuerzahler lassen vieles zum Wünschen übrig. Die Berichterstatter der EU ent-

kräften aber sofort ihre Behauptungen, und erklären diese Erfolge als ein Ergebnis der 

miserablen Ausgangslage in diesen zwei Institutionen. 

 Die EU zeigt sich von der starken Integrationswille der albanischen Regierung 

sichtlich beeindruckt. Sie haben aber gleichzeitig den Verdacht, viele Verantwortliche 

in Albanien würden nicht klar wissen, was die Integration eigentlich für das Land be-

deuten würde. Sie – die albanischen Politiker – scheinen sich, viel zu sehr für die finan-

ziellen Vorteile der Integration zu begeistern, wären aber nicht mit den Verpflichtungen 

des Landes auf dem Weg zu dieser Integration so ganz im Reinen543. Sie würden oft 

auch den Hintergrund der von der EU verlangten Reformen nicht ausreichend verstehen. 

Eine Verbesserung wird aber nach der Schaffung eines Ministeriums für Integration 

innerhalb der albanischen Regierung, erhofft. Das Ministerium soll die gesamten Akti-

vitäten auf dem Weg zur Integration koordinieren. 

 

17.6 Ausblick 
 

 Albanien hatte bis 1990 eine stark politisierte Bürokratie. Die Loyalität ge-

genüber der Arbeiterpartei war das einzige Kriterium bei der Vergabe der Arbeitsplät-

ze544. Es gab auch überhaupt keine Gesetze die die Arbeit der Bürokratie oder ihre Ver-

pflichtungen gegenüber der Bevölkerung regeln würden545. Wenn wir von diesem Punkt 

ausgehen, dann müssen wir die bisherigen Leistungen des Landes zur Schaffung einer 

vernünftigen Bürokratie hoch bewerten. Dies gilt vor allem für die Schaffung einer völ-

lig neuen Zoll- und Steuerverwaltung und der entsprechenden Gesetzgebung. Es bleibt 

aber, trotz der vielen Errungenschaften, noch reichlich Platz für Kritik.  

 In Albanien gibt es immer noch keine klaren Trennlinien zwischen der Büro-

kratie und der Politik, also zwischen dem Teil der öffentlichen Verwaltung der durch 

Wahlen bestätigt wird, und dem Teil, der nach Fähigkeiten ausgesucht werden soll. Da-

durch wurde die Schaffung einer unabhängigen, professionellen und stabilen Bürokratie 

unterbunden. Die ständige Einflussnahme der Politiker bei der Besetzung von wichtigen 

Positionen innerhalb der Bürokratie (vor allem für die finanziell lukrativen Positionen, 

wie bei der Steuerverwaltung, Zollbehörde, oder öffentlichen Ausschreibungen, aber 
                                                 
543 Vgl. auch Commission of the European Communities, 2002. 
544 Vgl. L. Shahollari, 2000. 
545 SIGMA Paper Nr. 17, 1997, Seite 65. 
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auch bei der Kommission für die Transparenz der Spar-Pyramiden) haben keine ver-

nünftige Umsetzung der Gesetze zugelassen. Die Gesetzgebung über die Arbeit im öf-

fentlichen Dienst wurde mit der technischen Unterstützung der internationalen Institu-

tionen vorbereitet und ist sehr fortgeschritten. Das hilft allerdings nicht, wenn Politiker 

seine Implementierung sabotieren. Führungspositionen bleiben weiterhin im Besitz der 

regierenden Partei. Das war so während der Gewaltausübung der Demokraten, die So-

zialisten machen es auch nicht anders. Diese ständige politische Einmischung hat die 

Unsicherheiten bezüglich des Arbeitsplatzes erhöht. In so einer Situation ist es schwie-

rig, qualitative Arbeitskräfte für eine Karriere im öffentlichen Dient zu gewinnen. Den 

Rest liefern dann die relativ niedrigen Entlohnungen.  

 Die bisherigen Reformen der Bürokratie waren mehr an die Kürzung der Per-

sonalausgaben als an die Erhöhung der Qualität der bereitgestellten öffentlichen Dienst-

leistungen fokussiert. Das Land kann sich dies aber langfristig nicht leisten, wenn die 

EU-Integration weiterhin die höchste Priorität der Außenpolitik bleiben soll. Die Inte-

gration impliziert die Übernahme der westlichen Gesetze und Standards. Sie können 

aber nur von einer professionellen und gut geschulten Bürokratie umgesetzt werden. 

Nur wenn der Druck der EU intensiviert wird, können wir in der nahen Zukunft einen 

Rückzug der Politiker bei der Besatzung von einflussreichen Positionen innerhalb der 

Bürokratie erhoffen.  

 Die Weltbank hat in den Jahren 1999 und 2000 mit Hilfe von albanischen For-

schungsinstituten eine Umfrage im öffentlichen Sektor durchgeführt. Den Ergebnissen 

ist zu entnehmen, dass Bürokraten einen eventuellen Jobwechsel zur Privatwirtschaft 

nur für einen dreifachen Lohn wagen würden546. Für die Fachleute der Weltbank spie-

geln diese verblüffenden Ergebnisse zum einen die hohe Arbeitsplatzgarantie im öffent-

lichen Sektor (!) und zum anderen die vielen zusätzlichen Vergünstigungen einer Staats-

tätigkeit (vor allem Renten) wider. Die relativ häufigen Arbeitsplatzwechsel und niedri-

ge Rentenzahlungen entkräften aber stark die Folgerungen der Weltbankexperten. Die 

Forderung einer dreifachen Lohnerhöhung für den Übergang zur Privatwirtschaft ist viel 

eher ein Zeichen für die vielen Korruptionsspielräume, die die öffentliche Verwaltung 

in Albanien zurzeit anbietet. Darauf müssen die Zentralinstitutionen des Landes aber 

auch die internationalen Geldgeber in der Zukunft viel stärker achten. 

                                                 
546 Es handelt sich um eine Umfrage die 1999 und 2000, von zwei albanischen Instituten durchgeführt 
wurde (Das Institut für Moderne Studien und ACER). Beteiligt waren öffentliche Angestellte aus unter-
schiedlichen Positionen die höchstens 4 Jahren im öffentlichen Sektor beschäftigt waren. Ihnen wurden 
432 verschiedene Fragen zu unterschiedlichen Bereichen der Funktionierung der öffentlichen Verwaltung 
gestellt. 
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18 Die Struktur und Funktionen des albanischen Rechnungshofes  
 

18.1 Einführung  
 

In den letzten Jahren ist es dem albanischen Rechnungshof gelungen, eine sehr 

große Aufmerksamkeit (nicht nur) der albanischen Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Zu 

verdanken ist dies vor allem der Veröffentlichung der vielen Berichten des Rechnungs-

hofes, in denen unter anderen auch Politiker und hohe Staatsbeamte des Missbrauchs 

von öffentlichen Geldern beschuldigt werden. Die Institution ist damit für die führende 

politische Elite des Landes zu einem Stolperstein geworden, die Funktion des Leiters 

hat prompt eine große politische Bedeutung erlangt. Hatte die Regierung des Landes 

1997 noch leichtsinnig die Kandidatur einer kleinen oppositionellen Partei (PBK – Par-

tei des Nationalen Front) angenommen, so wurden später die Stimmen (nicht nur der 

Regierung) laut, den Leiter Mustafa Kercuku durch eine andere Person zu ersetzen. Die 

Bevölkerung sieht dagegen in dem Rechnungshof die einzige Institution die an eine 

ehrliche Bekämpfung der Korruption innerhalb der öffentlichen Verwaltung interessiert 

ist.  

Es folgt ein kurzer Einblick in die Geschichte des albanischen Rechnungshofs. 

Danach werden die gesetzlichen Grundlagen, die Organisationsstruktur sowie die Arbeit 

der Institution erörtert. Zum Schluss soll noch mal auf die Relevanz der Position des 

Rechnungshofsleiters eingegangen werden. 

 

18.2 Achtzig Jahre Rechnungshof 
 

Gegründet wurde der Rechnungshof 1925547. Im Zeiten der Monarchie bestand 

seine Aufgabe auf die ex-ante und ex-post Überprüfung der öffentlichen Einnahmen 

und Ausgaben. Nach 1945 galt der Rechnungshof (Kontrollkommission) als unabhängi-

ge Institution innerhalb der Regierung. Der Leiter war zugleich auch Regierungsmit-

glied. Der Rechnungshof sollte nun die Umsetzung der Gesetze und Verordnungen ü-

berprüfen. Diese Kompetenzen wurden dann mehrmals erweitert oder eingeschränkt, 

                                                 
547 Eine kurze Geschichte des albanischen Rechnungshofes findet sich in dem Vorwort von Herrn Kerçu-
ku im buch von Altin Sinella, 2001. 
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1966 kam es zu einer Reorganisierung, wonach die Institution als ein Staatsinspektoriat 

innerhalb des Ministerrats funktionieren sollte. Nach den ersten demokratischen Wahlen 

1992, wurde auch das Gesetz über den Rechnungshof sofort geändert. Die erneute 

Rückkehr der Sozialisten an der Macht im Jahr 1997, wurde auch von einem neuen Ge-

setz über den Rechnungshof begleitet. Die wichtigsten Elemente des Gesetzes wurden 

ein Jahr später auch in der neuen Verfassung des Landes verankert. 

 

18.3 Die Gesetzesgrundlage für die Funktionierung des Rechnungshofs 
 

Die Funktion des Rechnungshofs ist durch das Gesetz Nr. 8270 vom Dezember 

1997 geregelt. Zudem sind einige Elemente dieses Gesetzes auch in der Verfassung des 

Landes (Gesetz Nr. 8417) eingearbeitet. Die Verfassung (§162 - §165) definiert den 

Rechnungshof als die höchste unabhängige Überprüfungsinstitution (Wirtschafts- und 

Finanzprüfung) des Landes, regelt die Prozedur zur Wahl und gegebenenfalls Wieder-

wahl des Leiters548, bestimmt das Spektrum der Arbeit der Institution (sehr allgemein) 

und präzisiert die Beziehung zwischen der Institution auf der einen Seite und dem Par-

lament und der Regierung auf der anderen. 

 

Dagegen wurden durch das Gesetz (Das Gesetz Nr. 8270 geändert durch das Gesetz Nr. 

8599 vom April 2000) folgende Elemente der Aktivität des Rechnungshofes festgelegt: 

• Institutionen und Unternehmen die einer Überprüfung des Rechnungshofes unterlie-

gen, 

• Aktivitäten die überprüft werden sollten, 

• Art und Umfang der Berichterstattung 

• Kompetenzen des Rechnungshofes bei der Überprüfung und bei der Einleitung be-

stimmter Verfahren, 

• Die Organisationsstruktur des Rechnungshofes (die detaillierte Struktur sowie die 

Aufgaben jeder Abteilung werden durch die Verordnung Nr. 100 von November 

2000 konkretisiert) 

• Die Wahl des Leiters der Institution sowie seine Kompetenzen, 

• Weitere. 

 

                                                 
548 Der Leiter (Präsident) wird vom Präsidenten des Landes vorgeschlagen und von dem Parlament bestä-
tigt. Er wird für eine Laufzeit von sieben Jahren gewählt.    
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 Der Rechnungshof erhält demnach eine Reihe von Aufgaben (auch Ziele ge-

nant)549. So soll er die Überprüfung der effektiven Verwendung von öffentlichen Gel-

dern durchführen; die Respektierung der entsprechenden Gesetze aus dem Wirtschafts- 

und Finanzbereich gewährleisten; für eine ausreichende und qualitative Informierung 

der zuständigen Institutionen und der Öffentlichkeit sorgen, usw. Überprüft sollen nach 

dem Gesetz die wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten der staatlichen Institutio-

nen und anderen staatlichen juristischen Personen; die Verwendung der öffentlichen 

Geldern seitens der zentralen und lokalen öffentlichen Verwaltung; die wirtschaftliche 

Aktivität der juristische Personen, bei denen mehr als die Hälfte der Aktien im Staatsbe-

sitz sind und der juristischen Personen die Kredite mit einer Regierungsgarantie erhalten 

haben; die Verwendung von öffentlichen Geldern durch die politischen Parteien des 

Landes, sowie die Arbeit der Innenrevision innerhalb der staatlichen Institutionen. 

 

18.4 Die Struktur des Rechnungshofes  
 

Der Rechnungshof besteht aus sechs Abteilungen, fünf davon sind direkt für die 

Umsetzung der übertragenen Aufgaben zuständig550: 

1. Abteilung für die Überprüfung des Staatshaushalts und der Innenrevision 

2. Abteilung für die Überprüfung der zentralen öffentlichen Verwaltung, der zentralen 

Institutionen sowie der öffentlichen Investitionen, 

3. Abteilung für die Überprüfung der öffentlichen Finanzen, 

4. Abteilung für die Überprüfung der Finanzinstitutionen (auch das Institut der sozia-

len Sicherung) und der Unternehmen mit gemeinsamer Beteiligung, 

5. Abteilung für die Überwachung der Wirtschaftsreformen und des Umweltschutzes, 

und 

6. Personalabteilung 

 

Zu 1.  Überprüft wird hauptsächlich das Finanzministerium. Ziel der Abteilung ist, zu 

prüfen ob die öffentlichen Gelder zweckentsprechend verwendet werden; ob die vorge-

sehenen Obergrenzen überschritten werden; ob der Staatshaushalt plangemäß umgesetzt 

wird; ob die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben ordentlich gebucht worden sind; ob 

bei eventuellen Kreditaufnahmen bei der albanischen Bank die gesetzlich vorgeschrie-

                                                 
549 Das Gesetz Nr. 8270, §7 und §8.  
550 Über die Aufgaben der einzelnen Abteilungen siehe Verordnung Nr. 100, Kapitel III. 
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benen Obergrenzen respektiert worden sind; ob es bei der Aufnahme vom Staatsschuld 

(in- und ausländisch), bei der Tilgung der Schuld oder bei den Zinszahlungen zu Geset-

zeswidrigkeiten gekommen ist und vieles mehr. Zugleich ist die Abteilung auch für die 

Überprüfung der Innenrevision innerhalb der staatlichen Institutionen zuständig. Dabei 

soll geprüft werden, ob die Organisierung und die Funktionierung der Innenrevision so 

verläuft, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist; ob die Qualität der Innenrevision zufrie-

den stellend ist; ob die Archivierung der Revisionsprotokolle stattgefunden hat und an-

dere Aspekte. 

Die Ergebnisse der Überprüfung werden dann in einem „Bericht über die Über-

prüfung des Staatshaushalts“ veröffentlicht. Aufgabe der Abteilung ist bei der ganzen 

Überprüfung, nur eventuelle Gesetzeswidrigkeiten festzuhalten, und die betroffenen 

Personen oder Institutionen darüber zu informieren. Die empfohlenen Maßnahmen oder 

eventuelle Einleitungen von Gerichtsverfahren werden ausschließlich von dem Leiter 

des Rechnungshofes angeordnet. In einigen Bereichen wird die Aktivität auch mit der 

Arbeit der anderen Abteilungen durchkreuzt (zum Beispiel bei der Überprüfung der 

öffentlichen Einnahmen und Ausgaben). 

 

Zu 2. Aufgabe dieser Abteilung ist die Überprüfung der zentralen öffentlichen Verwal-

tung und der zentralen Institutionen. Durch allgemeine oder Teilkontrollen in bestimm-

ten Bereichen oder Institutionen soll geprüft werden, ob es eventuelle Missbräuche bei 

den Finanzaktivitäten mit öffentlichen Geldern gibt; ob die vorgeschriebenen Friste für 

die Vorbereitung der Haushaltsentwurfe respektiert werden; ob die vorgesehenen Inve-

stitionen fristgerecht unternommen worden sind; ob die vom Rechnungshof vorgeschla-

gene Maßnahmen implementiert worden sind; ob es Unregelmäßigkeiten bei den Lohn-

zahlungen gegeben hat und vieles anderes. Bei den Investitionen wird unter anderem 

geprüft ob es zu Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von öffentlichen Aufträge ge-

kommen ist (gilt auch für Investitionen die von ausländischen Geldgebern finanziert 

werden). 

 

Zu 3.  Aufgabe der Abteilung ist vor allem die Überprüfung aller Bereiche (oder 

Zweigstellen) der Steuer- und Zollverwaltung. Hier wird unter anderem geprüft; ob die 

Akten der Steuerzahler ordnungsgemäß geführt werden, ob es Gesetzeswidrigkeiten bei 

der Registrierung (oder erneuten Registrierung) der Steuerzahler gegeben hat; ob es 

Unregelmäßigkeiten bei der Berechnung der Steuerschuld gab; ob eventuelle Verzugs-
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zinsen oder auferlegte Bußgelder ordnungsgemäß gebucht worden sind; ob es Unregel-

mäßigkeiten bei der Verzollung von Importen gab; ob bei der Steuer- und Zollfahndung 

alles so läuft wie es der Gesetz vorschreibt; ob die Behörden die ihnen überlassenen 

Hausaufgaben seitens des Rechnungshofes auch erledigt haben oder nicht und andere.  

 

Zu 4.  Diese Abteilung übernimmt folgende Aufgaben: 

• Bei der albanischen Bank: Überprüfung von eventuellen Unregelmäßigkeiten 

bei der Lizenzierung von Geschäftsbanken, bei der Kreditvergabe an die Regie-

rung, bei der Verwaltung der Staatskasse, bei der Geldemission usw; 

• Bei den Geschäftsbanken die (mehrheitlich) im Staatsbesitz sind: Überprüfung 

der Kreditgeschäfte, der Erfüllung von Pflichten gegenüber der Regierung, der 

Rentabilität der Bank, Verwaltungskosten und andere; 

• Bei den Versicherungsgesellschaften (im Staatsbesitz): Überprüfung der eventu-

ellen Gesetzeswidrigkeiten bei der Versicherungspflicht (aber auch bei der frei-

willigen Versicherung), bei der Gewährung von Leistungen der sozialen Siche-

rung, bei der Erstellung von mittel- und langfristigen Strategien, bei der be-

schlossenen Maßnahmen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Institutio-

nen, bei der Erfüllung von Planvorgaben, bei der Umsetzung von anderen ent-

sprechenden Gesetzen (zum Beispiel das Gesetz über die Zusatzversicherung), 

bei der Verwendung der Gelder innerhalb von einzelnen Abteilungen des Insti-

tuts für soziale Sicherung, und viele andere Aspekte; 

• Bei den Unternehmen mit gemeinsamer Beteiligung: hier soll unter anderem ge-

prüft werden ob die Gewinn und Verlustrechnungen rechtzeitig vorbereitet wer-

den, ob die Ernennung von Führungsleuten gesetzestreu erfolgt ist und anderes. 

 

Zu 5. Hier wird vor allem der Prozess der Privatisierung sowie der Umweltschutz 

überprüft. Bei der Privatisierung soll geprüft werden, ob die Wertemittlung der betrof-

fenen Unternehmen ordnungsgemäß organisiert worden ist, ob die Privatisierungsstrate-

gie entsprechend implementiert wird, ob es Unregelmäßigkeiten bei der Privatisierung 

gegeben hat und anderes. Beim Umweltschutz soll geprüft werden, ob die dafür vorge-

sehene Haushaltsmittel (und ausländische finanzielle Unterstützungen) zweckentspre-

chend verwendet worden sind und ob die nationalen Ressourcen erhalten werden.  
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Bei der Wahl der Institutionen oder Aktivitäten die im Laufe des Jahres überprüft 

werden sollen werden einige Kriterien herangezogen551. Das Volumen der geplanten 

Einnahmen oder Ausgaben der Institution, die Zahl der registrierten Unregelmäßigkei-

ten bei den früheren Überprüfungen, die Nichterfassungen bei der Überprüfungen des 

letzten Jahres, aber auch inoffizielle Meldungen über mögliche Missbräuche sind dabei 

die wichtigsten. In den von dem Rechnungshof vorbereiteten und veröffentlichten Jah-

resberichte werden dann die aufgedeckten Missbräuche und Unregelmäßigkeiten doku-

mentiert und entsprechende Maßnahmen gefordert. Über diese Maßnahmen hat alleine 

der Leiter des Rechnungshofes zu entscheiden552. Der Rechnungshof kann von der be-

troffenen Institution bestimmte Maßnahmen gegen einzelne Personen fordern (auch die 

entsprechende Entschädigung durch diese Personen). Die Institution ist zudem ver-

pflichtet, den Rechnungshof über die Erfüllung dieser Forderungen zu informieren (was 

in der Realität nicht immer erfolgt). In bestimmten Situationen ist der Rechnungshof 

berechtigt, alle Informationen an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, und die Einlei-

tung von weiteren Ermittlungen beantragen.  

 

18.5 Kompetenzen des Leiters des Rechnungshofes und der Stellenwert der Insti-
tution innerhalb der öffentlichen Verwaltung Albaniens 

 

Der Rechnungshof hat vergleichsweise große Kompetenzen. So kann er zum 

Beispiel Gesetzesänderungen oder sogar die komplette Abschaffung eines Gesetzes 

vorschlagen553. Zudem ist das Parlament verpflichtet, vor der Verabschiedung des 

Haushaltes (des letztes Jahres) auch die Meinung des Rechnungshofes zu holen. In Ein-

zelfällen ist die Institution berechtigt, eine zivile Klage gegen Beschäftigte in der öffent-

lichen Verwaltung zu erheben. Falls bei der Überprüfung eine Straftat konstatiert wird, 

leitet der Rechnungshof die Sache an den Staatsanwalt weiter. Unter Umständen kann 

also eine Überprüfung durch den Rechnungshof recht unangenehm werden.  

Zu erwähnen ist allerdings auch die Tatsache, dass der Leiter der Institution das 

alleinige Recht hat, solche Maßnahmen vorzuschlagen. Die Kontrollgruppe vor Ort ist 

nur berechtigt, die Missstände zu dokumentieren und einen entsprechenden Bericht vor-

zubereiten (Verbesserungsvorschläge dürfen sie nur bei kleineren Unregelmäßigkeiten 

erteilen). Welche Maßnahme dann konkret empfohlen wird, entscheidet dann aufgrund 

                                                 
551 Verordnung Nr. 100, Kapitel V, §7.  
552 Das Gesetz Nr. 8270, §12. 
553 Das Gesetz Nr. 8270, §9. 
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dieses Berichts, der Leiter des Rechnungshofes. Und er wird direkt vom Präsidenten des 

Landes vorgeschlagen und vom Parlament für eine Laufzeit von sieben Jahren bestä-

tigt554. Der Leiter genießt Immunität, aber keine Parteifunktionen bekleiden, und seine 

Position wird die des Präsidenten des obersten Gerichts gleichgestellt555. Das Gesetz ist 

zudem recht restriktiv wenn es um die vorzeitige Ablösung des Leiters geht556 (nur 

wenn er für eine Straftat rechtskräftig verurteilt wird, wen er für unzurechnungsfähig 

erklärt wird, oder wenn der Präsident des Landes seine vorzeitige Entlassung wegen 

schweren Verfassungsverletzungen beantragt). 

Der Leiter des Rechnungshofes ist also mit recht hohen Kompetenzen ausgestat-

tet und ist dazu schwer kündbar. Diese zwei Voraussetzungen haben der Institution in 

den letzten Jahren zu einer breiten Annerkennung bei der Öffentlichkeit in Albanien, 

aber auch im Ausland verholfen. Der Rechnungshof gehört zu den wenigen Institutio-

nen die als „sauber“ gelten, und die ihre Aufgabe ernst nehmen. Die Mitarbeiter haben 

in den letzten Jahren fast alle Institutionen des Landes unter die Lupe genommen, und 

sehr viele Unregelmäßigkeit öffentlich gemacht. Einige Berichte des Rechnungshofes 

haben auch heiße Diskussionen in den Medien angeregt und so die Wut der Führungs-

elite provoziert.  

Allerdings sind die Stärken des Rechnungshofes zugleich auch seine Schwä-

chen. Große Kompetenzen des Leiters haben zwar den Rechnungshof zu diesem Ruf 

(eine Art Untouchables) verholfen, gleichzeitig ist aber die Institution zu sehr von dieser 

Führungsqualität abhängig. Die relativ große Relevanz des Rechnungshofes im öffentli-

chen Spektrum des Landes (hauptsächlich dem jetzigen Leiter Herrn Mustafa Kercuku 

zu verdanken), hat auch dazu geführt, dass dieser Posten sehr schnell aufgewertet wur-

de. So werden in der letzte Zeit die Stimmen laut, dort einen anderen (eigenen) Man zu 

bringen. Der Premierminister hatte sogar damit gedroht, auch die Verfassung zu ändern, 

nur um eine vorzeitige Entlassung von Herrn Kercuku zu erreichen. 

 

18.6 Ausblick 
 

Zwar existiert der Rechnungshof in Albanien seit 80 Jahren, von einer umfas-

senden und kompetenten Überprüfung der Umsetzung des Staatshaushalts können wir 

aber erst für die Zeit nach 1997 sprechen. Um die anderen von der Transparenz und der 
                                                 
554 Das Gesetz Nr. 8417, §162 und Gesetz Nr. 8270, §11. 
555 Das Gesetz Nr. 8270, §11. 
556 Das Gesetz Nr. 8270, §14. 
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klaren Absichten zu überzeugen, entschied der damalige Premierminister Nano, die 

Kandidierung für den Posten des Rechnungshofsdirektors einer kleinen oppositionellen 

Partei zu überlassen. Herr Kercuku nutzte diese Chance und machte aus dem Rech-

nungshof eine starke und respektable (in der letzten Zeit auch befürchtete) Institution. 

Und genau dies wurde ihm und möglicherweise auch dem Rechnungshof zum Verhäng-

nis.  

Mit seinen Überprüfungen wurde er unter der Führungselite des Landes zuneh-

mend unbeliebt. Einige Minister wollte er sogar in der Anklagebank sehen. Wie kaum 

anderswo im politischen Leben Albaniens sind sowohl die Regierungspartei als auch die 

demokratische Partei von Berisha an der Ablösung von Herrn Kercuku interessiert. 

Zwar lässt das Gesetz eine Wiederwahl zu, der Präsident möchte aber diesen Konflikten 

aus dem Wegen gehen, und ist an einem erneuten Vorschlag von Kercuku (hat sein In-

teresse an eine Wiederwahl öffentlich gemacht) nicht interessiert. Mit ihrem Zusam-

menschluss gegen den Leiter des Rechnungshofs haben die beiden wichtigsten Parteien 

ihm eigentlich ein großes Kompliment gemacht. Für das Land kann dies aber ein 

schlechtes Omen sein.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 263



 

19 Dezentralisierung 
 

19.1 Einführung 
 

 Die Dezentralisierung der Entscheidungskompetenzen hat, wie kaum eine an-

dere Idee aus den hochentwickelten Volkswirtschaften, das Geschehen in Entwicklungs-

ländern beeinflusst. Heutzutage wird Dezentralisierung (oder das, was Entscheidungs-

träger als Dezentralisierung verpacken) in den meisten Ländern dieser Welt und mit 

unterschiedlichen Begründungen vorangetrieben. Sie wird seit 1999 auch in Albanien 

mit einer enormen Begeisterung implementiert. Die erfolgreiche Dezentralisierung wird 

nun als eine hochrangige Priorität der Regierung angesehen. Die Begeisterung ist etwas 

verwirrend, kommt sie doch aus Kreisen, die Erfahrungsgemäß dagegen halten sollten. 

Sie wird vorrangig von Institutionen (Finanz-, Gesundheits- und Bildungsministerium) 

unterstützt, die im Zuge der Reform die meisten Kompetenzen verlieren würden. 

 Die weitere Erörterung dieser Problematik in unserem Kapitel, legt den 

Schluss nahe, dass die Regierung des Landes trotz ihres Engagements, nicht unbedingt 

von den Vorteilen der Dezentralisierung überzeugt ist. Der Grund für ihren Enthusias-

mus ist eigentlich bei der Weltbank zu suchen. Der Entwurf und die Implementierung 

von Dezentralisierungsstrategien gehört zu den Bedingungen die dem Land auferlegt 

worden sind. Einige Entscheidungsträger in Albanien haben immer noch damit zu 

kämpfen, die Problematik selbst zu verstehen. Nicht selten wird die Dezentralisierung 

mit der Dekonzentration oder Delegierung der Aufgaben an die lokale Verwaltung ver-

wechselt. Andere wiederum verstehen darunter nur die administrative Dezentralisie-

rung. Der Druck von der Weltbank lässt sich mit der Überzeugung der führenden Öko-

nomen dieser Institution erklären, dass eine erfolgreiche Dezentralisierung zu einer 

Stärkung des Wirtschaftswachstums und einer Armutsbekämpfung führen kann. Die 

Unterstützung der albanischen Regierung wurde dagegen leicht erreicht, da die Welt-

bank ihre finanziellen Unterstützungen an eine erfolgreiche Erledigung der Hausaufga-

ben bei der Dezentralisierung, gekoppelt hat.  

 Es folgt nun eine kurze Darstellung der Dezentralisierungsformen und der 

Vorteilen die aus einem dezentralisierten System entstehen können. Die Argumente der 

Gegner der Dezentralisierung in Entwicklungsländern sollen auch aufgeführt werden. 

Es geht hier um Ökonomen die sich gegen der Weltbank gestellt haben, und von den 
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Vorteilen der Dezentralisierung nicht allzu überzeugt sind, wenn es um Entwicklungs-

länder handelt. Danach werden die Hauptmerkmale der bisherigen Dezentralisierungs-

maßnahmen der Albanischen Regierung beschrieben. Dabei wird vor allem auf die ge-

setzlichen Regelungen und den Finanzierungsaspekt des Prozesses (Ausgaben der loka-

len Haushalten, Einnahmenerzielung, Zuwendungen aus dem Staatshaushalt) eingegan-

gen. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit den aktuellen Durchführungsschwierigkei-

ten der beschlossenen Strategie. 

 

19.2 Formen der Dezentralisierung 
 

 Dezentralisierung kann, abhängig von den speziellen Bedingungen eines Lan-

des, ganz unterschiedliche Formen annehmen, und die Reform von verschiedenen Be-

reichen verkörpern. Es fällt den Ökonomen daher schwierig, sich auf eine gemeinsame 

Definition des Begriffs Dezentralisierung zu einigen. Viele begnügen sich deshalb mit 

der Konstatierung, Dezentralisierung bedeutet alles was die Kompetenzen der lokalen 

Behörden zu Lasten der zentralen Verwaltung erhöht557. Diese Vieldeutigkeit hat dazu 

geführt, dass Dezentralisierung oft missverstanden wird. Vieles was nicht dazu gehört 

wird gerne als eine Maßnahme zur Dezentralisierung der Entscheidungskompetenzen 

dargelegt. Denn nicht jede Maßnahme die zur Erhöhung der Kompetenzen der lokalen 

Verwaltung führt, gehört automatisch zur Dezentralisierung. 

 Rondinelli bietet eine für alle Ökonomen akzeptable Distinktion dessen was 

zur Dezentralisierung zählt und was nicht558. Alle Staatsaktivitäten die zur Erhöhung 

der Kompetenzen der lokalen Verwaltung führen, werden in drei Gruppen unterteilt: 

1. Dekonzentrierung der zentralen Kompetenzen559 - Lokale Verwaltungen erhalten 

zwar die Verantwortung für die Bereitstellung einer öffentlichen Dienstleistung, ha-

ben aber keine Entscheidungskompetenz bezüglich der Art und Umfang der Bereit-

stellung. 

                                                 
557 Vgl. auch D. Rondinelli, 1999 und D. Rondinelli, 1981. 
558 Die ökonomische Dezentralisierung gilt als die fortgeschrittenste Form der Dezentralisierung (Rondi-
nelli). Es gibt drei Möglichkeiten zur ökonomischen Dezentralisierung: private Bereitstellung der öffent-
lichen Dienstleistungen, die gemeinsame Bereitstellung zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor 
und die Deregulation (oder die Abschaffung der Zutrittsbarrieren).    
559 Diese ist die häufigste Form der „Dezentralisierung“ in Entwicklungsländern. Vgl. auch J. Ahmad & 
R. Bird, 1998. 

 265



2.  Delegierung560, - Lokale Verwaltungen erhalten große Befugnisse bei der Bereit-

stellung einer Leistung. Sie entscheiden über den Umfang der Leistung und verwal-

ten die Bereitstellung. Sie bleiben allerdings weiterhin von der Zentrale abhängig 

(finanziell). 

3. Devolvierung (Dezentralisierung) - Hier erhalten Kommunen die volle Kompetenz 

bei der Bereitstellung einer Leistung. Sie entscheiden über die Art und Umfang der 

Leistung, sie organisieren und verwalten die Produktion, sichern die notwendigen 

finanziellen Mittel, entscheiden selbstständig über eventuelle Investitionen in die-

sem Bereich. Ihre Entscheidungen müssen sie nicht der Zentralverwaltung sondern 

ihrem Wahlkreis rechtfertigen561. 

 

Dezentralisierung beinhaltet wiederum drei verschiedene Aspekte: 

1. Fiskaldezentralisierung – stellt den wichtigsten Aspekt dar. Darunter wird eine Er-

höhung der Kompetenzen der lokalen Instanzen nicht nur über die öffentlichen Aus-

gaben, sondern auch über die Sicherstellung der notwendigen Einnahmen. Bei der 

Implementierung der Fiskaldezentralisierung müssen viele Aspekte neu definiert 

werden (welche Gebietskörperschaft muss welche öffentliche Dienstleistung bereit-

stellen, wer entscheidet über die Auferlegung von Steuern und Gebühren und wer 

über die angewandten Sätze, welche Gebietskörperschaft muss welche Steuer ein-

treiben, wie der horizontale und vertikale Finanzausgleich aussehen soll, usw)562. 

Der lokale Politiker ist hier gezwungen, bei der Entscheidung über die Art und Um-

fang einer Leistung, nicht nur die Vorteile der Bürger aus der genannten Leistung, 

sondern auch die Nachteile durch die Auferlegung von Steuern oder Gebühren, zu 

berücksichtigen563.  

2. Politische Dezentralisierung – Der lokale Politiker muss für seine Entscheidungen 

vor seinen Wählern und nicht vor seiner Parteispitze oder der Zentralverwaltung 

haften. Denn nur so bekommen die Präferenzen der lokalen Wähler bei der Vorbe-

reitung von politischen Programmen, ein größeres Gewicht.  

                                                 
560 Vgl. auch J. Ahmad & R. Bird, 1998. Die Beziehungen zwischen den Kommunen und dem Zentral-
staat ähneln stark dem Prinzipal-Agent-Modell. Die Zentralregierung ist hier der Prinzipal auf der Suche 
nach geeigneten Anbietern von öffentlichen Dienstleistungen, und die lokale Verwaltung ist der Agent, 
der bereit ist diese Aufgabe zu übernehmen. Dank der finanziellen Zuweisungen, kann die zentrale Regie-
rung sicherstellen, dass sich die Kommunen um eine zufrieden stellende Bereitstellung bemühen werden. 
Dadurch bleiben sie auch von der Zentrale abhängig.  
561 Vgl. auch J. Ahmad & R. Bird, 1998 
562 Vgl. auch J. Ahmad & R. Bird, 1998 
563 Vgl. auch. A. Shah, 2002. 
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3. Verwaltungsdezentralisierung – Lokale Politiker bekommen die Entscheidungs-

kompetenz über die Art und Umfang der, in ihren Kommunen, bereitgestellten Lei-

stungen. Der lokale Politiker braucht ausreichende Spielräume um selbstständig zu 

handeln und um Fehler begehen zu dürfen564. Nur so kann er zum wahren Förderer 

der Demokratiewerte aufsteigen. Darunter verstehen wir auch die Zuständigkeit der 

lokalen Politiker über die Einstellung und Entlassung der lokalen Bürokratie. Da-

durch wird gesichert, dass lokale Bürokraten für ihre Leistungen, dem lokalen Poli-

tiker und nicht ihrer zentralen Institutionen haften.  

 

19.3  Dezentralisierung und ihre Vorteile 
 

 Die Mehrheit der Argumentationen zugunsten einer Dezentralisierung hat ih-

ren Ursprung in der Überzeugung, dass eine zentralistisch funktionierende Verwaltung 

zu einer einheitlichen Bereitstellung der öffentlichen Güter und Dienstleistungen führt. 

Dadurch bleiben aber eventuelle Präferenzunterschiede zwischen den Bürgern in ver-

schiedenen Regionen unbeachtet. Durch eine Kompetenzerhöhung der lokalen Verwal-

tungen (über die Zusammensetzung der Haushaltsausgaben und Generierung der Steu-

ereinnahmen), wird sie näher an die Bevölkerung gebracht. Nach dem Prinzip der Sub-

sidiarität565 muss also die Entscheidung über die Art und Umfang einer öffentlichen 

Dienstleistung (und derer Finanzierung) nur dann bei der höheren Gebietskörperschaft 

getroffen werden, wenn die Untere damit überfordert ist. 

 Die lokale Verwaltung kennt die Präferenzen der Wähler in ihrem Kreis besser 

als die zentrale Instanz. Daher ist sie eher in der Lage, die Art und Höhe der öffentli-

chen Leistungen an diese Präferenzen zu richten. Dezentralisierung ermöglicht es zu-

dem den Wählern, bei der politischen Willenbildung stärker mitzuwirken. Ihre Wünsche 

spiegeln sich so in politischen Programmen wider. Den Individuen stehen zwei Mög-

lichkeiten zu Verfügung, um diese positive Effekte der Dezentralisierung zu erreichen. 

Durch ihre Teilnahme an lokalen Wahlen, können sie ihre Stimme dem Politiker abge-

ben, dessen politisches Programm am ehesten mit ihren Präferenzen übereinstimmt. 

Falls sich der Politiker aber nicht ausreichend um die Erfüllung von Wahlversprechen 

bemüht, kann ihn der Bürger bei den nächsten Wahlen bestraffen, indem er für einen 

anderen Kandidaten stimmt. Sie können ihre Missbilligung auch durch eine Migration 

                                                 
564 Vgl. auch R. Bird, 1993. 
565 Formuliert 1931 von Papst Pius XI. Vgl. auch den Mastrichtvertrag, §3b. 
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in anderen Kommunen ausdrücken. Durch diese „Abstimmung mit Füssen“ bestrafen 

sie den Politiker, weil ihnen dadurch die Steuerbasis reduziert wird566. 

 

Damit eine dezentrale Bereitstellung von öffentlichen Leistungen auch zu einer Erhö-

hung der Effizienz führt, müssen allerdings einige Bedingungen erfüllt werden: 

• Individuen sind über ihre Präferenzen bezüglich der öffentlichen Leistungen gut im 

Bilde, und wissen, wie sie die politischen Programme der lokalen Politiker beein-

flussen können 

• Der lokale Politiker ist daran interessiert, die Präferenzen der Bürger in einem poli-

tischen Programm umzusetzen, und ihn dann auch zu implementieren. Nur so wird 

den eventuellen Präferenzunterschieden zwischen die Kommunen Rechnung getra-

gen. Und nur so ist ein Wettbewerb zwischen Kommunen möglich. 

• Jede Gebietskörperschaft ist in der Lage, die öffentlichen Gütern und Dienstleistun-

gen zu niedrigen Kosten bereitzustellen. Es geht also nur um eine bessere Anpas-

sung des Angebots an die Wählerpräferenzen.  

• Es herrscht Transparenz bei der Arbeit der lokalen Bürokratie. Der Bürger kann, 

ohne Schwierigkeiten, die Performance des lokalen Politikers oder die seiner Unter-

tanen evaluieren. Er kann die Arbeit der Bürokratie auch durch seine Teilnahme an 

von dem lokalen Politiker organisierten Bürgerversammlungen, beeinflussen.  

• Die Relevanz der lokalen Steuern und Gebühren steigt. Wenn der Bürger weiß, dass 

die in seiner Kommune angebotene Dienstleistungen zum Großteil von der Kom-

mune selbst finanziert werden, dann hat er mehr Anreize, sich über die Performance 

der Bürokratie zu informieren. 

 

Kommunen erhalten im Zuge der Dezentralisierung auch mehr Kompetenzen bei der 

Mittelverteilung im sozialen Netz (Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe). Die Verfechter 

der Dezentralisierung glauben also, dass die lokale Bürokratie besser als die Zentrale 

weiß, wer für diese Leistungen anspruchsberechtigt ist567. Die Qualitätsverbesserung 

der öffentlichen Dienstleistungen zusammen mit der besseren Adressierung der Lei-

stungen im sozialen Netz kann nicht nur das Wirtschaftswachstum anregen sondern 

auch zu Armutsbekämpfung beitragen. Damit wird auch die starke Unterstützung des 
                                                 
566 Vgl. auch W. Oates, 1999.  
567 Gilt auch für lokale Investitionsprojekte (Art der Investition, Standortbestimmung, Vergabe von Inve-
stitionsaufträgen, und Ermittlung von Zielgruppen die aus dieser Investition profitieren sollten. Die Loka-
le Verwaltung ist vor allem bei der Ermittlung von Zielgruppen besser qualifiziert. Vgl. auch R. 
Prud`homme, 1995.  
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Prozesses seitens der Weltbank argumentiert. Die Weltbank unterstützt ihre Mitglieds-

länder bei der Stärkung der lokalen Verwaltung (damit sie die neuen Kompetenzen auch 

ausüben kann), bei der Vorbereitung der begleitenden Gesetzgebung, aber auch beim 

Entwurf der gesamten Dezentralisierungsstrategien. Die involvierten Fachleute bei der 

Weltbank sind von den Vorteilen der Dezentralisierung überzeugt, eventuelle negative 

Effekte sind ihrer Meinung nach, nur eine Folge der schlechten Strategievorbereitung 

oder Umsetzung.  

 

19.4 Dezentralisierung in Entwicklungsländern -mögliche negative Effekte  
 

Eine Reihe von Ökonomen zweifelt an den Erfolg der Dezentralisierung in Entwick-

lungsländern. Ihre Überzeugungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Konventionelle Dezentralisierungstheorien stützen sich auf Modelle der entwickel-

ten westlichen Demokratien, und sind daher für die meisten Entwicklungsländer ein-

fach unbrauchbar568. Die Implementierung von solchen Modellen ohne Rücksicht 

auf die Besonderheiten des jeweiligen Landes würde eher eine Deformierung des 

Systems als eine Verbesserung der Bürokratieeffizienz bewirken. 

• Die Behauptung, Dezentralisierung könnte das Wirtschaftswachstum anregen, sollte 

mit Vorsicht konsumiert werden. Denn, so die Gegner, Dezentralisierung stellt ein 

superiores Gut dar, dessen Konsum mit steigendem Einkommen erhöht wird569. Der 

Versuch, die lokale Verwaltung in Ländern mit unentwickelten lokalen Institutionen 

zu stärken ist nichts anderes als ein risikoreiches Abenteuer. 

• Der entscheidende Vorteil der Dezentralisierung liegt an ihre stärkere Gewichtung 

der eventuellen regionalen Präferenzunterschiede. Dies ist aber in Entwicklungslän-

dern kaum relevant. Präferenzunterschiede spielen erst dann eine Rolle, wenn die 

Regierung es geschafft hat, die Bürger mit den notwendigsten öffentlichen Leistun-

gen, zufrieden stellend zu versorgen570. In vielen Entwicklungsländern tun sich die 

Regierungen ziemlich schwer, selbst mit der Bereitstellung der wichtigsten kommu-

nalen Leistungen (Trinkwasser, elektrische Energie, Instandhaltung des Straßennet-

zes, Abwasser, Müllabfuhr, Grundschule, ambulante Gesundheitsvorsorge, usw), für 

                                                 
568 Jedes Land hat seine Besonderheiten und kann daher kein allgemeines Dezentralisierungsmodell an-
wenden. Vor allem keine Modelle der Industrieländer. Vgl. hierzu auch P. Smoke, „Strategic ….“, 2001. 
569 Diese Überzeugung wird von vielen Dezentralisierungsfachleuten vertreten. Vgl. auch V. Tanzi, 2001, 
R. Prud`homme, 1995 oder W. Oates, 1999.  
570 Vgl. auch R. Prud`homme, 1995.  
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die keine großen Präferenzunterschiede zu erwarten sind571. Präferenzunterschiede 

werden auch bei einer ausreichenden Bereitstellung mit solchen Dienstleistungen 

keine Rolle spielen, wenn der Bürger für Individuen und nicht für politische Pro-

gramme wählt, oder wenn der Politiker nicht an einer Erfüllung seiner Wahlverspre-

chen interessiert ist572. 

• „Die Abstimmung mit den Füssen“ als ein Instrument, um die Arbeit der lokalen 

Politiker zu beeinflussen, ist in vielen Entwicklungsländern einfach unanwendbar. 

Die möglichen Unterschiede bei der Zusammensetzung der öffentlichen Dienstlei-

stungen zwischen den Kommunen sind viel zu klein, um die sehr hohen Umzugsko-

sten zu rechtfertigen. 

• Die meisten der anderen zu erwartenden Vorteilen der Dezentralisierung sind nur 

Überzeugungen oder logische Schlussfolgerungen ihrer Verfechter. Empirisch hat 

man sie aber bisher nicht nachweisen können. 

 

Viele der erhofften Vorteile der Dezentralisierung werden daher in Entwicklungslän-

dern schwer erreichbar sein. Die Skeptiker befürchten dagegen, dass eine ungeeignete 

und schlecht vorbereitete Strategie, einige negative Wirkungen haben kann: 

• Die Dezentralisierung erhöht den Anteil der Steuereinnahmen der von den unteren 

Gebietskörperschaften verwaltet wird. Dieser Rückgang der nationalen Steuern kann 

allerdings die Fähigkeit der Regierung, Fiskalpolitik zu betreiben, deutlich ein-

schränken. Es ist nicht zu erwarten, dass eine lokale Verwaltung, bei ihrer Politik-

bildung auch die nationalen Interessen internalisiert. Stattdessen wird sie eigene 

Wege einschlagen, und so den fiskalpolitischen Maßnahmen der Zentralregierung 

entgegenwirken573. Wenn keine klaren Spielregeln durchgesetzt werden, und wenn 

Dezentralisierung die Möglichkeit der Insolvenz von Kommunen nicht vorsieht, 

kann dies zu hohen Verschuldungen der Kommunen führen. Diese Defizite der loka-
                                                 
571 Eine ganz andere Meinung wird von Ch. McLure Jr. vertreten. Dezentralisierung ist seiner Meinung 
nach auch dann wünschenswert, wenn keine Präferenzunterschiede zwischen den Kommunen festzustel-
len sind. Der Vorteil liegt darin, dass bei einem dezentralen System die Militärausgaben niedriger ausfal-
len würden. Vgl. hierzu auch Ch. McLure Jr., 1995. Seine Argumentation ist nur Gültig, wenn die Bevöl-
kerung, den Militärausgaben einen niedrigen Wert beimisst, was in Entwicklungsländern nicht immer der 
Fall sein wird (wegen der häufigen Krisen und Unruhen).    
572 Der lokale Wähler entscheidet nicht immer nach den Wahlprogrammen der Politiker. So kann die 
lokale Wahl nur die zentrale politische Konstellation widerspiegeln. Nach den Wahlen bleibt der lokale 
Politiker meistens weiterhin von der zentralen Führung seiner Partei abhängig. Die Erfüllung von Wahl-
versprechen ist nicht mehr eine Priorität. Sehr oft ist sie auch unmöglich (wegen der starken Diskrepan-
zen zwischen den versprochenen Aktivitäten und der finanziellen Möglichkeiten einer Kommune). Da-
durch wird aber die ganze Diskussion über die Vorteile der Dezentralisierung (die bessere Beachtung von 
Präferenzunterschiede zwischen den Kommunen) völlig wertlos. Vgl. auch R. Prud`homme, 1995. 
573 Vgl. auch R. Bahl, 1999. 
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len Verwaltungen können dann die Regierung zu einer Erhöhung der öffentlichen 

Schuld zwingen. 

• Die Stärkung der lokalen Institutionen verläuft parallel mit der Schrumpfung der 

Rolle der zentralen Institutionen, allen voran die des Finanzministeriums. Sie wer-

den das aber nicht einfach so hinnehmen, sondern werden versuchen, den gesamten 

Prozess zu sabotieren oder zumindest zu deformieren574. Lokale Beschäftigte in die-

sen Institutionen können weiterhin von der Zentrale abhängen. Die Beschäftigung, 

Lohnniveau und die Aufstiegsmöglichkeiten können weiter von der Zentrale vorge-

schrieben werden. Das Finanzministerium kann auf eine ad-hoc Verteilung der Fi-

nanzmittel beim vertikalen Finanzausgleich bestehen, und so keine Mittelfristige 

Planung der lokalen Verwaltungen ermöglichen. 

• Dezentralisierung sollte die Regierung näher an die Bevölkerung bringen. Aller-

dings wird dies oft nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung gelten. Oft werden 

nur die Tore für lokale Eliten geöffnet575. Diese Eliten können aber die lokale Ad-

ministration unter ihre Kontrolle bringen, mit der Absicht, den Löwenanteil der 

Ausgaben für öffentliche Aufträge zu ihrem Vorteil zu missbrauchen. Unter diesem 

Szenario spielen dann die Präferenzunterschiede zwischen den Kommunen keine 

Rolle mehr. Es waren aber eben dies Unterschiede die den Prozess rechtfertigen 

sollten. 

• Die Dezentralisierung macht nur Sinn, wenn lokale Institutionen transparent genug 

bei ihrer Arbeit sind. Nur so können die Bürger und die zentrale Regierung, die Ar-

beit der Kommunen verfolgen und beurteilen können. Wenn dies nicht gewährleistet 

wird, und wenn der lokale Politiker sich nicht um die Präferenzen seiner Wähler 

kümmern muss (wenn z.B. die Wiederwahl nicht von der Erfüllung der Wahlver-

sprechen beeinflusst wird), so kann der lokale Bürokrat (der jetzt mehr Kompeten-

zen erhält) in Versuchung geraten, die gewonnenen Freiheiten zu seinem Vorteil zu 

missbrauchen. Aus diesem Blickwinkel, könnte zwischen Dezentralisierung und 

Korruption eine positive Korrelation bestehen. Der lokale Politiker wird dann im 

Endeffekt die Ausgaben in den Bereichen verteilen, die sein persönliches Nutzen 

maximieren576. 

                                                 
574 Vgl. auch R. Bahl, 1999. 
575 Über die Möglichkeit der Besetzung der lokalen Führung seitens der lokalen Eliten, siehe auch P. 
Smoke, „Strategic,…“, 2001, J. Von Braun und U. Grote, 2000 und W. Oates, 1993. 
576 Die Verfechter der Dezentralisierung behaupten, dass zwischen Dezentralisierung und Korruption eine 
negative Korrelation besteht. Solche Ergebnisse werden aber selten ernst genommen, weil sie sich oft auf 
zweifelhaften Variablen stützen. Dort wird oft als Niveau der Dezentralisierung einfach die Höhe der 
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• Der Schwerpunkt der Diskussionen über die Dezentralisierung liegt bei der Hervor-

hebung der Präferenzunterschiede zwischen den Kommunen als dem wichtigsten 

Faktor bei der Entscheidung, welche öffentlichen Dienstleistungen von welcher Ge-

bietskörperschaft bereitgestellt werden sollten. Dabei wird aber etwas Wesentliches 

außer Acht gelassen: die Herstellungskosten der öffentlichen Leistungen steigen oft 

mit abnehmender Größe der Gebietskörperschaft, die für die Bereitstellung zustän-

dig ist577. Umstritten kann auch die dezentrale Bereitstellung von einigen wichtigen 

Leistungen werden, wie z.B. Bildung oder die ambulante Gesundheitsvorsorge, 

wenn dies nicht von einer klaren Festlegung der zu erfüllenden nationalen Mindest-

standards begleitet wird. Kommunen können diese Mindeststandards in Frage stel-

len, indem sie die Ausgaben lieber in anderen Bereichen kanalisieren578. 

 

Man kann also, abhängig von der Anfangspositionierung, jeden dieser Standpunkte ver-

teidigen oder attackieren579. Jedes Land macht seine eigenen Erfahrungen mit der De-

zentralisierung, und verschiedene Faktoren können zur Verzerrung der Endergebnisse 

beitragen. Oft werden unter Dezentralisierung auch Maßnahmen erfasst, die aber nicht 

dazu gehören sollten. Für Diskussionsteilnehmer ist es daher nicht schwierig, ihren 

Standpunkt durch empirische Beweise zu stützen. 

 

19.5 Die Vorbereitungsphase des Prozesses 
 

Die Dezentralisierung der öffentlichen Verwaltung wird in der Regel von vielen (positi-

ven oder negativen) Veränderungen begleitet. Es geht um Änderungen über die Zu-

sammensetzung der Steuereinnahmen und über die Verteilung von Staatsausgaben, über 

die Menge und Qualität der öffentlich bereitgestellten Güter und Dienstleistungen, über 

die Gleichberechtigung der Bürger und vieles mehr. Sie beeinflusst auch das Wirt-

schaftswachstum, die Armutsgrenze, oder die makroökonomische Stabilität des Landes. 

Deshalb will die Implementierung sehr gut vorbereitet und auf die besonderen Umstän-

                                                                                                                                               
öffentlichen Ausgaben in der Zuständigkeit der Kommunen, übernommen. Das ist aber nicht ausreichend. 
Es wird auch vergessen das Länder mit einer fortgeschrittenen Dezentralisierung in der Regel auch An-
fangs einen höheren Prokopfeinkommen gehabt haben. Sie hätten damit auch vor der Dezentralisierung 
bessere Verhältnisse bezüglich der Korruption vorweisen können. Das Modell hat also einen „Initial 
Bias“. Über die Korrelation zwischen Dezentralisierung und Korruption siehe auch R. Fissman und R. 
Gatti, 2002.  
577 Vgl. auch R. Prud`homme, 1995. 
578 Daher werden im Bereich Bildung und Gesundheit eher Zweckzuweisungen empfohlen. 
579 Vgl. dazu auch P. Smoke, „Fiscal ….“, 2001. 
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de des Landes zugeschnitten sein, damit die Endergebnisse so wenig wie möglich von 

den gewünschten abweichen. 

Die Liste der bei der Vorbereitung einer Dezentralisierungsstrategie zu beachtenden 

Elemente ist ziemlich Lang. Die Vorbereiter der Strategie müssen die aktuelle Struktur 

der Verwaltungsinstitutionen sowie ihre Absorptionsfähigkeit gut kennen, das Spektrum 

der Güter und Dienstleistungen die dezentral (und nicht privat) bereitgestellt werden 

sollen, die technischen Eigenschaften dieser Güter und Leistungen, die Folgen der De-

zentralisierung für die Produktionseffizienz (für den Fall, dass die Produktion den klei-

neren Gebietskörperschaften überlassen wird) sowie eventuelle Wirkungen des Prozes-

ses auf andere Reformvorhaben (damit die mittelfristige politische und wirtschaftliche 

Stabilität nicht gefährdet wird).  

Die Vorbereitung der entsprechenden Gesetzesgrundlage stellt einen weiteren wich-

tigen Bestandteil der Vorbereitungsphase dar. Die neuen Gesetze müssen klar definie-

ren, wer für die Finanzierung und wer für die Bereitstellung einer öffentlichen Dienst-

leistung verantwortlich ist, wie der horizontale und vertikale Finanzausgleich funktio-

nieren soll, wie lokale Verwaltungen organisiert werden sollen, wer für die Rekrutie-

rung, Ausbildung, Entlohnung und Aufstieg der lokalen Bürokraten entscheiden soll, 

usw. Die Vorbereiter der Strategie müssen zugleich auch an die Transparenz denken, 

damit die Bürger und die zentrale Verwaltung die Durchführung und die Ergebnisse des 

Prozesses mitverfolgen und evaluieren können. Nur so sichern sie eine breitere Invol-

vierung der Bürger und erschweren die Missbrauchmöglichkeiten der lokalen Politiker.  
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19.6 Der bisherige Verlauf der Dezentralisierung in Albanien 

 

19.6.1 Die Gesetzesgrundlage 

 

Die Verwaltung in Albanien war bis 1991 stark zentralisiert. Lokale Verwaltungen 

funktionierten nur als Zweigstellen der Zentralinstitutionen und waren von der Zentrale 

mit der Bereitstellung einiger Dienstleistungen beauftragt. Es handelt sich hier also 

nicht um eine minimale Unabhängigkeit der Kommunen, sondern eher um ihr komplet-

tes Fehlen580. Die Lage wurde erst nach der Verabschiedung des Gesetzes über Funk-

tionen und die Organisierung der lokalen Verwaltung im Jahr 1992, etwas verbessert. 

Ernsthafte Bemühungen zur Stärkung der Rolle der lokalen Verwaltung, beginnen aller-

dings erst nach der Vorbereitung der nationalen Dezentralisierungsstrategie im Jahr 

2000. Die Strategie wurde in der engen Zusammenarbeit mit der Weltbank und mit der 

albanischen Niederlassung der Urban Institute entworfen. Auf der albanischen Seite 

wurde der Prozess von einem innerministerialen Ausschuss und einem Task-force aus 

Fachleuten geleitet. Mit der Implementierung wurde das Ministerium der lokalen Ver-

waltung beauftragt. Das Ministerium erhielt auch eine neue Bezeichnung und heißt nun 

– Ministerium für lokale Verwaltung und Dezentralisierung. 

 

Die Hauptelemente der Dezentralisierung wurden auch in der Verfassung des Landes 

eingebaut, und zwar in ihrem sechsten Abschnitt (über die lokale Verwaltung). Der Ver-

fassung ist folgendes zu entnehmen: 

1. Kommunen und Bezirke gelten als die niedrigste Verwaltungseinheit. Der Kreis 

wird als die zweite Verwaltungsebene bestimmt581. 

2.  Die Führung der lokalen Verwaltung wird gewählt und nicht ernannt. Neuwahlen 

müssen in einem Drei-Jahre Rhythmus organisiert werden582. 

3. Zentralinstitutionen können durch entsprechende Gesetze, die Kommunen und Be-

zirke mit der Abwicklung von bestimmten Aufgaben beauftragen. In diesem Fall 

                                                 
580 Das Relief des Landes und die miserable Infrastruktur (Verkehr und Kommunikation) haben zu einer 
sehr hohen Ineffizienz bei der zentralen Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen in Albanien. 
Vgl. dazu auch D. Sewell & Ch. Wallich, 1995. 
581 Die Verfassung der Republik Albanien, §108.  
582 Die Verfassung der Republik Albanien, §109. 
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sorgt der Staatshaushalt für die Sicherstellung der notwendigen finanziellen Mit-

tel583.  

4. Kommunen und Bezirke entscheiden selbstständig (entsprechend der gesetzlichen 

Regelungen) über die Organisation und der Funktionierung ihrer Verwaltung. 

5. Die Region als eine höhere Verwaltungsebene wird von einem Präfekt verwaltet. Er 

wird vom Ministerrat ernannt.  

6. Die Verfassung räumt dem Ministerrat das Recht ein, die lokalen Politiker und an-

dere gewählte Strukturen, bei groben Gesetzesverstösse aufzulösen584.  

 

Das Land ist in 12 Regionen, 35 Kreise (Teile einer Region), 65 Bezirke und 309 

Kommunen unterteilt585. Die Organisation und die Funktionierung dieser subnationalen 

Gebietskörperschaften sind durch das Gesetz Nr. 8652 „Über die Organisation und 

Funktionierung der lokalen Verwaltung“ geregelt. Der Gesetzgeber beabsichtigt hier-

durch eine bessere Gewichtung der Präferenzunterschiede zwischen den verschiedenen 

Verwaltungsebenen, eine geeignete und effiziente Bereitstellung von öffentlichen 

Dienstleistungen sowie eine bessere Abwicklung von anderen Aufgaben in lokaler Ebe-

ne586 zu erreichen. Der Bürgermeister und der Stadtrat (Bezirkrat) sind die wichtigsten 

Organe einer Kommune bzw. eines Bezirks. Sie müssen alle drei Jahren in kommunalen 

Wahlen bestätigt werden. Der Bürgermeister verfügt über große Kompetenzen wenn es 

um die Personalpolitik in der lokalen Verwaltung und in den lokalen öffentlichen Un-

ternehmen geht587. Der Stadtrat (Bezirkrat) entscheidet dagegen über die Fiskalpolitik, 

Erhebung von neuen Gebühren oder Kreditaufnahme588. Der Bürgermeister hat aller-

dings bei vielen Entscheidungen des Rats das Vetorecht und kann die Beschlüsse zur 

erneuten Prüfung zurückverweisen. 

                                                 
583 Die Verfassung der Republik Albanien, §112. 
584 Die Verfassung der Republik Albanien, §114 und §115. 
585 Vgl. Das Ministerium für lokale Verwaltung und Dezentralisierung, 2003. 
586 Das Gesetz Nr. 8652, §3. 
587 Gilt allerdings nicht für die Bestimmung des Lohnniveaus. Das Lohnniveau wird weiterhin zentral 
festgelegt (Verordnung 551, 2002) 
588 Das Gesetz Nr. 8652, §32. 
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19.6.2 Kompetenzen der lokalen Verwaltung bei der öffentlichen Ausgaben 

 

Das Gesetz Nr. 8652 sieht drei Kategorien der Aufgaben für lokale Verwaltungen 

vor589: 

• Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen und Bezirke – In diesem Bereich verfü-

gen lokale Verwaltungen über volle Kompetenzen bei der Planung, Verwaltung und 

Bereitstellung von Leistungen. Sie dürfen auch über eventuelle Investitionen selbst 

entscheiden. Es handelt sich dabei um reine lokale Güter und Dienstleistungen wie 

die Trinkwasserversorgung, Kanalisationsnetz, Müllabfuhr, Verwaltung von Fried-

höfen usw. Dazu zählen auch die Straßenreinigung, Instandhaltung und Beleuch-

tung, die Pflege der Stadtgärten und Parks, das Betreiben des öffentlichen Verkehrs-

netzes, Stadtplanung, Verwaltung des Landes im öffentlichen Besitz, die Organisie-

rung von kulturellen und Sportveranstaltungen sowie die Wartung von Sportanla-

gen, die Verwaltung und die Instandhaltung der städtischen Marktplätze, die Ver-

waltung des Waldbestandes und anderen Bodenschätze im Besitz der Kommunen, 

die Unterstützung der Privatwirtschaft, Veterinärmedizin usw590. 

• Gemeinschaftsaufgaben der Kommunen und Bezirke – Die Zuständigkeit für die 

Bereitstellung von diesen öffentlichen Gütern ist zwischen Kommunen und der zen-

tralen Verwaltung aufgeteilt. Es handelt sich um die voruniversitäre Bildung, primä-

re Gesundheitsvorsorge, sozialen Schutz und Armutsbekämpfung, Umweltschutz, 

und die öffentliche Ordnung. 

• Auftragsangelegenheiten der Kommunen und Bezirke (delegierte Aufgaben) – In 

bestimmten Fällen kann die zentrale Verwaltung die Bereitstellung einer Leistung 

durch die Kommune oder den Bezirk anordnen. Die Entscheidung kann gesetzlich 

geregelt werden und die Durchführung wird obligatorisch, oder sie ist Bestandteil 

der Verhandlungen zwischen den zwei Ebenen. Im ersten Fall muss die Zentrale 

auch die entsprechenden Finanzmittel zu Verfügung stellen. Bei den vereinbarten 

Leistungen können Kommunen oder Bezirke auch eigene Einnahmen verwenden. 

Zu dieser Untergruppe zählen z.B. die Leistungen der Einwohnermeldebehörde, die 

                                                 
589 Das Gesetz Nr. 8652, §10-§12. 
590 Vgl. auch Z. Vokopola, 2003. 
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Ausstellung von Identifikationspapieren und Reisepässe, Feuerschutz, Rettungs-

dienst und andere591. 

 

19.6.3 Einnahmequellen der lokalen Verwaltung 

 

Haushaltsausgaben der Kommunen und Bezirke werden durch drei Einnahmequellen 

finanziert592: 

1. Eigene Einnahmen, 

2. Tax sharing (Verbundssystem) mit dem Staatshaushalt 

3. Pauschal- und Zweckzuweisungen aus dem Staatshaushalt 

 

In der ersten Gruppe gehören lokale Steuern und Gebühren, die Grund- und Gebäude-

steuer (seit 2003 als lokale Gebühr erfasst) und Bußgelder. Die Grund- und Gebäude-

steuer wird in vielen Länder den Kommunen überlassen mit der Begründung, dass: 

• Lokale Verwaltungen den Wert dieses Vermögens leichter schätzen können, 

• Lokale öffentliche Dienstleistungen den Wert des Vermögens erhöhen. Grund und 

Gebäudebesitzer sollen deshalb auch bei der Finanzierung mitmachen. Die Grund- 

und Gebäudesteuer wird also als eine Art zweckgebundener Steuer betrachtet593. 

• Die Steuerbasis sichtbar und schwer zu verstecken ist, was sie zu einer leichten 

Steuer macht. 

• Für den Steuerzahler es relativ kostspielig ist, die Steuer auszuweichen (durch die 

Migration in anderen Kommunen). 

• Wenn die jährliche Steuerschuld in einer einmaligen Zahlung erfolgt, sie das Inter-

esse der Wähler für die Performance der lokalen Politiker stärken kann. Man hofft, 

dadurch eine Erhöhung der Verantwortung der lokalen Bürokratie zu erreichen594. 

 

Trotz der vielen Vorteilen, führen verschiedene Gründe dazu, dass der Beitrag der 

Grund- und Gebäudesteuer für den Haushalt der Kommunen weiterhin unbedeutend 

bleibt. Folgende Gründe sind erwähnungswert: 

                                                 
591 Vgl. Das Ministerium für lokale Verwaltung und Dezentralisierung, 2003. 
592 Das Gesetz Nr. 8652, §15 - §19. 
593 Vgl. auch R. Bird, C. Freud und Ch. Wallich, 1994. 
594 Vgl. auch R. Bird, 1993. 
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• Die Grund- und Gebäudesteuer ist ineffizient. Die erzielten Einnahmen bleiben zu 

gering um die involvierte Verwaltung zu rechtfertigen, 

• Sie ist schwer zu verwalten. Dies gilt vor allem für Entwicklungsländer. Dort ver-

läuft der Handel mit Immobilien meistens auf der Schattenwirtschaft und ist schwer 

zu verfolgen. Zahlungen erfolgen hauptsächlich in Cash. Die lokale Verwaltung 

kann aber beim Fehlen eines Kapitalmarktes, den Wert des Vermögens nur sehr un-

genau schätzen. Die so entstandene Steuerlast kann für einzelne Besitzer überdurch-

schnittlich hoch sein.. 

• Die Verwaltung wird wegen der miserablen Katasterinformationen in Entwicklungs-

ländern (in Albanien auch) zusätzlich erschwert595. In Albanien gab es bisher leider 

keine ernsthafte Bemühungen (einige ausländische Initiativen ausgenommen) zur 

Verbesserung in dieser Hinsicht,  

• Bei einmaligen Zahlungen der Steuerlast, kann die Grund- und Gebäudesteuer eini-

ge Steuerzahler deutlich belasten. Sie ist damit auch politisch unattraktiv, da sie zu 

einer Sensibilisierung der öffentlichen Meinung führen kann596. 

 

Im Rahmen der Steuerreform 2002, wird auch das Gesetz Nr. 8313 vom 1998, 

„Über die Kleingewerbesteuer“ abgeschafft. Er wird durch das Gesetz Nr. 8978, „Über 

die lokale Kleingewerbegebühr“ ersetzt. Damit wird auch diese Einnahmequelle den 

Kommunen und Bezirke überlassen. Dies gilt allerdings nur für die pauschale Gebühr. 

Der Rest der Kleingewerbesteuer von früher (der prozentuale Anteile des Umsatzes, ab 

einer bestimmten Umsatzhöhe), wird jetzt als ein besonderer Abschnitt, der Gewerbe-

steuer hinzugefügt. Darüber hinaus wird durch das neue Gesetz, auch die jährliche Kfz-

Steuer den Kommunen zugeordnet597. 

Für die meisten Gebühren werden nur Orientierungswerte festgelegt. Lokale 

Verwaltungen dürfen dann ihre Werte um +/- 30% modifizieren598. Die Orientierungs-

werte der vorgegeben Gebühren richten sich nach bestimmten Kriterien wie z.B. nach 

Regionen, Art der Aktivität, Qualität des Landbesitzes usw. In einigen bestimmten Be-

reichen dürfen Kommunen allerdings auch neu Gebühren erheben. In diesem Fall ent-

scheiden sie selbst über die Art und Höhe der Gebühr, über die Steuerbasis und eventu-

elle Erleichterungen oder Befreiungen. Lokale Verwaltungen dürfen im Interesse ihrer 

                                                 
595 Vgl. auch V. Tanzi, 2001. 
596 Vgl. auch R. Bahl, 1999. 
597 Das Gesetz 8982, §8, Absatz „dh“. 
598 Das Gesetz 8982, §10, Absatz 3. 
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Kommune oder ihres Bezirks, in bestimmten Bereichen auch kurzfristige Gebühren 

erheben599. Kommunen haben bisher diese Spielräume intensiv ausgenutzt. Die Höhe 

der meisten Gebühren liegt in der Nähe der Obergrenze und neue Gebühren wurden 

auch eingeführt. 

Beim Verbundssystem erhalten lokale Verwaltungen einen Teil der erzielten Ein-

nahmen aus der Einkommen- und Gewerbesteuer600. Es stehen allerdings keine Propor-

tionen fest. Sie werden jährlich durch das Haushaltsgesetz bestimmt. Bei der einfachen 

Gewerbebesteuerung erhalten Kommunen die gesamten Einnahmen. Die Finanzverwal-

tung agiert also nur als Steueragent der Kommunen und Bezirke601. 

Die dritte und wichtigste Einnahmequelle der lokalen Administration sind die 

Blockzuweisungen des Staatshaushaltes. Sie machen auch den wichtigsten Teil des Fi-

nanzausgleichs aus. Manche Ökonomen sehen in der gelungenen Gestaltung des Fi-

nanzausgleichs sogar den entscheidenden Faktor für den Erfolg oder Misserfolg der 

gesamten Dezentralisierungsbemühungen602. Die Notwendigkeit des Finanzausgleichs 

kann wie folgt begründet werden: 

1. Nach dem Effizienzkriterium sollen die meisten Steuern bei der Zentralregierung 

bleiben, die meisten Ausgaben sollen aber im Zuständigkeitsbereich der Kommunen 

übergehen603. Durch den Ausgleich wird dann diese Lücke zwischen den Ausgaben 

und der eigenen Einahmen der Kommunen und Bezirke geschlossen.  

2. Kommunen sind unterschiedlich entwickelt und verfügen daher über eine unter-

schiedliche Steuerkraft. In der Absenz eines Finanzausgleichs, würden die Qualität 

und die Menge der öffentlichen Leistungen von Kommune zur Kommune stark vari-

ieren. Wenn aber die Regierung, in bestimmten Bereichen wie Bildung, Gesundheit 

und soziale Vorsorge, bestimmte Standards einhalten möchte, so muss sie mit Hilfe 

von diesen Zuweisungen, zur Angleichung der Finanzkraft der Kommunen mithel-

fen.  

3. einige lokale Dienstleistungen können unschwer auch von der umliegenden Bevöl-

kerung beansprucht werden. Zuweisungen können dazu beitragen, dass jede Kom-

mune für ihren marginalen Nutzen aus diesen Dienstleistungen, zur Kasse gebeten 

                                                 
599 Das Gesetz 8982, §22. 
600 Das Gesetz 8652, §17. 
601 Das Gesetz Nr. 8979, §4, Absatz 32/6. 
602 Vgl. auch J. Ahmad & R. Bird, 1998. 
603 Über die Vorteile der Zentralregierung bei der Eintreibung von vielen Steuerarten, siehe auch R. Bird 
& F. Vaillancourt, 1999 und E. Grammlich, 1993. 
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wird604. Diese Spillover Effekte kann man aber unmöglich quantifizieren, so dass 

die Höhe der Zuweisungen pauschal bestimmt werden muss. 

4. Durch die Dezentralisierung erhalten lokale Politiker die Möglichkeit, Entwick-

lungspolitiken, selbstständig zu entwerfen und zu implementieren. Der lokale Politi-

ker wird daher nicht immer die gleichen Ziele verfolgen wollen, wie die zentrale 

Regierung. In solchen Fällen kann die Zentrale versuchen, mit Hilfe der Zuweisun-

gen, die Strategien der lokalen Politiker zu beeinflussen605. 

 

Für die erste Argumentation ist die Unterscheidung zwischen Pauschal- und Zweckzu-

weisungen irrelevant. Andere drei sprechen eher für die Anwendung von zweckgebun-

denen Zuweisungen. Trotzdem dominieren in den meisten Länder die Pauschalzuwei-

sungen. So verhält es sich auch in Albanien.  

Die Entscheidung über die Höhe der Haushaltsmittel, die an Kommunen, Bezirke 

und Regionen verteilt werden soll, wird jedes Jahr ad-hoc getroffen. Die Verteilung 

zwischen den Kommunen erfolgt dann nach einer vorher ausgearbeiteten Formel. Mit 

dieser Formel, versucht der Gesetzgeber, auf den Finanzbedarf jeder Kommune oder 

Bezirk (für die Pflicht- und Gemeinschaftsaufgaben) einzugehen. Des Weiteren wird 

eine Angleichung der Finanzkraft der Kommunen und Bezirke angestrebt. Nach der 

Formel werden die Mittel zunächst in drei Gruppen geteilt: 87 % für die Kommunen 

und Bezirke, 10% für Kreise und 3% für Reserven. Die Verteilung innerhalb der Kom-

munen und Bezirke erfolgt dann nach anderen Kriterien: 

• 62,5 % nach der Bewohnerzahl, 

• 4,0 % nach der Größe (Fläche) der Kommune (davon profitieren nur 

Kommunen) 

• 30,0 % als Proxy für öffentliche Dienstleistungen der Bezirke. Dahinter 

steckt die Begründung, dass Bezirke mehr Leistungen anbieten müssen. 

• 3,5 % fixer Anteil (jede Kommune oder Bezirk erhält den gleichen Anteil. 

Für große Bezirke oder Kommunen ist dies eine irrelevante Einnahmequel-

le, für die Kleinen kann dies bis zu 20% der Transfers bedeuten. 

 

                                                 
604 In diesem Fall müsste der Transfer oder die Subvention, den von anderen Kommunen konsumierten 
Anteil der lokalen Dienstleistungen vollständig decken. Diese Spillover Effekte kann man aber unmöglich 
quantifizieren, so dass die Höhe der Zuweisungen pauschal bestimmt werden muss. Vgl. auch A. Shah, 
2002 und E. Grammlich, 1993. 
605 Gilt für Zweckzuweisungen. Vgl. auch R. Bird, C. Freud und Ch. Wallich, 1994. 

 280



Durch diese Formel werden allerdings nur 80% der Mittel verteilt. Die restlichen 20% 

werden für die Angleichung der Finanzkraft der Kommunen und Bezirke verwendet606. 

Die Finanzkraft wird dabei aufgrund der Prokopfeinnahmen der einzelnen Gebietskör-

perschaft aus der Kleingewerbegebühr, der vereinfachten Kleingewerbesteuer und der 

Kraftfahrzeugsteuer berechnet. Später sollen auch die Einnahmen aus der Grund- und 

Gebäudesteuer mitberechnet werden. Kommunen mit Einnahmen unter dem Landes-

durchschnitt erhalten 35% der Differenz in Form von Transfers. 

 Die lokale Verwaltung kann frei über die Verwendung von Pauschalzuweisun-

gen entscheiden607. Das gilt nicht für Zweckzuweisungen. Sie werden nur bei der Fi-

nanzierung von Auftragsangelegenheiten angewandt. In Albanien war bis 2002 die fi-

nanzielle Abhängigkeit der lokalen Verwaltung sehr hoch. So lag 2001 der Anteil der 

Zuweisungen an die Ausgaben der Kommunen und Bezirke beim ungefähr 95%608. Die 

Steuerreform von 2002 wird dieses Bild deutlich verändern. Es ist allerdings noch zu 

früh um etwas über die genauen Auswirkungen der Reform sagen zu können. Eine wei-

tere kleine Verbesserung ist von der dauernden Ausnutzung der Freiheiten bei der Erhe-

bung von neuen Gebühren zu erwarten. Zu erwähnen ist auch die signifikante Vereinfa-

chung des Gebührenssystems nach der Steuerreform von 2002. Dies ist angesichts der 

unübersehbaren Defizite der lokalen Administration, ein Schritt in der richtigen Rich-

tung gewesen. 

 

19.7 Bisherige Erfahrungen  
 

Die nationale Dezentralisierungsstrategie aus dem Jahr 1999 dient als Aus-

gangspunkt für die Durchführung des gesamten Prozesses. Sie wurde gemeinsam mit 

den Experten der Weltbank ausgearbeitet. Das Ministerium für lokale Verwaltung und 

Dezentralisierung wurde mit der Durchführung beauftragt und die ständige Überwa-

chung übernahm eine Expertengruppe innerhalb des innerministerialen Ausschusses. 

Um die hohe Priorität der Dezentralisierung zu unterstreichen, wird der innenministeria-

le Ausschuss direkt vom Premierminister geleitet. Ernsthafte Bemühungen werden al-

lerdings erst ab 2000 bemerkbar. Seitdem wurde auch eine Reihe von Gesetzen verab-

                                                 
606 Vgl. auch A. Hoxha, 2002. 
607 Vgl. Z. Vokopola, 2003. 
608 Vgl. Urban Institute & Institute for Contemporary Studies, 2002. 
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schiedet, um die Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften neu zu definieren609. 

Bei dem Versuch, vieles innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen, sind der Regierung 

leider einige Fehler unterlaufen. So haben Kommunen und Bezirke manchmal die 

Kompetenzen bei der Bereitstellung von bestimmten öffentlichen Leistungen erhalten, 

die notwendigen Gesetzesänderungen sind aber ausgeblieben. In anderen Bereichen 

wurde wiederum die gesetzliche Übertragung der Kompetenzen abgeschlossen, in der 

Praxis lässt die Übertragung aber auf sich warten. Besonders problematisch gestaltet 

sich die Neudefinierung der Beziehungen zwischen der offiziellen in Zentralinstitutio-

nen und der Beschäftigten in früheren Zweigstellen (jetzt Teil der lokalen Verwaltung).  

Sowohl die Entwurfer der Strategie als auch die Implementierungsgruppe haben 

von Anfang an befürchtet, dass die institutionelle Schwäche der niedrigen Gebietskör-

perschaften es stark erschweren wird, die von der Dezentralisierung zu erwartenden 

Vorteile voll auszuschöpfen. Aus diesem Grund haben Weltbank und andere internatio-

nalen Organisationen (USAID und andere) sofort mit der intensiven Weiterbildung der 

lokalen Verwaltung begonnen. Trotz der erzielten Ergebnisse dieser Ausbildungsmaß-

nahmen sieht das Ministerium für lokale Verwaltung und Dezentralisierung bei der in-

stitutionellen Schwäche der Kommunen und Bezirke weiterhin das Haupthindernis für 

eine erfolgreiche Übertragung der Kompetenzen610.  

Die volle und erfolgreiche Umsetzung der Dezentralisierung ist ein langwieriger 

Prozess, vor allem in Ländern wie Albanien, die Jahrelang keine Erfahrungen mit funk-

tionsfähigen lokalen Institutionen vorweisen können. Es ist daher viel zu früh um über 

den Ausgang der Reformen etwas Sinnvolles sagen zu können. Die Überwachung wird 

wegen der mangelnden Transparenz bei den lokalen Institutionen spürbar erschwert. Sie 

ist aber nicht nur der fehlenden Bereitschaft der lokalen Bürokraten zuzuschreiben. Bei 

der Vorbereitung der Strategie hat man einfach zu wenig über die Entwicklung von 

Kommunikationsmechanismen nachgedacht. Bisher wurde in Albanien keine brauchba-

re Untersuchung oder Umfrage über die Wirkungen der Dezentralisierung bei der Quali-

tät, Quantität und Zusammensetzung der öffentlichen Leistungen, durchgeführt. Es gab 

zwar vereinzelt Umfragen für bestimmte Bereiche, für ernsthafte Analysen reicht das 

aber nicht aus. In den letzten Jahren wird oft von Qualitätseinbussen in einigen wichti-

gen Bereichen wie Bildung, ambulante Gesundheitsvorsorge oder soziale Unterstüt-

zung, berichtet. Das ist aber nicht unbedingt eine Folge der Dezentralisierung gewesen. 

                                                 
609 Für eine komplette Auflistung aller Gesetze aus diesem Bereich siehe auch das Ministerium für Lokale 
Verwaltung und Dezentralisierung, 2003. 
610 Vgl. auch das Ministerium für Lokale Verwaltung und Dezentralisierung, 2003. 
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Gerade in diesen Bereichen hat die Gesetzgebung zu wenig für eine klare Kompetenz-

verteilung zwischen der Zentrale und der lokalen Verwaltungen, getan. Weitere Fakto-

ren wie ständige Migrationen der Bevölkerung, die inhärente politische Instabilität und 

die hohe Korruption haben auch dazu beigetragen. 

Bis zur Steuerreform 2002 waren Kommunen und Bezirke stark von den Zuwei-

sungen aus dem Staatshaushalt abhängig. Die lokale Verwaltung hatte nur bei 5% seiner 

Ausgaben volle Entscheidungskompetenz. In diesem Fall wäre es vielleicht verkehrt, 

überhaupt von einer Dezentralisierung zu sprechen Es handelt sich stattdessen um eine 

Delegierung der Zuständigkeit für die Bereitstellung von bestimmten öffentlichen Lei-

stungen. Die Situation hat sich nach 2002 einigermaßen verbessert (die Kleingewerbe-

gebühr und die Kfz-Steuer wurden den Kommunen und Bezirke zugeordnet). Allerdings 

wird diese Veränderung die Machtverhältnisse nicht umkehren können. Das Volumen 

der Zuweisungen wird jedes Jahr neu bestimmt611. Es handelt sich aber um den wichtig-

sten Posten auf der Einnahmeseite der kommunalen Haushalte. In einer solchen Situati-

on verfügen Kommunen und Bezirke über keine Spielräume für eine vernünftige mittel-

fristige Ausgabenplanung.  

 Einige Opponenten der Dezentralisierung in Entwicklungsländern befürchten 

unter anderem die positive Korrelation zwischen Dezentralisierung und der Korruption. 

Der Rechnungshof berichtet von zahlreichen Gesetzesübertretungen seitens der lokalen 

Politiker. Die Bürgermeister der Kommunen und Bezirke sind in erster Linie damit ge-

meint. So verletzen sie oft die Verordnungen des Ministerrats, zum Beispiel beim Ver-

kauf des öffentlichen Eigentums (Baugrundstücke)612. Es ist allerdings schwer zu beur-

teilen, inwieweit es dabei um einen Missbrauch von Kompetenzen handelt. Es kann 

durchaus sein, dass die neuen Politiker mit der neuen Gesetzgebung immer noch nicht 

vertraut geworden sind (learning-by-doing). Es wäre außerdem falsch, die Korruption in 

Albanien als eine Folge der Dezentralisierung zu sehen. Korruption hatte schon vor 

2000 bedrohliche Ausmaße erreicht. Schließlich berichtet der Rechnungshof auch von 

vielen Missbrauchsfällen innerhalb der Zentralinstitutionen. Auch hier gilt die frühere 

Behauptung, dass es immer noch zu früh für irgendwelche Schlussfolgerungen ist. 

Zum Schluss soll auch die Rolle der NGO-s und der internationalen Gemein-

schaft kurz erwähnt werden. Sie haben bis jetzt eine kontinuierliche wertvolle Arbeit bei 

                                                 
611 Das Gesetz Nr. 8652, §17, Absatz 2. 
612 Manche Bürgermeister haben auch dann Gründstücke verkauft, wenn dies vom Ministerrat ausdrück-
lich verboten war. Oder sie haben die Grundstücke zu niedrigeren Preisen verkauft (der Verkaufspreis 
wird vom Ministerrat festgelegt). Vgl. auch der Rechnungshof, Bulletin Nr 4/2002.  
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der Weiterbildung der lokalen Bürokratie geleistet. Die internationale Gemeinschaft hat 

durch verschiedene Investitionsprojekte in der öffentlichen Infrastruktur sehr viel zur 

Verbesserung der Qualität bei einigen Dienstleistungen beigetragen. Das gilt vor allem 

für die Trinkwasserversorgung, Kanalisation, Müllabfuhr und Schulrenovierungen. Die 

meisten dieser Aktivitäten haben allerdings regionalen Charakter. Dies kann die Koor-

dinierungsmaßnahmen des Ministeriums für lokale Verwaltung und Dezentralisierung 

deutlich erschweren, und bei bestimmten öffentlichen Leistungen, zu großen Qualitäts-

unterschieden zwischen den einzelnen Kommunen führen.  

 

19.8 Ausblick 
 

Dezentralisierung bedeutet eine Schwächung der Kompetenzen der zentralen In-

stitutionen. Wenn der Staatsapparat weiterhin die Kontrolle über die Verteilung der 

Staatsausgaben erhalten möchte, kann er die Dezentralisierungsbemühungen sabotieren. 

In Albanien wird aber die Dezentralisierung auch von den Ministern begrüßt, von denen 

man eigentlich eher Widerstand erwarten sollte. Dies lässt an die Ehrlichkeit dieser Un-

terstützung zweifeln. Für manche spiegelt sie eher das opportune Verhalten der albani-

schen Regierung wieder, in der Hoffnung, die Höhe der ausländischen finanziellen Un-

terstützungen dadurch zu maximieren. 

Experten sind über die Beziehung zwischen Dezentralisierung und der Wirt-

schaftsentwicklung nicht einig. Einige, einschließlich der Weltbankexperten, sind davon 

überzeugt, dass Dezentralisierung das Wirtschaftswachstum positiv beeinflussen kann. 

Andere glauben an die umgekehrte Wirkung. Ihrer Meinung nach, kann nur die wirt-

schaftliche Entwicklung die nötigen Bedingungen für eine Kompetenzerhöhung der 

lokalen Bürokratie schaffen. Dezentralisierung ist also erst nach einer Stärkung der lo-

kalen Verwaltung attraktiv. Dagegen spielen eventuelle Präferenzunterschiede nur dann 

eine wichtige Rolle, wenn es der Regierung gelungen ist, die Bevölkerung mit den ele-

mentaren Dienstleistungen ausreichend zu versorgen. Aus diesem Blickwinkel ist der 

Dezentralisierungsdruck der Weltbank auf einige Entwicklungsländer nur negativ zu 

bewerten.  

Albanien befindet sich immer noch in der Phase der Konsolidierung ihres Steu-

ersystems. Änderungen bei den Steuergesetzen sind an der Tagesordnung vieler Parla-

mentssitzungen. Die Reform des Steuersystems wird also erst in einigen Jahren abge-
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schlossen sein. Sie wird aber zusätzlich erschwert, wenn jetzt einige Steuerarten plötz-

lich den Kommunen und Bezirke gehören sollen613. 

 Albanien hatte kurz vor Beginn der Dezentralisierung, eine lokale Verwaltung 

mit inhärenten Organisationsschwächen und mit großen Defiziten an Humankapital. 

Diese institutionelle Schwäche in der lokalen Verwaltung, die unvollendete Steuerre-

form in der zentralen Ebene, die schwache Gesetzgebung, starke Abhängigkeit des Lan-

des von den finanziellen Unterstützungen aus dem Ausland und die schnelle Verbrei-

tung der Korruption, haben alle zu einer chaotischen Entwicklung des Dezentralisie-

rungsprozesses beigetragen. Alles wird nach dem Prinzip „learning-by-doing“ gemacht. 

Wenn die Behauptung, Dezentralisierung sei in sich weder schlecht noch gut, weil alles 

von der Gestaltung abhängig sei, Recht behalten sollte, dann lassen die bisherigen Ent-

wicklungen in Albanien wenig Platz für Optimismus. 

 

 

                                                 
613 Ähnliche Schwierigkeiten wurden auch in vielen anderen Entwicklungsländern beobachtet, vor allem 
in Länder mit zahlreichen subnationalen Regierungen (Brasilien, Indien, Argentinien). Vgl. auch V. Tan-
zi, 2001. 
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20 Die Zunahme der Korruption und bisherige Bemühungen um ihre 
Bekämpfung 

 

20.1 Einführung 
 

Die Korruption wurde bereits in der Antike, als ein Phänomen wahrgenommen, 

dass die Arbeit der öffentlichen Verwaltung untergräbt und die Staatskasse angreift. 

Seitdem wurde die Zahl der als korrupt bezeichnenden Praktiken stark erweitert. Die 

ständig wachsende Zahl der korrupten Aktivitäten erschert deutlich die Einigung der 

Experten wenn es um die Definierung des Begriffs Korruption geht. Was für eine Kul-

tur oder eine Region als strafbar gehandhabt wird, mag in einer anderen als Ausdruck 

der Anerkennung empfunden werden. Eine annährend für alle akzeptable Definierung 

wäre die Betrachtung der Korruption als ein Missbrauch des öffentlichen Amtes zum 

privaten Nutzen oder Vorteil614. Die Definition gilt sowohl für die so genannten „große 

Korruption“, an dem nur hohe Staatbeamte und Führungspolitiker involviert werden, als 

auch für die „kleine Korruption“ der von kleinen Beamten praktiziert wird.  

Experten sind allerdings nicht einig wenn es um die Beziehung zwischen Kor-

ruption und dem Tempo der Wirtschaftsentwicklung, der Ressourcenallokation, oder 

dem Lebensstandard der Bevölkerung geht. Die meisten sehen die Korruption als ein 

ernstzunehmendes Hindernis für das Wachstum des Nationaleinkommens. Es gibt aber 

eine kleine Zahl von Experten, die davon überzeugt sind, dass unter bestimmten Vor-

aussetzungen, Korruption sogar wachstumsfördernd wirken kann. Damit werden wir 

uns im zweiten Teil dieses Kapitels eingehend beschäftigen. 

In den letzten Jahren ist ein wachsender Druck zur Korruptionsbekämpfung sei-

tens der internationalen Institutionen, zu beobachten. Der Druck ist vor allem gegen 

Entwicklungsländer ausgerichtet, weil sie sich intensiv um ausländische Finanzhilfen 

und um einen Schuldenerlass bemühen. Seit 1997 wird auch Albanien ständig mit die-

sem Druck konfrontiert. Korruption ist ein zentrales Thema immer wenn es um die Ab-

sorption von ausländischen Grants oder günstigen Krediten geht. Korruption wird auch 

als ein ernsthaftes Hindernis bei den Integrationsbemühungen des Landes bewertet. Der 

                                                 
614 Vgl. auch Ch. W. Gray und D. Kaufman, 1998. 
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Westen verlangt entscheidende Schritte zur Bekämpfung der korrupten Beamten und 

Politiker, und zeigt sich gleichzeitig bereit diesen Kampf finanziell und technisch zu 

unterstützen. Zugleich haben internationale Institutionen, allen voran IMF und die 

Weltbank, seit Jahren damit begonnen, ihre finanziellen Unterstützungen, an greifbare 

Erfolge bei der Korruptionsbekämpfung zu knüpfen. Unter diesen druck geraten, hat 

auch die albanische Regierung ihren Kampf aufgenommen. Die Bekämpfung wurde 

institutionalisiert, es wurden spezialisierte Antikorruptionseinheiten innerhalb der 

Staatsanwalt und des Innenministeriums gebildet. Die Regierung hatte zwar bis jetzt 

keinen ernsthaften Erfolg zu vermelden, die weitere Aufnahme von ausländischen kon-

ditionellen Krediten hat sie allerdings sichern können. Auch wenn der Westen sein Un-

mut über die mangelnde Bereitschaft des Landes sehr deutlich geäußert hat. Dies mag 

merkwürdig erscheinen, hat aber auch bei vielen anderen Ländern seine Gültigkeit. 

Manche Umfragen weisen auf den rhetorischen Charakter solcher Äußerungen der in-

ternationalen Organisationen hin. Bei der Entscheidung pro oder contra einer Unterstüt-

zung würden andere Faktoren eine dominante Rolle spielen615, so dass korrupte Länder 

trotzdem an das Geld kommen. 

In diesem Kapitel werden wir wie folgt vorgehen. Zunächst werden Formen, Ur-

sachen und mögliche Wirkungen der Korruption erörtert. Dann werden die Haupt-

merkmale der Korruption in Albanien dargestellt und die bisherigen Antikorruptions-

maßnahmen der albanischen Regierung präsentiert. Zum Schluss werden wir uns um 

eine Bewertung dieser Maßnahmen bemühen, und eine alternative Gestaltung der Stra-

tegie anbieten. 

                                                 
615 Wichtiger sind dabei andere Faktoren wie Armutsquote, eventuelle internationale Koalitionen, Einfüh-
rung eines demokratischen Systems usw. Bei bilateralen Unterstützungen spielen strategische Interessen 
der Geldgeber sowie traditionelle Bindungen eine wichtige Rolle. Westeuropäische Länder unterstützen 
zum Beispiel lieber ihre frühere Kolonien. Vgl. auch A. Alesina und B. Weder, 2002. 
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20.2 Formen, Ursachen und Wirkungen der Korruption 
 

20.2.1 Erscheinungsformen 

 

Die Liste der als korrupt eingestuften Praktiken ist sehr lang616. Die Häufigsten 

Erscheinungsformen der korrupten Aktivitäten sind: das erzwingen von Bestechungs-

zahlungen oder von prozentualen Beteiligungen an öffentlichen Aufträgen, Klientelis-

mus und Vetternwirtschaft, der Missbrauch von öffentlichen Geldern und vieles mehr. 

Kabinettsmitglieder und andere Führungsbeamte können ihre Entscheidungen an be-

stimmte Interessengruppen verkaufen. Sie können zum Beispiel die Lizenz für die Aus-

übung einer restriktiv gehandelten Aktivität verkaufen, zur Privatisierung freigegebene 

Objekte und Unternehmen, an bestimmte Personen weit unter Wert anbieten, die Ver-

träge mit privaten Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen manipulieren. Für ihre 

Dienste erhalten sie Schmiergelder oder erkaufen dadurch die finanzielle Unterstützung 

ihrer Partei. Schmierzahlungen können in Cash erfolgen (meistens in Konten ausländi-

scher Banken) oder aber in Form von Gegenleistungen (die Kinder bekommen zum 

Beispiel die Möglichkeit in einer renommierten ausländischen Universität zu studieren). 

Der Richter kann sein gerichtliches Urteil verkaufen und Kriminelle freilassen, andere 

beamte können vertrauliche Informationen aus der Aktivität der Unternehmen an die 

Konkurrenz verkaufen. Der Steuerinspektor oder der Zollbeamte kann die Steuerschuld 

von der Höhe der gezahlten Bestechungsgelder abhängig machen. Und der kleine Be-

amte kann selbst bei der Erledigung von normalen Aufgaben (Ausstellung von Reisedo-

kumenten, Führerscheine, unterschiedliche Urkunden) eine symbolische Zahlung ver-

langen. Der Verkehrspolizist kann den Autofahrer mit hohen Bußgelder für erfundene 

Unregelmäßigkeiten drohen, um so die Notwendigkeit von „Geldgeschenken“ zu signa-

lisieren. Der Arzt kann künstliche Verzögerungen und Medikamentenmangel vortäu-

schen und so eine Zusatzzahlung erzwingen und vieles, vieles mehr. 

Nach der Intensität kann die Korruption entweder sporadische oder aber endemi-

sche Ausmaße erreichen617. Im ersten Fall ist es nicht so schwer korrupte Beamte zu 

entdecken und zu bestrafen. Die Kosten der Korruptionsannahme (bei eventueller Auf-
                                                 
616 Über alternative Formen der Korruption siehe auch J. Pope, 2000. 
617 Vgl. auch R. Klitgaard, 2000. Er verwendet die Begriffe „normale“ (kontrollierbare) und „vernichten-
de“ (subverting) Korruption.  
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deckung) sind daher sehr hoch. Das macht die Korruption zu einer unrentablen Aktivität 

und senkt die Korruptionsanreize deutlich. Diese Situation ist eher in entwickelten In-

dustrieländern zu treffen. Dort hat sie in der Regel ein Gleichgewicht bei niedriger Kor-

ruption eingestellt. Im zweiten Fall breitet sich die Korruption in allen Bereichen des 

öffentlichen Lebens aus. Von dem kleinen Beamten bis hin zum Kabinettsmitglieder 

treffen wir korrupte Mitarbeiter. Das Risiko, entdeckt und verurteilt zu werden, ist somit 

minimal, die Chancen aber sehr lukrativ. Der ehrliche Beamte wird zu einer Zufallser-

scheinung, und er muss ständig mit der Angst leben, seinen Arbeitsplatz zu verlieren618. 

Die Institutionen gewöhnen sich langsam an das neue Umfeld und das Land gerät so in 

einem Teufelskreis (vicious circle)619. Die Korruption ernährt sich von sich selbst. Der 

ehrliche Beamte verliert jeden Anreiz, einer kleinen Minderheit zu gehören, wenn er 

merkt dass selbst Abteilungsleiter und andere Führungsmanager im schmutzigen Was-

ser schwimmen620. Die Bekämpfung der Korruption wird in diesem Fall fast aussichts-

los, und das Land landet in einem Gleichgewicht der mit sehr hoher Korruption koexi-

stiert.  

Zum Schluss dieses Unterkapitels soll auch zwischen der zentralisierten und de-

zentralen Korruption unterschieden werden. Bei der zentralisierten Korruption (in Län-

dern mit Diktatur zu treffen) wird nur die Korruption der Führungselite geduldet. Im 

zweiten Fall (eher in Ländern mit demokratischen Systemen und einem niedrigen Pro-

kopfeinkommen) niestet sich die Korruption auch in niedrigeren Verwaltungsstufen mit 

Entscheidungsautorität ein. 

 

20.2.2 Mögliche Ursachen der Korruption 

 

Der Anreiz, Bestechungsgelder zu fordern oder anzubieten, wird meistens unter der 

gleichzeitigen Wirkung von mehreren Einflussfaktoren verstärkt. Betrachten wir als 

Beispiel die Privatisierung des Gesellschaftseigentums der sozialistischen Länder. Der 

involvierte Staatsbeamte könnte unter folgenden Bedingungen operieren:  

• Er verfügt über große Entscheidungsspielräumen, 

• Er darf von Fall zu Fall zwischen mehreren Privatisierungsmethoden wählen, 

                                                 
618 Korrupte Beamte können sich zusammenschließen und den ehrlichen Mitarbeiter der Korruption be-
zichtigen, um ihn loszuwerden.  
619 Vgl. auch P. Mauro, 1998. 
620 Vgl. auch Worldbank PREM, 1997. 
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• Für seine Entscheidungen wird er nicht zur Verantwortung gezogen  

• Er unterhält gute Beziehung zu den führenden Politiker, 

• Das ihm gezahlte Lohn ist nicht hoch genug um ihm und seiner Familie ein sorglo-

ses Leben zu ermöglichen, 

• Es gibt genügend Individuen die sich durch Machenschaften bei der Privatisierung 

bereichern wollen. 

 

Folgende Faktoren können also unter anderen die Entstehung oder die Ausweitung der 

Korruption begünstigen: 

1. Erhebliche Entscheidungskompetenzen erhöhen die Abhängigkeit der Bürger von 

einem einzigen beamten. Wenn diese Entscheidungskompetenz von mangelnder 

Transparenz und Verantwortung begleitet wird, dann ist die Entstehung der Korrup-

tion sehr wahrscheinlich, 

2. Die Einmischung des Staates in das Wirtschaftsleben ist positiv mit der Korruption 

korreliert. Die Einmischung kann unterschiedliche Formen annehmen. Der Staat 

kann zum Beispiel in bestimmten Bereichen (Außenhandel, Handel mit Mineralien 

und Rohstoffen) durch Quoten oder Lizenzeinführungen für zusätzliche Marktzu-

trittsbarrieren sorgen. Wenn derjenige der diese Lizenz erhalten soll, dadurch über-

durchschnittliche Gewinne verspricht, ist er motiviert, hohe Bestechungsgelder für 

den Erhalt der Lizenz anzubieten. Oder Lizenzen werden an Bekannte oder der Par-

tei nahe stehenden Personen vergeben. Der Staat kann auch für eine unübersichtli-

che Gesetzgebung sorgen und so das Verfahren der Bearbeitung von Formalitäten 

künstlich komplizieren621. Dadurch steigen die Kosten der Unternehmen, und sie 

sehen sich gezwungen, durch die Zahlung von Korruptionsgeld, die Dauer ihres 

Verfahrens zu kürzen. Man spricht von der Korruption als „speed money“. Oft wer-

den bestimmte Gesetze (manche Gesetze über den Umweltschutz) nur verabschie-

det, damit betroffene Unternehmen durch Korruption versuchen, die gesetzlichen 

Regelungen auszuweichen. Aus diesem Blickwinkel, würde jede Liberalisierungs-

maßnahme zur Reduzierung von Missbrauchsmöglichkeiten beitragen, 

3. Mangelnde Transparenz bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. In diesem Fall 

wird oft die Verteilung von öffentlichen Geldern nicht von dem angebotenen Preis 

sonder von der Höhe der Bestechung determiniert. Der Beamte, der Entscheidungs-

                                                 
621 Das Timing der Gesetzesänderungen kann auch für Korruptionszwecke missbraucht werden. Die Re-
gierung kann zum Beispiel geplante Änderungen im Zollgesetz verschieben, und so bestimmte zahlungs-
willige Gruppen zu privilegieren. 
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kompetenz bei der Verteilung von Aufträgen hat, kann auch selbst einer privaten 

Aktivität nachgehen, und so die Aufträge zu günstigen Konditionen an sich selbst 

(oder seine Freunde und Verwandte) vergeben. Der Spielraum für Bestechung ist 

vor allem bei der Vergabe von Investitionsprojekten sehr beachtlich. In diesem Fall 

werden involvierte Politiker versuchen die Ausgabenposten der Investitionen im 

Staatshaushalt zu erhöhen (zulasten von solchen öffentlichen Leistungen wie Bil-

dung, bei denen es schwieriger ist, hohe Korruptionsgelder zu erzwingen). Da dass 

Risiko entdeckt zu werden mit der Zahl der involvierten Unternehmen positiv korre-

liert ist, würden dann die Politiker verstärkt große Investitionsprojekte vorziehen622. 

Bei solchen Projekten geht es um hohe Bestechungssummen und der Beamte (oder 

der involvierte Politiker) muss mit weniger Unternehmen verhandeln, womit die 

Kosten der Korruption zurückgehen. 

4. eventuelle Rationierungsmaßnahmen bei der Kreditvergabe sind auch eine Quelle 

der Korruptionspraktiken. Involvierte Staatsbeamte können versuchen die Subven-

tionierung von bestimmten Wirtschaftsaktivitäten mit günstigen Krediten durchzu-

setzen, und so den Nährboden für Korruption schaffen. 

5. Niedrige Löhne im öffentlichen Sektor können auch die Korruption ernähren, zu-

mindest bei den weniger qualifizierten Beamten. Der niedrige Lohnt zwingt den Be-

amten, alternative ergänzende Einnahmenquellen zu suchen, um eine solide Versor-

gung der Familie zu gewährleisten. Sie werden dann auch für die Erledigung von 

elementaren Aufgaben (Reisedokumenten, Urkundenausstellung, Zuteilung eines 

Telefonanschlusses, Laboranalysen usw) eine Extrazahlung verlangen.  

6. Die ausländische Entwicklungshilfe kann auch zur Florierung der Korruption bei-

tragen. Die kurzfristige Erhöhung der Finanzmittel in ihrer Zuständigkeit, kann von 

manchen Bürokraten als Anreiz für zusätzliche persönliche Bereicherung gesehen 

werden623. Sie kann auch die Konkurrenz zwischen den korrupten Ministerien für 

den Erhalt eines größeren Stuck des Kuchens, verschärfen. In diesem Fall, wird die 

ausländische Unterstützung nicht die bedürftigen erreichen können. Stattdessen en-

det sie in sinnlosen öffentlichen Projekten.  

                                                 
622 Bei Investitionsprojekten des Staatshaushalts werden Anbieter von Bestechungsgeldern in der Regel 
nicht benachteiligt. Falls der Anbieter damit rechnet, den Zuschlag zu bekommen, dann kann er von vor-
ne rein einen höheren Preis anbieten. Oder der Preis wird ex-post modifiziert. Eine andere Möglichkeit, 
wäre das Versprechen des Beamten, die Qualität der Investition nur oberflächlich zu überprüfen, womit 
der Anbieter die gezahlten Gelder durch niedrigere Herstellungsqualität kompensiert. In jedem Fall, ist 
der Steuerzahler der eigentliche Zahler von Korruptionsgeldern. Vgl. auch V. Tanzi and H. Davoodi, 
1998. 
623 Über Wirkungen der ausländischen Entwicklungshilfe siehe auch A. Alesina und B. Weder, 2002 
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20.2.3 Wirkungen der Korruption 

 

Für die politische Elite der meisten Entwicklungsländer gilt Korruption als eine der 

wichtigsten Hindernisse für ein gesundes Wachstum der Volkswirtschaft und für eine 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Es gibt allerdings eine Gruppe von Exper-

ten, die diese Besorgnis der Politiker für unbegründet erklären wollen. Sie glauben näm-

lich, dass unter bestimmten Voraussetzungen, Korruption sogar effizienzfördernd wir-

ken kann. Korruption ist ihrer Meinung nach, dann hilfreich, wenn administrative Pro-

zeduren sehr kompliziert ausgestaltet sind. Das offerieren von Bestechungsgeldern kann 

diese unnötige bürokratischen Formalitäten verkürzen (speed money). Der Zeitaufwand 

wird dadurch verringert624.  

Die zweite Argumentation zugunsten von Korruption liegt in der Überzeugung, dass 

sie zur effizienten Allokation bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder bei Inve-

stitionsprojekten, beitragen kann. Wenn die Höhe der Bestechung über den Erhalt eines 

öffentlichen Auftrags entscheidend ist, und wenn der effizienteste Produzent auch die 

höchste Bestechung anbieten kann, dann wird der öffentliche Auftrag an den effiziente-

sten Hersteller vergeben. Diese Begründung ist allerdings lückenhaft625. Als nächstes 

sollen einige negative Wirkungen der Korruption aufgelistet werden. Die Zahlung von 

Korruptionsgeldern erhöht die Transaktionskosten eines Unternehmens. Dadurch wird 

der Übergang zur Schattenwirtschaft attraktiver gemacht. Die Reduzierung der formalen 

Wirtschaft reduziert zugleich auch die Steuerbasis und kann so die Bereitstellung eini-

ger wichtiger öffentlicher Dienstleistungen gefährden626. Wenn die Eröffnung einer 

Wirtschaftaktivität oder die Patentierung einer Innovation nur durch Bestechung mög-

lich ist, kann dies von den Interessenten als eine Art Produktions- oder Innovationssteu-

                                                 
624 Diese Argumentation ist haltlos weil sie drei wichtige Elemente unbeachtet lässt. Diese Verfahrens-
verzögerungen werden auch deshalb praktiziert, damit die andere Seite motiviert wird, den Beamten zu 
bestechen. Die Bestechung kann zwar die Bearbeitung von Anträgen beschleunigen, gleichzeitig erhöht 
sie aber anderswo die Kosten. Der Antragsteller muss erst den Beamten herausfinden der bestechlich ist, 
er muss die „Kontaktmethode“ aussuchen die die höchste Diskretion sichert, und er muss auch das Risiko 
der Nichteinhaltung der Vereinbarung seitens des Beamten einkalkulieren (solche Vereinbarungen genie-
ßen keinen Rechtsschutz). 
625 Nicht immer ist die Höhe der Bestehung für den Erhalt eines Auftrags ausschlaggebend. Familiäre 
Beziehungen können zum Beispiel auch eine Rolle spielen. Und nicht immer sollen öffentliche Gelder an 
dem effizientesten Fließen. Öffentliche Ausgaben sollen oft an Bedürftige und nicht an effiziente gezahlt 
werden. Dies gilt zum Beispiel bei der öffentlichen Subventionierung des Wohnungsbaus. Vielmehr wird 
der Produzent versuchen, seine an korrupte Beamte gezahlten Gelder, durch niedrige Qualität des bereit-
gestellten Gutes auszugleichen.    
626 Über die negativen Wirkungen der Korruption vgl. auch Ch. W. Gray und D. Kaufman, 1998. 
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er betrachtet werden, und sie würden von neuen Projekten absehen. Talentierte Indivi-

duen würden lieber in Bereichen arbeiten, in denen Rent-seeking besonders präsent 

ist627. Der korrupte Beamte weiß dass bei öffentlichen Investitionsprojekten die Korrup-

tion leichter und lukrativer ist. Er würde daher versuchen, einen größeren Teil der 

Haushaltsmittel für Investitionen zu verwenden. Zudem würde er die Gelder in Projek-

ten stecken, bei denen die Korruption leichter, und die Entdeckung (oder die Qualitäts-

evaluierung) schwieriger ist628. Eine nichtoptimale Ressourcenallokation und eine nied-

rigere Wachstumsrate des Nationaleinkommens wären dann die Folgen. Beamte können 

auch versuchen, die öffentlichen Ausgaben in anderen, für Korruption unattraktive Be-

reichen wie Bildung, zu kürzen. Eine Verschlechterung der Qualität in diesem Bereich 

und eine langsame Akkumulierung des Humankapitals wären dann zu erwarten629. Kor-

ruption kann auch das Ansehen einer Regierung entscheidend niederdrücken. Die Ent-

wicklungen nach dem Chaos von 1997 in Albanien können als gutes Beispiel dafür die-

nen.  

Über die Beziehung zwischen der Korruption und der wirtschaftlichen Entwicklung 

sollen nur zwei Elemente aufgeführt werden. Zum einen wird die offizielle Wachstums-

rate des Outputs nicht so stark von dem Niveau der Korruption, sondern von ihrer 

Trendentwicklung beeinflusst630. Zum anderen sagt die Wachstumsrate des Outputs 

oder die Höhe des Prokopfeinkommens nicht unbedingt viel über die Ausmaße der Kor-

ruption in einem Land aus. So werden beim Transparency International Länder wie Chi-

le, Botswana oder Namibia besser bewertet als Italien, Ungarn, Griechenland, Polen 

oder Tschechien.  

 

20.3 Korruption in Albanien 
 

Korruption hat in Albanien ziemlich schnell bedrohliche Ausmaße erreicht. Seit 

Jahren wird die internationale finanzielle Unterstützung Albaniens an eine erfolgreiche 

Bekämpfung dieses Phänomens gebunden. Bei den internationalen Instituten die sich 

auf eine Bewertung von Investitionsrisiken in einzelnen Ländern spezialisiert haben, 

                                                 
627 Vgl. auch P. Mauro, 1997. 
628 Vgl. auch J. G. Lambsdorff, 1999. Lambsdorff behauptet, Korruption würde zwar die Investitionsquo-
te erhöhen können, die Qualität und Produktivität der Investitionen würde aber zwangsläufig zurückge-
hen. Über den Substitutionseffekt der Aufdeckungsmöglichkeiten auf die Allokation der Investitionsgel-
der siehe auch P. Bardhan, 1997. 
629 Über die Beziehung zwischen der Korruption bei der Vergabe von Investitionsprojekten und dem 
Wirtschaftswachstum vgl. auch V. Tanzi und H. Davoodi, 1998. 
630 Vgl. auch J. G. Lambsdorff, 1999. 
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wird Albanien entweder nicht aufgeführt, oder sehr schlecht bewertet631. Beim Transpa-

rency International liegt Albanien ganz hinten, sogar hinter Ländern wie Elfenbeinküste, 

Tansania, Zimbabwe oder Sambia632. 

Folgende Bereiche des öffentlichen Lebens gelten dabei als äußerst korrupt: die 

Steuer- und Zollverwaltung, das öffentliche Vergabewesen, Telekommunikation, Ver-

kehrspolizei, Gerichtswesen und Gesundheitswesen. Von den Behörden und Institutio-

nen werden neben der Zollverwaltung auch die Gerichte, Staatskliniken und die nationa-

le Privatisierungsagentur als korrupt gestempelt. Die Beschäftigung in diesen Institutio-

nen wird als sehr gewinnbringend eingeschätzt und durch lukrative Geldsummen ge-

kauft. Dies gilt vor allem für die Zollverwaltung. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 

60% der Arbeitsplätze in dieser Institution nur nach Leistung von illegalen Zahlungen 

besetzt worden sind. Der Arbeitsplatz wird oft auch bei der Steuerverwaltung, bei der 

Verwaltung von nicht erneuerbaren Ressourcen, bei der Polizei und im Gerichtswesen 

gekauft633.  

Von der privaten Wirtschaft bekommt der Handel und das Bauwesen die Korrup-

tion am stärksten zu spüren. Viele Unternehmen sind davon überzeugt, dass ein öffent-

licher Auftrag nur nach Zahlung von Korruptionsgeldern zu erhalten ist, und sehen da-

her von einer Teilnahme ab634. Ihre Erwartungen werden dabei an die Aussagen und 

Erfahrungen der früheren Teilnehmer gestützt. Sehr oft werden Korruptionsskandale 

veröffentlicht, bei denen nicht nur bekannte Persönlichkeiten des Landes, sondern auch 

große Auslandunternehmen verwickelt werden. Der Skandal mit Reisedokumenten ist 

einer dieser Beispiele. Die deutsche Firma Bundesdruckerei hatte den Auftrag erhalten. 

Aufgedeckt wurde der Skandal aber von den Mitbietern aus Großbritannien und der 

USA. Die Strategie der albanischen Regierung, alte Skandale durch neue zu verdrängen, 

scheint nicht aufzugehen. Die Bevölkerung behält selbst alte Skandale (wie die Aus-

schreibungen für Militärschuhe, Reis oder andere Güter für das Verteidigungsministeri-

um, die ständigen Skandale des Ministeriums für öffentliche Arbeiten im Straßenbau, 

die Involvierung der führenden Politiker in Pyramiden usw) in frischer Erinnerung.  

Das Gerichtswesen des Landes befindet sich in einem miserablen Zustand. Es 

wird von Kriminellen berichtet die als unschuldig entlassen werden, von unprofessio-

nellen Richtern, von einer Staatsanwaltschaft die mit dem Innenministerium nicht zu-

                                                 
631 Vgl. auch IDRA, 2001. 
632 Transparency Internation Perception Index 2002. 
633 Der Preis einer Position im öffentlichen Dienst in Albanien ist meistens bekannt, sowohl für den 
Staatsbeamten als auch für die Öffentlichkeit. Vgl. auch D. Kaufman, S: Pradhan und R. Ryterman, 1998. 
634 Über die Ergebnisse der Umfragen siehe auch IDRA, 2001. 
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sammenarbeitet, von Staatsanwälten die ihre Untersuchungen vorenthalten und keine 

Gerichtsverfahren einleiten und vieles mehr. Gerichtsentscheidungen werden nicht re-

spektiert oder von einer höheren Instanz für ungültig erklärt. Die International Crisis 

Group (ICG) sieht bei der Schwäche des Gerichtswesens auch die Hauptquelle für die 

bisherigen Reformverzögerungen im Lande und für die Verbreitung der Korruption635. 

Diese schwäche und das fehlende Vertrauen der Bürger an die Gerichte führen dazu, 

dass viele davon absehen, ihre Erfahrungen mit korrupten Beamten an die Gerichte wei-

terzuleiten. 

Noch schlimmer sieht es bei der Steuer- und Zollverwaltung aus. Von manchen 

korrupten Mitarbeitern dieser zwei Institutionen, wird die Steuerlast oft als Verhand-

lungssache zwischen ihnen und dem Steuerzahler betrachtet. Zollinspekteure ermögli-

chen bestimmten Steuerzahlern die Grenzüberquerung außerhalb der Zollstationen und 

schaden somit dem Staatshaushalt. Schon ein Vergleich der deklarierten Importe einiger 

Güter für den Zeitraum 1993-1999 (Tabakprodukte, Treibstoffe, Kaffe und ähnliches) 

sagt vieles über die Ausmaße der Steuerhinterziehung. 

Die Dienste im Gesundheitswesen werden in der Regel nur gegen informelle Zah-

lungen geleistet. Der stationär aufgenommene Patient kann mit einer Reinigung seines 

Zimmers rechnen, nur wenn er die Reinigungskraft dafür selbst bezahlt. Er wird eine 

Spritze erhalten nur wen er der Krankenschwester einen Geldschein unter die Hand 

drückt. Der Arzt wird ihn nur untersuchen oder operieren, wenn er die dafür festgeleg-

ten Beträge bezahlt hat. Ansonsten wird der Eingriff mit oft lächerliche Begründung 

verschoben. Die Leiter der Kliniken sind selbst praktizierte Ärzte und keine Manager. 

Dank der fehlenden Kontrolle wird der Haushalt der Kliniken massiv missbraucht. Ge-

kaufte Medikamente landen oft an Privatapotheken die ganz zufällig ihnen oder ihnen 

nahe stehenden Personen gehören. Im Bildungssektor wird alles gekauft, der Studien-

platz, die Hausaufgaben, die Note, selbst der Arbeitsplatz. Die Fakultäten der zahlrei-

chen albanischen Universitäten sind während der Prüfungszeiten für die Aufnahme der 

Erstsemestern voll von Vermittlern, die für stolze Summen, einen Studienplatz garantie-

ren. Gegen ihnen oder ihren Arbeitgeber wird aber nie etwas unternommen. 

Die Korruption ist auch im Innenministerium stark verbreitet. Einige Polizisten 

arbeiten gerne mit kriminelle zusammen, oder führen kriminelle Aktivitäten selbststän-

dig durch. Es wird von Drogentransporten mit Dienstautos des Innenministeriums be-

richtet. Die Polizei arbeitet gerne auch mit Schlepperbanden (meistens asiatische oder 

                                                 
635 Vgl. auch International Crisis Group Report Nr. 1111, 2001. 
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kurdische Flüchtlinge die nach Westeuropa wollen) entlang der albanischen Küste oder 

im Flughafen Rinas. Der Verkehrspolizist hält nur Autos an, bei denen was zu holen ist. 

In diesem Fall sind sie sehr erfinderisch. Sie haben Diskriminierungsmechanismen bei 

der Höhe der zu zahlenden Bestechungsgelder entwickelt. Alte oder sehr neue Autos 

werden dabei in ruhe gelassen. Bei den alten ist nichts zu holen, die neuen könnten der 

Mafia gehören, und sie darf die Polizei nicht stören. Autos der Mittelklasse aus Tirana 

und Durres werden bevorzugt angehalten. Oder noch besser wenn es um Durchreisende 

aus Kosova handelt. Die sind meistens verängstigt (mögliche Angriffe der nordischen 

Banden) und werden schnell zur solchen Zahlungen überredet (als Gegenleistung bietet 

ihnen die Polizei sicheres Geleit bis zur Staatsgrenze). Kosovaren werden auch an die 

armen Lebensverhältnisse der Polizistenfamilien und an die großzügige Hilfe der alba-

nischen Regierung während des Kriegs in Kosovo erinnert. 

Zum Schluss dieses Unterkapitels noch ein Paar Worte zu der üblichen öffentli-

chen Verwaltung. Dort werden selbst einfache Unterlagen oder Bescheinigungen gegen 

Zahlungen ausgestellt. Dafür kann man vieles auf dem Schwarzmarkt erhalten, von ei-

nem Notenzeugnis bis zum fertigen Uni-Abschluss, von einem einfachen Führerschein 

bis hin zu einem griechischen, italienischen oder deutschen Visum, von einer Geburts-

urkunde bis zu einem Diplomatenpass. Ich hatte während eines meiner Aufenthalte in 

Albanien einen solchen Vermittler danach gefragt, wie sie an so viele Stempel rankom-

men. Er meinte im Scherz, die Fälscher in Tirana würden binnen einer Woche einen 

ganzen Menschen fälschen können.  
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20.4 Bisherige Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption 
 

Die Mobilisierung des politischen Wille gilt als Grundbedingung für den Erfolg 

von Antikorruptionsmaßnahmen636. Die Bereitschaft der politischen Führung zu einer 

ernsthaften Bekämpfung der Korruption ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. 

Zunächst mal verlangt die Aktion Personal und Geld (für die Analyse und die Aufnah-

me der Ausgangssituation, für den Entwurf der Strategie, für die Schaffung der Imple-

mentierungskommission, die Kampagne für die Sensibilisierung der öffentlichen Mei-

nung, für gerichtliche Verfahren gegen korrupte Staatsbeamte, usw). Der Politiker muss 

daher seine Vorgehensweise gut argumentieren können. Der starke politische Rückhalt 

ist auch notwendig, um den zu erwartenden Widerstand der bestimmten Kreise inner-

halb der Verwaltung, die ihre Privilegien verlieren würde, brechen zu können637. Die 

Intensität der Korruption wird unter anderem von folgenden Faktoren beeinflusst: Ent-

scheidungsmonopol für ein bestimmtes Gut oder Dienstleistung, mangelnde Transpa-

renz über den Entscheidungsverlauf und mangelnde Rechenschaft für die getroffene 

Entscheidung638. An diesen Punkten sollte jede Antikorruptionsstrategie ansetzen. 

Die Bekämpfung der Korruption in Albanien wird erst 1998 von dem damaligen 

Premierminister Pandeli Majko institutionalisiert. Durch die Schaffung einer Regie-

rungskommission für die Bekämpfung der Korruption wird die Aktion später konkreti-

siert639. Die Regierung hatte zu dem einen Minister für die Koordinierung der Aktivitä-

ten und für die Gestaltung der Zusammenarbeit mit SPAI (Stability Pact Anticorruption 

Initiative) ernannt640. Für die Umsetzung der Antikorruptionsstrategie, für die Überwa-

chung und für die Vorbereitung von Arbeitsberichten wird eine Arbeitsgruppe gegrün-

det (GMAK)641. Allerdings wurden die Mitglieder dieser Gruppe, genau so wie die Mit-

glieder der Regierungskommission nach ihren aktuellen politischen Funktionen und 

nicht nach ihren Fähigkeiten in diesem Bereich gewählt. Kurios bleibt vor allem die 

                                                 
636 Vgl. auch J. Pope und F. Vogl, 2000 und Robert K., 1997. 
637 Vgl. hierzu auch Dh. Ghura, 1998. 
638 Vgl. auch. P. Meagher, 1996, Kapitel 2. 
639 Verordnung Nr. 470, 1999. 
640 Die Antikorruptionskampagne hatte bereits 1998 begonnen, echte Aktionen wurden aber lange Zeit 
vermisst. So wird zum Beispiel erst im November 2002 eine „Antikorruptionswoche“ gestartet, eine Ak-
tion der Worte. Vgl. hierzu auch gazeta Shekulli, 11.11.2002. Symptomatisch über die Arbeit der Kom-
mission ist auch eine Aussage des entsprechenden Ministers im August 2002, zitiert in der Gazeta She-
kulli von 14.08.2002. Dort behauptet er, die Kommission würde immer noch, nach der Ursachen der 
Korruption forschen. 
641 Verordnung Nr. 238, 2000. 
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Zusammensetzung der Regierungskommission. Die Kommission ist eigentlich nur eine 

Regierung in Miniature. Innerhalb der Judikative wurde die gerichtliche Ermittlungs-

einheit gegründet um die Korruption in diesem Segment aufzudecken und zu bekämp-

fen. Im Innenministerium würde für den gleichen Zweck die Abteilung für Wirtschafts- 

und Finanzverbrechen gegründet. Mit der Untersuchung der finanziellen Transaktionen 

der öffentlichen Institutionen würde der Rechnungshof beauftragt. 

Der bisherige Schwerpunkt der Aktion lag bei der Reform der Staatsinstitutionen. 

Einzelne korrupte Individuen wurden selten angegriffen, vor allem wenn es um hohe 

Staatsbeamte (beim Zoll, Steuerverwaltung oder Richter) oder Führungspolitiker han-

delt. Allerdings geht es dabei nicht immer um reine Korruptionsvorwürfe. Politische 

Rochaden spielen bei solchen Kündigungen auch eine wichtige Rolle. So ist die erste 

Maßnahme des neuen Premierministers immer die Ernennung eines neuen Direktors bei 

der Zollbehörde. Die Entlassung des Generalstaatsanwalts Arben Rakipi unter dem 

Vorwurf, er würde enge Beziehungen zu Mafiakreisen pflegen, und die Korruption 

nicht ernsthaft bekämpfen wollen, zeigt am besten die Unaufrichtigkeit des albanischen 

politischen Spektrums wenn es um die Bekämpfung der Korruption geht642. Rakipi 

dürfte seinen Posten auch lange nach der Offenbarung seiner Beziehungen zu diesen 

Kreisen behalten. Er konnte auch die jahrelangen Attacken wegen seiner Passivität im 

Kampf gegen Korruption überleben. Er musste aber gehen, als er verkündete, er hätte 

Ermittlungen gegen hohe Persönlichkeiten (darunter auch der Premierminister und eini-

ge andere Minister) eingeleitet. Um ihn zu stürzen waren sogar die Erzfeinde Meta (der 

sozialistische Premierminister) und Berisha (Oppositionsführer) bereit, zusammen zu 

arbeiten. Nicht selten werden, wegen der Korruption, entlassene Staatsbeamte, wieder 

im öffentlichen Dienst aufgenommen.  

Die relativ kleine Zahl der verfolgten Beamten ist symptomatisch, wurde doch nur 

aus diesem Grund die Antikorruptionskampagne auch mit einer Modifizierung der Ge-

setzgebung begleitet. Das albanische Strafrecht hatte einige Korruptionsformen klar als 

strafbar klassifiziert und dafür hohe Freiheitsstrafen vorgesehen (sowohl das Angebot 

als auch die Nachfrage nach Bestechungsgeldern gelten als strafbar)643. Die Kommissi-

on hatte eine Art Erstaufnahme durchgeführt und die am stärksten betroffenen Institu-

                                                 
642 Vgl. auch M. Nano, 2002. 
643 Das Gesetz Nr. 7895, §244-§245 und §247-§250. Für das offerieren von Bestechungsgeldern sind 
Freiheitsstrafen von 3-5 Jahren, für das Annehmen der Bestechungsgeldern sogar bis 7 Jahren vorgese-
hen. Für korrupte Richter können auch Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren verhängt werden. Der Staat 
kann einem korrupten Unternehmen die Lizenz entziehen oder sein Vermögen pfänden. Vgl. auch SPAI 
Steering Group, 2001 
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tionen ausgemacht. Aufgrund dieses Surveys wurde dann eine Strategie für die Be-

kämpfung der Korruption entwickelt. Die Merkmale dieser in Form einer so genannten 

Matrix erstellten Strategie sind: 

• Die Kommission versucht die simultane Erreichung von vielen Zielen. So sollen 

Institutionen reformiert, aufgedeckte Korruptionsfälle verfolgt und die Transparenz 

bei der Arbeit der öffentlichen Verwaltung erhöht werden. Der Berufsein- und auf-

stieg sollte nur nach dem Meritokratieprinzip erfolgen.  

• Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollte zurückgehen. Gleichzeitig 

sollte die professionelle Weiterbildung der Beamten gefördert werden.  

• Die Zusammenarbeit zwischen den bei der Umsetzung der Strategie involvierten 

Institutionen sollte deutlich gestärkt werden. 

• Der Schwerpunkt liegt bei der Steuerverwaltung, Zollbehörde, Gerichtswesen, In-

nenministerium und beim Büro für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen.  

• Die Einmischung des Staates in Wirtschaftsleben sollte durch verstärkte Liberalisie-

rungsmaßnahmen abgebaut werden. Der Abbau von diesen Restriktionen wurde mit 

starkem Widerstand der betroffenen Personen und Politiker begleitet. Der Versuch 

der Regierung, die Lizenzvergabe für den Import und die Verarbeitung von Treib-

stoffen zu liberalisieren kann als gutes Beispiel verwendet werden. Der Initiator die-

ser Reformen, der damalige Minister für öffentliche Wirtschaft und Privatisierung, 

Zef Preqi wurde kurzerhand entlassen. 

 

Jede albanische Regierung seit 1998 betrachtet die Korruptionsbekämpfung als 

oberste Priorität, und jeder Premierminister sieht sich als Vorreiter dieses Kampfes. 

Besonders giftig und kompromisslos wirkt dabei das Vokabular des aktuellen Premier-

ministers Nano. Seine verbalen Attacken gegen korrupte Institutionen und die wieder-

holte Verkündung seiner Absichten, schonungslos gegen die Korruption vorgehen zu 

wollen, sind inzwischen allen bekannt644. Streng ist er vor allem gegen Richter und Kli-

niken. Seiner Meinung nach seien diese Institutionen von der Unprofessionalität und der 

Korruption befallen worden, und das wolle er nicht tolerieren. In beiden Bereichen wird 

durch Korruption verstärkt der Bürger (und nicht der Staatshaushalt) benachteiligt. Da-

durch versucht Nano seine Autorität bei den Wählern zu stärken. Seine Gegner (auch 

                                                 
644 Vgl. auch die rede des Premierministers Fatos Nano bei jährlichen Analysen der Arbeit im Justiz- und 
Gesundheitsministerium, 2003. 
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aus der eigenen Reihen) werfen ihm Theatralik und oberflächliche Rhetorik vor645. 

Schließlich hatte Nano auch seinen Vorgänger Ilir Meta als korrupt angegriffen, hatte 

ihn aber später ohne bedenken, als dies für sein politisches Überleben notwendig war, 

zu seinem Stellvertreter ernannt. Er würde also den Kampf gegen die Korruption nur für 

seine politischen Kalkulationen missbrauchen wollen. Vielmehr saß Nano selbst einige 

Jahre wegen Missbrauchs von öffentlichen Geldern hinter schwedischen Gardinen. 

Von den freien Medien erwartet die Strategie Antikorruption eine große Unter-

stützung. Medien sollen verstärkt über korrupte beamte und Praktiken berichten und so 

die öffentliche Meinung sensibilisieren. Zugleich würde dies für Staatsbeamte die Ko-

sten der Korruption erhöhen, und zu einer größeren Bereitschaft der Bürger zur Zu-

sammenarbeit mit den Ermittlungsorganen beitragen. Leider waren diese Erwartungen 

sehr optimistisch. Zum einen blieben viele Medienberichte über korrupte Beamte und 

Politiker ohne Gehör bei der Staatsanwaltschaft. Zum anderen wurden diese Berichte, 

wegen der politischen Abhängigkeit der Medien, langsam für schmutzige politische 

Machenschaften missbraucht. Politische Gegner werden ununterbrochen als korrupt 

„entlarvt“, ständig will man ihre Involvierung in Skandalen und Schmuggelgeschäften 

beweisen wollen. Dadurch wurde aber nur der Glaube der Bevölkerung an die Ehrlich-

keit dieses Kampfes endgültig erlöscht. 

 

20.5 Eine Bewertung der bisherigen Maßnahmen 
 

Die Gruppe Friends of Albania hatte bereits 1999 ihr Besorgnis über die fehlen-

den sichtbaren Erfolge der albanischen Regierung bei der Bekämpfung der Korruption 

zum Ausdruck gebracht. Die Gerichte hätten zu diesem Zeitpunkt kein Einziges Ermitt-

lungsverfahren gegen entlassene Staatbeamte eingeleitet, stattdessen würden entlassene 

korrupte Mitarbeiter per Gerichtsbeschluss ihre alte Stelle wieder bekommen646. Seit 

1999 hat sich in dieser Hinsicht nichts geändert. Wenn es um die Bekämpfung der Kor-

ruption geht ist Albanien wahrlich keine Erfolgsstory. Korrupte Eliten haben es nur ge-

schafft, ihre Positionen innerhalb des Staatsapparats zu stärken. Es gibt viele Gründe für 

dieses verheerende Abschneiden Desaster: 

• Die Verlogenheit der politischen Unterstützung der Aktion. Die ständigen politi-

schen Äußerungen über die Korruptionsbekämpfung als oberste Priorität waren nur 
                                                 
645 Vgl. auch D. Prifti, 2003. 
646 Friends of Albania verlangen entscheidende Reformen im Gerichtswesen und sichtbare Erfolge bei der 
Korruptionsbekämpfung. Vgl. auch Issue 13, 15, und 16, 1999. 
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auf die ausländischen finanziellen Unterstützungen und auf die Wählerstimmen aus-

gerichtet. 

• Keine der initiierten Reformen bei der öffentlichen Verwaltung oder bei der Gesetz-

gebung wurde konsequent zu ende geführt. Grund dafür waren ständige politische 

Rochaden in der Zusammensetzung der albanischen Regierung. Neue Regierungen 

hatten immer neue Ideen und Prioritäten, und alte angefangene Reformen blieben 

meistens auf halber Strecke. Wegen der ständigen Wechsel, haben hohe Staatsbeam-

te oder Politiker ihre Ernennung als ein vorübergehendes Ereignis betrachtet, und 

hat daher versucht, während dieser kurzen Zeit, so viel wie möglich bei Seite zu 

schaffen. 

• Die angestrebte Meritokratie bei der Besetzung der wichtigen Posten innerhalb der 

Verwaltung wurde nie ernst genommen. 

 

Der Ministerrat gilt seit langem als eine von der Korruption befallene Institution. Eine 

Antikorruptionskommission aus Ministern zu schaffen heißt nur den Bock zum Gärtner 

zu machen. Eine solche Kommission könnte unter Umständen die kleine Korruption 

bekämpfen, und dieser Erfolge an ausländische Geldgeber weitergeben. Sie würde aber 

jeden Versuch zur Bekämpfung der großen Korruption sofort unterbinden647. Die Re-

gierung hat sogar jede Bemühung anderer Institutionen zur Einleitung von Ermittlungen 

gegen Regierungsmitglieder, kompromisslos blockiert. Der Generalstaatsanwalt wurde 

gefeuert and das gleiche Schicksal droht auch dem Leiter des Rechnungshofes, Herrn 

Kerçuku. Der Premierminister hat auch mit Änderungen der Verfassung gedroht, um 

eine vorzeitige Entlassung des Herrn Kerçuku zu erreichen. Anscheinend wird der 

Rechnungshof langsam zu einer Gefahr für bestimmte politische Kreise. 

 Aus dem Blickwinkel der albanischen Bevölkerung und der ausländischen Insti-

tutionen, kann man die bisherigen Maßnahmen der albanischen Regierung als ein Miss-

erfolg betrachten. Aus der Sicht der Hintermänner dieser Strategie, war es allerdings ein 

voller Erfolg. Für eine erfolgreiche Bekämpfung der Korruption muss die jetzige Zu-

sammensetzung der Kommission völlig umstrukturiert werden. Sie muss auch mit völlig 

anderen Kompetenzen ausgestattet werden. Die Erfahrungen der anderen Länder haben 

gezeigt648, dass der Erfolg der Antikorruptionskommission von der Erfüllung einiger 

Prämissen abhängt: 

                                                 
647 Über die Relevanz der Unabhängigkeit der Kommission vom politischen Einfluss siehe auch J. Pope, 
1999. 
648 Vgl. auch Jeremy Pope, 1999. 
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• Die Kommission muss übe große Entscheidungsfreiheiten verfügen. Die Unabhän-

gigkeit wird erreicht, indem politisch relevante Institutionen wie der Staatspräsident 

oder die Regierung ferngehalten werden. Erst dadurch werden eventuelle Ermittlun-

gen gegen politisch einflussreichen Persönlichkeiten möglich gemacht649. 

• Die Kommission muss mit großen Kompetenzen ausgestattet werden. So soll jede 

Institution gezwungen werden, mit der Kommission zusammenzuarbeiten. Sie 

müsste die Möglichkeit haben gegen korrupte Individuen auch gerichtliche Schritte 

einzuleiten. 

• Die Kommission sollte einen guten Ruf bei der Bevölkerung genießen. Der Leiter 

der Kommission sollte eine apolitische und von der Bevölkerung respektierte Per-

sönlichkeit sein. Der Leiter sollte die Freiheit bekommen, sein Team selbstständig 

auszusuchen. Die Mitarbeit in der Kommission sollte hauptberuflich und nicht als 

Hobby (wie dies bei den vielen Ministern der Fall war) geleistet werden.  

 

Die Kommission wird nur dann Sympathien erwerben können, wenn es ihr gelingt, 

gleich zu Beginn der Aktivität, einige Dicke Fische zu fangen650. Die Kommission kann 

durch die Denunzierung eines bekannten Steuerhinterziehers, eines Warenschmugglers 

in hohem Stiel, eines korrupten Richters, Politikers, Verwaltungsbeamtes oder eines 

Arztes klare Signale sowohl an die Bevölkerung als auch an die korrupten Eliten sen-

den. Beide Seiten könnten dadurch überzeugt werden, dass die Spielregeln neu definiert 

werden, und dass es die Kommission mit der Bekämpfung der Korruption diesmal ernst 

meint651. Medien könnten die Arbeit der Kommission entscheidend unterstützen, indem 

sie regelmäßig über die erzielten Erfolge berichten und weitere Korruptionsaffären auf-

decken. Die Kommission könnte auch andere Maßnahmen gleichzeitig verlangen. Die 

Abhängigkeit der Individuen von einem einzigen Beamten wird oft als eine wichtige 

Quelle der Korruption angesehen. Die Kommission könnte in diesem Fall eine systema-

tische Arbeitsplatzwechsel (Job-Rotation) fordern652. Der Anreiz, eine Angelegenheit 

durch illegale Zahlungen zu erledigen würde deutlich zurückgehen, wenn der Anbieter 

                                                 
649 Wichtig ist vor allem die enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, damit korrupte Beamte 
auch gerichtlich verfolgt werden können. 
650 Als ein Indikator für die Einleitung von Ermittlungen kann auch die Differenz zwischen dem sichtba-
ren Vermögen eines Bürokraten oder Politikers und seinem Jahreslohn verwendet werden. So ein Indika-
tor wurde zum Beispiel in Hongkong intensiv verwendet, trotz der Einwände, dass damit die Privatrechte 
der betroffenen verletzte werden können. Vgl. auch L. Cockroft, 1998. 
651 Aus einigen Ländern wird auch von extremen Maßnahmen in dieser Richtung berichtet. So wurden in 
Ghana einige hohe Beamte die für ihre korrupten Praktiken bekannt waren, zum Tode verurteilt. Vgl. 
auch Sh. K. Chand und K. O. Moene, 1997. 
652 Vgl. auch P. Bardhan, 1997. 
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damit rechnet, dass in ein par Wochen oder Monaten, ein anderer Beamte mit dem Fall 

beauftragt wird. Dies gilt vor allem für die Steuerverwaltung, Zollbehörde oder für den 

ISSH. Wenn die mangelnde Transparenz der öffentlichen Verwaltung als Grund für 

Korruption gesehen wird, dann könnte die Kommission, bestimmte Institutionen des 

Staates, allen voran die lokale Verwaltung, fordern, in regelmäßigen Abständen ein Zu-

sammentreffen mit der Bevölkerung zu organisieren. In solchen treffen würde dann die 

Verwaltung über ihre zurückliegenden Aktivitäten berichten653. Wenn ein Unternehmen 

einen öffentlichen Auftrag erhält, dann kann die Kommission die Veröffentlichung von 

allen Details verlangen. So können dann auch interessierte Bürger verfolgen können ob 

der Auftrag vertragsgemäß ausgeführt wird.  

 

20.6 Ausblick 
 

Es ist praktisch unmöglich, die Verbreitung der Korruption exakt zu messen. Der 

Versuch, die Entwicklungen in verschiedenen Ländern zu vergleichen bringt uns auch 

nicht viel weiter, weil die subjektive Wahrnehmung dessen was als korrupt gilt, vom 

Land zu Land unterschiedlich ist. Bei dem Entwurf einer Antikorruptionsstrategie ist es 

daher irrelevant ob Albanien in internationalen Vergleich den 80-sten, 85-sten oder den 

100-sten Platz belegt. Wichtig ist nur die Tatsache dass die Korruption überall vegetiert, 

und dass sie die wirtschaftliche Entwicklung des Landes entscheidend gefährdet. 

Albanien hatte Ende der 90-iger Jahre unter ausländischen Druck die ersten Be-

mühungen zur Korruptionsbekämpfung gestartet. Dabei lag der Schwerpunkt in einigen 

als besonders korrupt eingestuften Institutionen. Verschiedene Gründe haben dazu bei-

getragen dass diese Bemühungen als erfolglos zu bewerten sind. Es wäre allerdings völ-

lig falsch, den Kampf bereits für verloren zu erklären. Die Bekämpfung der Korruption 

ist ein langwieriger Prozess, die Erfahrungen der anderen Länder zeigen aber, dass es 

auch erfolgreich sein kann.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
653 Über die Korruptionsbekämpfung in der lokalen Verwaltung siehe auch. M. G. de Asis, 2000 
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